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N" 1

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wmterfitzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Kreisschreiben
an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

T i t.

Der Hochgeachtete Herr Landammann hat für die Eröffnung
der zweiten Hälfte der ordentlichen Wintersession des Großen
Rathes festgesetzt Montag den 22. Hornung nächstkünftig.
Sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes werden daher
eingeladen, sich an diesem Tage, des Morgens um 1V Uhr, im
Sitzungssaale einzusinden.

Berzcichniß der zu behandelnden Gegenstände:

,v Gesetzeöentwürfe und Vorträge.
i. Von Regierungsrath und Sechs-

zehnern.
1) Definitive Redaktion des Gesetzesentwurfs über die Friedens¬

richter.
2) Vortrag über die streitige Wahl eines Amtsrichters zu

Delsberg.
3) Vortrag über die streitige Verhandlung des Wahlkollegiums

von Oberhasle vom 31. Oktober 1839.

II. Vom R e g i e r u n g s r a t h e.

4) Bericht über die Ereignisse in den Kantonen Solothurn
und Aargau, und über die deshalb vom RegierungSrathe
getroffenen Maßnahmen.

5) Dekrctsentwurf, betreffend die nöthigen Einrichtungen für
die «Veelsorge in der Kirchgemeinde Vauffelin.

6) Dekretsentwnrf, betreffend die Verminderung der Zahl der
Standesweibel.

7) Bericht über den Gang der Znragewässerkorrektion.
8) Wenn immer möglich wird auch der Vortrag, betreffend die

Erledigung der Dotationsangelegenheit, vorgelegt werden.

III. Von D e p a r t e m e n t e n.

Diplomatisches Departement.
9) Vertrag über den Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft vom

Zakre 1840.
10) Dekretsentwurf über die Amtsdauer der Suppleanten und

Ersatzmänner am Obergerichte.

Departement des Innern.
11) Dekretsentwurf über die Viehentschädigungskassa.

Justiz- und Polizeidepartement,
a. Zustizsektion.

12) Dekretsentwurf zu Vereinfachung des Verfahrens in Baga¬
tellsachen deren Behandlung den Gerichtspräsidenten durch
das Gesetz über die Friedensrichter und dessen Vollziehung
nicht entzogen wird.

13) Vorträge über Genehmigung von Legaten.
14) Vorträge über Ehehindernißdispensationsgesuche.

K. Polizeisektion.
15) Vorträge über Strafnachlaßbegehren.
10) Vorträge über Naturalisationsgesuche.

Finanzdepartement.
17) Entwurf des Staatsbüdgets für das Zahr 1841.
18) Dekretsentwurf über die Gleichstellung der Staats- und

Korporationszehnten.
19) Entwurf eines Zollgesetzes.
20) Projekt-Dekret über die Verbrauchssteuer von dem Tabak.
21) Entwurf eines Ohmgeldgesetzes.
22) Vortrug, bezüglich auf die Bemerkungen der Staatswirth-

schastskommission über die Standesrechnung vom Jahre 1836.
23) Vortrag über die Geschäftsführung des Herrn Grundsteuer-

dircktors Koller.
24) Vortrag über den Verkauf des Beundackers zu Fraubrunnen.
25) Vortrag über den Verkauf der Mühle und Oehlegebäude zu

Fraubrunnen.

Militärdepartement.
26) Vortrag über die Ablehnung der Majorsstelle von Seite

des Herrn Knechtenhofer.
27) Vortrag, betreffend die Ernennung von Stabsoffiziers.

Baudepartement.
28) Bericht über den Stand der Vorarbeiten zu Tieferleguug

des Brienzersees.
29) Vortrag über das Ansuchen des Herrn Großraths Plüß um

Entlassung auS dem Baudepartement.

IV. Von Kommissionen des Großen
Rathes,

a. Bittschriftenkommission.
30) Vortrag, betreffend die Beschwerde des Herrn Prof. von

Tscharner über die Herabsetzung seines Gehaltes.
31) Vortrag über die Beschwerde mehrerer Aktionnärs der

Helvetic von 1840, betreffend die Schließung der Presse
dieses Blattes.

b. Spezialkommission zuRevision derBesoldungen.
32) Bericht und Anträge über die Beibehaltung oder Suppres¬

sion der verschiedenen vom Staate besoldeten Stellen und
über den Betrag der damit verbundenen Gehalte.



u Wahlen
j) WM eines Mitgliedes des Dciudepartements auf den Fall

der Entlassung deS Herrn Miß.
2) Wiederbesetzung der durch vollendete Amtsdauer in Erledi.

gunz kommenden Stelle eines OberstmilizinspektorS.

In der ersten Sitzung werden Vorträge deS diplomatischen

Departements, deS Departements deS Innern und deS Regie-
rungSratbeS zur Behandlung vorgelegt werden.

Sollte auf den Fall der Connotation einer außerordentlichen

Tagsayung der Zusammentritt deS Großen Rathes noch vor dem

oben bezeichneten Tage nöthig sein, so wird die Einberufung
durch ein besonderes KreiSschreiben geschehen.

Bern, den 8. Februar 1841.

AuS Auftrag deS HgHrn. LandammannS:
Der StaatSschreiber,

Hünerwadel.

Crste Sitzung.

Montag den 22. Februar 1841.

(Morgens um 1V Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch

Nach dem Namensaufrufe eröffnet der Herr
Landammann die Sitzung mit folgender Anrede:

Tit.
Seit Sie zum letzten Male versammelt waren, ist die

Rübe zweier benachbarter Kantone — Solothurn und Aargau —
in hohem Grade gestört worden. An beiden Orten war die
Revision der Versassung Veranlassung, an beiden religiöse
Besorgniß Grund oder Vorwand, an beiden Mißbrauch deS

VereinsrechtS das vorzuglichste Mittel, — waS der eigentliche
Zweck? wird daS Resultat der eingeleiteten Untersuchungen
lehren. Durch rasches und besonnenes Einschreiten der Regierung

von Solothurn wurde dieser Stand vor gewaltsamer
Erschütterung bewahrt: im Aargau beförderte daS Einschreiten
der Behörden den AuSbruch, der wohl auch sonst nicht
unterblieben wäre, und hier kam eS zum bewaffneten Aufruhr. Von
beiden Ständen ward Bern zum eidgenössischen Aufsehe»
gemahnt, von Aargau um bundeSmäßige Hülfe angesprochen. In
welcher Art und in welchem Maße diese gewährt worden, ist
Ihnen wohl meist schon bekannt und wird durch einen besondern

Bericht deS Regierungsrathes zur genauern Kenntniß der
Versammlung gebracht werden. Wenn es gelang, den Aufruhr
schnell zu besiegen, bevor er zum blutigen Bürgcrzwist ausartete,

so ist wobl vorzüglich dem kräftigen Einschreiten deS
Standes Bern dieses Resultat zu verdanken. Dem Landammann

ward, so wie die erste militärische Maßregel getroffen
worden, vom RegierungSrathe sogleich davon Anzeige gemacht,
und sortgesetzte Mittheilungen über AlleS, waS irgend Bedeutendes

vorsiel, setzten denselben in den Stand, die in solchen
Zeiten wichtige Pflicht, NamenS deS Großen Rathes die
Thätigkeit der Regierung zu überwachen, leicht und wirksam zu
erfüllen. Eine ernste Frage mußte sich dabei dem Landammann
darbieten, die: ob er den Großen Rath, sei'S zur Eutheißung,
i'ei's zur bloßen Kenntnißnakme vom Geschehenen zu versammeln

habe. Ich that eS nicht, weil ,ch in den Maßnahmen der
Regierung zu Gunsten Aargau's nur die Erfüllung einer durch
den Bund gegebenen, also nicht erst zu gebenden, Verpflichtung
fad, und weil ich für beleidigend für den Großen Rath gehalten

haben würde, ,hn zum Entscheid der Frage zu versammeln,
ob er seine Bundcspflicht erfüllen wolle. Ich darf auch, Tit.,
glauben, daß diese Ansicht von der Mehrzahl von Ihnen getheilt
worden iei: denn nicht nur hat der Regierungsratk von seinem
verfasiungsmäßigen Rechte, von sich aus die Convokation des

Großen RatheS zu verlangen, keinen Gebrauch gemacht;
fondern eS ist auch auS dem Mittel der Behörde selbst keine einzige
dahin zielende Eröffnung an mich gelanget. Wenn ich aber in
der bloßen Gewährung einer auf den Grund deS §. 4 deS Bun
deSvertragS verlangten Hülfe, welches auch daS Maß und der
Umfang derselben sein mochte, keinen Grund zur Konvokation
deS Großen Rathes erkannte; so hielt ich eS hingegen für
heilige Pflicht meiner Stellung, darüber zu wachen, daß die Sphäre
der Bundespflicht nicht überschritten werde. Der Zweck der
gewährten Hülfe konnte und sollte nur Herstellung und Sicherung
der verfassungsmäßigen Wirksamkeit der aargauischen Regierung,
keineswegs aber der sein, selber irgendwie in diese Wirksamkeit
einzugreifen. Auch hierüber, Tit., bestand zwischen Ihrem
Stellvertreter und dem Regierungsrathe die vollkommenste Ueber
einstimmung. Beiderseitig war man einverstanden, daß das
Recht der exekutiven Behörde zur Verwendung irgend welcher
Truppenmacht inner- oder außerhalb des KantonS durch die Pflicht
zu dieser Verwendung bedingt sei, und daß, so wie dieselbe
nicht mehr im BundeSvertrage ihre Rechtfertigung gesunden
hätte, dieser Rechtsgrund durch eine Schlußnahme deS Großen
Rathes hätte ersetzt werden müssen. Alle in meinen Händen
befindlichen Mittheilungen ermächtigen mich aber, die Erklärung
abzulegen, daß der RegierungSrath in den aargauischen Ange
legenheiten nichts gethan, als daß er mit Ehre die dem Stande
Bern obgelegene BundeSpflicht erfüllt hat. ES ist verschiedent
lich tadelnd berührt worden, daß Bern nur als Kanton, nicht
alS Vorort, in die aargauischen Wirren eingegriffen habe.
Wohl aber läßt sich fragen: wäre daS alS Kanton zur Hülfe
berufene Bern zu unberufener Intervention als Vorort berech

tiget, und wäre eidgenöflische Tazwischenkunft überhaupt
wünschenswert!) gewesen? DaS Erstere erlaube ich mir, nach dem
Wortlaute der Bundesurkunde zu verneinen; eS fehlte den
aargauischen Wirren zu Begründung deS RechtS zu eidgenössischer
Intervention der Charakter der Gemeingefährlichkeit für den
Bund; und waS die Frage der Zweckmäßigkeit betrifft, so bleibt
nur zu wünschen, daß die bevorstehende Einmischung der
Tagsatzung nicht vermehrten Grund gebe, sie zu bezweifeln. Fünf
Stände haben die Convokation der obersten Bundesbehörde
gefordert, dem Stande Bern, alS Vorort, blieb also keine Wahl,
sie mußte zusammenberusen werden, und Sie, Tit., werden,
wie alle andern eidgenössischen Stände, nicht nur eine Gesandt-
schaftSwahl vorzunehmen, sondern auch über eine der ernstesten

Fragen, welche seit Langem die Schweiz bewegt, Instruktion
zu ertheilen haben. Der Beschluß deS Standes Aargau, wo
durch alle innerhalb der Grenzen dieses KantonS gelegene Klöster
aufgehoben worden, hat vom ersten Tage an die mannigfachsten
und widersprechendsten Urtheile hervorgerufen. Alle diese

Urtheile, Tit., müssen, so lange die Regierung von Aargau nicht
über die Motive ihrer Handlungsweise vernommen worden, als
voreilig erscheinen. Je ernster die Frage ist, und je dedeu

tungSvoller, namentlich wegen des §. 12 deS BundeSvertragS,
wodurch sämmtliche eidgenössische Stände unter sich den Fortbestand
der Klöster garantirt haben, — desto mehr sollen unbetheiligte
Stände sich hüten, über das Geschehene einseitig zu urtheilen.
ES ist nicht zu läugnen, Tit., der Beschluß deS Großen Rathes
von Aargau vom 12. Zenner hat wesentlich beigetragen, die
bisherigen politischen Gegensatze in der Schweiz noch mehr, als
eS schon geschehen, in kirchliche umzuwandeln; er hat die
Eidgenossenschaft den Grenzen eineS Religionskrieges nahegebracht.
Allein nichts könnte mehr dazu beitragen, diese unglückselige
Richtung noch zu bestärken, alS leidenschaftliche Beurtheilung
der Frage, besonders auS dem einseitigen Standpunkte konfes-
sionneller Meinungen und Vorurtheile. Sie werden, Tit.,
diese Frage nicht erörtern wollen, ohne dabei auch deS Ver-
hältnisseS zu gedenken, in das unser theures Vaterland gerathen
müßte, wenn, waS Gott verhüte! um unS Stürme losbrechen
sollten, und ohne namentlich die Stellung in Erwägung zu
ziehen, welche in solchem Falle dem Stande Bern, als
eidgenössischem Vororte, zukommen würde. Niemand kann sich's
verhehlen, daß die Erhaltung deS europäischen Friedens je mehr
und mehr zweifelhaft wirb, seitdem, nach Beseitigung deS unmit
telbaren Anstoßes zu den außerordentlichen kriegerischen Rüstun
gen, welche am Schlüsse deS abgewichenen IabreS fast in allen
europäischen Staaten begonnen, diese Rüstungen, namentlich
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m unsrer nächsten Umgebung, mit stets gesteigertem Eifer
fortgesetzt werden. Welche Rolle wird im Falle eines europäischen
Krieges die Schweiz spielen Wird sie, eingedenk früherer
Erfahrungen, die Kraft, wird sie den Willen haben, die Stellung

eines neutralen Staates zu behaupten? Die Neutralität
der Schweiz ist durch die feierlichsten Verträge allseitig garan-
rirt; allein vergessen Sie nicht, Tit., daß die sicherste Garantie
im eigenen Willen liegt, die Neutralität unabhängig vom
Willen Anderer zu behaupten. Wir erfreuen uns gegenwärtig
im Innern unsers KantonS der glücklichsten Ruhe, und der
Geist, der die jüngst zur Thätigkeit berufenen zahlreichen Kriè-
gerschaaren beseelte, hat über die Denkweise der übergroßen
Masse des Volkes ein Zeugniß gegeben, dessen Widerspruch mit
dem gewöhnlichen Urtheile über den Kanton Bern zur Hoffnung
berechtiget, daß auch die ganze Eidgenossenschaft im Augenblicke
ernsterer Gefahren weniger zerrissen erfunden werden würde,
als sie oft von Solchen dargestellt wird, die nicht bedenken,
daß die mehrsten Zerwürfnisse eben im politischen Müßiggange
der Schweiz ihren Grund haben, oder die natürlichen
Nachwehen einer kaum überstandenen Krisis sind. Dessen
ungeachtet soll für Alle, die es wohl mit dem Vaterlande
meinen, in dem was um uns vorgeht, eine heilige Aufforderung
liegen, die Gründe der Zwietracht nicht zu vermehren und das
ohnehin lockere Band, das uns zusammenhält, nicht noch zu
schwächen. Namentlich aber soll Bern, als das größte und
mächtigste BundeSglied, in eben dieser Größe eine doppelte
Verpflichtung erkennen, durch Mäßigung und Gerechtigkeit das
Zutrauen seiner Äundesbrüder zu gewinnen und nicht zuzugeben,

daß irgendwo die Meinung Wurzel fasse, daß es Bundesglieder

gebe, für welche der Bund nur Pflichten und keine
Rechte kenne. Gott erhalte unser Vaterland! Ich erkläre,
unter Anrufung seines Segens, die zweite Hälfte der Wintersitzung

für eröffnet.

Der Herr Landammann giebt hierauf Kenntniß von
folgenden eingàngten, von ihm theils dem Regierungsrathe,
theils dem Regierungsrath und Sechszehnern, theils der
Bittschriftenkommission zugewiesenen Vorstellungen:

1) Der Einwodnergemeinde Attiswyl, Vorstellung um Revi¬
sion der Civilgesetze.

2) Der Einwohnergemeinde Niederbipp, gleichen Inhalts.
,'Z) Von mehreren Partikularen von Glovelier gegen eine Pro¬

testation der Minorität des Wahlkollegiums von Delsberg.
4) Des Johannes Zeller, Jakobs Sohn, von Bettelried,

Klage gegen Herrn Regierungsstatthalter Schletti wegen
Bezug und Nichtablieferung eines BürgerannahmSgeldeS.

5) Des Christen Burri, Wagner in-cher Hengelen, Klage
wegen Nöthigung, sein Kind Elisabeth bei einem vom Staate
anerkannten Religionslehrer den Konfirmandenunterricht
empfangen zu lassen.

6) Des Joseph Montardon, gewes. Sekretär der Burgerge¬
meinde von Pruntrut, Klage über Abberufung durch den

Regierungsrath.
7) Der Verwaltung der Predigerwittwenftiftung, Bitte um

Gutheißung eines Geschenkes.

8) Des Fr. Kaufmann, Notar, zu Steffisburg, Klage wegen
verweigerter Wirtbschaftsbewilligung.

9) Der Gemeinden Langnau, Signau, Rüxau und Lüzelflüh,
Bitte um Vollendung der Wannenfluhstraße durch Verbindung

derselben mit der Straße von Burgdorf.
19) Des Herrn Rechtsagents Weibel, Bemerkungen über den

Gesetzesentwurf über die Liquidation der Zehnten.
11) Verschiedene Ehehindernißdispensationsbegehren.
12) Verschiedene Strafnachlaßbegehren.

Tagesordnung.
Bericht des Regierungsrathes über die Ereignisse in

den Kantonen So loth urn und Aargau, und über die
deßhalb vom Regierungsrathe getroffenen Maßnahmen.

Tit.
Die im verflossenen Monate in den Kantonen Solothurn

und Aargau eingetretenen Ereignisse veranlaßten! auch von

Seite der Regierung Berns verschiedene Anordnungen, über
welche wir uns verpflichtet halten, Ihnen, Tit., andurch einen
umständlichen Bericht zu erstatten.

I Angelegenheiten des Kantons Solothurn.
Am 7. Januar gelangte eine vom si. datirte Zuschrift des

Kleinen Rathes des Kantons Solothurn an den Regierungsrath,
die Anzeige, enthaltend: es haben aus Anlaß der Verfassungs
revision und der auf den 19. Januar angesetzten Abstimmung
über Annahme oder Verwerfung der vom Großen Rathe entworfenen

Staatsverfassung in einigen Theilen des Kantons
Bewegungen stattgefunden, welche die gesetzliche Ordnung gefährden, so
daß bereits einige Arrestationen haben vorgenommen werden müssen.

Unter diesen Umständen fand sich die Regierung des Kantons

Solothurn bewogen, uns in Gemäßheit des Art. 4 des
Vundesvertrags zu getreuem Aufsehen zu mahnen und, je nachdem

sich die Ereignisse gestalten möchten, auch unsere werkthätige

Hülfe in Anspruch zu nehmen; sei es, daß dieselbe später
durch die Regierung von Solothurn selbst begehrt, oder aber,
daß wir in Kenntniß gesetzt würden, eS sei die verfassungsmäßige
Regierung des Kantons Solothurn in ihrer Amtsthätigkeit
gehemmt. Auf ähnliche Weise wurden die Stände Aargau und
Basel-Landschaft zum eidgenössischen Aufsehen ermahnt. — Gleichzeitig

trafen auch von Seite einiger Regierungsftatthalter der dem
Kantone Solothurn nahe gelegene Amtsbezirke confidentielle
Nachrichten über beunruhigende Anzeichen in jenem Nachbarkantone
ein. Der Regierungsralh, alsogleich zu Berathung der zu
treffenden Anordnungen versammelt, — ertheilte ungesäumt dem
Militärdepartement den Auftrag, sofort die Mannschaft der an
den Kanton Solothun angrenzenden Amtsbezirke auf das Piket
zu stellen, einen Estaffettendienst einzurichten, und alles Nöthige
zu veranstalten, damit die Truppen auf den ersten Wink marschfertig

seien. Ferner glaubte der Regierungsrath, um die oft
entscheidenden nachtdeiligen Folgen eines Verzuges zu vermeiden,

den Herrn Schultheißen ermächtigen zu sotten, in Fällen
augenblicklicher Gefahr den wirklichen Marschbefehl an die Trup
pen ergehen zu lassen, und überhaupt Alles anzuordnen, was
er der Dringlichkeit der Umstände angemessen erachten werde,
mit der nähern Bestimmung, daß von jeder daherigen Verfügung

dem Regierungsrath ungesäumte Anzeige gemacht werde.
Gleichen Tags wurden demnach die Auszüger-Bataillone
Nro. U, VI, VlI und XII, die Artilleriekompagnien Nro. II
und VII, die Scharfschützenkompagnien Nro. II und VI, und
die Kompagnie Nro. III der reitenden Jäger auf das Piket gestellt,
und die sämmtlichen Offiziers auf die Sammelplätze beordert.
Der Regierung von Solothurn haben wir alsobald unser
Bedauern über die in ihrem Kantone wahrgenommenen
beunruhigenden Erscheinungen kund gegeben, die treue Erfüllung der
von ihr angerufenen Bundespflichten zugesichert und von den
Anordnungen Mittheilung gemacht, welche wir ohne Verzug
getroffen, um in jedem Augenblicke die wünschbare bundesbrüderliche

Hülfe zu leisten. Die diesfällige Zuschrift an die Regierung
des Standes Solothurn ist des Nachmittags um 2 Uhr durch
außerordentliche Couriere an ihre Bestimmung befördert worden.
Gleichen Tags wurden die Regierungsstatthalter von Aarwangen,
Düren, Fraubrunnen und Biel beauftragt, dem Herrn Schultheißen

lederzeck augenblicklich durch Eilboten von Allem Nachricht

zu geben, was sich im Kanton Solothurn ereigne. Ein
noch vom nämlichen Tage datirteS, am 8. Januar Morgens
5'/r Uhr bei dem Herrn Schultheißen eingetroffenes, Schreiben
der Regierung von Solothurn verdankt die in den getroffenen
Maßnahmen bewährte bundesbrüderliche Gesinnung und erklärt,
daß inzwischen die politischen Bewegungen noch keinen so drohenden

Charakter angenommen, daß dle hierseits angebotene Hülfe
wirklich in Anspruch genommen werden müsse. Von nun an
waren die Nachrichten fortwährend beruhigend.

Durch das entschiedene Einschreiten der Regierung und ohne

Anwendung des auf ihr Verlangen bereit gehaltenen Beistandes
der Nachbarkantone, konnte im Kanton Solothurn die gefährdete

öffentliche Ordnung gesichert werden; und so erfolgte dann
ohne weitere Störung am 19. Januar die Abstimmung über
den Verfassungsentwurf, welcher von si289 gegen 4277, also
mit einer Mehrheit von 2912 Annehmenden, zum Staatsgrundgesetz

erhoben wurde. Die Regierung des Kantons Solothurn



verkündigte durch eine Proklamation vom 14. Januar dem Volke
die Annahme der neuen Verfassung, und bestimmte für die

dadurch nöthig gewordenen neuen Wahlverhandlungen den 26.,
28. Januar und den l. Hornung. Zufolge einer Mittheilung
vom 15,. Januar war die Ruhe und Ordnung im größten Theil
des Kantons Solothurn zurückgekehrt. Einzig das Oberamt
Dorneck-Thierstein veranlaßte noch einige Besorgnisse, so daß

die Regierung an diesem Tage sich bewogen gefunden hat, zwei

Abgeordnete dorthin zu senden, mit unbeschränkter Vollmacht,
zu handeln, wie es die Umstände erheischen möchten. Obschon

nun der Regierung im Kanton Solothurn selbst eine hinreichende
Truppenmacht zu Gebote stand, so glaubte sie sich immerhin
noch auf ihre Zuschrift vom 6. Januar, betreffend daS eidge-
nösische Aussehen, beziehen zu sollen.

Inzwischen gaben nun auch die nach dem Amte Dornek-
Thierstein gesandten Abgeordneten über die Stimmung der
Gemüther in dieser Gegend so befriedigende Aufschlüsse, daß die

Regierung ohne weitere Störung die verfassungsmäßigen Wahlen
hat anordnen lassen und zur Aufrechthaltung des gesetzlichen
Zustandes nicht mehr der Aufstellung ganzer Truppenkorps oder
auch nur von Osfizierscadres der Nachbarkantone bedürfte,
sondern den Letztern nur noch im Allgemeinen eidgenössisches
Aufsehen empfahl. Unter diesen Umständen wurden diejenigen Truppen,

welche theils wegen der Ereignisse im Kanton Solothurn,
theils in Folge der durch die Unruhen im Kanton Aargau
veranlaßten Anordnungen in unserm Kantone seiner Zeit entweder
wirklich zusammengezogen, oder auf das Piket gestellt worden,
am 18. Januar entlassen. — Denselben wurde durch einen
Tagesbefehl des Herrn Oberstmilizinspektors die Zufriedenheit
mit ihrer Dienstbereitwilligkeit und ihrer väterländischen
Hingebung ausgesprochen. Diese Truppen waren das in
Fraubrunnen und Umgegend zusammengezogene IX. und das in
Aarberg und Umgegend befindliche XU. Bataillon, — ferner die
IV. Batterie Artillerie und ein Dctaschcment Kavallerie, und
endlich die noch auf dem Piket befindlichen Truppen, deren
Offiziers sich auf den Sammelplätzen befanden, nämlich das
V. Bataillon, die I. und III. Schärfschützenkompagnie und die
II. Kavalleriekompagnic. Mit diesem Tage hatte unsere
Thätigkeit bezüglich auf die Angelegenheiten des Kanton? Solothurn
ihre Endschaft erreicht.

II. Angelegenheiten deS Kantons Aarga«.
Ernstlicher als im Kanton Solothurn gestalteten sich unterdessen

die Ereignisse im Kanton Aargau. Montag den ll.
Januar des Morgens um 4 Uhr erhielt der Herr Schultheiß
durch Expressen eine vom 10. Januar Abends 4 Uhr datirte
an uns gerichtete Zuschrift der Regierung des Kantons Aargau,
die Anzeige enthaltend, eS sei die Bevölkerung des obern freien
Amtes in offenem Aufruhr. Die angeordnete Verhaftung des
an der Spitze der Bewegungspartei in jenem Landestheile
stehenden sogenannten Bünzener-ComiGs, dessen Bestreben auf
offenbare Auflehnung gegen die verfassungsmäßige Ordnung
gerichtet gewesen, sei vorgenommen, später aber seien die vom
Bezirksamte Muri Verhafteten durch einen Volksauslauf
gewaltsam befreit, und der Bezirksamtmann selbst, so wie der
ihm in der Person des Herrn Regierungsraths Waller
beigegebene Regierungskommissär gefangen gesetzt worden. Infolge
dieser Auftritte habe die Regierung sofort die verfügbare Landwehr

und Elite des Kantons unter dem Befehle des Herrn
Obersten Frei.Herose so schnell alS möglich nach dem Punkte
des Aufruhrs abmarschiren lassen, um Gewalt mit Gewalt
abzutreiben und um die gestörte öffentliche Ruhe und Ordnung,
koste es, was es wolle, wiederherzustellen ; ferner sei der Große
Rath des Kantons Aargau einberufen worden. Sodann mahnte
die Regierung sowohl uns als die Stände Zürich und Basel-
Landschaft auf daS Dringendste zum eidgenössischen Aufsehen,
und jchloß ihre Zuschrift mit den Worten, daß nur gegenseitige
Treue ohne Zaudern das Vaterland zu retten vermöge.
Unmittelbar nach Empfang dieser Depesche hatte der Herr Schultheiß,
überzeugt, daß,^wenn je, eS jetzt auf den Nothruf eines
Nachbarstandes der Fall sei, von der ihm für unvorhergesehene und
dringende Umstände ertheilten Vollmacht Gebrauch zu machen,
einerseits ohne Verzug das II. und VI. Auszügerbataillon, de¬

ren Offiziers seit einigen Tagen auf ihren Sammelplätzen
vereinigt waren, so wie die ebenfalls auf dem Piket befindlichen zwei
Scharfschützenkompagnien, eine Kompagnie Artillerie und eine

Kompagnie reitende Jäger aufgeboten und alsogleich zur
Verfügung des aargauischen Oberkommandanten, des Herrn Obersten

Frei-Herose, gestellt, und anderseits auch die zwei früher
schon auf das Piket beorderten Bataillone Nr. VII. und XII.
ausgeboten und jenes nach Büren, dieses nach Viel zur
Beobachtung der durch den Abmarsch jener Truppen entblößten
solothurnischen Grenzen vorgeschoben. Die deßhalb erforderlichen

Befehle und die Anzeige dieser vorläufig getroffenen
Maßnahmen an die Regierung des Kantons Aargau sind schon um
4 Uhr Morgens durch Staffeten an den Ort ihrer Bestimmung

abgegangen. Zu gleicher Zeit versammelte der Herr
Schultheiß den Regierungsrath, welcher theils den Bericht
über die erwähnten Vorfälle und über die getroffenen Vorkehren

entgegen nahm und die letztern unter Verdankung guthieß,
theils aber des Fernern berieth, was der Dringlichkeit der
Umstände angemessen sein möchte. Demnach wurden sofort das

V., IX. und XI. Bataillon nebst den entsprechenden Spezial-
waffen auf das Piket gestellt und sämmtliche Offiziers auf die
Sammelplätze beordert. Das XII. Bataillon wurde nebst einer
Artilleriekompagnie nach der Hauptstadt gezogen, ch Ein im
Laufe des Morgens durch Staffele befördertes Schreiben^gab
der Regierung von Aargau von diesen weitern Maßnahmen un
gesäumte Kenntniß, versicherte sie unserer wärmsten Theilnahme,
unserer bundesbrüderlichen Gesinnungen und unserer kräftigsten
Beihülse zum Zwecke der Wiederherstellung der gestörten Ruhe
und des verfassungsmäßigen Zustandes.

Am gleichen Tag (II.) Vormittags !)'/, meldete die Regierung

von Aargau, daß am nämlichen Morgen die Truppen
aus den fünf reformirten Bezirken sich in Lenzburg konzentri-
ren, um alsogleich das Freienamt zu besetzen. Da aber die Ereignisse

noch andere schleunige Hülfe nöthig machen könnten, so sehe sie

sich zu dem Ansuchen veranlaßt, mit möglichster Beförde
r un g wenigstens vier Bataillone mit den verhältnißmäßig entsprechenden

andern Waffengattungen an die Grenzen des Kantons Aargau

vorrücken zu lassen, damit sie nöthigen Falls auf den
ersten Ruf in den Kanton gezogen werden können. Schon
Nachmittags stellte die Regierung von Aargau das weitere
Begehren, jene vier Bataillone mit den zubchörigen Spezial-
waffen, nicht bloß an die Grenze vorzuschieben, sondern schleu
nig in den Kanton einrücken und über Aarau nach Lenzburg
marschiern zu lassen. Diesem Wunsche wurde unverzüglich
entsprochen und demnach den aufgebotnen Truppen der Befehl
zum ungesäumten Einmarsch in den Kanton Aargau ertheilt.
Ein ähnliches Gesuch stellte Aargau auch an den Kanton Basel-
Landschaft. Mittlerweilen gelangten die zwei Zuschriften der
hierseitigen Regierung vom ll., welche die Zusage der Hülfe
und die Anzeige der getroffenen Maßnahmen enthielten, im
Laufe dieses Tages an ihre Bestimmung, und bereits durch
Zuschrift vom ll. Januar Abends drückte uns die aargauische
Regierung aufs Herzlichste ihren Dank aus für die an den
Tag gelegte bundesbrüderliche Bereitwilligkeit, und verband
damit die Anzeige, daß ihre Truppen den Insurgenten gegenüber

stehen, und daß die Regierung einstweilen den Landsturm
nachrücken lasse. Weitere vom 12. Januar Abends datirte
Mittheilungen lauten dahin : der Ausruhr im Freienamte könne
als gestillt angesehen werden; am Montag Abends seien die
Insurgenten von den aargauischen Truppen durch das Dorf
Villmergen zurückgeschlagen worden; der Verlust der ersteren
in diesem Kampfe sei noch nicht bekannt, derjenige der letzteren
beschränke sich auf einen Todten und zwei Verwundete ; am
Dienstage (12.) sei das Kloster Muri ohne Widerstand
eingenommen worden; mit Ausnahme des Abtes haben die Mönche
das Kloster und den aargauischen Boden verlassen; Herr
RegicrungSrath Waller sei sammt seinen Mitgefangenen wieder
in Freiheit, und der Große Rath versammelt, um für das
Wohl des Landes zu sorgen. Von den Bernertruppeu war
daS VI Bataillon mit der VI. Scharfschützenkompagnie bereits
am 12. Nachmittags ins Aargau eingerückt. Von Seite Vasel-

*) Einer in den svatern Tagen erlassenen Weisung zufolge rceblick
jedoch das zwölfte Bataillon in Aarbcrg und Nmgegend.



Landschafts war auch ein Korps in Aarau eingetroffen. Zürich
hatte den ganzen ersten Auszug aufs Piket gestellt, und am
12. ist ein Zürcherbataillon und eine Scharsschützenkompagnie
nach der aargauischen Grenze abgegangen. Ein zweites
Bataillon nebst einer Artilleriekompagnie war auf den gleichen
Tag nach Zürich einberufen. Von da an erfolgte der successive
Einmarsch unserer Truppen ohne Unterbrechung, so daß am
14. Zanuar sich sämmtliche von der Regierung des Standes
Aargau verlangten bernischen Korps, nämlich vier Bataillons,
zwei Scharsschützenkompagnien, zwei Batterien Artillerie und
eine Kavalleriekompagnie, in jenem Kantone befanden.

Unterm 16. Zanuar hat sodann die Regierung von Aargau

die Anzeige gemacht: eS sei der Aufruhr in dem Freienamte

(Bezirk Bremgarten und Muri), so wie in den einzelnen
von denselben ergriffenen Gemeinden der Bezirke Baden, Zur-
zach und Laufenburg vollständig unterdrückt; es seien alle diese
Gemeinden militärisch besetzt, und die Beamteten überall wieder
in ihre legale Wirksamkeit eingesetzt; indessen sei die Entlassung
der durch die Stände Bern Zürich und Basel-Landschaft zu
Hülfe gesendeten Truppen, welche durch schnelle Besetzung der
beunruhigten Gegenden zur Herstellung der verfassungsmäßigen
Ordnung wesentlich beigetragen, noch nicht möglich; nach
Kräften zu bewirken, daß diese Entlassung recht bald möglich
werde, sei das eifrigste Bestreben der Regierung des Kantons
Aargau, dessen Großer Rath sich den 16. Zanuar abermals
persammle, um über die wichtigsten Angelegenheiten des Landes

zu rathschlagen und für die Einführung der neuen durch
die Mehrheit des Volkes angenommenen Kantonsverfassung,
wie für Befestigung der Ruhe und des Friedens die geeigneten
Beschlüsse zu fassen. Auch theilte uns die Regierung von Aargau

die von ihr Namens und aus Austrag deS Großen Rathes
unterm 15. an das aargauische Volk und die Hülfstruppen er-
erlassene Proklamation mit, aus welcher der Stand der Dinge
des Nähern zu ersehen und insbesondere zu entnehmen war,
daß in den aufrührerischen Bezirken des Freienamtes nicht nur
die in ihrer Pflicht handelnden. Beamteten gefangen genommen,
beschimpft und mißhandelt, sondern auch das Leben und Eigenthum

anderer Bürger, welche der gesetzlichen Ordnung treu
ergeben geblieben, durch Drohungen und Gewaltthat gefährdet
worden. Die Mittheilungen, welche in den zunächst folgenden
Tagen von Seite der Regierung des Standes Aargau einlangten,

betrafen lediglich die Dislokation der bernischen Truppen
in den verschiedenen Gegenden des Aargaues.

Nach Verfluß einiger Tage, als mittlerweile uns keine
weitere Kunde von irgend welchen beunruhigenden Vorfällen
zugekommen war, und nachdem die Regierung von Aargau
verkündet hatte, es sei die gesetzliche Ordnung und die Thätigkeit
der Behörden wieder hergestellt, glaubten wir, von der dortigen
Regierung nähere Aufschlüsse über den wirklichen Stand der

Dinge und namentlich darüber verlangen zu sollen, ob ein
längeres Verweilen unsrer Truppen daselbst nach Art. 4 des

Bundesvertrags noch erforderlich sei. Dieses geschah durch
Zuschrift vom 22. Zanuar, mit welcher versehen Herr
Regierungsrath Weber gleichen TagS nach Aarau abgeordnet wurde,
um über die wichtige Frage der sernern Verwendung und
allfälligen Entlassung der Truppen mit der dortigen Regierung
Rücksprache zu nehmen. Schon unterm 25. Zanuar ertheilte
nun der Kleine Rath von Aargau seine Antwort dabin, daß

zwar nach einmal gedämpftem offenem Ausruhr die Okkupation
der insurgirten Gegenden und Gemeinden, so wie die theilweife
Entwaffnung unerläßlich geworden, um sich der vollen
Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe zu versichern und jeden Versuch

zu fernerer Störung, wozu vielleicht durch anderweitige
Erscheinungen und Gerüchte noch einige Ermuthigung hätte
gegeben werden können, unmöglich zu machen, — daß aber, so

wie sich die Sache mehr und mehr dem bestimmten beruhigenden
Ziele nähere, auch die Aussicht auf endliche Befestigung der
Ruhe täglich sicherer werde. Hiermit wurde die Zusage
verbunden, daß nun mit der allmäligen Reduktion der Truppenmacht,

worunter voraus auch die Entlassung von Bernertruppen
nach Möglichkeit begriffen sein werde, baldigst, d. h. in den

nächsten Tagen, werde begonnen werden, und daß die Regierung

sich deshalb bereits mit dem Oberkommandanten der

Truppen in direkte Verbindung gesetzt habe. Wenn dem¬

nach keine neuen, die Ruhe gefährdenden Ereignisse
eintreten, so werde in kurzer Zeit die Lizenzirung der
Hülfstruppen in einer Weise erfolgt sein, welche sich ganz und
gar innerhalb der Voraussetzungen des §. 4 des Bundcsvertrags

bewegt haben werde. Wirklich erhielten wir unterm
25. Zanuar die fernere Anzeige, daß längstens in zwei Tagen
zuerst die VII. Artilleriekompagnie werde entlassen werden, und
daß ungesäumt die Lizenzirung der übrigen bernischen Truppen
in der successiven Weise stattfinden solle, wie eS nach der
erlangten Ueberzeugung von der nicht zu besorgenden Wiederkehr
fernerer Ruhestörung und insbesondere nach der hiermit in
Verbindung stehenden militärischen Konzentrirung der eigenen
Kantonaltruppen möglich sein werde. Diese Zuschrift enthielt
des fernern die befriedigende Versicherung, daß namentlich
unsere Truppen nie und aus keine Weise zu irqend einer weitern
Vollziehungsmaßregel, Verhaftung u. s. f., und überhaupt nicht
zu andern als rein militärischen, dem Zwecke ihrer Entsendung
entsprechenden Verrichtungen verwendet worden feien. Von
diesem Zeitpunkte an erfolgte wirklich der successive Rückmarsch
unserer Truppen in folgender Weife:

Die VII. Artilleriekompagnie befand sich am 26. Abends
in Lenzburg, betrat sodann den Kanton Bern am 28. und traf
am 3«. Zanuar Mittags in Bern ein. An dieftm Tage haben
serner den Rückmarsch angetreten: die Artilleriekompagnie Nr. II
und die zweite Brigade (Oberstlieutenant Steinhauer) bestehend
aus den Znfanteriebataillonen Nr. II und VI und der Scharf-
schützenkrmpagnie Nr. VI. Diese Truppen haben am 2. Februar
die Grenze des Heimathkantons überschritten. Bereits am
I. Februar wurde uns durch die Regierung des Kantons
Aargau angezeigt, daß sie nunmehr die Herstellung der öffentlichen

Ruhe und Ordnung für ganz gesichert ansehe, und daß
daher aus den 4. oder spätestens aus den 5. Februar das
XI. jBataillon und wenigstens die Hälfte der Kavalleriekom-
pagnie Nr. III und dann in Zwischenräumen von höchstens
zwei zu zwei Tagen bis spätestens den 12. dieß Monats die
sämmtlichen übrigen Hülfstruppen ihren Heimmarsch antreten
werden. Diese Anordnungen wurden wirklich in Vollziehung
gesetzt; und die neuesten Nachrichten vom 7. dieß Monats
meldeten, daß nun auch das Bataillon Nr. VII am 9. in
Aarau eintreffen und am 1l. den heimathlichen Boden wieder
betreten werde. Gleichzeitig erneuerte die Regierung des
Standes Aargau die Versicherung ihres wärmsten Dankes für
die Entsendung der nun insgesammt wieder entlassenen
Hülfstruppen.

Diese faktische Darstellung schließen wir mit der Erwähnung

des guten Geistes, der lovenSwerthen Mannszucht und
der allgemein wahrgenommenen Dienstbereitwilligkeit, welche
nach dem einstimmigen Zeugnisse der Kommandanten unsere
Truppen, ungeachtet der rauhen Jahreszeit, der theilweise sehr
strengen Tagmärsche und der mannigfachen unvermeidlichen Ent
behrungen abermals auf daS erfreulichste bewährt haben. Wir
rechneten es uns demnach zur angenehmen Pflicht, den sämmtlichen

aus dem Aargau heimkehrenden Truppenkorps in einen!
von uns erlassenen Tagsbefehl unsere vollkommene Zufriedenheit
mit dem von ihnen bewiesenen Diensteifer und mit ihrer treuen
Pflichterfüllung zu bezeugen und ihnen den wohlverdienten
Dank für ihre vaterländische Hingebung auszusprechen. Und
nicht minder gereicht es zu unserer Befriedigung, auch in gegen
wärtigem Berichte an die oberste Landesbehörde, des in jeder
Beziehung lobenSwerthen Verhaltens unserer Truppen ehrenvolle

Meldung thun und unsere Ueberzeugung aussprechen zu
können, daß unsere Wedrmänner zu der Bekämpfung jedes
innern oder äußern Feindes der Freiheit stets gleich bereit werden

erfunden werden-

Nach dieser umständlichen und getreuen Darstellung der
thatsächlichen Verhältnisse erlauben wir uns noch eine kurze
Beleuchtung verschiedener Beziehungen unseres durch die

erzählten Ereignisse nöthig gewordenen Versahrens.
Was vorerst unsere Handlungsweise gegenüber den

gefährdeten Mitständen selbst anbetrifft, so war dieselbe einfach
und klar durch den Art. IV des Bundesvertrags vorqezeichnet,
dessen drittes Glied so lautet: „Der oder die gemahnten Kantone

haben die Pflicht, dem Mahnenden Hülfe zu leisten."
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Nun haben die beiden Stände Solothurn und Aargau, unter
Anrufung des Art. IV des Bundesvertrags, den Kanton Bern
zum Aufsehen und zur Hülfe gemahnt. Wir konnten demnach

keinen Augenblick anstehen, den genannten Kantonen die

verlangte Hülfe in vollem Maße zu leisten. — Hinsichtlich der Art
und Weise, wie wir uns dieser Bundespflicht gegen unsere
Mitstände entledigt haben, beziehen wir uns einfach auf die wiederVolt

und aufs wärmste ausgesprochenen Dankbezeugungen der

Regierungen sowohl des Kantons Solotlmrn als des Kantons
Aargau für den mit eben so großer Beschleunigung als
bundesbrüderlicher Bereitwilligkeit dargebotenen Beistand.

Eben so sehr als die Pflichten gegen unsere Bundesbrüder

haben wir übrigens fortwährend die schuldigen Rücksichten

gegen unsere oberste Landesbehörde im Auge behalten. Zn
dem Art. KV der Verfassung haben wir zwar eine Vorschrift
nicht finden können, Sie, Tit., im vorliegenden Falle zum
Entscheide über die getroffenen Maßnahmen und zur Berathung
weiterer, den Umständen angemessener, Vorkehren außerordentlich

zu versammeln. Einerseits war in unserm Kantone selbst nichtnur
gar keine Gefahr für die gesetzliche Ordnung und für die öffentliche

Sicherheit, sondern nicht einmal das Mindeste irgendwie
beunruhigende Anzeichen vorhanden. Vielmehr mußten wir in
der wohl nicht genug anzuerkennenden Bereitwilligkeit, mit welcher

unsere wackern Milizen auf den ersten Ruf ihrer Fahne
gefolgt waren, eine neue Gewähr für die Aufrechthaltung der

Ruhe und Ordnung, so wie für die ungehinderte Wirksamkeit
der verfassungsmäßigen Behörden wahrnehmen. Anderseits ist

wirklich die Fassung des Art. IV. des Bundesvertrags und die

durch denselben den Bundesgliedern auferlegte Pflicht so klar
und so wenig einer abweichenden Deutung fähig; auch waren
wir allzusehr überzeugt, jederzeit in Ihrem Willen zu handeln,
wo wir durch kräftiges Einschreiten zur Unterdrückung offenen

Aufruhres und zur Zerstörung reaktionnärer Umtriebe gegen
Freiheit und volksthümliche Verfassungen mitwirken, als daß

wir hätten einsehen können, zu welchem andern Zwecke als zu
allfälliger Entgegennahme eines bloßen Rapportes Sie, Tit.,
nachdem einmal unsere pflichtgemäß und ungesäumt getroffene
Maßnahme die so unerläßliche schnelle Vollziehung erhalten hätten,

zusammentreten können. Hingegen würden wir uns beeilt
haben, den Großen Rath zu wirklicher Berathung weiterer
Vorkehren einzuberufen, wenn entweder die von Aargau verlangte
Hülfe der Nachbarstände zu Dämpfung des Aufruhrs und zur
Wiederherstellung der Ruhe und der gesetzlichen Ordnung nicht
hingereicht hätte, mithin die Dazwischenkunft von Seite der
Bundesbehörden eingetreten wäre, oder aber wenn unsere Truppen

einen wirklichen Kampf hätten bestehen, oder endlich längere
Zeit zum Zwecke einer dauernden Occupation im Kanton Aargau

hätten bleiben müssen, was ebenfalls ein Einschreiten des

Vororts veranlaßt haben würde. Genau zu erfahren, ob irgend
einer dieser Fälle vorhanden sei, sorgfältige Erkundigung über
die ganze Lage der Dinge im Aargau einzuziehen, und
insbesondere zu vernehmen, ob die Stimmung der Gemüther in den

insurgirten Landestheilen und allenfallsige, bedrohliche Anzeichen,
das längere Verweilen der Hülfstruppen im Aargau erfordern,
oder aber, ob die Wiederherstellung der Ruhe soweit gesichert
sei, daß die Truppen ohne Gefahr wieder entlassen werden
können; — dieses, Tit., war der Zweck unserer amtlichen Einsrage
vom 22. Januar und der oben erwähnten Entsendung deS Herrn
Regierungsraths Weber an die Regierung des Kantons Aargau.
Das Urtheil über die Nothwendigkeit eines kürzern oder längern
Aufenthalts unserer Truppen in jenem Kantone mußte unbedingt

der dortigen Regierung zugestanden werden, und eine
allzufrühe Entlassung der Hülfsmannschaft unter Umständen, welche
einen nochmaligen AuSbruch der Unruhen nach einmal erfolgtcr
Entfernung der Truppen hätten besorgen lassen, würde ein
großer Mißgriff gewesen sein. Deßwegen waren wir weit
entfernt, die Regierung des Aargaues zu einer allzufrühzeitigen
Truppenentlassung bewegen zu wollen. Nur baraufhielten wir
uns für verpflichtet, sie aufmerksam zu machen, daß ein längeres
Verweilen der HülsSmannschaft sowie die vorörtliche Mitwirkung,

so auch das unverzügliche Zusammentreten unserer obersten
Kantonsbehörde erfordern würde. Die oben näher bezeichneten,
befriedigenden Rückäußerungen der Regierung des Standes Aargau,

ihre Versicherung, daß die angesprochene «ülfe der Nach¬

barstände, sowie die Verwendung der entsendeten Truppen sich
lediglich innerhalb der Schranken des Art. IV des Bundesvertrags

bewege, und endlich die wenige Tage darauf wirklich
erfolgte successive Entlassung sämmtlicher Hülfstruppen, dienten
so sehr zu unserer vollkommenen Beruhigung, daß wir eine
Convokation des Großen Rathes nur als eine überflüssige Maßregel

und als eine unnöthige Bemühung der Mitglieder der
hohen Behörde hätten ansehen müssen.

Um jedoch auch in dieser Beziehung keine geziemende Rücksicht

gegen Sie, Tit., beiseits zu setzen und dem Urtheile des
Herrn Landammanns in keiner Weise vorzugreifen, haben wir
es uns von Anfang an zur Pflicht gemacht, denselben bezüglich
sowohl auf die Ereignisse des Kantons Solothurn als auch auf die
Vorfälle im Kanton Aargau fortwährend und ungesäumt von allen
hierseitö getroffenen Anordnungen, sowie von dem Inhalte unserer
Correspondenz mit der aargauischen Regierung amtliche oder
confidentielle Mittheilung zu machen. Aus dem Umstände, daß der
Herr Landammann von sich aus dieZusammenberufung des Großen
Rathes nicht angeordnet und keinerlei Eröffnung in diesem Sinne
an uns gerichtet hat, glauben wir, wohl mit Recht entnehmen zu
können, daß er die dießseitigen Ansichten ebenfalls getheilt habe.

Zn Hinsicht endlich auf das gesammte Volk unseres Kantons

fanden wir uns zu einer Anordnung veranlaßt, welche
sich als sehr zweckmäßig ausgewiesen hat. Sobald am II. Januar
die Aufgebote an eine beträchtliche Truppenzahl ergangen waren,
schien es uns theils für die Verwandten und Freunde der in
Dienst berufenen Milizen wünschenswerth, theils zu Vermeidung

allfälliger ungegründeter Gerüchte nothwendig, nicht nur
ein Kreisschreiben an sämmtliche Regierungsftatthalter, sondern
auch ein amtliches Bülletin zu erlassen, wodurch die in den
Nachbarkantonen Solothurn und Aargau stattgefundenen Ereignisse,

sowie die von uns getroffenen Maßnahmen dem Publikum
zur Kenntniß gebracht worden sind.

Von diesem Augenblicke an wurden successiv, sowie uns
einigermaßen bemerkenswerthe Thatsachen und Nachrichten über
die Dislokationen unserer Truppen bekannt geworden, von der
Staatskanzlei in unserm Auftrage sechs Bülletins ausgegeben,
wovon daö letzte vom 8. Februar die gänzliche Entlassung
unserer Mannschaft melden konnte.

Hier, Tit., glauben wir, unsern Bericht schließen zu können.
Da derselbe lediglich die drohenden oder wirklich ausgebroche-
ncn Unruhen in zwei Nachbarkantonen, die dadurch hervorgerufenen

militärischen Vorkehren und das Verhältniß des
hierseitigen Standes zu denselben betreffen sollte, so geschah
einstweilen eines Ereignisses keine Erwähnung, worüber die
Negierung Berns sich noch in keiner Weise auszusprechen
veranlaßt gefunden hat, nämlich der vom Großen Rathe des Kantons

Aargau beschlossenen Aufhebung der Klöster. Sie, Tit.,
werden sich aber in Kurzem mit diesem in seinen Folgen höchst
wichtigen Ereignisse zu beschäftigen haben und wir glaubten,
nur einzig, damit unserm Rapporte nicht UnVollständigkeit
vorgeworfen werden könne, hier im Vorbeigehen auf dasselbe
hindeuten zu sollen.

Ueberzeugt, daß Sie, Tit., sich mit uns der schnellen
Beilegung der Wirren in den Kantonen Solothurn und Aargau,

der raschen Unterdrückung des ausgebrochenen Aufruhrs
und der nun ungehindert vor sich gegangenen Constituirung der
neuen verfassungsmäßigen Behörden freuen werden, geben wir
auch der Hoffnung Raum, es werde unsern Bemühungen, den
beunruhigten Nachbarkantonen pflichtgemäß den verlangten
bundesbrüderlichen Beistand zu leisten, und der von uns in
diesen Tagen der Gefahr befolgten Handlungsweise, Ihre Billigung

nicht versagt werden.

Bern, den 17. Februar 184l.

Der Schultheiß,
C. Neu h ans.

Der Staatsschreiber,
Himerwadel.

..Fortsetzung folgt.)

l
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

(Erste Sitzung. Montag den 22. Februar 1841. Bericht über
die Maßnahmen des Regierungsrathes wegen der Kantone
Solothurn und Aargau. Fortsetzung.)

Herr Landammann. Man könnte strenge nach dem
Buchstaben des Reglementes im Zweifel sein, ob dieser Bericht,
da er keine eigentlichen Schlußanträge enthält, Gegenstand einer
Berathung sein soll. Weit entfernt davon, diese Frage von
mir aus zu entscheiden, will ich dieß vielmehr der Versammlung
anheimstellen und frage, nach §. 38 des Reglements, hiermit,
in Abwesenheit des Herrn Vicepräsidenten, den Herrn Statthalter

desselben an, ob er glaube, daß eine Deliberation über
den verlesenen Bericht eröffnet werden solle?

Stettler. Darüber ist bei mir kein Zweifel. Ganz ge»
wiß gehört dieser Rapport zu den wichtigern Gegenständen,
welche uns in dieser Sitzung beschäftigen werden, und aller»
dingS soll derselbe auf heutigen Tag Gegenstand der Berathung
sein, damit die hohe Behörde sich aussprechen könne, ob sie die
Ansichten des Regierungsrathes theile und die Handlungsweise
desselben billige. Es soll dem Regierungsrathe selbst daran
gelegen sein, die Meinung des Großen Rathes zu vernehmen,
und sowohl nach §. 33 als nach §. 34 des Reglements ist nach
meiner innigsten Ueberzeugung der verlesene Rapport auf heutigen

Tag Gegenstand der Berathung, und es soll also eine
Diskussion, eine offenherzige Diskussion darüber stattfinden.

Herr Landammann. Mir persönlich wird es wegen der
Art und Weise, wie ich selbst bei diesen Angelegenheiten thätig
sein mußte, sehr erwünscht sein, wenn die hohe Behörde sich

heute auSspricht, da ihr AuSspruch gleichzeitig auch mir
Wegweisung für ähnliche Fälle sein wird.

Abstimmung.
Zu irgend eine Deliberation einzutreten 119 Stimmen.
Dagegen .11

Der Herr Landammann erklärt nunmehr die Umfrage
als eröffnet und fragt abermals, nach Z. 38 deö Reglementes,
den Herrn Statthalter um seine Meinung in Betreff der Sache
selbst.

Stettler. Ich fühle mich sowohl wegen der Wichtigkeit
der Vache als auch wegen der verschiedenen Urtheile, welche in
öffentlichen Blättern u. s. w. über das Verfahren des Negie-
rungsrathes geäußert worden sind, bewogen, meine Meinung ganz
offen und umständlich zu entwickeln. Blicken wir zurück, — wie
,st eS gegangen in vielen ähnlichen Fällen, wo Bern eine Rolle
spielte? In den Achtzigerjahren war ein Aufstand zu Freiburg
ausgedrochen; damals war zu Bern Schultheiß von Erlach,
der Großvater des jetzigen Herrn GroßrathS. Er hatte in der
Nacht um 3 Uhr einen Courier von Freiburg bekommen, durch
welchen die dortige Regierung, gestützt auf den Bund, Hülfe

begehrte. Der Schultheiß ließ auf Morgens 5 Uhr den Großen
Rath zusammen berufen, waS damals, wo der Große Rath
nur auS Stadtbürgern bestand, möglich war. Der alte Schultheiß

von Erlach eröffnete sodann um 5 Uhr den Großen Rath
mit den Worten^ „Gnädige Herren, unsere Mitbürger in Freiburg

sind in Gefahr und fodern unsere Hülfe; es ist nicht Zeit,
zu berathen, sondern zu handeln; wer dem Kleinen Rathe
Vollmacht geben will, zu handeln nach Wissen und Gewissen, soll
aufstehend Kein Mitglied hat darauf das Wort ergriffen, sondern alle
sind aufgestanden, und fast im gleichen Augenblicke hörte man die
Standeskompagnie nach Freiburg abmarschieren. Das war kräftige
schnelle Hülfe, wie man sie von Bundesbrüdern erwarten soll, und
ich habe mich dieser Energie deS damaligen Schultheißen stets gefreut.
Wollen wir uns jetzt weniger freuen, wenn in den letzten
Vorfällen mit gleicher Energie gehandelt, und das gleiche Resultat
erreicht worden ist? Nein, Tit., es hat mich innig gefreut, da
die gleiche Energie zu sehen in der Stunde der Gefahr. Der
Große Rath besteht jetzt aus Mitgliedern, die im ganzen Lande
herum zerstreut wohnen, man konnte ihn also nicht, wie damals,
von einer Stunde zur andern versammeln; also mußte der
Regierungsrath handeln, wie es den Umständen angemessen

war, und es ist geschehen. Wenn wir auf das erlangte Resultat
blicken, so müssen wir uns ebenfalls Glück wünschen, daß nur
Energie gehandelt worden ist. Faßt man die Ereignisse von
Solothurn und Aargau zusammen, hat man bemerkt, was um
die gleiche Stunde zu Luzern vorgieng, so müßte man blind
sein, wenn man nicht überzeugt würde, daß es abgesehen war
aus einen gemeinschaftlichen Schlag, der den Bürgerkrieg
entzünden und an unsern freisinnigen Institutionen rütteln sollte.
Ich scheue mich nicht, den Regierungsrath zu tadeln, wenn ihm
nach meiner Ueberzeugung Tadel gebührt; aber ebensowenig scheue
ich mich, zu sagen, daß wir es dem Regierungsrathe und dem Stande
Bern zu danken haben, daß diese Gefahr schnell unterdrückt und das
Vaterland gerettet worden ist. Wenn ich dieses wichtige
Hauptresultat sehe, so fallen bei mir andere Nuancen in den Hintergrund,

denn jedes Licht hat seinen Schatten; ich freue mich
des Hauptrcsultates, auch wenn hier und da Einiges anders
hätte geschehen können. Andere haben zwar den Regierungsrath

in öffentlichen Blättern und sonst getadelt. So habe ich
k gehört, der Regierungsrath sei nur zu rasch eingeschritten,

man habe das Stanzerverkommniß gewissermaßen neu in das
Leben gerufen, und das sei gefährlich. Was ist das Stanzer-
verkommniß? Vor bald 400 Iahren ist es entstanden; damals
war es zeitgemäß und hat viele gute Früchte gebracht, war
aber doch ein Schutz der Minorität gegen die Majorität, d. h.
der Regierung gegen das Volk, weil die Regierungen nicht vom
Volke gewählt, also die Minorität waren. Unsere jetzigen
Regierungen sind aber vom Volke gewählt, also die Majorität,
und also hat man jetzt die Majorität geschützt gegen eine frevelhafte

Minorität. Da ist also kein Stanzerverkommniß, sondern
Schutz der Majoritäten gegen frevelhafte Minoritäten. Das
hat mir denn auch zu meiner großen Freude gezeigt, daß, wenn



der Bund recht gehandhabt wird, er stark genug ist, um die

öffentliche Ordnung zu handhaben. DaS ist wichtig nicht bloß

für unS, sondern auch gegenüber dem Auslande, welches uns
immer der Anarchie bezüchtigt. Man hat auch gesagt, der
Große Rath hatte früher zusammen berufen werden sollen. Zch
theile diese Anficht nicht, ich bin vielmehr ganz mit demjenigen
einverstanden, waS der Herr Landammann in seiner
Eröffnungsrede gesagt hat, man hätte den Großen Rath nur einberufen

können, um ihn die Hände ausHeden zu lassen, denn daS

von Solothurn und Aargau gestellte Begehren um Hülse war
auf den Bund gestützt und konnte nicht abgewiesen werden.
Also hätte eS sich wahrhaftig der Mühe nicht verlohnt, bloß
der Form wegen den Großen Rath zu versammeln. Wenn gar
große Noth in dieser Hinsicht gewesen wäre, so würden bald
emmal 20 Mitglieder die Einberufung deS Großen Rathes
verlangt haben, wozu ihnen der §. 57 der Verfassung daS Recht

giebt. Da nun kein solches Begehren gestellt worden ist, so

muß die Noth nicht gar groß gewesen sein. So viel an mir, müßte
ich also antragen, daß gegen den RegierungSrath die Genehmigung

der von ihm ergriffenen Maßregeln ausgesprochen werde,
und zwar auch darum, damit die ganze Schweiz und daS Ausland

scde, daß, wenn eS sich um Ausrechthaltung der
verfassungsmäßigen Ordnung handelt, daS Volk deS KantonS Bern
mit seiner Regierung einig ist.

Käst do fer, RegierungSrath. Zch ehre zu zeder Zeit die

Gesinnungen deS Herrn Stettler, auch wenn ich nicht seiner
Meinung bin; auch letzt bin ich nicht seiner Meinung und war
ebenfalls nicht der Meinung deS RegicrungSratdeS. Zch soll
mich also zetzt rechtfertigen, daß für Maßregeln, welche die

allgemeine Billigung sehr wahrscheinlich erhalten werden, ich
nicht gestimmt habe. Herr Stettler hat vom Stanzerverkommnisse

geredet; ich wollte eS auch thun. Die Unruhen zu Freiburg

im Zahre 1781, von welchen Herr Stettler gesprochen,
sind in Folge des StanzerverkommnisseS unterdrückt worden.
Der Anführer der Freiburger, welche Freiheit begehrten, hieß
Chenaur. Von Bern auS wurde der Negierung von Freiburg
Oberst Froideville mit Kavallerie zu Hülse geschickt; ohne
Unterhandlungen wurde angegriffen. Chenaux ist dabei umgekommen.
WaS sagt Zschokke darüber7 „Da zog sich daS getäuschte Landvolk

mit seinen Erwartungen zurück, und beweinte nur den
Tod deS ManneS, dessen Leben zum Opfer geworden war.
Täglich ward Chenaux'S Grab von Betenden umringt.
Wallfahrten zogen dahin mit Gesang und Kreuz und Fahnen.
Umsonst stellte die Regierung Wachen mit scharfgeladenem
Gewehr auf, umsonst verdammte der Bischof die Pilgerschaften
zu Chenaur'S Asche. Nichts konnte daS dankbare Andenken deS
Volkes an den Todten stören." Zch will nun fortfahren, vom
Stanzerverkommnisse zu reden. Nach Beendigung der Vurgun-
derkriege entstand Streit zwischen den Eidgenossen darüber, ob

Freiburg und Solothurn in den Bund aufgenommen werden
sollen; erst durch Vermittlung deS Niklaus von der Flüe wurden
sie aufgenommen; aber die demokratischen Kantone haben diesen
Zuwachs mit Mißtrauen betrachtet, weil sie besorgten, eine
Verbindung bereits aristokratischer Regierungen mit reinen
Demokratien möchte den Letztern gefährlich werden. Damals
ist das Stanzerverkommniß abgeschlossen worden. WaS wollte
dieses Stanzerverkommniß sagen Die Stände haben sich
dadurch ariftokratisirt, sie haben sich gegenseitig versprochen, daß
ihre Regierungen einander zu Hülfe kommen wolleü, ohne zuvor
die Klagen der Unzufriedenen anzuhören. Zschokke sagt darüber:
„Auch ward beschlossen, ohne Willen und Erlaubniß seiner
Herren und Obern solle Niemand Gemeinden versammeln und
gefährliche Anträge machen. Wenn aber die Angehörigen eines
Standes ihren Obrigkeiten widerwärtig werden wollten, sollten
alle Stände helfen, die Unzufriedenen wiederum ihren Herren
gehorsam zu machen." Das ist nachwärtS mehrfach geschehen.
Zch will den verblichenen alten Aristokratien deßhalb keine
Vorwürfe machen, eS werden ihnen deren nur zu viele gemacht;
sie haben nach den damaligen Verfassungen gehandelt, und diese
waren nicht volkSthümliche Verfassungen. Aber ist denn der
Tod von Leucnberger, Schibi, Ealli u. s. w., ist die damalige
Intervention anderer Kantone in die Angelegenheiten unseres
KantonS nicht eine Folge deS StanzerverkommnisseS gewesen?

Nach dem unterdrückten Aufruhre, nach dem Gefechte bei Her-
zogenbuchsee haben die Landleute nicht mehr Freiheit bekommen,
und das Stanzerverkommniß hat fortgewirkt unheilbringend
während Zahrhunderten. Unendlich wichtig ist eS, daß wir
dieses Stanzerverkommniß zetzt nicht wieder restauriren, daß
wir nicht, wenn Volksmassen gegen ihre Regierungen sich erHeden,

plötzlich mit Kartätschen hinter sie fahren, sondern daß

wir ihre Beschwerden zuerst anhören, der Selbststäudigkeit der
Völker Rechnung tragen, und nicht leichtsinnig interveniren,
besonders nicht mit Gewalt. DaS, Tit., ist unendlich wichtig,
insonderheit bei der gegenwärtigen Spannung zwischen Katholiken

und Reformirten. Diese Spannung ist einer der gefährlichsten

Feinde der Eidgenossenschaft. Sie wissen, Tit., daß in
den ersten Zahren der Reformation letztere auch im Kanton
Solothurn überhandgenommen; in der Stadt aber waren die
Reformirten in der Minderheit. Da geschah ein Auflauf, die
Katholiken bewaffneten sich, zogen gegen die Reformieren, und
an der Spitze der Katholiken war Schultheiß Wengi. Er hat
seine Brust vor die Mündung der Kanone gelegt, auS welcher
auf die Reformirten gefeuert werden sollte, und var ausgerufen:
„Soll Bürgerblut fließen, so fließe denn mein Blut zuvor! "

Dieses Bild sollte in allen RathSsäälen, namentlich der paritä
tischen Kantone, aufgehängt sein, denn in diesen Kantonen
insbesondere sollen sich die Konfessionen hüten, einander zu
reizen. Zch war im Falle, die Energie, Thätigkeit, Besonnenheit

unseres verehrten Herrn Schultheißen zu bewundern, ich
habe den Gesinnungen meiner werthen Kollegen alle Rechnung
getragen, ich habe mich allein ihren Ansichten entgegengesetzt,
und warum Zch sage es nicht als Anklage, sondern als
meine Rechtfertigung; ich wollte, daß zuerst ein Kommissär des
Vorortes hingeschickt werde; ich wollte vor Allem aus die
Beschwerden der Unzufriedenen anhören. Man sagt, es sei eine
Verschwörung obhanden gewesen. Es ist möglich, und die
Regierungen von Solothurn und Aargau waren in dieser
Ueberzeugung. Allein die Sache ist rasch gegangen, und in ihren
Entwickelungen bringt sie jetzt Zerrissenheit der ganzen
Eidgenossenschaft mit sich, und in welchem Momente Zft, was
hinsichtlich Belgiens und Griechenlands von Seite der Mächte
geschehen, zu Gunsten des Volkes gewesen? Und in Egypten, —
wie ist eS da gegangen? Alle diese Verlegenheiten sind jetzt den
großen Mächten abgenommen. Ein Freund der Schweiz, der
persönlich um die Regulirung unserer Bundesverhältnisse bemüht
war, ein jetziger Pair von Frankreich, sagte, wenn die großen
Mächte fertig seien mit dem Orient, so komme die Reihe dann
an die Schweiz. Wenn dann die Reihe an die Schweiz kömmt,
und wir Alle, Katholiken und Resormirte, Front machen sollen
gegen daS Ausland, und wir können unS nicht verstehen, waS
wird dann auS unS, unserer herrlichen Geschichte, unserer
Freiheit werden? Zch muß auf den Ursprung der Zerrissenheit
in den Kantonen Solothurn und Aargau zurückkommen. Worin
haben sich die beiden Regierungen geirrt, und worauf kam eS

da an? Zm Kanron Solothurn war eine Volksversammlung
zu Mümliswyl, die verlangte direkte Wahlen und einen Ver-
fassungSrath. Ist daS ein Verbrechen Dann bin auch ich
ein Verbrecher, denn auch ich glaube, daß, wenn wir einmal
an der Revision unserer Versassung sind, unS aber dieselbe
nicht gelingt, wir daS Volk einen Verfassungsrath wählen lassen

sollen; und was die Wahlen betrifft, so werde auch ich alSdann
für direkte Wahlen stimmen. DaS war also kein Vergehen von
Seite der MümliSwylerversammlung. Ferner schrieb der §. 57
der bisherigen Volothurnerverfassung vor, daß alle 10 Zahre
eine Revision stattfinden solle. Nun befiehlt der Große Rath:
Wenn Zhr nicht die neue Verfassung wollt, so müßt Zhr die
alte noch einmal 10 Zahre lang haben. Ferner hat man, als
eS darum zu thun war, abzustimmen, Arrestationen gemacht
und namentlich die Führer der MümliSwylerversammlung
verhaftet; Bernertruppen waren an den Grenzen gegen Solothurn
aufgestellt; war daS freie Abstimmung? Darin hat sich die

Negierung von Solothurn geirrt. Zch komme zum Kanton
Aargau. Die bisherige Verfassung hatte den Grundsatz der
Parität aufgestellt, daS heißt: eS sollten gleich viel Katholiken
und Resormirte im Großen Rathe sitzen, obschon die katholische
Bevölkerung an Zahl etwas geringer ist. DaS hat man in der
neuen Verfassung nicht mehr gewollt, sondern abgeschafft und



erkannt, das Volk solle nach der Kopfzahl vertreten sein, und
also sollen die Reformirten bei Berathung der öffentlichen
Angelegenheiten, auch in Glaubenssachen, die Mehrheit ausmachen.
Dadurch entstand Aufregung im katholischen Theile, und das
sogenannte Bünzenercomitü trat zusammen, um die konfcssion-
nellen Interessen der Katholiken zu besorgen. War es eine
Verschwörung? Ich weiß es nicht, es ist möglich, und namentlich

den Klöstern traue auch ich nicht viel; aber wenn auch
einige Klosrergeistliche oder sonstige Reaktionare jener Versammlung

beigewohnt haben, folgt daraus, daß daS ganze Vünze-
nercomitü aus Pfaffen und Reaktionären bestanden habe? Den
letztjährigen Volksversammlungen über unsere Zehntsachen haben
auch Aristokraten beigewohnt, wie man sagt; waren deßhalb
diese Versammlungen aristokratische oder reaktionäre? Oder
wollen wir den Aristokraten verbieten, an solchen Versammlungen

Theil zu nehmen und daS Zutrauen deS Volkes zu suchen,
während ste gerade dadurch auf ihr feindliches Prinzip verzichten?
Es ist also nicht gesagt, daß die Verhafteten des Bünzener-
comitv's Verbrecher sind. Meine Herren Kollegen im
Regierungsrathe hatten aber das Beispiel von Zurich vor Augen,
und da derartige Umwälzungen nicht ohne Gefahr für die
Eidgenossenschaft stattfinden können, so wollten sie jetzt solche verhindern.

Ich will sie darüber loben, aber ebenso will ich mich
rechtfertigen, daß ich nicht mit ihnen gestimmt habe. Ich
komme auf die Klöster. Ich will ihnen nicht das Wort reden,
sie sind an vielen Orten von ihrem ursprünglichen Zwecke
abgewichen und Verschwörer geworden. Was folgt daraus? daß
man bei vorkommenden Fällen untersuchen, die schuldigen
Klostergeistlichen vor Gericht ziehen und nach der Strenge der
Gesetze bestrafen soll. Anstatt dessen hat man ihnen Pensionen
gegeben. Verschwörer und Pensionen wie geht das zusammen
Einstweilen haben wir also nicht die Ueberzeugung, daß da von
Seite der Klöster eine Verschwörung stattgefunden habe. Wenn
aber die Klöster ihrer Bestimmung untreu geworden sind, und
andererseits der §. 12 der Bundesakte den Bestand der Klöster
garantirt, — was soll man da thun? Nicht den §. 12
verletzen, sondern die Klöster zu ihrer ursprünglichen heiligen
Bestimmung zurückführen. Wie will man diese Verletzung des
§. 12 ' echtfertigen, während man in Folge des h. 4 der
nämlichen Bundesakte dem Kanton Aargau zu Hülfe geeilt ist und
das Stanzerverkommniß, wenn auch nicht mit Absicht, wiederum
restaurirt hat? Wenn die Bundesakte im Widerspruche ist mit
den Grundsätzen der Kantonalverfassungen, so gehen die Letztern
voraus, denn nicht das Volk hat die Bundesakte angenommen;
wenn aber die Bundesakte unsern Verfassungen nicht
widerspricht, warum wollen wir sie verletzen, besonders in den
gegenwärtigen Umständen? Ich habe daher im Regierungsrathe
gestimmt, daß man vor Allem aus Vermittelung eintreten lasse

und den Großen Rath von Aargau von der Vollziehung des

Klosteraufhebungsbeschlusses zurückzuhalten suche. Wir sind in
einem bedenklichen Zeitpunkte; die Leidenschaften nehmen zu;
in welchem Geiste von Rachsucht und Unduldsamkeit haben sich

nicht unsere Blätter gegen die Katholiken und die kleinen Kantone

ausgesprochen? Haben wir diese nicht nöthig zur Vertheidi-
gung gegen das Ausland Und wenn sie Vorurtheile haven, haben
wir deren nicht auch? Ist eS also nicht mehr als je Zeit, eine

Vermittelung zu versuchen? Und an wem ist dieß zunächst?
Am Vororte, und zwar an der obersten vorörtlichen Behörde,
am Großen Rathe. Sie, Tit., werden also dafür sorgen wollen,

daß wenn jetzt unglücklicherweise die Tagsatzung zusammenkömmt,

sich der fürchterliche Parteikampf nicht öffentlich vor allem
Volke und Europa entspinne, sondern daß unsere Bundesbrüder
mit versöhnlichem Gemüthe hier anlangen können. Ich trage also
darauf an, daß unsere Gesandtschaft beauftragt werde, dahin zu
wirken, daß das Aufhebungsdekret in Betreff der Klöster, zwar
nicht sofort ausgehoben werde, denn das wäre eine neue Brandfackel

für die entzweiten Gemüther des Aargaus, aber daß
dasselbe der Sanction des Volkes unterzogen werde.

Der Herr Landammann bemerkt, dieser Schluß gehöre
nicht hieher, da es sich heute nicht um die Tagsatzungsinstruktion

handle.
Kasthofer, Regierungsrath. Ich habe dem Reglement

zufolge einen Schluß ziehen müssen; denn sonst wäre mein
Vortrag ohne Schluß gewesen.

Manuel. Der Bericht des Regierungsrathes hat mich
sehr erfreut, und noch mehr die Thatsachen, die in demselben
enthalten sind. Diese Thatsachen sind mir um so erfreulicher,
als ich aus vielen Vorgängen, die sich in den letzten zehn
Jahren zugetragen, die Ueberzeugung habe schöpfen müssen,
daß die Liberalen in der Schweiz oft die Natur und den
Charakter ihrer Gegner gänzlich verkennen, daß sie glauben, Leute
vor sich zu haben, mit denen durch Amnestien, durch Groß
muth, durch Entgegenkommen und Versöhnlichkeit etwas
auszurichten sei, und baß man mit einer solchen Versöhnlichkeit, mit
solchen Mitteln der Liebe zu wirken vermöge da, wo nur der
unerbittliche Ernst und unbedingte Rücksichtslosigkeit zum Ziele
führen. Ich sage, dieß sei ein gefährlicher Irrthum, denn
wir haben eS mit Gegnern zu thun, die, schlau und gewandt,
nicht in die Bücher sehen, sondern auf die Welt und die
Sachen und Leute, wie sie sind, mit Gegnern, die ihre Siege zu
benutzen verstehen und durch Niederlagen nicht muthlos werden,

während die Liberalen oft der Sieg übermüthig oder sorglos

macht und eine Niederlage entmutdigt. Ich für meine
Person glaube nun einmal nie und nimmer an eine Versöhnung
zwischen den beiden Prinzipien, oder vielmehr zwischen dem
neuen Prinzip und dem alten Faktum, welche die Welt in
zwei Feldlager theilen. In Bezug auf diese beiden feindlichen
Gegensätze fällt mir immer ein alter Vers ein, der mir ganz
besonders darauf zn passen scheint. Dieser Vers sagt:

„Wie kein Bund die Löwen und Menschenkinder vereinigt.
Auch nicht Lämmer und Wölf' in Eintracht je sich gesellen,
Sondern bitterer Haß sie ewig trennt von einander,
Also ist nimmer für uns Vereinigung oder ein Bündniß,
Mich zu befreunden und dich! "

WaS ist daS Motto, das Ziel, und, wenn er auch nicht
ausgesprochen wird, der innerste Hauptgedanke der schweizerischen

Reaktion seit 10 Jahren? Die Herbeiführung einer
fremden Intervention dadurch, daß man in einzelnen und
mehreren Kantonen solche Aufstände und solche Unruhen zu Stande
dringt, welche man durch innere Kraft und eigene Gewalt nicht
tpehr zu dämpfen im Stande sei. Wenn man nun diesen
Standpunkt der Gegner kennt, so muß man sich darnach richten,

demselben angemessen entgegenwirken, und dieses Ziel
mit allen Mitteln zu verhindern suchen. Man muß mit der
rücksichtlosesten Strenge gegen alle solchen gewaltsamen Umwäl
zungsversuche einschreiten und das Feuer in seinem Ansang
ersticken. Das ist unsere wahre Politik. Es ist eingewendet
worden, man solle in solchen Fällen immer zuerst untersuchen,
belehren, die Sache an die Gerichte weisen u. s. w. ; allein
dagegen erinnere ich an ein altes englisches Sprichwort: „Während

das Gras wächst, stirbt daS Pferd." Wäre man in easu
so umständlich und gründlich verfahren, so wäre zuverlässig
darüber das Pferd gestorben, und hätte man den Herren von
Muri nicht einen Besuch abgestattet in Muri, so hätten sie

den Herren von Aarau einen gemacht. Die Regierungen können

versichert sein, daß, wenn sie in solchen Fällen mit Energie und
Blitzesschnelle einschreiten, sie von der großen die Ruhe und den Frieden

liebenden Mehrheit des Volkes immer werden gebilligt werden.
Der große politische Kampfistein Schachspiel, bei welchem man nicht
aus dem Buche spielen, sondern auf die Züge des Gegners sehen und
sein Spiel ganz nach dem seinigen einrichten muß. Bekämpft er
uns durch Reden, durch die Presse, nun, so setzt man ihm
gleiche Waffen entgegen. Die Presse soll frei sein. Allein
Gewalt mit Gewalt abgetrieben! Wie gesagt, mit Milde und
Großmuth und einer Theorie der Liebe entwaffnet man die
Gegner nicht. Wo es sich um Interessen handelt, ist an keine

Versöhnung zu denken, und ich halte mich als Politiker an das

Sprüchlein : „Olleriut llum motuant, d. h. mögen sie uns has

sen, wenn sie uns nur fürchten." Ich bekümmere mich auch

nicht um die Terminologie der Gegner. Handelt eine Regierung

klug und schonend, so nennen sie es Schwäche, zeigt sie

Energie, so schreien sie über Tyrannei und Barbarei und
Despotismus. Versöhnt würden sie erst dann, wenn man
ihnen das Regiment ganz in die Hände gäbe. Ein anderer
Grundsatz kann nicht oft genug wiederholt werden, daß neue

Ordnungen, neue Freistaaten besonders, wo durch die Einführung

der Gleichheit alte Privilegien verletzt uns viele
unversöhnliche Feinde geschaffen worden, nur durch eine eiserne Strenge



zu erhalten und zu befestigen sind. Die Geschichte bestätigt dieß

auf zedem Blatt. Zch führe nur ein Beispiel an, das mich
immer besonders frappirt hat. Als in Genf die Reformation
durchgesetzt war, richtete Calvin ein Regiment ein, welches
mit eiserner Strenge und unerbittlicher Zucht über allem wachte
und alles niederschlug, was auch nur den Schein einer
Annäherung zum Alten hatte, und diesem Schreckenssyftem (denn
ein solches war es in der That) hat Genf seine ganze künstige
Größe, seine spatere Freiheit zu verdanken, und ohne ein
solches ware es zuverlässig wieder jener Faktion in die Hände
gerathen deren finstern Einfluß es durch die Reformation
entzogen worden war. Zch habe deßwegen immer den Calvin
eben so sehr als Politiker bewundert wie als Reformator. Ich
wiederhole es: Ollern,l llum metnant. Wer seine Feinde
hätschelt, wird bald von seinen Freunden verlassen. Die in Tag-
blättern, wenn auch nicht hier, dem Landammann sowohl als
dem Schultheiß gemachten Vorwürfe wegen Nichteinberusung
dcS Großen Rathes u. s. w. sind höchst lächerlich. Zch
verdanke dem Herrn Landammann, daß er den Großen Rath zu
Hause ließ. Der Regierungsrath fand es auch nicht nöthig,
und keine zwanzig Mitglieder des Großen Rathes verlangten
es. Ich bin jedoch versichert, daß, wenn die Regierung im
entgegengesetzten «Sinne gehandelt oder vielmehr, wenn sie nicht
gehandelt, wenn sie auf die dringende Requisition einer
benachbarten, befreundeten Regierung nicht eingegangen wäre,
sondern sich lau und passiv verhalten hätte, sich in einem Tag
nicht 20, aber 00 Mitglieder des Großen Rathes gefunden
haben würden, die dessen Zusammenberufung verlangt hätten.
Ich trage auf Billigung der vom RegierungSrathe in kiesen
Angelegenheiten genommenen Maßregeln an.

Parrat. Ich erlaube mir eine Bemerkung über die zwei
porangegangenen Voten. Aus demjenigen des Herrn Regie-
rungsraths Kafthofer würde folgen, daß man noch den Frieden
in der Schweiz wiederum entstehen sehen könnte, wenn man
sich gegenseitig ertragen wollte. Und dagegen durch die Sprichwörter

und Vergleichungen des Herrn Manuel möchte man
versucht sein, zu glauben, daß, um den Frieden in der Schweiz
zu haben, man alle Katholiken todten müsse.

May, gewes. Staatsschreiber. Zch habe mit großer
Verwunderung gesehen, daß einige Zweifel walten konnten, ob eine
Diskussion über den vorliegenden Bericht stattfinden dürfe. Der
Bericht läßt durchblichen, daß der Regierungsrath auf die
Billigung des Großen Rathes zählen zu können glaubt; man muß
also prüfen, ob der Fall der Billigung vorhanden sei oder nicht.
Ferner kann ich mir keinen Begriff davon machen, daß der
Große Rath irgend da sei, um einen Bericht des RegierungS-
raths anzuhören, ohne daß Jemand Bemerkungen darüber
machen dürfe. Das über die Stellung des Großen Rathes gegenüber

dem RegierungSrathe. Zch wenigstens müßte mich schämen,
Mitglied eines solchen Großen Rathes zu sein, der nichts
bemerken dürfte, sondern nur anhören müßte. WaS die Sache
selbst betrifft, so übergehe ich für jetzt alleS dasjenige, was der
Vorort als solcher dabei zu thun gehabt, gethan oder nicht
gethan hat, indem eine Tagsatzung zusammen berufen worden ist,
so daß dieser Punkt bei der Berathung der Tagsatzungsinstruktion

zur Sprache kommen wird. Für heute handelt es sich bloß
darum, was der Regierungsrath von Bern als solcher gethan
hat. Da ist mir vor Allem in dem schriftlichen Berichte
die Stelle aufgefallen, wo es heißt, daß der Schultheiß, so

wie die Berichte gekommen seien, Gebrauch gemacht habe von
den Vollmachten, welche ihm gegeben worden, nämlich sogleich
mehrere Bataillone aus ihre Sammelplätze zu beordern, oder
sogar vorwärts marschieren zu machen. Worin bestanden diese
Vollmachten, und von wem wurden sie gegeben? Allerdings
mag der Regierungsrath im Falle sein, seinem Präsidium oder
einem andern Mitgliede im Augenblicke von großer Gefahr
außerordentliche Vollmachten zu delegieren, aber doch nur
vorübergehende Vollmachten, nicht andauernde, und wenn solche
Vollmachten für eine gewisse Zeit an einzelne Personen der
Republik delegiert werden müssen, so sollen dieselben nur von
der obersten Behörde ausgehen, denn die genannten Vollmachten

in den Händen eines Einzelnen sind, was man unter den
Römern eine Diktatur geheißen hat. Wenn ich sehe, daß man

mit solchen Vollmachten sechs Bataillone und andere Truppen
marschieren machen kann, wenn ich sehe, daß unter Berufung
dieser Vollmachten späterhin Befehle an die Truppen Namens
des Herrn Schultheißen ergangen sind, so muß eS mir
Bedenken erregen, daß man, sei es aus allzugroßem Zutrauen
oder auS Bequemlichkeit, so weit gegangen ist. Zch achte den
Herrn Schultheißen und dessen Rechtlichkeit durchaus, aber ich
achte auch meine Stellung als Republikaner; auch der rechtlichste

Mann kann in Versuchung gerathen, von derartigen
Vollmachten Mißbrauch zu machen, und die Grundlage einer
Republik ist gefährdet, wenn solche Vollmachten anders alS von
der obersten Behörde ertheilt werden. Das ist einer der Punkte,
über welchen weitere Auskunft zu erhalten, mir sehr erwünscht
sein wird. Sodann sind mir verschiedene andere Sachen
aufgefallen. Vorerst muß ich fragen, ob der Regierungsrath, nachdem

er ein ziemlich bedeutendes Truppenkorps abgesendet, im
Falle war, den Großen Rath einzuberufen oder nicht. Der §. 00
der Verfassung enthält die Vorschrift: „Zn Fällen von dringender

plötzlicher Gefahr kann der Regierungsrath die vorläufigen
militärischen Sicherheitsmaßregeln anwenden. Er soll aber dem
Großen Rath alsogleich Kenntniß geben, und seinen Entscheid
über die weitern, den Umständen angemessenen, Vorkehrungen
abwarten." Dieser §. bezieht sich allerdings auf Unruhen im
Innern unsers Kantons, und in so weit betrifft er nicht die
jenigen Hülfsleistungen, welche man in Folge des Bundesvertrages

einem andern Kantone angedeihen läßt. Man kann es
so auslegen, aber eine andere Auslegung ist auch möglich.
Wenn laut der Verfassung die Vollmacht des Regierungsrathes,
in Zeiten innerer Gefahr Truppen aufzubieten u. s. w.,
beschränkt ist durch die Verpflichtung, den Großen Rath einzuberufen

u. s. w., so frage ich : Ist es nicht noch viel mehr der
Fall, daß der Große Rath einberufen werde, wenn der
Regierungsrath glaubt, er müsse einem andern Kantone bedeutende
Hülfsleistunqen gewähren? DaS kann sehr verschieden ausgelegt
werden. Wenn man aber davon ausgeht, daß der Regierungsrath

alleS thun dürfe, was nicht verboten ist, so ist da ein weites

Feld offen. Nach juridischen Grundsätzen soll man ad-
strahiren, daß da, wo wegen einer näher gehenden Gefahr nur
beschränkte Vollmachten gegeben werden, diese Letztern um so
beschränkter sein sollen, wenn es sich um eine Gefahr Anderer
handelt. Es hat sich nicht bloß darum gehandelt, ob man dem
Aargau bundesmäßige Hülfe leisten solle; in dieser Hinsicht muß
ich dem ungetheilten Lobe beipflichten, daß der Regierungsrath
so schnell eingetreten ist. Aber um was hat es sich gehandelt?
Darum, daß über die Kraft unseres Volkes und unseres Staates
zu einem großen Theile disponirt werde. Will man den Grund
sah zugeben, daß der RegierungSrath unsere Wehrmannschaft
im Ganzen oder großen Theils nicht etwa bloß für den Augenblick

zu Abwendung plötzlich drohender Gefahr einem andern
Kantone zur Verfügung stellen, sondern sie daselbst während
längerer Zeit lassen dürfe, ohne daß die oberste Behörde darum
begrüßt werde? Das ist bei mir eine nicht geringe Frage. Man
hat nun gefunden, der Große Rath habe da nichts zu sagen
gehabt, und es wäre eine unnöthige Bemühung gewesen für die
Mitglieder des Großen Raths u. s. w. Mir'scheint die Sache
nicht so. Wenn der Große Rath versammelt worden wäre, so
würde auch die Frage zur Sprache gekommen sein, wie lange
die Truppen im Felde bleiben sollen. Wenn man dann dem
Großen Rathe zum Voraus gesagt hätte: Einen Monat lang,
so zweifle ich, daß der Große Rath dem Regierungsrath gesagt
haben würde: Macht, was Zhr für gut findet; sondern ès
würde zur Sprache gekommen sein: Zst der Fall so, daß man
sagen kann, es sei nicht mehr Kantonalsache, sondern eine Hülfe,
die geleistet werde vermöge des Bundesvertraqs der
Eidgenossenschaft? Da zweifle ich, daß Zemand diese Frage verneint
haben würde. Ferner würde man gefragt haben: Werden diese
Truppen unter einem Kommandanten der Eidgenossenschaft'ftehcn
oder unter wem? Diesen Punkt hat man aus eine ziemlich
seltsame Art umgangen. Zn unserer Verfassung stellt, daß der
Große Rath sich ausdrücklich vorbehalte die Ernennung eines
Kommandanten eines Truppenkorps des Kantons Bern Wir
hatten ungefähr 8000 Mann auf den Beinen. Da sagt man
nun, eS sei nicht darum zu thun gewesen, einen Kommandanten
dafür zu ernennen, sondern man hat diese Truppen unter das



Oberkommando von Aargau gestellt. Ich könnte nun der
Ansicht nicht beistimmen, daß dieses Verfahren am rechten Orte
war. Wenn dem Großen Rathe vorbehalten ist, den Kommandanten

für ein Truppenkorps im Kanton Bern zu ernennen,
so ist es noch wichtiger, daß der Große Rath wisse, unter welches

anderweitige Kommando unsere Mannschaft in Fallen von
Hülfeleistung an andere Kantone gestellt werde. Nun komme ich

auf die Lage unserer Truppen selbst. Sie wurden abgeschickt in den

Kanton Aargau. Sie sind mit solcher Schnelligkeit unter das
Gewehr getreten, daß es selbst reglierten Truppen Ehre machen würde.
Sie sind marschiert bald bei großer Kälte, bald bei Thauwetter,
und zwar marschirt, wie anerkannte Militärs zugeben, daß nur
irgend regulierte Truppen unter solchen Umständen marschieren
würden; sie haben auch gute MannSzucht gehalten; das ist bei

mir daS erfreulichste Resultat; es zeugt von der guten
Organisation unseres Militärwesens, und wie sehr dasselbe gewonnen
hat durch den Mann, welcher an der Spitze unserer
Militärorganisation steht; es zeugt endlich von dem guten Geiste unter
den Truppen, indem sie den Befehlen der Obern pünktlich Folge
leisten und ohne Unzufriedenheit durchaus ehrer Pflicht leben.

Das ist eine schöne Seite; aber wenn ich auf der einen Seite
dem ganzen Benehmen der Truppen unbedingtes Lob zolle, so glaube
ich, eS sei die Pflicht derer um so größer, welche von diesem

Geiste und Gehorsame der Truppen Gebrauch machen. So
wie in einem Kantone Unruhe ausbrechen, und von dort her
Hülfe gesucht wird, kann man allerdings nicht schnell genug
entsprechen, und in so fern ist den getroffenen Maßregeln der

Regierung nur Lob zu ertheilen; aber im Berichte ist gesagt,
daß schon am 12. Zanuar die Regierung von Aargau der
hiesigen angezeigt babe, der Aufruhr könne als gestillt angesehen

werden, und daß am 16. Januar die Regierung von Aargau
wiederum gemeldet habe, der Aufruhr sei ganz unterdrückt, die

sofortige Entlassung der Truppen sei aber noch nicht möglich,
daß am 22. Januar Herr Regierungsrath Weber nach Aarau
geschickt worden sei, mit der Anfrage, was weiter geschehen

solle, worauf man erwiedert habe, die Truppen werden nach
und nach entlassen werden, und endlich, daß ein Schreiben von
der Regierung von Aargau 'eingelangt sei, die Zusicherung
enthaltend, daß die Truppen nur zu militärischen Anordnungen,
nicht aber zu Verhaftungen, Eskortirungen u. dergl. gebraucht
werden sollen. Aber da frage ich: Wenn die Regierung von Aargau
selbst am 12 Januar einberichtet, der Aufruhr sei alS unterdrückt
anzusehen, und am 16. Zanuar das consirmirt, wie konnte es

gehen, daß vom 16. Januar bis zum II. Februar die Truppen
noch im Felde standen? Und da frage ich wiederum: Wozu
sind unterdessen die Truppen verwendet worden? Das ist die

schwache Seite des Berichtes, und man wäre schuldig gewesen,
dem Großen Rathe darüber ein Mehreres zu sagen. Man kann

sagen, die Truppen seien da gewesen, um zu sehen, daß der

Aufruhr nicht neuerdings ausbreche. Allerdings, aber ich frage:
Nachdem nach einem kurzen Gefechte bei Villmergen, wo man
sogar von der Artillerie Gebrauch gemacht bat, um gegen die

Kirche und einzelne Leute zu schießen, der Aufstand gänzlich
zerstoben war, — was ist nachher noch viel zu besorgen gewesen,

so daß man eine allgemeine Entwaffnung vorgenommen
hat u. s. w.? Allein bedenklicher ist mir, daß die erwähnten
Zusicherungen der Regierung von Aargau über den Gebrauch
der Truppen nicht mit demjenigen übereinstimmen, was die

Letztern wirklich leisten mußten. Mehrere obere Offiziere sind

hier in dieser Versammlung, welche darüber bestimmtere
Auskunft geben können. Vor Allem aus ist in den Zeitungen eine

Erklärung erschienen, welche den entwaffneten Gemeinten
abgefordert worden ist, und worin sich die Eemeindsbeamten und
die ganze Gemeinde für sich und ihre Nachkommen mit Hab
und Gut auf alle Zeiten hinaus verbindlich machen mußten,
daß zu keinen Zeiten je mehr Aufruhr in der Gemeinde statt
finden werde. Diese Erklärung war so empörend, daß sie

allgemeinen Unwillen erregt hat. So etwas ist selber zur Zeit
der französischen Besetzung nie gefordert worden, wenn irgendwo
ein Aufstand stattgehabt hatte; das kann ich bezeugen, indem
ich damals im Ministerium des Innern gearbeitet habe, so daß

derartiges durch meine Hände mußte. Auch hat fetzt die Regierung

von Aargau diesen Vorwurf von sich abgewälzt und ihn auf
ihrem Oberkommandanten ruhen lassen, indem sie erklärte, es

5 —

sei dieß bloß eine militärische Maßregel gewesen. Zu dieser
Maßregel aber haben unsere Truppen mitgewirkt; der Auftrag
dazu hatte einige Offiziers empört, und sie haben Vorstellungen
dagegen gemacht. Es hat eben geheißen: Es ist befohlen! und
unsere Militärs, der Pflicht des strengen Gehorsams eingedenk,
haben den Befehl vollzogen. Aber fällt nun nicht ein Theil
deS Tadels, welchen die Regierung von Aargau jetzt von sich
abwälzt, auf alle die Truppen, welche leider zu solchen
Maßregeln mitwirken mußten? Ich frage serner: Wenn man
geglaubt hat, es sei nicht der Fall, daß der Vorort sich anders
einmische als durch seine Kanzlei, durch Mittheilung nämlich
an die Stände von Nachrichten, welche man aus den Zeitungen

u. s. w. längst kannte, — wäre es wenigstens nicht der
Fall gewesen, daß der Regierungsrath einen Kommissär bei den
Truppen gehabt hätte mir Instruktionen, dahin gehend, daß
nicht Mißbrauch getrieben werde von den Truppen, und mit
hinlänglichen Vollmachten, um allfälligen Mißbräuchen entgegen
zu stehen? Daß der Regierungsrath das nicht gemacht hat,
das finde ich zu rügen. Noch eine andere Sache ist, wozu
unsere Truppen mißbraucht worden sind. Wenn schon der Bericht
sagt, die Regierung von Aargau habe erklärt, daß die Truppen
weder zu Arrestationen noch zu Eskortirungen gebraucht werden
sollen, so will ich es darauf ankommen lassen, ob sie nicht doch
dazu haben mitwirken müssen. Unsere Truppen wurden
gebraucht, um die politischen Gefangenen zu bewachen, 30 bis
40 in einer Kammer, wo acht Tage lang keine frische Lust
hineingelassen wurde; vorzüglich sind sie auch dazu gebraucht
worden, um vor aller Untersuchung und Auffindung aller Schuldigen

ganze Familien und Dörfer zu Grunde zu richten, indem
man sich nicht gescheut hat, diese Truppen wie eine Schaar von
Engerlingen oder Heuschrecken, hinzuschicken, um dort, was an
Lebensrnitteln vorräthig war, zu verzehren. Wir haben Franzosen
und Oestcrreicher gehabt; damals aber hat man dafür gesorgt, daß
in den Gemeinden Bäckereien und Schlächtereien etablirt wurden,
damit die Truppen doch wenigstens ihre Ration an Brod und
Fleisch bekommen können. Von Allem diesem ist hier nichts
geschehen, man hat die Truppen gebraucht als Erekutionstrup-
pen, man hat 20 bis 80 Mann in ein einziges Haus einquartiert,

und dann mußten unsere Leute vorlieb nehmen mit dem,
waS man da auftreiben konnte. Es ist wahrhaftig zu bewun-
dern, daß unter diesen Umständen die Mannszucht so gut
gehandhabt worden ist, und das gereicht wesentlich zur Ehre der
Truppen. Man hat uns da in den Zeitungen eine Anekdote
zum Beßten gegeben von einem Geißlcin, das abgeschlachtet
werden sollte, um der Einquartierung Fleisch zu verschaffen, und
von einem Scharfschützen, der gesagt habe, man solle das nicht
thun, und sein eigenes Geld hergab u. s. w. Aber nicht von
denen hat man geredet, welche nicht etwa sechs und mehr Geißlein,

sondern welche mehr als sechs Stück großes Vieh schlachten

mußten, um die Truppen zu speisen; auch von denen hat
man nicht geredet, welchen man den ganzen Heuvorrath
aufgezehrt hat, welcher während des Winters zur Fütterung ihrer
Viehwaare dienen sollte. Das aber, Tit., weiß ich, daß es
nicht in den Gesinnungen der Berner liegt, auf solche Art
mißbraucht und vor Ausfällung von Strasurtdeilen als
Straftruppen in solchem Maße verwendet zu werden. Eine andere
Sache ist die Klostergeschichte. Da hat man das bernische
Militär herabgewürdigt, gegenüber einer wehrlosen Versammlung
von Mönchen aufzutreten, mit einem Oberkommandanten von
Aargau, der hinter sich her hatte einen ganzen Generalstad.
Daß man da die Oberoffiziere unserer Truppen als Figuranten
hat erscheinen machen, war wiederum ein Mißbrauch. Sie
mußten gehorchen, da es ihnen, wie es scheint, besohlen war :
aber ich frage: Hätte man diesem Mißbrauche nicht vorbeugen
können, wenn man einen mit Vollmachten ausgerüsteten
Kommissär von hier aus hingeschickt hätte? Ich komme nunmehr
zu dem Kostenspunkt, und auch da wird es sich fragen, ob der
Große Rath nicht hättte einberufen werden sollen. Der tz. 50,
Nro. 14, der Versassung schreibt vor, daß der Große Rath
als unübertragbar selbst behandeln müsse „den Entscheid über
alle Gegenstände, welche eine, nicht bereits im Allgemeinen
beschlossene Ausgabe von mehr als 6000 Schweizer-Franken
verursachen." Von dem ganzen Kostenspunkt dieses Militär-
aufgebvtS ist in dem Berichte mit keinem Worte Erwähnung
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gechan. Ich weiß gar wohl, daß der §. 4 des Vundesvertrages
sagt, daß die Kosten demjenigen Kantone zur Last fallen, welcher

zum eidgenössischen Zuzuge gemahnt hat; aber es giebt doch
nebenbei noch gar vielerlei Kosten, und ich möchte wissen, ob

man sich darüber in s Reine gesetzt hat, indem ich besorgen
muß, daß, wenn wir einmal mit Aargau abrechnen, dann noch
dieses und ieneS zur Sprache kommen wird, was zu Unannehmlichkeiten

führen wird. Es handelt sich da nicht um eine Ausgabe
von Fr. 0000, sondern um eine tagliche Ausgabe von vielleicht
Fr. 10,900, was für 30 Tage eine sehr beträchtliche Summe
ausmacht. Davon hat man uns im Berichte nichts gesagt. Ich
will zwar glauben, der Regierungsrath habe die ganze Summe
nur vorschußweise hergegeben, in der Ueberzeugung, daß
dieselbe von Seiten Aargaus mit Zinsen und Marchzinsen wiederum
werde vergütet werden. Allein es scheint mir doch, daß dieser
"Punkt im Berichte einigermaßen hätte berührt werden sollen.
Was die Solotdurner Angelegenheit betrifft, so sollte dort über
die neue Verfassung abgestimmt werden. Um die Abstimmung
zu sichern, hat man auf drei oder vier Punkten an der Grenze
Bernertruppen aufstellen lassen, und soviel ist richtig, daß man
gleichzeitig etliche 50 Arrestationen gemacht hat von Leuten, von
denen man glaubte, daß sie vielleicht zur Opposition zählen könnten.
Zu wie weit man da einigermaßen cooperirt hat durch Ausstellung
unserer Truppen, das will ich dahingestellt sein lassen. — Es bleibt
nur noch übrig, einige in der heutigen Diskussion gefallene
Aeußerungen zu berühren. Man bat auf der einen Seite gesagt,
wir seien letzt in ganz anderen Verhältnissen, als zu der Zeit
deS Stanzerverkommnisses; damals seien die Regierungen ihren
Unterthanen als Minorität gegenüber gestanden; jetzt hingegen
sei es darum zu thun, daß die legalen und constitutionellen Ma-
ioriräten sich vereinigen gegen frevelhafte Minoritäten. Ob man
geradezu eine Minorität frevelhaft nennen könne, wenn sie gegen
die Regierung oder die herrschende Majorität in Opposition tritt,
,st wenigstens bei mir noch gar nicht ausgemacht, obgleich man
nn Allgemeinen annimmt, der Schwächere habe Unrecht. Ein an-
derer Präopinant hat die Sache im Großen dargestellt und
gesagt, der Bericht habe ihn sehr erfreut, indem die Regierung
kraftvoll eingeschritten sei, er hat deducirt, daß man gegen
Gegner ine solle Großmuth üben; es seien zwei Prinzipe in der
Welt, Wölfe und Lämmer, die einander immer entgegenstreben,
und glücklich seien die, welche zur Partei der Wölfe gehören
und die Lämmer fressen können; und wenn es um neue
Versassungen zu thun sei, so müsse man an das denken, was zu
Genf geschehen, wo man zur Zeit der Reformation sogar
politische Sachen eingemischt und ein Schreckenssystem eingeführt
habe, und das habe die allerbesten Folgen gehabt. Ich will
aus Alles das nicht näher eintreten. Aber eS bestätigt mich
neuerdings darin, was seit Jahren in öffentlichen Blättern schon
oft gesagt worden ist, nämlich daß in der Schweiz sehr wenige
Staatsmänner, aber um so mehr Parteihäupter und
Parteimänner sind. Diese Sprache des betreffenden Hrn. Präopinan-
ren zeigt wirklich, daß derselbe nicht als Staatsmann, sondern
als Partcimann geredet hat, so sehr ich übrigens denselben im
Privatumgange schätze. Zch mache mir von einem Staatsmanne
und Magistraten den Begriff, daß er stets das größte Mißtrauen
gegen sich selbst habe, darauf gestützt, daß jeder, der Gewalt in
den Händen hat, sehr leicht in Versuchung geräth, von dieser
Gewalt Mißbrauch zu machen. Daher ist eS die erste Pflicht
des Staatsmannes, sich jederzeit zu fragen: Mache ich Gebrauch
von der mir anvertrauten Gewalt kraft meines Amtes, oder
ist etwas Menschliches dabei, das mit einfließt? Ferner soll er
über den Parteien stehen, und nicht bloß Diezenigen, mir
welchen er übereinstimmt, sollen sich mit vollem Zutrauen an ihn
wenden können, sondern Zeder, der sich unterdrückt glaubt, soll
sich zutrauensvoll an ihn wenden können. Diesen Begriff mache
ich mir von einem Staatsmanne. Freilich habe ich von der
letzten Sitzung her noch immer ein bemühendes Gefühl, indem
ich damals über Dasjenige, was Staatsmänner thun sollen,
Aeußerungen hörte, dahin gebend, man solle, wenn man als
Staatsmann berufen sei, in die Staatsmaschine einzugreifen,
nicht daraufsehen, ob dieser oder iener ein rechtlicher Mann
und getreuer Beamter sei, sondern ob er auch in seinen politischen

Ansichten mit denen übereinstimme, welche die Gewalt in
Händen baden. Zch hingegen werde mich immer frei und offen

dazu erklären, daß ich Zeden, der solche Grundsätze äußert, nicht
als Staatsmann, sondern als Parteimann ansehe, welcher von
der ihm anvertrauten Gewalt zu seinen Parteizwecken Gebrauch
macht, und daß ich hingegen den mit größler Achtung ansehe,
welcher demjenigen, der entgegengesetzte Ansichten hat, Schulz
gewährt, so lange er ein getreuer Bürger oder Beamter ist. —
Zch bitte ab, Tit., daß ich so weitläufig gewesen bin, aber so
sehr ich glaube, daß es am Orte gewesen wäre, den Großen
Rath einzuberufen, eben so sehr glaube ich, daß die Zeit nicht
verloren sei, welche heute mit den Erörterungen über die
Befugnisse der Vollziehungsgewalt zugebracht worden. Mein Schluß
geht dahin, daß einerseits die Truppen ohne Ausnahme und
unbedingt zu beloben seien, daß der Regierungsrath zu beloben
sei für die Schnelligkeit in der Hülfeleistung gegen Aargau,
daß aber, wo nicht Mißbilligung schon setzt auszusprechen, doch
wenigstens vom Regierungsrath Bericht zu verlangen sei,
warum er die Truppen nach Verfluß der ersten acht Tage noch
immer unbedingt unter dem Kommando eines Oderoffiziers
einer anderen Regierung gelassen habe, ohne auf irgend eine
Art die Vesugniß in Händen zu behalten, zu verhüten, daß
nicht die Truppen aus andere Art verwendet werden, als wozu
sie nach dem Sinne des §. 4 des Bundesvertrags hingeschickt
waren, und daß vom Regierungsrath Bericht zu fordern sei,
welche Verkommniß zwischen der Regierung von Aargau und
der hierseitigen Regierung geschlossen worden, rücksichtlich der
Bezahlung der veranlaßten Kosten.

Steinhauer, Oberstl. Zch ergreise daS Wort, Tit., um
einige Thatsachen zu berichtigen, die irrthümlich angeführt worden.
Was zuerst die Anzahl der in den Kanton Aargau geschickten
Bernertruppen betrifft, so waren es nicht 6000 Mann. Zch
hatte die Ehre, einer der Truppenkommandanten zu sem und
zwar einer Brigade. Dieselbe zählte ungefähr 1800 Mann.
Die andere Brigade der Bernertruppen, diejenige meines Freundes,

des Herrn Oberstl. Alb. Kohler, war, wie mir derselbe so
eben gesagt hat, ungefähr gleich stark. Also betrug die Zahl
sämmtlicher Bernertruppen im Aargau mehr nicht als ungefähr

3700 Mann. Ferner hat man Ihnen, Tit., vorgestellt,
wie diese Truppen mißbraucht worden seien. Man kann über
Gebrauch und Verwendung von Truppen in solchen Fällen
verschiedener Ansicht sein. Zch habe darüber eine andere
Ansicht, als der Herr Präopinant, und beurtheile also die Sache
aus diesem Standpunkte. Die Truppen des Kantons Bern
wurden m den Aargau beordert, um Gesetz und Ordnung
aufrecht zu erhalten und die verfassungsmäßigen Behörden m ihrer
Wirksamkeit zu unterstützen. Mißbrauch der Truppen, wie ich
ihn auffasse, ist mir keiner bekannt. Wir sind ja freilich
verwendet worden, um bei den Entwaffnungen mitzuwirken. Diese
Mitwirkung bestand darin, daß wir unsere Truppen an den
betreffenden Orten ausstellten und unter den Waffen blieben,
bis die Entwaffnung vollzogen war, was an den meisten Orten
durch Civil- oder Militärpersonen von Aargau geschah. Diese
Entwaffnungen waren übrigens nicht eine bloße Polizeimaßregel,

sondern sie war eine militärisch wichtige Maßregel, durch
die Sorge für die Sicherheit der Truppen selbst geboten. Was
ist die erste Maßregel jedes vernünftigen Heerführers, der eine in
bewaffnetem Aufstande befindliche Gegend zu besetzen hat? Offenbar
eine allgemeine Entwaffnung, damit nicht seine eigenen Soldaten

vielleicht nächtlicherweile überfallen und erwürgt werden.
Dazu^ haben wir also mitwirken sollen. Was die Verhaftungen
betrifft, so ist es in meiner Brigade bei einem einzigen Korps
widerfahren, daß man dasselbe theilweise zu einer Verhaftung
gebraucht hat. Dieses geschah, indem man die Mannschaft
aufstellte zur Sicherung derjenigen Beamten, welche die
Verhaftung vollziehen sollten. Auch zu ESkortirungen ist das Militär
theilweise gebraucht worden. Das geschah aber zur Sicherheit
sowohl der Gefangenen als der Beamten selbst. Besonders sagt
man, eS sei ein Mißbrauch, daß man das Militär gebraucht habe,
um von den Gemeinden die Reverse abzufordern. Allerdings
hat der Herr Oberkommandant seine Unterbesehlsbaber damit
beauftragt, und warum wurde das Militär hiezu gebraucht '
Weil die Civilbeamten im Dränge der Umstände theils anderwärts

verwendet werden mußten, theils weil sich an andern
Orten keine Civilbeamten mehr vorfanden. Tiess Ablorderuna
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von Reversen bestand darin, daß der Offizier zum Gemeindammann

gieng, ihm den verlangten Revers zeigte und sagte: Ihr
habt denselben in so und so viel Zeit ausgefertigt dem
Oberkommandanten zuzustellen, — und zwar geschah solches ohne
alle Drohung oder Demonstration. Wenn wir nun weder das
Eine noch daS Andere hatten thun sollen, so wüßte ich
wahrhaftig nicht, was wir denn eigentlich im Kanton Aargau hätten
thun sollen, als etwa gut essen und trinken. Man sagt, es sei

für die Verproviantirung unserer Truppen nicht gesorgt gewesen,

so daß man glauben sollte, die Leute in den besetzten
Gegenden seien von uns ausgefressen worden. Es giebt dort,
wie bei uns auch, bessere und schlechtere Quartiere, im Ganzen
aber war unsere Mannschaft wohl verpflegt, und die Landschaft
war denn doch nicht so überzogen, daß sie ausgefressen werden
mußte; vielmehr ist das eine wohlhabende, begüterte Gegend,
es giebt dort große Höfe und im Allgemeinen ist ein
bedeutender Viehstand u. s. w. da. Allerdings wäre es zu wünschen
gewesen, daß man Schlächtereien und Bäckereien aufgestellt
hätte. Ich erinnere mich aber auch an eine Zeit, wo es zu
wünschen gewesen wäre, daß das betreffende Mitglied seine
Stimme für den eigenen Kanton zu diesem Zwecke erhoben
hätte; ich meine das Jahr 1813, wo wir von einer österreichischen

Armee überschwemmt waren. Nur in Zegenftorf könnte
ich Ihnen Häuser zeigen, wo 80 bis 100 Mann in einem
einzigen Hause einquartirt wurden. Da mußte manches Stück Vieh
abgethan werden, und wenn auch später eine Bezahlung erfolgte,
so war dieselbe so winzig, daß sie in keinem Verhältnisse zu den
Unkosten stand. Damals hätten Schlächtereien und Bäckereien
errichtet werden sollen. So viel mir wenigstens bekannt, sind
unsere Truppen auf keine Weise mißbraucht, oder ihnen etwas,
das nach meinen Begriffen ein Mißbrauch gewesen wäre, zuge-
muthet worden. Was die Anwesenheit bernischer Stabsoffiziere
bei der Ankündung von Seite des Oberkommandanten an die

Geistlichen zu Muri betrifft, so sind die Truppenkommandanten
nicht ex ollleio dazu berufen worden, sondern der Oberkommandant

hat es ihnen freigestellt. Von diesem Rechte haben
Herr Oberstlieutenant Ioh. Kohler und ich Gebrauch gemacht.
Das, Tit., wollte ich berichtigungsweise anbringen und stimme
mit voller Ueberzeugung zur Genehmigung alles dessen, was
der Regierungsrath gethan hat.

Feilend erg. Der Gegenstand ist noch nicht erschöpft.
Zunächst sind wir allerdings dem Regierungsrathe großen Dank
schuldig für die Raschheit, womit er im ersten Momente seine
Maßregeln ergriffen hat, denn unstreitig hieng von dieser Art
und Weise, einzuschreiten, der Ausgang der Ereignisse ab.

Worauf aber beruht die Existenz des Regierungsratkes sowohl
als unsere eigene Existenz, wenn nicht auf der Verfassung?
Nun aber ist gegen verschiedene Bestimmungen der Versassung
gefehlt worden. So zunächst gegen den §. 50, Nr. 14, in
Betreff des Betrages der Ausgabe, wie dieß bereits gezeigt
worden; und ferner gegen Nr. 19, wo dem Großen Rath als
unübertragbar vorbehalten ist die 'Aufstellung und Entlassung
eines stehenden Truppenkorps. Es ist aber auch gegen den
tz. 00 der Verfassung gefehlt worden, welcher vorschreibt: „In
Fällen von dringender, plötzlicher Gefahr kann der RegierungS-
rath die vorläufigen militärischen Sicherheitsmaßregeln anwenden.

Er soll aber dem Großen Rathe alsogleich Kenntniß geben
u. s. w." Daß der Regierungsrath nicht sogleich bei der ersten

Maßregel den Großen Rath berufen konnte, versteht sich von
selbst; aber daß derselbe nicht später einberufen worden ist, das
kann ich unmöglich als verfassungsgemäß ansehen. Es war
auch mir böchst wahrscheinlich, daß in den Kantonen Aargau
und Solothurn eine Partei nach der Oberhand trachte, von
welcher wir das Heil des Vaterlandes nicht zu erwarten haben;
allein noch lag keine Untersuchung vor uns, wir konnten also
nichts Bestimmtes wissen, sondern mußten erwarten, daß die

dortigen Behörden untersuchen würden. Da hat man nun
nicht bloß die ersten nöthigen Maßregeln sich erlaubt, sondern
der Regierungsrath hat sich auch noch Anderes erlaubt. Das
System, wonach da verfahren wurde, kann unmöglich gebilligt
werden, wenn wenigstens der Große Rath nicht erklären will,
daß er nicht mehr existire, und daß es ihm nichts daran gelegen

sei, welche Zukunft sich das Vaterland bereite. In dieser

Hinsicht wäre es Pflicht des Regierungsrathes gewesen, den
Truppen einen Regierungskommissär mitzugeben, welcher die
Regierung von Aargau und uns hätte verwahren können gegen
Mißbräuche der Gewalt und deren Schuld. Statt dessen sendet
man dahin einige tausend Mann mit dem Gebote, zu gehorchen
— wem? Ich habe hohe Achtung vor Herrn Oberst Frey,
aber mit dem Allem haben wir den dortigen Kommandanten
nicht gekannt. Wenn uns die Verfassung zur Pflicht macht,
unsere Kommandanten vom Großen Rathe aus zu ernennen,
so sollen wir doppelt vorsichtig sein, unsere Truppen einem
Kommandanten eines andern Kantons zu übergeben, den wir
nicht kennen. Unsere Truppen sind Staatsbürger gerade wie
wir hier, und daß diese gleichsam als bloße Werkzeuge hingegeben

wurden, indem ihnen die hiesige Staatsbehörde keinen
schützenden Beamten beigesellt hat, da, Tit., ist ein großer
Fehler begangen worden, und das, Tit., würde nicht geschehen
sein, wenn der Regierungsrath den Großen Rath einberufen
hätte. Das war um so nöthiger, als die Ereignisse von Aargau

sehr verzweigt in unser Staatsleben und in das europäische
Staatsleben eingreifen. Ein Herr Präopinant hat gesagt, es
müsse gegen die Gegner nur Strenge geübt werden, und nur
Zernichtung eintreten. Es that mir in der Seele weh, in
dieser Behörde, welche die Gutmüthigkeit des Bernervolks
repräsentiren soll, eine solche Sprache zu hören, ohne daß sie

mit ernster Rüge zurückgewiesen würde. Es wäre gegen meine
Pflicht, wenn ich nicht erklärte, daß dieser Geist, dieses System,
dieses Betragen dem Volke, das wir repräsentiren, gänzlich
fremde ist. Die Ereignisse sind um so beachtenswerther, als
sie zugleich wichtige kirchliche Verhältnisse berühren. Statt
dieser Aufregung, wie es schon längst geschehen sollte, vorzu
bauen, treiben wir unsere katholischen Mitbrüder auf's Neue
in den Harnisch durch die letzten Ereignisse, und anstatt, daß
wir gesucht hätten, in die geschlagenen Wunden Balsam zu
gießen und unsere bundesbrüderliche Liebe an den Tag zu legen,
werden wir setzt angeklagt werden als solche, welche dem Despotismus

Hand bieten. Erst in diesen Tagen sind von Frankreich
her Nachrichten eingelangt, daß man sich damit beschäftige, wie
man die Schweiz endlich zur Ruhe bringe. Würden wir
überhaupt den Weg des Rechtes, der Liebe, der Milde gegen unsere
Mitbrüder befolgen, so würden wir die Mächte, welche über
uns zu Rathe gehen wollen, keineswegs zu scheuen haben; wenn
wir aber auf die Weise verfahren, wie Einige gelehrt haben,
mit solcher Rücksichtslosigkeit, Härte und Gewaltthätigkeit, so

werden wir bald unsern Meister finden, und so gefährden wir
Alles, was uns lieb und heilig sein soll. Es sind da auch
privatrechtliche Berücksichtigungen, zu deren Verletzung wir
geholfen baden. Wenn wir zu rechter Zeit hätten untersuchen
lassen, was eigentlich in der Absicht der Regierung von Aargau
liege, — und hierzu wären wir berechtigt gewesen, — und wenn
wir dann vernommen hätten, was in Absicht auf die Klöster
geschehen solle, so würden wir da einen Ausweg haben finden
können, der uns zur Ehre und dem Kanton Aargau zum Heil
gereicht haben würde. Die Klöster haben sich durch Entfernung

von ihrem ursprünglichen Zwecke selbst aufgehoben, sie

haben Müßiggang und Wohlleben im Innern gepflegt und
Bettelei im Aeußern gepflanzt und befördert, während sie durch
Volksbildung u. s. w. unserer neuen Ordnung Beistand leisten
sollten. Wie ehrenhast, löblich und rühmlich wäre das gewesen

für unsere hohe Behörde, wenn wir den Bundesbrüdern im
Aargau hiezu verholfen, sie gegen den zu raschen Eifer
geschützt und dazu beigetragen hätten, daß nur das in den

Klöstern liegende Schlechte entfernt, das Gute aber beibehalten
werde. Dann würden die Klöster wiederum Segensquellen für
das Land geworden sein, wie ehemals, und dann würden wir
keine Reklamationen vom österreichischen Kaiser erhalten haben.
Das AlleS wäre vermieden worden, wenn der Negierungsrath
die Weisheit des Großen Rathes zu rechter Zeit berathen hätte.
Es ist bereits auch von den Vollmachten gesprochen worden,
welche der Regierungsrath dem Schultheißen übertragen.
Vollmachten dieser Art ohne Verantwortlichkeit! — was könnte das

für Folgen haben? Hätten wir unser Verantwortlichkeitsgesetz,
über dessen Dringlichkeit hier schon so oft Vorstellungen
gemacht worden, — so wäre es anders. Jetzt haben wir das

nicht, und auch zu Rom ist nicht auf diese Weise einem Diktator
2
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die Gewalt übertragen worden, ohne Vorwissen der höchsten

Behörde. Also auch in dieser Beziehung kann ich unmöglich

zur Billigung des Regierungsrathes stimmen, so sehr ich ihn
belobe für das rasche Einschreiten im Anfange. Auch unsern
Truppen kann nicht genug gedankt werden für ihre Hingebung,
nur hätte ich gewünscht, daß auch ihnen andere Zwecke vorgehalten

worden wären, als bloß die Ausräumung von Klöstern
u. s. w. Mir ist verschiedentlich gesagt worden, man habe

den Truppen beigebracht, eS gehe gegen die Pfaffen, und wir
wissen, wie die Leute gar häufig Solche — Pfaffen nennen, die

diesen Namen gar nicht verdienen. Wenn man ihnen vorgestellt

hätte, daß sie als Friedensstifter und Heilbringer zu
verblendeten Mitbrüdern geschickt werden, so würden sie noch viel
lieber gegangen sein. 2m Kanton Aargau hätten wir bloß Zeit
gewinnen müssen, so wäre die Beruhigung daraus von selbst

hervorgegangen, welche wir wünschen müssen. Bisher war dort
der Grundsatz der Parität geltend; durch die neue Verfassung
ist er aber abgeschafft worden, als gegen alle Grundsätze
streitend; auf dieses hin hat sich der katholische Theil empört, weil

er, da nun die Mehrzahl des Großen Rathes aus Reformirten
bestehen werde, Unterdrückung fürchtete. Nun hat sich aber
das Gegentheil gezeigt; die Parität ist aufgehoben, und doch

sind drei katholische Repräsentanten mehr im Großen Rathe, als
refvrmirte. Hätten wir also da Zeit gewonnen, so würde schon

diese Erscheinung wesentlich zur Beruhigung beigetragen haben.
Zch trage darauf an, dem Regierungsrathe in hohem Grade
das Wohlwollen des Großen Rathes in Absicht auf die Raschheit

der ersten Maßregel und aus die Treue, mit welcher er
bedrängten Bundesgenossen zu Hülfe gekommen, zu bezeugen,
zugleich aber den Willen zu äußern, daß dergleichen Maßregeln
nicht mehr stattfinden sollen, ohne daß den betreffenden
Verfassungsparagraphen ein Genüge geschehe, und daß in künftigen
ähnlichen Fällen ein aufgeklärter zuverlässiger Repräsentant der
höchsten Behörde die Militärmacht begleite und schütze gegen
alle Zumuthungen, welche gegen den Charakter des Bernervolks
streiten und ich verlange, daß von nun an Alles gethan werde,
um die Regierung von Aargau aufmerksam zu machen, wie
wichtig eS sei, die Güter der Klöster im Sinne ihres ursprünglichen

Zweckes zu verwenden.

Manuel. 2ch erlaube mir eine kleine Berichtigung. Zch
sehe, daß von Präopinanten, und namentlich von Hrn. Parrat,
einzelne meiner Aeußerungen dahin mißverstanden worden sind,
als ob ich von den religiösen Spaltungen gesprochen und
iinplialll: gar auf Vernichtung der Katholiken u. f. w. gedeutet
hatte. Von allem dem kein Wort. Zch sagte ausdrücklich,
daß ich Calvin als Politiker, als Regent, als Gesetzgeber und
konsequenten Befestiger einer neuen Ordnung der Dinge
bewundere. Zch sprach bloß von Politik und wollte nichts anderes
als daS sagen: daß man einem geharnischten Feind mit den
Waffen in der Hand entgegen gehen und ihn mit gleichen
Waffen bekämpfen müsse, und daß ich mit Tarquinius Superbus
nicht unterhandle, sondern ihm die Thore von Rom schließe.

Neu h a u s, Schultheiß. Der RegierungSrath soll sich bei
dieser Diskussion passiv verhalten und erwarten, ob der Große
Rath sein Benehmen billigt oder nicht. Darum werde ich jetzt
auch nicht widerlegen, was von verschiedenen Seiten mit
ziemlicher Uebertreibung gesagt worden ist. Nur finde ich mich
veranlaßt, einige Thatsachen zu berichtigen oder zu entwickeln.
Man hat vorerst gesagt, der Regierungsrath hätte den Großen
Rath einberufen sollen. Der Regierungsrath glaubte — nein,
der Hr. Landammann glaubte — nein, und in dieser Versammlung

sind, wie es scheint, auch nicht 20 Mitglieder gewesen, welche
diese Frage bejahend beantworten zu müssen glaubten; wenigstens
ist kein einziges Begehren um Einberufung des Großen Ratks
gestellt worden. Allerdings schreibt die Verfassung vor, daß,
wenn in Fällen dringender Gefahr der Regierungsrath militärische

Sicherheitsmaßrcgeln angewendet habe, er dem Großen
Rathe alsogleich Kenntniß geben solle u. f. w. Allein die
Verfassung ist für den Kanton Bern gemacht, nicht für Aargau
oder Solothurn; sie erstreckt sich bloß auf unser Gebiet, und
da war keine Gefahr vorhanden. Wenn Gefahr entsteht in
anderen Kantonen, und die Regierung von Bern um Hülfe
angegangen wird, so gilt da nicht die bernische Verfassung,

sondern der Bundesvertrag; daher haben wir geglaubt, die
Einberufung des Großen Raths sei nicht nothwendig. Ob wir
wohl oder übel geurtheilt haben, werden Sie entscheiden. Ferner

hat man gesagt, der Regierungsrath habe durch Uebertra-
gung der Vollmachten an seinen Schultheißen einen Dictator,
wie die Römer damals thaten, ohne fernere Verantwortlichkeit

u. f. w. aufgestellt. Zede Maßregel des Regierungsraths
kann durch die politischen Gegner desselben entstellt werden, und
so ist das auch hier geschehen, in den Blättern sowohl als jetzt
im Großen Rathe. Die Sache verhält sich so; ungefähr gegen
1l Uhr Morgens war durch einen Eilboten die Nachricht
gekommen, daß die Regierung von Solothurn von uns das
eidgenössische Aufsehen verlange, und daß man sich hier bereit halten

solle, ihr zu Hülfe zu eilen, wenn sie es begehre, und auch
wenn sie verhindert werden sollte, es zu begehren. Der
RegierungSrath wurde sogleich versammelt, und mitAusnahme einer
Stimme wurde einmüthig beschlossen, gegen Solothurn die
Bundespflicht zu erfüllen, worauf die Bataillone in den an Solothurn
grenzenden Gegenden auf's Piket gestellt, und zwischen Solothurn
und Bern ein regelmäßiger Staffettendienst etadlirt wurde. Der
Schultheiß bemerkte sodann, die Lage Solothurns scheine kritisch,
die dortigen Behörden scheinen sogar den Fall einer Ueber-
rumpelung vorauszusehen; wenn also in der Nacht plötzlich
die Nachricht käme, daß die Regierung von Solothurn in ihrer
Wirksamkeit gehemmt sei, so scheine es nöthig, die Zeit, welche
zur Versammlung des Regierungsraths nöthig sei, nicht zu
verlieren, sondern schon jetzt Anstalten zu treffen, daß plötzlich die
nöthigen Maßnahmen getroffen werden können. Daraufhin
wurde dem Schultheißen folgende Vollmacht ertheilt: l) die
Offiziere der betreffenden Bataillone auf ihre Sammelplätze zu
beordern; 2) in Fällen von großer und dringender Gefahr ein
provisorisches Oberkommando zu bezeichnen und den Truppen
den Marschbefehl zu geben, aber unter der Bedingung, den
Regierungsrath so schnell als möglich^davon in Kenntniß zu
setzen. Diese Vollmacht hatte ich für Solothurn erhalten, ich
war aber nicht im Falle, für diesen Kanton davon Gebrauch
zu machen. So sind später dem Schultheißen auch für den
Kanton Llargau ausgedehnte Vollmachten ertheilt worden, und
da habe ich, als der Fall eingetreten war, allerdings keine
Minute verloren, um sie in Anwendung zu setzen. Sie, Tit.,
werden darüber urtheilen, aber ohne diese Vollmachten hätte
der Stand Bern nicht mit der nämlichen Raschhxit zu Hülfe
eilen können. Drittens hat man geglaubt, der Regierungsrath hätte
einen Civilkommissär den Truppen beiordnen sollen, weil man
hier den Oberst Frey nicht kenne. Das hätte man thun können,
und der Antrag dazu ist im Schooße des Regicrungsrarhs
gefallen; die Mehrheit hat ihn aber nicht angenommen, weil
Hr. Frey einerseits Regierungsrath, also selbst ein Civilbeamter,
und zugleich ein eidgenössicher Oberst ist. Zst Zemand
Regierungsrath und eidgenössischer Oberst, so kann man nicht sagen,
man kenne ihn nicht. Der Regierungsrath von Aargau ist
ferner eine Civilbehörde und kann als solche Mißbräuche eben
so gut hindern, wie ein bernischer Civilkommissär. Darum glaubten

wir, wir würden dem RegierungSrath von Aargau ein
unverdientes Mißtrauen beweisen. Ueber allfällige Mißbräuche,
und ob solche stattgefunden, darüber hat Hr. Oberstlieutenant
Steinhauer bereits Auskunst gegeben. Der Regierungsrath
von Bern konnte unmöglich Kenntniß haben von allsälligen
Lokalmißbräuchen, von welchen Hr. Altstaatsschreiber May so

gut, vielleicht nur allzugut, unterrichtet worden zu sein scheint.
Sobald man aber hier vernahm, daß die Truppen zu
Verwaltungszwecken gebraucht wurden, machte der Schultheiß auf der
Stelle von seinen Vollmachten Gebrauch und sandte eine Staf-
fete nach dem Aargau, um sämmtlichen bernischen Obersten den
Befehl zu bringen, allfälligen Weisungen, die ihre rein militärische

Stellung verletzen könnten, nicht Folge zu geben. Ferner
wurde an die Regierung von Aargau geschrieben, um zu
vernehmen, ob jene Nachrichten wahr seien. Der Rogierungsrath
zu Aarau antwortete, sie seien nicht wahr, und diese amtliche
Erklärung liegt bei den Akten. Ein letzter Punkt, den man
angeführt hat, ist der, daß unsere Truppen allzulange im Aargau

geblieben seien. Darauf habe ich zu erwiedern, daß der
RegierungSrath eines seiner Mitglieder, Hrn. Weber, nach
Aarau gesendet hat, sobald er glaubte, daß der Zweck der bun-

!â



desmäßigen Hülfe, nämlich Wiederherstellung der gesetzlichen
Ordnung, erreicht sei, mit dem Auftrüge, auszuwirken, daß
die Truppen entlassen werden, und nochmals einzuschärfen, daß
dieselben bloß in rein militärischer Stellung zu Wiederherstellung

der gesetzlichen Ordnung da seien. Hr. Regierungsratb
Weber hat wirklich die Entlassung der Truppen ausgewirkt und
brachte zugleich die erneuerte Zusicherung der Regierung von
Aargau zurück, daß die Truppen nur zu rein militärischen
Zwecken verwendet werden. Man mußte aber dem Stande
Aargau das Urtheil überlassen, wie bald die Truppen entlassen
werden können ; denn wenn man sie zu frühe zurückgezogen hätte,
und dann die Unruhen von Neuem angefangen hätten, so würden
unsere Truppen sogleich wiederum haben marschiren müssen. Diese
Auskunft glaubte ich, Ihnen, Tit., schuldig zu sein.

Zaggi, Regierungsrath, älter. Hr. Altstaatsschreiber May
hat zwei Schlüsse gezogen, nämlich daß der Große Rath Bericht
verlange über den Gebrauch der Truppen sowie in Betreff der
Kosten und eines daherigen Verkommnisses mit Aargau. Ueber
den ersten Punkt ist bereits genug Auskunft gegeben worden,
und was den zweiten Punkt betrifft, so hat die Regierung von
Aargau, als sie uns die Entlassung der Truppen anzeigte,
zugleich die Generalrechnung über alle stattgehabten Kosten
verlangt. Der Regierungsrath hat den Auftrag dazu dem
Militärdepartement gegeben, und dieses dem KriegSkommissariate. Jetzt
ist die Sache in Arbeit, aber das ist nicht so leicht gemacht,
zumal es sich trifft, daß das Kriegskommissariat mit einer
neuen Berechnung der Reaktionskosten von 1832 beschäftigt ist.
Weiterer Bemerkungen will ich mich enthalten, obschon es

Ueberwindung kostet. Nur das soll ich bemerken, daß Aargau
keinen Civilkommissär, sondern Truppen von unS verlangt hat.
Auch wegen Solothurn sind einige Kosten veranlaßt worden,
und auch Solothurn hat bereits die Eingabe allfälliger daheri-
ger Reklamationen verlangt; ich zweifle aber, daß Bern dem
Stande Solothurn dafür Kosten ansetzen wird. Sie sehen also,
Tit., daß dergleichen Verkommnisse nicht nöthig, und daß die
beiden Nachbarstände loyal genug waren, um ihre Pflicht
anzuerkennen.

Zahler. Ob der Große Rath zusammenberufen worden
oder nicht, würde nichts geändert haben in den Thatsachen;
hingegen hat sich, seit die Ereignisse sich zugetragen, Manches
in der Beurtheilung der ganzen Angelegenheit geändert. Daher,
und namentlich in Berücksichtigung, daß auch der Kanton Bern
einen sehr respektabeln Theil von Katholiken unter seinen
Mitbürgern zählt, zweifle ich, ob es klug sei, einfach das Lob

gegen den RegierungSrach auszusprechen, welches ich im Herzen
trage. Daß diese unsere schätzbaren katholischen Mitbürger die

Sache nicht gleichgültig ansehen können, ist natürlich. Daher
möchte ich zum Antrage des Herrn Altstaatsschreibers May
stimmen, damit man sich heute nicht allzusehr gegen die Katholiken

im Aargau auszusprechen scheine. Das können wir
verhüten, indem wir zwar den Regierungsrath im Allgemeinen
beloben, aber doch über einige Punkte Erläuterungen verlangen.
Ich wünsche auch gar sehr, daß, wenn es um die Tagsatzungsinstruktion

zu thun ist, der Stand Bern vermittelnde Instruktionen
gebe, denn man kann sich nicht bergen, daß die bevorstehende
Tagsatzung ernsthaft werden wird. Aus all' den in der
Eidgenossenschaft vorhandenen «Spannungen in Glaubenssachen könnten

sich Verwickelungen herausspinnen, an denen Solche Antheil
nehmen möchten, die wir nicht wünschen können. Daher bitte
ich sehr um Mäßigung, und in diesem Sinne stimme ich, wie
gesagt, zu dem Antrage des Herrn Altstaatsschreibers May.

Herr Landammann, um seine Meinung befragt. Da
ich selbst mehr oder weniger in dieser Sache betheiligt bin, so

wäre es besser, daß ich mich hier nicht weiter ausspreche;
indessen aufgefordert, will ich es thun. Vorzüglich zwei Fragen
liegen in Berathung, nämlich daS Verhältniß deS Regierungsrathes

zum Großen Rathe, und das Verhältniß des Standes
Bern zu Aargau; jenes ist eines der wichtigsten konstitutionellen
Verhältnisse für uns, und dieses ist eine der wichtigsten
bundesrechtlichen Fragen. Betreffend das Verhältniß des Regierungs-
ratdes zum Großen Rathe, ist meine Ansicht, so weit ich sie

nicht heute bereits ausgesprochen, die. Der RegierungSrath

ist auch in Hinsicht auf Verwendung von Truppen bloße Ere
kutivbehörde; er kann also nie eigenwillig Truppen verwenden,
sondern sein daheriges Recht ist bedingt durch maßgebende
Vorschriften, welche in letzter Znstanz einzig vom Großen Rathe
ausgehen können. Diese können aber'vom Großen Rathe
mittelbar oder unmittelbar ausgeiprochen werden, und wenn eine
mittelbare im Bunde ausgesprochen ist, so braucht der
Regierungsrath keine unmittelbare des Großen Rathes, denn der
Bund ist vom Großen Rathe genehmigt. Da es sich also um
Exekution einer Vorschrift des Bundesvertrages handelte, welcher
vom Großen Rathe genehmigt worden, so ist der Regierungsratb
in dieser Angelegenheit nicht aus seiner Sphäre getreten. Bezüglich

auf das Verhältniß des Standes Bern zu Aargau kann wohl
Niemand Unbefangener reden, als ich, weil ich bei einem
ähnlichen Anlasse mich gleich geäußert habe. Der §. 4 des Bundes
verpflichtet jeden eidgenössischen Stand, auf Begehren einer
eidgenössischen Regierung Hülfe zu leisten, und giebt kein Urtheil
zu über Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßiqkeit des Begehrens.
Wenn in Folge der unklugen Schritte die Negierung von Zürich
vor dem 6. September die hiesige Regierung um Hülse
angesprochen hätte, so würde die hiesige Regierung die unbedingte
Verpflichtung gehabt haben, die damalige Regierung von Zürich
zu unterstützen. So wäre es auch jetzt. Da wiederum ein
gesetzlicher Zustand in Zürich eingetreten ist, so müßten wir die
jetzige Regierung von Zürich mit Waffengewalt unterstützen,
wenn sie uns dazu aufforderte. Darum habe ich auch bei Wallis
diese Grundsätze angerufen. Schon damals habe ich geglaubt,
die Regierung von Wallis müsse, Kraft des §. 4 der Bundesakte,

gegen jede und alle verfassungswidrigen Störungen in
Schutz genommen werden. Ich trete also auch hier nicht ein,
ob die Regierung von Aargau gefehlt hat oder nicht, sondern
ich halte mich an das bundesmäßige Begehren um Hülfe gegen
ein verfassungswidriges Attentat. Es ist dieß also bei mir
keineswegs Sympathie für Personen oder Systeme, sondern
Sympathie für gesetzliche Ordnung. Man hat nach meiner
Ueberzeugung mit Recht gesagt, daS Stanzerverkommniß werde
hier übel angerufen. Wir haben in unserm gegenwärtigen
Bunde nur eine Assekuranz für Gesetzlichkeit gegen Unordnung,
und die Regierung war vollkommen in ihrem Rechte, denn sie

war vollkommen in ihrer Pflicht, indem sie nur gethan hat,
was der Bund vorschreibt, und ich glaube, der Große Rath
sei nicht einzuberufen gewesen. Ich darf auch behaupten, daß
alle Erklärungen der hiesigen sowohl als der aargauischen
Regierung mich ermächtigen, zu glauben, daß unsere Truppen
sich nicht außerhalb des §. 4 des Bundesvertrages bewegt
haben ; jedenfalls wäre eö ohne Verschulden der hiesigen Regierung

geschehen.

Abstimmung.
1) Nach dem Antrage des Herrn Stettler

eine allgemeine, unbedingte Billigung
gegen den Regierungsrath auszusprechen 107 Stimmen.

Nach dem Antrage des Herrn May bloß
eine beschränkende Billigung
auszusprechen 16 „

2) Vom Regierungsrathe noch irgend weitern
Bericht zu fordern .17

Von jeder weitern Berichterstattung zu
abstrahiren Mehrheit.

(Schluß der Sitzung um 2^ Uhr).
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Zweite Sitzung.

Dienstag den 23. Februar 1841.

(Morgens um 9 Ul>r.)

Präsident. Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls zeigt der Herr Landammann mehrere
eingelangte Vorstellungen an, als:

Von einer Anzahl Handelsleute und Fabrikanten, betreffend
das Zollgesetz;

von 19 Partikularen von Buren, — Protestation gegen
das Zollgesetz, bezüglich auf Zollfreiheit Büren's u. s. w. ;

der Hrn. Lehmann und Gugger in Bern, Beschwerde gegen
den Regierungsrath, wegen verweigerter Patentserneuerung; —

u. a. m.

Tagesordnung.
Vortrag des diplomatischen Departements über den

Bericht der Tagsatzungsgesandtschaft vom Jahre 1849.

Der Vortrag sagt, es ergebe sich, daß die Gesandtschaft
in allen Berathungen ihre Instruktionen gewissenhaft befolgt
habe, weßhalb angetragen wird, es solle den Herren Gesandten
die Zufriedenheit und der Dank des Großen Rathes
ausgesprochen, und denselben die übliche Entladniß in allen Ehren
ertheilt werden.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag des diplomatischen Departements, nebst

Tekretsentwurf, über die Amtsdauer der Suppleanten und
Ersatzmänner am Obergericht.

Da bis jetzt über die Amtsdauer der Ersatzmänner und
Suppleanten am Obergericht keine gesetzliche Vorschrift bestand,
so wird angetragen, diese Amtsdauer aus fünf Jahre, vom
Augenblicke der Ernennung an, festzusetzen.

Ohne Diskussion durch's Handmehr angenommen.

Vortrag des Regierungsrathes, nebst Dekretsentwurf,
betreffend die nöthigen Einrichtungen für die S eel sorge in
der Kirchgemeinde Vausfelin.

Der Antrag geht dahin, für die genannte Gemeinde nur
eine Helfern zu errichten, während in dem frühern Beschlusse

aus Versehen von einer Pfarrei die Rede gewesen.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag des Regierungsrathes, nebst Dekretsentwurf,
betreffend die Verminderung der Zahl der Stan desweibel.

Der Antrag geht dahin, die Zahl der Standcsweibel auf
drei zu reduziren.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag des Finanzdepartements über den Verkauf
der Mühle- und Oehlegebäude zu Fraubrunnen.

Der Vortrag schließt dahin, daß diese Gebäude nebst dem

dazu gehörenden Lande dem Bendicht Messer zu Zauggenried
für die Summe von Fr. 49,288, als das höchste an der

Steigerung gefallene Angebot, hingegeben werden möchten.

Durch'S Handmehr genehmigt.

Hierauf wird die am 27. November 1849 abgebrochene

Berathung des Entwurfes eines Zollgesetzes sortgesetzt.

tz. 3. Tarif. (Neue Redaktion, siehe Beschluß vom 27.
November 1849.)

vr. Schneider, Regierungsrath, verlangt Ablesung der
heute eingelangten Protestation.

Herrenschwand verlangt Ablesung sämmtlicher aus diesen

Gegenstand bezüglichen Vorstellungen.

Kißling, Amtsgerichtsschreiber, trägt darauf an, die

Berathung zu verschieben, bis der neue §. den Mitgliedern gedruckt
mitgetheilt worden.

Herr Landammann wünscht, daß nur die Berathung des
§. 3 für den heutigen Tag verschoben, mit der Berathung der
übrigen Paragraphen aber fortgefahren werden möchte.

Abstimmung.
1) Ueberhaupt heute mit der Berathung zu

progrediren 53 Stimmen.
Heute in keiner Weise den Entwurf zu

berathen .42
2) Die Berathung des §. 3 zu suspendiren gr. Mehrheit.

vr. Schneider, Regierungsrath, trägt nun darauf an,
auch die Berathung des §. 4, die Ausnahmen vom Tarife
enthaltend, zu suspendiren.

3) Die Berathung des §.4 ebenfalls zu sus¬

pendiren gr. Mehrheit.
4) Die neue Redaktion der beiden Paragraphen

drucken und austheilen zu lassen gr. Mehrheit.

„§. 5. Der Regierungsrath ist begwältiget, die nöthigen
Lastwaagen zu errichten und die Gebühr für den Gebrauch
derselben zu bestimmen."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 9. Die bereits bestehenden Grenzbüreaux zur Ein-,
Durch- und Ausfuhr bleiben beibehalten; der Regierungsrath
ist jedoch befugt, dieselben je nach dem Bedürfniß zu verändern,

zu vermindern oder zu vermehren."
Durch's Handmehr angenommen.

„ §. 7. Die als Transit erklärten Waaren und Gegenstände
sollen inner 14 Tagen bei dem im Acquit ausgesetzten Austritts-
büreau unverändert wieder austreten, ansonst die Waaren den
Eingangszoll zu bezahlen haben."

vr. Schneider, Regierungsrath, wünscht einen Termin
von drei Wochen, und zugleich folgenden Zusatz : „Für diejenigen

Waaren, welche innerhalb dieser Frist unausgepackt wieder
ausgeführt werden, ist die Transitgebühr zu bezahlen; die
Eintrittsgebühr dagegen zurückzuerstatten."

von Erlach hält diesen Vorschlag für unausführbar.

von Ienner, Regierungsrath, bittet, das Gesetz nicht
noch komplizirter zu machen, als es schon sei; ,e komplizirter
ein solches Gesetz sei, desto mehr Griff gebe es denen, welche
es umgehen möchten.

A b st i m m u n g.

1) Für den Paragraph, mit oder ohne Ab¬
änderung gr. Mehrheit.

2) Für den Paragraph, wie er ist 59 Stimmen.
Für die gefallene Meinung .17
(Viele Mitglieder stimmen nicht.)

8. Die Ein-, Durch- und Ausfuhr bei den
Grenzbüreaux kann stattstnden vom 1. April bis 39. September von
4 Uhr Morgens bis 19 Uhr Abends, und vom 1. Oktober bis
31. März von 5 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends. Die
Zollbeamten sind gehalten, die Fuhrleute während der hier
festgesetzten Zeit auf ihr Anmelden ohne Zögerung zu spediren. '

Durch's Handmehr angenommen.

„h. 9. Als WiderHandlungen sind anzusehen und mit dem
zehn- und sünfzehnfachen Betrag der verschlagenen Gebühr zu
bestrafen:



-»- Das Ueberschreiten der Kantonsgrenze mit Umgehung der
Grenzbüreaux, Unterlassung der Angabe der Ladung und
Entrichtung des Zolles,

b. Die unrichtige und unvollständige Angabe oder die Ver-
heimlichung des Gewichtes, der Zahl und Gattung der
Waaren und Gegenstände,

e. Die Verheimlichung von Nach- und Abladungen und die
unvollständige Berichtigung des Zolles.

«i. Jede falsche Angabe, durch welche eine Zollfreiheit oder
eine niedrigere Gebühr, als der Waare hätte auffallen
sollen, bezweckt wird,

v. Die unterlassene Ablieferung der Acquits, Passavants,
Transttscheine auf den Grenzbüreaux."
Durch's Handmehr angenommen.

10. Als erschwerende Umstände sind anzusehen und
mit dem zwanzig- bis dreißigfachen Betrag der verschlagenen
Gebühren zu bestrafen.

Die Einschwärzung von Waaren und Gegenständen jeder
Art mittelst Anwendung von Verheimlichungsmitteln, um
die Waare als eine andere darzustellen, oder dem Beamten
zu entrücken, verbunden mit der unrichtigen Angabe oder
Nichtangabe.

V, Die Anwendung von falschen Schriften, Zeugnissen und
Messungen.

e. Die Anwendung von Drohungen und Gewalt gegen die
Beamten.

ll. DaS Zerstören oder Fortschassen von zollpflichtigen Gegen¬
ständen, Schriften, Transportmitteln, das Entfliehen des

Führers mit oder ohne Waaren, ihre Einschließung in
Gebäude, Nichtachtung der Aufforderung des Beamten zum
Anhalten.

e. Die Rezidivfälle. Als solche gelten die von der gleichen
Person binnen Jahresfrist wiederholten Versuche zu
WiderHandlungen gegen diese Vorschriften. Damit die Gerichte
diese Rezidivfälle kennen lernen, sollen die ausgesprochenen
Bußsentenzen durch das Amtsblatt bekannt gemacht werden."
Durch's Handmehr angenommen.

„§. 11. Recidivfälle mit andern erschwerenden Umständen
verbunden sind mit dem Maximum der Buße, d. h. mit dem
dreißigfachen Betrag der unterschlagenen Gebühren, zu bestrafen.

2n allen diesen Fällen bleiben die allfällig weitern, durch
andere Gesetze bestimmten Ahndungen vorbehalten."

Durch's Handmehr angenommen.

12. Konfiskation der Waaren und Gegenstände soll
erst dann verfügt werden, wenn dieselben sich von ihrem Führer
verlassen befunden haben."

Durch's Handmehr angenommen.

13. Zn allen diesen Straffällen sind die verschlagenen
Gebühren und die Kosten nebst der Buße zu bezahlen. Die
betreffende Waare haftet sammt dem Transportmittel als
Faustpfand, und die Führer derselben und allfälligen Mitschuldigen
haften persönlich für die zu leistende Bezahlung. Die Waare
und Transportmittel können gegen genügende Sicherheit
freigelassen werden."

Durch's Handmehr angenommen.

,5). 14. Von allen Bußen oder Konfiskationen fällt die
eine Hälfte dem Verleider und die andere Hälfte dem Staate zu."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 15. Sämmtliche Grenz- und Polizeibeamte sind
verpflichtet auf die Handhabung und Befolgung dieses Gesetzes zu
wachen und Uebertretungen dem Richteramte des betreffenden
Amtsbezirks schriftlich und umständlich anzuzeigen.

Durch's Handmehr angenommen."

„H. 16. Der Richter des Amtsbezirks, in welchem die
Uebertretungen stattgefunden, soll Kläger und Beklagte vor
seine Audienz rufen und nach Anhörung beider Theile über den
Fall summarisch als Polizeirichter absprechen."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 17. Vom 1. September 1841 hinweg als der Ein
führung des gegenwärtigen Gesetzes sollen die bisher sowohl
durch den Staat, als durch Korporationen und Privaten im
Umfange der Republik Bern bezogenen Zölle, Geleit-, Weg-,
Brücken- und Ländtegelder, Tabakimpost, Kaufhaus-, Waag-,
Lager- und Sustgebükren auf so lange nicht mehr bezogen werden,

als dieses neue Zollgesetz in Kraft verbleibt.
Von den in der Gesetzessammlung enthaltenen Gesetzen

und Verordnungen fallen weg:
Die Verordnung über die Entrichtung der Zölle und Lizen-

gelder vom 1. Hornung 1804.
Die Verordnung gegen die Umladung von Waaren vom

31. Oktober 1810.
Die Verordnung über den Transitzoll von Getreide und

Hülsenfrüchten vom 3. Zuli 1811.
Die Verordnung über das Holzflößen auf der Emme vom

8. März 1814.
Die Kaufhausordnung von Burgdorf vom 4. November 1818.
Die Zollordnung für den Leberberg vom 20. September 1820.
Die Verordnung über die Bestrafung der Zollvergehen vom

7. Zänner 1824 und 10. November 1834.
Der Tarif für die Ländte und das Lagerhaus zu Büren

vom 27. Zum 1827."

'Auf den Antrag des Herrn Berichterstatters wird die Be
rathung über diesen Paragraphen bis nach der Behandlung der

§§. 3 und 4 verschoben.

18. Der Regierungsrath ist ermächtigt, die zu
Execution dieses Gesetzes erforderlichen Verordnungen zu erlassen

- und die Beamten zu bestellen.

Gegenwärtiges Zollgesetz soll in beiden Sprachen gedruckt,
auf übliche Weise bekannt gemacht und in die Gesetzessammlung
eingerückt werden".

Gegeben :c. :c.

von Grafs en ried glaubt, auch dieser Paragraph müsse

verschoben werden, da man dem Regierungsrathe nicht schon

jetzt, bevor das ganze Gesetz angenommen sei, solche

Vollmacht geben könne.

Herr Landammann erwiedert, es verstehe sich von selbst,

daß dieser Paragraph erst mit dem übrigen Gesetze in Kraft trete.

Abstimmung.
1) Die Berathung des §. 18 zu verschieben 5 Stimmen.

Dagegen große Mehrheit.

2) Für den Paragraph, wie er ist

Der Eingang des Gesetzes, welcher also lautet:

„Der Große Rath der Republik Bern,
in der Absicht, die im hiesigen Kanton bisher bestandenen

Zollansätze auf eine gleichmäßige und billige Weise zu ordnen

und dabei auch die innern Zölle möglichst zu beseitigen,

verordnet:"
wird ohne Bemerkung durch's Handmehr angenommen.

Vortrag des Departements des Innern nebst

DekretSentwurs über die Viehentschädigungskassa.
Auf den in der allgemeinen Umfrage über das Eintreten

von Seite der Herren Schläppi, Ammann und Huggler
ausgesprochenen Wunsch hin, wird mit 64 gegen 31 Stimmen
beschlossen, vor dem Eintreten den Dekretsentwurf drucken und

sämmtlichen Mitgliedern austheilen zu lassen.



1?

Aus daherige Vorträge der Zuftizsektion wird folgenden
Ehehindernißdispensationsbegehren entsprochen:

1) Des Chr. Röthlisberger, zu Bowyl, mit 91 gegen 5

Stimmen.
2) Des Zoh. Mischler, in Bern, mit 77 gegen 21 Stimmen.

Auf daherigen Vortrag der Polizeisektion wird dem

Georg Schönberger, aus. Ungarn, seit 15 Jahren im Kanton

Bern wohnend, welchem das Bürgerrecht der Gemeinde
Jseltwald zugesichert ist, die Naturalisation ertheilt mit 77

gegen 21 Stimmen.

Am Schlüsse der Sitzung wird verlesen und auf den
Kanzleitisch gelegt:

Ein Anzug des Herrn Amtschreibers Kipling, dahin
gehend, daß der vom Regierungsrathe und Sechszehnern am
14. März 1839 vorgelegte Dekretsentwurf, betreffend die Form
der Abstimmung über Ehehindernißdispensationsgesuche, noch
in gegenwärtiger Session in Berathung gezogen werde.

(Schluß der Sitzung um 12'/^ Uhr.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Dritte Sitzung.

Mittwoch den 24. Februar 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Namensaufruf. Genehmigung deS Protokolls.

Tagesordnung.
Vortrag der Dittschriftenkommission über die

Beschwerde mehrerer Aktionärs der Helvetie von 184(1,
betreffend die Schließung der Presse dieses BlatteS.

Zn dieser Beschwerde beklagen sich die Herren Moreau,
Berdier, Hoffmeyer. Girardin und Gouvernon, alS
VerwaltungScomitü der Helvetie von l84t>, beim Großen Rathe
über die im Monat Zuli vorigen Jahres durch den Regierungs-
statthalter von Pruntrut vorgenommene Schließung der Presse
jenes BlatteS, und verlangen, unter Anrufung deS Art. 1l4,
Sekt. II des panai, die Bestrafung deS erwähnten Beamten

oder derjenigen, in deren Auftrag er gehandelt habe.

Der Vortrag der Bittschriftenkommission stützt sich auf
einen Bericht des RegieruugsratheS, worin im Wesentlichen

bemerkt wird: in der Nr. 97 der Helvetie von 1849 sei
ein sehr heftiger Artikel erschienen in Hinsicht auf eine geschehene

Oeffnung der Gräber der Fürstbischöfe und eine Exhumation

ihrer Gebeine, welche m Pruntrut unter der Leitung deS

Herrn SeminardirektorS Thürmann auf eine die Heiligkeit des
OrteS entweihende Art stattgefunden haben sollte. Aus dem,
infolge geschehener Emfrage deS RegierungSrathes eingesandten,
über die Eröffnung jener Gräber verfaßten, Verbal habe sich

jedoch der Regierungsrath überzeugen müssen, daß die von der
Helvetie von 1849 veröffentlichten Angaben auf boshafter
Entstellung beruhten. Der RegierungSrath, welcher für die
Beruhigung des katholischen Landestheiles ein großes Gewicht auf
die schleunige Veröffentlichung jenes VerbalprozesseS legen mußte,
habe demnach verlangt, daß derselbe, in Gemäßheit des §. 25
des PreßgesetzeS, berichtigungSweise in die Helvetie von 1849
eingerückt werde. Nachdem diese Einrückung unter mannigfachen

Vorwänden, und ungeachtet wiederholter Aufforderung,
beharrlich verweigert worden, so habe die Regierung die Presse
auf so lange schließen lassen, bis der Herausgeber jenes Blattes
sich zur Einrückung der Berichtigung verstanden haben werde.
Sobald hernach der verantwortliche Herausgeber des Blattes
bekannt geworden, so seien die Siegel der Presse wieder
aufgehoben, hingegen die Verbreitung und Versendung des Blattes
selbst bis zur Aufnahme jenes Verbals untersagt worden. Hierauf

sei ungesäumt in Nr. 56 der Helvetie von 1849 der gedachte
Verbalprozeß erschienen, und mit diesem Akte habe die
Angelegenheit ihre Erledigung erhalten.

Die Bittschriftenkommission entwickelt nun in ihrem
Vortrage wesentlich folgende Sätze: daß die Regierung zur
Forderung der Aufnahme der Berichtigung in die HelvetiS von 1849,
kraft des §. 25 der Preßgesetzes, befugt gewesen, daß die
Verweigerung der Einrückung derselben von Seite des Druckers
und des Herausgebers der Zeitung auf keinen gesetzlich
gültigen Grund sich gestützt habe, und daß die Schließung der
Presse und die Verhinderung der Publikation deS Blattes als
eine durch die Umstände nöthig geivordene Maßregel, da bei
der damaligen großen Aufregung unter der katholischen Bevöl-
kerung Gefahr im Verzüge war, der Regierung nicht zum Vvr-

- würfe gemacht werden könne. " Die Kommission trägt Mev
darauf an: eS möchte der Große Rath über die vorliegende
Beschwerde des VerwaltungScomitv der Helvetie von 1849 zur
Tagesordnung schreiten.

Staufser, als Berichterstatter. Die Beschwerde, über
welche Sie nun einen ausführlichen Bericht angehört haben,
beschuldigt, in energischen Ausdrücken, die Exekutivbehörde eines
Vergehens gegen die Preßfreiheit. Die öffentlichen Blätter
haben die Vorgänge dieser Beschwerde seiner Zeit so einseitig
verbreitet, daß eine prozedürliche Geschichtserzählung wünschenswerth
scheint. Dieselbe ist kurz folgende: Die Nr. 37 der Helvetie
von 1849 hat in Betreff der Oeffnung der fürstbischöflichcn
Gräber in Pruntrut einen so heftigen Artikel gegen den
dortigen Seminardirektor, Hrn. Professor Thürmann, enthalten,
daß der Regierungsrath eS in seiner Pflicht hielt, das Vorgefallene

sogleich amtlich untersuchen zu lassen. DaS Resultat
dieser Untersuchung fiel so auS, daß, zur Beruhigung der
damals aufgeregten Gemüther, nach dem §. 25 des Preßgesetzes
eine Berichtigung in das fragliche Blatt aufzunehmen verlangt
werden konnte. Der RegierungSrath ordnete diese Berichtigung
an, und der Präsekt von Pruntrut ließ dieselbe am 3. Zuni
dem Drucker Fallot durch den AmtSweibel zur Einrückung zu
stellen. Diese Berichtigung wurde aber nicht nur nicht
ausgenommen, sondern am 8., also fünf Tage später, erschien ein
aus Pruntrut vom 6. datirten Artikel im gleichen Blatt, durch
welchen dem Regierungsrath das Recht abgesprochen wurde, die

Helvetie zu einer Einrückung zu zwingen. Zn den am 9. hierauf
angehobenen amtlichen Verhören sagte der Drucker Fallot
zuerst, er habe die fragliche Berichtigung nicht aufgenommen,
weil sich der Verfasser des angegriffenen Artikels der Einrückung
widersetze und alle Verantwortung über sich genommen habe.

Zn einer folgenden Antwort sagte Fallot, der Verfasser habe

ihm dieses jedoch nicht bestimmt gesagt. Zn einem folgenden
Verhör antwortete der gleiche Fallor zuerst, der Verfasser weigere

sich bestimmt, fernerS er werde dem Comite- hierüber referie
ren. Zm dritten Verhör sagt derselbe serners, er kenne keinen

eigentlichen Herausgeber deS fraglichen Blatts, under, Fallot, habe



sich im Akkord mit Germain Poste bloß das Recht vorbehalten,
erforderlichen Falls die Verfasser von Artikeln anzugeben, wenn
von diesen angegriffen würden; widerspricht sich aber im
gleichen Verhör wieder dahin, er habe eigentlich mit Germain
Poste nicht unterhandelt, sondern bloß mit den Autoren Lestocq
und Brossard, welche die Artikel in das Blatt liefern; die jedoch

auf keine Verantwortung eingegangen seien, ihm, Fallet, sei

aber bestimmt verboten, den Artikel aufzunehmen. Zm Wider,
spruche mit diesem Vorgeben behauptet Hr. Brossard, er habe
keine Verantwortlichkeit übernommen, als für diejenigen Artikel,
die er selbst liefere. Poste dann sagt geradezu, es sei falsch,
daß er irgend eine Verpflichtung übernommen habe, sondern er
habe dem Fallot die Druckerei verliehen, um dieselbe nach
Belieben zu benutzen. Weißer endlich gesteht zwar ein, der
Verfasser des Artikels zu sein, erklärt aber, die Einrückung der

Berichtigung erst dannzumal geben zu wollen, wenn ein richterliches

Urtheil ihn dazu werde verfällt baben. Während dieser

Verhandlungen erschien nun am 25. Zum wieder ein von Hrn.
Weißer, als Mitglied der schweizerischen naturforschenden
Gesellschaft, unterschriebener Artikel im gleichen Blatt, in welchem

man sich aus Klagten von Nachkommen gewesener Bischöse beruft,
mit dem Beifügen, daß, wenn denselben nicht Genugthuung
gegeben werde, sie ihre Zuflucht zum Fürsten von Metternich
nehmen würden. Eben so werde es sich fragen, ob der
Repräsentant von Frankreich zugebe, daß man einen seiner Mitbürger,

wie der Fallot, durch Schließung der Presse verhindere,
seinen Beruf in der Schweiz auszuüben. Endlich wurden die

Herren Weißer und Fallot am l. Zuli zuerst noch bestimmt
ausgefordert, die Berichtigung aufzunehmen; dieselben beriefen
sich aber bloß auf ihre früheren Aussagen, mit dem Be»fügen
durch den Erstern, wenn der Regierungsrath sich beleidigt
glaube, so wolle er, waS denselben betreffe, eine Berichtigung
aufnehmen, in Betreff des Hrn. Thürmann aber nicht. Aus diesen

prozedürlichen Thatsachen ergibt sich also, daß man, auf die

widersprechendsten Vorgeben gestützt, sich der Einrückung einer
einfachen Berichtigung, wie der Art. 25 des PreßgesetzeS
vorschreibt, widersetzte, — daß man die Regierung in Prozesse, so

wie in diplomatische Erörterungen zu verwicklen beabsichtigte,
und damit zugleich unsere katholischen Mitdrüder im Zura
aufzuregen gesucht hat. Die Vollziehung des schon angerufenen
h, 25 war daS sicherste Mittel, allen daherigen schlimmen Folgen
den Faden abzuschneiden. Dieser Artikel sagt: der Herausgeber
eines Blatts ist schuldig, eine einfache Berichtigung auszunehmen.

Es war also hier um die Vollziehung eines bestimmten
Gesetzes zu thun, und da diese Vollziehung auf gütlichem Wege
nicht zu erhalten möglich war, so hat die oberste Vollziehungs-
behörde befohlen, die Presse provisorisch zu schließen, bis dem
Gesetze ein Genüge geleistet sein werde; was doch offenbar auch
im Interesse der Preßfreiheit selbst geschah, indem diese Freiheit

sonst ja gerade da aushören würde, wo die Willkür eincS
Redaktors damit ansinge, nur die ihm beliebten Berichtigungen
aufzunehmen und überdwß mit seinen Weigerungen ein solches
Spiel zu treiben, wie es im obschwebenden Falle geschehen ist.
Daß der RegierungSrath also nur die Vollziehung eines
Gesetzes und keineswegs eine Präventivmaßregol gegen die Presse
im Auge hatte, ist schon an sich selbst so klar, als der Tag,
und bestätigt sich vollkommen dadurch, daß er die Siegel sogleich
wieder wegnehmen ließ, als ihm die Erklärung von Herrn
Weißer vom k. und dessen Vorstellung vom 3. Zuli, in denen
er sich nun als verantwortlichen Redaktor erklärte, zugekommen
war. Die Namen der gegenwärtigen Kläger hingegen erschei-
neu in der ganzen Verhandlung nirgends. Der Eingang ihrer
Schrift läßt selbst vermuthen, sie seien zur Zeit der Schließung
mit der Druckerei in keiner Verbindung gestanden. Gesetzt
aber auch, sie wären dabei interessiert gewesen, so ist denselben
dennoch eben so wenig als irgend Jemandem ein rechtswidriger

Schaden zugefügt worden; ich schließe daher auf
Tagesordnung und behalte dem Schlußrapport daS Nöthigwerdende

vor.

May, gew. Staatsschreiber. Wenn ich in dieser
Angelegenheit das Wort ergreife, so geschieht es deswegen, weil ich
die Ehre gehabt habe, schon im Verfassungsrathe zu sitzen, und
da sehr schöne und weitläufige Diskurse angehört habe über die

Preßfreiheit, und wie daS, zumal alle daherigen Verhandlungen
nicht gar lange nach den Auftritten in Frankreich hier stattgefunden

haben, eine der wichtigsten Angelegenheiten sei. Bekannt
lich ist die Revolution in Frankreich Anno 1830 wesentlich
dadurch entstanden, daß man der Preßfreiheit allzunahe getreten
war; daraufhin hatte sich ein großer Theil der Einwohnerschaft
von Paris, und an ihrer Spitze die angesehensten Männer,
erhoben, glaubend, die Preßfreiheit sei eine der wesentlichsten
Garantien für Sicherheit der Personen und des Eigenthums.
Das hat stattgefunden auf eine sehr auffallende und folgenreiche
Weise in einem monarchischen Staate. Als sodann die ver-
schiedenen Umänderungen auch in der Schweiz stattfanden, so
ist nicht bloß in Bern, sondern auch in andern Kantonen immer
vorzüglich Gewicht darauf gelegt worden, daß man vor Allem
aus darauf halten müsse, daß Preßfreiheit sei; auf ihr beruhe,
mehr als auf allen andern Artikeln der Verfassung, die Freiheit

der Bürger, der Personen, des Eigenthums, und noch
mehr die Freiheit des Ausdruckes der Gesinnungen in Wort
und Schrift. Wenn man die Verhandlungen des Verfassungsrathes

nachliest, so findet man dort einen weitläufigen Com-
mentar darüber. So ist der §. 13 in die Verfassung
aufgenommen worden, welcher sagt: „Die Preßfreiheit ist gewährleistet,

und zwar so, daß niemals die Censur, noch irgend eine
vorgreifende Maßnahme stattfinden kann. Das Gesetz wird die
Strafen des MißbrauchS der Presse bestimmend Zn Folge
davon ist ein solches Gesetz eines der ersten gewesen, welche vom
neuen Großen Rathe gegeben worden; eS ist vom 0. Februar
1832 und heißt: Gesetz wider den Mißbrauch der Preßfreiheit.
Also ist im Allgemeinen auch darin ausgesprochen, daß
Preßfreiheit sein, daß aber der Mißbrauch derselben bestrast wer
den soll. Was ist nun unter dem allgemeinen Ausdruck
„Preßfreiheit" zu verstehen? Ich glaube, mich nicht zu
«rren, daß man darunter verstand, daß Jedem frei stehen
solle, zu drucken, was er für gut findet, aber unter
Verantwortlichkeit für Alles das, was daS Gesetz mit Strafe
belegt. Noch eme wichtigere Sache ist darunter verstanden,
besonders, wenn man die Sache,m Zusammenhang nimmt mir
dem, was in Frankreich gegangen, und wie man sich damals
auch in der Schweiz darüber ausgesprochen, nämlich daß die
Preßfreiheit nicht solle und dürfe angetastet werden durch dw
vollziehende Gewalt, sondern daß sie unter dem Schutze der
Gerichte stehe, und daß keine Gewaltsmaßregel gegen die Presse
ausgeübt werden dürfe anders, als in Folge eines Urtheils der
kompetenten richterlichen Behörde. Wenn ich mich hierin irre,
so könnte ich meinen Vortrag hier schließen, und wir hätten
nichts zu thun, als gut zu heißen daS, was gethan worden ist
von Denen, welche die Gewalt in Händen haben. Da ich aber
einen andern Begriff habe von der Stellung des Großen Rathes,
wenn Reklamationen gegen den RegierungSrath einlangen, und
da ich mich in meiner so eben entwickelten Ansicht' nicht zu
irren glaube, so sei eS mir erlaubt, nunmehr etwas weiter
einzutreten. Was ist der vorliegende Fall? Zn der Helvetic
von 1840 stand ein Artikel, der in der That, als ich ihn laS,
-- denn sonst lese ich dieses Blatt nur sehr selten, — mein
Gefühl empört hat; er gieng dahin, daß die zu Pruntrut
befindlichen Gräber der Bischöffe u. s. w. durchwühlt worden
seien, daß man die Knochen zusammengeworfen habe u. s. w.
Das war etwas so Empörendes, daß es Zedcn, der einiges
Gefühl hat für die Achtung gegen Verstorbene und deren irdische
Ueberreste, m Bewegung seyen mußte. Zch mußte damals
denken: entweder ist die Sache richtig, und dann wird so etwas
gewiß nicht ungeahndet bleiben; oder sie ist entstellt worden,
und dann wird man solche Angaben als arge Verläumdung
bestrafen, «später sind in andern Blättern einige sogenannte
Berichtigungen erschienen, worin es hieß, man habe allerdings
schon früher da etwas gemacht, man habe den Platz besser
benutzen wollen, man habe die Gebeine mit vieler Sorgfalt
zusammengelegt u. s. w. Nun hätte ich wenigstens geglaubt, daß
ein zolcher Artikel nothwendig eine Bestrafung desjenigen nach
sich ziehen müsse, der sich erlaubte, so etwas in daS Publikum
zu werfen. Man scheint aber, die Sache nicht für so wichtig
angesehen, sondern geglaubt zu haben, es genüge, wenn d»c
entstellten Thatsachen öffentlich berichtigt würden. Nun wird
gesagt, der RegierungSrath habe allerdings durch seine Beamten



Bericht einziehen lassen, wer die Helvetie von 1840 herausgebe,
und verlangt, derselbe solle eine Berichtigung aufnehmen, nach
Vorschrift des §. 25 des PreßgesetzeS. Ferner wird gesagt, es
habe sich Niemand dargeden wollen als Herausgeber oder
Drucker, das sei also böser Wille, und es sei Gef-ihr im Verzüge

gewesen, weil der Artikel schlimmen Eindruck gemacht habe

auf die katholische Bevölkerung, und so sei die Intervention
der Regierung durch die Umstände geboten gewesen, und also
habe der Regierungsrath geglaubt, einschreiten und handeln zu
sollen. Der Regierungsrath soll handeln, wenn er dazu befugt
ist; aber wo eine Sache Gegenstand gerichtlicher Untersuchung
und Verfugung ist, da könnte ich nicht zugeben, dap der
Regierungsrath, unter dem Grunde, dap Gefahr im Verzüge sei,
von sich aus plötzlich einschreiten dürfe. Für solche Falle haben
wir Vorschriften; man kann vom Richter provisorische
Verfügungen begehren. Aber anstatt dessen ist man eingeschritten,
und wie 7 Man hat die Pressen der Druckerei, wo die Helvetie
von 1840 herauskommt, und die ganze Druckerei verschlossen,
also nicht bloß verboten, daß daS Journal nicht weiter erscheine,
sondern eine ganze Druckerei verschlossen, wo noch andere
Sachen gedruckt werden. Diese Befugniß wird der RegierungS-
rath aus keinem einzigen Gesetze herausfinden. Bis ich eines
Bessern belehrt werde, oder die höchste Behörde anders
entscheidet, muß ich eine solche Gewalt negiren, indem nach meinen
Begriffen eine solche Verfügung geradezu dem tz. 15 der
Verfassung widerspricht. Nun glaube ich nicht, daß der Rcgie-
rungsrath irgend befugt sein könne, geradezu gegen die
Verfassung etwas zu verfügen. Man sagt aber, die Verschließung
sei aufgehoben worden, sobald man den Drucker u. s. w. gekannt.
Also ist die Sache dahin entschuldigt, daß man sagt, sie habe
bloß eine provisorische Verfügung, ein Coercitivmittel sein sollen,
um den Drucker oder Eigenthümer der Druckerei ausfindig zu
machen. War daS jetzt das gesetzliche Mittel? Mir ist

vorläufig die Sache sehr zweifelhaft. Indessen ist da eine der
wichtigsten Sachen, daß, wenn man ein Gesetz oder einen Paragraph
desselben abliest und alle Verfügungen darauf stützt, dann ein
solcher Paragraph nicht bloß thcilweise abgelesen oder angewendet
werde, sondern daß er in seinem vollen Inhalte abgelesen werde,
und daß man Achtung gebe, ob nicht etwa auch nur ein einziges
Wort darin stehe, welches dem Ganzen eine deutliche Auslegung

giebt. Der §. 25 des PreßgesetzeS, auf welches man sich

bezieht, lautet: „Der Herausgeber eines öffentlichen BlatteS
ist schuldig, eine einfache Berichtigung von Thatsachen, die in
seinem Blatte erzählt worden, unentgeldlich in dasselbe
aufzunehmen und sie unentstcllt und ohne Zusätze darin abdrucken zu
lassen," — das, Tit., ist im Berichte abgelesen worden; aber
es heißt weiter: „wenn sie ihm von Demjenigen eingereicht
worden, den jene Thatsachen betreffen." Dieser Paragraph
stedt denn übrigens unter der Rubrik: „Erlöschung des
Klagverhörs." Will man nun unbefangen und logisch die Sache
interpretieren, so sagt der Paragraph nichts mehr und nichts
weniger als : wenn irgend etwaS Entstelltes in ein öffentliches
Blatt gekommen, so könne Derjenige, den es betrifft, vom
Drucker verlangen, daß er eine Berichtigung aufnehme, und
wenn sie dann aufgenommen sei, so falle das Klagrecht des
Betrefferden dahin, d. h. es sei Erlöschung deS KlagverhörS.
Das ist der Sinn des §. 25. Gegen wen ist nun der Artikel
in der Helvetie von 1840 gegangen, und wer hat in der Sache
gehandelt Es thäte mir leid, wenn Jemand sagen wollte, der
Regierungsrath oder seine Beamten haben in der Sache
gehandelt. Das ist nicht der Fall; es wurde auch von daher der
Regierung nichts zur Last gelegt, sondern es wurde gesagt, ein
Professor Thürmann, den ich ohne das nicht einmal kennen

würde, habe die Sache gemacht, er habe auf empörende Art
dasjenige gethan, wovon in jenem Artikel die Rede war. Herr
Thürmann konnte also zufolge des Gesetzes den Betreffenden alS
Verlaumder belangen und begehren, daß er nach den Gesetzen

bestraft, und daß das Urtheil in das Blatt selbst eingerückt werde.
Wenn er aber glaubte, die Sache sei nicht so wichtig, so

konnte er eine Berichtigung einsenden und deren Aufnahme
verlangen, wo dann sein ferneres Klagrecht dahin fiel. Aber
keines von beiden ist geschehen, sonst soll man bestimmt sagen,
Herr Thürmann habe eine solche Aufforderung gemacht. Sondern

was geschieht? Der Regierungsrath erkundigt sich nach

Z —

dem Drucker und Herausgeber. Mir thut es sehr leid, daß
der Regierungsrath da eingeschritten ist an Platz des Herrn
Thürmann, und daß er nicht den gewöhnlichen Gang des
Geschäftes walten ließ. Dadurch hat sich der Regierungsrath in
eine schlimme Lage gesetzt und seine Stellung verwechselt. Wenn
allenfalls Herr Thürmann öffentlicher Beamter ist, so konnte
der Regierungsrath höchstens die Sache untersuchen lassen und
dann, wenn er die Sache des Beamten „seinigen" wollte, zu
Handen desselben die Aufnahme einer Berichtigung verlangen.
Ader wie hat der Regierungsrath das verlangt? Indem er
auftrat, um die Ehre eines Beamten zu retten, also in dessen
Namen und an dessen Stelle. Sobald nun die Aufnahme
verweigert wurde, sollte sich der Regierungsrath an das Gericht
wenden und erwarten, was dasselbe über diesen Fall erkennen
werde, denn nun mußte ein förmliches.Urtheil deS Gerichtes
erfolgen. Allein statt dessen hat der Regierungsrath verfügt
als Vollziehungsgewalt, ungeachtet kein Gesetz ihn dazu autorisirt
hat. Daß der Eine sagte: ich bin nicht Verleger, der Andere:
ich bin nicht der Drucker, oder: ich will nicht die Verantwortlichkeit

für die Artikel übernehmen, — das sind Nebensachen,
Vorfragen, welche in jedem Prozesse stattfinden können. Deshalb

aber war es nicht darum zu thun, sogleich exekutorisch
einzuschreiten; am allerwenigsten glaube ich, daß der §. 25 des
PreßgesetzeS, auf welchen der ganze Vortrag abstellt, hier
angerufen werden könne, wie ich das bereits gezeigt habe. Also
bin ich weit entfernt, zu glauben, daß man bloß zur
Tagesordnung schreiten könne, was freilich immer das Bequemste ist,
da man dann nicht weiß, was erkannt worden. Sondern
hier ist der Fall, zu beschließen, daß unförmlich in der Sache
sei verfahren worden. Alsdann kann man untersuchen, ob die
Sacke weitere Folgen habe, denn eine eigentliche Klage ist nicht
abgelesen worden; ich weiß auch nicht, ob auf Entschädigung
geklagt wird u. s. w. Daher beschränke ich mich darauf, mich
gegen den Antrag der Vittschriftenkommission zu erklären und
anzutragen: Der Große Rath möchte beschließen, es habe der
Regierungsrath in dieser Angelegenheit nach den bestehenden
Gesetzen nicht sogleich einschreiten, sondern dieselbe bei den
Gerichten anhängig machen sollen.

Manuel. Ein ausgezeichneter deutscher Staatsrechtslehrer
sagte uns einst zu Heidelberg, als er von der Preßfreiheit sprach:
Meine Herren, wenn Sie mir in der einen Hand die beßte
Verfassung von der Welt darbringen, und wenn sie von Engeln
gemacht wäre, die alle Garantien der bürgerlichen Freiheit
enthielte, und in der anderen Hand die Preßfreiheit, so würde
ich sagen: ich will die Preßfreiheit, denn Alles andere folgt dann
von selbst nach. Ferner hat einmal ein englischer Staatsmann
im Parlament bei Anlaß einer Motion zu Beschränkung der
Preßfreiheit gesagt: gebe man uns einen despotischen König,
ein tyrannisches Oberhaus, ein corruptes Unterhaus, dazu aber
Preßfrecheit, so wird AlleS in einem Jahre wiederum hergestellt

sein. Das dillige ich so sehr, daß auch ich die Preßfreiheit

vor Allem aus für daS Wichtigste halte, indem sie Alles
andere nach sich zieht; daher will ich die Presse, mit Beschränkung

natürlich der Mißbräuche, so frei als möglich lassen; ich
will nicht die Preßfreiheit zerstören wegen der Unbequemlichkeit,
welche sie etwa verursachen mag, und immerhin habe ich
gesehen, daß Diejenigen, welche die Preßfreiheit hassen, kleinliche
Leute sind, und, weil sie nicht fechten gelernt haben, und nicht
Stich und Hieb parieren können, mit Steinen werfen. Allein
hier haben wir nicht ein Preßdelikt vor uns, sondern hier
haben wir einen offenen Widerstand gegen das Gesetz; hier mußte
physischer Zwang angewendet werden, — weswegen Es ist ein
bekannter Rechtsgrundsatz, daß, wenn Einer dem Andern etwas
leisten soll, aber es nicht will, wenn z. D. ein Maler sich gegen
mich verpflichtet hat, mir ein Gemälde zu machen, er aber nicht

will, so kann ich ibn nicht physisch zwingen, sondern ich bin
alSdann verechtigt. Entschädigung zu verlangen. So hatte im
vorliegenden Falle der Betreffende nach dem Gesetze die

Aufnahme einer Berichtigung verlangt. Das wurde verweigert.
Also mußte, weil man den Drucker nicht physisch zwingen konnte,
ein dieser Weigerung äquivalenter Zwang angewendet werden.

Man hätte den Drucker allenfalls in's Gefängniß thun
können, aber das würde zu Nichts geführt l)aben, da die Presse



gleichsam eine moralische Person ist, deren Wirksamkeit nicht
von diesem oder jenem einzelnen Individuum abdangt. Darin
bin ich mit Hrn. Altstaatsschreiber May einverstanden, daß die
Regierung diese Sache dem Hrn. Thürmann datte überlassen
können ; allein die Regierung dat sich durch den Artikel der Helvetic
von 1849 beleidigt gesüdlt, alS man ihr die nach dem Gesetze

verlangte Ausnahme der Berichtigung verweigerte, und so dat sie

ein Mittel, daS allerdings im Gesetze nicht vorgeschrieben ist,
denn man konnte nicht AlleS voraussetzen, angewendet, nämlich
den physischen .Zwang, um zu zeigen, daß offener Widerstand
gegen ein Gesetz nicht so hingehen könne. Die Maßregel war
übrigens bloß vorübergehend, und ich habe nicht gesehen, daß
seither die Allgemeine Schweizerzeitung oder die Helvetic von
>849 dadurch im Geringsten eingeschüchtert worden sind. Daher
scheint mir diese Maßregel nicht gefährlich, nnd ich möchte
keine Staatssache daraus machen, sondern stimme zur
Tagesordnung.

v. Er lach. Ich will nicht unterscheiden zwischen Herrn
Thürmann und dem RegicrungSratv und annehmen, der Regie-
rungSrath sei befugt gewesen, die Berichtigung zu verlangen;
aber von dem Augenblicke an, wo die Ausnahme dieser Berichtigung

verweigert wurde, hat, wie ich glaube, der Regierungs-
rath daS unrechte Mittel gewählt; er sollte zuerst ein gerichtliches

Urtheil verlangen, daß diese Berichtigung eingerückt werden
solle. Erst wenn die Einrückung auch dann verweigert wurde,
konnte er die Execution des Urtheils allfällig mit Gewalt
erzwingen, aber nicht vorher. Ich glaube also, die ergriffene
Maßregel sei eine voreilige gewesen, und also stimme ich nicht
zur Tagesordnung.

Stettl er. Ich müßte mich dieser Ansicht auch anschließen.
Wir haben zwei Garantien in der Verfassung, einerseits die
Preßsreiheit, eine der Hauptgrundlagen eines konstitutionellen
Zustandes, und andererseits die Garantie der Gesetzmäßigkeit,
nämlich daß der Bürger dem Gesetze, aber auch nur dem
Gesetze unterworfen sei und seine Handlungen nur dem Gesetze
gemäß einzurichten habe, nicht aber nach Vorschriften der bloßen
Willkür der Staatsgewalt. Allerdings sollen die Mißbräuche
der Preßsreiheit geahndet werden, und wenn die Presse hier
und da in Licenz ausartet, so hat die Regierung daS Recht,
dagegen einzuschreiten. Bei diesem Anlasse kann ich nicht
umhin, zu bemerken, wie einseitig die Negierung überhaupt von
diesem Rechte Gebrauch macht. Man hat oft gesehen, wie
wenig eS braucht, daß die Regierung der Allgemeinen Schweizer-
Zeitung einen Prozeß anhänge, wie wenig eS braucht, daß sie
der Helvetic von 1849 und dem Beobachter einen Prozeß
anhänge; aber und z. B. der VolkSsreund? ES war eine Zeit,
wo kein Blatt die Regierung beschimpft hat, wie er. Gegen
diesen ist man nie eingeschritten. DaS, Tit., ist eine Schwachheit.

Ich ergreise daher diesen Anlaß, um hier öffentlich auS-
zusprechen, daß, wenn die Negierung nicht stark genug ist, sich
über alle Angriffe der Presse wegzusetzen, sie dann alle diese
Angriffe, kommen sie, woher sie wollen, gleichmäßig vor dem
Gerichte verfolgen soll; erträgt sie aber die Angriffe der Einen, so
soll sie auch die Angriffe der Andern ertragen. Ich bin ein
simpler Partikular, und bin schon von allen Blättern beschmutzt
worden; ich babe mich über daS AlleS hinweggesetzt; aber wenn
ich hätte angreifen wollen, so würde ich einen Artikel im VolkS-
freund eben so gut angegriffen haben, alS einen in der
Allgemeinen Schweizer-Zeitung oder in einem anderen Blatte. Die
Regierung aber durfte gegen den Volkssreund nie einschreiten,
und doch gab eS eine Zeit, wo er von allen Blättern deS Kan-
tonS weit aus daS unverschämteste war. Jetzt stand ein Artikel
in der Helvetic von 1849; er war nicht gegen die Regierung
gerichtet, sondern gegen Hrn. Thürmann. Die Regierung aber
hat für gut gesunden, diese Sache nicht etwa dem Hrn. Thürmann

zu überlassen, wie eS angemessen gewesen wäre, sondern
vx oklivio einzuschreiten, und bat eine Berichtigung eingeschickt,
mit dem Befehle, sie in die Zeitung auszunehmen. Nun komme
ich zu dem oben angeführten Grundsatze, daß ein Bürger nur
zu solchen Handlungen verpflichtet ist, zu welchen ihn daS Gesetz

anweist. Nach §. 25 deS Preßgesetzes wäre der Redaktor
der Helvetic von 1849 verpflichtet gewesen, die Berichtigung
aufzunehmen, wenn sie von Demjenigen eingesandt worden wäre,

welchen der fragliche Artikel betraf, also von Hrn. Thürmann.
Die Berichtigung ist aber von der Regierung eingesandt worden,
und also war der Redaktor nicht durch daS Gesetz verpflichtet,
sie auszunehmen, sondern er konnte es thun oder nicht thun.
Man bat also da dem Redaktor Handlungen zugcmutket, zu
welchen er durch daS Gesetz nicht verpflichtet war. Eden wenn
die Regierung zu solchen Mitteln greift, da kömmt sie in de:

unangenehmen Fall, daß man ihr nicht gehorcht, weil der
Republikaner sagt'. daS Gesetz soll unser Herr sein, diesem will icy
gehorchen. Der Befehl war aber nicht auf daS Gesetz gegründet,

daher der Widerstand. Anstatt vx oMvio sogleich
einzuschreiten, hätte die Regierung vor den Richter gehen sollen.
In allen Preßprozessen ist die Regierung nicht mehr und nicht
weniger, alS icder andere Partikular. Wenn ich durch einen
Zeitungsartikel beschimpft werde, und mir daS Blatt die
Ausnahme einer Berichtigung verweigert, habe ich alS Partikular
daS Recht, durch einen bezahlten Landjäger die Presse dieses
BlatteS sofort schließen zu lassen? Gewiß nicht, und eben so

wenig die Regierung. Darum ist die vorliegende Beschwerde
gerechtfertigt, denn sie betrifft eine Klage gegen die Regierung
über eine Handlung der Willkür. Ich billige jenen Artikel der
Helvetic von 1849 gar nicht, aber eS handelt sich beute darum,
ob die Regierung sich nicht eine willkürliche Handlung erlaubt
habe, und ich, Tit., glaube eS. Im Interesse der Preßfreiheit
und der Gesetzmäßigkeit, die ich in jeden Bürger pflanzen
möchte, liegt eS, daß solche Willkür in die gesetzlichen Schranken
gewiesen werde. Bewahre mich der Himmel, daß ich zu dem
Grundsatze stimmen könnte, eS solle mir gleichgültig sein, ob ich
gehaßt werde, wenn ich nur gefürchtet werde. Em solcher Grundsatz

ist eineS Nero oder TibcriuS würdig. Nicht Furcht oder
Haß, aber Zutrauen sollen wir pflanzen, daß, wenn ein Bürger
sich an unS alS die Handhaber der Gesetze wendet, er das
Zutrauen habe, daß er Gehör sinde, wenn ihm Unrecht geschehen.
Dann kommen wir in einen republikanischen konstitutionellen
Zustand. Ich schließe dahin, daß der Große Rath aus die
eingereichte Beschwerde seinen Tadel auSsprcche über die vom Re-
gierungSrath auf eine gesetzwidrige Weise verhängte Schließung
der Presse der Helvetic von 1849.

Iaggi, RegierungSftattdalter. Nach den Aeußerungen
eineS Herrn Präopinanlen sollte man glauben, daß, wen» ze

unser politische Zustand änderte, wir erst unbedingte Preßsrci
heil haben würden. Welches war daS erste Preßgcsctz in der
Schweiz Ein Kalenderhändler kam zur Zeit der Reformation
in die kleinen Kantone und verkaufte Flugblätter über ReligionS-
gegenstände; man wollte ihn fangen, konnte ihn aber nicht
bekommen. Da beschloß der Rath von Unterwalden, wenn er
sich noch mehr betreten lasse, so solle er gefangen genommen und
verbrannt werden. Das, Tit., war daS erste Preßgesetz in
der Schweiz. Preßfreiheit aber haben wir erst seit der neuen
Ordnung der Dinge, und sie ist die erste und unerläßliche
Bedingung der Volksfreiheit. Ich bin auch dafür, daß man sie

auf keine Weise beschränke, und daß sich die Regierung da keine
Willkür erlaube. Allein man muß doch untersuchen, wie die
Sache sich verhält. Seiner Zeit habe ich in andern Blättern
gesehen, was laut der Helvetic von 1849 Herr Thürmann für
furchtbare Sachen gemacht habe. DaS ist mir aufgefallen.
Ich dachte, die Regierung solle daS plötzlich untersuchen lassen
und Herrn Thürmann zur Verantwortung ziehen. Denn AlleS
hat sich darüber entsetzt, und man mußte sich darüber entsetzen.
Nun sind auf jenen 'Artikel hin, von Seiten der Nachkommen
der ehemaligen Bischöfe Klagen eingelangt, und sie haben den
Schutz deS RegicrungSratheS angesucht. So hat sich denn auch
Herr Tdürmann an die Regierung gewendet, wahrscheinlich,
um sich bei ihr direkt zu rechtfertigen, da er Beamter ist, und
damit dann die Zeitung die Berichtigung um so eher ausnehme.
Die Regierung glaubte eS in ihrer Stellung, einen Beamten
zu schützen, und so hat sie die Helvetic von 1849 aufgefordert, eine
Berichtigung aufzunehmen, die wahrscheinlich von Herrn Thürmann

ausgegangen und also eigentlich von ihm verlangt werden
ist. AlS die Helvetic von 1849 sich dessen beharrlich weigerte,
ließ die Negierung ihre Pressen schließen. War jetzt daS eine
Präventivmaßregel, welche daS Gesetz verbietet? Eine
Präventivmaßregel wäre, wenn die Regierung wüßte, daß Jemand
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einen gefährlichen Artikel in ein Blatt einzurücken beabsichtige,
und sie dann dieses verhindern wollte, das darf sie nicht,
sondern sie muß es geschehen lassen und darf erst nachher allfälleg
einen Preßprozeß anheben. ES giebt aber noch andere
Maßregeln, gleichsam nachgreifende. Wenn z. B. gegen mich als
Beamten Jemand so fürchterliche Verläumdungen ausstreut,
daß es mir die Achtung nimmt, welche ich als Beamter nöthig
habe, — waS habe ich zu thun? Man sagt, ich könne die

Aufnahme einer Berichtigung verlangen; aber, und wenn diese

verweigert wird? Da sagt man, ich könne vor die Gerichte
treten u. s. w. Allein unser Preßgesctz sieht den Fall gar
nicht vor, daß eine Berichtigung verweigert werde, und es

kann mir übrigens sehr viel daran gelegen sein, daß die Berichtigung

unverweilt erscheine. Bei diesem Anlasse bemerke ich,
daß die Ausnahme einer Berichtigung keineswegs, wie heute
gesagt worden ist, das Klagrecht ausschließt. Ich gehe also
jetzt vor daS Gericht, und dann nach Jahr und Tag vielleicht
erscheint das Urtheil, der Urheber jenes Artikels sei als Ver-
läumder verfällt u. s. w. u. s. w. Kann unterdessen der Schaden
für mich nicht ungeheuer groß gewesen sein, so daß ich vielleicht
genöthigt war, mein Amt niederzulegen? DaS zeigt, daß im
Gesetze eine Lücke ist. Man hält sich hier darüber auf, daß die
Regierung anstatt des Herrn Thürmassn eingeschritten sei. Er
ist aber auf eine furchtbare Art verläumdet worden. Er will
sich als Beamter bei der Regierung rechtfertigen und verlangt,
daß ihm durch eine Berichtigung Schutz gewährt werde; die
Aufnahme der Berichtigung wird verweigert; sollte man ihn
jetzt an die Gerichte weisen? Dafür gebe ich nichts; es mußte
ihm daran gelegen sein, daß sogleich eine Berichtigung erscheine.
Dazu hat ihm die Regierung durch ihr Einschreiten verhelfen.
Bei aller Achtung für die Preßsreiheit möchte ich doch nicht dem
Preßunfuge allzusehr Thür und Thor öffnen; vom Momente
an, wo man beschimpft worden, soll man keinen Augenblick
warten müssen, um wenigstens die vorläufige Genugthuung
einer Berichtigung zu erhalten. Ich will nicht weitläufiger sein
und schließe mit Ueberzeugung zur Tagesordnung.

Tscharner, Altschultheiß. Es ist nöthig, die Sache
wiederum dahin zu führen, wohin sie gehört. Die Bittschriftenkommission,

welcher man eine Klage gegen den Regierungsrath
mitgetheilt, ..hat vom Regierungsrathe Aufschlüsse darüber
begehrt, und der Regierungsrath hat einen Bericht gemacht, auf
welchen gestützt die Bittschriftenkommission auf Tagesordnung
anträgt. Es sei mir erlaubt, das hohe Tribunal daran zu
erinnern, daß die ganze Historie in naher Verbindung mit
demjenigen ist, was im Amtsbezirke Pruntrut während des

letzten Herbstes widerfahren. Sie werden sich erinnern, Tit.,
daß dort Unordnung, Trotz, Ungehorsam gegen die Regierung
und ihre Beamten auf einen sehr hohen Grad gestiegen war,
und daß es der Regierung nichtsdestoweniger gelang, mit wenigen

Polizeimitteln die Ordnung herzustellen. Organ dieser
Partei, welche Unordnung und Anarchie herbeizuführen suchte,
ist die Helvetie von 1840, ein Blatt, das während langer Zeit
die provozirendsten Artikel gegen Regierung und Beamte
enthielt, so daß man sich verwundern muß, daß die Regierung
daS so lange geduldet hat. Wie die Regierung glaubte,
überhaupt mit Polizeimaßregeln gegen die Unruhestifter einschreiten
zu müssen, so glaubte sie, auch gegen dieses Blatt einschreiten
zu sollen, sobald Anlaß dazu gegeben würde. Dieser Anlaß
fand sich in der Aufnahme von Artikeln, welche ganz geeignet
waren, glauben zu machen, daß man im Kanton Bern nichts
mehr heilig halte, daß man die Zeit der Barbarei und des
Vandalismus wiederum erneuere, — von Artikeln, welche nicht
nur große Sensation machten, sondern wirkliche Reklamationen
verursachten von Seite bedeutender Personen, ähnlich denjenigen

Reklamationen, welche von noch bedeutendern Personen
aus Anlaß der aargauischen Klöster eingelangt sind. Die
Regierung hat sich daher offiziellen Bericht über das darin Berührte
geben lassen, und als sie hinlänglich darüber ädifizirt war, hat
sie, da sie sich betheiligt glaubte, verlangt, daß eine daherige
Berichtigung in dem nämlichen Blatte erscheine, und zwar kraft
des §. 25 des Preßgesetzes, welch' letzterem übrigens allerdings
größere Vollständigkeit zu wünschen wäre. Man hat geglaubt,
die Regierung sei dazu nicht berechtigt gewesen, weil die Be¬

richtigung nicht von Demjenigen eingereicht worden, welchen die
angeführten Thatsachen betrasen. Das bestreike ich. Die Regierung

war betheiligt durch die Pflicht, nicht zu dulden, daß
solche Unwahrheiten und Verläumdungen in die weite Welt
geschickt werden. Der §. 25 sagt aber freilich nicht, was
geschehen solle, wenn eine verlangte Einrückung verweigert wird.
Man wird sagen, der Richter solle darüber urtheilen, das sei
allgemeiner Grundsatz. Aber sollte die Regierung drei Monate
oder noch länger zusehen, wie der Skandal fortdaure, ein
Skandal, der übrigens nicht bloß mit Preßsachen in Verbindung

stand, sondern mit anderweitigen polizeiwidrigen Austritten
und Planen, die öffentliche Ruhe und die Achtung vor Gesetz
und Regierung zu stören? So wie Sie, Tit., vor ein paar
Tagen erst gesunden haben, daß unter gewissen Umständen das
allgemeine Wohl des Staates Maßregeln rechtfertige, die sonst
in gewöhnlichen Zeiten nach verfassungsmäßigen Vorschriften
anders behandelt werden müssen, ebenso glaubt die Regierung,
auch hier gethan zu haben, was sie thun mußte. Die Regierung

ist weit davon entfernt, den Werth der Preßfreiheit
irgendwie zu bestreiken oder zu glauben, sie sei nicht die größte
Garantie der bürgerlichen und politischen Freiheit; und daß die
Regierung dieses System befolgt, beweist eben der heutige
Tadel, daß die Regierung allzu nachsichtig sei gegen dieses oder
jenes Blatt, weil die Regierung ohne die größte Noth die
Ausübung der Preßsreiheit nicht beschränken, sondern es dem
Publikum und der Presse überlassen will, dasjenige zu rügen
und zu widerlegen, was in öffentlichen Blättern gar ost auf
unschickliche Weise besprochen wird. Allein hier war Ungehorsam

und Widerstand gegen die Regierung vorhanden. Es ist
nun die Frage, ob Sie, Tit., heute, die Regierung billigend,
zur Tagesordnung schreiten, oder ob Sie die Sache, unter
Bezeugung von Tadel, dem Regierungsrathe zu näherer
Berichterstattung zurückweisen wollen. Im Interesse der öffentlichen
Ordnung und in Betracht, daß es unter den damaligen
Umständen höchst nöthig war, einzuschreiten, glaube ich, eS sei
dem Großen Rathe anzuempfehlen, über diese Klage, gestützt
auf den Vortrag der Vittschriftenkommission, zur Tagesordnung
zu schreiten.

v. Graffenried. Ich will weder dem Artikel noch dem
Verfasser daS Wort reden, und ich gebe zu, daß, wenn die
erzählten Thatsachen nicht wahr sind, eine Rectifikation erfolgen
konnte und mußte; aber von verschiedenen Seiten wird gesagt,
es sei da Ungehorsam gegen Gesetz und Regierung. Aus dem,
was in den Akten liegt, entnehme ich den Ungehorsam nicht,
sondern bloß die Weigerung, etwas Mehreres zu leisten, als
was das Gesetz vorschreibt; denn der Betreffende sagte, erwerbe
die Berichtigung aufnehmen, sobald er dazu verfällt worden.
Der Tit. Herr Präopinant hat gesagt, die Regierung sei dabei
betheiligt gewesen. Ich gebe es zu, aber ich contestire der
Regierung das Recht, in ihrem Interesse anders zu handeln, als
jeder Privatmann thun müßte, wenn er in einem öffentlichen
Blatte angegriffen worden. Mir thut es immer leid, wenn ich
hier unterscheiden höre zwischen Organen dieser oder jener
Partei. Eine republikanische Regierung hat nicht darauf zu
achten, ob sie Freunde oder Feinde vor sich habe, sondern die
Sache zu betrachten und nicht Personen. Namentlich sucht
man bei jedem Anlasse die hier erscheinende Allgemeine Schweizer-
Zeitung als Parteiblatt darzustellen. Ich negire das. Zwar
habe, ich durchaus nichts damit zu thun, aber ich erkläre, sie

ist kein Parteiblatt und ist kein Organ einer Partei. Leider
Gott haben wir Parteien, aber hier bei jedem Anlasse zu sagen:
der und dieser ist uns nicht hold u. s. w., das ist unsern
republikanischen Institutionen entgegen. Wir sollen nicht im Auge
haben, wer schreibt, sondern was geschrieben ist. Was die
vorliegende Sache betrifft, so ist heute gesagt worden, Hr. Thürmann

selbst habe die Aufnahme einer Berichtigung verlangt.
DaS hat er nicht gethan, er hat sich dafür an die Regierung
gewendet, und dazu hatte er das Recht nicht; er sollte befolgen,
was das Gesetz sagt, nämlich den Redaktor bei den Gerichten
belangen. Daß das gar lange gehe, diesen Einwurf hätte ich am
wenigsten von einem gewesenen Oberrichter erwartet. Jedenfalls

hatte die Regierung deßhalb nicht das Recht, sich dem
gewohnten Rechtspfade zu entziehen. Daher müßte ich dem



beistimmen, daß es ein Alt der Willkür sei, wenn man, um
Satissaktion zu bekommen, sogleich ercquirk. Die Regierung
batte eine provisorische Maßregel treffen, sie batte amtlich publi-
ziren können, tene Angaben seien Verlaumdungen, und man
werde sich deshalb bei den Ge achten Recht verschaffen u. s. w.
DaS würde wenigstens das Urtheil des Publikums über Herrn
Thürmann sür den Augenblick aufgeschoben haben, und also

war die Gefahr im Verzüge nicht so gros. Hatte dann das
Gericht den Hrn. Weiser zur Aufnahme der Berichtigung
verfallt, so würde er sich nach seiner eigenen Aeußerung nicht ferner
geweigert haben. Es kann nicht an Demjenigen, der die
Satisfaktion heischt, sein, das Pönale selbst zu bestimmen, wenn
dieselbe verweigert wird, sondern das ist an dem Richter. Wenn
ich also sehe, das daS eingeschlagene Verfahren weder durch die

Verfassung noch durch die Gesetze gerechtfertigt ist, so kann ich
auch nicht finden, das die damaligen Verhaltnisse im Jura
dasselbe entschuldigen, so das man ungeahndet hingehen ließe, was
auch nur den Anschein von Willkür hatte, ich stimme daher
zum Antrage des Hrn. Stetller.

Neu Haus, Schultheiß. Ich habe der Sitzung des Re-
gierungsraths, in welcher die Schließung der Presse der
Helvetic von 1840 erkannt wurde, nicht beigewohnt, da ich bereits
aus der Tagsatzung in Zürich war; ich habe aber einigen frühern
Sitzungen beigewohnt, wo die Sache bereits verhandelt wurde.
Daher kann ich hier unparteiisch reden, und ich erklare, daß,
wenn ich da gewesen wäre, ich ebenfalls zu dieser Maßregel
gestimmt haben würde, denn das war nicht Willkür, sondern
Gesetzlichkeit. Hr. Stettler scheint die Ansicht zu haben, daß,
wenn Hr. Thürmann die Einrückung verlangt, und man ihm
diese verweigert, und er dann Schutz beim Reg.-Rathe gesucht
hätte, Letzterer befugt gewesen seyn würde, die Presse schließen

zu lassen, bis die Berichtigung aufgenommen war. Ich theile
diese Ansicht; aber Hr. Stertler glaubt, daß, weil Hr. Thürmann
das nicht gethan, der Regierungsrarh auch nichts thun durste.
Diese Ansicht theile ich nicht. Angenommen vorerst, eine
Berichtigung sei in öffentlichem Interesse gewesen, Hr. Thürmann
aber habe sich geweigert, eine solche zu verlangen, — sollte dann
keine eingerückt werden? Ferner ist Hr. Thürmann nicht gaa
Privatmann, sondern <zua Beamter insultirt worden; gehören
aber die Beamten etwa nicht zur Regierung? Wenn z. B.
ein Regicrungsstatthalter in einem öffentlichen Blatte so

angegriffen wird, daß seine amtliche Wirksamkeit dadurch leidet, so

est offenbar die Regierung dabei betheiligt. Wir waren in der
Angelegenheit des Hrn. Thürmann betheiligt, das war unsere
Sache, mehr noch als Sache des Hrn. Thürmann selbst, und
warum Hr. Thürmann ist Direktor der Normalanstalt zu
Pruntrut, wo ein Theil unserer künftigen Volkserzieher gebildet
wird. Wenn nun gegen dieser; Beamten solche Verläumdungen
verbreitet werden, ohne daß sogleich eine Berichtigung darauf
erfolgt, so wird nothwendig das Ansehen der Anstalt dadurch
untergraben, und wenn dann auch nach einigen Monaten oder
nach einem Jahre, in Folge gerichtlichen Urtheils, eine solche
Berichtigung erscheint, so ist es dann zu spät. Also hatte der
Regwrungsrath rn Beziehung auf diese Anstalt ein großes
Interesse und war noch mehr dabei betheiligt, als Hr. Thürmann
selbst. Darum ist der Regwrungsrath Amtlich eingeschritten,
weil die Sache ernst war, und zwar von sich aus; Hr. Thürmann
hat vom RegierungSrath nichts verlangt. Man bearbeitete den
Jura damals bekanntlich für eine Trennung, und hiezu war es

ein vortreffliches Mittel, religiöse Eährung zu veranlassen. Der
Regierungsrath hat gefunden, wenn wir gegen die Trennung
und den Bürgerkrieg arbeiten wollen, so müsse auf der Stelle
die verlangte Berichtigung eingerückt werden. DaS Gesetz
dafür ist da und verlangt es. Der Betreffende, welcher die
Aufnahme verweigerte, hat nicht boiu» liüo gehandelt; zuerst sagte
er, er werde d>e Berichtigung einrücken, wenn der Betheiligte
selbst es verlange. Die Regierung schrieb zurück: Wir sind
betheiligt, und als solche verlangen wir die Ausnahme. Dennoch

wurde sie verweigert. Im RegicrungSrathe ist auch die
Ansicht ausgesprochen worden, daß man die Sache vor Gericht
ziehen solle. Zuerst ist zu bemerken, daß, wenn man einen
höchst wichtigen politischen Zweck durch eine solche Berichtigung
beabsichtigt, dieselbe erst nach drei Monaten oder einem Jahre

keinen Werth mehr hak. Ein anderer Grund aber, wavum
die Sache nicht vor das Gericht gehörte, ist der, daß der Richter

nur eine solche Strafe auferlegen kann, welche im Gesetze
vorgeschrieben ist. Nun würde man aber im Gesetze vergeblich
ein Pönale für diesen Fall suchen. Also würde der Richter nur
gesagt haben, man solle die Presse schließen. Warum aber soll,
was daS Gesetz verlangt, erst noch durch den Richter bestätigt
werden? Ist denn der Richter über dem Willen des Großen
Rathes? Also wäre das Ansehen des Gesetzes verletzt worden,
wenn man erst die Bestätigung des Richters nachgesucht hätte,
und der Betreffende konnte dem Richter den Gehorsam eben so

gut verweigern als dem Gesetze. Darum hat der RegierungSrath
geglaubt, unter Umständen, wo Halu» ;,o;,u!i daS höchste

Gesetz ist, und weil wir geschworen haben, die Gesetze zu
vollziehen, es solle der §. 25 des Preßgeseyes vollzogen werden.
Das war keine Präventivmaßrcgel; die Berichtigung brauchte
nur eingerückt zu werden, so war die Presse wiederum frei.
ES wären vielleicht noch setzt Unruhen im Jura, wenn der
Regierungsrath nicht die unverweilte Aufnahme zener Berichtigung

bewirkt hätte. Ich stimme zur Tagesordnung.

Jaggi, Regierungsrath, jünger. Ich habe im
Regierungsrathe nicht zu Schließung der Presse gestimmt, indem ich
die von Herrn AltstaatSschreiber May geäußerten Ansichten
theilte. Nichtsdestoweniger glaube ich, daß man über die
Beschwerde zur Tagesordnung schreiten müsse. Vor einigen Tagen,
als der Bericht über die Wirren in den Kantonen Solothurn
und Aargau behandelt wurde, haben wir gehört, daß man hier
Diejenigen, welche gegen ihre Regierung mit Waffen ausgerückt
waren, an'S Herz drückte und Maßnahmen vorschlug, welche
man »n Betreff dieser armen, frommen Leute hätte treffen
können, Maßnahmen, von denen mau im Jahre 1815 keine
hier, im Lande gesehen hat, als man eine österreichische Armee
zum Umstürze der damaligen Ordnung der Dinge und zur
Verrätherei brauchte. Damals hat man von solchen Anstalten
nichts gesehen, wo man Fremde herbeigerufen hatte, welche
uns die Pest, das Nervenficber, außerordentliche Steuern
u. s. w. verursachten, und wo ganze Dorfschaften arm gemacht
wurden, um diese Verrätherei durchzusetzen. Damals hat man
daS eigene Volk nicht ans Herz gedrückt, wie vorgestern die
Freiämtler. Heute hören wir wiederum die heilige Preßfreiheit
an's Herz drücken von einer Partei, unter deren Herrschaft
man sich früher nicht hatte anmaßen dürfen, sich nur die
geringste mißbilligende Aeußerung zu erlauben. Ich weiß einen
Zeilungsredaktor, der damals die einfache Nachricht gab, der
Salzpreis sei da und da herabgesetzt worden. Das hat der
Censor gestrichen, und doch war daS Faktum wahr. Heute
rühmt man uns von dieser nämlichen Seite her die Presse als
so heilig und so schön, daß, wer sich auch nur zur Noth eine
Maßregel dagegen erlaube, beinahe verdammt sein solle. Das
sollte ich rügen, weil ich die Zwecke und Absichten sehe, um deren
Willen man sich hier von einer gewissen Seite her —

Der Herr Landammann ersucht den Redner, sich in
Gemäßheit des Reglements aller Persönlichkeiten zu enthalten.

Jaggi, Regierungsrath, jünger. Tit., ich habe schon
gesagt, daß ich nicht für Schließung der Presse gestimmt habe,
und warum? Das Preßgesetz sagt allerdings, der Herausgeber
eines Blattes sei schuldig, eine einfache Berichtigung aufzunehmen,
aber es unterläßt, die Mittel vorzuschreiben, durch welche im
Falle der Verweigerung die Aufnahme erzwungen werden könnte.
Also habe ich geglaubt, man solle die gewöhnliche Regel befolgen

und vor den Richter geben. Nun sagte man mir schon
damals : ja, —es fragt sich : ist der Zweck erreicht, wenn àmit der Helvetic von 184» vielleicht ein ganzes Jahr lang
prozediren müssen? Haben wir vielleicht bis dahin in Folge
jenes Artikels nicht offenen Aufruhr, und ist die Trennung
dann vielleicht nicht so weit gediehen, daß sie nicht mehr
verhütet werden kann? Man muß jenen Artikel nicht für sich

allein, sondern in Verbindung mit den damaligen Umständen
betrachten. Damals war eine solche Unordnung zu Pruntrut,
daß die Beamten sagten: schickt uuS einen Regierungskommissär,
wir können nichts mehr machen. Damals war ein Artikel,
wie dieser, hinreichend, um die ganze dortige Bevölkerung unter



die Waffen zu bringen, und alsdann hallen wir mil Bataillonen
gegen sie ziehen müssen. Meine Herren Kollegen im
Regierungsrath haben das mehr oder weniger als Nothzustand
betrachtet, und er war es. Nehme ich meinem Nachbar
widerrechtlicher Weise einen Laden weg, so kann er mich anzeigen;
aber wenn wir zusammen ^chiffbruch leiden, und ich nehme
ihm den Laden, auf dem er sich retten will, weg, um mich
selbst zu retten, so bin ich nicht strafwürdig, auch wenn Jener
ertrinkt. Das zeigt, daß man sich im Zustande der Noth etwas
erlauben kann, was man sich in gewöhnlichen Zeiten nicht
erlauben darf. Darum kann ich die Gründe meiner Herren
Kollegen gar gut begreifen, und ich hätte vielleicht klüger
gehandelt, mit ihnen zu stimmen. Wenn das Gesetz kein Mittel
angiebt, die Regierung aber sieht, daß aufrührerische Schriften
publizirt werden, wo cs vom Augenblicke abhängt, daß
dieselben nicht Unordnung und Anarchie hervorbringen; so kann
sie nicht nur die betreffende Presse schließen, sondern Drucker
und Verleger an den Schatten thun. Aus diesen nämlichen
Beweggründen ist die Regierung vor einigen Jahren, d. h. zur
Zeit der Reaktionsversuche, gegen den Dr. Albrecht eingeschritten
und hat ibn fortgewiesen. Auch damals ist hier dagegen rekla-
mirt worden, und ich habe die Regierung getadelt, Sie, Tit.,
aber haben sie gebilligt. Die Umstände bestimmen einen Menschen

und so auch eine Regierung. Die Regierung soll in
Nothfällen für den Augenblick einschreiten können. Wer
behauptet, das sei eine Prävcntivmaßregel, weiß nicht, was das
ist. Man hat da zu Pruntrut allerhand gespielt; die Partei
glaubte sich nicht ganz so sicher und übertrug daher die Redaktion,

oder wenigstens die Presse deS Blattes einem Franzosen,
und der wollte nun eine diplomatische Sache daraus machen,
und auch die Partei hat uns in diplomatische Verwickelungen
ziehen wollen. Wenn ich damals im Regierungsrathe für
Schließung der Presse gestimmt hätte, so würde ich jedenfalls
ebensowenig gefehlt zu haben glauben, als da ich aus den
angegebenen Gründen nicht dazu gestimmt habe. Zch komme nun
auch auf die Form der vorliegenden Reklamation. Wer klagt?
Nicht die Helvetic von 1840, nicht der Drucker oder der
Verleger, sondern vier oder fünf andere Privatpersonen, nämlich
die Herren Moreau, Wertster, Hoffmcyer, Eirardin. Kein
Einziger sagt, daß er Drucker oder Verleger deS Blattes sei.
Das geht also diese Herren nichts an, sie haben sich gar nicht
legitimirt; sie sind zum Theil Großräthe, also konnten sie hier als
solche reklamiren, aber nicht in der Form, wie es geschehen

ist, denn in dieser Form haben sie, wie gesagt, kein Recht zu
Reklamationen. Das ist der eine Grund, warum heute in die
Beschwerde nickt eingetreten werden kann. Ferner ist die
Reklamation nicht etwa eine ehrerbietige Bittschrift, sondern eine
förmliche Kriminalanzeige. Die Behörde wird eines Verbrechens
beschuldigt und unter den pciml gestellt. Zch verlange,
daß diese Kriminalanzeige abgelesen werde, sie ist merkwürdig
genug. Diese Herren haben gewußt, daß die Schließung der
Presse auf Befehl der Regierung geschehen ist, also wird die
Regierung selbst, wenn auch nicht ausdrücklich, doch implicite
eines KriminalvergehenS beschuldigt. Nun aber ist gegen eine
Regierung eine Kriminalanzeige nicht denkbar; eine Regierung
als solche kann nicht fehlen, denn sie hat die guten Zwecke des
Gesetzgebers vor Augen, und wenn sie sich von den guten
Zwecken des Gesetzgebers entfernt, so fehlt nicht die Regierung,
sondern die einzelnen Personen in derselben. Also hätte die
Anzeige nicht gegen die Regierung, sondern gegen die einzelnen
Personen gerichtet sein sollen. Endlich dann gehört eine Kriminalanzeige

gar nicht hieher, sondern vor den ordentlichen Gerichtsstand.

Auch aus diesem Grunde will ich nicht eintreten. Zch
schließe demnach zur Tagesordnung und verlange die Ablesung
der Anzeige.

Der Herr Lan dam mann bemerkt hierauf, daß die Ablesung

von Akten jeweilen vor AnHebung der Diskussion verlangt
werden müsse, frägt aber die Versammlung über das gestellte
Begehren an.

A b st i m m u n g.

Die Anzeige zu verlesen 52 Stimmen.
Dagegen 50

v. G raffenried. Vorhin ist mit Hinblik auf diese Bank
geredet worden von gewissen Seiten, gewissen Zwecken, gewissen
Parteien. Wen der Herr Präopinant damit gemeint hat, weiß
ich nicht; geht es mich an, so verwerfe ich das, ich protestire
dagegen, ich weise eS zurück; ich bin keine gewisse Partei, keine
gewisse Seite, und meine gewissen Zwecke sind die, wofür ich
drei Finger aufgehoben.

May, gewcs. Staatsschrciber. Zch schließe mich diesem
an; eS ist verächtlich, sich hier so auSzusprechen.

Herr Landammann. Zch bitte dringend, nicht nochmals
darauf zurückzukommen, sondern zu abstrahiren.

Zahler. Wenn in gegebenen Fällen wirklich ein solcher
Akt verfügt werden mußte, so sollte man dafür nachher, wie
bei der Expropriation, den Betreffenden Rede stehen, denn sonst
müßte man annehmen, der Zweck heilige alle Mittel. Es ist kein
Zweifel, daß der Zweck der Regierung mit der Schließung der
Presse ein allgemein nützlicher und guter war, aber die Mittel sind
in formeller Hinsicht zu tadeln. Zch gebe zu, daß, wenn man erst nach
einigen Monaten für eine angethane Beschimpfung Satisfaktion
bekömmt, das spät ist. Aber das ist das Wehethuende bei der
Preßfreiheit. Auch ich war einmal in einem öffentlichen Blatte
als Beamter angegriffen worden und habe mich an das Regie-
rungsstatthalteramt gewendet, damit mir dasselbe von Amteswegen

zur Satisfaktion verhelfe. Allein eö ist mir abgeschlagen
worden, und daraufhin habe ich als Privatmann bei dem Richter

geklagt, nicht zwar auf Bestrafung deS Betreffenden, aber
auf Genugthuung. Der Gegner ist sodann bestraft worden,
was ich nicht einmal forderte, erhielt aber kurz darauf vom
Regierungsrath Aufhebung der Strafe. Wenn also die Regierung

in corpore beschimpft worden ist, so soll sie vor dem Richter
Satisfaktion begehren, und wenn sie von allgemeinen Heils wegen
exekutorische Maßregeln ergreift, so ist man später, wenn die
Gefahr vorüber ist, schuldig, allfällig zugefügten Schaden zu
vergüten. Daher muß ich noch mehrere Untersuchung begehren,
ob durch diese, wie es scheint, durch die Umstände gebotene
Staatsmaßregel einzelne Privaten unschuldig verletzt worden
seien, so daß Entschädigung zu leisten wäre. Man hat freilich
gesagt, man könne bei einem Schiffbruche einem Andern den
Laden wegnehmen, um sich selbst zu retten, und wenn Zener
darob unterginge. So weit war die Regierung damals noch
nicht, daß sie, um ihr eigenes Leben zu retten, Andere zu Grunde
richten und beschädigen mußte. Leid thut eS mir, daß man
hier so oft allzu hitzig gegen einander wird. Alle sind wir hier
mit gutem Zwecke und gutem Herzen da, und wenn auch über
die Mittel zum Zwecke verschiedene Ansichten sind, so soll doch
die gegenseitige Achtung immer bleiben. Die Minderheit hat
Unrecht, die Mehrheit ist König. Das weiß ich, aber ich weiß
auch, daß die Mehrheit deßhalb die Minderheit nicht kränken
soll. So lebhaft z. B. im englischen Parlamente die Diskussionen

oft geführt werden, so wird doch dort immer die größte
Achtung für die Meinungen und Personen beobachtet. Zch
schließe dahin, daß die Sache im angegebenen Sinne besser zu
untersuchen sei.

Romang, Regierungsftatthalter. Auch ich bedaure so

heftige Ausbrüche, wie sie hier nur allzuoft vorkommen. Was
die Sache betrifft, so habe ich in einem geachteten Blatte
gelesen i Durch die Presse wird Niemand mehr beschimpft, weil
Niemand unbeschimpft bleibt. Zch stimme zum Antrage der
Bittschriftenkommission. Dadurch werden allfällige Drittmanns-
rechte nicht verletzt, sondern die Betreffenden können ihre
Ansprüche auf Entschädigung vor dem Richter geltend machen.

Moreau. Der Zweck der dem Großen Rathe vorgetragenen

Klage hat nichts Feindseliges gegen diejenigen Personen,
welche ein Znteresse dabei zu haben glauben, daß sie verworfen
werde; sie war von einem liberalen Geiste diktirt. Der Art. 15
der Verfassung spricht die Freiheit der Presse ans; keine
verhindernde Maßregel könne ausgestellt werden. Eine Verletzung
dieses Artikels hat die Akte hervorgerufen, über welche der
Große Rath zu berathen berufen ist. Der Zweck der Klage ist
erreicht. Es war wichtig, die Aufmerksamkeit dieser hohen
Versammlung auf eine handgreifliche Verletzung der uns leitenden



verfassungsmäßigen Grundsätze zu lenken. Der von den
Unterzeichnern der Klage gefaßte Beschluß hat eine ernsthafte und
feierliche Diskussion herbeigeführt, die daS Ergebniß haben muß,
der Wiederkehr der Handlung vorzubeugen, gegen welche sie sich

erhoben haben. — Einer der vorhergehenden Redner hat sich an
eine Art von Ablehnung der Klage gehalten, um zu erlangen,
daß der Große Rath zur Tagesordnung schreite, und dieß einzig

weil die Kläger hiezu nicht die erforderliche Eigenschaft
besitzen. Ich glaube, daß eS dieser hohen Versammlung
würdiger wäre, sich nicht bei einem Formfehler aufzuhalten. Ist
eS nicht selbst dann, wann weder der Herausgeber noch der
Redaktor deS BlatteS, dessen Druckerei man geschlossen hat, die

Klage unterzeichnet haben, die Pflicht eines jeden Bürgers, dazu
beizutragen, daß eine der wichtigsten Bestimmungen unserer
Verfassung respektirt werde? — Die Handlung, welche zu der
Klage Anlaß gegeben, ist durch eine wohlbekannte Thatsache
hervorgerufen worden. Der Direktor der Normalschule in
Pruntrut hat, nicht in dieser Eigenschaft, sondern als einfacher
Privatmann, geglaubt, in den Grabgewölben der Kirche zu
Pruntrut Veränderungen vornehmen zu können, ohne daß geistliche

oder weltliche Behörden dabei anwesend seien. Gegen diese

Handlungsweise hat sich Geschrei erhoben; die Einen erblickten
darin einen lobenSwürdigen Beweggrund, die Andern betrachteten

sie alS eine Entheiligusig. Daraus entstand eine Polemik
in den Tagblättern. Einer der Augenzeugen dieser Thatsache
hat erzählt, was er gesehen hatte. Die Helvetic von 1849 hat
in ihren Spalten diese ihr eingesandte Erzählung aufgenommen.
Der Direktor der Normalschule hat sich durch diese Erzählung
beleidigt gefunden und Genugthuung für das verlangt, waS er
alS eine persönliche Beschimpfung ansah. Die Administrativbehörde

hat dann eine Untersuchung an Ort und Stelle
vornehmen lassen. Bemerken Sie jedoch, daß diese Untersuchung erst
einige Zeit nach geschehener That stattfand. Ein Protokoll wurde
über diese amtliche Untersuchung aufgenommen. Diesem Protokoll
hat die Helvetic von 1849 die Einrückung verweigert, in der
Meinung, nach dem Zeugniß der Personen, welche ihr die
Erzählung geliefert, gewiß zu sein, daß sie nur ganz Genaues
berichtet hat. Man hat sie mit einem Preßprozeß bedroht; man
hat den Verfasser deS Artikels zu wissen verlangt; Hr. Weißer
hat sich alS verantwortlich erklärt. Von diesem Augenblick an
hätten die Bestimmungen deS Preßgesetzes ihre volle und gänzliche

Vollziehung erhalten sollen. Statt Denjenigen gerichtlich
zu verfolgen, welcher die Verantwortlichkeit für den angefochtenen

Artikel übernommen hatte, hat man sich an den Regie-
rungSrath gewendet, welcher den peremtorischen Befehl gab,
die Presse der Helvetic von 1849 schließen zu lassen, und dieß
in Gemäßheit des Art. 25 deS PreßgesetzeS, welcher sagt: „Der
Herausgeber eineS öffentlichen BlatteS ist schuldig, eine einfache
Berichtigung von Thatsachen, die in seinem Blatte erzählt worden,

unentgeldlich in dasselbe aufzunehmen, und sie unentsteltt
-und ohne Zusätze darin abdrucken zu lassen, wenn sie von Dem-
zenigen eingereicht werden, den jene Thatsachen betreffen." Nun
sehe ich in dieser Verfügung nichts, daS dem Regierungsrathe
das Recht einräumt, eine Druckerei zu schließen. Nach dem
Sinne dieses Artikels bedarf eS eineS Urtheils, welches die zu
Berichtigung der Thatsachen bestimmte Einrückung verordnet.
Die von dem Regierungsrath getroffenen vorgreifenden
Maßregeln gehören gerade zu denjenigen, welche die Verfassung für
alle Zeiten untersagt hat. Man kann nicht sagen, der
Regierungsrath habe in gewissen Fällen das Recht, zu handeln, wie
er gehandelt hat, denn wir sehen aus dem ganzen Gesetze, daß
die Gerichte den Preßvergehen Einhalt thun müssen. Der Art. 14
unter andern ist in dieser Beziehung sehr deutlich. Er sagt,
daß das kompetente Gericht für die Beurtheilung der Preßvergehen

in der Wahl deS Klägers stehe; entweder dasjenige, in
dessen Bereich die Schrift herausgegeben wurde, oder dasjenige,
in dessen Bezirk der Beklagte seinen Wohnsitz hat. Sie sehen
aus dieser Verfügung, daß der gerichtlichen Behörde daS Recht
zugewiesen ist, über alle Vergehen gegen die Preßfreikeit zu
verfügen. — Einer der Präopinanten hat behauptet, daß die
Angelegenheit, welche die Versieglung der Pressen der Helvetic
von 1849 herbeigeführt hat, eher ein Ungehorsam gegen das
Gesetz, als ein Preßvergehen sei. Allein eine Nichtachtung deS

PreßgesetzeS ist ein Preßvergehen, wie eine Nichtachtung des

Forstgesetzes ein Forstvergehen ist. Ein einziger Fall ist in dem
Gesetze vorgesehen, welcher die Einmischung deS RegierungS-
rathS zuläßt, nämlich der in dem Art. 24 erwähnte, und welcher
bestimmt, daß in den, in den Art. 15, 19 und 17 vorgesehenen
Fällen der RegicrungSrath die ganze AuSgabe eines Werkes
mit Beschlag belegen lassen kann, bis ein definitives Urtheil
darüber entschieden hat. Dieß ist die einzige Vorkehrungsmaßregel,

welche in der Kompetenz des NegierungSratheS steht.
— Man hat mit Recht gesagt, daß die Maßregeln, deren Gegenstand

die Helvetic von 1849 gewesen, nicht auf andere
Oppositionsblätter angewendet worden sei. Eine konstitutionelle
Regierung kann nicht ohne Opposition bestehen; allein sie muß
gegen ein Blatt verfahren, wie gegen daS andere. Die Helvetie
von 1849 kann alS Beispiel der Unannehmlichkeiten dienen,
welche die Opposition gegen die Gewalt nach sich zieht. Nach
mehreren Verurtheilungcn versucht man eS, ihre Presse mit
Beschlag zu belegen, in Gemäßheit deS Schlusses deS Art. 12
deS Preßgesetzes, welcher den Drucker solidarisch für die
Prozeßkosten belastet, und dieß ohne daß die Richter diese Verantwortlichkeit

auf den Eigenthümer der Pressen der Helvetic von 1849
ausgedehnt hätten. Ein Urtheil gegen eine diesem Urtheile
fremde Person vollstrecken, ist ein Mißbrauch der Gewalt, der
bekannt gemacht werden muß. Zn diesem Augenblick ist eine
Opposition gegen diese Beschlagnahme dem Gerichte von Pruntrut
unterstellt. So versteht man die Freiheit der Presse in dem
Kanton: gänzliche und vollkommene Freiheit für die Zournale,
welche gefallen, und Verstummen für diejenigen, welche in der
Opposition sind. Dergleichen Hemmnisse müssen dem Großen
Rathe verzeigt werden, dem Bewahrer aller durch die Verfassung

gewährleisteten Freiheiten. — Die angebrachte Klage
verlangte die Anwendung deS Art. 114 deS französischen
Strafgesetzbuches gegen den RegierungSstatthalter von Pruntrut;
allein nach den Aktenstücken in dem Aktenbande, die ich
durchgesehen habe, muß derselbe in dieser Angelegenheit ganz aus
dem Spiele gelassen werden, weil er nur nach höhern Befehlen
gehandelt hat. Der fragliche Artikel wurde nicht verfaßt, um
auf den gegenwärtigen Fall angewendet werden zu können; er
setzte eine Beamtenhierarchie voraus, welche die Verantwortlichkeit

der angegriffenen Handlungen von unten nach oben verwies.
Deßhalb modifizire ich die Anträge der Klage und schließe mich
dem Vorschlage deS Hrn. Stettler an.

Huggler. Zch habe geglaubt, ich wolle nichts zu der
Sache sagen, aber der Tag geht doch dahin, und also will ich
auch mir ein paar Worte erlauben. Seit Entstehung der neuen
Ordnung der Dinge ist immer ein gewisses System gewesen,
daß auf alle mögliche Weise getrachtet worden ist, wie man die
Beamten und die Negierung hemmen könne. Wer heute und
gestern gehört hat, was man der Regierung gesagt, und
gesehen hat, wer solche Strafpredigten über den RegicrungSrath
gehalten, der wird gewiß nicht zweifeln, daß dieses System noch
heute besteht. Man hat von Anfang an bis auf den heutigen
Tag immer geschrieen, bald über den RegicrungSrath, bald über
die Amtsgerichte, bald über daS Obergericht, bald über den
Großen Rath, daß sie Alles „z'hintersür" machen. Man hat
also gefunden, damit könne man am allerbesten die Leute
unzufrieden machen. Bei mir macht daS gar nichts. Wenn solche
Strafpredigten noch eine ganze Woche lang gehalten würden, so

bestimmt mich das nicht, der Regierung den Schmutz auf den
Aermel zu gießen; ich will vielmehr helfen, ihn abzuwaschen.
Der RegicrungSrath mag auch seine Fehler haben, aber daß er,
besonders in der ssingsten Zeit, so gar große Fehler begangen
habe, glaube ich nicht, sondern er greift im Gegentheil jetzt
etwaS besser ein, als früher. Diese Strafpredigten eignen sich
besser etwa am Abende beim Spinndorf bei alten Frauen, die würden

vielleicht mehr Glauben daran haben als wir —
" Herr Landammann erinnnert den Redner an das Reglement,

welches Persönlichkeiten verbiete.

Huggler. Zch habe nur vom System geredet, ich will
nicht Persönlichkeiten bringen. Zch will aber dahin schließen,
daß man zur Tagesordnung schreite, und ich danke dem Regie-
rungSrathe für seine in den letzten Zeiten ergriffenen
Maßregeln.

Z



Kohler, Regierungsftatthalter. Man kann fast nicht
begreifen, wie über diese Sache, welche an sich sehr einfach ist,
eine so lange Diskussion geführt werden konnte. Durch
Verfassung und Gesetz ist die Preßfreiheit erlaubt und gewährleistet,
aber unter Bedingungen und Verpflichtungen von Seite Dessen,
der die Preßfreiheit ausüben will. Diese Verpflichtungen bestehen

darin, daß sich der Verfasser, der Verleger, der Herausgeber

oder sonst Jemand für jeden Artikel darstellen soll, damit,
wenn Jemand durch einen solchen Artikel verletzt worden, man
ihn vor den Richter laden könne. Eine andere dieser
Bedingungen besteht in der Aufnahme von Berichtigungen. Wenn
jetzt Jemand diese Verpflichtungen nicht erfüllen will, unter
denen einzig die Freiheit der Presse ihm zusteht, und wenn
dann das noch ausartet in Aufregung einzelner Theile der
Bevölkerung, so hat die Regierung daS Recht, einzuschreiten.
Nun wollte im vorliegenden Falle Niemand der verantwortliche
Verleger des Blattes sein, Niemand konnte also vor dem Richter
belangt werden. Andererseits hat der Artikel nachtheilige Folgen
gehabt für die Ruhe der katholischen Bevölkerung und hat sogar von
Seite der Nachkommen der ehemaligen Bischöfe Klagen provozirt.
Daher war die Regierung durchaus verpflichtet, sofort
einzuschreiten. Hingegen hat heute ein bedeutendes Versehen
stattgefunden, und ich wünsche, daß es sich für die Zukunft nicht
wiederhole. Mitglieder, die hier sitzen, haben als Verwal-
tungscomitö der Helvetic von 1849 an den Großen Rath geklagt;
von diesem Augenblicke an unterliegt es keinem Zweifel, daß

dieselben in der Sache Partei sind und ein Interesse, sei es

klein oder groß, dabei haben; sie sollten also von'Anfang au
abtreten und am allerwenigsten hier reden. Ich verlange daher,
daß dieselben wenigstens bei der Abstimmung abtreten, und daß
keiner mehr in dieser Sache das Wort ergreife.

I. Seiler. Wenn die Regierung bis in die neuern Zeiten
nicht bald diesem, bald jenem Prinzipe gehuldigt hätte, so würde
man nicht schon so oft die Erscheinung gehabt haben, daß Liberale

und Aristokraten mit einander gegen die Regierung stimmten.
Ich wünsche daher, daß die Regierung fortfahre, so zu
handeln, wie sie jetzt bei verschiedenen Anlässen zu handeln
angefangen hat. Im vorliegenden Falle finde ich, der Regierungsrath

habe in außerordentlichen Zeiten außerordentliche Mittel
angewendet und habe den Dank des Großen Rathes verdient.

Stausser, als Berichterstatter. In Betreff der Form
ist eingewendet worden, die Bittschristenkommission trage bloß
auf Tagesordnung an, man könne eigentlich nicht recht wissen,
was man damit wolle. Wenn nun der Große Rath sich nicht
selbst aus seiner Stellung rücken will, so muß in Fällen, wie
der vorliegende, bloß untersucht werden, ob die eingeklagten
Gegenstände nach den bestehenden Gesetzen behandelt worden
seien oder nicht, und im erstern Falle kann nur zur Tagesordnung

geschritten werden, im letztern aber ist der Streitgegenstand

den betreffenden Behörden zur gesetzlichen Erledigung
zurückzusenden. Die Anträge, die mit diesem Alternativ stehen, sind

also unstatthaft, so daß ich weiter nicht daraus zurückkommen werde.
Daß nun der Regierungsrath befugt war, die Einrückung der
Berichtigung zu verlangen, ist von verehrten Rednern bereits
gesagt worden; ich behaupte aber, er hatte auch die Pflicht,
indem Herr Professor Thürmann als Seminardirektor die Kirche,
in der die bischöflichen Gräber sich befinden, unter seiner Aussicht

und zum Rekreationsplatz für die Zöglinge hat, so wie
dieselbe schon seit der französischen Revolution abwechselnd zu
Heumagazin, Ererzierplatz, Werkstätte u. s. w. diente. Daß
die Exekutivbchörde denn auch das Recht hatte, die Einrückung
der fraglichen Berichtigung zu verlangen, erliegt keinem Zweifel,
indem der §. 25 des Preßgesetzcs bestimmt sagt, der Redaktor
sei schuldig, eine Berichtigung aufzunehmen. Dieser gesetzlichen

Bestimmung hat ein Genüge geleistet werden sollen, ohne daß

noch zuvor ein richterliches Urtheil nöthig war, weil eine solche

Berichtigung eine spätere Klage nicht ausschließt. Daß man ja
freilich die Regierung in Prozesse zu verwickeln gesucht hat, die

dann wohl 12 statt .4 Monate, wie ist gesagt worden, hätten
andauern können, läßt sich aus den Akten nachweisen. Es ist

gesagt worden, Herr Weißer habe sich als Verfasser des Artikels

angegeben, und man hätte ihn wegen der verweigerten

Einrückung vor Gericht belangen sollen. Ja, Tit., gerade
hier zeigte sich die Absicht der Betreffenden am deutlichsten, da
sich Herr Weißer wohl als Verfasser, aber nicht als
verantwortlicher Redaktor dargab. Nun sagt das Gesetz, der Redaktor
des Blattes, und also nicht der Verfasser eines Artikels, sei
schuldig, die Berichtigung aufzunehmen. Erst am gleichen Tage,
wo die Presse geschlossen worden, also ohne Zweifel nach der
Exekution, hat sich Herr Weißer endlich als verantwortlicher
Redaktor erklärt. Daß man denn auch suchte, die Unruhe im
Jura zu vermehren, geht auch deutlich aus dem Umstände
hervor, daß man sich an die Anverwandten der gewesenen Bischöfe,
die Herren von Reinach, von Rink und von Wangen, wendete,
deren Andenken im Bisthum noch billig verehrt ist, indem
das Land den beiden letztern Bischöfen von Reinach, und von
Rink, die Durchbrechung der Felsen von Court, also seine
Hauptstraße ,so wie noch andere schöne Handlungen, verdankt, und
für die großen Tugenden des Herrn von Wangen noch voll
Veneration ist. Wenn also die Verbreitung, man habe die Gebeine
dieser Herren beunruhigt, das Volk empört hat, so macht das
demselben Ehre. Wenn aber eine solche Verbreitung unrichtig
ist, wie es sich gezeigt hat, so war die Einrückung wichtig.
Es ist endlich noch gesagt worden, was der Regierungsrath
gethan habe, sei eine Nothmaßregel gewesen. Dieses, Tit.,
muß ich bestimmt widersprechen, der Regierungsrath hat
vielmehr im Sinne des Gesetzes gehandelt, und er hat zur
Vollziehung des §. 25 des Preßgesetzes ebensowenig einen richterlichen
Spruch nöthig gehabt, als der Regierungsstatthalter einen nöthig
hat, wenn er z. B. einem Wirthe die Wirthschaft schließen
läßt, wenn der Wirth sich dem Gesetze widersetzt. Dieses ist
denn auch von den Herren Weißer und Fallot endlich eingesehen
worden, indem dieselben mit ihrer Vorstellung vom 3. Juli
erklärt haben, den Artikel aufzunehmen, als womit der Streit
eigentlich seine Erledigung erhalten bat. Ich schließe also, es
möchte Ihnen gefallen, den Antrag der Bittschriftenkommission
zum Beschlusse zu erheben.

Moreau. Ich habe kein anderes Interesse in dieser
Angelegenheit, als das jeden Bürgers, die verfassungsmäßigen
Bestimmungen, die uns regieren, in Achtung zu erkalten; und
ich habe das Wort erst ergriffen, als ich sah, daß der Regierungsrath,

welcher Partei in der Sache ist, da blieb und sein
Benehmen zu rechtfertigen suchte.

Neuhaus, Schultheiß. Der Regierungsrath kann hier
niemals Partei sein.

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt. Wenn
die vorliegende Frage Bedeutung hat, so ist eS einzig wegen
ihrer Beziehung auf die Preßfreiheit. Es fragt sich: war der
Regierungsrath in der Stellung, sich von Amtes wegen
einzumischen, oder war es bloß eine Privatsache zwischen dem
Zeitungsblatte und Herrn Thürmanns Angenommen, so wie die
erste Insertion falsch war, sie wäre richtig gewesen, — hätte
dann Herr Tdürmann, welcher eine sehr wichtige öffentliche
Beamtung bekleidet, der Regierung sagen können: das geht
Euch nichts an? Gewiß nicht. Wäre vielmehr diese Insertion
wahr gewesen, so hätte die Regierung die Pflicht gehabt, gegen
Herrn Thürmann einzuschreiten; denn es war Sache des öffentlichen

Interesse. Nun aber war zene Insertion falsch, und so

lag es wieder im öffentlichen Interesse und in der Pflicht der

Regierung, von dem Zeitungsblatte die Aufnahme der Berichtigung

zu fordern. Das Blatt sollte sie aufnehmen; wollte es

das nicht, — was für Mittel hatte die Regierung, es dazu zu
zwingen? Darüber sagt daS Gesetz nichts, aber sagt etwa das

Gesetz, daß die Regierung die Presse in solchen Fällen nicht
schließen dürfe? Es ist also hier ein rechtswidriger Wiederstand
gegen eine gesetzlich begründete Forderung durch ein außerge-
setzliches aber nicht verbotenes Mittel beseitigt worden. Was
den Anstritt derjenigen Mitglieder betrifft, welche die Beschwerde
unterzeichnet haben, so habe ich allerdings diesen Umstand
übersehen, zumal erst in dem Votum deS Herrn Regierungs: aitzs
Jaggi die Namen derselben genannt worden sind. Ich frage asio
die beiden anwesenden Herren Moreau und Gouvernon hwmck

an, ob sie glauben, betheiligt zu sein. — Da sie nicht antworten,
Ä



so ersuche ich dieselben nach Vorschrift des Reglements,
provisorisch abzutreten, um den Entscheid der Versammlung zu
gewärtigen.

Abstimmung.
1) Zu erklären, die Herren Moreau und

Gouvernon, welche als Mitglieder des

Verwaltungscomitv der Helvetic von 184S

unterzeichnet haben seien im Falle des

Austrittes gr. Mehrheit.
2) Nach dem Antrage der Bittschriftenkom-

Mission zur Tagesordnung zu schreiten 122 Stimmen.
Für gefallene Meinungen .12 „

Staatsbudget für das Zahr 1841.

Dasselbe zeigt eine muthmaßliche Aktivrestanz von
Fr. K7,140.

Als hierauf bezüglich wird verlesen ein daheriger Vor trag
der Staatswirthschastskommission.

Ohne Diskussion wird mit großer Mehrheit beschlossen, in
den vorliegenden Entwurf einzutreten und denselben ie nach

beliebigen Abschnitten zu behandeln. Hingegen wird mit 5«

gegen 54 Stimmen beschlossen, der vorgerückten Zeit wegen die

spezielle Behandlung erst morgen zu beginnen.

Verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt wird:
Ein Anzug des Herrn Parrat, dahin gehend, daß in

das dießjährige Büdget ein Ansatz für die Vollendung der
Straße von Pruntrut nach Delle zwischen Courtemaiche und
Boneourt aufgenommen werden möchte.

(Schluß der Sitzung um 1'/? Uhr).

K
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern,

Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Vierte Sitzung.

Donnerstag den 25. Februar 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Funk.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls werden folgende eingelangte Zuschriften
angezeigt:

Vorstellung mehrerer Partikularen von Bätterkinden, betreffend

das Wirthschaftsgesetz.

Rechtfertigungsschrift des Herrn Erundsteuerdirektors Koller
gegen die wider ihn erhobenen Beschwerden.

Tagesordnung.
Spezielle Berathung des Staatsbudgets für das

Jahr 1841.
Der gestern verlesene V o r t r a g der S t a a t s w i r t h sch a st s-

kommission lautet:

Tit.
Die Staatswirthschaftskommission hat sich heute versammelt,

um das vom Regierungsrathe Ihnen vorgelegte Staatsbudget

für das Jahr 1841 zu prüfen. Wie früher, so auch
dieses Mal von der Zeit gedrangt und von allen Materialien
entblößt, die zur nähern Beurtheilung und Würdigung der
einzelnen Vüdgetausätze hätten dienen können, muß sie sich darauf
beschränken, Ihnen nur sehr allgemeinen Bericht abzustatten
und bloß diejenigen Punkte zu berühren, über welche sie auch
ohne Kenntniß der Einzelheiten eine bestimmte und begründete
Ansicht äußern zu können geglaubt hat.

Das vorliegende Budget, ohne von dem letztjährigen
wesentlich abzuweichen, stellt sich doch im Vergleich mit
demselben vortheilhaft heraus, indem zu außerordentlichen Ausgaben
Fr. 41,938 mehr als im Jahr 1840 disponibel erscheinen.
Dieser Mehrbetrag rührt meistens von der Vermehrung der
Einnahmen her, die sich auf Fr. 35,030 beläuft. ES sind

nämlich sowohl die Regalien als die Staatsabgaben höher
angesetzt, als im vorigen Jahre, zusammen um die Summe
von Fr. 58,626, und wir sollen glauben, daß diese Ansätze der
Wirklichkeit immer näher kommen, da mit jedem Jahre die

Vergleichung zwischen den frühern Büdgets und den Resultaten
der Standcorechnungen einen sicherern Maßstab in die Hand
giebt. Auch die eigenthümlichen Einkünfte weisen einen Mehrbetrag

von Fr. 57,004 aus; allein dieser ist nur scheinbar,
indem unter dieselben auch die Fr. 80,000 als Wiedererstattung

der noch nicht eingezogenen Reaktionsprozeßkosten aufgenommen
worden sind, welche im vorigen Jahre unter den außtzrordent-
lichen Einnahmen erschienen. Ohne diese Summe würde in
de^i eigenthümlichen Einkünften, und zwar besonders wegen des
niedrigern Ansatzes des Ertrags der Waldungen, eine Verminderung

von Fr. 22,996 sich zeigen, wodurch eben der durch die
Regalien und die Staatsabgaben erhaltene Mehrbetrag aus die
oben angegebene Summe von Fr. 35,630 rcduzirt wird.

Der kleinere Theil des dießjährigen größern UeberschufseS
der Einnahmen über die Ausgaben rührt von Ersparnissen in
diesen letztern her, und beträgt Fr. 6308. Obschon die
Ausgaben für das Departement des Innern und das Militärdepartement

beträchtlich, diejenigen für den Großen Rath, den
Regierungsrath und das diplomatische Departement nicht unbedeutend,
für die Verwaltungsbehörden auf den Aemtern, das Erziehungsdepartement

und die Gerichtsbehörden in geringem Grade
vermindert worden sind, was gegen daS Büdget von 1840 einen
Minderbetrag von Fr. 47,868 ausmacht, so werden diese
Ersparnisse absorbirt durch die vorörtlichen Kosten und die
Hökern Ansätze für die eidgenössische Bundeskassa, das
Baudepartement und daS Justizdepartement, deren Unterschied gegen
das vorige Jahr die Summe von Fr. 41,560 beträgt, so daß
an eigentlichen Ersparnissen nur die oben erwähnten Fr. 6308
übrig bleiben.

Nach dieser allgemeinen Darstellung des nicht unvortheil-
haften Bestandes des Büdget haben wir über Einzelnes nur
folgende Bemerkungen zu machen:

1) Auf Seite 3 erscheint unter den Abzügen vom Rohertrag

der Waldungen die Forstschule mit Fr. 3000. Im
vorjährigen Büdget wurde sie als noch nicht bestehend nicht
ausgesetzt. Da sie auch jetzt noch nicht besteht, und es sehr ungewiß
ist, ob sie dieses Jahr in's Leben treten werde, so glauben wir,
es solle mit derselben gleich gehalten sein, wie im vorigen Jahre,
und tragen demnach bei Ihnen, Tit., darauf an:

Daß die Forstschule auf dem Büdget von 1841 nicht
ausgesetzt werde.

2) Aus dem Art. 5 der Ausgaben des Departements des
Innern auf Seite 11 ersehen wir, daß die Prämien für
Hanf und Flachs aufgehoben sind. Dagegen erscheinen unter
Art. 6, I)., aus der gleichen Seite Prämien für Hornvieh an
den ordentlichen Viehschauen. Da die Ertheilung beider Arten
von Prämien auf dem gleichen Prinzipe beruhte, so scheint es

uns nickt ganz folgerichtig, die einen fallen zu lassen und die
andern beizubehalten; denn entweder findet der Staat es

angemessen, gewisse Kultur- und Fabrikationszweige, aus denen er
keinen direkten Nutzen zieht, im allgemeinen Interesse durch
Prämien aufzumuntern, und dann ist nach unserm Dafürhalten
kein triftiger Grund vorhanden, warum dieß für die Hornviehzucht

geschehen sollte, für den Hanf- und Flachsbau aber nicht;
vdßr der Staat hält diese Prämien nicht für nothwendig, weil



die Betreffenden aus der fraglichen Kultur hinreichenden Privatnutzen

ziehen, und falls ein solcher sich nicht herausstellt, nicht
durch Prämien zu Kulturen verleitet werden sollten, bei denen
sie materiellen Schaden leiden würden, und alsdann stnd alle

Prämien dieser Art aufzuheben. Ohne im vorliegenden Falle
eine Aenderung der Ansätze ^provoziren zu wollen, tragen wir
aus den angebrachten Gründen bei Ihnen, Tit., darauf an:

Es möchte der Regierungsrath angewiesen werden, die

Frage untersuchen zu lassen, ob es in der Aufgabe und im
Interesse des Staates liege, einzelne Kulturzweige, aus denen

er nicht direkten Nutzen zieht, noch ferner durch Prämien
aufzumuntern.

3) Auf Seite 12 erscheint unter den Ausgaben der Justiz-
sektion ein Kredit von Fr. 1500 für Rechtsgutachten und
Rapporte von Rechtsgelehrten. Mit diesem nach unserer Ansicht
ziemlich hohen Ansätze lassen sich nicht wohl die häufigen Klagen
über die Verzögerungen der Administrativprozesse in
Uebereinstimmung bringen, die ihre Ursache sehr oft in der Langsamkeit
haben sollen, mit welcher die eingeholten Rechtsgutachten
einlangen. Da folglich die auf Arbeiten dieser Art verwendete
Summe in keinem Verhältnisse steht zu dem Nutzen derselben,
indem sie die Verzögerung der Prozesse nicht hindert, so stellen
wir bei Ihnen, Tit., den ehrerbietigen Antrag:

Es möchte der Regierungsrath beauftragt werden, von der
Justizsektion Vorschläge zu verlangen, wie die Behandlung der
Administrativprozesse am zweckmäßigsten gefördert werden könnte.

4) Auf Seite 13 sind als Besoldung für 235 Landjäger
Fr. 75,977 ausgesetzt. Nun ist zu unsrer Kenntniß gelangt,
daß die Stadt Durgdorf für ihre Ortspolizei zwei Landjäger
vom Staate in Miethe genommen hat und diesen für jeden
derselben mit Fr. 400 jährlich entschädigt. Es ist möglich, daß

diese zwei Mann unter den obigen 235 nicht inbegriffen und
daher die für sie vergüteten Fr. 800 nicht in Abzug zu bringen
sind; wir halten es jedoch für unsre Pflicht, Sie, Tit., auf
diesen Umstand aufmerksam zu machen und darauf anzutragen,
daß über denselben der Regierungsrath zu Handen der Polizeisektion

um Auskunft angegangen werden möchte.

5) Das Militärdepartement will aus den auf Seite 19
angegebenen Gründen in Abweichung vom §. 131 der
Militärverfassung für dieses Jahr kein Kantonallager abhalten lassen,
und dagegen die acht alten Bataillone zur Reorganisation und
zu Wiederdolungskursen zusammenziehen. In Uebereinstimmung
mit dem Regierungsrathe und in Betracht, daß der aargauische
Feldzug für die vier Bataillone, die ihn mitgemacht haben,
wenigstens einigermaßen die Stelle eines Uebungslagers vertritt,
tragen wir bei Ihnen, Tit., darauf an:

Es möchte die vom Militärdepartemente ausnahmsweise
vorgeschlagene Abweichung vom §. 131 der Militärverfassung
gutgeheißen werden.

6) Aus Seite 24 unter den außerordentlichen Ausgaben
des Baudepartements erscheinen Fr. 10,000 für Abtragung der
Schanzen, und dem Vernehmen nach schlägt das Baubeparte-
ment die zur Vollendung der ganzen Arbeit noch erforderliche
Summe auf Fr. 55,000 an. Wenn von dieser letztern, wie
bisher, jährlich nicht mehr als Fr. 10,000 verwendet werden,
so wird es noch 5^ Jahre dauern, bis die Schanzen ganz
abgetragen sind, und der Staat aus dem Terrain einigen Nutzen
ziehen kann. Es leidet diese Arbeit an dem nämlichen Gebrechen,
das an der großen Mehrzahl der Arbeiten des Baudepartements
wahrzunehmen ist; es werden viele Bauten aus einmal
angefangen, die dann, um die Finanzen nicht zu erschöpfen, nicht
mit dem gehörigen Aufwand« von Kräften rasch ihrem Ende
zugeführt werden können, sondern langsam neben einander
fortgesetzt werden, und oft nach einer Reihe von Jahren dem
Staate nicht den Nutzen gewähren, den eine ungetheilte
Verwendung der Kräfte auf einzelne wenige Gegenstände demselben
in viel kürzerer Zeit gebracht haben würde. So ist es auch
mit der Abtragung der Schanzen der Fall; wäre gleich Anfangs
eine, wenn auch beträchtliche, Summe auf dieselbe verwendet
worden, so hätte dadurch freilich die Staatskasse momentan
oinen Ausfall erlitten, der aber in kurzer Zeit durch den Ver¬

kauf des gewonnenen Terrains wieder gedeckt worden wäre. Wenn
aber dieser Verkauf erst 12 oder 15 Jahre nach dem Beginnen
der Arbeit stattfindet, so wird der Erlös weit hinter dem Betrag
des auf die Arbeit verwendeten TotalkapitalS und dessen Zinsen
zurückbleiben, folglich die Abtragung der Schanzen eine in
finanzieller Hinsicht ganz verfehlte Unternehmung werden. Wir
stellen deßhalb den ehrerbietigen Antrag an Sie, Tit. :

Es möchte der Regierungsrath angewiesen werden, mit
aller Beförderung Vorschläge zu bringen, wie die Abtragung
der Schanzen auf eine für die Staatskasse ersprießlichere Weise
zu Ende gebracht werden könnte.

7) Ueber das Büdget selbst haben wir keine weitern
Bemerkungen anzubringen, und empfehlen Ihnen daher Dasselbe
mit Auslassung der Forstschule zur Annahme.

8) Wir glauben aber, diesen Anlaß benutzen zu sollen,
um Sie auf einen, dem gegenwärtigen Büdget selbst zwar
fremden, allein für das Finanzwesen unsres Landes äußerst
wichtigen Punkt aufmerksam zu machen, nämlich auf unser
Münzwesen. Die Uebelstände, durch welche die Münzordnung
vom 10. April 1832 hervorgerufen worden ist, bestehen zum
Theil noch fort, indem noch immer in Bezug auf das französische

Geld ein doppelter Kurs eriftirt, ein gesetzlicher und ein
faktischer, dessen Unterschied besonders auf der arbeitenden Klasse
lastet, welche die Kapitalzinse und Abgaben nach dem erstern,
niedrigern entrichten muß, während sie ihre Erzeugnisse nur
nach dem letztern, höhern Kurse absetzen kann. Um diesem
Uebelstande abzuhelfen, ist man ichon seit Jahren mit dem
Gedanken umgegangen, den faktischen und den gesetzlichen Kurs
durch Einführung des französischen Münzsystemes zu vereinigen;
allein bis jetzt ist es bei Unterhandlungen zur Schließung eines
daherigen Konkordats geblieben, und auch diese scheinen so viel
als abgebrochen zu sein. Wir halten es aber für äußerst wichtig,

daß mit allem Ernste an der Einführung des französischen
Münzsystems gearbeitet werde, und stellen deßhalb zum Schlüsse
unsres Berichtes bei Ihnen, Tit., den ehrerbietigen Antrag:

Es möchte der Regierungsrath angewiesen werden, sich

mit der Frage der Einführung des französischen Münzsystemes,
in unsrem Kantone aufs Neue zu beschäftigen und dem Großen
Rathe zur Vollziehung dieser Maßregel die geeigneten
Vorschläge zu bringen.

Mit Hochschätzung!

Bern, den 22. Februar 1841.

Namens der Staatswirthschaftskommission:
Der Landammann,

Vd. Wlöfch.
Der Sekretär,

C. Iahn.

Einnehmen
iZusammen Fr. 2,701,543.)

I. Eigenthümliche Einkünfte (zusammen Fr. 1,318,939).

^ Von Staatsdomänen (zusammen Fr. 290,832).

I. Von den Waldungen (zusammen Fr. 160,000).

von Jenner, Regierungsrath, als Berichterstatter,
bemerkt, daß das Finanzdepartement den Ertrag der Waldungen
gern auf eine höhere Summe gestellt hätte, daß aber die
dringenden Vorstellungen der Forstverwaltung es bewogen haben, bei
den angesetzten Fr. 160,000 stehen zu bleiben.

Bühler, Amtschreiber, als Berichterstatter der Staats-
»virthschaftskommission, wiederholt den Antrag derselben auf
Streichung der Fr. 3000 für die Forstschule.

von Sinn er, Oberstlieutenant, will diese Summe nicht
streichen, da sonst für das laufende Jahr nicht einmal die
Möglichkeit vorhanden sein würde, die Forstschule endlich einmal
in'S Leben zu rufen.



Klaye, Oberstlieutenant, verlangt, daß die Einnahmen
von den Waldungen des Leberberges von denen des alten
Kantonstheils ausgeschieden und in einer besondern Rubrik ausgesetzt

werden.

von Zenner, Regierungsrath. Wenn man in das Budget
alles im Detail aufnehmen wollte, so gäbe das einen wahren
Folianten. Eine solche Spaltung bringt keinen Vortheil,
sondern nur Verwickelung und desto mehr Schwierigkeit bei der
Diskussion. Sobald man für einen einzelnen Landestheil spalten
wollte, so würden die andern Theile des Kantons bald auch
zeder seine eigene Rubrik haben wollen. Das kann nicht gehen
und gehört nicht in ein Büdget; hingegen in den Rechnungen
werden Sie alle diese Details finden, und Zeder von Zhnen
kann dieselben zu jeder Stunde auf der Buchhaltern einsehen.
Was die Forstschule betrifft, so werden Sie, Tit., entscheiden.

Abstimmung.
1) Für den Art. 1, mit Vorbehalt der Forst¬

schule

Dagegen
2) Die Fr. 3000 für die Forstschule zu

streichen
Sie beizubehalten

3) Für den Antrag des Herrn Klaye
Dagegen

99 Stimmen.
6

48 „
55
1?

gr. Mehrheit.

2. Von Pachtzinsen und Ertrag der übrigen Lie¬
genschaften (zusammen Fr. 130,832).

Stettler verlangt, daß der Regierungsrath aufgefordert
werde,

1) in Zukunft sowohl auf dem Staatsbüdget als ganz beson¬
ders in den Standesrechnungen den Erlös von verkauften
Staatsdomänen näher zu bezeichnen;

2) einen Etat der Staatsdomänen nebst beigefügten Schätzun¬
gen vorzulegen.

Dr. Schneider, Regierungsrath. Der letztere Gegenstand
ist bereits in der letzten Sitzung hier als erheblich erklärt
worden, und der daherige Rapport des Regierungsrathes, welcher
hier zu Jedermanns Einsicht liegt, kann nächster Tage behandelt

werden. Uebrigens haben solche Schätzungen bereits
stattgefunden. Was sodann den Erlös von verkauften Domänen
betrifft, so könnte man auf keinen Fall etwaS darüber in's
Büdget aufnehmen, wenn man auch wollte; denn es läßt sich

auch nicht annähernd zum Voraus angeben, ob und wie viel
Domänen im Laufe des bevorstehenden Jahres werden verkauft
werden. Allein diese Sache gehört gar nicht in's Büdget;
denn der sich ergebende Ertrag von verkauften Liegenschaften
soll nicht zu laufenden Ausgaben verwendet, sondern nach einem
Dekrete des Großen Rathes in die Domänenkassa gelegt werden.
Das, Tit., geschieht, und jeder Staatsrechnung ist jedesmal
die Domänenrechnung beigefügt. Zch könnte also weder zum
einen noch zum andern Antrage des Herrn Stettler stimmen.

von Zenner, Regierungsrath. Mir scheint, der erste

Antrag des Herrn Stettler beruhe auf einer Begriffsverwirrung
betreffend Einkünfte und Einnahmen. Einnahmen sind

daS, was Herr Stettler meint, aber nicht Einkünfte. Wenn
man die Kapitalablosungen in's Büdget bringen wollte, so

bekämen wir da eine Menge Summen, die wir doch nicht
verwenden dürfen, laut der Verfassung, und also müßten sie folglich
wieder aus dem Büdget ausgemerzt werden. Zch bitte also,
Standesrechnungen und Büdgets nicht mit Kassaverhandlungen
zu verwechseln. Das Alles finden Sie in der Domänenkassa-
rechnung, und ich wiederhole, daß Zhnen jede Minute jede Rechnung

auf der Buchhaltern zu Gebote steht, und daß Sie der

ganzen Finanzverwaltung keinen größern Dienst erweisen, als
wenn Sie recht häufig hingehen und nachsehen.

Abstimmung.
1) Für Annahme des Art. 2 Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des ersten Antrages des

Herrn Stettler 2 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

3) Für Erheblichkeit des zweiten Antrages
Dagegen

10 Stimmen.
Mehrheit.

». Von Lehengefällen und Zehnten (zus. Fr. 314,379).
Durch's Handmehr angenommen.

O Grundsteuer im Leberberge (zusammen Fr. 154,011
Durch's Handmehr angenommen.

0. Fischerei zinse (zusammen Fr. 2400).
Durch's Handmehr genehmigt.

I-, Zagdpatente (zusammen Fr. 11,000).
Durch's Handmehr genehmigt.

Kapitalzinse (zusammen Fr. 452,617).
Durch's Handmehr angenommen.

(7. Losung von verkauften Effekten (^ih. Fr. 1000).
Durch's Handmehr angenommen.

II. Amtsblatt (zusammen Fr. 4100).
Durch's Handmehr angenommen.

ck. Erstattungen (zusammen Fr. 88,000).
Durch's Handmehr angenommen.

II. Regalien (zusammen Fr. 686,404).

Salz Handlung (zusammen Fr. 342,00<H.

von Zenner, Regierungsrath. Sie sehen, Tit., daß
hier eine sehr musterhafte Verwaltung sein muß, denn sonst
könnte dieser Gegenstand unmöglich einen solchen Reinertrag
geben, indessen wird die Sache ihren Kulminationspunkt.jetzt
wohl erreicht haben. Noch im Zahre 1830 gieng der Verbrauch
nicht über 100,000 Centner, und jetzt beträgt er bald 150,000
Centner u. s. w. Freilich möchten die Salzauswäger immer
Erhöhung ihrer Bezahlung, aber so lange wir Salzauswäger
genug bekommen, die gar froh darüber sind, es zu werden, ist
wahrhaftig kein Grund vorhanden, diese Besoldungen zu
vermehren.

von Sinn er, Oberstlieutenant, wünscht, daß in Zukunft
bei allen diesen Verwaltungen u. s. w. auch die jährlichen
Baukosten in Abzug gebracht werden, indem man erst dann
den eigentlichen Reinertrag sehe; er hält eö demnach für
zweckmäßig, diese Bauereien dem Baudepartemente abzunehmen und
denjenigen Behörden zu übertragen, welche die betreffenden
Einnahmen zu verwalten haben.

von Zenner, Regierungsrath. Bis jetzt hatte man den
Grundsatz, daß alle Ausgaben für Bausachen vom Baudepartemente

verzeichnet werden sollen. Dort stehen alle, sie mögen
diesen oder jenen Zweig der Verwaltung betreffen. Das kömmt
daher, daß man das Baudepartement zu einem eigenen Departement

gemacht hat, anstatt die Straßen u. s. w. auf das
Departement des Innern und die Hochbauten auf das Finang-
departement zu verlegen. Der Regierungsrath hat sich darüber
schon oft berathen, die Hauptschwierigkeit liegt aber in der
Verfassung selbst. Indessen liegt in diesem Momente wiederum
ein Vortrag vor Regierungsrath u. s. w.

Der Art. wird hierauf durch's Handmehr angenommen.

R. Pulverhandlung (zusammen Fr. 10,000).
Durch's Handmehr angenommen.

O. PostVerwaltung (Fr. 165,000).
Durch's Handmehr angenommen.



1). Bergwerke (zusammen Fr. 1404).

Stettler stellt den Antrag, der Große Rath möchte den

Regierungsrath auf den geringen Ertrag dieser Eingangsquelle
aufmerksam machen, mit dem Auftrage, zu untersuchen, ob

dwßorts Jemandem etwas zur Last falle, und ob nicht ein
mehrerer Ertrag erzielt werden könnte.

Kasthofer, Regierungsrath, wünscht, daß der Herr
Präsident des Finanzdepartements berichte, welche Bergwerke seit
Anstellung eines Bergwerkinspektors aufgefunden worden seien.

von Jenner, Regierungsrath. Leider Gott keine; es

tdut mir leid genug, denn dem Finanzdepartement wäre nichts
erwünschter, als nicht nur Silber-, sondern auch Goldbergwerke
zu besitzen; allein es ist in unsern Bergen gar wenig zu klauben.
Wir haben eine Schiefergrube und damit punktum. Die trägt
ungefähr Fr. 1000 ein. Vor einigen Jahren nun habe ich sagen

hören, daö sei gar unbedeutend, und man solle das fallen lassen.

Nein, Tit., außer den Fr. 1000 giebt diese Schiefergrube noch
mehrere Vortheile; vorab den Zins des darin liegenden Kapitals,

und sodann giebt sie vielen Leuten zu leben. Das ist
wieder ein reiner Vortheil für einen Staat, wenn er eine
solche Anzahl von Leuten beschäftigen kann, daß sie Niemandem
zur Last fallen. Sie liefert überdieß noch Baumaterial, und
dabei ist ein doppelter Vortheil; erstens wird etwas benutzt,
daS sonst nutzlos im Boden liegen bliebe; zweitens sind desto

weniger Ziegel nöthig, was auf den Holzverbrauch einen
bedeutenden Einfluß hat. Daß die Bergzchnten u. f. w. nicht mehr
abtragen können, ist natürlich; denn wir haben nichts als ein

paar Eisenwerke, und davon bekommen wir bloß à Prozent des

rohen Erzes. Einen Bergbaubeamten müssen wir aber haben,
um Bergwerke zu suchen. So haben wir den Bergbauinspektor
unter Anderem beauftragt, im Simmenthal nach Salz zu
suchen, weil einige Spuren da waren. Wir haben von diesem
Wasser kommen lassen, aber bei der Untersuchung zeigte sich

nicht sowohl Salz darin, als eine sehr starke GypSauflösung.
Freilich zeigen geognostische Erfahrungen, daß unter dem Gyps
häufig Salz liegt; allein man konnte dort doch der Sache allzu-
wenig trauen und mußte fürchten, da ungeheure Summen zu
verlachen, ohne große Wahrscheinlichkeit, Salz zu finden.
Daher hat der Regierungsrath daS fallen lassen. An andern
Orten hatten ähnliche Nachsuchungen ebenfalls keinen Erfolg.
In frühern Jahren sind unsere Berge von verschiedenen
Bergbauverständigen häufig untersucht worden; es fand sich aber nur
Eisen im Oberland, jedoch so mit Phosphor geschwängert, daß
es in hohem Grade kaltbrüchig wurde und nicht brauchbar
war. Was die Holzkohlen im Emmenthal betrifft, so zeigt die

Erfahrung, daß dieselben sich nur nesterweise finden und nicht
,m Großen, so daß auch da kein Anlaß zur Exploitation war.

Abstimmung.
1) Für den Art. I) Handmehr.
2) Für Erheblichkeit des Antrages des

Herrn Stettler große Mehrheit.

k. Zölle, Straßen-, Brücken- und Lizenzgelder
(zusammen Fr. 108,000).

Durch's Handmehr angenommen.

III. Staatsabgaben (zusammen Fr. 696,200).
^ Kanzleiemolumente (zusammen Fr. 16,000).

Durch's Handmehr angenommen.

k. Stempeltaxe (zusammen Fr. 64,000).
Durch's Handmehr angenommen.

O Ohmgeld (zusammen Fr. 400,000).
Durch's Handmehr angenommen.

1). Wirthschaftsabgaben und Eewerbspatente (zu¬
sammen Fr. 106,000).

Durch's Handmehr angenommen.

L. Militärdispensationsgebühren Xzus. Fr. 11,000).
Durch's Handmehr angenommen.

I' Gerichtsgebühren (Fr. 14,700).
Durch's Handmehr angenommen.

(Z. Handänderungsgebühren (Fr. 72,000).
Durch's Handmehr angenommen.

». Bußen und Konfiskationen (Fr. 12,500).
Durch's Handmehr angenommen.

Ausgeben.
Ordentliche Ausgaben (Fr. 2,452,733).

I. Beiträge zur eidgenöss. Bundeskassa (Fr. 19,050).

Stettler. Weiter unten steht die Rubrik: Kosten des
Standes Bern als Vorort. Diese find eigentlich auch
eidgenössische Ausgaben. Ich schlage daher vor, zu setzen:

I. Bundesausgaben.
^ Beiträge zur eidgenössischen Bundeskassa.
L Kosten des Standes Bern als Vorort.

II. Kantonalausgaben.
u. s. w.

von Jenner, Regierungsrath. Die Kosten des Standes
Bern als Vorort werden der eidgenössischen Kassa nicht
verrechnet und gehen die Eidgenossenschaft eigentlich nichts an,
sondern nach der Bundesakte haben die drei vorörtlichen Kan-
tone der Reihe nach einzelne Ausgaben zu bestreiten, welche
dann diesen Kantonen als solchen zur Last fallen und also nicht
eidgenössische Ausgaben sind.

Der Art. I. wird hierauf mit großer Mehrheit unverändert
angenommen.

II. Der Große Rath (zusammen Fr. 14,500).
Durch's Handmehr angenommen.

111. Verwaltungsbehörden (zusammen Fr. 2,278,923).
á Regierungsrath (zusammen Fr. 129,740).

Durch's Handmehr angenommen.

S. Verwaltungsbehörden aufden Aemtern (zusammen
Fr. 103,796).

Durch's Handmehr angenommen.

O. Kosten des Standes Bern als Vorort (zusammen
Fr. 9000).

Durch's Handmehr angenommen.

0. Diplomatisches Departement (zusammen Fr. 1000).
Durch's Handmehr angenommen.

II. Departement des Innern (zusammen Fr. 193,368).
1. Kanzleikosten (zusammen Fr. 7800).
Durch's Handmehr angenommen.

2. Armenwesen (zusammen Fr. 124,829).
Durch's Handmehr angenommen.

3. Pensionen (zusammen Fr. 18,339).
Durch's Handmehr angenommen.

4. Sanitätsanstalten (zujammen Fr. 26,400).
Durch's Handmehr angenommen.

4
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5. Handel und Industrie (zusammen Fr. 2500).

Bühler, Amtschreiber, wiederholt Namens der Staats-
wirtdschaftskommission den Antrag: eö möchte der Regierungsrath

beauftragt werden, die Frage untersuchen zu lassen, ob es

in der Aufgabe und im Interesse des Staates liege, einzelne
Kulturzweige, aus denen er nicht direkten Nutzen zieht, noch
ferner durch Prämien aufzumuntern.

vr. Schneider, Regierungsrath. Es erscheinen unter
dieser Rubrik jetzt bloß Fr. 2500, weil der Regierungsrath
bekanntlich von nun an die Prämien für Hanf- und Flachsbau,
welche jährlich ungefähr Fr. 5000 betrugen, aufgehoben hat.
Ich bin ganz der Ansicht, daß diese Aushebung sehr zweckmäßig
sei. Hingegen sind die Prämien für das letzte Jahr noch nicht
bezahlt worden und müssen also offenbar noch bezahlt werden,
denn sonst würde der Beschluß deS Regierungsrathes für alle
Diejenigen rückgreifend sein, welche im vorigen Jahre im
Vertrauen auf die Prämien Hanf oder Flachs gepflanzt haben;
daher stelle ich den Antrag, die bisherigen Fr. 3000 für Hanfund

Flachsprämien noch auf dem diesjährigen Büdget beizubehalten.

— Bei diesem Anlasse, da die Sache verschieden gedeutet
werden könnte, sei es mir erlaubt, zu zeigen, warum der
Regierungsrath die Hanf- und Flachsprämien aufgehoben hat.
Man hat sich gefragt, ob eigentlich diese Prämien ihren Zweck

erfüllen, den Zweck nämlich, den Flachs- und Hanfbau
aufzumuntern; weil man seiner Zeit glaubte, es werde namentlich
im Interesse des Leinwandhandels im Emmenthal nicht genug
Flachs und Hanf gepflanzt. Nun aber hat der Leinwandhandel
in unserm Kantone eben so sehr florirt, bevor Prämien für
Flachs- und Hansbau gegeben wurden, als jetzt, obgleich kein

Zweifel ist, daß seither der Flachsbau namentlich im Kanton
Bern zugenommen hat, und daß der Flachs überhaupt in der
Schweiz viel schöner ist, als an vielen andern Orten. Ist nun
aber der Flachs- und Hanfbau an sich lukrativ, so braucht er
keine Prämien; ist er aber nicht lukrativ, so ist es Unsinn,
Prämien dafür zu geben. Uebrigens wer bekömmt diese

Prämien? Nur Derjenige, der wenigstens 100 Pfund Flachs
oder 300 Pfund Hanf vorweisen kann, die er übrigens selbst
gepflanzt haben muß; also kein Armer. Diese Gründe haben
den Regierungsrath bewogen, das frühere Dekret aufzuheben.
Das glaubte ich anbringen zu sollen, damit man nicht glaube,
diese Prämien seien aus andern Rücksichten aufgehoben worden.

Buchmüller unterstützt vorerst den Antrag des Herrn
Präopinanten, jedenfalls noch die Prämien für das verflossene
Jahr zu bezahlen, indem die durch das vorgeschriebene Dekret
vorgenommenen Vorkehren von den betreffenden Pflanzern
bereits getroffen worden seien, trägt aber zugleich darauf an,
diese Prämien auch für die Zukunft fortbestehen zu lassen,
indem sonst im Kanton weniger Hanf und Flachs gebaut
werden, das Geld dafür also außer Landes gehen, und die inländische

Leinwandfabrikation darunter leiden würde.

Roth, zu Wangen, unterstützt diesen Antrag ebenfalls,
mit dem Beifügen, man bringe häufig Besoldungserhöhungen,
Pensionen u. s. w. hieher, welche gewiß weit weniger
wohlthätig für das Land wirken.

Wyß. Ich verdanke dagegen dem Regierungsrathe die
Abschaffung dieser Prämien, indem sehr viel Mißbrauch damit
getrieben worden ist. Die Muster wurden natürlich besonders
fein gehechelt und dech Experten vorgewiesen, aber wenn die
Betreffenden das ganze Quantum so hätten hecheln wollen,
wie die Muster, so würden sie ungeachtet der Prämien großen
Nachtheil gehabt haben. Wo der Flachs wohl geräth, wird
man solchen auch ohne Prämien mit Vortheil pflanzen.

Iseli unterstützt diese Ansicht ebenfalls, indem er auf die

großen Mißbräuche hinweist, welche in dieser Hinsicht
stattgefunden, was er zum Theil mit Beispielen aus dem Amte
Fraubrunnen belegt, wo einzelne Pflanzer seien, die vorgaben,
20 Zentner zu haben, während sie kaum 20 Pfund davon so

fein hecheln ließen u. s. w.

Müklemann, Negierungsstatthalter, unterstützt den

Antrag des Herrn Regierungsraths Dr. Schneider, glaubt
hingegen, daß, da der Negierungsrath befugt gewesen sei, die Hanf¬

und Flachsprämien aufzuheben, man nicht bei der Berathung
des Büdgets Anträge auf Wiederherstellung dieser Prämien
stellen und diskutiren könne, sondern daß dieß durch förmliche
Anzüge geschehen müsse.

Tscharner, Regierungsrath. Als der Regierungsrath die
Aufhebung der Hanf- und Flachsprämien berieth, war keine
Rede davon, daß sie nicht noch auf dem dießjährigen Büdget
erscheinen sollten, indem es billig und gerecht ist, die Prämien
für das vorige Jahr noch auszubezahlen. Im Allgemeinen ist
nicht zu verkennen, daß die Hanf- und Flachsprämien
allerdings gute Wirkung gehabt haben, sowohl hinsichtlich der Quantität

als der Qualität; die Preise des inländischen Flachses
haben sich seither wenigstens verdreifacht, und derselbe ist theurer,
alS der schönste flandrische oder belgische Flachs; die Kommission

für Handel und Industrie und das Departement des Innern
haben aber gefunden, daß die Quantitätsprämien wegfallen
können, da jetzt der Flachsbau sehr bedeutend geworden sei;
hingegen haben diese Behörden nicht angetragen, auch die
Qualitätsprämien schon jetzt aufzuheben. Der RegierungSrath aber
hat geglaubt, dieser Industriezweig sei jetzt lange unterstützt
worden und bedürfe dieser Prämien nicht mehr. Ich kann
mich nicht enthalten, zu bemerken, daß man sich wirklich
verwundern mußte, wie das Amt Fraubrunnen seit einigen Iahren
einen so ungeheuern Aufschwung genommen hatte in Hinsicht
auf Quantität und Qualität des Flachsbaues; das konnte man
sich gar nicht erklären. Jetzt muß ich mit Bedauern vernehmen,
daß eS nur eingeschlichene Mißbräuche waren, welche dieses
Amt so erscheinen ließen. Ueber solche Mißbräuche sollten doch
unsere Beamte wachen. Ich trage darauf an, daß der bisherige
Kredit für Hanf- und Flachsprämien noch auf das dießjährige
Büdget gesetzt werde.

Schneeberger pflichtet diesem Antrage bei, billigt aber
im Allgemeinen die Aufhebung der fraglichen Prämien und
glaubt, die Konsequenz erfordere, daß der Regierungsrath dann
auch die Viehprämien abschaffe.

Romang, Regierungsstatthalter. Das ist doch nicht das
Gleiche; die Viehprämien sind solchen Mißbräuchen nicht aus-
Hesetzt, von welchen man vorhin gesprochen, und auch nicht
bloß die Reichsten können sie bekommen.

von Ienner, Regierungsrath. Es thut mir leid, daß
daâ Departement des Innern seine Bemerkungen wegen der
Prämien für das vorige Jahr nicht früher gemacht hat; im
Regierungsrathe ist das gar nicht berührt worden, so daß er
glauben sollte, die Prämien für das vorige Zadr seien bezahlt.
Ich will Ihnen, Tit., den Entscheid anheimstellen. WaS die
Frage im Allgemeinen betrifft, so wird wohl der Grundsatz
gelten, daß Jedermann dasjenige produzire, was ihm Vortheil
bringt, ohne daß man ihn besonders dazu ermuntert. Wenn
aber eine Kultur in einem Lande, wo sie bereits seit Jahren
von so vielen Seiten her probirt worden, nicht von selbst gehen
will, so ist das ein Zeichen, daß sie nicht so viel abträgt, als
eine andere. Daher kann ich nicht einsehen, was für ein Vortheil

darin stiegt, diesen natürlichen Gang zu stören und eine
ungünstige Kultur zu provoziren. Ueberhaupt glaube ich, es
komme nicht darauf an, daß ein Land Alles produzire und von
Außen nichts beziehe, sondern darauf, daß es Dasjenige
produzire, was am meisten einträgt. Geht dann auch Geld für
manches Andere aus dem Lande, so ist das gleich, wenn nur
desto mehr wieder hereinkömmt. Darauf kömmt es also an,
von seinem Lande den größtmöglichen Nutzen zu ziehen, sei es
nun aus diesem oder jenem Produkte. Ob die Flachsproduktion
bei uns auch ohne Prämien gedeihen wird, das wird sich,
besonders da jetzt Flachsspinnereien errichtet werden, bald zeigen.
Ob überhaupt diese Industrie gelingen werde, bezweifle ich
noch. Wenn man ein theures Fabrikat durch ein wohlfeiles
ersetzen kann, so ist das Erstere immer im Nachtheil, und daS

wird der Leinwandfabrikation immer im Wege stehen. Uebrigens

haben mich Sachkundige versichert, daß bis jetzt die Flachs?
spinnereien außerhalb Englands nicht so gut reussirt haben,
wie in England selbst. Indessen wird sich däs, wie gesqgt,
zeigen. Was die Mißbräuche betrifft, die bei den bisherigen
Prämien stattgefunden haben sollen, so waren dieselben unvev-



weidlich, denn vom Augenblicke an, wo man durch solche

künstliche Mittel eine Kultur einführen will, die dem Lande
vielleicht nicht vortheilhast ist, spekulirt man dann auf die

Prämien, anstatt auf den Ertrag, und das zeigt sich am Beßten,
daß eö Zeit ist, mit diesen Prämien aufzuhören.

Abstimmung.
1) Für den Art. 5,, wie er ist 24 Stimmen.

Für etwas Anderes Mehrheit.
2) Die Fr. 3000 für Hanf- und Flachsprä¬

mien noch in dieses Budget aufzunehmen Mehrheit.
Dagegen 10 Stimmen.

3) Den Antrag der StaatSwirthschaftskom-
mission erheblich zu erklären 82 Stimmen.

Dagegen 8 „

6. Viehzucht (zusammen Fr. 11,500).

Dabei steht folgende Anmerkung: „Der Regierungsrath
pflichtet der von der Mehrheit des Finanzdepartementes geäußerten

Meinung bei, daß die für die Hebung der Hornviehzucht
ausgesetzten Prämien (Fr. 5750) ihrem Zwecke nicht entsprechen,

und daß das Interesse der Privaten dieselben von selbst

zur Verbesserung der Viehzucht aufmuntere, ohne Zuthun des

Staates; der Ansatz wird zwar hier beibehalten, da der Große
Rath bereits einen frühern Antrag auf Aufhebung dieser Prämien

abgewiesen hat."

Ein Vortrag des Departements des Innern wird
verlesen, dahin gehend, daß dem Begehren der Amtsbezirke
Znterlaken und Oberhasle, welche in frühern Jahren eine eigene
Viehschau hatten, seither aber in dieser Hinsicht mit derjenigen
von Reichenbach vereinigt wurden, entsprochen, und denselben
wiederum eine eigene Viehschau gestattet werde, zu welchem
Ende der oben angesetzte Kredit noch um Fr. 600 zu vermehren

wäre.

von Ienner, Regierungsrath. Das Finanzdepartement
und der Regierungsrath haben durch die dem Ansätze beigefügte
Anmerkung nochmals probieren wollen, ob die Ansicht nicht
gefallen möchte, daß die Prämien für das Hornvieh überflüssig
seien und abgeschafft werden sollen. Dieser Antrag ist hier
schon einmal gemacht aber verworfen worden; daher konnten
wir nicht auf Streichung des Artikels antragen, dafür aber
wurde obige Anmerkung beigefügt. Mit diesem scheint im
Widersprüche zu stehen der so eben verlesene Vortrag, worin der
Regierungsrath auf eine Vermehrung der bisherigen Ansätze
um Fr. 600 anträgt. Allein der Widerspruch ist nur scheinbar.

Der Regierungsrath sagt Ihnen: Wir glauben, baß es
besser wäre, die Viehprämien gauz aufzuheben ; wollen Sie aber das
nicht, so ist kein Grund vorhanden, warum man die Wünsche
von Oberhasle und Znterlaken auf die Seite setzen und diese
Gegend nicht gleich halten sollte, wie die übrigen. Ich, Tit.,
schließe in erster Linie auf Streichung des Artikels, in zweiter
Linie aber zum Schlüsse des eben verlesenen Vertrages. Was
die Form betrifft, so ist es etwas stoßend, daß man heute von
Ihnen eine Kreditvermehrung für eine Sache verlangt, welche
selbst auf keinem Gesetze des Großen Rathes beruht; da eö sich
aber um eine bleibende Vermehrung handelt, so hatten wir
kein anderes Mittel.

Bühler, Amtschreiber, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Entweder hat der Regierungsrath das
Recht, von sich aus zu erkennen, es solle in Oberhasle oder
zu Znterlaken eine eigene Viehschau abgehalten werden, und
dann hat er auch das Recht, Fr. 600 dafür auszusetzen. Hat
aber der.Regierungsrath jenes Recht nicht, so soll zuerst eine
Verordnung bezüglich auf jene Viehschau erlassen werden u. s. w.,
so daß also der Antrag des Departements des Innern nicht in
der Form ist, und darum könnte ich auf keinen Fall dazu
stimmen.

- Kn echtenhofer, Oberstlieutenant. Unser Kanton wird
in der Fabrikation nie große Sprünge machen; hingegen Vieh
ist sein» größter Reichthum, und was die Viehzucht heben kann,

das sollen wir befördern. Die Viehrace in den oberländischen
Gegenden sodann ist eine ganz andere, als diejenige in den

übrigen Theilen, und wird in Ober-Italien und auch anderwärts

sehr gesucht. Daher trage ich darauf an, daß diese
Sache im Allgemeinen beherzigt, und daß insbesondere dem
Wunsche des Oberlandes entsprochen werde. Auch für die
Pferdezucht wäre eS gut, ein Mehreres zu thun, denn besonders

seit einigen Monaten haben wir Beweise, was dieselbe für
uns werth ist.

Zahler. Um so recht zu Hausen, sollte man die Ausgaben

streichen und bei den Einnahmen stehen bleiben; das wäre
daS Allerbeste, wenn man es könnte. Wenn die Viehprämien
abgestellt werden, so werden dann die Bauern sagen, man
solle die Federviehprämien auch abstellen, und daS wird dann
allerdings eine große Ersparnis geben. Der Kanton Waadt,
welcher ein Weinland ist, vermag es, seine Viehprämien immerfort

zu bezahlen, und der Kanton Bern, dessen Hauptreichthum
sein Viehstand ist, sollte das nicht mehr vermögen? Das
würde eine böse Stimmung machen. Diese Prämien sind sehr
aufmunternd und für die Regierung, welche ihre Kraft immer
in der Kraft und dem Wohlstande des Volkes suchen muß,
schicklich und zuträglich. Richtig ist, daß das Oberland auch
für sich eine Viehschau fordern kann; die dortige Viehrace ist
einzig in ihrer Art und sehr gesucht, kann aber mit den
größern Viehracen nicht konkurriren, weil sie zu klein ist, aber
dafür ist sie viel feiner und in den Berggegenden leichter zu
halten. Darum verlohnt es sich gar wohl der Mühe, auch
die dortige Viehzucht durch Prämien zu heben. Mißbrauch
ist bei den Viehzeichnungen nicht wohl möglich; der Arme kann
da konkurriren, wie der Reiche, indem jedes Stück vorgestellt
werden muß. Ich stimme also zum Ansätze, so wie zum
Antrage des Departements des Innern.

Aubrp, Regierungsrath, spricht sich zu Gunsten der
Verwilligung aus, wie sie bisher war, und wie sie für die
Verbesserung der Viehzucht auf das Büdget gebracht ist, und
unterstützt ebenfalls die Fr. 600, welche für Znterlaken und
Oberhasle vorgeschlagen werden. Er hebt die Wichtigkeit des

Pferdeverkaufs heraus, welcher im Durchschnitt jährlich 60,000
Louisd'or in das Land bringe. Es ist wichtig, dem Kanton
Bern den vortrefflichen Ruf zu bewahren, den er sich in Beziehung

auf sein Rindvieh erworben hat. Dieser Ruf hat die
kürzlich stattgehabten beträchtlichen Verkäufe herbeigeführt. Der
Redner verwirft die Meinung, daß es vor Allem aus ein Dekret

des Großen Rathes bedürfe, um die Ergänzungsbewilligung
von Fr. 600 zu votiren. Es ist hinreichend wenn der Grundsatz

anerkannt wird, daß eine Verwilligung für die Viehzucht
statt finde, und diese besteht. Es würden sich im Büdget 20
bis 30 Artikel finden, welche mit mehrerem Grunde eine
Verminderung bedürften, als derjenige, womit die Versammlung
gegenwärtig beschäftigt ist.

Iaggi, Regierungsstatthalter. Man macht bald da bald
dort Ansprüche an den Staat, denen man Unbescheidenheit
vorwerfen kann. So wenig ich geneigt bin, dergleichen
Ansprüchen zu willfahren, so fühle ich mich verpflichtet, gerechte
und billige Wünsche zu unterstützen. So verhält es sich mit
den Begehren der oberländischen Gegenden. Es hat dort früher

eine besondere Viehschau statt gefunden, später hat man
sie mit derjenigen von Reichenbach vereinigt. Das hat große
Unzufriedenheit in jenen Gegenden erweckt, denn die Oberländer
Viehrace kann unmöglich mit derjenigen von Frutigen konkurriren,

weil sie eine ganz andere Race ist, aber dennoch vorzüglich

gut, und die Ztaliäner kaufen diese Waare vor jeder
andern. Ueberhaupt ist die Viehzucht im Oberlande
Haupterwerbsquelle, und daher trage ich darauf an, dem vorliegenden
Begehren zu entsprechen, indem ich mich im klebrigen der
Ansicht des Herrn Präopinanten anschließe.

Lan gel, Regierungsrath, ohne sich der auf das Büdget
gebrachten Verwilligung zu widersetzen, glaubt, daß die
Organisation, so wie sie besteht, den Zweck nicht erreiche, den man
sich vorsetzt. Was dieß beweist, ist die Bildung einer
Aktiengesellschaft in dem Kanton zur Verbesserung der Pferdezucht.
Als Mitglied des Finanzdepartements ist der Redner nicht ge-
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neigt, die Hand zur Vermehrung der Staatsausgaben zu die-
ten, wenn er sieht, daß die Einnahmen sich auf allen Seiten
vermindern, und jeder Vorschlag zur Vermehrung der
Einnahmsquellen verworfen wird. Er schließt, indem er für die
Verwilligung stimmt, dahin, daß der Regierungsrath beauftragt
werde, die bestehenden Modus der Prämienvertheilung zu re-
vidiren. Er führt die Uhrenmacherei an, welche, obschon sie

einen wichtigen Gegenstand der Ausfuhr für den Jura
ausmache, dennoch die Prämien zu entbehren weiß.

Bach. Ich begreife gar gut, wie der Regierungsrath
nöthig finden konnte, die Hanf- und Flachsprämien aufzuheben,
denn namentlich der Flachsbau hängt bloß von den klimatischen
Verhältnissen ab, und vertheilt sich daher nicht gleichmäßig auf
den ganzen Kanton; eben so gut könnte man für den Korn-
und Holzbau Prämien ertheilen. Pferde und Hornvieh sind
aber ein absolutes Bedürfniß für das ganze Land, das Klima
mag sein, welches es will. Zch sehe auch nicht ein, warum
man die Pfcrdeprämien beibehalten, die Viehprämien dagegen
abschaffen wollte. Die Pferde werden doch meist von Vermöglichen

gehalten, während auch der ärmere Lehenmann Hornvieh
haben muß. Daher trage ich darauf an, daß man den bisherigen

Ansatz beibehalte, und denselben für die oberländischen
Gegenden um Fr. WO vermehre.

Schneeberger. Nach meiner Ueberzeugung wird durch
dergleichen Prämien die Viehzucht nicht verbessert. Wie verhält es sich

eigentlich mit dergleichen Prämien Die Regierung, wenn sie

wünscht, daß eine neue Industrie oder Kultur im Lande
versucht werde, setzt Prämien dafür aus, um Diejenigen, welche
zuerst so etwas versuchen, zu unterstützen und zu sehen, ob die
Sache gelinge. Mit der Hornviehzucht ist nun das ganz
anders. Unser Land ist so sehr für die Viehzucht gemacht, daß
letztere keine besondern Aufmunterungen von Oden herab
bedarf, und namentlich ist das Oberland die Mutter der Viehzucht.
Zch bin auch überzeugt, daß seit der Einführung der Prämien
unserer Viehzucht sich nicht im Geringsten verändert hat. Ganz
anders verhält es sich mit der Pferdezucht. Einerseits sind seit
zwanzig und mehr Jahren viel Weiden ausgebeutet worden,
wodurch die Pferdezucht aus den flachern Gegenden verdrängt
und mehr auf die gebirgigen Gegenden beschränkt worden ist.
Auf der andern Seite hat man gesehen, daß man mit der
Viehzucht weiter kömmt als mit der Pferdezucht, weil wir mit
Deutschland u. s. w. doch nicht konkurriren können, wo man
die Pferde Zahre lang auf den großen Weiden läßt, ohne daß
sie einen Batzen kosten. Darum hat sich in den letzten Zeiten
eine Gesellschaft zur Verbesserung der Pferdezucht gebildet, und
es ist möglich, daß diese etwas zu Stande bringt. Die Pferdezucht

ist endlich auch darum bei uns gesunken, weil man nur
auf die Beschäler Rücksicht nimmt, nicht aber auf die Stuten.
Säe man den besten Saamen auf einen magern Acker,
was wird dabei herauskommen? Ganz anders verhält es sich
bei uns mit dem Rindvieh; unser Rindvieh hat den größten
Werth in ganz Europa, und es gedeiht nur in unserm Klima
so, was die Erfahrungen sattsam beweisen. Daher geht mein
Schluß dahin, die Viehprämien als gänzlich überflüssig
abzuschaffen auf keinen Fall aber den Kredit wegen der oberländischen

Gegenden zu erhöhen. Will man diesen Gegenden eine
besondere Viehschau gestatten, so ziehe man die nöthige Summe
von dem Kredit für diejenige Viehschau ab, zu welcher sie bisher

zu gehen angewiesen waren.

Romang, Regierungsftatthalter. Man wird immerhin
Vieh halten, auch wenn wir heute die Viehprämien streichen,
aber das würde sehr unklug sein. Viele würden das ganz anders
auffassen als die Behörden, und sagen, wenn es sich um neue
Stellen handle, so habe man immer Geld, aber auf demjenigen,

was einzig dem Lande zugänglich sei, wolle man sparen.
Ein verhältnißmäßiger Abzug auf den Besoldungen würde einen
weit bessern Eindruck machen, als die Abschaffung der Vieh-
prämien.

Mühlemann, Regierungsstatthalter. Aus der Anmerkung

geht hervor, daß das Finanzdepartement und der
Regierungsrath glauben, die Verordnung über die Viehprämien
bestehe in Kraft durch Sanktion des Großen Rathes, und sie

seien also nicht kompetent, von sich aus davon zu abstrahiren.
Jedenfalls soll man nicht bei Anlaß des Büdgets Verordnungen
sanktioniren oder aufheben. Denn das streitet gegen den
§. 3Z des Reglements, zumal kein näherer Bericht darüber
vorliegt. Demnach ist es außer Zweifel, daß wir wenigstens
für dieses Jahr noch die gewöhnlichen Summen admittiren müssen,

denn so lange eine Verordnung besteht, ist der Große
Rath im Falle, die nöthigen Mittel dazu herzugeben. Zch
stimme also zu den Ansätzen, und glaube, daß über die Frage
im Allgemeinen gar nicht abgestimmt werden soll. Diese
allgemeine Frage wird, da vorhin ein daheriger Antrag der
Staatswirthschaftskommission erheblich erklärt worden ist, später

ohnehin zur Sprache kommen.

Schläppi. Zch verdanke es dem Regierungsrath und
dem Departements des Innern, daß sie auch einmal den
sehnlichen Wünschen des Oberlandes Rechnung tragen wollen. Wir
hatten früher eine Viehschau in Znterlaken. Es hat aber der
abgetretenen Regierung gefallen, sie mit derjenigen im Frutig-
lande zu vereinigen. Vielleicht hat man dabei beabsichtigt, auch
bei uns die schwere Viehrace einzuführen. Allein die Viehschau
in Reichenbach können wir nicht besuchen, erstens wegen der
allzugroßen Entfernung, zweitens weil wir mit unserer kleinern Viehrace

dort nicht concurriren können. Die schwere Viehrace paßt aber
für uns nicht, theils weil unsere steilen Felsen einer solchen
nicht zusagen würden, theils weil man im Wallis und in Italien

lauter schwarz und braun gezeichnete und leichte Waare
will, und wir dort verhältnißmäßig viel größere Preise dafür
lösen als untenher. Der Große Rath soll auch einmal die obcr-
ländischen Landschaften berücksichtigen, und ich schließe dahin,
daß wir gleichmäßig wie die anderen Landestheile behandelt
werden sollen.

vr. Schneider, Regierungsrath. Der Große Rath kann
heute diese Ansätze unmöglich streichen, wie das bereits gezeigt
worden ist. Uebrigens haben wir jetzt einen Rapport deS

Regierungsraths über den vorhin erheblich erklärten Antrag der
Staatswirthschaftskommission zu gewärtigen, wo dann die Sache
im Prinzip zu entscheiden sein wird. Heute muß man die
angesetzte Summe annehmen. Zch persönlich habe andere Ansichten,

als mehrere Herren Präopinanten. Allerdings gibt man
in anderen Staaten auch Viehprämien, so z. B. in England,
und zwar dort viel größere als hier; aber wer nimmt sie

gewöhnlich? Diejenigen, welche sie erkennen, gerade wie es auch

hier geht. Also die großen Güterbesitzer, welche im Parlamente
sitzen; aber consultire man die Andern darüber. Brougham,
welcher einmal darüber zu rapportiren hatte, sagte, das seien

diejenigen Staatsausgaben, von denen man zum voraus wisse,
daß ihr Zweck nicht erfüllt werde. Dennoch aber hat er darauf
angetragen, sie beizubehalten, und zwar chus politischen Gründen,

und das sind die einzigen, um deren willen ich vielleicht
später für Beibehaltung stimmen werde. Allerdings mögen die

Prämien hier und da Wirkung haben, weil sie die Leute täuschen,
indem man glaubt, eS müsse etwas Bedeutendes dabei
herauskommen. So wurden einmal im Kanton Basel bedeutende

Prämien für die Pferde eingeführt; plötzlich verdoppelte sich

die Zahl dieser letztern, aber die Folge war,' daß manche Bauern
darob fast zu Grunde gingen, weil sie ihren Viehstand der
Pferdezucht geopfer hatten. Auch andere Kantone haben derglei
chen Prämien, andere dagegen nicht, wie Appenzell Z. R. und
Schwyz, und ist etwa die dortige Viehrace geringer, als die

unsrige? Zm Kanton Zürich hatte man Anno 1809 Prämien
auf die Schafzucht gesetzt; darauf vermehrten sich dort die

Schafe binnen zwei Jahren um 8000 Stück, und nun hörte
die Regierung auf, Prämien zu geben. Zwei Zahre später
waren nur noch 4000 Schafe. DaS ist der beßte Beweis, daß

die Leute durch Prämien getäuscht werden. Wenn die Viehzucht

für uns paßt, so sind Prämien überflüssig. Hr.
Regierungsrath Aubry hat gesagt, seit Jahrhunderten sei der Kanton
Bern wegen seiner Pferdezucht berühmt gewesen; aber, Tit.,
die Prämien sind erst im vorigen Jahrhunderte hier eingeführt
worden. Zm Grundsätze bin ich für die Abschaffung der Vieh-
prmnien, aber für jetzt muß man das Tutachten des Regierungs-
rachs über den Antrag der Staatswirthschaftskommission
abwarten. Daher stimme ich, daß für einstweilen dem Oberlande



eine eigene Viehschau gewährt werte, denn dem Einen recht, —
dem Andern billig.

Dr. Lehmann. Die Bemühungen für Streichung der
Viehprämien rühren, wie eS scheint, hauptsächlich aus denjenigen

Gegenden her, welche vorzüglich Pferdezucht treiben. Das
schon spricht gegen die Sache. Äst etwa die Hornviehzucht
weniger wichtig für unser Land, als die Pferdezucht? und doch

glaubt man einstimmig, daß Prämien für die Pferde
zweckmäßig seien. Von eigentlichen Viehzüchtern habe ich gehört,
daß die Viehprämien höchst wohlthätig wirken, und sie haben
mir Gegenden bezeichnet, wo die Viehzucht sich seither wesentlich
gehoben habe, wie z. B. das GuggiSderg. Ich bezweifle, daß

nn Regierungsrath rechte Viehzüchter sitzen, denn sonst würde
ein solcher Antrag schwerlich von dorther gekommen sein. Die
Streichung der Viehprämien würde gegenwärtig auch höchst
unklug sein; man würde erst dann überall sagen, man Hause so

schlecht, daß man sogar solche zweckmäßige Ausgaben nicht mehr
zu bestreiten vermöge. Ich bitte gar sehr, die Hornviehprämien
nicht bloß beizubehalten, sondern auch dem Oberlande eine eigene
Viehschau zu geben. Die angeführte Aeußerung Brougham's
ist für mich ohne Bedeutung; ich zweifle, ob er competent
gewesen, ein Urtheil darüber abzugeben.

Huggler. Es mag wohl nicht böse Meinung sein, wenn
der Regierungsrath und das Finanzdepartement glauben, diese
Prämien seien überflüssig; aber es wäre gar nicht politisch, sie

zu streichen, wie das der Präopinant richtig bemerkt hat. Das
würde dann eine gewisse Klasse schön beim Horn ergreifen und
nicht gerne mehr fahren lassen. Man soll ein wenig gerecht
sein. Unsere Verhältnisse sind ganz darnach, daß am einen
Orte mehr Viehzucht, am andern mehr Pferdezucht, am andern
mehr Flachs- und Hansbau ist. Man muß also nicht dem
Einen nichts und den Andern alles geben. Also trage ich
darauf an, daß man dem armen Oberländlein auch eine
Viehzeichnung gebe, damit man dort nicht immer klagen müsse, man
gebe nur dorthin nichts. Der Große Rath wird das wohl thun,
das ist keine so große Sache.

Nyser, Oberstlieutenant. Ich muß mich höchlich verwundern,

daß man über diese Sache so viel Worte machen muß.
Da diese Ausgabe sich aus alle Landestheile vertheilt, so stimme
ich wenigstens für dieses Jahr dazu; will man dann für die
Folge etwas Anderes, so sollen wir ein besonderes Gutachten
des Regierungsraths darüber erwarten. Äch schließe wie Herr
Regierungsratbs Langel.

von Sinn er, Oberstlieutenant. Man hat vorhin von
den Uhren gesprochen, für welche man auch keine Prämie gebe.
Wenn Einer eine gute Uhr aus dem Kanton verkauft, so ist
das kein schaden; wenn aber ein gutes Pferd, das ein
vortrefflicher Zuchthengst sein könnte, aus dem Lande verkauft und
dafür^einen schlechten Zuchthengst braucht, so ist das dem Lande
ein Schaden. Waren bisher die Resultate der Prämien nicht,
wie man sie erwarten sollte, so liegt die Schuld wohl darin,
daß die Prämien zu klein waren; vielleicht wurden zu viele
Prämien gegeben, aber zu kleine. Jetzt hat sich eine Gesellschaft

für Einführung fremder Zuchthengste gebildet; ich glaube
aber, daß daS mit Uebereinstimmung mit der Regierung und
den Partikularen geschehen und daß daher die Regierung mit
dieser Gesellschaft in Verbindung treten sollte. Ich stimme,
wie Herr Regierungsrath Langel.

Tscharner, Regierungsrath. Seit mehr als 20 Jahren
habe ich im Großen Rathe die landwirthschaftlichen Interessen
vertheidigt. Immer sind diese Allokationen gegeben worden;
sogar das letzte Jahr, wo der Regierungsrath die Abschaffung
derselben angetragen, sind sie fast emmüthig bewilligt worden.
Der Herr Präsident des Finauzdepartemcnts wird gewiß
anerkennen, das das Departement des Innern in seinen
Forderungen am bescheidensten ist. Alle Jahre fast treten neuerdings
andere Kantone und Staaten hinsichtlich der Verbesserung der
Landeskultur in unsere Fußstapfen, und nicht einzig die Lokalität

bedingt die Viehrace, denn sonst würden Uri, Unterwalden,
Wallis, Graubünden u. s. w. eben so schönes Vieh haben, wie
wir. Wenn auch im Kanton Schwyz keine Viehprämien ge¬

geben werden, wo doch eine sehr schone und gesuchte Viehrace
ist, so sind dafür die Gesetze so streng, daß gar kein anderes
Stück Vieh aus den öffentlichen Weiden und an den Märkten
geduldet wird, als die altherkömmliche, schwarze Race. Dadurch
sind die Prämien hinreichend ersetzt. Aber wollen wir uns
durch so strenge Gesetze so sehr binden? Die ganze menschliche
Gesellschaft, der ganze Staatsorganismus beruht auf folgenden
vier Klassen, auf dem Nähr-, dem Lehr-, dem Wehr- und
dem Zehrftande. Von diesen soll der Nährstand die andern
sammt und sonders erhalten, und den nimmt man in Anspruch,
um Alles zu leisten, besonders, wer Grundeigenthum hat.
Nakte Kinder kann man nicht in die Schule schicken, also hat
der Lehrstand nichts zu thun, wo nichts ist; der Wehrstand hat
nichts zu thun, wo ein Volk nichts hat, denn er kann seine
Pflicht nur erfüllen, wenn er große Landesinteressen zu schützen

hat, und hiebet durch die übrige Bevölkerung geschützt ist. Der
Zehrstand gienge zu Grunde, wenn der Nährstand nicht
produzierte. Also werfen wir doch einen Blick auf das, was zur
Aufmunterung des allernöthigsten Standes geschehen kann. Was
wir hier dafür thun, ist noch viel zu wenig. Ich ersuche also,
einige Brosamen auf den Nährstand fallen zu lassen, daß es ihm
zur Aufmunterung diene, und also die dießjäbrige Allokation
nebst den Fr. 600 für daS Oberland anzunehmen.

Vuchmüller unterstützt diesen Antrag, indem diese Prämien

für das ganze Land sehr wohlthätig seien.

Obrecht. Ich werde stimmen, daß dem Begehren
entsprochen werde, weil man gesagt hat, das sei politisch klug.
Es ist immer politisch, zu geben, wenn man geben kann, denn
damit macht man nirgends ungeduldige Leute, aber wenn man
allen Begehren entspricht, so könnte dann eine politische Unklug-
heit zum Vorschein kommen, nämlich daß man genöthigt sein
würde, Tellen und außerordentliche Auflagen zu erheben.

Dr. Am mann. Man hat wegen der Prämien namentlich
für Hanf- und Flachsbau gesagt, daS Meiste falle reichern
Gutsbesitzern zu. Dieser Ansicht müßte ich widersprechen. Diese
Prämien kamen namentlich bei uns gar oft solchen
Eigenthümern zu, die auf ihren Güter» fast mehr schuldig waren,
alö was das Gut werth ist. Diesen waren daher dergleichen
Prämien sehr erwünscht und ein kleiner Beitrag für ihre Zinse
u. s. w. So ist eS auch bei den Lebenleuten. Das Gleiche
gilt nun von den Viehprämien. Das sind nicht alles vermög-
liche Leute, wenn sie schon etwa einiges Vieh haben. Ich
möchte also die bisherigen wenigen Prämien nicht abschaffen
oder vermindern, lieber sie vermehren. Auch ich schließe daher
zu den vorgeschlagenen Ansätzen, so wie zum Antrage deS Herrn
Regierungsraths Langel.

Schneider, Negierungsftatthalter. Die Prämien sind
Verlornes Geld und sie sind nicht eine Aufmunterung, sondern
eine Erniedrigung, ein Flecken, der den Viehbesitzern noch
immer anklebt. Man hat mit den gelben Vögeln etwa Gelegenheit

gefunden, die bedeutenden Männer im Lande zu gewinnen.
Das ist ei» Flecken. Man hat gesagt, das Vieh von Oberhasle
sei zwar viel kleiner, aber dafür habe eS andere Vorzüge, es
sei dann gar sein u. dgl., und darum sei eS nöthig, auch dorthin

Prämien zu geben. Ebenso könnten die Moosgegenden
kommen und sagen: unsere Kühe können gar tief in'S Wasser
gehen und das GraS unter dem Wasser hervorsuchen, und das
seien auch gar große Vorzüge. So zieht das zu den heute
verlangten Fr. 600 vielleicht noch drei und vier Mal mehr nach
sich. Ich stimme zur Aufhebung der Viehprämien.

von Jenner, Regierungsrath. Man hatvorerst die Form
angegriffen, wie dieses Geschäft Hieher komme. Ich sinde sie

nicht so tadelhaft. Es besteht gar keine Verordnung, durch
welche die Hornviehprämien eingeführt worden sind, sonst soll
man mir sie zeigen; sondern daS ist so nach und nach gekommen;

man hat immer etwas mehr auf das Büdget gesetzt, und
der Große Rath hat es dann immer bewilligt. Also handelt
es sich heute weder um Sanktion, noch um Aufhebung einer
Verordnung. Die Frage, ob man diese Prämien aufheben
solle oder nicht, hätte sich eigentlich darauf reduzircn sollen:
sind sie zweckmäßig oder nicht? Statt dessen hat man davon



geredet: sind sie politisch oder nicht? Politisch in, was dem
Allgemeinen frommt, aber die Politik besteht nicht darin,
Summen da zu verwenden, wo sie nichts nützen, und dann kein
Geld mehr zu haben, wo es bitter nöthig ware. Jetzt habe

ich vorhin mit einer ungeheuern Beredtsamkeit den Nährftand
protegiren gehört. Ich bin auch für den Nahestand, aber eben

deßwegen bin ich gegen dergleichen Prämien. Wer zahlt die

Abgaben Der Nährstand ; werden Sie also diesem gar unter
die Schultern greifen, wenn Sie ihm eine Menge Ausgaben
auslegen, die nichts nützen Schaffe man lieber überflüssige
Ausgaben ab; dadurch würden Sie bei m Nährstand weit eher
einen Stein in's Brett legen. Lassen Sie nur den Moment
kommen, wo wir mit unsern Einkünften nicht mehr fahren
können, dann werden Sie sehen, ob Sie sich im ganzen Lande
herum Dank durch solche Maßregeln verdient haben. Darum
haben wir geglaubt, antragen zu sollen, was im Interesse des

ganzen Landes liegt, Ihnen, Tit., den Entscheid überlassend.

In kleine Gegenstände, welche in der Diskussion vorgebracht
worden, will ich jetzt nicht eintreten; ebensowenig werden Sie
erwarten, daß ich auf einige Ausdrücke antworten werde, welche,
wie es mir schien, der betreffende Herr Präopinant füglich hätte
unterlassen können. Man sollte doch immer bedenken, wo man
ist, und sollte die Höflichkeit nicht aus den Augen lassen.

A b sti m m u n g.

1) Für litt. a. Pferdezucht: Fr. 5750
2) Für litt. Ii. Hornviehzucht: Fr. 5750

Dagegen
3) Für eine Viehschau im Oberlande, Fr. 600
4) Für Erheblichkeit des Antrages des Herrn

Lange!

gr. Mehrheit.
04 Stimmen.
I?
gr. Mehrheit,

gr. Mehrheit.

7. Unvorhergesehenes (zusammen Fr. 3000).
Durch's Handmehr angenommen.

Verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt wird:
Ein Anzug von 10 Mitgliedern, betreffend die Vollendung

der Wannenfluhstraße.

(Schluß der Sitzung um IV4 Uhr.)
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N» A

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersttzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Fünfte Sitzung.

Freitag den 26. Februar 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Funk.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird angezeigt und der Bittschriftenkommiffion
zugewiesen:

Eine Vorstellung mehrerer Bewohner von Unter- und
Ober-Trammlingen über den dortigen projektirten Kirchenbau.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Behandlung des Büdgets für 1841.

Ausgeben.
5'. Justizdepartement (zusammen Fr. 240,100).

I. Verwaltung und Kanzleikosten (zus. Fr. 12,200).

Bühler, Amtschreiber, als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission. Unter diesem Artikel sind unter Anderm
auch angesetzt für Rechtsgutachten und Rapporte von Rechtsge-
lchrten Fr. 1500. Bisher war es gebräuchlich, daß die Justizsektion

in Administrativstreitigkeiten und andern ihr zum Berichte
überwiesenen Rechtsgeschäften Gutachten von praktizirenden
Anwälten abverlangte, wodurch meistentheils der Zustizgang verzögert
wurde, indem auch bei dem besten Willen des Justizdepartements,
denselben zu befördern, dennoch diese Rechtsgutachten in der
Regel lange in den Händen der Anwälte blieben, bis sie ihre
Erledigung fanden. Ein Uebelstand ist ferner der, daß es der
Fall sein kann, daß diejenigen Anwälte, welchen ein Gutachten
abgefordert wird, bereits in dieser Angelegenheit verhandelt
haben, was nicht ohne Einfluß auf die Abfassung der Gutachten
bleiben kann. Die Staatswirthschaftskommission hat es daher
für angemessen gefunden, vom Regierungsrathe Bericht zu
verlangen, ob es nicht vortheilhafter sein würde, einen eigenen,
vom Staate besoldeten und gründlich gebildeten Juristen für
Abfassung von Rechtsgutachten anzustellen. Im Uebrigen empfehle
ich die Ansätze zur Genehmigung.

Tscharner, Altschultkeiß. Dieser Artikel, über den so
eben Bemerkungen gefallen sind, existirt nicht nur seit den zehn
Jahren der neuen Negierung im Vüdget, sondern er war schon
in frühern Jahren darin. Die Mitglieder der Justizsektion sind
nicht eensirt, sämmtlich gründliche Juristen zu sein, so wenig
als man ihnen zumuthen kann, ihre ganze Zeit auf Abfassung

solcher Gutachten zu verwenden; daher war es von jeher ge
bräuchlich, daß in weitläufigern und schwierigern Rechtsgeschäften
Gutachten von gründlich gebildeten und praktizirenden
Rechtsanwälten abverlangt wurden. Die Staatswirthschaftskommission
ist im Irrthume, wenn sie glaubt, daß die Geschäfte mit mehr
Beförderung ihre Erledigung finden und unparteiischer und
gründlicher behandelt würden, wenn ein eigener Rechtsanwalt
vom Staate besoldet würde, im Gegentheile würde bei Ueber
Häufung von Geschäften öfters ein einziger Angestellter nicht
Zeit genug finden können, um Alles zu erledigen, so wie ferner
zu vermuthen ist, daß Anwälte, welche sich durch ihre ausgedehnte

und mannigfaltige Praxis viele Erfahrungen erworben
haben, mehr Zutrauen verdienen. Die Justizsektion hat in der
Regel zwei Anwälte gehabt, denen sie ihre Geschäfte zum begutachten

übertrug, nämlich Herrn Fürsprech Gerwer, älter, sel.,
welchem man den Ruhm lassen muß, daß er von jeher einer
der vorzüglichsten seines Faches war, und den gegenwärtigen
Landammann, Herrn Fürsprech Blösch, von Burgdorf, dessen

Fähigkeiten Sie, Tit., wohl am beßten zu beurtheilen wissen
werden. Was dann den Ansatz von Fr. 1500 betrifft, so ist
derselbe bisher selten ganz aufgebraucht worden, indessen ist es

im Interesse des Landes, daß eher zu viel als zu wenig angesetzt

sei, und daß dadurch die Rechte der Staatsbärger, so wie
des Staates einer genauen und gründlichen Untersuchung
unterworfen werden, was allein durch Abfassung von Gutachten
geschehen kann, indem sowohl das Justizdepartement als der
Regierungsrath so einen bessern Ueberblick erhalten, als wenn
dieß nicht der Fall wäre.

von Zenner, Regierungsrath. Der Autrag der Staats
Wirthschaftskommission betrifft nicht die Ziffer, sondern geht
dahin, daß vom Regierungsrathe ein Bericht verlangt werde,
ob nicht ein eigener Anwalt für Staatssachen angestellt werden
solle. Tit., ich glaube nicht, daß mit einem solchen Referenten
viel für die gründlichere Untersuchung, noch weniger für eine
schleunigere Justiz gethan sei. Diese Frage wird hier nicht
zum ersten Male behandelt, sondern sie wurde bereits im
Regierungsrathe besprochen und von demselben als unhaltbar erfunden.
Nicht nur das Justizdepartement, sondern noch zwei andere
Departements kommen öfters in den Fall, Gutachten einzuholen,

namentlich daS Finanzdepartement und daS Baudepartement.
DaS Erstere ist wohl eensirt, die Finanzen zu kennen, nicht
aber den Justizgang, das Letztere, welches nicht selten Streit
bekömmt, soll das Bauwesen verstehen, muß aber, was das
Recht betrifft, sich anderwärts Raths erholen. Bei der Menge
von Rechtsgeschäften, welche diese drei Departement einem
eigenen Staatsreferenten in Rechtssachen zu übertragen hatten,
wäre es nicht wohl zu erwarten, daß dann dieser Knall und
Fall sein Gutachten abgeben könne, ja im Gegentheil dürfte es

wohl öfters der Fall sein, daß es länger ginge, als es letzt
der Fall ist. Da jedoch nur auf eine Untersuchung angetragen
ist, so kann ich gar gut dazu stimmen.



Abstimmung.
1) Tie Ansätze des Budgets werden durch's Handmehr ange¬

nommen, und

2) Ter Antrag der Staatswirthschaftskommission mit großer
Mehrheit gegen 3 Stimmen erheblich erklärt.

2. Für Arbeiten im Fache der Gesetzgebung (zu¬

sammen Fr. 4000).
Turch's Handmehr ohne Diskussion genehmigt.

3. Departementalkassa: für Ausgaben des Justiz- und
Polizeidepartements in den Amtsbezirken (zusammen
Fr. 30,700).

Durch'S Handmehr ohne Diskussion genehmigt.

4. Polizeisektion (zusammen Fr. 193,200).

von Jenner, Regierungsrath. Ich muß einige Worte
über eine von der Staatswirthschaftskommission gemachte
Bemerkung vorausschicken, damit der Herr Rapporteur derselben

weiß, aus welchem Boden er steht. Die Staatswirthschaftskommission

hat in dem abgelesenen Rapporte angeführt, daß in
dem Budget eine Summe von Fr. 75,977 für 235 Landjäger
angesetzt sei, während doch die Stadt Burgdorf für zwei Land-

läger Fr. 800 zahle. Tit., die Kompagnie der Landjäger ist

in der Regel 235 Mann stark, manchmal sind eS etwas weniger,

doch ist dieß die Normalzahl. Die zwei Mann nun,
welche die Stadt Burgdors eigens für sich besitzt, und für
welche sie eine Summe zahlt, sind nicht darin begriffen,
sondern sie sind appart, so daß die Zahl der Landjäger 235 plus
die zwei Mann in Burgdors ist. Diese zwei Mann werden

vom Staate bezahlt, dagegen entschädigt dann die Stadt Burgdors

für jeden Mann Fr. 380 also im Ganzen Fr. 700 in
die Landjägerkassa, und so ist die Sache rangirt. Dieß ausdie
Bemerkung der Staatswirthschaftskommission, und ich trage
auf Genehmigung des Büdgetansatzes an.

Bühler, Amtschreiber, hat auf diese Bemerkung nichts

zu erwiedern.

Stettler. Es sei mir erlaubt, bei diesem Anlasse einige
Worte zu bemerken. Ich sehe hier für einen wichtigen Zweig
der Staatsverwaltung eine bedeutende Summe angesetzt, nämlich

für die Ceutralpolizeidirektion. Es ist dieß unstreitig einer
der wichtigsten Zweige für die ganze Republik, auf welchen

man ein .Hauptaugenmerk haben, und welchen man mit Sorgsalt

pflegen muß. ES ist dieß vom Großen Rathe anerkannt
worden, und man hat deshalb von hier aus schon zu verschie-
denen Malen dem Regierungsrathe den Auftrag zukommen
lassen, daß er doch ein Projektgesetz über die Organisation der

Centralpolizei bringe. Schon vor acht Jahren hat der Große
Rark diesen Beschluß gesaßt, es ist nichts geschehen; man hat
in dieser Zeit zwei, drei, vier Mal den Negierungsrath an
dieselbe gemahne und die Aufträge erneuert, es ist dessen

ungeachtet noch immer nichts geschehen. Ich sehe serner hier für
den Adîunkten des CentralpolizeidirektorS Fr. 2000 angesetzt.

Man sollte glauben, es bestehe ein solcher Adzunkt; nein, Tit.,
es besteht kein solcher! Bisher hatte ein Mann diese Stelle
bekleidet, welcher seit 20 Jahren dieses Amt treu und gewissenhaft

versehen hat. Es war kein schlechter Mensch, kein schlechter

Beamter, treu hat er seine Pflichten als Adjunkt des

CentralpolizeidirektorS erfüllt, auch in der Reaktionsprozedur ohne

Vorwurf, ohne Parteilichkeit gehandelt, und doch ist dieser

Mann, als es sich letzthin um seine Wiederbestätigung bandelte,
nicht wieder bestätigt worden. Warum? weil er seine Pflichten
nicht erfüllte? weil er nachläßig war? Nein, Tit., nicht
deßwegen, denn solches kann ihm Niemand vorwerfen, sondern

deßwegen, weil er den rechten Farbenstrich nicht hatte, weil
man nicht den gehörigen Farbenpunkt an ihm fand; man
brauchte ikn nicht mehr! Ein anderer Beamter dagegen, — er
steht auch aus dem Budget, ich will ihn jedoch nicht näher

bezeichnen,— wurde dennoch bestätigt, obschon er seine Pflichten

auf eine skandalöse Weise erfüllte, wurde wieder bestätigt,
warum? weil er den gehörigen Farbenpunkt hatte. Man wird
sagen, das gehöre nicht hieher. Gestern hat man über zwei
Stunden über Viehprämien u. s. w. deliberirt, es ist eben
so zweckmäßig, über Prämien für den Servilismus und daS

Knechtenthum einige Worte anzubringen. Es sind hier Summen

für 235 Landjäger ausgesetzt, ohne daß ein Landjägerchef
da ist. Der Landjäger verdient eben so gut einen Chef zu
haben, als andere Truppen, namentlich wenn man alle Monate
aus den GesangenschastSrappörten ersieht, wie allerlei Unfug,
offene Thätlichkeit u. s. w. im Wachsen begriffen sind, obschon
das Landjägerkorps doppelt so stark, als früherhin, ist. Nicht
die Zahl macht die Güte aus, sondern eine gute Oberaufsicht,
und diese kann allein durch einen eigenen Chef ausgeübt werden.
Wenn man ferners bedenkt, daß der Centralpolizeidirektor Mitglied

des Regierungsrathes ist, welcher in der Woche wenigstens
drei Sitzungen hat, so ist es wirklich zum Verwundern, daß
derselbe dennoch seinen Pflichten als Centralpolizeidirektor so gut
obliegen kann. Das mag wohl eine Zeit lang so gehen, aber
in die Länge hält man solches nicht aus, und deßhalb sollte ein
Adjunkt wenigstens für die laufenden Geschäfte da sein. Ich
trage daher dahin an, den Negierungsrath zu beauftragen, den
schon lange geforderten Entwurf einer Organisation der Cen-
tralpolizei mit Beförderung vorzulegen, so wie auch für die
Wiederbesetzung der schon längst vakanten Stelle eines Chefs
des Landjägerkorps zu sorgen und bis dahin die für den Adjunkten
angesetzte Summe von Fr. 2000 zu eliminiren.

Jaggi, Regierungsrath, älter. Was den Schluß
betrifft, welchen Herr Stettler so eben gezogen hat, so stimmeich
demselben ganz bei, aber die Thatsachen, aus welchen der
Schluß abgeleitet ist, verdienen einige nähere Erörterung.
Der Regierungsrath und die Polizeisektion sind vorerst nicht
daran schutd, daß sich die Organisationen über die Central-
polizei und das Landjägerkorps so lange verzögern, sondern
dieß hat seinen eigenen Grund. Ein Landjägerreglement lag
schon vor einiger Zeit vor und sollte vom Regierungsrath
behandelt werden; als aber Herr Alt-Regierungsrath Schnell zum
Centralpolizeidirektor erwählt wurde, war es ganz natürlich,
daß derselbe das Projekt vorher zu durchgehen wünschte, und
daß der Regierungsrath diesem Wunsche entsprach. Seither
trac Herr Schnell sowohl aus dem Regierungsrathe als von
seiner Stelle als Centralpolizeidirektor ab und wurde in beiden
Stellen durch Herrn Regierungsrath Weber ersetzt. Dieser
führte die gleiche Sprache, wie Herr Schnell, und dem Einen
recht, dem Andern billig; man wartete mit der Berathung,
bis sich Herr Weber hinlänglich Erfahrung erlangt hatte, um
mit gehöriger Sachkenntniß über derartige Reglemente zu
sprechen. Seither kam der Regierungsrath nicht mehr zu diesem
Projekt, und es liegt noch zur Stunde hinter dem
Centralpolizeidirektor. Es ist mir leid, daß er selbst nicht da ist, so

wie der Präsident der Polizeisektion; sie beide könnten am beß-
ten darüber Auskunft geben. Ein fernerer Punkt betrifft die
Adjunktenstelle, für die ich die Fr. 2000 auch streichen will.
Was aber die Nichtwiederbestätigung des Herrn Scheurer als
Adjunkt der Centralpolizei direkt betrifft, so habe ich hier nicht
die gleiche Ansicht mit Herrn Stettler. Der Regierungsrath
hat das Recht, Jemanden in seinem Amte zu bestätigen oder
nicht, und wenn er von diesem Rechte Gebrauch macht, so hat
er Niemandem dafür Rede zu stehen. Glaubt dagegen der
Große Rath, daß er sein Recht mißbrauche, so kann er ihn
zur Rechenschaft fordern, und ich bin überzeugt, die Majorität

des RegierungSrathes wird nicht verlegen sein, sich zu
rechtfertigen. Allerdings, Tit., der Farbenstrich hat bei der
Nichtbestatigung mitgewirkt und mit Recht, denn wenn der
Farbenstrich bei einer so wichtigen Stelle wie der Centralpolizei-
direktion nicht mitwirken sollte, wenn die Regierung hier nicht
aus gleichgesinnte und in politischer Beziehung zuverläßige Männer

sehen wollte, Tit., wir wären nicht mehr lange da. Aber
ich will auch aus die Aeußerung des Herrn Stettler eintreten,
daß Herr Scheurer während der Verführung der ReaktionS-
prozedur seine Pflichten sehr gut erfüllt habe. Ich kann kein
Faktum angeben und keine bestimmten Belege des Gegentheils
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vorweisen, aber das weiß ich, daß der damalige Centralpolizei-
direktor sich mehrmals beklagt hat, daß der Adjunkt, Herr
Scheurer, ihn im Stiche lasse, daß er sich wegen Krankheit
oder aus andern Gründen oft und vielmals entschuldige und zu
Hause geblieben sei. Daß dann unter solchen Umständen einiger
Verdacht nicht unbegründet sei, wird wohl Niemand behaupten
wollen. Auch wurde im Regierungsrathe darüber deliberirt,
als der Herr Centralpolizeidirektor auf dessen Bestätigung
antrug. Man fragte ihn, ob er denn alle Geschäfte ohne
Ausnahme Herrn Scheurer zur Besorgung anvertrauen dürfe;
die Antwort lautete verneinend, denn es gebe einen gewissen
Theil von Geschäften, die er Herrn Scheurer nicht überlassen
möchte. Ja, Tit., bei einer solchen Antwort muß man billig
Bedenken tragen, einen Mann wieder in einer Stelle zu
bestätigen, bei welcher er durch die öfters nothwendige Abwesenheit
des Centralpolizeidirektors, wie z. B. bei den Unruhen im
Bisthum u. s. w., in Fall kommt, allein die Centralpolizei-
direktion zu übernehmen. Oder sollte dann wieder geschehen,
was bereits geschehen ist, daß ein Theil der Korrespondenz bei
Abwesenheit des Centralpolizeidirektors ins Bisthum gesendet
wird, und den Kehr dort durchnehmen muß Wenn dieß eine
gute Einrichtung genannt werden kann, so möchte ich für
mich wenigstens nicht mehr in der Polizeisektion bleiben,
sondern ich müßte für solche Ehre höflichst um Entschuldigung
bitten. Dessen ungeachtet stimme ich, wie bereits bemerkt,
den Anträgen des Herrn Stettler bei.

Aubry, Regierungsrath. Ich bedaure, daß ich nicht
gegenwärtig war, als man sich mit der Centralpolizei beschäftigte.

Wenn ich dasjenige recht verstanden habe, was mir
davon gesagt worden ist, so hat man ihre Organisation angegriffen;
allein eS lag nicht an der Polizeisektion, noch an dem
Centraldirektor, daß diese Organisation, deren ganze Mangelhaftigkeit
wir wohl fühlen, nicht umgeschmolzen wurde. Es liegt eine
Arbeit vor, welche jedoch noch weiterer Ausarbeitung bedarf.
Was vorzüglich wichtig ist, das ist die Aufstellung einer Hierarchie

unter den Angestellten, welche bei der gegenwärtigen
Organisation öfters abgesondert von einander gehandelt haben.
Die Mittel der Polizei sind in diesem Kanton sehr beschränkt;
denn sie erfordern Geldhülfsquellen, über welche wir nicht
verfügen können. Ich muß der Art und Weise, wie der Herr
Centralpolizeidirektor sein Amt versieht, alle Anerkennung
widerfahren lassen; wir dürfen uns glücklich schätzen, daß wir einen
so einsichtsvollen, so rechtschaffenen und so aufgeklärten Mann,
wie diesen, an der Spitze der Polizei haben, und ich zweifle
sehr, ob ernsthafte Beschwerden gegen ihn hervorgebracht werden

können. Es können Mißgriffe begangen worden sein;
allein jedesmal, wenn gegründete Klagen angebracht wurden, ist
ihnen auch Recht verschasst worden. Ich bedaure, daß ich hier
nicht in persönliche Thatsachen eintreten kann. Ich muß glauben,

daß Hr. Stettler, welcher weiß, daß ein neues Reglement
im Projekt vorliegt, sich beeisern werde, uns mit seinen
Einsichten zu helfen, und ich beklage, daß in solchen Umständen,
wie wir uns befinden, die Polizei in einem falschen Lichte
dargestellt wurde.

Stettler bemerkt, daß er den Präsidenten der Polizeisektion

prävenirt habe über das, was er vorzubringen gedenke,
und daß er nicht das geringste Nachtheilige über das Personal
weder des Regierungsratbes, noch der Polizeisektion geäußert
habe, noch habe äußern wollen.

Weber, Regierungsrath. Es ist mir leid, Tit., daß ich beim
Beginnen dieser Diskussion nicht da war, Amtsgeschäfte waren
Schuld daran, und diese hielten mich im Nebenzimmer ab, vom
Anfange an da zu sein. Wie ich vernehme, klagt man darüber,
daß bis aus den heutigen Tag weder ein Landjägerreglement
noch eine Organisation der Centralpolizei im Allgemeinen
vorgelegt worden sei. Beide sind bereits im letzten Jahre beendigt
gewesen und wurden dem Herrn Präsidenten der Polizeisektion
zugesendet; einige darin enthaltene Grundsätze machten indessen
noch einige Modifikationen nothwendig, so daß die Arbeit noch
nicht der Art war, in Circulation gesetzt zu werden. Darüber kein
Wort mehr, als daß die beiden Organisationen seit einigen
Monaten da liegen. Daß übrigens die Sache so lange gegangen,
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wird sich wohl Niemand verwundern, wer die Umstände etwas
genauer kennt. Sie wissen, Tit., daß seit dem Jahre 1832
beinahe alle zwei Jahre der Centralpolizeidirektor änderte. «Jedesmal

nun, wenn ein neuer gewählt wurde, war es ganz natürlich,

daß man seine Ansichten über die zu entwerfenden oder
bereits entworfenen Organisationen abverlangte. Um einer
solchen Anforderung zu entsprechen, mußte man gewiß mehr
als nur acht Tage Centralpolizeidirektor gewesen sein, Erfahrung
war nothwendig, und um diese nur einigermaßen zu erhalten,
waren Jahre nothwendig. Wenn sich nun Einer in dieses Fach
hineingearbeitet und seine Ansichten abgegeben hatte, so wurde
er durch Jemand anders ersetzt, und dieser verlangte entweder
wieder die nämliche Begünstigungen, oder es wurde ihm seine

Ansicht abverlangt. AIS ich nun Centralpolizeidirektor wurde,
lagen bereits vier Landjägerreglemente und vier Organisationen
der Centralpolizei vor. Man ersuchte mich um meine Ansichten,
und ich hatte es wie die frühern, ich mußte, um dem Wunsche
zu entsprechen, mir zuerst von der Sache einen Begriff machen
können, ich mußte mir Erfahrung verschaffen. Die Polizeisektion

hat diesen Gründen Rechnung getragen, und es war mir
selbst daran gelegen, mit Gründlichkeit die Sache behandeln zu
können, als in's Blaue hinein irgend eine Meinung
Herzuschwatzen. Lieber wollte ich nichts machen. WaS den Adjunkt
der Centralpolizeidirektion und dessen nicht Wiederbestätigung
betrifft, so mag wohl die Mehrheit deS Regierungsraths
hinlänglichen Grund zu einer solchen Handlungsweise gehabt haben,
ohne einen Tadel zu verdienen. Ich habe auf Wiederbeftätigung
angetragen, jedoch ist den Gründen der Nichtwiederbestätigung
gewiß Mechnung zu tragen, und ich bin weit entfernt, den Re-
gierungSrath deßwegen so zu tadeln, wie es Herr Lehenskommissär

Stettler gethan hat. Man muß Anderer Meinung auch
die gehörige Rechnung tragen, sonst ist dies eine Ueberschätzung
seiner selbst. Die Stelle eines Adjunkten wäre auch
ausgeschrieben worden, wenn nicht ich selbst den Antrag gestellt hätte,
damit noch einstweilen zu warten, bis die versprochenen
Organisationen da Mären, dcifflit man späterhin bei einer Ausschreibung

dieser Äelle genau die Pflichten angeben könne, welche ein
Adjunkt zu erfüllen habe; ich versprach zugleich mit verdoppeltem

Eiser aus so lange die Stelle eines Adjunkten zu versehen,
und glaube auch auf so lange mit Hülfe meiner Sekretärs und
Substitute» und mit Verwendung doppelten Eifers dessen Stelle
mit der meinigen versehen zu können. Dieß ist aber der Dank
für solche Bemühungen und Anstrengungen, daß man noch
Vorwürfe erhält, wenn nicht alles nach der Ansicht eines gewissen

Kopfs geht. Was den Chef des LandjägerkorpS betrifft, so

kann man da verschiedene Ansichten haben. Die Landjäger sind

niemals, wenigstens in neuerer Zeit nicht, in Masse versammelt
gewesen, sondern sie sind im ganzen Lande vertheilt und stehen

dann direkt unter dem betreffenden Regierungsstatthalter. Hat
man größere Massen nöthig, so sammelt man nicht die
Landjäger, sondern man braucht das Militär dazu. Was soll dann

- unter solchen Umständen ein Chef? Zu Handhabung der
Disciplin ist ein Chef nicht nothwendig, denn er würde nicht
mehr machen können, als was bereits gethan wird. Wenn
über Landjäger Klagen einlaufen, so werden sie gewiß nach
Verdienen berücksichtigt, und ich berufe mich auf die anwesenden
Regierungsstatthalter, ob man nicht allen begründeten Bemerkungen

mit der größten Vereitwilligkeit entspricht. Ich weiß

nicht, ob über die Disciplin der in Bern stationirten Landjäger
eine Bemerkung gefallen ist, aber so viel glaube ich behaupten

zu dürfen, daß die Disciplin wesentlich gebessert hat, und daß

sie so gut ist, als sie es unter gegenwärtigen Umständen sein

kann. Ich trage daher auf Beibehaltung der Fr. 2000 an,
indem dieselben noch in diesem Jahre in Anspruch wird genommen
werden. Dem ersten Antrage des Herrn Stettler, in Betreff
der Organisationen, ist, wie ich gezeigt habe, bereits entsprochen,
indem ich weiß, daß sie fertig sind. Herr Lehenskommissär

Stettler wußte dies so gut als ich, er war bei mir und hat sie

in meinem Zimmer gesehen, freilich nicht offiziell, sondern
privatim, aber er wußte es so gut als ich, daß die Organisationen
fertig waren. Daß nun der Regierungsrath und die Polizei-
sektion sie in dieser Wintersitzung nicht vorgebracht haben, wird
wohl Zedermann erklärlich finden, denn er hatte diesen Winter
wichtigere Dinge zu thun, als Organisationen vorzuberathen.



Jaqgi, Regierungsrath, jünger, bedauert, daß er wegen
Amtsgeschästen dem Anfange der Diskussion nicht habe beiwohnen

können, doch habe er geHort, daß dem Regierungsrath
wegen der Nichtbestätigung des Herrn Scheurer Vorwürfe
gemacht worden seien. Tit., wenn es sich um die Besetzung oder
Wiederbestätigung einer Stelle handelt, so sehe ich wenigstens
im Allgemeinen nicht darauf, welche Farbe der Betreffende hat,
in so fern die Stelle nicht der Art ist, daß man auf eine
politische Farbe sehen muß, wie bei gewöhnlichen Verwaltungssachen

u. s. w., und in so fern der Bewerber sich vor allen
Andern durch Kenntnisse und Rechtschaffenheit auszeichnet. Aber
wenn es sich um eine Stelle handelt, wo die politische Meinung
einen gefährlichen Einfluß auf deren Bekleidung haben könnte,
wo es im Interesse der gegenwärtigen Ordnung der Dinge
liegen muß, einen der Regierung und ihrem System ergebenen
Mann zu haben; ja, Tit., da sehe ich auf die politische Farbe
und gewiß mit Recht. Namentlich ist dies in der heutigen Zeit
nothwendig, wo eine gewisse Partei alle Tage sich mit ReaktionS-
plänen herumträgt, und wo dieselbe jeden günstigen Moment
zu Reaktionsversuchen zu benutzen sucht. Herr Regierungsrath
Weber hat allerdings auf Wiederbestätigung des Herrn Scheurer
angetragen, als man ihn aber anfragte, ob er denn alle Briefe
und alle Depeschen demselben anvertrauen dürfe, mußte er ein-
qestehen: nein, das darf ich nicht. Die Stelle eines Adjunkten
des Centralpolizeidirektors ist viel zu wichtig, als daß diese einem
in politischer Farbe zweifelhaften Manne anvertraut werden
darf. Wer sich nicht öffentlich aussprechen, wer sich nicht un-
gescheut zu der neuen Ordnung der Dinge bekennen, wer nicht
offen und thätig für dieselbe auftreten darf, den halte ich für
zweifelhaft und unzuverlässig in politischen Angelegenheiten, und
einem solchen darf kein Amt gegeben werden, welches geschaffen
ist, um die gegenwärtige Ordnung aufrecht zu erhalten, die
öffentliche Sicherheit zu schirmen. Im Jahre 1832 haben wir
solche Beispiele gesehen, daß wir uns in Zukunft vor deren
Wiederholung hüten müssen, wir haben Gelegenheit, gar vieles
zu vernehmen, waS nicht in Aller Leute Munde kömmt, und
wir können daher auch am beßten darüber urtheilen, waS in
solchen Dingen vorgeht und was nothwendig ist. Von dieser
Ansicht ausgehend, habe ich bei der Wiederbestätigung

Herr Vicelandammann macht aufmerksam, daß es sich
allein um die Ansätze im Büdget und die von Herrn Stettler
gemachten Anträge handle, welche auch nochmals abgelesen
werden.

Jaggi, Regierungsrath, jünger. Diesen Anträgen muß
ich beistimmen, und ich werde helfen, denselben Folge zu geben,
aber wenn eS sich bloß darum handelt, so hätte man sich solcher
Ausfälle gegen den Regierungsrath enthalten sollen.

Sträub, Oberstlieutenant. Ich will nicht abschweifen,
sondern einfach bei dem Einnehmen und Ausgeben des Justiz-
departements bleiben. Ich bin überzeugt, daß dieses Departement

ein größeres Einnehmen hätte, wenn man nachsehen würde,
ob die ausgesprochenen Bußen auch gehörig eingehen oder nicht.
Zch weiß wohl, daß die Bußen durch Gefangenschaft abverdient
werden können, aber dann frägt es sich wieder; werden die
Gesangenschastskosten wieder erstattet? Wenn man die daherigen
Rapporte genau nachsehen würde, was von den Bußen und
Gesangenschastskosten bezahlt und nicht bezahlt sei, so fände sich
gewiß eine große Anzahl, die nicht bezahlt wären. Wenn man
ferner untersuchen würde, wie die Armuthsscheine ausgestellt
werden, so würde man sich überzeugen, daß damit ein großer
Mißbrauch, getrieben wird, daß die Vorgesetzten oft und viel
Armuthsscheine ausstellen, wo keine eigentliche Armuth vorhanden

ist. Dies verdient Strafe, und ich bin überzeugt, daß,
wenn man damit strenge zu Werke gehen, nnd die Vorgesetzten
für solches bestraft würden, man weniger Armuthsscheine und
auch ein größeres Einnehmen hätte, als es jetzt der Fall ist.
Zch wünsche daher, daß in allen Aemtern die gehörigen
Untersuchungen darüber angestellt werden.

Zahler unterstützt diesen Antrag, indem öfters Armuthsscheine

ausgestellt werden an Leute, die ein Heimwesen haben, ja

er kenne sogar einen Ort, wo die Bußen zwar eingezogen aber
nicht abgeliefert wurden, freilich betreffe dies nicht die
gegenwärtigen Amtsgerichtsschreiber, sondern die abberufenen. Nichts
schade dem Ansehen der Regierung so sebr, als solche Thatsachen,
wo man sich fragt: was ist das fü reine Justiz, die nicht
handhaben kann, was sie verordnet?

Wißler. Wenn die Beamten ihre Pflicht thun, so kann
wenigstens, in Betreff der Bußen, keine solche Unordnung
stattfinden, indem, wenn Jemand die Buße nicht zahlen kann,
sie in Gefangenschaftskosten umgewandelt wird. Es kann sich
also nur um die Gefangenschaftskosten handeln. Wenn nun da
ohne Noth Armuthsscheine ausgestellt werden, so sollen die
Betreffenden nach Noten bestraft werden. Daß nach der jetzigen
Einrichtung Bußen unterschlagen werden können, ist nicht wohl
möglich, denn der Amtsgerichtsschreiber muß zu bestimmten
Zeiten dem Amtsschaffner ein Verzeichnis; der auferlegten Bußen,
sowie der Gesangenschastskosten eingeben, und wenn nun dieselben

nicht eingehen, so soll der Amtsschaffner reklamiren. Wenn
daher bei solcher Einrichtung keine Ordnung herrscht, so sind
allein die Beamten schuld, und diese sollte man dafür zur Rebe
stellen.

von Jenner, Regierungsrath. Sie werden nicht erwarten,

daß ich über alle angebrachten Bemerkungen weitläufig
eintrete, sie betreffen zum größten Theile nicht das Büdget selbst,
sondern sind anderer Natur. Was die Nichtbestätigung des
Herrn Scheurer betrifft, so glaube ich, daß, wenn eine Behörde
das Recht hat zu wählen, sie Niemand andern; darüber Rechenschaft

schuldig ist als sich selbst, und wenn schon ich für meine
Person von Allem dem, was gesagt worden ist, am wenigsten
betroffen werde, so ist doch der vorliegende Fall der Art, daß
er auf zweierlei Weise angesehen werden kann. ES ist gewiß
eine ausgemachte Sache, daß bei einer solchen Stelle das
Zutrauen die evste und wichtigste Sache ist, und daß, wo dieses
fehlt, Niemandem zugemuthet werden kann, seine Stimme zu
Wiederbestätigung eines Beamten zu geben. Ich für mich hatte
das Zutrauen, daher habe ich zur Wiederbestätigung gestimmt;
hatten es Andere nicht, so handelten sie recht, wenn sie nicht
so stimmten wie ich. Was den Landjägerchef betrifft, so muß
ich mich gegen eine Wiederbestätigung auf's Bestimmteste oppo-
niren, denn man hat diese Stelle einzig und allein aus dem
Grunde supprimât, weil man sie für überflüssig hielt. Was
die Organisation der Centralpolizei betrifft, so hat Herr
Regierungsrath Weber bereits hinreichende Auskunft ertheilt. (Der
Redner wiederholt, was von demselben gesagt worden, und
verwahrt sich gegen die Eliminirung der fraglichen Fr. 2000.)
Was die Bemerkungen über den unregelmäßigen Bezug der
Bußen und Gcfangenschaftskosten betrifft, so ist dies Sache eines
eigenen Anzuges, und hätte eher bei der Behandlung des Ein-
nehmens als jetzt vorgebracht werden sollen u. s. w. Ich trage
daher auf Genehmigung des BüdgetS, wie es ist, an. Von der
Wiederbesetzung der Stelle eines Landjägerchefs möchte ich
abstrahiern, und über die übrigen gemachtenÄnträge, mitAusnahme
desjenigen in Betreff der Organisation der Centralpolizei und
des Landjägerreglements, welchen man erheblich erklären kann,
zur Tagesordnung schreiten.

Bühler, Amtschreiber, stimmt Namens der
Staatswirthschaftskommission der Ansicht des Herrn Regierungsraths von
Jenner bei.

Sträub, Oberstlieutenant, zieht seinen Anzug zurück,
indem er ihn zum Gegenstand eines eigenen AnzugS zu machen
gedenke.

Abstimmung.
1) Für den Art. a des Büdgets, wie er ist gr. Mehrheit.

Die Fr. 2000 nach Antrag des Herrn
Stettler streichen 7 Stimmen.

2) Die übrigen Ansätze durchs Handmehr angenommen.

3) Für Erheblichkeit des ersten Antrages deS

Herrn Stettler 00 Stimmen.
Dagegen 30
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5. Unvorhergesehenes (zusammen Fr. 2592).
Durch's Handmehr angenommen.

L. Finanzdepartement (zusammen Fr. 59,000).
Wird ohne Diskussion durch's Handmehr genehmigt.

II Erziehungsdepartement (zusammen Fr. 831,264).

1. Kanzleikosten mit Fr. 8,100
2. Besoldung der protestantischen Geist¬

lichkeit 340,000
3. Besoldung der katholischen Geistlich¬

keit -, 04,342
4. Verschiedene Lieferungen zum Dienst

der Kirche, theils urbarisirt, theils
auf alter Uebung beruhend, mit „ 4,900

Diese Ansätze werden durch's Handmehr angenommen.

5. Lehranstalten (zusammen Fr. 413,922).
a. Hochschule, mit Fr. 79,062
b. Höheres Gymnasium „ 8,480
«. Progymnasium 10,250
ü. Industrieschule 7,270
o. Elementarschule 1,500
k. Subsidiaranstalten - » 3,800
K. Progymnasien, Sekundärschulen u. s. w., mit „ 47,560

Schneider, Regierunqsrath, älter, bemerkt, daß es

anstatt „ Sekundärschule in Thun " heißen sollte „ Progymnasium
in Thun".

von Z enner, RegierungSrath, hat nichts gegen diese

Redaktionsveränderung, wenn nur die Ziffer die gleiche bleibe.

Mit der vorgeschlagenen Redaktionsveränderung werden

obige Ansätze durch's Handmehr angenommen.

li. Beischüsse an Schulmeisterbesoldungen, theils
urbarisirt, theils nach alter Uebung, mit Fr. 1,100.

Stettler. Ich kann keinen Grund einsehen, warum
man diesen Artikel stehen läßt, indem ich unter litt. - Fr. 150,000
als Zuschüsse für Nchullehrerbesoldungen verzeigt sehe, so daß

es mir scheint, diese Fr. 1,100 sollten wegfallen. 2ch mache

diese Bemerkung bereits zum zweiten Male, sie wurde schon

einmal erheblich erklärt, aber gelangte bis dahin noch zu keiner

Behandlung.

von Zenner, Regierungsrath. Die Frage ist noch ziemlich

kizlichter Natur, indem diese Fr. 1100 urbarisirt sind und

nicht wohl ihrem bisherigen Zwecke entfremdet werden können.

Sie im gegenwärtigen Büdget zu streichen, gebt nicht an, und

ich bin dagegen. Wollen Sie dagegen die Sache zur
Untersuchung schicken, so habe ich nichts dagegen, es ist möglich,
daß man diese Summe in Zukunft streichen kann, aber lch

zweifle daran, denn vor Titeln habe ich einen ganz gewaltigen
Respekt.

Abstimmung.
1) Für den Artikel, wie er ist

Dagegen
2) Für den Antrag des Herrn Stettler

Dagegen

gr. Mehrheit.
Niemand,

gr. Mehrheit.
Niemand.

i. Primärschulen, mit zusammen Fr. 188,700
k. Schullehrerbildung „ 55,000
l. Taubstummenanstalten ...» 11,200

Diese drei Artikel werden durch's Handmehr angenommen.

3. Militärdepartement (zusammen Fr. 377,355).

1. Kanzlei- und Verwaltungskosten, mit Fr. 35,297

Durch's Handmehr genehmigt.

2. Formation, Kleidung und Bewaff¬
nung der Miliztruppen, mit Fr. 83,017

Durch's Handmehr genehmigt.

3. Unterricht der Truppen, mit Fr. 204,213

von 2 enner, Regierungsrath. Hier ist eine Bemerkung
zu machen. Das Militärdepartement zieht statt des Uebungs-
laqerS, das auf Fr. 81,177 zu stehen gekommen wäre, einen
Wiederholungskurs sämmtlicher acht alten Bataillone vor, was
mit Inbegriff der Hülfswaffen, Artillerie, Dragoner und
Scharfschützen, eine Summe von Fr. 49,198 erfordern wird.
Da dieß dem Finanzdepartemente des Zahlenunterschieds wegen
hauptsächlich sehr gut gefällt, da es mehr finanzieller als
militärischer Natur ist, so trägt eö auf Annahme dieser Abänderung

in Uebereinstimmung mit dem Regierungsrathe an.

Bühler, Amtschreiber, macht aufmerksam, daß dieß zwar
eine Abweichung vom §. 133 der Militärverfassung sei, stimmt
aber dennoch aus Auftrag der Staatswirthschaftskommission zum
Antrage des Militärdepartements.

Stettler verlangt Auskunft, warum der Wiederholungskurs
sämmtlicher acht alten Bataillone mit Inbegriff der Hülfswaffen

nur auf Fr. 49,198 zu stehen kommen solle, während
dagegen ein Uebungslager, an welchem nebst den Hülfswaffen
nur drei Infanteriebataillone theilnehmen, die Summe von
Fr. 81,770 kosten sollen.

von Sinn er, Oberstlieutenant. Es ist vorgeschlagen
worden, statt eines Kantonalübungslagers dieses Jahr die acht
alten Bataillone auf kürzere Zeit zu Wiederholungskursen
zusammen zu ziehen. Abgesehen davon, daß dieses den
Vorschriften der Militärverfassung direkt widerspricht, dünkt mich,
daß die Zeit einer Woche, welche auf den Wiederholungskurs
iedes Bataillons verwendet werden soll, zu kurz sei, um etwas
leisten zu können, indem nicht einmal diese Zeit rein zu diesem
Zweck verwendet werden kann, da die Truppen mit dem Aus-
und Einmarschiren u. s. w. mehrere Tage verlieren. Ich bin
daher der Meinung, die Wiederholungskurse längere Zeit
andauern'zu lassen, man könnte dagegen die Rekruteninftruktion
verkürzen. Doch will ich für dieses Mal nicht Abänderung
dieses Artikels. Indessen trage ich darauf an, untersuchen zu
lassen, ob nicht die Wiederholungskurse verlängert, die
Rekruteninstruktion dagegen verkürzt werden könne. In der
Rekruteninstruktion erhält bloß der einzelne Mann seine Ausbildung,
die Erlernung der Soldatenschule und Plotonsschule ist deren
Hauptzweck, in den Wiederholungskursen dagegen lernt der
einzelne Mann seine Stellung zum Ganzen begreifen, sie haben
die Bildung des Militärs zum Gegenstände, wie er in's Feld
.zieht, sie bringen die Soldaten mit ihren Offiziers zusammen
und üben sie in gemeinschaftlichen großen Uebungen. Ferners
sehe ich unter Nr. 3, litt, b, für theoretische Militärschule
u. s. w. Fr. 3000 ausgesetzt. Ich trug seiner Zeit darauf an,
daß diese Fr. 3000 auch dazu verwendet werden möchten, um
von unsern bessern Offizieren in fremde Lager zu senden. Man
antwortete mir damals, dieß werde auch geschehen. Seither
war nun ein großes Lager zu Heilbronn, und man hat doch
keine Offiziere hingesendet, obschon sich die dortigen oberen
Behörden sehr geneigt und gefällig gezeigt haben, fremden
Offizieren allen möglichen Vorschub zu gewähren. Es giengen
zwar einige Offiziere auf ihre Kosten von hier hin, und der
Staat hat nichts beigetragen. Ich trage daher darauf an, daß
das Militärdepartement autorisirt werden möchte, aus diesen

Fr. 3000 Offiziere zum Besuche fremder Lager unterstützen zu
dürfen.

Iaggi, Regierungsrath, älter. Herr Stettler wünscht

Auskunft, warum die Wiederholungskurse von acht Bataillonen
weniger kosten sollen als ein Lager von drei Bataillonen. Dieß
hat einfach darin seinen Grund, daß die acht Bataillone eine

viel kürzere Zeit im Dienste sind, als die drei Bataillone es

im Lager wären, daß ein Lager an sich schon kostspieliger ist,
als die Garnison es ist u. s. w. Der Grund übrigens, warum
das Militärdepartement einen Wiederholungskurs der acht alten
Bataillone wünscht, ist nicht die Ersparniß, sondern es ist ein
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anderer. Durch Bildung der vier neuen Bataillone, welche
aus den alten ausgezogen wurden, sind die letztern mehr oder

weniger deSorganisirt worden, freilich nicht ganz in so hohem

Grade, als man zu glauben berechtigt ward; die Aargauer-
wirren, die Geschwindigkeit, mit der unsere Truppen unter den

Waffen standen, die Disziplin, welche herrschte, haben
hinlänglich bewiesen, daß die Desorganisation nicht so groß sei.
Dessen ungeachtet wird ein solcher Wiederholungskurs von
größtem Nutzen sein. Man könnte freilich den Einwurf machen,
daß wenigstens diejenigen Bataillone nicht einberufen werden
sollten, welche an dem Aargauerfeldzug Antheil genommen haben.
Es ist freilich etwas dafür zu sagen, ich bitte aber dennoch, daß

Sie, Tit., es dem RegierungSrathe und dem Militärdeparte-
mente überlassen möchten, sie einzuberufen oder nicht. Es ist

möglich, daß diese Bataillone nicht einberufen werden, es ist
aber auch das Gegentheil nicht nur möglich, sondern
wahrscheinlich. Man ist sehr froh, im Laufe des Jahres etwas im
Budget zu finden, und ich glaube, das Militärdepartement
besitze Ihr Zutrauen in einem solchen Grade, daß Sie ihm auch

in dieser Angelegenheit dasselbe nicht entziehen werden. Daß
seine Bemühungen nicht ohne Nutzen geblieben sind, haben die

letzten Ereignisse und das Zeugniß achtungswerther Eidgenossen
darüber bewiesen, und ich rechne es mir zur Ehre, hier öffentlich

zu sagen, daß das Militärdepartement darin die allergrößte
Satisfaktion fand. Was den Antrag des Herrn Oberstlieutenants

von Sinner in Betreff der Verkürzung der ersten In-
struktionSzeit betrifft, so müßte es das Militärdepartement im
höchsten Grade bedauern, wenn derselbe Anklang finden sollte.
Denn sie ist die Haupsache, und wenn sie fehlt, so fehlt Alles.
Abgesehen davon, daß andere Staaten aufs Wenigste ein Zahr
auf die Znftruktionszeit verwenden, daß in andern Kantonen
dieselbe länger dauert, als bei uns, wäre ein solcher Beschluß
dem §. 129 der Militärverfassung geradezu entgegen, und, Tit.,
abändern ist leicht, aber verbessern schwer. Man hat dieß
eingesehen und ich wüßte keinen Grund, warum man jetzt die Mili-
tärverfassung abändern sollte, da man doch letzthin auf eine so

bestimmte Weise sich für deren Beibehaltung erklärt hat. Herr
von Sinner wünscht ferner, daß der Besuch fremder Lager
durch hiesige Offiziere von Seite der Behörden unterstützt und
erleichtert werden möchte. Dieß ist auch der Wunsch des

Miltärdepartements, und es ist auch zweimal deßhalb vor Regie-
rungsrath gewesen, hat aber dort keinen Anklang gefunden,
obschon nachträglich derselbe einen solchen Beitrag an Offiziere
bewilligt hat, welche freiwillig und von sich aus das Lager in
Heilbronn besucht haben. Ich vermuthe daher, der Regierungsrath

werde jetzt mit uns einverstanden sein, und ich möchte
daher den letztern Antrag des Herrn Oberstlieutenants v. Sinner
empfehlen.

von Ienner, Regierungsrath. Auf die Anfrage des

Herrn Stettler bemerke ich kurz, daß 6000 Mann, zu 7 Dtz.
per Tag berechnet, während 8 Tagen nur auf Fr. 33,600 zu
stehen kommen; die noch übrigbleibende Summe wird dann
von den Spezialwaffen in Anspruch genommen, so daß die
vorgeschlagene Summe nicht überstiegen werden wird. Auf
die Verkürzung der Rekrutenzeit hat der Präsident des
Militärdepartements bereits hinlänglich geantwortet, und diese Frage
sollte eigentlich Gegenstand eines eigenen Anzugs sein. Es
wäre freilich wünschenswerther, wenn sie noch verlängert werden

könnte, aber, Tit., wir müssen uns nach der Decke strecken.
WaS nun die Verwendung eines Theils der Fr. 3000 für
Unterstützung hiesiger Stabsoffiziere zum Besuche fremder Lager
betrifft, so ist auch dieß wieder Gegenstand eines eigenen
Anzugs. Bei dem Lager von Heilbronn weiß ich nicht, ob es

der Fall war, daß Offiziere viel lernen konnten, indem sich

dasselbe auf einem Umkreis von fast 16 Stunden erstreckte und
vom Könige von Wurtemberg kommandirt wurde, der einen
glänzenden aus Fürsten, Herzogen und andern hohen Personen
zusammengesetzten Generalstab hatte, wo Geld im Ueberflusse

war, und Luxus seinen höchsten Grad erreichte. Ich weiß nun
nicht, wie sich unsere einfachen anspruchlosen Offiziere bei
einem solchen brillanten Generalstab ausgenommen hätten, ob
sie wohl im Stande gewesen wären, mitzumachen, und ob die

Finanzen wohl ausgereicht, und ob sie in militärischer Beziehung

gar viel gelernt hätten. Man hat auch frstherhin davon
gesprochen, Offiziere nach Algier zu senden. Dort wäre freilich
etwas zu lernen, aber es hat sich nie große Lust unter unsern
Offizieren gezeigt, und der Geschmack daran hat sich noch
vermindert, seitdem ein Offizier hingegangen, dort aber getödtet
worden ist. Indessen will ich erwarten, ob ein Antrag auf
Abänderung der Militärverfassung gemacht werden wird; heute
handelt es sich bloß um die Büdgetansätzc, und dagegen habe
ich keine Einwendungen gehört.

Abstimmung.
1) Die Ansätze durchs Handmehr angenommen.
2) Den Antrag des Herrn von Sinner in Betreff der Ab¬

senkung der Stabsoffiziers u. f. w.
erheblich zu erklären 18 Stimmen.

Dagegen gr. Mehrheit.

4. Earnisonsdienst in der Hauptstadt mit Fr. 16,973.
5. Unvorhergesehenes mit Fr. 4000.
6. Zeughaus mit Fr. 33,855.

Diese Artikel werden durchs Handmehr genehmigt.

1v. Vaudepartement. (Ordentliche Ausgaben zusammen
Fr. 333,300.)

Der Herr Vicelan damma nn zeigt an, daß es der Fall
sei, vorerst den A nz u g des Herrn Parrat über die Korrektion
der Straße zwischen Courtemaiche und Grandcourt zu behandeln.

Parrat. Am 6. Merz 1840 habe ich einen Anzug
eingereicht, welcher die Nerwilligung einer Summe zu Beendigung
der Korrektion der Straße von Pruntrut nach Delle zwischen
Courtemaiche und Grandcourt und deren Aufnahme in das
Büdget von 1841 beabsichtigte. Eine große Mehrheit hat sich

zu Gunsten der Erheblichkeitserklärung ausgesprochen, Niemand
hat sich dagegen erhoben. Da ich indessen für diesen Gegenstand

nichts auf dem Büdget von 1841 sehe, so nehme ich mir
die Freiheit, mein Begehren zu erneuern. Mögen Sie, Tit.,
es nun nennen, wie Sie wollen, Anzug oder Mahnung;
es trägt als Aufschrift das Wort „Mahnung"; allein ich lege
wenig Gewicht auf das Wort, wenn nur die Sache sich macht.
Als Herr Stockmar noch an der Regierung war, hat er mir
mehr als einmal gesagt: Sie haben gut machen, Sie erlangen
nichts, weder von dem Großen Rath noch von dem Regierungsrath.
Bei meiner Rückkehr nach Hause haben mir mehrere Personen
wiederholt: Das ist nur eine Mystifikation, aus Ihrem Anzüge
wird nichts. Ein Mitglied des Großen Rathes, das sich darauf
verstehen muß, ist so weit gegangen, mir zu sagen : Sie können
Ihren Anzug zehn Jahre hintereinander vorlegen, man wird
ihn zehnmal erheblich erklären. Das ist allerdings sehr
schmeichelhaft; aber, Tit., es sind keine Komplimente, die ich will,
ich möchte gern etwas Reelles, nämlich die Korrektion der
Straße. Ich beurtheile die ersten Behörden des Kantons
besser, und ich hoffe mich darin nicht zu täuschen. DaS
Baudepartement bat noch im letzten Jahre einen neuen Plan
aufnehmen lassen; eS hat die dringende Nothwendigkeit dieser
Korrektion dermaßen erkannt, daß es für diesen Gegenstand
Fr. 10,000 auf das Büdget von 1841 brachte, welche aber
von dem Finanzdepartement und dem Regierungsrath gestrichen
wurden. Der Große Rath und das Baudepartement haben die
Vorschrift des Evangeliums befolgt: Bittet, so wird euch
gegegeben. Das Finanzdepartement und her Regierungsrath
scheinen ganz andere Grundsätze anzunehmen : Bittet, so wird
man euch versprechen und ihr werdet nichts erhalten, oder:
wenn ihr etwas erhaltet, so wird man euch streichen, waS
euch bewilligt worden ist. — Es liegen zwei Pläne über
diese Straße vor, ein guter und ein schlechter. Sie werden,
Tit., sich bald auszusprechen haben. Dieß ist eine Angelegenheit,

die in einigen Minuten erledigt werden kann; sie ist
einfach und leicht zu behandeln; es gilt die Entscheidung
einer Frage, ohne daß man nöthig hat, die Lippen zu bewegen,
ein Wort auszusvrechen, sich von seinem Platze zu begeben,



durch bloßes Handaufheben, wie wir es oft für weit beträchtlichere

Summen gethan haben, und für weit weniger wichtige
Straßen als diejenige welche zur direkten Kommunikation mit
Frankreich dient. Früher oder spater muß die von mir
vorgeschlagene Korrektion gemacht werden, wenn man ein gutes
Straßensystem erhalten will; warum denn immer aufschieben?
Ich hoffe also, daß der Große Rath meiner Mahnung Recht
angedeihen lasse.

Dr. Schneider, Regierungsrath, unterstützt den Antrag
des Herrn Parrat der Wichtigkeit des dortigen StraßenzugS
wegen. DaS Baudepartement hatte in seinem Budget eine
Summe von Fr. 10,000 dafür ausgenommen; sie wurde aber,
so wie überhaupt alle Neubauten, vom RegierungSrathe
gestrichen, weil man Ihnen, Tit., kein Defizit vorlegen wollte.
Nach Berathung deS Budgets blieb noch eine Summe von
Fr. 67,000 übrig, welche zu außerordentlichen Arbeiten
verwendet werden sollen. Indessen steht es mit dem Budget noch
besser, als man glauben sollte, indem mehrere Ansätze in den
Einnahmen allzu niedrig angesetzt sind. So ist der Ertrag der
Waldungen nach den Ergebnissen der letzten sieben Jahre um
Fr. 30,000 zu niedrig, und ferner ist eine Summe von
Fr. 50,000, welche man letzthin aus den holländischen und
belgischen Papieren gewonnen, auch nicht im Einnehmen
angerechnet. Wäre dieß geschehen, so hätte man eine disponible
Summe von mehr als Fr. 147,000, was mich um so mehr
bewegt, den Antrag des Herrn Parrat zu unterstützen.

Schneeberger glaubt, die Behandlung dieses Gegenstandes

gehöre nicht hieher, indem Herr Parrat bereits früher
einen Anzug über diesen Gegenstand eingegeben habe, und dieses

nun nur als eine Mahnung zu betrachten sei.

Herr Vicelandammann bemerkt, daß der Antrag des

Herrn Parrat bereits als Anzug erklärt und vom Herrn Land-
ammann Blösch ihm in dieser Eigenschaft übergeben worden

sei.

Langel, Regierungsrath, unterstützt nicht allein die
Erheblichkeitserklärung, sondern er wünscht auch, daß man
unverzüglich Hand ans Werk lege, denn es handle sich davon,
eine unserer hauptsächlichsten Kommunikationsstraßen zu
verbessern. Uebrigens hat der Regierungsrath alle von dem
Baudepartement für angefangene Arbeiten beantragten Summen
zugelassen, und was die andern anbelangt, so ist es Sache deS

Departements, zu prüfen, welche die wichtigsten sind, um dieß-
sallsige Vorschläge vorzulegen-

Aubry, Negierungsrath. Vor einem Jahre wurde dieser
Anzug ohne Opposition erheblich erklärt und dem Regierungsrathe

zugewiesen. Das Baudepartement beauftragte Abgeordnete,

sich an Ort und Stelle zu begeben; diese Abgeordneten
waren Herr Plüß und ich. Wir fanden ein Gefalle von 17"/«>,
so daß Herr Plüß, der in dieser Partie sehr bewandert ist,
die Nothwendigkeit der begehrten Rektifikation sehr wohl einsah.
Darum hatte das Baudepartement bei Abfassung seines Bridgets

Fr. 10,000 für diesen Gegenstand in Anrechnung gebracht.
Dieses Büdget ging zuerst durch die Hände des Finanzdepartements,

welches dasselbe mißhandelte; dann kam es vor den

Regierungsrath, wo es nicht glücklicher war. Ich wollte dieses

Büdget vertheidigen, allein gegen einen Präsidenten des

Finanzdepartements zu kämpfen, der nur sagt: streichet! streichet

da ist nichts zu gewinnen, und ich trat besiegt vom Kampfplatze
ab. Es ist nicht böser Wille von Seite deS Finanzdepartements,

sondern es geschieht, um dem Grundsätze treu zu bleiben,
kein Defizit aufkommen zu lassen. Nachdem alle Departement
ihren Theil erhalten hatten, so mußte das Baudepartement sich

begnügen, das Sprichwort auf sich anwenden zu sehen: Nach
unS, wenn noch etwas da ist. Daher gleicht auch das
ursprüngliche Büdget dem Ihnen vorgelegten keineswegs. Was
übrigens den Antrag des Herrn Parrat anbelangt, so ist dieß
kein Anzug, sondern eine einfache Mahnung über einen schon

erheblich^ erklärten Anzug, welche diskutirt werden wird,

wenn man an die Verwendung der disponibel bleibenden Summe
kommt.

Tscharner, RegierungSrath, wünscht, daß diese Korrektion

wegen ihrer Wichtigkeit zu Beförderung deS Handels mit
Frankreich aus das Büdget gesetzt werde.

Moreau. Es ist wichtig, dem Anzüge des Herrn Parrat
seinen wahren Chcwakter wieder zu geben. Das von ihm

niedergelegte Aktenstück ist kein Anzug, sondern eine Mahnung
über einen schon vor einem Jahr erheblich erklärten Anzug.
Da die von Herrn Parrat begehrte Verwilligung nicht auf dem
Büdget von 1841 erscheint, so war es ganz, natürlich, daß
Herr Parrat eine Mahnung über diesen Gegenstand erließ.
Würde das Begehren des Herrn Parrat als ein Anzug
betrachtet, so käme er erst 184Z wieder zum Vorschein, während

aus dem Gesichtspunkte einer einfachen Mahnung sie bei
der Diskussion über die disponibeln Fr. 67,000 ihren Platz
finden muß. Was den Gegenstand des Anzuges selbst betrifft)
so unterstütze ich ihn nachdrücklich, denn die verlangte Korrektion

ist von hoher Wichtigkeit für die Verbesserung der Ver-
bindungsstraße von Bern mit der französischen Grenze.

Bach glaubt, man solle zuerst einen Bericht des
Baudepartements fordern über die nothwendigsten Straßenbauten,
ehe man etwas über die vorliegende Frage entscheide, weßhalb
er auf Suspension dieser Angelegenheit anträgt.

Sträub, Oberstlieutenant, pflichtet dieser Ansicht bei
und begreift überhaupt nicht, wie diese Mahnung bei der
Berathung des Büdgets in Behandlung kommen könne. Was die
Sache selbst betrifft, so gebe ich die Wünschbarkeit dieser
Korrektion zu, aber ich bin der Meinung, daß man, ehe man neue
Straßen anfängt, die angefangenen zuerst beenden soll. Wenn
der Große Rath auf alle Wünsche hören und alle berücksichtigen
wollte, die auf Straßenbau Bezug haben, ja, Tit., da würde
man viel mehr brauchen, als nur die Fr. 67,000. Ich habe
nichts gegen die Korrektion dieses Stutzes, aber ich kenne deren
in der Nähe der Hauptstadt, welche 1 ?<>/<> Steigung und daher
eine Korrektion nothwendiger haben. Ich stimme daher, daß
man über diese Mahnung zur Tagesordnung schreite, bis das
Baudepartement seine Anträge über die Verwendung der
Fr. 67,000 gebracht haben wird.

Jsenschmid hält dafür, daß die Motion des Herrn
Parrat erst bei den außerordentlichen Ausgaben hätte behandelt
werden sollen.

von Jenner, Regierungsrath, als Mitglied des Großen
Rathes. Es ist seiner Zeit ein Antrag von Herrn Parrat hieher
gebracht worden, welcher eine Verbesserung der Straßenstrecke
zwischen Courtemaiche und Grandcourt zum Zwecke hatte, und
welcher auch erheblich erklärt wurde. Was heißt das Das
heißt nickt, daß die Straßenkorrektion erkannt sei, sondern das
will bloß sagen: wir wollen diese Angelegenheit untersuchen
lassen. Es ist nun nicht gesagt, daß, wenn der Bericht kömmt,
die Arbeit absolut gemacht werde, sondern es hängt dann erst
davon ab, odder Große Rath die Sache hinlänglich nothwendig oder
nützlich findet, und erst dann wird von uns erkannt, die Arbeit
solle angefangen oder liegen gelassen werden. Nun, Tit., ist
dieser Bericht noch nicht da, ob er hätte kommen sollen, das

weiß ich nicht, aber das weiß ich, daß der Bericht über die
erheblich erklärte Motion des Herrn Parrat nicht da ist. Wenn
Herr Parrat will, daß derselbe komme, so kann er ihm rufen
durch eine Mahnung, deren Schluß aber nicht gleich lauten
soll, wie im Antrage selbst, sondern welcher dahin gehen soll,
daß man den Bericht über den seiner Zeit erheblich erklärten
Anzug mit Beförderung vorlegen möchte. Herr Parrat hat
nun nicht eine solche Mahnung gebracht, sondern er dreht die

Sache um und sagt: ich habe seiner Zeit einen Antrag gestellt,
welcher erheblich erklärt und dem Regierungsrathe zur Unter-
suchung gesendet worden, nun ist der Bericht noch nicht da,
die Sache ist noch nicht untersucht, deßhalb trage ich darauf
an, ohne Untersuchung exequiren zu lassen. Das geht nun nicht
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an, und gerade deßwegen, weil Herr Parrat seinen Schluß
unrichtig gestellt hat, wurde er vom Herrn Landammann als

Anzug behandelt. Jetzt ein paar Bemerkungen im Allgemeinen.
Man hört, das Baudepartement habe sich beklagt, daß man
zuerst alle andern Departements bedacht und ihm am Ende nur
daS zu Neubauten übrig gelassen, was wirklich übrig geblieben

ist. Tit., wer zuletzt kömmt, hat sich von jeher mit dem Rest

begnügen müssen. Jedoch ist die Sache nicht so arg. Das
Baudepartement hat sür bereits angefangene, so wie fur einige
bereits beschlossene aber noch nicht ausgeführte Neubauten
immerhin die schöne Summe von Fr. 181,670 erhalten. Das
Baudepartement hat freilich eine viel größere Summe verlangt,
aber das Fmanzdepartement sah ein, daß nicht genug Geld da

war, um die ganze Summe in's Büdget auszunehmen, und hat
daher sämmtliche Bauten in drei Klassen eingetheilt: 1)

Anbefohlene und bereits angefangene Arbeiten. 2) Anbefohlene und
noch nicht angefangene. 3) Weder angefangene noch anbefohlene

Arbeiten. Die erste Klasse wurde ganz ausgewiesen; in
die zweite Klasse wurden wiederum sämmtliche Bauten
aufgenommen, welche von Ihnen erkannt aber noch nicht angefangen
worden. Auf dieses hin blieben uns noch Fr. 67,000 disponibel.
Das Baudepartement forderte Fr. 106,000 für verschiedene

Arbeiten. Da hat dann weder das Finanzdepartement noch der

Regierungsrath über die Verwendung der Fr. 67,000 entscheiden

wollen, sondern man wollte dieß dem Baudepartemente
überlassen und von ihm die Anträge sür die nothwendigsten
Arbeiten gewärtigen. Dieß schien uns am angemessensten, und
die Staatswirthschaftskommissivn pflichtete unserer Ansicht de«,

indem sie schon früher mit Grund bemerkte, es sei zu viel mit
einander angefangen worden, als daß eS mit gehöriger Umsicht

fortgeführt und beendigt werden könnte. Unser Grundsatz ist:

wenig angefangen, aber geschwind und gut beendigt, was den

Vortheil hat, daß man den Profit, der dadurch gewährt werden

soll, viel geschwinder genießen kann. Ich muß daher auch

im gegenwärtigen Falle Sie ersuchen, nicht überall etwas
anzufangen, sondern das Angefangene zu vollenden. Man muß
nicht glauben, daß, wenn ein Gegenstand uns wünschenswerth
scheint, derselbe sogleich herbeigeschafft werden müsse, sondern
der Staat soll es wie ein vorsichtiger Privatmann halten, dem

wokl Manches wünschenswerth erscheint, der aber nur dasjenige
ausführt, was er ohne eignen Schaden prästiren kann. Jeder!
strecke sich nach der Decke, sonst giebt es Geldstag. So möchte
ich auch hier warnen, etwas zu erkennen, desien Kosten Sie
noch nicht kennen, von dem Sie noch nicht wissen, wohin es

führen kann.

T scharn er, Altschultheiß. Es ist jetzt nicht der Augenblick,

über daS System nn Bauen für die Zukunft einzutreten,
man ist gegenwärtig darüber so ziemlich einig. Man hat
bemerkt, die Motion des Herrn Parrat könne kein Anzug sein,
sondern sie sei eine Mahnung, daß man einen erheblich erklärten
Anzug behandeln solle. In dieser Beziehung ist die Form, in
welcher Herr Parrat seinen Antrag gestellt hat, ganz richtig,
er mahnt, daß man seinen Anzug behandeln solle. Diese Mahnung

wird dem Regserungsrathe zugesendet, welcher vom
Baudepartement seinen Rapport abfordert, und schon in gegenwärtiger
Wintersitzung kann derselbe hier vorgelegt werben. Dann wird
es sich fragen, ob der Große Rath diese Korrektion erkennen
und die Fr. 10,000 dafür bewilligen wolle, und erkennt man
dieß, woran ich nicht zweifle, so geschieht es aus Rechnung der
noch disponibel« Fr 67,000. Die Korrektion zwischen Cour-
temaiche und Grandcourt ist ein Theil einer Korrektion, welche

bereits erkennt und ausgeführt worden, nämlich von Buch nach

Boncourt, sie bildet. daS Komplement einer bereits ausgeführten
Korrektion. ES sind indessen eine Menge Arbeiten noch zu
machen, welche ebenso pressant, vielleicht noch dringender sind,

alS diese, und wir müssen deßhalb gewärtigen, was das

Baudepartement sür Anträge bringen wird, indem nur das

Dringendste berücksichtigt werden, und das Baudepartement mit seinem

Kredit nur Wenigem abhelfen kann. Ich will mich heute daher
dabin beschränken., daß die Mahnung dem RegierungSrathe zum
Rapporte überwiesen werde, der sich eine Pflicht daraus machen

wird, vom Baudepartemente mit Beförderung einen Bericht
abzuverlangen.

von Erlach. Der Schluß des von Herrn Parrat
gemachten Antrages zeigt deutlich, daß derselbe eine Mahnung
und vollkommen in der Form ist; ich stimme daher wie Herr
Schultheiß Tscharner.

Knechtenhofer, Oberstlieutenant. Ich habe seiner Zeit
einen Anzug gemacht, nämlich daß ein Verzeichniß sämmtlicher
bereits bestehenden und noch nothwendigen Straßen aufgenommen

und uns vorgelegt werde, damit wir ein System erhalte«,
an das man sich in Zukunft bei Dekretirung neuer Arbeiten
halten kann. Er ist erheblich erklärt worden, und eS wäre Zeit,
daß er bald hieher gebracht würde. Vorher stimme ich zu keiner
Arbeit, indem es nicht gut ist, überall und ohne Plan anzu»
sangen.

Herr Vicelandammann bemerkt, daß der Antrag des

Herrn Parrat von Herrn Landammann Blösch als Anzug und
nicht als Mahnung behandelt und auch als Anzug in's Protokoll

aufgenommen worden sei. Hätte Herr Parrat dies nicht
gewollt, so wäre es der Fall gewesen, daß er sich bei der
Ablesung des Protokolls dagegen opponirte. Da dieß aber nicht
geschehen, so soll man das verlesene und genehmigte Protokoll
achten.

Hünerwadel, Staatsschreiber. Der Antrag des Herrn
Parrat ist auf seine Erklärung hin als Anzug behandelt,
verlesen, zweimal 24 Stunden auf denKanzleitisch gelegt und auch alS
solcher in daS von Ihnen genehmigte Protokoll aufgenommen
worden. Es ist zwar an sich gleichgültig, ob die Sache als
Anzug oder Mahnung angesehen werde, jedoch wünschte ich, daß,
um keine Confusion zu erregen, und um mit dem frühern
Protokoll in Uebereinstimmung zu gelangen, dieselbe auch jetzt alS
Anzug betitelt werde. Es ist heute bloß um die Erheblichkeit
zu thun, und ob es nun ein Anzug oder eine Mahnung sei, so

wird die Sache zum Bericht an den Regierungsrath gesendet,
und eS geschieht, was Herr Schultheiß Tscharner so eben
bemerkt hat.

Abstimmung.
Fstr die Erheblichkeit deS Anzuges - gr. Mehrheit.
Dagegen 8 Stimmen.

1. Verwaltungs- und Kanzleikosten (zusammen mit
Fr. 52,100, statt dieser Summe schlägt der Regierungsrath

Fr. 45,000 vor).

von Ienner, Regierungsrath. Das Baudepartement hat
Fr. 52,100 angesetzt, daS Finanzdepartement und der
Regierungsrath glauben indessen, man solle, ohne näher in die einzelnen
Artikel einzutreten, die im vorigen Jahre bewilligte Summe von
Fr. 45,000 ansetzen. Es ist möglich, daß dies zu wenig ist,
indessen wird dadurch Sparsamkeit anempfohlen, und die neue
Organisation, an welcher das Daudepartement für sich arbeitet,
wird wahrscheinlich eine Kostensverminderung zur Folge haben.

Sträub, Oberstlieutenant, glaubt, daß eine Organisation
des Baudepartements wirklich nothwendig sei, und empfiehlt
dafür das frühere Institut, statt der Bezirksinspektoren wieder
Amtsinspektoren einzuführen, welche unmittelbar unter der Aussicht

des Regierungsftatthalters stehen und so besser kontrollirt
werden, als wenn die Aufsicht dem Oberingenieur anvertraut
sei, der dieselbe unmöglich gut handhaben könne, und wünscht
ferners, daß dem Regierungsstatthalter eine Kompetenz zu
kleineren Reparationen geben werde. Je einfacher das Räderwerk,
desto besser.

von Sinn er, Oberstlieutenant, und Rufen er,
Amtsschreiber, unterstützen diese Ansicht.

Bigler, Regierungsrath, will über die Ansätze und deren
Verminderung kein Wort verlieren, sondern bemerkt einfach,
daß es früherhin leichter gewesen sei, mit wenigen Kosten vieles
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zu verrichten, und daß Oberamtmänner leichteres Spiel gehabt
haben, da sie die Gemeinde zur Hülfeleistung aufforden und
befehlen konnten, als jetzt, wo Alles auf Staatskosten gemacht
wird. Der Redner wünscht daher, daß die Diskussion nicht
unnütz verlängert werde.

Abstimmung.
Die Ansähe, sowie sie vom Regierungsrath vorgeschlagen, wer¬

den durch'S Handmehr genehmigt.

2. Hochbau (zusammen Fr. 90,000).
Durch'S Handmehr genehmigt.

9. Straßenbau (zusammen Fr. 202,300. Statt dieses
Ansatzes schlägt der Regierungsrath den letztjährigen
Kredit vor von Fr. 180,000 und für die Correktion deS

Kuttlistutzes bei Walkringen noch Fr. 3000).

Aubry, Regierungsrath, kann nicht begreifen, auf welchen
Theil das Finanzdepartement die von ihm vorgeschlagene Reduktion

der Fr. 19,000 fallen lassen will. Dieß kann einzig auf
die Fuhrurfgen der Materialien geschehen. Nun beklagen sich
aber die Ingenieurs schon sehr über diesen Punkt, und wenn wir
in die vorgeschlagene Reduktion einwilligen, so setzen wir unS
aus, dasjenige erneuert zu sehen, was man im letzten Jahre
gesehen hat, d. h., Straßenstrecken in einem erbärmlichen
Zustande. Die vorgeschlagene Verminderung ist übel berechnet,
und das ursprüngliche Begehren des Baudepartements war ganz
vernünftig.

I>r. Lehmann. Ich möchte aus einen kleinen Umstand
aufmerksam machen, nämlich aus die Correktion deS Kuttlistutzes,
welche mit Fr. 3000 hier verzeigt ist und nicht von uns, sondern
vom RegierungSrath erkannt und bald fertig sein soll. Wenn sich
die Sache so verhält, so wäre die Summe von Fr. 3000 hier
zu streichen, und der RegierungSrath könnte sie auS seinem
RathSkredite bezahlen. Ich trage daher aus Streichung der
Fr. 3000 an.

von Erlach unterstützt den Antrag des Herrn Aubrp,
indem die Straßen gegenwärtig in einem schlechten Zustande
sich befinden, und zwar so, daß auf einer der Hauptstraßen des

Kantons, auf der Bern-Hindelbankstraße, die er öfter zu befahren

Gelegenheit habe, die Fundamentsteine zum Vorscheine
kommen.

Romang, Regierungsstatthalter, durchgeht die einzelnen
Ansätze und zeigt, daß keiner derselben vermindert werden
könne, weßhald er auf Genehmigung der vom Baudepartement
vorgeschlagenen Summe von Fr. 202,300 anträgt.

vonZenner, Regierungsratb. Man hat uns soeben gesagt,
daß, wenn die Straßen nicht noch mehr verschlechtert werden
sollen, der vom Baudepartement geforderte Kredit nicht
vermindert werden dürfe, und ein Mitglied des Baudepartements
hat gefragt, auf welchem Artikel dann die Verminderung
geschehen solle. Das weiß ich nicht, Tit., und ich hätte lieber
gesehen, wenn das Baudepartement angegeben hätte, wie viel
Schuh erster, zweiter und dritter Klasse dasselbe zu
unterhalten, als daß eS eine Summe für jeden Bezirk on bloo
angesetzt hätte. Diese Manier ist sehr ingenios. Da wurde in
dem Budget des BaudepartementS einfach gesagt, für den Bezirk

Emmenthal ist so viel nothwendig, für den Bezirk Oberland

so viel u. s. w., im Ganzen also eine Summe von
Fr. 202,300. Tit., es nimmt mich Wunder, daß die Summe
nicht um Fr. 60 bis 70,000 größer ist, man hätte sie mit
gleichem Recht um so viel höher ansetzen können, ohne daß wir
einen Grund dafür oder dawider gewußt hätten. Doch damit
Sie nicht glauben, das Finanzdepartement habe ganz ohne Grund
die Summe vermindert, so will ich Ihnen sagen, wornach sich

das Finanzdepartement richtete. Hier habe ich die Rechnung
von den Jahren 1838 und 1839, in dem einen kostete der Stra-
ßenunterhalt Fr. 181,000, in dem andern Fr. 177,000, und
das macht eine DurchschnittSsumme von nicht ganz Fr. 180,000.
Ich weiß nun mcht, ob daS Baudepartement mit Fr. 183,000

auskömmt, es braucht vielleicht mehr. Allerdings brauchen wir
mehr, sagt man, denn die Straßen sind schlecht und haben
Unterhalt nothwendig, wenn sie nicht noch schlechter werden sollen.
Tit., eS gibt verschiedene Manieren, eine Straße zu unterhalten;

früher kosteten sie weniger und waren besser. Wenn man
mehr Konsequenz bei dem Straßenunterhalt beobachtete und
jedeS Jahr etwas machte, den Wegmeifter gehörig instruirte
und beaufsichtigte, eS würde weniger kosten und daS Resultat
besser sein. ES ist auch nicht gesagt, daß man nicht um
geringern Preis besseres Material liefern könne, als jetzt, wo
man um hohen Preis schlechtes erhält. Das Baudepartement
kann dafür nichts, ich mache ihm auch keinen Vorwurf, denn
es thut sein Mögliches, aber es wird, was man aus Berndeutsch
sagt: „b'schisse." Die vom Herrn Gerichtspräsidenten Sträub
geäußerten Ansichten sind nicht ganz ohne, und es ist zu wünschen

daß sie bei einer Reorganisation des Baudepartements
berücksichtigt werden. Die Regierungsstatthalter können mit
einer kleinen Summe oft mehr machen als das Baudepartement
mit einer größern, und eS ist unstreitig, daß unsere Straßen
mit weniger Geldkosten in Stand gestellt werden können. WaS
den Kuttlistutz bei Walkringen betrifft, so ist die Bemerkung
in so fern richtig, daß derselbe nicht hieher gehört, sondern
unter die außerordentlichen Ausgaben. Das Baudepartement
hat einen Kredit für Fr. 200, für jede Summe, die darüber
hinausgeht, muß es vor den Regierungsrath. So ging es auch
hier, und der RegierungSrath hat denselben erkannt, ohne
daß die daherige Summe von dem Regierungsrathskredit von
Fr. 30,000 zu nehmen wäre. Ich trage auf Genehmigung
der Ansätze, wie sie vom Regierungsrath vorgeschlagen worden,

an.

Abstimmung.
Für die Ansätze, wie sie vom Regierungsrath

vorgeschlagen 77 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 31

4. Wasserbau mit Fr. 15,300.
Durch'S Handmehr genehmigt.

' IV. Gerichtsbehörden.
.4. Obergericht mit 50,140.

L Gerichtsbehörden in den Amtsbezirken
mit Fr. 90,120.

Beide Ansätze durch'S Handmehr genehmigt.

Außerordentliche Ausgaben.
(Zusammen Fr. 181,670).

s. Für bereits angefangene Bauten:
1) Hochbau mit Fr. 20,754

2) Straßenbau „ „ 128,916

3) Wasserbau „ „ 15,000

4) Schanzabtragung „ „ 10,000

h. Beschlossene aber nicht ausgeführte mit Fr. 7000

Werden von der Summe des Ueberschusses der Einnahmen,
von 248,810

abgezogen
die oben spezifizirten Kredite für angefangene
und für bereits beschlossene Bauten mit „ 181,670

so bleibt für andere außerordentliche
Ausgaben noch eine Summe übrig von Fr. 67,140

„Das Baudepartement hat aber in seiner Eingabe noch eine

Reihe von Unternehmungen verzeigt, welche entweder noch nicht

von kompetenter Behörde beschlossen, oder wofür noch gar keine

Kredite ausgesetzt worden sind, oder solche, wofür die ältern
Kreditanweisungen aufgebraucht sich befinden und mithin neuer
Bewilligungen bedürfen. — Da die daherigen Kreditforderungen
aber die obige disponible Ueberschußsumme weit übersteigen,
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und der Regierungsrath gefunden hat, es solle der Grundsatz
festgehalten werden, daß das Budget kein Deficit ausweisen
dürft, mithin die Ausgaben innerhalb den Schranken der als
verfügbar erscheinenden Geldmittel verbleiben sollen, so ist das
Baudepartement eingeladen worden, die weniger dringenden
Arbeiten einstweilen zu verschieben, und aus den angeführten Büd-
getansätzen bis auf den Betrag obiger Fr. 67,149 die nothwendigsten

und dringendsten Arbeiten zu bezeichnen und für die

daherigen Krediteröffnungen die geeigneten Antrage zu bringen.
— Diese Anträge sind noch zu erwarten."

von Jenner, Regierungsrath, entwickelt die bereits
angegebenen Gründe, welche den Regierungsrath und das
Finanzdepartement bewogen haben, bloß den Uederschuß der Einnahmen
mit Fr. 67,999 für noch nicht angefangene und beschlossene

Neubauten anzuweisen. Da indessen die Kreditrestanzen für
bereits angefangene Bauten schon im Oktober berechnet und
eingesendet wurden, von denselben indessen während dieser Zeit
bis zum Anfange des Jahres bedeutend gebraucht und dadurch
verringert worden sind, so schlägt der Herr Berichterstatter vor,
daß die dadurch zu Gunsten des Vaudepartements sich erzeigende
Summe von ungefähr Fr. 7009 zu den erwähnten Fr. 67,149
geschlagen, und so die Summe für Neubauten vermehrt werde.
Die genaue Ausmittlung des Betrages sei dem Finanzdeparte-
mente zu überlassen.

Bühler, Amtschreiber, wiederholt die unter Nr. 6 des

Vertrages der Staatswirthschaftskommission gemachten Bemerkungen

über die Schanzabtragung und wiederholt den Schluß:
Es möchte der Regierungsrath angewiesen werden, mit aller

Beförderung Vorschläge zu bringen, wie die Abtragung der
Schanzen auf eine für die Staatskassa ersprießliche Weise zu
Ende gebracht werden könnte."

Parrat verlangt, daß, um mit dem vor einer Stunde
gefaßten Beschlusse konsequent zu bleiben, man nur litt. ». in
Berathung ziehe, und litt. b. bei Seite lasse, bis man sich mit
der vorgeschlagenen Rektifikation zwischen Courtemaiche und
Erandcourt beschäftigt habe.

vr. Schneider, Regierungsrath, unterstützt den Antrag
der Staatswirthschaftskommission und oemerkt, daß das
Baudepartement bereits darüber einen weitläufigen Rapport an den

Regierungsrath gemacht habe, aus welchem es sich ergiebt, daß

diese Arbeit bisher Fr. 43,521 gekostet habe, und noch eine
Summe von Fr. 55,999 erfordern werde. Verwenden wir nur
alle Jahre bloß Fr. 19,999, so dauert es noch fünf und ein
halbes Jahr, bis man damit fertig ist. Das gewonnene Terrain

wird ungefähr 366,399 Quadratschuh betragen; rechnet
man nun den Schuh auf 15 Rappen, so trägt das ganze
Schanzenterrain Fr. 55,999, also nur die Hälfte der verwendeten

Kosten ein. Dieses ungünstige Resultat ist ganz gewiß
nur der Manier zuzuschreiben, wie man bei dieser Arbeit
verfahren ist. Vielleicht wäre es den Umständen angemessen, schon

jetzt die einzelnen Hausplätze abzutheilen nnd dann den Privaten
zu überlassen, die noch vorzunehmenden Arbeiten zu beendigen.

Bigler, Regierungsrath, kann dem Antrage des Herrn
Parrat nicht beistimmen, indem dessen Anzug erheblich erklärt
worden sei, und das Baudepartement seiner Zeit seinen Bericht
darüber einsenden werde. Lautet derselbe günstig, woran ich
nicht zweifle, so wird die dafür zu bewilligende Summe aus
den Fr. 67,149 genommen. Bereits sind zwei Vorträge des

Baudepartements über neue Straßenbauten vor Regierungsrath,
nämlich über die Fortsetzung der Wannenfluhstraße und der
Gwatt-Spiezmoosstraße. Diese werden dem Großen Rathe
vorgelegt und die dafür zu bewilligende Summe aus den

Fr. 67,149 genommen werden.

von Jenner, Regierungsrath, wiederholt seinen im Ein-
gangSrapporte gemachten Antrag und bemerkt zugleich, daß es

nicht gut wäre, wenn man sogleich über die Verwendung der
ganzen Summe von Fr. 67,999 beschließen würde, denn es
könnten im Laufe des Jahres noch mancherlei nothwendige
Bauten gemacht werden müssen, wo man dann froh wäre,
noch etwas im Vorrathe zu haben. Der Redner stimmt übrigens

zum Antrage der Staatswirthschaftskommission.

Abstimmung.
1) Für die Ansätze unter litt. » gr. Mehrheit.
2) „ „ „ „ „ b durch's Handmehr genehmigt.
3) Ueber die Verwendung der Fr. 67,149 sogleich zu ver¬

fügen 52 Stimmen.
Aufzuschieben 59

4) Für den Antrag des Herrn Regierungs¬
raths von Jenner gr. Mehrheit.

Dagegen 3 „

Bühler, Amtschreiber, wiederholt, Namens der Staats-
wirthschaftkommission, die in dem Berichte unter Nr. 8 gemachten
Bemerkungen und den Schluß: .„Es möchte der Regierungsrath
angewiesen werden, sich mit der Frage der Einführung des
französischen Münzsystems in unserm Kanton auf's Neue
zu beschäftigen und dem Großen Rathe zur Vollziehung dieser
Maßregel die geeigneten Vorschläge bringen."

vr. Schneider, Regierungsrath. Ich nehme die Freiheit,

als Mitglied der Staatswirthschaftskommission, den
Antrag derselben mit einigen Worten zu unterstützen; nicht, daß
ich glaube, es sei nothwendig, der hohen Versammlung die
Nachtheile des gegenwärtigen Münzwesens des Weitern ausein-
anderzusetzen. Jedes Mitglied kennt dieselben zur Genüge, aber
sie verdienen um so mehr berücksichtigt zu werden, als sie
vorzüglich dem ärmern und dem weniger vermöglichen Theile
der Bevölkerung zur Last fallen. Nicht nur ist der Kurs der
gröbern Silber- und Goldsorten in den verschiedenen Kantonen,
trotz der Konkordate, höchst verschieden, sondern die Kurse sind
auch in den Kantonen selbst, und namentlich in dem Kanton
Bern, sehr verschieden. So haben wir einen gesetzlichen und
einen kurrenten Kurs, bei welchem sich zwar der Kapitalist
wohl befindet, obschon die immer nothwendig werdenden Agiotages

an und für sich nicht angenehm sind. Der Schweizerfranken

hat einen Gehalt von 125'/^ Gran Silber. Der Bra-
bänter von 484 Gran und das französische Fünffrankenstück von
423'/2 Gran. Es giebt somit Jedem, der in Fall kömmt,
schweizerische Franken oder halbe Franken gegen Brabänter
oder Fünffranken,rücke zu vertauschen, für jedes Stück einen
Verlust von 18 bis I9'/z Gran Silber; dennoch dürfte die
Annahme des reinen französischen Münzfußes Schwierigkeiten
darbieten, einerseits, weil unsere Leute an das Batzensystem
gewöhnt sind, ferner, weil der französische Münzfuß in keinem
bequemen Verhältnisse zu den so häufig kursirenden Brabänter-
thalern steht, und weil eben deßwegen zu befürchten wäre, daß
die östlichen Kantone sich niemals anschließen dürften. ES sind
deshalb schon mehrere vermittelnde Vorschläge gemacht worden,
und in dieser Beziehung scheint mir derjenige der richtigste,
welcher den Gehalt der Schweizerfranken auf 121 Gran
reduzieren will. 3>/z Schweizerfranken würden alsdann gerade so viel
Silber enthalten, als 1 Fünffrankenstück, nämlich 423>/z Gran,
und 4 Schweizerfranken würden alSdann 484 Gran, asso so
viel als 1 Brabänter enthalten. Auf diese Weise würde der
gesetzliche und kurrente Kurs gänzlich miteinander
übereinstimmen. Sieben Schweizerfranken entsprächen exakt zehn
französischen Franken; 49 Schweizerfranken gleich 27 Gulden;
sieben Batzen gleich einem französischen Franken u. s. w. Die
allfällige Einwendung, daß dadurch daS Kapitalvermögen
vermindert würde, wäre jedenfalls nur scheinbar, indem
Derjenige, der z. B. nach dem jetzigen Münzwerthe ein Vermögen
von Fr. 199,999 hätte, es nach dem neuen Münzfuße zu
Fr. 193,599 taxiren würde, und es bliebe ihm jedenfalls der
Vortheil, den unser Franken-, Halbfranken- und Batzensyftem
hat, an welches die Bevölkerung gewohnt ist, und ledenfalls
bequemer ist, als das Centimessvstein; auch stünde es in
Harmonie mit dem deutschen Münzfuße. Jedoch handelt eS sich
heute nicht sowohl um das aufzustellende System, als darum
daß man den Auftrag gebe, die Sache zu prüfen, und ich
hatte damit eigentlich nur die Absicht, dem Großen Rathe zu
zeigen, daß die Staatswirthschaflskommission ihren Antrag nicht
ohne vorherige Ueberlegung hieher gebracht habe, — für dessen
Erheblichkeitserklärung ich stimme.



Parra t. Ich bin auch ein Anhänger des französischen
Münzsystems; allein ich wünschte, daß man es frank und frei
annehme, ohne Modistkation und ohne sich die Mühe zu geben,
es zu verstümmeln, wie man es bei dem System der Maße
und Gewichte gemacht hat.

von Jenner, Regierungsrath. Da ich keinen Zweifel
habe, daß der Antrag der Staalswirthschaftskommission erbeblich
erklärt werde, so will ich darüber kein Wort bemerken, ich
hätte auch nicht weiter aufgehalten, wenn nicht Herr Regie-
rungsrath Schneider über die Grundlagen eines neuen Münzfußes

eingetreten wäre. Ich habe mich mit dieser Angelegenheit
schon in drei Beziehungen beschäftigt, als Präsident des

Finanzdepartements, des Münzkonkordats und als Mitglied zweier
eidgenössischer Kommissionen. Die Sache scheint mir nicht so

einfach, wie Herr Regierungsrath Schneider sie darstellen will.
Durch einen solchen Münzfuß würde der Werth der gegenwärtigen

Schweizerfranken um ein Bedeutendes verringert, und wir
kämen am Ende dahin, wohin die Türken gekommen sind, wo
der Piaster nach und nach bis auf 23 Batzen heruntergesetzt
worden ist. Wenn wir das Gewicht eines Pfundes auf eine
Unze vermindern und ihm den Namen „Pfund" geben, so hat
dieses doch immer nur das Gewicht einer Unze, denn der Name
thut nichts zur Sache. Diese Angelegenheit ist in zwei Brochüren
weitläufig verhandelt worden, der Verfasser hat das von Herrn
Regierungsrath Schneider angezogene System sehr angerathen und
gemeint, was er für eine ingeniöse Erfindung damit gemacht
habe; und doch ist damit gar nichts geschehen, als daß er
einen gemeinschaftlichen Divisor zwischen den französischen
Fünffrankenthalern und dem Brabanter gefunden hat. Unsere
Aufgabe ist die, eine Münze zu haben, die einen wahren im
Auslande anerkannten Werth hat, was durch die bloße Nomination

eines Geldstücks nicht gethan ist. Der Kaufmann nimmt
das Geld nur für seinen wahren Werth und wird niemals 11

Unzen für 12 Unzen annehmen. Haben wir eigentlich große
Münzsorten? Nein, Tit., wir haben keine, denn wo sind
unsere groben Silber- und Geldsorten? sie sind eingeschmolzen,
und höchstens sieht man noch eine solche bei Viehprämien.
Selbst die Vaslerthaler, welche an Gehalt den unsrigen
nachstehen, sind selten. Ich appellire an alle Kaufleute und Wirthe
und alle Die, welche viel mit Geld zu thun haben, daß wir
kein anderes als fremdes Geld besitzen. Daher wäre es das
Einfachste, wir würden uns an das Münzsystem eines benachbarten

großen Landes anschließen, nämlich entweder an den

deutschen Vierundzwanzigguldenfuß oder an das französische System

und am deßten wäre es an das letztere, weil dieß schon
ohnedem bei uns gangbar ist. Die Schweiz wird sich niemals
über ein System vereinigen können, weil die Interessen zu
getheilt sind. Was jenseits der Reuß liegt, hält es mit dem
deutschen, was hierseits liegt, neigt sich mehr zum französischen
Gelde. Man hat diese Sache schon auf der Tagsatzung besprochen,

und es war keine Hoffnung eines günstigen Resultats da,
weil die Forderungen zu hoch und die Schwierigkeiten zu groß
waren. So verlangte man augenblickliche Einschmelzung aller
Scheidemünzen, was nur für unsern Kanton eine Auslage von
Fr. 600,000 verursacht hätte. Unter solchen Umständen wäre
für uns das französische Münzsystem das beßte, und Genf ist
schon damit vorangegangen, und wenn Bern dasselbe adoptirte,
würden Waadt, Solothurn und Freiburg sich ohne Zweifel
anschließen. Man muß sich von einem eigenen französischen Münzsystem

keine sanguinischen Hoffnungen machen; dieses einzuführen,
würde ungeheure Schwierigkeiten machen. In unsern Geschäften

wird bereits alles nach französischem Gelde berechnet; die
Fünsfrankenthaler, die Zwei- und Einfrankenstücke, ja halbe
und Viertelfranken sind bei unserm Volke schon durchweg sehr
gangbar, daher führen wir, wollen wir etwas Neues, den
französischen Münzfuß purement et simplement ein. Ich
empfehle den Antrag der Staatswirthschaftskommission.

Kißling, Amtschreiber, stimmt zum Antrag der
Staatswirthschaftskommission.

Abstimmung.
Durchs Handmehr wird der Antrag genehmigt.

Der Herr Vi c elandamma nn zeigt an, daß sich Herr
Landammann Blösch häuslicher Verhältnisse wegen verhindert
sehe, in der nächsten Sitzung zu erscheinen, und um einen Ur
laub nachsuche, welcher demselben auch durchs Handmehr
ertheilt wird.

(Schluß der Sitzung um 2V-, Uhr).



N" 6.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Sechste Sitzung.

Samstag den 27. Februar 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

-Präsident: Herr Vicelandammann Funk.

Namensaufruf. Genehmigung deS Protokolls.

Btz. 2

1

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung des Zollgeseyentwurfes.
„§. 3. Tarif. (Neue Redaktion.)

H.. Einfuhr.
Alle in den Kanton eingeführten nicht bloß transttirenden

Waaren zahlen ohne Rücksicht auf ihren Werth und Qualität
vom Schweizerzentner brutto einen firen Zoll von Btz. 5.

Davon sind ausgenommen, als einem besondern Ansätze
unterliegend:

1) Die in den Kanton eingeführten Getränke, Tru-
sen, Mehl, Sämereien, welche vom
Schweizerzentner brutto bezahlen

2) Die eingeführten Getreidearten und Hülsenfrüchte
ebenfalls vom Schweizeczentner brutto

3) Viehwaaren: Pferde, Esel, Maulthiere, Hornvieh

vom Stück
Kleinere Viehwaare: als Saugkälber, Schafe,

Ziegen, magere Schweine, vom Stück
Fette Schweine, vom Stück

4) Hanf und Flachs, rohe ungesponnene Baumwolle,

vom Schweizerzentner brutto
5) Rohes, geschlagenes und gewalztes Eisen in

Stangen und Lamen, vom Zentner brutto
Rohe Metalle in Zungen : Stahl, Kupfer, Zinn,

Messing, Blei, vom Zentner brutto
6) Folgende Farbstoffe: Krapp, Galläpfel, Sumach,

Alaun, Kreide, Eelbkraut und die Potasche, vom
Zentner brutto

7) Maschinerien, vom Zentner brutto
8) Gyps und Kalk, vom vorgespannten Zugthier
9) Bausteine und Backsteine, Schiefer, Bauholz,

Mühlsteine und Schleifsteine, Brennmaterial:
Torf, Kohlen, vom vorgespannten Zugthier

10) Grobe Töpfer- und Korbwaare, hölzernes Ge¬

schirr

11) Von fuspendirten Fuhrwerken per Pferd

I
4

2'H

2'H

2'H
2l/e

Nachdem vorerst einige der auf diesen Gegenstand bezüglichen

Vorstellungen verlesen worden, wird hinsichtlich der
Behandlungsart Folgendes beschlossen:

1) Vorerst die Ausnahmen zu berathen 86 Stimmen.
Dagegen 4 „

2) Die einzelnen Nummern abgesondert zu
behandeln 68

Dagegen 22 „

Umfrage über die Ausnahme Nr. l.
von Zenner, Regierungsrath. Zn der frühern Redaktion

war man von dem Grundsatze ausgegangen, für alle
Gegenstände einen möglichst gleichen Einfuhrzoll festzusetzen, damit
man keine Untersuchung bei der Grenze machen müsse, um allen
daherigen Schwierigkeiten vorzubeugen. Daher hatten wir für
sämmtliche Waaren Btz. 5 per Centner vorgeschlagen, mit
Ausnahme derjenigen Gegenstände, welche ihrer Natur und
Verpackungsart nach leicht zu erkennen waren u. f. w. Sie, Tit.,
haben damals diesem ihren Beifall nicht ertheilt, sondern eine
Menge von Ausnahmen erheblich erklärt und dem Finanzdepartement

in Bausch und Bogen zur Berücksichtiglyig zurückgeschickt.
So enthält jetzt dieser neue Paragraph eine Menge Ansätze,
welche erfordern, daß man jetzt die Waaren öffnen muß, und das
wird in der Ausführung überhaupt bedeutende Verwickelungen nach
sich ziehen. So wird es sich bei vielen Waaren fragen, wohin sie

gehören. Ich habe z. B. schon oft erfahren, was man nur
unter die Rubrik der rohen Metalle zu bringen weiß, und so

wird es sich auch bei der in Berathung liegenden ersten Nummer
dann fragen: wohin gehören Habermehl, Haberkernen, Ulmer-
gerste, wohin ferner tlours st'orauge u. s. w. Gehören jene
unter daö Getreide, dieses unter die Getränke, oder aber unter
die Waaren, welche nach der allgemeinen Regel bezahlen müssen

Bach stellt den Antrag, die Nr. 1 auf Btz. 2^/e zu setzen,
da kein Grund vorhanden sei, weßhalb die hier verzeichneten
Gegenstände weniger bezahlen sollten, als die unter Nr. 4 bis 7
verzeichneten.

Herrenschwand. Zufolge des in den letzten Tagen berathenen

Büdgets sollen die bisherigen Zölle u. s. w. Fr. 168,000
abtragen. Nun schlägt man einen Tarif vor, dessen Ansätze

aber, wenn sie so bleiben, weit mehr abtragen werden als
Fr. 168,000. Nun erkläre ich aber, daß ich zwar gerne zu
einem neuen Zollgesetze, nicht aber zu einer Vermehrung der

Abgaben stimme. Z. B. von dem Wein wurde bis letzt Btz. 1

per Saum bezahlt; jetzt werden Btz. 2 per Centner vorgeschlagen,

und da der Saum Wein 4 Centner wiegt, so würde man
also, statt wie bisher Btz. 1, in Zukunft Btz. 8 per Saum
bezahlen müssen. Nun bezahlt der Wein u. s. w. bereits gegen
Fr. 400,000 bloß an Ohmgeld, und Fr. 100,000 tragen die

Patentgebühren ein. Wenn das Ohmgeld Fr. 400,000 einträgt,
6



so müssen wenigstens 80,000 Säume eingeführt werden; belegt
man nun diese mit Btz. 2 per Centner, d. d. mit Btz. 8 per
Saum, so macht das eine neue Auflage auf den Wein von
Fr. 04,000, so daß nur allein dieser Gegenstand dem Staate
Fr. 504,000 an Ohmgeld, Patentgcbühren und Zoll jährlich
eintragen würde. Dazu könnte ich unmöglich stimmen, so sehr
ich geneigt bin, einen Zoll einzuführen, der so hoch ansteige,
wie der bisherige, denn man hat Einnahmen nöthig. Zch trage
daber darauf an, nur Btz. l auf den Centner zu legen, das giebt
immer noch wenigstens Fr. 30,000.

Romang, Regierungsstatthalter, stimmt dagegen für
Beibehaltung des vorgeschlagenen Ansatzes, indem Diejenigen, welche
dergleichen Waaren kommen lassen, Ersatz finden in dem größern
Quantum, das man bei den verbesserten Straßen jetzt laden
könne, wodurch also der Fuhrlohn wohlfeiler werde.

Collin. Der Staat bedarf Fr. 200,000 für den Unterhalt

der Straßen und Brücken. Zu Deckung dieser Summe
eignet sich keine andere Auslage besser, als die Zölle. DaS
Ihnen vorgelegte Zollgesetz ist einfach; man kann aber kein
Gesetz machen, daß es nicht dem Einen oder Andern schade.

Daher muß man das allgemeine Beßte im Auge behalten. Ich
stimme zum Ansätze.

von Zenner, RegierungSrath. Zch fürchte mich immer
davor, mit den Abgaben allzu hoch hinauf zu gehen, indessen

kann ,ch nicht finden, daß hier Btz. 2 zu viel seien. Wir
müssen überhaupt bedenken, daß es sich bei diesem Zollgesetze
darum handelt, die Fr. 180,000, welche der Zoll gegenwärtig
durchschnittlich einträgt, durch den neuen Tarif wiederum zu
bekommen. Herr Bach wünscht dagegen eine Erhöhung auf
Btz. 2'/2. Das würde nur die Opposition Derer vermehren,
welche mit Wein handeln, und ich will lieber Btz 2, die man
mir giebt, als Btz. 2s/z, die man mir nicht giebt.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme der Nr. l gr. Mehrheit.

Umfrage über die Ausnahme Nr. 2.

Ka st hofer, Regierungsrath. Es wird hier dem Grundsatze

nach, wenn auch nicht dem Maße nach, eingeführt, waS

in England in dieser Hinsicht besteht; wie es aber dorr in Folge
dessen um die arme Bevölkerung steht, kann man in den

Zeitungen lesen. Es ist grundsätzlich irrig, Auslagen zu machen,
welche der Arme bezahlt, und wobei dagegen der Reiche profitirt.
Denn, wenn wir eme 'Auflage auf das fremde Getraide legen,
so können die inländischen Kornbauer das ihrige um so theurer
perkaufen. Daher möchte ich hiefür gar keinen Einfuhrzoll
aufstellen, namentlich auch nicht wegen unserer Mühlen. Z. B. im
Kanton Appenzell haben sie nicht den geringsten Einfuhrzoll für
das Getraide. Daher kaufen sie dort schwäbisches Korn, mahlen

es im Kanton und machen so gutes Brod daraus, daß dann
die Schwaben ihnen das Brod wiederum abkaufen. So bat
sich dort ein einträglicher Industriezweig gebildet, und ich glaube,
daß in dieser Hinsicht auch unsere Mühlen berücksichtigt werden
sollen.

Wyß. Der Kanton Bern pflanzt so viel Korn, daß,
wenn schon eine kleine Abgabe auf das fremde Korn gelegt wird,
das im Preise keinen Unterschied macht, und die armen Leute
ihr Brod nicht theurer bezahlen müssen. Ich stimme also

zu Btz. 2.

Ryser, Oberstlieutenant. Der ganze Unterschied des
vorgeschlagenen Ansatzes gegen den bisherigen Zoll beträgt einen
Kreuzer, so daß also kein Grund vorhanden ist, um gegen den

Ansatz zu stimmen.

Langes, Regierungsrath. Die Abgabe, welche die Feld-
srüchte deschlägt, ist wesentlich lästig für die arme Klasse; allein
sie würde außerdem noch gewissen, in dem Kanton bestehenden
Gewerben, den Mühlen, sehr schaden. Schon unter der alten
Regierung hinderte diese Abgabe, welche Btz. 2 per Sack
betrug, die Müller auf der Straße von Basel nach Lachaurdesonds,
ihre Industrie zu Gunsten der Bewohner der Erenzkantone zu

betreiben. Zch denke nicht, daß man den damaligen Zustand
der Dinge wieder ausleben lassen wolle. Wenn man eine Ab
gäbe beibehalten will, so ist die von einem Batzen schon doch
genug. Um von Grellingen bis zur Cibourg zu transitiren,
wäre die Abgabe von Rp. l auf die Stunde, nur Rp. 17,
während Btz. t Eingang und Btz. 1 Ausgang einen Unter
schied von Rp. 3 geben würden, welchen die Müller, streng
genommen tragen könnten. Ich stimme in erster Linie für die
Unterdrückung aller Abgaben aus die Brodsrüchte, und wenn
mein Vorschlag nicht angenommen wird, trete ich der in dem
Projekt festgesetzten Ziffer bei.

Ur. Schneider, Regierungsrath. Zch unterstütze den
Antrag des Herrn Wyß. Hier handelt es sich um eine Auflage

von Btz. I. In England handelt es sich um Pfund
Sterling. Ist übrigens bei einer Auflage von Btz. 1 oder
Btz. 2 eme Vertheurung des Getraides zu erwarten Laut der
daherigen Tabellen werden durchschnittlich im Iabr 58,000 Centner
fremdes Getraide in den Kanton eingeführt; das ist aber nichts
gegen Dasjenige, was im Lande selbst gebaut wird. Nehmen
wir an, daß im Durchschnitt per Person jährlich 150 Pfund
Brod verzehrt werden, so bringt das jährlich anderthalb Mütt
an Getraide. Nun haben wir 400,000 Einwohner, und diese
brauchen also 000,000 Mütt oder 800,000 Centner Getraide.
Was für einen Einfluß kann es also auf das Getraide im All
gemeinen haben, wenn für die 58,000 Centner fremdes
Getraide Btz. 1 per Centner bezahlt wird? Denn dieser Batzen
vertheilt sich natürlich auf die ganze Konsumanon und bringt also
Rp. 1 auf den Mütt, der verzehrt wird. Von einer Vertbeu
rung des GetraideS kann also nicht die Rede sein, selbst wenn
wir Btz. 2 per Centner annehmen. Was sodann die Müller
betrifft, so wissen diese bekanntlich schon für sich zu sorgen,
und wenn unsere Müller wegen eines Zolles von Btz. 1 oder 2
nicht konkurriren können, so treiben sie ein schlechtes Geschäft,
und dann ist es für sie besser, aufzuhören u. s. w.

Roth, zu Wangen, möchte den Ansatz nicht erhöhen, da
dieses leicht Übeln Eindruck machen könnte.

Schneider, Regierungsstatthalter, stimmt ebenfalls zum
Ansätze, wie er ist.

von Zenner, Regierungsrath, stimmt zum Ansätze des
Entwurfs, als welcher zwischen dem Antrage auf Streichung
und demjenigen auf Heraussetzung in der Mure liege.

A b st i m m u n g.

Für unveränderte Annahme der Nr. 2 große Mehrheit.

Umfrage über die Ausnahme Nr. 3.

Schneeberger stellt den Antrag, den Ansatz für die
größere Viedwaare auf Btz. 2 und denjenigen für die kleinere
Viehwaare auf 1 Kreuzer herabzusetzen.

Rufen er, Amtschreiber, findet die vorgeschlagenen Ansätze
ebenfalls zu hoch, namentlich in Berücksichtigung der Grenzbewohner,

und pflichtet daher dem Antrage des Herrn Präopi
nanten bei.

Tscharner, RegierungSrath. Es wäre gewiß eine gute
Sache, viel Geld einzuziehen, ohne es von Jemandem nehmen
zu müssen. Je sparsamer wir sind, desto weniger brauchen
wir zu beziehen; wenn man aber große Ausgaben hat, die sich
alljährlich noch vermehren, so muß man sehen, wie man zum
Gelde komme. Daß die Ansätze zu hoch seien, k n ich nicht
finden. Man wird bei Berathung des nachfolgend-.. §. 4 litt, e
sehen, daß man alle möglichen Erleichterungen für den Vied
Handel und den Grenzverkehr sucht. Man kann nicht alle mög
lichen Nuancen unterscheiden, sondern man muß Eines in das
Andere rechren. Uebrigens ist der Eintritt von fremdem Vieh
und namentlich von fremden Schweinen dem Lande von keinem
großen Nutzen; diese Thiere sind meist von geringer Qualität
und dringen uns ja häufig Seuchen in das Land. Wenn aber
auch das nicht wäre, so ist überall anerkannt, daß eS der größte
Vortheil bei der Landwirtbschast ist, junge Schweine selbst zu
erziehen. Wenn die Italiener bei der Erziehung von Schweinen



nicht so großen Prosit fänden, würden sie dann selbige mit so

großen Kosten zu uns bringen? Also ist ein kleiner Impost aus
solcher Waare, die mit so großem Nutzen im Lande selbst erzogen

werden könnte, nicht außer OrtS. Ich stimme zu den
vorgeschlagenen Ansätzen.

Dr. Am mann. Ich stimme zum Antrage deS Herrn
Schneeberger, was die große Viehwaare betrifft, indem ich vom
Grundsatze ausgehe, daß die Abgaben so gleichmäßig als möglich
auf das Land verlegt werden sollen; nun leiden aber die
Grenzbewohner durch dieses Gesetz ohnehin mehr, als die Bewohner
der innern Gegenden. Was hingegen die Schweine u. s- w.
betrifft, so schließe ich aus Rp. 5.

Bühler zu Heimenhausen bemerkt, daß unter die kleinere
Viehwaare auch die Saugfüllen berechnet und nur mit Btz. I
belegt werden sollten.

von Sinner, Oberstlieutenant, unterstützt diesen Antrag;
an den Füllen sei etwas zu verdienen, man müsse also die
Einfuhr derselben nicht erschweren.

Huggler fragt, ob man nicht bei diesen Ansätzen auch ein
wenig darauf sehen sollte, wie andere Kantone in dieser Hinsicht
gegen Bern verfahren. So z. B. belege Wallis unsere lungen
Schweine mit Btz. 6 und die ältern Mit Btz. 10.

von Zenner, Regierungsratk. Ich weiß wohl, daß die

Verlegung sämmtlicher Zölle aus die Grenzbewohner mehr drücken

wird, als der bisherige Zoll es je konnte. Im Allgemeinen
hingegen glaube ich, man habe nicht genug berücksichtiget, daß
der bisherige Zoll viel höher ist, als man gewöhnlich denkt;
denn jetzt muß man bei jeder Zollstatte zahlen; das akkumuliert
sich und macht zuletzt einen bedeutenden Gegenstand aus, so daß

man das füglich den vorgebrachten Herabsetzungeanrrägen
entgegen halten kann. Wir haben im Finanzdepartement gerechnet,

da fällt ein ziemlich bedeutender Theil von den uns nöthen-
den Fr. 180,000 auf die Viedwaare. Wenn Sie also da die
Ansätze kleiner machen, so gibt das einen bedeutenden Ausfall
in unsere Eingabe, daS kann ich Ihnen zum voraus sagen. Ich
lege hier nicht ein Gesetz vor, daS dem Publikum Vortheil
bringen soll, sondern ein Gesetz, wodurch man das Publikum
besteuern will. Es bandelt sich darum, die bisherigen Fr. 180,000
auf eine Weise herbeizuschaffen, daß sie so wenig als möglich
schade. Diese Aufgabe wird durch Btz. 4 für das große und Btz. l
für das kleinere Vieh gar nicht übel gelöst sein. WaS die

Saugfüllen betrifft, so glaube ich, dieselben seien aus Versehen
hier vergessen worden.

A b st i ni m u n g.
1 i Für unveränderte Ausnahme der Nro. 3

mit Bordehalt der Saugfüllen 08 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 22 „

2 Für den Antrag in Betreff der Saugsüllen gr. Mehrheit.

Umfrage über die Ausnahme Nro. 4.

Buch müller. Bereits hat man die Hanf- und
Flachsprämien aufgehoben, so daß von nun an mehr als die Hälfte
wird eingeführt werden müssen. Wenn nun noch der
vorgeschlagene Zollansatz angenommen wird, so können wir mit
unserer Leinwandfabrikation u. s. w. nicht mehr concurriren. Daher

schließe ich auf Btz. 1 per Zentner.

Bach. Ich bin entgegengesetzter Ansicht und glaube, wir
sollen die Einfuhr von rohen Stoffen nicht begünstigen, wohl
aber die Ausfuhr. Und da wir bereits die Hanf- und Flachs-
prämw -, aufgehoben haben, so will ich nicht durch Begünstigung
der E»..«uhr von fremdem Hanf und Flachs die inländische
Produktion ganz unterdrücken. Ich schlage daher vor, diese Artikel
nicht unter die Ausnahme zu stellen, sondern hier bei den als
Regel angenommenen Btz. 5. zu bleiben.

Rotb, zu Wangen. Auch ich finde den Ansatz recht, nur
wünsche ich, daß der Grundsatz ausgesprochen werde, eS sollen
alle rohen Stoffe, welche dann im Lande selbst weiter verarbeitet

werden, nicht mehr als Btz. 2'H bezahlen.

Dr. Schneider, Regierungsratk, glaubt, das Interesse
der iMndischen Spinnereien erfordere, daß die Einfuhr dieser

Gegenstände erleichtert werde; er stimmt daher ebenfalls zu
Btz. 1 bis Kr. 0.

von Ienner, Regierungsrath. Es ist gewünscht worden,
daß man hier einen Artikel mache für alle rohen Stoffe. Das
würde weit führen. Was ist ein roher Stoff? Gesponnenes
Garn ist roher Stoff für den Weber, das Gewebe ist roher
Stoff für die Färber und Indiennedrucker, das Tuch ist roher
Stoff für den Schneider u. s. w. So ist eS mit dem Leder
und vielen anderen Gegenständen; ferner siele unter diesen
Ausdruck die Seide, und die mag doch wohl einen Ansatz von Kr. 10
erleiden; eben so alle Metalle, Haare, Drogerièn u. s. w.
AlleS das mag wohl l0 Kr. per Zentner ertragen. Wesentlich
aber ist, daß man hier nicht einen Ausdruck aufnehme, der dann
in der Exekution zu unangenehmen Erörterungen zwischen der
Administration und Denjenigen, die zahlen müssen, nothwendig
Anlaß geben müßte. Was dann die vorgeschlagene Herabsetzung
von Btz. 1 bis Kr. 6 betrifft, so kann ich nicht finden, daß der
von uns vorgeschlagene Ansatz zu hoch sei. Hingegen möchte
ich denselben auch nicht erhöhen, denn ich glaube nicht, daß
wir bei uns so guten Flachs produzieren, als wir ihn von
außen beziehen können.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme der Nro. 4 große Mehrheit.

Umfrage über die Ausnahme Nro. 5.

Zeerleder. Im früher ausgetheilten Projekte waren
diese Gegenstände nicht unter der Ausnahme, sondern waren
mit Btz. 5 belegt. Dagegen sind vielseitige Reklamationen
eingelangt, und diese haben nun zur Folge gehabt, daß man jetzt
By. 2'/> vorschlägt. Allein auch dieser Zoll ist noch zu hoch.
Erstlich beträgt derselbe gleichviel, wie die unter Nro. 4, 0
und 7 angeführten Gegenstände, was doch offenbar kein
Verhältniß ist. Zweitens ist ein so hoher Ansatz aus dem rohen
Eisen eine Art von Prohibition der Einfuhr. Drittens
produziert auch unser Kanton bedeutend viel Eisen, und also müssen
wir darauf achten, daß wir nicht unsere Nachbarkantone
veranlassen, auch unsern Kanton mit hohen Ansäyen zu belegen.
Solotdurn fordert Kr. 6, und wir haben bis jetzt Btz. 2
gefordert; wenn wir jetzt auf Btz. 2'/? gehen, so wird auch die
Regierung von Solothurn ihren Ansatz höher stellen. Ich
trage daher auf Btz. 2 an.

von Zenner, Regierungsratk. Ich sehe die Schwierig,
keit wohl, aber es fragt sich, ob Sie die Einfuhr von außen
so gar sehr begünstigen wollen, während wir selbst Eisenwerke
im Lande haben, welche um so mehr berücksichtigt werden müs-
sen, als das dafür nöthige Holz in Folge der freien Holzausfuhr

im Leberberge sehr theuer geworden ist.

Abstimmung.
1) Für unveränderte Annahme der ersten

Abtheilung der Nro. 5 .04 Stimmen.
Für etwas Anderes 18

2) Die zweite Abtheilung wird durch's Handmehr angenommen.

Umfrage über die Ausnahme Nro. 0.

Dieser Artikel wird durch's Handmehr angenommen.

Umfrage über die Ausnahm? Nr. 7.

Dieser Gegenstand wird ebenfalls durch's Handmekr
angenommen.

Umfrage über die Ausnahme Nr. 8.

Wyß findet den Ansatz zu hoch, indem man weder den

GypS noch den Kalk entbehren könne, und trägt entweder aus
gänzliche Befreiung von jedem Zolle an, oder doch nur auf
Btz. 1 per Zugthier, in welch' lehrerm Falle dieser Gegenstand
nur der nachfolgenden Nummer zusammenfallen würde.
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Klaye, Oberstlieutenant. Wie der vorgehende Redner
gesagt hat, so besitzt der Kanton Bern wenige Gypsgruben.
Für die Bezirke Delsberg und Münster wird der GypS aus
dem Kanton Solothurn eingeführt. Derselbe wird hauptsächlich

zur Verbesserung unserer Felder verwendet. Ich schlage
daher vor, daß der Zoll auf Btz. l'/z per Pferdelast herabgesetzt

werde.

Bach unterstützt den Antrag, den Ansatz auf Btz. l per
Zugthier zu stellen, indem man die Einfuhr dieser Gegenstände
um so mehr begünstigen müsse, als dadurch daS für die Fabrikation

von Gyps nöthige Holz erspart werde.

Obrecht pflichtet diesem Antrage ebenfalls bei, zumal gar
Mancher nur ein Fäßlem hole, wo er dann nur für dieses
einzige Fäßlein Btz. 3 bezahlen müßte.

Schaffte? unterstützt den Antrag des Herrn Klaye. In
mehreren Bezirken giebt es keine Gruben, wo man nach Gyps
graben könnte. Folglich wenn man eine Abgabe von Btz. 3
per Pferdelast darauf legte, so würde man dem Ackerbau einen
fühlbaren Schaden zufügen. Man muß auch bemerken, daß
der Gyps eine sehr in das Gewicht fallende Materie ist.

von Zenner, Regierungsrath, will die Abstimmung
erwarten.

A b st i m m u n g.

1) Für den Ansatz, wie er ist il Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

2) Die Nr. 8 zu streichen 5 Stimmen.
Den Ansatz bloß herabzusetzen Mehrheit.

2) Auf Btz. 1 44 Stimmen.
Auf Btz. 1'/. 44

Der Herr Vicelandammann entscheidet für den letztern
Ansatz.

Umfrage über die Ausnahme Nr. 9.

Dieselbe wird ohne Diskussion durch's Handmehr
angenommen.

Umfrage über die Ausnahme Nr. 10.

Dieselbe wird durch's Handmehr angenommen.

Umfrage über die Ausnahme Nr. II.
von Ienner, Regierungsrath. Dieser Zoll hat jetzt die

Natur der Weggelder, zumal hier, wo er steht, und paßt gar
nicht zu der übrigen Grundlage des Gesetzes. Indessen haben
Sie, Tit., es so befohlen.

Bach siebt nicht ein, warum suSpendirte Fuhrwerke weniger

bezahlen sollten, als z. B. ein unbeladener Esel oder ein
unbeladenes Pferd. Auch vermißt er die Sattelpferde und
Ichlägt daher vor, zu setzen: „ von suspendirten Fuhrwerken oder
andern Reitwagen oder gesattelten Pferden, per Pferd Btz. 4."

Leibundgut, Regierungsrath. Dieser Artikel ist für den
Verkehr, besonders der Grenzbewohner, äußerst hemmend;
daher möchte ich letzen: „vom juspendirten Fuhrwerke von zwei
oder mebrern Pferden, per Pferd Btz. I/' Das ist dann eine
Art Lurusabgabe von Seite der fremden Reisenden, und deß-
wegen kömmt kein einziges Fuhrwerk weniger.

Langet, Regierungsrath, weist diesen Vorschlag von der
Hand^ alle Fuhrwerke, welche den Kanton betreten, mit Btz. 1

per Stück Zugvieh zu belegen. Er wäre eher geneigt, die
Nr. II nicht zuzulassen, welcher die hängenden Fuhrwerke mit
Btz. 1 per Stück Zugvieh belegt, denn diese Abgabe wird an
den Grenzen sehr länig sein, klm nur ein einziges Beispiel
anzuführen, so geben alte Wochen IVV bis 200 Fuhrwerke auö
dem St. Zmmertdal nach Lachauxdefonds. Das würde die
Verbindung hemmen, von jedem einspännigen Wägelchen Btz. I
zu beziehen. Der Redner schlägt vor, nur die zweispännigen,
Hangenden Fuhrwerke mit Btz. I per Pferd zu belegen. Außer¬

dem kann er zur Vermehrung von Btz. 2 auf die Nr. I seine

Einwilligung nicht geben, da ihm selbige bereis hoch genug
erscheint.

von Ienner, Regierungsratb. Als Mitglied des Großen
Rathes sei es mir fetzt auch erlaubt, ein paar Worte über diesen

Artikel zu sagen.' Das ist fetzt wahrhaftig ein Gegenstand,
der von allen Grundsätzen dieses Gesetzes abweicht. Wenn ein
Fremder mit einem Reisewagen hieber kömmt, ist das Einfuhr?
Das wäre ganz zweckmäßig, wenn wir Weggelder hätten. So
wie dieser Artikel abgefaßt ist, so würde gewiß jedes Handelsgericht

denselben so auslegen, daß er nur diejenigen Luxusfuhrwerke

betreffe, welche zum Verkaufe eingeführt werden. Einen
andern Sinn kann er nicht haben, da er unter der Rubrik
„Einfuhr" steht. Dafür verlohnt es sich aber nicht der Mühe,
einen Ansatz aufzunehmen; das trägt per Iahr nicht Btz. 20
ein. Sind hingegen Reisefuhrwerke gemeint, so paßt das nicht
Hieher, da wir jetzt nicht ein Gesetz über Weggelder berathen,
dergleichen Fuhrwerke aber nicht als Waare betrachtet werden
können. Man kann von Morgenthal bis Saanen fahren, ohne
einen Kreuzer zu bezahlen, und dann sollte Derjenige, der
z. B. von Langenthal nach Zofingen fährt, bei seiner Rückkehr
an der Grenze Zoll bezahlen müssen Zu einem solchen Ansätze,
welcher der ganzen Grundlage des Gesetzes widerstreitet, stimme
ich nicht.

Tscharner, Regierungsrath, wünscht eine Redaktion,
welche einerseits den Grenzverkehr nicht beschwere, andererseits
aber doch die fremden Reisenden irgend einem Zolle unterwerfe.

Jsenschmid sieht in dem vorgeschlagenen Artikel eine Art
Cdausseengeld, welches überall in hohem Grade verhaßt fei.
Was würde die Tagsatzung dazu sagen? In keinem einzigen
Kantone werde für suspendirte Fuhrwerke ein besonderer Zoll
bezahlt.

Romang, Regierungsstatthalter. Was würden die Land
leute dazu sagen, wenn sie für daS geringste Stück Vieh einen

Einfuhrzoll bezahlen müssen, Derjenige aber, der in einem
LuxuSfuhrwerke fährt, nichtö zahlt? Ich schlage Btz. 2 per
Pferd vor.

Collin glaubt dagegen, man müsse zu den fremden
Reifenden Sorge tragen, und schließt auf Streichung des Artikels.

Huggler pflichtet dagegen dem Antrage des Herrn
Romang bei.

Dr. Am mann schließt zu den Anträgen der Herren
Regierungsräthe Leibundgut und Langet, möchte aher beifügen: insofern

die Pferde nicht zum Verkaufe eingeführt werden. Dieser
Beisatz sei nöthig, um allfällige Mißbrauche von Seite der
Pferdehändler zu verhindern.

von Sinn er, Oberstlieutenant, glaubt, man solle
unterscheiden zwischen fremden Pferden und solchen, die bloß wiederum

zurückkehren; jene sollen der Taxe von Nro. 3 unterworfen
sein, letztere gar nichts bezahlen.

Wißler findet die Redaktion, sofern zum Verkauf
eingeführte Pferde gemeint seien, ungenügend, indem man
Fuhrwerke, die vielleicht auf vier Pferde berechnet seien, bloß mit
einem Pferde einführen könne.

Parrat unterstützt den Antrag des Herrn Oberstlieutenants
von Sinner. Wenn er nicht angenommen würde, so würde
man sich aussetzen, Wiedereinfuhrgebühren bezahlen zu müssen,
die sich nicht in dem Gesetze befinden.

Schöni möchte die Nro. II beibehalten, dafür aber die

ganze Rubrik ^ betiteln: „Einfuhr und Eintritt."

Stauffer. Daß der ganze Artikel II nicht paßt, be

weißt die ganze Diskussion; derselbe ist höchst unklug, paßt
nicht zum übrigen Systeme des Gesetzes und verursacht nur
Plackereien auf der Grenze. Uebrigens ist weder unter der
Rubrik „Ausfuhr" noch unter derjenigen des Transits etwas
darüber gesagt, so daß als Derjenige, der an der Grenze sagt,
er fahre nach Zürich, nichts bezahlen würde. Ich schließe daher
auf Streichung des Artikels.



Obrecht schließt, wenn wir ü,u recht verstanden haben,
ungefähr aus den vom Herrn Präopinanle» angegebenen Grunde
ebenfalls auf Streichung.

von Zenner, Regierungsrath, wiederhott feine bereits
ausgesprochene Anficht, daß der Artikel nicht hieher gehöre.

1)

2)

A b st i m m u n g.

Für die Nro. Il wie sie ist
Für gefallene Meinungen
Dieselbe zu streichen
Dagegen

7 Stimmen.
Mehrheit.
5K Stimmen.

Umfrage über Zusätze zur Rubrik

Vach schlägt einen Zusatz vor, dahin gehend, daß auch
die rohe ungefponnene Wolle, sowie rohe Häute und Felle, unter
den Ausnahmen angeführt und bloß mit Btz. L'/z per Centner
belegt werden möchten.

Dr. Schneider, Regierungsrath. Es thut mir leid, daß
so viele Ausnahmen gemacht werden; indessen möchte ich
namentlich die rohen Häute und Felle nicht nach der allgemeinen
Regel mit Btz. 5 belegen. Was die Wolle betrifft, so wird
sehr viel eingeführt um im Kanton verarbeitet zu werden,
wie z. B. aus Wallis für das Frutigtuch. Zn Betreff der
rohen Häute möchte ich die Gerber dadurch in etwas dafür
entschädigen, daß der Regierungsrath letzthin ein Dekret
aufgehoben hat, vermöge dessen die Gerber bisher eine Art
Monopol ausübten.

Tscharner, Regierungsrath. Das müßte ich unterstützen.
Sobald man vom reinen Grundsätze eines gleichmäßigen Zolles
abweicht, so verlangt die Nationalökonomie, daß man die rohen
Produkte, welche die innere Fabrikation begünstigen können,
möglichst begünstige.

von Zenner, Regierungsrath, glaube, daß die Miß
brauche, welche durch eine solche Ausnahme hervorgerufen
werden, die Vortheile überwiegen könnten, und stimmt daher
gegen die Erheblichkeit des Zusatzes.

A b st i m m u n g.

Für die Erheblichkeit
Dagegen

49 Stimmen.
4'!

Der Herr Vicelan d am m a nn giebt nun der Versammlung
Kenntniß von dem am gestrigen Tage nach kurzem Krankenlager
erfolgten Hinscheide der Gemahlin des Herrn Landammanns
Blösch.

Durch's Handmehr wird beschlossen, dem Herrn Landam-
mann durch eine Abordnung aus der Mitte des Großen Rathes
das Beileid und die innige Theilnahme der Behörde bezeigen
zu lassen.

Der Herr Vicelandammann bezeichnet hiefür die Herren
Oberstlieutenant eoteinhauer, als letztzährigen Landammann,
und den Herrn Stettler, als gegenwärtigen Stellvertreter des
Vicepräsidentm des Großen Rathes.

Schließlich wird angezeigt eine mit 4 nachträglichen Zeugnissen

versehene Vorstellung des Herrn Grundsteuerdirektors
Koller.

> Schluß der Sitzung um l V. Uhr.-.

6



N"- 7.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Siebente Sitzung.

Montag den 1. März 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Funk.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls zeigt der Herr Vicelandammann an, daß er,
auf den ihm von mehrern Mitgliedern geäußerten Wunsche hin,
dem heute Nachmittags in Vurgdorf stattfindenden Leichenbegängnisse

der Gemahlin des Herrn Landammanns Blösch
beiwohnen zu können, die heutige Sitzung früher als gewöhnlich
aufheben werde.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung des Zollgesetzentwurfes. —

Fernere Zusatzartikel zu §. 3.

Die Herren Röthlisberger und Buchmüller schlagen
einen Zusatzartikel vor, dahin gehend, daß das Hanf-, Flachsund

Baumwollengarn ebenfalls unter die Ausnahmen versetzt
und gleich dem ungesponnenen Hanf, Flachs und Baumwolle
belegt werden möchte.

von Jenner, Regierungsrath. Ich muß Sie bitten,
Tit., nicht die vorgeschlagene allgemeine Regel von Btz. 5 durch
allzu viele Ausnahmen zu eliminiren, denn nur dadurch, daß

wir den Waarenzoll im Allgemeinen zu Btz. 5 verrechneten,
können wir die nöthige Summe herausbringen. Nun sind
bereits eine ganze Menge Ausnahmen gemacht worden, und
Sie werden sehen, Tit., daß ich mich nicht irren werde, wenn
ich zum Voraus sage, daß wir schon jetzt nicht mehr die nöthige
Summe erreichen werden. Ich gebe zu, daß noch gar manche
Ausnahme wünschenswerth sein möchte, aber es kömmt nicht
sowohl darauf an, als darauf, daß wir nach dem neuen Tarif
unsere bisher bezogenen Fr. 180,000 wiederum bekommen.

Daher fühle ich mich auch verpflichtet, gegen die Erheblichkeit
des vorgeschlagenen Zusatzes zu stimmen.

Kißling, Amtsgerichtschreiber, unterstützt dagegen den

vorgeschlagenen Zusatz im Interesse der, namentlich im untern
Kantonötheile blühenden, Fabrikation von Leinwand und Baum-
wollenwaaren.

Bach stimmt gegen die vorgeschlagene Ausnahme, indem,
während man vorgestern rohe Wolle u. f. w. nicht unter die
Ausnahmen setzen wollte, es jetzt auffallen müßte, wenn heute
die gesponnenen Stoffe von der allgemeinen Regel ausgenommen

würden.

Röthlisberger bedauert, daß vorgestern der Antrag auf
Begünstigung der rohen Wolle u. f. w. verworfen worden,
glaubt aber, daß nichtsdestoweniger der großen Wichtigkeit der
inländischen Fabrikation von Leinwand und Baumwollenwaaren
Berücksichtigung geschenkt werden müsse, und selbst Kr. 10 ssien
für diese Garne immer noch viel.

Wißler fügt bei, daß, wenn der Kanton Bern in seiner
Fabrikation mit dem Auslande solle concurriren können, so sei
die beantragte Ausnahme durchaus nothwendig, und es sei
Pflicht der Regierung die inländische Fabrikation möglichst zu
erleichtern.

Knechtenhofer, Hauptmann. Ich weiß auch, was Lein-
wandhandel ist; Btz. 5 auf dem Centner gesponnenen Garns
ist ein sehr niedriger Ansatz im Vergleich zu dem großen Werthe
der Waare; ich stimme daher gegen den Antrag.

von Jenner, Regierungsrath. Es ist natürlich, daß sich

hier jede Industrie geltend zu machen sucht; allein an den
Behörden liegt es, zu sehen, daß nicht in solchen Sachen allzusehr

zu Gunsten der einen oder anderen Fabrikation entschieden
werde, sondern sie müssen das Ganze im Auge behalten. Je
mehr Sie hier reduziren, desto geringer wird der ganze Ertrag,
und was Sie der Industrie abnehmen, fällt dafür der
landbauenden Klasse auf, die ohnehin schon genug trägt. Ich schließe
daher gegen die Erheblichkeit des Antrages.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit 17 Stimmen.
Dagegen .73

Bach schlägt ferner vor, daß bei Nro. unter
Brennmaterial auch das Holz beigefügt werden möchte.

von Jenner, Regierungsrath, erwiedert, es sei so

verstanden, obgleich nur Torf und Kohlen namentlich angeführt
seien; das sei aber nur darum geschehen, weil man in der
frühern Berathung besonderes Gewicht auf diese beiden Gegenstände

gelegt habe.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit des Antrages 33 Stimmen.
Dagegen 58 „

Collin schlägt vor, daß die Glasur und Hafnererde mit
Btz. 2(/2 per Centner belegt werden möchte.

von Jenner, Regierungsrath, glaubt, dieser Gegenstand
sei allerdings unter den Ausnahmen vergessen worden, weil man
in der frühern Berathung nichts darüber gesagt habe.

Der Antrag wird durch's Handmehr erheblich erkärt.
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Rotd, zu Wangen, verlangt, daß auch rohe Haare,
Reiswurzeln, Gold - und Silberglätte, sodann nebst den unter Nro. ü

benannten Farbstoffen auch Blauholz, Kupferwasser, Knopper
und Röthelsteine bloß mit Btz. 2>/e per Centner belegt werden

mochten.

von Zenner, Regierungsrüth, hat an und für sich gegen
die Erblichkeit dieses Antrages nichts einzuwenden, besorgt
aber, daß, wenn man dem Finanzdepartemente so viele Sachen

zu neuer Berathung zurückschicke, es dann vielleicht nicht mehr
möglich sei, diesen Zolltarif noch dieses Zahr der Tagsatzung zur
Genehmigung vorzulegen.

A b ft im m u n g.

Für die Erheblichkeit des Antrages 74 Stimmen.
Dagegen ss „

Nun wird der im Eingang der Rubrik^ als Regel
aufgestellte allgemeine Grundsatz der Belegung aller Waaren mit
einem Einfuhrzoll von Btz. 5 in Berathung genommen.

Müklemann, Regierungsstattkalter, glaubt, es sei zu

Verhütung der Schmuggelei und Umgehung des Gesetzes nöthig,
statt „eingeführten" zu sagen „eingebrachten" Waaren, denn

gar viele Gegenstände könne man eben so gut hereintragen als
hereinführen.

Kißling, Amtsschreiber, pflichtet diesem Antrage nicht best,

indem es zu allzugroßen Plackereien führen würde, wenn jede

Person an der Grenze untersucht werden müßte, ob sie dergleichen

Waaren bei sich trage.

von Zenner, Regierungsrath. Unter den eingeführten
Waaren haben wir nicht bloß die verstanden, welche auf Wagen
oder Schiffen in den Kanton gebracht, sondern auch diejenigen,

welche allenfalls herein gelragen werden; hat man aber
darüber Zweifel, so habe ich gar nichts gegen die beantragte
Redakrionsveranderung einzuwenden.

Abstimmung.
Für den Eingang des Artikels mit der beantragten Rcdaktions-

veränderung Mehrheit.
Dagegen 6 Stimmen.

„D. Ausfuhr.
Alle aus dem Kanton Bern gehenden Waaren und Güter

icder Art zahlen bei ihrem Austritt einen fixen Ausgangszoll,
vom Schweizercentner brutto von Btz. 1.

Ausnahmsweise von dieser Regel zahlen:
Das ausgeführte Bau -, Nutz- und Brennholz, die Baumrinden

und Holzkohlen wie folgt:
a. Wedelen, Stöcke und kleines Brennholz, per

Zugthier Rp. 5

b. Brennholz in Spalten oder Scheitern, per
Zugthier » 1st

c. Bau- oder Nutzholz jeder Art, Form und Na¬
men, per Zugthier Btz. 4

ei- Holzkohlen, per Zugthier „ 8

e. Baumrinden, per Zugthier „ 20

Geschieht die Ausfuhr zu Wasser, fo werden Ve Klafter
Tannen-, oder V» Klafter Buchen- und Eichenholz oder 40 Ku-
bikfuß Bau- und Nutzholz, Kohlen und Rinden für eine
Zugthierlast, nach obigem Tarif gerechnet."

lWie oben bei lit. so werden auch hier zuerst die
Ausnahmen, und zwar eine nach der andern, in Umfrage gesetzt.

Umfrage über die Ausnahme lit. a.

von Zenner, Regierungsrath. Diese Artikel werden,
wenn auch nicht hier, doch in einer andern Versammlung, der
Tagsatzung, Schwierigkeiten machen; denn obgleich die andern

Kantone das bei sich auch haben und zwar in bedeutendem

Maße, so werden sie es uns doch schwerlich zugestehen.

Kißling, Amtsschreiber, möchte statt „Wedelen" sagen
„Reiswellcn."

Roth, zu Wangen, möchte die lit. a. gleich taxiren wie
das unter lit. b. verzeichnete Spältenholz, um mit Nro. !1 der
Rubrik á.. in Uebereinstimmung zu bleiben.

von Jenner, Regierungsrath. Ze höher wir hier die
Ansätze stellen, desto weniger wird man uns dieselben an der
Tagsatzung akkordiren. Wenn wir frei wären und nicht die
Tagsatzung in diesen Sachen über uns Kälten, so würde ich
noch gar Manches unterstützen. Diese Ansätze sind übrigens
sämmtlich die gleichen, wie diejenigen im leberbergischen Gesetze.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme der lit. a. Mehrheit.
Dagegen 11 Stimmen.

Umfrage über die Ausnahme li>. b.

von Zenner, Regierunqsrath. Auch das ist gleich wie
im leberbergischen Gesetze. Zn einigen Kantonen sind dafür höhere
Ansätze, allein wir haben gesehen, wie uns die Tagsatzung alles
streicht, in fo fern das Holz in die anderen Kantone und nicht
in's Ausland geht.

Parrat. Man kennt das Sprichwort der englischen
Staatswirthschaftsforscher: wer sein Brennmaterial ausführt,
führt seinen Reichthum aus. Ich trage daher darauf an, daß
man die Ausfuhr des Scheiterholzes mit Btz. 3 per Pferdelast
belege, statt der angesetzten Rp. 10.

von Zenner, RegierungSrath, hat seinem Eingangsrnp-
porte nichts beizufügen.

A b st i m m u n g.

Für unveränderte Annahme von lit. b. gr. Mehrheit.

Umfrage über die Ausnahme lit. e.

Sch affter findet den Tarif auf das Nutzholz für die
eidgenössischen Kantone zu hoch, die denselben ohne Zweifel als
einen Ausgangszoll ansehen und dies bei der Tagsatzung geltend
machen werden, um die Verwerfung des Gesetzes zu bewirken.
Dieser Tarif sei für das nach Frankreich ausgeführte Holz in
dem Zura schon in Kraft, allein nicht für das nach andern
Kantonen bestimmte, weßhalb er den Antrag macht, die AuS-
fuhrgebühr auf Btz. 2 herabzusetzen.

Dr. Schneider, Regierungsrath, stimmt für den Ansatz,
wie er ist. Mehrere Kantone gestatten die Holzausfuhr gar nicht,
wie z. V. Schwyz; diese sollen also sroh sein, daß der Kanton
Bern überhaupt Holz aus dem Lande geben läßt.

Bach. Ich kann mir keinen Grund denken, warum man
die Ausfuhr des Bauholzes so über alle Maßen hemmen will.
Man wird sagen, wir bedürfen dieses Materials selbst. Aber
deßwegen wird kein Stück mehr oder weniger ausgeführt,
hingegen fällt die ganze Gebühr dem betreffenden Waldcigenthümer
auf, denn der Handelsmann wird ihm um so weniger bezahlen

u. s. w. Man kann wohl sagen, man wolle diesen 'Ansatz
darum haben, um mit dem leberbergischen Forstgesetze in
Uebereinstimmung zu bleiben. Ich spreche aber mein Bedauern aus,
daß man ein Forstgesetz für einen einzelnen Kantonstheil gemacht
hat, und nicht für das ganze Land Ich halte dafür, wir sollen

so viel als möglich daö Verhältniß, welches bisher zwischen
der Einfuhr und Ausfuhr beobachtet wurde, auch für das Holz
beobachten. Ich schlage daher vor, diesen Artikel auf Btz. 1

herunterzusetzen.

Romang, Regierungsstatthalter, besorgt zwar, die
Holzausfuhr gehe zu weit, glaubt aber, daß hohe Auöfuhrgebüh-
ren nicht das Mittel feien, um sie zu beschränken; die Wald-
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eigenthümer werden im Gegentheil nur desto mehr Holz
verkaufen, um dasjenige wieder einzuholen, was man hier von
ihnen fordere. Aus Gründen der Billigkeit stimmt er daher
dem Herrn Präopinanten bei.

von Zenner, Regierungsrath, hält die vorgebrachten
Gründe gegen den vorgeschlagenen Ansatz nicht für stichhaltig
und glaubt, es werde nicht schwer sein, an der Tagsatzung einen
so mäßigen Zoll zu soutenieren, zumal alle andere Kantone
hiefür andere Ansätze haben.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme der litt. v. .79 Stimmen.

Dagegen 18
»

Umfrage über die Ausnahme üt. cl.

Klaye, Oberstlieutenant. Unsere Industrie begünstigen,
ist eine Pflicht für unS; allein wir können sie nicht auf Kosten
der Coneurrenz erfüllen. Diese interessirt eine zu große Anzahl
Bürger. Die Hochöfen von Solothurn und Lucelle sind auf
der äußersten Grenze unseres Kantons, die von Audincvurt
sind nicht zu weit davon entfernt. Die zwei ersten versehen
sich hauptsächlich mit den von unserm Holz herrührenden Kohlen;
sie also haben eine Preiserhöhung bewirkt. Wir müssen ihnen
also dafür Rechnung tragen, und um ihnen unsere Dankbarke't
zu bezeigen, schlage ich vor, die Ziffer von Btz. 8 per Pferdelast,

welche auf dem Eesetzesentwurf für die Ausfuhr der Kohlen
steht, auf Btz. 5 herabzusetzen. Auf diese Weise geben wir mit
der einen Hand, um mit der andern zu empfangen.

von Zenner, RegierungSrath. Das ist in der leber-
bergischen Zollordnung und wurde damals vorgeschlagen von
Personen, welche das sehr genau kennen sollten. Man mußte
diesen Ansatz in das Verhältniß setzen mit dem Brennholze in
Spülten und Scheitern. Also ist die Frage: Um wie viel
reduziert sich das Holz, wenn man es in Kohlen verwandelt?
Andererseits mußte man bedenken, daß, wenn das Holz durch
Reduktion in Kohlen so sehr an Volumen abnimmt, der Transport

auch viel weniger kostbar wird, so daß alsdann die Ausfuhr

viel leichter ist. Allen diesen Umständen Rechnung tragend,
haben damals die Experten geglaubt, der achtfache Betrag des

auf das Brennholz m spalten und Scheitern gelegten Zolles
sei ungefähr das richtige Verhältniß.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme der lit. ü. gr. Mehrheit.

Umfrage über die Ausnahme litt. e.

von Zenner, RegierungSrath. Zch soll hier nicht große
Opposition gegen diesen Ansatz erwarten, desto mehr aber bei
der Tagsatzung. Dieser Ansatz ist jetzt sehr hoch und kömmt
einer völligen Ausschließung gleich; aber da haben wir
wahrhaftig an unsere Gerbereien gedacht, und da wir das
Gerbematerial nicht hinreichend haben, so müssen wir dafür sorgen,
daß dasjenige, was wir haben, uns nicht entzogen werde. Die
Forstadministration hat zwar gesucht, den Gerbestoff zu
vermehren durch Anlegung von Schälholzfchlägen; allein das
erfordert viel Zeit.

Obrecht bemerkt, daß gar häufig solche Rinde nur mütt-
oder sackweise irgend Zemandem aufgeladen werde, der eine andere
Ladung habe, und fragt, wie es dann da mir dem Ausfuhrzölle

zu halten fei.

Kasthofer, Regierungsrath. Btz. 20 per Zugthier ist
eine außerordentliche Auflage, besonders wenn man bedenkt,
daß die Rinde nicht geflößt werden kann, weßhalb der Transport

der Rinde immer kostbarer ist, als derjenige des Holzes.
Die Prohibition der Ausfuhr von Rinde ist sehr alt und hat
die Gerber zufriedengestellt; aber sie waren im Irrthume, denn
während dieser Zeit ist unsere Gerberei nicht sehr blühend
geworden, während in andern Ländern, wo eine solche Prohibition
nicht stattfindet, sehr blühende Gerbereien bestehen. Bekanntlich

ist die Rinde von jungen Eichen die beßte zum Gerben, besonders

für das Sohlleder. Daher treibt man in den Rheinländern

und in der Pfalz eine sehr vortheilhafte Kultur darin, daß
man dort häufig ganze Strecken mit Eichen ansäet, wo man
dann nach 15 oder 20 Zahren Schläge macht und die Rinde
mit ungeheuerm Vortheile verkauft. Wir haben den Grundsatz,
daß die freie Ausfuhr des Holzes der Forstwirthschaft günstig
sei; unsere Wälder sind seither vielleicht um einen Drittheil im
Werthe gestiegen, und dadurch wird mit der Zeit gewiß auch
die Forstkultur befördert werden. Dieser Grundsatz wird auch
bei der Rinde vorwalten; erschweren wir die Ausfuhr von
Rinde nicht allzusehr, so wird man nach und nach auch bei
uns anfangen, diesen Zweig zu kultiviren, und also werden
unsere Gerder das nöthige Material desto eher auf Ort und
Stelle finden. Zch trage daker darauf an, den Ansatz auf
Btz. 10 herunterzusetzen.

Probst schlägt vor, statt „Baumrinden" zu setzen „Loh.
rinden. "

von Zenner, Regierungsrath. Wenn ich sähe, daß die
Gemeinden solche Pflanzungen von Schälholz machen würden,
so könnte ich der Ansicht des Herrn Präopinanten beistimmen;
aber daß durch etwas höhere Preise des Produktes Privaten
werden angelockt werden zu einer Kultur, deren Ertrag ihnen
erst in 20 Zahren zukömmt, — daran zweifle ich. Der
Privatmann will den Ertrag seiner Ländereien alle Zahre benutzen
u. s. w. Daher werde ich zum Ansätze stimmen, so hoch ich

ihn finde; denn er läßt sich aus ftaatsivirthschaftlichen Gründen
in Beziehung auf unsern Kanton rechtfertigen.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme der litt, e gr. Mehrheit.

Umfrage über den Schlußsatz: „Geschieht die Ausfuhr
zu Wasser u. s. w. "

Bach schlägt nachstehende Redaktion vor: „Geschieht die

Ausfuhr zu Wasser, so werden 1 Klafter Nadelholz oder "/z
Klafter Laubholz oder 80 Kubikfuß Bau- und Nutzholz, Kohlen
und Rinden, oder 10 Kubikfuß Stein-, Gyps- oder

Kalkwaaren für eine Zugthierlast nach obigem Tarif berechnet."

von Zenner, Regierungsrath. Zch muß bekennen, daß

ich dem Antragsteller mein Roß nicht leihen würde; denn
1 Klafter für ein Roß will etwas sagen. Die von uns
vorgelegte Berechnung gilt auch im Leberberge, und wir haben nicht
gehört, daß man sich dort darüber beklage. Was die Bezeichnung

„Nadel- und Laubholz" anstatt „Tannen, Buchen- und
Eichenholz" betrifft, so lege ich keinen großen Werth darauf;
eS werden schwerlich gar viele andere Holzarten, als die von
uns bezeichneten, ausgeführt werden.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme des Schlußsatzes gr. Mehrheit.
Dagegen 16 Stimmen.

Umfrage über Zusätze.

Bach schlägt folgenden Zusatz vor: „Gyps und Kalk per
Zugthier Btz. U/z. Alles übrige Baumaterial, wie Bausteine,
Backsteine, Schiefer, Bauholz, Mühlsteine und Schleifsteine

per Zugthier Btz. 1."

von Zenner, Regierungsrath. Herr Bach will die Ausfuhr

gleich halten wie die Einfuhr; dagegen kann ich nicht viel
einwenden, denn z. B. das Gewicht der Mühlsteine wollen wir
nicht auSmitteln.

Hofmann, zu Lattrigen, unterstützt, wenn wir ihn recht

verstanden haben, den Antrag des Herrn Bach.

Obrecht wiederholt seine oben gestellte Anfrage, da er
keme Antwort darauf bekommen habe.
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Mühlemann, Regierungsftatthalter, stimmt ebenfalls
zum Antrage des Herrn Bach, indem z. B. bei den Bausteinen
ein Zoll von Btz. l per Centner einem totalen Verbote
gleichkommen würde.

vonJenner, Regierungsrath, antwortet auf die erwähnte
Anfrage des Herrn Obrecht, daß, wenn Jemand zwei verschieden

tarifirte Artikel auf dem nämlichen Wagen führe, man den
höhern Tarif für beide annehme.

Abstimmung.
Der Antrag wird durch'S Handmehr erheblich erklärt.

Nun wird der im Eingange der Rubrik » aufgestellte
allgemeine Grundsatz der Belegung aller Waaren mit einem
Ausfuhrzoll von Btz. I per Centner ohne Bemerkung durch's
Handmehr genehmigt.

Eine Vorstellung von Handwerkern aus dem Jura,
ähnlichen Inhalts, wie die früher angezeigten mehrerer Handwerker
von Bern u. f. w., wird als eingelangt angezeigt.

(Schluß der Sitzung um IIV4 Uhr.)
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N»- 8.

Verhandlunge«
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wtnterfitzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Achte Sitzung.

Dienstag den 2. März 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Funk.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt:

Ein von 7 Mitgliedern unterzeichneter Anzug, bezüglich
auf eine Abänderung der im §. 3 des Friedensrichtergesetzes
festgesetzten Wahlart für die Friedensrichter.

Der Herr Vicelandammann giebt der Versammlung
Kenntniß, es sei ihm von mehrern Mitgliedern des Großen
Rathes der Wunsch geäußert worden, daß der Tag für die

Berathung der Tagsatzungsinstruktion vorher bekannt gemacht,
und daß alle Mitglieder des Großen Rathes schriftlich dazu
eingeladen werden möchten. Hieraus giebt der Herr Vicelandammann

die Zusicherung, daß diesem Wunsche werde entsprochen
werden.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung deS Zollgesetzentwurfes.

„(7. D u r ch g a n g s z o l l.
Alle durch den Kanton Bern bloß transitirenden Waaren

und Gegenstände, ohne Rücksicht auf Werth und Qualität
derselben zahlen für jede zu befahrende Stunde Weges von jedem
Schweizerzentner brutto Rp. I

Viehwaare:
Pferde, Esel, Maulthiere, Hornvieh, per Stück „ 40
Kleinere Viehwaare, als: Saugkälber, Schafe,

magere Schweine und Ziegen vom Stück 10
Fette Schweine, vom Stück „ 40"

Collin. Der Transit ist der beßte Haudel, den eine Nation

treiben kann, weil er keine großen Kapitalien bedarf und
keiner besondern Gefährdung unterworfen ist. Der jetzige Transitzoll

vom Morgenthal nach Neuenburg kostet Rp. 15Vs per
Centner. Nach dem vorliegenden Gesetze wird er nur Rp. 14

kosten, und so ist das Verhältniß auch auf den andern Straßenlinien

ein ähnliches. Der gegenwärtige Durchschnitt des

Transitzolles auf 18 Straßen im Kanton beträgt Rp. 19 per Centner,
während der Durchschnitt des neuen Gesetzes nur auf Rp. 13

zu stehen kömmt. Das ist also ein großer Vortheil gegenüber
den bisherigen Zöllen.

von Jenner, Regierungsrath, bemerkt, daß, in Gemäßheit

des bei Nr. 3 der Rubrik -4. gefaßten Beschlusses, hier auch
ausdrücklich die Saugfüllen angeführt werden müssen.

Die Rubrik Q wird mit dieser Vervollständigung durch's
Handmehr angenommen.

Umfrage über Zusätze zu Q.

Romang, Regierungsstatthalter. Unter Rubrik á. „Einsuhr
" hat man die suspendirten Fuhrwerke gestrichen, namentlich

weil das für die Grenzbewohner sehr beschwerlich wäre;
hier aber möchte ich diesen Gegenstand wiederum vorbringen,
und schlage vor, daß von suspendirten Fuhrwerken per Pferd
für jede zu befahrende Stunde Rp. 2'/? bezahlt werden sollen.
Das wird man durchgehends gerne bezahlen, und es wird die
Grenzbewohner, da dieser Gegenstand dann als Durchgangszoll
erscheint, nicht belästigen.

von Jenner, Regierungsrath. Man hat sonst den Grundsatz,

den Durchgang viel vortheilhafter zu behandeln als die
Ein- und Ausfuhr, weil man in der Regel nicht will, daß der
Durchgang eine andere Linie einschlage. Die Einfuhr hat man
allenfalls in den Händen, man kann sich selbst belegen, soviel
man will, aber mit den Fremden ist das ganz anders; diese

tributpflichtig zu machen, das werden uns die andern Staaten
nicht gerne zugeben, und da bekömmt man dann Retorsionen,
welche Einem nachher übel gefallen. Wenn wir durch die
andern K-antone fahren wollen, wären wir zufrieden, wenn wir
überall dergleichen Ansätze fänden? Wenn Freiburg oder Solo-
thurn von uns die Genehmigung für einen solchen Zoll begehrten,

so würdeich wenigstens darauf antragen, die Genehmigung
zu verweigern. Hat man hiebei die Fremden im Auge, so

frage ich: werden sie sagen, sie wollen durch den Kanton tran-
sitiren? Nein, sie werden sagen, sie reisen nach Bern oder
in's Oberland u. s. w. Also werden sie nichts bezahlen. So
trifft die ganze Sache nur etwa die Gegend bei Bipp und das
Seeland, und wer hat dann diesen Zoll zu bezahlen Solo-
thurn, Neuenburg, Freiburg und Aargau. Werden diese — Ja
dazu sagen? Unmöglich. Wenn Sie das unbefangen in's Auge
fassen, so werden Sie sich überzeugen, daß ein solcher Ansatz
nicht haltbar ist.

Bach. Durch die Aeußerung vieler Mitglieder ermuthigt,
ergreife ich das Wort; denn manche haben gesagt, daß, wenn
ein solcher Ansatz unter der Rubrik „Durchgangszoll" gestanden,
sie dafür gestimmt haben würden. Deßwegen kömmt kein
einziger Reisender mehr oder weniger in's Land; auch wird es

einem solchen nicht schwerer fallen, einen Zoll zu bezahlen, als
Denjenigen, welche Waaren transportiren. Ich weiß aus sichern

Quellen, daß viele Reisende beim Eintritt in den Kanton
von selbst anhielten und fragten, wo man das Weggeld bezahl»,
und daß sie sich dann, wenn eS hieß, man bezahle keines, sehr
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darüber verwunderten und weiter fuhren. Ich bewohne einen

Grenzort, und wenn ich 3 oder 4 Stunden weit in den Kanton
Waadt fahre, so dauert mich ein Batzen gar nicht. UebrigenS ist

nur von suspendirten Fuhrwerken die Rede, so daß also ein Bauer,
der aus seinem Wägelein fährt, nichts bezahlt. Auch ist nur von
solchen die Rede, welche durch den Kanton fahren, und nicht von
solchen, welche über die Grenze fahren und wieder zurückkommen.

Ich stimme daher zur Erheblichkeit deS Zusatzes. -

von Zenner, RegierungSrath. Zch gestehe aufrichtig,
daß cS mir immer eine fatale Impression macht, wenn mir
Jemand sagt, er hätte gerne bezahlt. Wenn eö dann darauf
ankommt, so habe ich immer gesehen, daß man ungerne bezahlt.
Daher ist mir eine solche Aeußerung immer etwaS zuwider.
Zch habe übrigens bereits gezeigt, welche Kantone daS

ausschließlich beträse, und also würde daS bei diesen Kanronen
unserm Gesetze keine gute Aufnahme bereiten, und diese würden
dann siegreich vor der Tagsatzung auftreten. Ein solcher
Artikel würde eine Mine mehr sein, um daS ganze Gesetz in die

Luft zu sprengen. Zch muß also dringend davor warnen.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit deS Zusatzes 31 Stimmen.

Dagegen 69 „

„§. 4. (neue Redaktion.) Von vorbemeldeten Zöllen sind
befreit:

». Gegenstände, welche zu ihrem Transport auS dem einen
in den andern KantonStheil durch fremdes Gebiet geführt
werden können, in so fern dieS behvrig bescheinigt wird.

li. Alle für Rechnung der Eidgenossenschaft oder eidgenösischen
Stände, so wie der fremden Gesandschaften eingeführten
Gegenstände, die Posten- und Militärsuhrcn. Ausgenommen

sind die Handelsartikel, d. h. dis zum Verkauf
bestimmten Gegenstände,

c. Die auf den eigenen Liegenschaften erzielten LandeSerzeug-
nisse der Grenzbewohner inner- und außerhalb deS KantonS,
welche aus dem einen in daS andere Gebiet nicht weiter
als eine Stunde von der Grenze entweder nach Hause oder
zur Bestellung der Güter geführt werden, in so fern daS

Gegenrecht beobachtet wird,
ll. Auswanderer mit ihrer Habe, Küher und Arme für ihren

mit sich führenden HauSrath; Vichwaare, welche zur
Sommerung oder Winterung in den Kanton oder aus demselben

und nachher wieder zurück über die Grenze geführt wird,
e. Waaren und Vieh, die aus dem Lande auf äußere Messen

und Märkte gebracht und von dort wieder ganz oder zum
Theil unverkauft vom gleichen Kaufmann wieder
zurückgeführt werden, zahlen für den Wiedereintritt keinen Zoll.

Für Waaren und Vieh, welche auf innere Messen
oder Märkte gebracht und unverkauft durch den Einbringer
wieder ausgeführt werden, wird der bezahlte Eintrittszoll
zurückerstattet, beides, in so fern die Wiedereinbringung
oder die Wiederausfuhr spätestens binnen sechs Wochen
Statt findet.

l. Garne und Gewebe, Getreide und Hülsenfrüchte, Häute
und Felle, die zur Ausarbeitung und Vollendung auf
inländische Bleichen, Walken, Druckereien, Färbereien, Mühlen,

Stampfen oder Gerbereien gebracht werden, sind von
dem EinzangSzoll m so fern befreit, als die Waare Eigenthum

deS Aufgebers geblieben ist; sie entrichten aber bei
ihrem Austritte den AuSgangSzoll.

Die Bestimmungen ü.. <.>. und s. sind jedoch nur dann-
zumal anwendbar, wenn die betreffenden Gegenstände und
ihre oben bemerkten Bestimmungen bei der Ein- und Ausfuhr

gehörig deklarirt, überzeugend nachgewiesen, und die
Zdenntäten dargethan sind. Die Finanzbehörden sind auch
befugt, hierüber ze nach den verschiedenen sich erzeigenden
Umständen und Lokalitäten die zur Vermeidung von
Gefährde nöthigen speziellen Instruktionen und Vorschriften
zu ertheilen, welchen diejenigen, die obige Vortheile
ansprechen wollen, nachzuleben haben.

x. Erdfpeisen, Gartengewächse und Baumfrüchte, Heu, Stroh,
Garben, der Dünger und die Asche, Erde, Thon und
Grien.

I>. Die Effekten der Reisenden,
i. Geld, Gold und Silber."

Umfrage über litt. ».

von Zenner, Regierungsrath. Dieser Artikel ist nicht
ganz deutlich redigirt und soll den Sinn haben, daß, wenn z. B.
irgend ein Gegenstand von WiedliSbach nach dem Seelande
versendet wird und daher durch den Kanton Solothurn muß, er
nicht an der einen Grenze deS KantonS einen Ausfuhrzoll und
an der andern Grenze einen Einsuhrzoll bezahlen muß, sondern
angesehen werden soll, alS wäre er stets im Znnern des KantonS

geblieben. Zch stimme daher zum Artikel unter Vorbehalt
besserer Redaktion.

Dieses wird durch'S Handmehr genehmigt.

Umfrage über litt. Ii.

von Zenner, RegierungSrath, schlägt vor, statt „sowie
der fremden Gesandschaften" zu setzen „sowie für den Gebrauch
der fremden Gesandschaften."

Dieses wird durch'S Handmehr angenommen.

Umfrage über litt. e.

Dieser Artikel wird durch'S Handmehr angenommen.

Umfrage über litt. ü.

Vogel möchte nach dem Worte „Arme" beisetzen: „in so

fern sie eine behörigc Bescheinigung vorweisen."

Schneider, RegierungSrath, älter. Ich begreift nicht,
warum man die Auswanderer von allem Zolle befreien will,
und ich glaube nicht, daß die Regierung daS AuSwanderungS-
system befördern sollte. Wer indessen doch gehen will, kann

gar wohl dasjenige an sein Vaterland bezahlen, was Andere
auch zu bezahlen haben.

von Zenner, RegierungSrath. WaS die Bemerkung deS

Herrn Vogel betrifft, so ist ein allgemeiner Grundsatz, daß,
wer das Armenrecht in Anspruch nehmen will, seine Armuth
bescheinigen muß. Der vorgeschlagene Zusatz scheint mir also
überflüssig. Hinsichtlich der Auswanderer sodann kann man
verschiedener Ansicht sein. Ich habe die sehr philantropische
Ansicht gar häufig gehört, daß man die Auswanderer nicht
begünstigen solle, indem für unsere Leute hier Platz genug sei.
ES ist inst nicht angenehm, den entgegengesetzten Grundsatz zu
vertheidigen. Derselbe ist aber vielleicht doch nicht weniger
wahr. ES giebt gar viele Leute, wo ich glaube, man verlöre
nichts dabei, wenn wir sie schon nicht hätten.

Abstimmung.
Für litt. ü. mit allfälliger Reaktionsveränderung Mehrheit.
Dagegen Stimmen.

Umfrage über litt. e.

Knechtenhofer, Oberstlieutenant, fragt, wie man auS-
mitteln wolle, daß die wiederum zurückgeführte oder wiederum
ausgeführte Waare die nämliche sei, welche nach dem ersten
Passus ausgeführt, nach dem zweiten PassuS eingeführt worden.

Bach will die Verpflichtung zur Rückerstattung deS Ein-
trittSzolleS für die Waaren an Fremde, welche unsere Märkte
besuchen, streichen.

von Zenner erwiedert hierauf, daß, wenn man dieses
nicht thue, unsere Märkte und Messen total geschlagen wären.
DaS Finanzdepartewent habe gefunden, die Waaren, welche auf
unsere Messen und Märkte kommen und unverkauft wieder
hinausgehen, seien zu betrachten, wie transitirende Waaren.
Nun seien dieselben in der vorliegenden litt. o. so berechnet,



daß sie einem Durchgangszolle von Rp. I per Centner
gleichkommen. Die Identität der Waare zu beweisen, sei dann
allerdings schwierig; allein man müsse es da machen, wie bei den

verlängerten Transiten; die Sache muß durch die Collis Und
durch die betreffenden Beamten, welche über den Markt zu
wachen baben, certlfiziert werden. Aehnlich haben wir es
bereits mit dem Wein, Branntwein u. s. w.

A b fti m m u n g.

Für unveränderte Annahme der litt «. Mehrheit.
Dagegen 10 Stimmen.

Umsrage über litt. s.

Vogel möchte nach „ Hülsensrüchte " einschalten „und
Eesäme" und nach „Mühlen" ebenfalls einschalten „Oehl-
mühlen."

I)r. Schneider, Regierungsrath, schlägt folgende Redaktion

vor: „Garne u. s. w. u. s. w., die zur Ausarbeitung
und Vollendung von Außen auf inländische und umgekehrt aus
dem Kanton auf auswärtige Bleichen u. s. w. u. s. w. gebracht
worden, sind u. s. w."

Kißling, Amtschreiber, unterstützt diesen Antrag, möchte
ihn aber dahin modifizieren, daß auch der AuSgangszoll erst
dann bezahlt werde, wenn die Entfernung mehr als eine Stunde
von der Grenze betrage.

von Ienner, Regierungsrath, will sich dem Antrage des

Herrn Vogel nicht widersetzen, wohl aber demjenigen des Herrn
Regierungsrungsraths «Schneider. Sollen wir die Industrie
des Auslandes gegenüber der unsrigen durch Aufhebung des

Zolles begünstigen? Nein Tit., wohl aber die innere
gegen die äußere. Wer seine Waaren außerhalb des Kantons
veredeln will, mag es thun, aber dann soll er nicht von uns
fordern, daß wir ihn dafür vom Zolle entheben. Ich unterstütze,

was zur innern Industrie dienen kann, aber nicht, was
die äußere befördert und die innere lähmt.

A b st i m m u n g.

1) Für litt, st, wie sie ist 43 Stimmen.
Dagegen 56 „

2) „Und Gesäme" einzuschalten - 67, »
Dagegen Niemand.

3) „Oehlmüklen" einzuschalten gr. Mehrheit.
4) Für den Antrag des Herrn Regierungs¬

raths Schneider 15 Stimmen.
Tagegen Mehrheit.

Umfrage über litt. x.
Romang, Regierungsstatthalter, wünscht statt des Wortes

„Heu" den Ausdruck „Futter".
von Jen n er, Negierungsrath. Futter ist wenigstens kein

deutscher Ausdruck und könnte ganz anders ausgelegt werden,
man scheint aber zu glauben, das Emd sei dann nicht unter
dem Ausdrucke Heu begriffen. Wohl freilich, Tit., unter Heu,
im allgemeinen Sinne genommen, versteht man das Emd auch.

Abstimmn« g.

Für unveränderte Annahme der litt. Z. gr. Mehrheit.

Umfrage über litt. Ii.

Dieselbe wird durch's Handmehr angenommen.

Umfrage über litt. i.

Dieselbe wird durch's Handmehr angenommen.

Umfrage über Zusätze zum §. 4.

Bach schlägt folgenden Zusast vor: „Vom Ausfuhrzoll ist
die Vichwaare in jedem Falle befreit."'

von Jenner, RegierungSrath, erklärt, daß man me
etwas anderes im Sinne gehabt habe.

Der Zusatz wird durch's Handmehr erheblich erklärt.

Collin schlägt ferner einen Zusatz vor, folgenden Inhalts:
„Zollfrei sind alle Düngungsmittel, als: Oehlkuchen, Knochenmehl,

Horn, Ochsen- und Kühblut."
v>. Ammann glaubt, es wäre dann zweckmäßiger,

einfach zu setzen „Düngungsmitte!", ohne dieselben zu speziflziren.

von Ienner, Regierungsrath. Wir haben in litt. <^.
den Dünger überhaupt ausgenommen, und das umfaßt alles
Gewünschte. Hingegen außer den vom Herrn Collin spezifizirten
DüngungSmitteln giebt es noch eine Menge anderer, während
dagegen die von ihm bezeichneten Gegenstände nicht bloß alS
Düngungsmittel gebraucht werden. Ich stimme daher gegen
den Zusatz, weil er zu Schwierigkeiten Anlaß geben kann und
für den beabsichtigten Zweck unnöthig ist, zumal Herr Collin
im Finanzdepartement sitzt, wo er nicht unterlassen wird, zu
sorgen, daß nicht eine allzubeschränkende Anwendung des Gesetzes
stattfinde.

A b st i m m u n g.

Für die Erheblichkeit des Zusatzes 12 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Parrat schlägt sodann als Zusatz vor: „Der für den
Landbau bestimmte Gyps, so wie die gehauenen Bausteine, sind
frei vom Ausfuhrzölle."

von Ienner, Regierungsrath. Das müßte jedenfalls
einen besondern Paragraph ausmachen, da hier nur Befreiung
vom Ausfuhrzolle verlangt wird, während der §. 4 von Gegenständen

redet, die von .jeder Art von Zoll frei fein sollen.

Bach. Da gestern mein Antrag, alle Baumaterialien
unter die Ausnahmen zu setzen, nicht aber, sie ganz zu befreien,
erheblich erklärt worden ist, so kann konsequenter Weise dieser
Zusatz deS Herrn Parrat nicht erheblich erklärt werden.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit des Zusatzes

Dagegen
28 Stimmen.
Mehrheit.

Nun wird der §. 17, dessen Behandlung am 23. Februar
ebenfalls suspendirt worden, zur Berathung gezogen, er lautet:

„§. 17. Vom I. September 1841 hinweg, als der
Einführung des gegenwärtigen Gesetzes, sollen die bisher sowohl
durch den Staat, als durch Korporationen und Privaten im
Umfange der Republik Bern bezogenen Zölle, Geleit-, Weg-,
Drücken- und Ländtegelder, Tabakimpvst, Kaufhaus-, Waag-,
Lager- und Sustgebühren auf so lange nicht mehr bezogen werden,

als dieses neue Zollgesetz in Kraft verbleibt.
Von den in der Gesetzessammlung enthaltenen Gesetzen und

Verordnungen fallen weg:
Die Verordnung über die Entrichtung der Zölle und Lizcnz-

gelder vom 1. Hornung 1804.
Die Verordnung gegen die Umladung von Waaren vom

31. Oktober 1810.
Die Verordnung über den Transitzoll von Getreide und

Hülsenfrüchten vom 3. Juli 1811.
Die Verordnung über das Holzflößen auf der Emme vom

8. März 1814.
Die Kaufhausordnung von Bllrgdorf vom 4. Nov. 18!8.
Die Zvllordnunz für den Leberberg vom 20. Sept. 1820.
Die Verordnung über die Bestrafung der Zollvergehen vom

7. Ienner 1824 und 10. November 1834.
Der Tarif für die Ländte und das Lagerhaus zu Vüren

vom 27. Juni 1827."

Schöni. Da in der vorigen Hälfte dieser Wintersitzung
bei der Berathung und Zurücksendung dieses Zollgesetzes keine

Erörterung über die Entschädigung der noch bestehenden Privat-
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zolle von Thun, Hutwyl und Biel, Statt hatte, allein Hr.
RegierungSrath von Jenner in Aussicht stellte, daß die betheiligten
Ortschaften mit nichts abgefertigt werden möchten; so erlaube
ich mir, über die Vorgänge in dieser Angelegenheit und über
den Eindruck, den eine solche Abfertigung in den betreffenden
Ortschaften hervorrufen würde, etwas zu erwähnen. Vor sieden

Jahren war der Herr Präsident deS Finanzdepartements ganz
entgegengesetzter Ansicht, damals bestritt er daS Entschädigungs-
recht der CorporationSzölle nicht, denn hier in diesem Saale
gab ich Ihnen mein Ehrenwort, daß ich, bei Bestimmung einer
Entschädigungssumme für die Zollberechtigung von Biel, mein
Möglichstes thun würde, um die Gemeinde von überspannten
Forderungen abzuhalten. Vor vier Jahren stellte diese Behörde
den Grundsatz der Entschädigung auf, und wenn ich nicht irre,
ist eS kaum mehr alS ein Jahr, daß die Regierung Delegierte
zur Unterhandlung für den LoSkaus der Privatzölle in die

betreffenden Ortschaften sandte — Beweise, daß.biS dahin die Idee
der unentgeldlichen Aufhebung nicht herrschte. Auch haben die

Abgeordneten der Regierung die festgesetzte LoSkaufssumme für
den Zoll von Biel nicht zu hoch gefunden. Nun müssen Sie
aber wissen, wie eS mir erging, als ich zur Zeit in der
Gemeindsversammlung Worte der Vernunft predigte, um den

angestellten Ansatz von Fr. 80,000 zur Genehmigung zu bringen;
mein Lohn war für die Lösung meines gegebenen Ehrenworts
und erscholl von mehreren Seiten, ich seie eine Kreatur der
Regierung. Nun will ich Sie gefragt haben, ob ich oder irgend
Jemand aus dieser Mitte auf sich nehmen könnte, auf solche

Vorgänge hin die Sprache der Nichtentschädigung geltend zu
machen. WaS wäre wohl zu antworten, wenn man Euch
vorhielte, die alte Regierung habe unter andern die Zölle von
Buren und Burgdorf sehr theuer und namentlich den von Bern
mit beinahe einer halben Million Franken an sich gebracht? ich
weiß eS nicht, aber daS weiß ich, daß eS besonders in der
gegenwärtigen Zeit nicht gerecht und sehr unklug ist, neue Grundsätze
der Nichtentschädigung aufzustellen, unklug, indem man ergebene
Freunde der neuen Ordnung untergräbt, und viele m die Arme
der Feinde der Regeneration wirft. Wie schwer ist eS nicht,
neue Abgaben zu creiren? aber viel schlimmer wird, nicht nur
eine Schmälerung, aber eine Aufhebung lange bestandener Ge-
mcindeeinnahmen begrüßt werden. Ich empfehle die Beherzigung
der angebrachten Umstände, appelliere an die Klugheit und an
daS BilligkcitS- und Gerechtigkeitsgefühl dieser Behörde, ohne
einen Schluß zu ziehen, indem ich die Entschädigungsfrage
durch dieses Gesetz nicht für präjudizirt halte.

Tscharner, RegierungSrath. Ich habe schon früher darauf
angetragen, daß man nicht die Lagerhäuser und Kaufhäuser
allzuvoreilig und überall abschaffen möchte. Dergleichen
Lagerhäuser sind nöthig, damit man einen sichern Gehalt habe, um
die Waaren zu deponiren, biS die Betreffenden sie behändigen,
und hauptsächlich auch dazu dienen sie, daß refüsirte Waaren
in sicherm Gehalt und unter der Aufsicht unparteiischer Beamter

bleiben können, bis AuStrags Handels. ES ist also wesentlich

und wichtig, daß solche Lagerhäuser seien. Man wird
sagen, man könne daS freier Konkurrenz überlassen. Nein,
Tit., erstlich genießen solche Speditoren nicht immer dasjenige
Zutrauen, wie obrigkeitliche, unparteiische und beeidigte
Beamte; ferner wird nicht überall Konkurrenz eintreten, sondern
es wird höchstens ein einziger Speditor sich da niederlassen.
Wollen sie nun z. B. auf einem so wichtigen Punkte, wie Nidau
ist, AlleS aus den Händen geben und einem einzelnen Kommission-
när überlassen? In größcrn Städten wird sich schon Konkurrenz
bilden, aber an andern Orten wird sich nicht mancher Kom-
missionnär ctabliren. Ich beabsichtige nicht, dem Staate in
dieser Hinsicht einen Prosit zuzuwenden, sondern ich möchte
im Interesse deS Handels nur die allernothwendigsten
Lagerhäuser beibehalten, damit da, wo daS Bedürfniß sich zeigt, die

Regierung die nöthigen Vorkehrungen treffen könne. Ich wünsche

daher, daß der RegierungSratb beauftragt werde, zu
untersuchen, ob eS nicht zweckmäßig wäre, einzelne Kaufhäuser, und
weiche? noch fernerhin beizubehalten.

Langet, RegierungSrath. AlS man sich mit der Frage
beschäftigte, ob man auf diesen EcsetzeSentwurf eintreten wolle,
baben sich Reklamationen erboben, und zwar deßwegen, weil in

diesem Projekte die den Korporationen angehörenden Zölle
aufgehoben seien, ohne daß irgend eine Verfügung verordne, wie
man in Hinsicht der Korporationen, welche sich im Besitz dieser
Zölle befinden, verfahren wolle. Ich war unter der Zahl
derjenigen, welche dachten, daß dies keine Schwierigkeit sei, welche
uns aufhalten könnte, weil die Diskussion über den Artikel 17
Gelegenheit darbiete, diese Lücke auszufüllen. Wenn Sie nun
diesen Artikel ganz einfach annehmen, so glaube ich, daß daS
Dekret vom I.Dezember 1800, welches die Grundlage bestimmt
hat, nach welcher die Eigenthümer von Zollgerechtigkeiten
entschädigt werden sollen, in Kraft bleibe. Indessen wünsche ich,
daß der Große Rath in dieser Beziehung sich auSspreche, weil
sich im Schooße deS Regierungsrathes Meinungen gebildet
haben, welche mich veranlassen könnten, zu glauben, daß, wenn in
Gemäßheit der Annahme deS Ihnen vorgelegten Projektes, die
Zölle der Korporationen unterdrückt sein würden, die Lokalitäten

übel ankommen dürften, wenn sie Reklamationen einreichen.
Eine solche Verfahrensweise muß ich auS allen meinen Kräften
von der Hand weisen. Entweder sind die Korporationen im
Besitz dieser Rechte auf eine gesetzliche Weise, und dann können
Sie dieselben nicht mit einem Federzug dieses Eigenthums
berauben; oder warum, wenn sie in unrechtmäßige,» Besitz dieser
Gerechtigkeiten sind, hat man den Genuß derselben so lange
Zeit geduldet? — ES ist daher wichtig, diese Frage in'S Reine
zu bringen. Wenn man diese Lokalitäten nach den Bestimmungen

des Gesetzes von 1836 entschädigen will, so spreche man
sich darüber aus. Ich für meinen Theil werde noch weiter
gehen. Schon als daö Dekret von 1830 erlassen wurde,
erklärten die Korporationen, welche Zollgerechtigkeiten besaßen,
wenn man sie Entschädigungen unterwerfen wolle, ohne sie
darüber zu befragen, so werden sie zu gerichtlichen Wegen ihre
Zuflucht nehmen. In Folge dieser Erklärungen beschloß man,
den Weg der Unterhandlung einzuschlagen. Ich wurde in Gemeinschaft

mit dem Herrn Ohmgeldsdirektor damit beauftragt. Nach
vielem Hin - und Herredcn gelang es unS, von diesen Gemeinden
zu erhalten, daß sie auf ihre Zölle unter Bedingungen verzichten
wollten, welche dem RegierungSrathe vorgelegt wurden, welcher
glaubte, sich in so lange nicht damit befassen zu sollen, bis daS
Ihnen vorgelegte Gesetz Ihre Genehmigung erhalten hätte. Der
Entwurf der Uedereinkunst, welche unter Ratisikationsvorbehalt
abgeschlossen wurde, beschlug hauptsächlich die Städte Biel,
Thun und Huttwyl. Was die letztere anbelangt, so hat sie

solche Forderungen gemacht, daß'eS keine Möglichkeit mehr
war, mit ihr zu unterhandeln. Biel hat eingewilligt, seinen
Zoll aufzuheben gegen eine Summe von Fr. 80,000. Nach
dem Gesetze von 1830 betrüge die Entschädigung, auf welche eS

Anspruch hat, Fr. 02,780. Thun, welches nach dem gleichen
Gesetze Fr. 04,340 anzusprechen hätte, fordert Fr. 85,000.
Dies ist die Lage, in welcher sich die Sache befindet. WaS
mich anbelangt, so kann ich die Hände nicht zur Unterdrückung
von Rechte» bieten, welche auf sehr alte Titel gegründet sind,
und ich kann nicht glauben, daß diese hohe Versammlung auf
irgend eine Weise einen VandaliSmuS begehen wolle. Man
muß diese Lokalitäten auf eine billige Weise entschädigen, und
auS diesem Gesichtspunkte hätte ich eS vorgezogen, daß man
die Unterhandlungen fortgesetzt und die Sache auf gütlichem
Wege beendigt hätte. Ich schließe daher dahin, daß die hohe
Versammlung entscheide, daß durch die Annahme deS Art. 17
der Entschädigung kein Nachtheil erwachse, welche den
Korporationen zugestanden werden könnte, die im Besitz von
Zollgerechtigkeiten sind, und daß der RegierungSrath beauftragt werde,
hierüber Vorschläge einzubringen.

Ncuhaus, Schultheiß. Ich bin nicht gewohnt, Tit.,
für einzelne Lokalitäten pier daS Wort zu führen, und seit
10 Jahren habe ich Sie mit den Angelegenheiten der Stadt
Biel blutwenig behelligt; übrigens handelt eS sich hier nicht
bloß um Diel, sondern auch um Thun u. s. w., und eS handelt

sich Eigentlich auch nicht um diese Oertlichkeiten, sondern
um die Frage: will der Große Rath gerecht sein oder nicht?
Wchon, als die Stadt Biel'im Begriffe war, die neue
Versassung anzunehmen, hat dieselbe 'dem VerfassungSrathe
gesagt : wir wollen gerne unsere politischen Vorrechte fahren
lassen, aber werden wir auch unsere EigenthumSrechle, welche
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uns durch die Vereinigungsurkunde zugesichert find, wie das
Salzregal Zoll, Ohmgeld u. s. w. verlieren? Die Stadt
Viel hätte vielleicht damals die Verfassung nicht angenommen,
wenn sie nicht zuerst vom Verfassungsrathe die Zusicherung
erhalten hätte, daß, wenn man die politische Umgestaltung eines
Landes annehme, daö nicht materielle Rechte beschlagen könne.
Diese Zusicherung hat die Stadt Biel in einem feierlichen
Dekrete erhalten. Als ferner die Stadt Biel zu einem
Amtsbezirke erhoben wurde, haben Sie in den Considérants das
Eigenthumsrecht auf ihre Zölle anerkannt; auch der Regierungsrath

hat dieses Recht Zahre lang anerkannt und mit der Stadt
Biel Unterhandlungen gepflogen, um dieses Regal zu Handen
des Staates zu erwerben. Am 1. Dezember 1836 haben Sie
über die Privatzollberechtigungen ein Gesetz erlassen, das zwar
noch nicht in Kraft getreten ist, und welches die daherigen
Eigenthumsrechte anerkennt und bestimmt, daß dieselben
entschädigt werden sollen. Zn dieser Hinsicht ist das Gesetz ein
Recht; aber es geht weiter und, indem der Staat die
Entschädigungspflicht anerkennt, setzt er auch das Maß der
Entschädigung fest. 2n dieser Beziehung ist das Gesetz von 1836
ungerecht. Entweder gehören diese Zölle dem Staate, und
alsdann gebührt dafür gar keine Entschädigung; wenn Sie aber
das Eigenthumsrecht der Städte Biel, Thun u. s. w.
anerkennen, so haben Sie nicht das Recht, den Preis der Abtretung
festzusetzen. Das ist dann Sache der freien Unterhandlung,
oder aber deS Gerichts. Jenes Gesetz ist jetzt noch nicht in
Kraft getreten, aber es tritt gleichzeitig dann in Kraft, wenn
das Gesetz, welches wir heute berathen, in Kraft treten wird.
Daher würde man dann nicht mehr im Falle sein, einen
Bericht vom Regierungsrathe zu verlangen, oder die Unterhandlungen

fortzusetzen u. s. w. Das weiß der Herr Präsident des
Finanzdepartements wohl. So wie aber das Gesetz von 1836
m Kraft tritt, verliert die Stadt Thun Fr. 26,660 an ihrem
Eigenthumsrechte, und Biel fast eben so viel. Das wäre eine
gute Spekulation in Bezug aus Finanzen, aber in Bezug auf
Gerechtigkeit eine schlechte. Ich trage also darauf an, die
Berathung dieses Artikels einstweilen zu verschieben und denselben
dem Regierungsrathe zurückzuschicken mit dem Austrage, die
Entschädigungsansprüchen von Privatzollberechtigten zu untersuchen

und über diesen Gegenstand dem Großen Rathe
wohlerwogene Anträge zu hinterbringen.

vr. Schneider, Regierungsrath. Dieser Ansicht kann
ich nicht beistimmen, wenn wir einmal mit unserm Zollwesen
vorwärts kommen wollen. Zch komme aus einer Gegend,
welcher dieses Gesetz nicht viel Gutes bringen wird, und ich bin
Burger einer Gemeinde, welche bis jetzt in der ganzen frühern
Grafschaft Neuenburg zollfrei war. Da sind kleinere
Negotiants, die von nun an jährlich Fr. 466 bis Fr. 1660 und mehr
in Folge dieses Zollgesetzes verlieren werden. T essen ungeachtet
haben sie nicht protestiert, sie wollten zeigen, daß sie fähig seien,
ein Opfer zu bringen für das allgemeine Beßte. Aber nun
trägt man darauf an, dieses Gesetz noch länger zu verschieben
und einen Rapport über diese Privatzölle zu verlangen. Wenn
wir einen solchen Rapport verlangen, so ist es unmöglich,
unser Zollgesetz noch in diesem Zahre der Tagsatzung vorzulegen,

und also ist das ein Verschub von einem Zahre. Dennoch
aber würde ich dem Antrage des Herrn Präopinanten beipflichten,

wenn durch den §. 17 über diese Frage präjudizirt wäre.
Das ist aber nicht der Fall. Auf wann soll das vorliegende
Gesetz in Kraft treten? Auf den 1. September 1841. Also
braucht man nur dem Antrage des Herrn Regierungsraths
Langet beizufügen, der Regierungsrath solle bis zur nächsten

Sitzung rapportiren. Zch bin entschieden für die Entschädigung,

wie bei dem Zehnten; Privatberechtigungen sollen, wenn
man sie aufhebt, entschädigt werden. Wenn auch Gründe für
Nichtentschädigung da wären, so hat sich der Große Rath durch
sein Dekret von 1836 auf eine Art verbindlich gemacht, daß er
jetzt nicht mehr zurück treten darf. WaS würde man von einem

Privatmanne sagen, der so handeln wollte? Daß aber jenes
Gesetz so ungerecht sei, glaube ich nicht. Der Staat hat sich

immer das Recht der Gesetzgebung in Zollsachen vorbehalten.
Nun müssen wir zurückgehen auf das, waS für einen Werth
der Zoll früher hatte, und waS für einen Werth jetzt. Z. B.

unter der alten Regierung ist der Zoll der Stadt Bern um
ungefähr Fr. 470,000 angekauft worden; jetzt entspricht der
Ertrag davon einem Kapital von Fr. 900,000. Unterdessen
haben die andern Ortschaften ihren Zoll fortwährend selbst
bezogen und also auch den Profit davon genossen u. s. w. Zch
schließe also zum Antrage des Herrn RegierungSraths Langel
in Betreff der Privatzölte und sodann auch in Betreff der Kaufund

Lagerhäuser zum Antrage deS Herrn Regierungsraths
Tscharner. Zm klebrigen aber kann der §. 17 angenommen
werden, wie er ist, denn er präjudizirt durchaus nicht über
die Entschädigungsfrage.

von Graffenried. Diese Sache ist ohne Zweifel eine
von den wichtigsten, die wir in den letzten Tagen behandelt
haben. Es handelt sich darum, ob man, um ein Gesetz desto
früher in Kraft treten zu lassen, Gefahr laufen will, eine Un
gerechtigkeit zu begehen und ein wohlerworbenes und lange
besessenes Eigenthumsrecht zu gefährden. Man hat gesagt, wenn
man die Sache jetzt noch untersuchen lasse, so könne man nicht
mehr vor die dießzährige Tagsatzung. WaS ist aber besser, auch
nur den Argwohn zu erregen, daß man durch ein Gesetz eine
Ungerechtigkeit begehen werde, oder aber ein Gesetz auf die
lange Bank zu schieben? Zch glaube das Letztere. Obgleich
Herr Gerichtspräsident Schöni keinen eigentlichen Schluß
gezogen, so sieht man doch aus seinem Vortrage, daß bei einer
bedeutenden Korporation des Kantons großes Mißtrauen waltet,
es möchte von Seite der Regierung wohlerworbenen
Eigenthumsrechten zu nahe getreten werden. Zch will nicht
untersuchen, auf was für Titeln diese Rechte beruhen; der beßte
Beweis aber, daß dergleichen vorhanden, liegt darin, daß die
Regierung bereits durch Delegirte mit den betreffenden Korporationen

in Unterhandlung getreten ist. Zch vermag daher nicht
einzusehen, wie man heute mit einem solchen Gesetze kommen
kann und uns von allem dem nichts sagt. Da wollte ich lieber
noch Zahr und Tag kein solches Gesetz, ja selbst einen Ausfall
in den Einnahmen, als aber solches Mißtrauen pflanzen, wie
es geschehen wird, wenn man heute über den Paragraph
entscheidet. Wenn im Zahre 1836 von hier aus einseitig erkannt
worden ist, wie viel Entschädigung den Reklamanten zukommen
solle, so ist denselben Unrecht geschehen. Anders als durch
freiwillige Uebereinkunst oder aber durch gerichtliches Urtheil
soll hierin nichts verfügt werden, auch ist die Verfassung
dagegen. Es ist nicht große Gefahr vorhanden, daß man sich
nicht verständigen könne, und auch nicht große Gefahr, diese
Frage einem gerichtlichen Ausspruche zu unterwerfen. Es sind
Beispiele vorhanden, welche das zeigen. Zch könnte also heute
in den Paragraph nicht eintreten und schließe mich den Anträgen

der Herren Langel und Neuhaus an, ohne jedoch irgend
dem Regierungsrathe einen Termin bestimmen zu wollen. Wollte
man aber heute dennoch in den Paragraph eintreten, so bliebe
noch daö Mittel übrig, die Rechte der betreffenden Korporationen

ausdrücklich vorzubehalten.

Knechtenhofer, Oberstlieutenant. Es scheinen im
Regierungsrathe Mitglieder zu sitzen, welche diese Eigenthumsrechte

mit dem nassen Finger durchstreichen möchten. Obschon
ich von Thun bin, so habe ich nicht bloß die Znteresse von
Thun, sondern das allgemeine Beßte, und vor Allem Gerechtigkeit

und Billigkeit im Auge. DaS Gesetz von 1836 anerkennt

die Entschädigungspflicht, wenn wir aber jetzt hier kein
Wort davon sagen, so wäre dasselbe dadurch auf die Seite
gesetzt, oder wir geben Anlaß zu unabsehbaren Prozessen. Die
Städte Burgdorf, Bern sind früher für ihre Zollgerechtig-
keiten entschädigt worden, also gehört auch den andern Ent-

"
schädigung. Zch schließe zum Antrage des Herrn RegierungSraths

Langel.

Bach. Zch gehöre auch zu Denjenigen, welche lieber vor
der Erkanntniß untersuchen, als nachher bereuen. Gut ist es

aber, wenn der Große Rath sich einläßlich ausspricht. Zch
kenne noch mehrere Privatzollberechtigungen als nur die
angedeuteten und namentlich auch Landgemeinden, nicht bloß
Stadtgemeinden, und da giebt es zweierlei Zollberechtigungen,
solche, die durch Vertrag erworben und zum wahren Eigenthum
geworden sind, und solche, die auf einfachen Konzessionen ohne
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Gegenleistungen beruhen, und daher nur als Vorrechte zu
betrachten stud. Zwischen beiden Arten von Berechtigungen muß
man wohl unterscheiden, und da glaube ich, diejenigen der
erstern 'Art sollen vollständig, die andern aber gar nicht
entschädigt werden. Ich trage darauf an, daß der Regierungsrath

auch hierüber Bericht erstatten möge.

Mühlemann, Regierungsstatthalter. Ich kann nicht
begreifen, wie man heute anträgt, mau solle dieses Gesetz noch

auf ein oder mehrere Jahre zurückschieben, weil man über die

verschiedenen Zollberechtiqungen noch nicht im Reinen sei. Das
ist gar kein Grund, um heute nicht über den vorliegenden
Paragraph einen Entscheid zu nehmen. Wenn man das Gesetz

von 1830 näher ichs Auge faßt, so ist es nichts mehr und
nichts weniger als ein Expropriationsbeschluß. Es ist damals
erkannt worden, die Zollberechtigten seien im allgemeinen
Interesse verpflichtet, ihre Zölle dem Staate abzutreten, und
zugleich ist ausführlich gesagt, wie dieselben abgetreten werden

sollen, nämlich gegen Entschädigungen, welche entweder durch
Unterhandlungen oder nach den Vorschriften deS Civilgesetzes
auszumitteln seien. Da ist also alles gesagt, waS zu sagen ist.
Daher trage ich darauf an, beute mit der Berathung fortzufahren

und das Gesetz von 1830 Gesetz bleiben zu lassen, denn
es wird ja nicht angetragen, dasselbe aufzuheben, und die einem
Jeden gebührenden Entschädigungen werden sich nachher durch
Vertrag oder richterliche Ausmittelung finden.

Jaggi, Regierungsstatthalter. Ich bin auch nicht von
Denen, welche Privatrechte mit dem nassen Finger durchwischen
möchten; aber was ist die Natur des Gegenstandes, um welchen-
es sich jetzt handelt? Wie lautet der Titel, laut welchem die

betreffenden Ortschaften ihre Zollberechtigungen erhalten haben?
Haben diese Ortschaften eine Gegenleistung gegeben, so gebührt
ihnen dem Grundsatze nach Entschädigung; haben sie aber diese

Rechte bloß durch Koncession und ohne Gegenleistung erhalten,
so kann der Große Rath dieselben zu jeder Zeit wiederum
aufheben, denn das ist dann eine Art Abgabe, die in ein Vorrecht
ausgeartet ist. Zur Beruhigung der Betreffenden sollte man
aber schon etwas darüber in den §. 17 aufnehmen und das

nicht im Zweifel lassen. Vorerst also sollte man die Frage der
Entschädigungspflicht im Allgemeinen ausdrücklich anerkennen;
das — wie viel bleibt dann den ferneren Untersuchungen
ausbewahrt. Mit diesen Zöllen ist sehr viel Mißbrauch getrieben worden.

Als es um die Bielerseestraße zu thun war, hat man sich

hier so geäußert, daß man hätte glauben sollen, wenn man die
Bielerseestraße mache, so werde dann die Stadt Viel nicht nur
ihren Zoll gratis abtreten, sondern vielleicht gar noch etwas
darüber heraus geben. In diesem Sinne ist damals hier
geredet worden. Als aber die Bielerseestraße gemacht war, hat
man eine ganz andere Sprache geführt, und das ist eine
Handlungsweise, die mir nicht gefällt. Die Stadt Viel sollte bedenken,
was der Staat zu ihren Gunsten gethan hat. Was sodann den
Zoll zu Thun betrifft, so ist derselbe auf eine merkwürdige Art
ausgebeutet worden. Man hat dort sogar von denjenigen Waaren,

welche von unten herauf nach SteffiSburg, Heimberg u. s. w.
kamen, zu Handen der Stadt Thun einen Zoll gefordert,
obgleich nicht die Stadt Thun die dortigen Straßen unterhielt,
sondern die betreffenden Ortschaften. Solche Mißbrauche hat
man damit getrieben. Ich hoffe aber, der Ertrag von solch'
mißbräuchlichem Zollbezug werde dann nicht in Anschlag
kommen, wenn es sich um die Entschädigung handeln wird. Ich
trage darauf an, heute den Grundsatz auszusprechen, daß
Zollgerechtigkeiten, welche auf onerosen Titeln beruhen, entschädigt
werden sollen, nicht aber diejenigen, welche auf Koncessionen
beruhen.

Obrecht. Die Zollberechtigungen kamen Denjenigen zu,
welche auch Beschwerden dafür zu tragen hatten, namentlich den
Unterhalt der Straßen und Brücken, aber dann auch die
Handhabung der Sicherheitspolizei; denn eS heißt „Zoll und
Geleit," das war in der Vorzeit, wo die Straßen nicht immer
sicher waren, und solche Ortschaften dann Geleit geben mußten,
oft zehn bis zwanzig Mann. Das soll also in Anschlag gebracht
werden, und nur, was der Zoll über diese Beschwerden hinaus
abtrug, soll man entschädigen, nicht aber den vollen Ertrag,
denn das wäre unbillig.

Jaggi, Regierungsrath, jünger. Ich möchte den Antrag
unterstützen, den §.17 zu näherer Untersuchung, in Bezug auf
die angegebenen Punkte, an den Regierungsvath zurückzuschicken.
Das ist wichtig genug, und wenn wir heute den §. 17 ohne
weiters annehmen, so wird dann die Verordnung von 1836 in
Kraft treten. Nachdem sich so viele Stimmen für die
Zollberechtigungen erhoben, ist eS nicht angenehm, etwas dagegen zu
sagen. Indessen soll ich andeuten, daß im Regierungsrath eine
Mehrheit war, die fand, Zollderechtigungen, welche nicht auf
belästigenden Verträgen beruhen, seien reine Vorrechte und
sollen aufgehoben werden ohne Entschädigung. Was ist der
Zoll? Eine reine Abgabe. Also ist der Zoll Gegenstand der
Gesetzgebung, und also kann der Große Rath darüber nach
Gutfinden verfügen. So wie der Große Rath bei den Zehnten und
Bodenzinsen sagen kann, sie seien um diesen oder jenen Preis
loskäuflich, so kann er es auch hier thun. Aber er soll den
Zoll nicht loskaufen, wo derselbe auf bloßen Vorrechten beruht.
Die Burger von Thun sind daselbst zollfrei; wenn also dort
ein Handelsmann Burger von Thun ist, so kaun er seine Waaren

zollfrei einführen; ist ein anderer Handelsmann neben ihm,
der nicht Burger von Thun ist, so muß er für seine Waare
den Zoll bezahlen, und also muß er dann dieselben um so theurer
verkaufen, oder aber der andere, welcher Burger ist, steckt UM
so viel mehr in seinen Sack. Wenn nun das nicht ein Vorrecht

ist, so weiß ich nicht, waS Vorrechte sind. Dafür hat
aber die Verfassung vorgesehen, und es ist dem Großen Rathe
ein Vorwurf zu machen, daß er die Vorschrift der Verfassung
über die Vorrechte bis jetzt in dieser Hinsicht nicht ercguirt hat,
eher, als daß man ihm vorwerfen könnte, er wolle jetzt die
betreffenden Korporationen beeinträchtigen. Zudem darf man nicht
vergessen, daß diesen Korporationen die naturgemäße Gegen-
prästation für die Zölle abgenommen worden ist, nämlich der
Unterhalt der Straßen und Brücken. Nichts desto weniger
haben diese Korporationen ihren Zoll fortbczogen, wie ehemals.
Das ist indessen eine sehr wichtige Frage und verdient eine genaue
Untersuchung. Es wird dann aber noch zu untersuchen sein,
ob daS Gesetz von 1830, sowie eS ist, in Kraft treten soll. In
seiner Allgemeinheit würde ich dasselbe nicht ungerecht finden
für die zollberechtigten Korporationen, wohl aber für den Staat,
sofern nämlich derselbe Zölle entschädigen sollte, welche der
Souverän als bloße Vergünstigungen gewährt hat. Jedenfalls haben
jene Korporationen dieses Vorrecht lange genug genossen und
sind hundertmal für das entschädigt, was sie allenfalls dafür
prästirt haben. Ich trage daher darauf an, den §. 17 zu
verschieben, bis der Regierungsrath über die Entschädigungsfrage,
sowie auch zugleich über die Frage wegen der Kauf- und Lagerhäuser

rapportirt hat.

Tscharner, Altschultheiß. Diese Diskusssion ist nicht
ganz förmlich. Man dehnt sich auS über die Frage, ob man
entschädigen solle oder nicht. Das kann unmöglich ohne
vorangegangene Untersuchung behandelt nnd entschieden werden.
Für jetzt ist die Sache entschieden durch das Gesetz von 1836.
Man hat freilich glauben machen wollen, daß, wenn der §. 17

angenommen werde, und dann das vorliegende Zollgesetz in Kraft
trete, jenes Dekret dahin falle, und man gar keine Entschädigung
mehr schuldig sei. Das ist keineswegs der Fall. Das Gesetz
von 1836 sagt vielmehr ausdrücklich, daß dasselbe erst vom
Tage der Einführung des neuen Zollgesetzes an in Kraft trete,
und die folgenden Paragraphen schreiben dann vor, daß jeder
zollderechtigte Eigenthümer auf die und die Weise entschädigt
werden solle. Das ist also ein förmliches Gesetz, welches durch
daS jetzt berathene Zollgesetz nicht nur nicht aufgehoben wird,
sondern mit demselben in Kraft tritt. Darum eben wäre eS

nöthig, hier ausdrücklich das Gesetz von 1836 als ein nunmehr
in Kraft tretendes anzuführen, und alsdann ist die Frage der
Entschädigung entschieden. Will man aber dieselbe in Zweifel
ziehen, so zieht man die Gültigkeit des Gesetzes von 1836 in
Zweifel; das kann aber nicht in einer so unvorhergesehenen
Diskussion geschehen, sondern es müßte ein förmlicher Anzug
gemacht werden, der dann auf dem gewöhnlichen reglementarischen

Wege zu behandeln sein würde. ViS dahin bleibt das
Gesetz von 1836 in Kraft, und ich kann nicht begreifen, daß
hierüber nur der geringste Zweifel obwalten konnte. Daher,



und da wir schon so lange auf ein besseres Zollgesetz gewartet
haben, so trage ich darauf an, setzt in der Berathung
fortzufahren. Ist man dann mit dem Gesetze von 1836 nicht zufrieden^

so mache man einen förmlichen Anzug.

von Jenner, Regierungsrath. Tas ist ein wenig
interessanter, alS mancher bisherige Artikel. Nachdem im Jahre
1836 ein Gesetz über die Zollgerechtigkeiten erlassen wurde, daS

aber erst mit dem Erscheinen eines neuen Zollgesetzes in Kraft
treten sollte, haben die Berechtigten dagegen protestirt und förmliche

Verwahrungen Hieher gebracht. Daher muß ich mich verwundern,

daß Diejenigen heute dieses Gesetz anrufen, welche es damals
verworfen haben. Ist die Regierung überhaupt befugt, ein solches
Gesetz über Aushebung der Privatzölle zu erlassen? Diese Frage
ist wichtig, aber nicht schwer zu beantworten. Beruhen die Zölle
auf belästigenden Verträgen? Haben Diejenigen, welche zahlen
sollen, und Diejenigen, welche ziehen wollen, einen Vertrag
miteinander geschlossen In diesem Falle kann die Regierung
diese Zölle nicht aufheben, sondern ste muß dafür unterhandeln.
Beruhen jene Zölle aber bloß aus Gesetzen, also auf einem
Ausflusse der Staatsgewalt anstatt auf Verträgen, so kann der
Gesetzgeber darüber verfügen. Das wird Niemand in Abrede
stellen, denn sonst würde der Staat am Ende auch noch die

Hintersäßgelder loskaufen müssen. Bei den Wirthschaften ist
eS das Gleiche. Wir haben ein Gesetz erlassen von ganz
ähnlicher Natur, nämlich über die Aufhebung deS Privatohmgeldes.
Da haben Sie mit einem Federstriche alle diese Berechtigungen
aberkannt und wahrhaftig keine Entschädigung dafür gegeben.
Die Stadt Bern hatte von einer frühern Regierung die
Konzession erhalten, ein Ohmgeld zu beziehen, und sie hatte dafür
einen eigenen Titel; aber derselbe war kein belästigender
Vertrag, sondern eine Konzession, und darum hatten wir das

Recht, das aufzuheben, und zwar ohne Entschädigung. Dabei
ist es geblieben. Die Stadt Bern trat zwar dagegen auf und
forderte Entschädigung; sie ist aber vom Obergerichte abgewiesen
worden. Bwl batte genau die nämliche crache. Das Okm-
geldrecht der Stadt Diel steht im gleichen Artikel der Vcreini-
gungsurkunde, wie die Zollgerechtigkeit. Auch dort haben Sie
das Ohmgeld gestrichen und keinen Kreuzer Entschädigung
dafür gegeben, gerade wie bei der Stadt Bern. Zoll und
Ohmgeld ist aber ganz ähnlicher Natur, und was wir über das
Eine beschließen dursten, können wir auch über das Andere
beschließen. Man hat gesagt, wir haben gar nicht das Recht,
die Entschädigung selbst zu bestimmen, sondern das gehöre vor
den Richter. Wie haben Sie es gemacht mit den Zehnten und
Bodenzinsen? Haben Sie hier nicht beschlossen, zu welchem

Preise und wie diese Gerechtigkeiten losgekauft werden sollen?
Haben Sie nicht erkannt, wie dieselben bezogen werden sollen?
Haben Sie nicht Schätzungen dafür ausgestellt? Abzüge
festgesetzt, überhaupt sich die vollste Verfügungsgewalt vorbehalten?
Das wird wenigstens zeigen, daß eS dem Souverän vorbehalten
sein muß, den Fuß des Loskaufes zu bestimmen. Man hat
gesagt, man sei bereits in Negotiations» eingetreten und diese

könne man jetzt nicht so in den Wind schlagen. Haben Sie,
Tit., diese Negotiations« besohlen Nein, nur der Regierungsrath,

und also sind wir dadurch nicht gebunden, denn eine

Negotiation hat nichts zu bedeuten, so lange sie nicht vom
Großen Rathe ratifizirt ist. Was die Zölle von Viel und Thun
betrifft, so will ich nicht in die daherigen Titel eintreten; ich

könnte Ihnen aber sehr leicht daraus zeigen, daß der Zoll von
Thun eine bloße Schenkung war, und daß derjenige von Viel
auf einer Konzession des Fürstbischofs beruht, welcher der Stadt
Viel, als sie abgebrannt war, diesen Zoll zum Zwecke des

Wiederausbaues der Stadt gab. Das war also eine freiwillige
Konzession ohne Gegenleistung. Auch war dieser Zoll während
der ganzen Dauer der französischen Herrschaft abgeschafft; er
ist dann durch die Vereinigunqsurkunde wiederum aufgelebt
und steht dort in dem gleichen Artikel mit dem Ohmgeld; gilt
daS Eine, so gilt auch das Andere, und umgekehrt. Diese
Rücksichten haben bei der Vorberathung des Zollgesetzes die

Mehrheit des Regierungsrathes bewogen, gegen die Entschädigung

der Zollgerechtigkeiten zu entscheiden, mit Ausnahme
derjenigen, welche auf belästigenden Verträgen beruhen. Ich komme

nun zu der Zollfreiheit von Buren und Nidau. Durch die

Verfassung sind alle Privilegien des Ortes abgeschafft. Gilt
das nur etwa für die Stadt Bern, oder gilt es für den ganzen
Kanton? Wodl etwa für den ganzen Kanton. Ich glaube
also, darüber nicht weitläufiger sein zu müssen. Das Finanzde-
partement hatte im Reqierungsrathe einen Artikel vorgeschlagen,
dahin gehend: Entschädigungssorderungen über daherige Ver-
lüfte von Seite wohlbegründeter Besitzer von Lokalzollrechten
bleiben vorbehalten und sollen, insoweit sie nicht durch die Straßen-
Übernahme von selbst dahinfallen, oder bloß als einseitig ertheilte
Bewilligungen bestehen, nach den Vorschriften des Gesetzes von
1836 erledigt werden. Das wurde im Regierungsrathe
gestrichen, theils aus den angegebenen Gründen, theils vielleicht
wegen der vorbehaltenen Beschränkungen. So viel ist richtig,
daß, so wie die Sache da steht, sie nicht bleiben kann.
Entweder muß durch einen beigefügten Artikel das Gesetz von 1836
aufgehoben werden, oder aber es tritt zugleich mit dem Zoll-
gesetzt in Kraft, und dannzumal vermeiden wir zwei oder drei
Prozesse nicht, welche freilich durch das Antecedent in Betreff
des OhmgeldeS von Bern als bereits durch das Obergericht
beseitigt anzusehen sind. Allein es scheint mir nicht in der
Ordnung, hier keine Sylbe von dem Gesetze von 1836 zu sagen.
Die Regierung soll sich hier offen und frei darüber aussprechen;
wir sind einander Offenheit schuldig und sollen uns nicht scheuen,
hier unsere Ansichten auszutauschen; dann werden sie sich gegenseitig

läutern. Ich glaube daher, es sei in der Natur der
Sache, daß Sie, Tit., vom Negierungsrath einen unbefangenen
und freien Rapport fordern. So wie die Sache da liegt, und
so lange noch Mißtrauen da ist, soll der tz. 17 nicht genehmigt,
sondern zu bestimmten Anträgen zurückgeschickt werden. Man
hat gesagt, dadurch werde unser Zollgesetz um ein Jahr
verzögert, weil man es der diesjährigen Tagsatzung nicht mehr
vorlegen könne. Warum nicht gar Den (ständen und der Tagsatzung
zeigt man nur den Tarif, nicht das ganze Gesetz, und unterdessen

hat der RegierungSrath Zeit genug, die Entschädigungsfrage

zu untersuchen und darüber zu rapportiren, und Sie,
Tit., dürfen sich auf Jhr.en Herrn Schultheißen verlassen, daß
er das Möglichste thun wird, um die Sache zu befördern. Mein
Antrag geht also dahin, daß (sie, Tit., bestimmte Anträge vom
RegierungSrath fordern möchten.

Herr Vicelandammann, um seine Meinung gefragt.
Meine Meinung, Tit., ist folgende. Ich glaube, die Frage im
Allgemeinen, ob man für die aufzuhebenden Zollberechtigungen
Enschädigung schuldig sei oder nicht, sei durch das Gesetz von
1836 dem Grundsatze nach entschieden, so daß es sich bloß fragen

kann: wie viel ist man Viel, Thun u. s. w. schuldig? Wie
diese Frage entschieden werden soll, das ist ebenfalls in jenem
Gesetze vorgeschrieben. Das Gesetz von 1836 besteht und tritt
in Wirksamkeit gleichzeitig mit dem neuen Zollgesetze. Man
kann also nicht anders darauf zurückkommen, als auf dem Wege
des Anzuges. Darüber kann kein Zweifel obwalten. Weil
also der Grundsatz der Entschädigungspflicht anerkannt ist, so

glaube ich, der §. 17 könne ohne Nachtheil für die Korporationen
heute angenommen werden. In dieser Hinsicht würde ich zu
den Anträgen der Herren Regierungsräthe Lange! und vr.
Schneider stimmen.

Von Seite der Herren Regierungsräthe Langet und
Dr. Schneider wird nun folgender schriftliche Antrag gestellt:
„Durch Annahme des §. 17 des in Berathung liegenden
Gesetzesentwurfes will der Große Rath die Frage, betreffend die
Entschädigungsansprachen, welche von den zollberechtigten
Korporationen erhoben werden möchten, keineswegs präjudizieren.
Er beauftragt den Regiepungsrath, mit möglichster Beschleunigung

über diesen Gegenstand die geeigneten Anträge
vorzustellen."

A b stim m ìl n g.

1.) Ueber den §. 17 heute einläßlich zu ent¬
scheiden 65 Stimmen.

Den Entscheid zu verschieben 49

2) Für Annahme des §. 17 ohne fernere
Anträge 4 „

Für die Annahme mit fernern Anträgen gr. Mehrheit.
8
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3) Für Erheblichkeit des Antrages der Herren
Langet und Schneider gr. Mehrheit.

4) Für Erheblichkeit des Antrages in Betreff
der Lagerhäuser 68 Stimmen.

Dagegen 38 Stimmen.

Vortrag der Bittschriftenkommission über eine Eingabe

des Christ. Burri, in der Hängelen.

Dieselbe betrifft eine Erkanntniß des Richteramts Burgdorf,

wodurch Burri wegen Weigerung, seine Tochter bei einem
.Geistlichen unterweisen zu lassen, zu einer Buße von Fr. 2

verfällt worden. Burri beschwerte sich hierüber bei dem
Regierungsrathe, wurde aber mit seinem Begehren abgewiesen, und
reklamirt nun dagegen bei dem Großen Rathe. Die
Bittschriftenkommission findet nun, Burri habe allerdings gegen ein
bestehendes Gesetz sich verstoßen, und da kein Formfehler an dem
richterlichen Spruche nachgewiesen worden, so habe der Regie¬

rungsrath die Beschwerde mit vollem Rechte abgewiesen. Die
Kommission trägt daher auf Tagesordnung an.

Kernen, Oberrichter, pflichtet als Berichterstatter der
Bittschriftenkommission derselben gänzlich bei.

Die beantragte Tagesordnung wird durch's Handmehr
erkannt.

Durch Zuschrift erklärt Herr Hiltb runner, von Word,
aus Gesundheitsrücksichten seinen Austritt aus dem Großen
Rathe und dem Finanzdepartemente.

(Schluß der Sitzung u« !'/> Uhr).

«

M
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N ° 9.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 1811

(Nicht offiziell.)

Neunte Sitzung.

Mittwoch den 3. März 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Funk.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls wird verlesen:

Eine Mahnung des Herrn RegierungSraths Zaggi,
betreffend die Korrektion der Landstraße von Gwatt bei Thun
bis zum Spiez-Moos.

Vortrag des Baudepartementes, betreffend die
Fortsetzung der Wannenfluhstraße von Ramsei bis nach Lützelflüh.

Der Vortrag setzt die Nothwendigkeit dieser Straßenkorrektion

ausfuhrlich auseinander und beruft sich namentlich aus
den seiner Zeit der bei Wannenfluhstraße beabsichtigten Zweck

einer bessern Verbindung nicht bloß der Amtsbezirke Signau
und Trachselwald, sondern überhaupt zwischen dem obern
Emmenthal und der Gegend von Burgdorf. Der Regierungsrath
stellt demnach den Antrag, es möchte der Große Rath beschließen,

daß die Wannenfluhstraße nach dem vom Baudepartement
vorgelegten Plan und Devis bis in das Dorf Lützelflüh
fortgeführt, und daß von der devisirten Summe von Fr. 45,614
Rp. 14 für die diesjährigen hiezu erforderlichen Arbeiten ein

Kredit von Fr. 10,000 bewilligt werden solle, — unter Bedingung

jedoch, daß die Arbeiten erst dann begonnen werden, wenn
einerseits über die vom Staate zu bezahlenden Entschädigungen
die nöthigen Verträge mit den Betreffenden in gehöriger Form
ausgefertigt, andrerseits die Gemeinden und Privaten, welchen

aus der Anlegung der neuen Straße Vortheile erwachsen,
Beiträge an die daherigen Kosten zugesichert haben werden, die mit
den erlangten Vortheilen im Verhältnisse stehen.

Bigler, Regierungsrath, als Berichterstatter. Vor allem
aus soll ich bemerken, Tit., daß dieser Antrag des Vaudepar-
tements berathen worden ist zu einer Zeit, wo man die Resultate

des Bridgets noch nicht kannte; nachdem nun das Bridget
behandelt worden, hat auch der Antrag eine Modifikation erlitten

in Betreff des Kreditbegehrens. Die Nothwendigkeit der

Fortsetzung der Wannenfluhstraße ist schon mehrere Male
hier zur Sprache gekommen; die Straße wird bereits sehr stark

besucht, und nur an Käsen werden jährlich 30,000 Centner
darüber geführt. Schon im Zahre 1834 hat man die

Absicht gehabt, durch die Wannenfluhstraße das obere Emmenthal

mit dem untern zu verbinden, und es sind daher sehr viele

Vorstellungen von Gemeinden um Fortsetzung dieser Straße
eingelangt, namentlich letzthin eine Vorstellung der Gemeinden

Lützelflüh, Langnau, Signau u. s. w. Das erste Stück der
vorgeschlagenen Fortsetzung ist aus 23 Fuß Breite berechnet,
weil man beabsichtigt, später die Luzernerstraße dort durchzuführen.

DaS andere Stück bis Lützelflüh ist dagegen bloß auf
18 Fluß berechnet, gleich wie die bisherige Wannenfluhstraße.
Die Landentschädigungen sind alle auf verbindliche Weise ausge-
mittelt, so daß von daher keine Reklamationen erfolgen werden.
Was hingegen die freiwilligen Beiträge betrifft, welche der
Regierungsrath zur Bedingung macht, so hat es damit eine eigene
Bewandtnis. Bei der vorgeschlagenen Linie ist nur die Gemeinde
Lützelflüh direkt interessirt, so daß von anderer Seite her
Beiträge nicht zu erwarten sind; hingegen haben, seit der
Regierungsrath die Sache behandelt hat, einige Partikularen von Lützelflüh

sich anheischig gemacht, entweder einen Beitrag von Fr. 2000
baar zu entrichten, oder aber ein bedeutendes Straßenstück unter
der Devissumme auszuführen. Ich schließe daher dahin: 1) daß
der Antrag des Regierungsraths zum Beschluß erhoben werde,
unter der Bedingung, daß der Bau in keinem Falle angefangen
werden solle, bis sämmtliche Entschädigungen definitiv ausgemit-
telt sein werden; (Dieses ist zwar bereits geschehen, es könnte sich
aber möglicher Weise noch irgend etwas zeigen, das bis jetzt
übersehen worden.) 2) daß hingegen der Große Rath außer der
bereits versprochenen Beisteuer keine fernern Beiträge verlangen
möchte.

vr. Lehmann unterstützt den Antrag des Herrn
Berichterstatters mit Nachdruck, indem er einerseits auf die vielfach
eingelangten Wünsche des Emmenthals um Verbesserung des
dortigen Straßenwesens hinweist, welchen bis jetzt, ungeachtet
selbst mehrerer vom Großen Rathe längst beschlossenen
Korrektionsarbeiten wie z. B. des Blindenbach- und Fuhrenstutzes,
wenig Rechnung getragen worden sei, andererseits an die Wichtigkeit

der Wannenfluhstraße erinnert, als welche das Emmenthal
mit Burgdorf u. s. w. verbinde, und auf welcher hauptsächlich der
emmenthalische Waarenverkehr stattfinde, der aber bis jetzt durch
beschwerliche Stütze u. s. w. vielfach gehemmt sei. Der Redner
glaubt, daß außer auf einigen Straßen erster Klasse der Waarenverkehr

auf keiner andern Straße des Kantons so lebhaft sei;
dieselbe sei aber nicht bloß für das Emmenthal von Nutzen,
sondern sie diene wesentlich auch dem Verkehr von Thun her
nach Burgdorf und sei überdieß als eine theilweise Korrektion
der Straße von Bern nach Luzern anzusehen. Die
Landentschädigungen seien sehr mäßig, und was die Beiträge betreffe,
so solle man es damit nicht zuerst bei einer solchen Gegend so

genau nehmen, welche so außerordentlich unter der Teillast leide.

von Graffenried hält es nach den vielfach gemachten
Erfahrungen nicht für zweckmäßig, in solche Unternehmungen
einzutreten, bevor man deutlich wisse, was sie kosten werden, und

trägt demnach darauf an, den Gegenstand in dieser Beziehung
zu mehrerer Vervollständigung zurückzuweisen.

Manuel bringt in Erinnerung, daß der vorgeschlagene
Straßenbau nicht als ein neues Unternehmen, sondern bloß als



die Fortsetzung eines großen Werkes anzusehen sei, dessen

Nothwendigkeit der Große Rath schon vor längerer Zeit anerkannt
dabe. Bis jetzt sei die Wannenfluhstraße bloß in der Richtung
gegen Sumiswald sortgesetzt worden, und für das obere
Emmenthal sei diese Verbindung mit Sumiswald allerdings sehr
nothwendig, allein viel wichtiger sei die Verbindung, vom
oberen Emmenthal mit Durgdors, indem alle Waaren durch
dieses Dübouchü hinaus müssen, sei es nach Frankreich oder
nach Teutschland. Bezüglich aus die Kosten bemerkt der Redner,

die emmenthalischen Gemeinden seien nicht so eigennützig,
daß, wenn der Staat ein Werk in ihrem Interesse beschlossen

babe, sie dann aus die Kosten spekulirten, und nicht viel mehr
alles tdäten, um dem Staate die Kosten zu ersparen. So z. B.
sei die Korrektion des Buchrains durch die Uneigcnnützigkeir und
Thätigkeit der Gemeinde Eggiwyl, so wie durch den wahren
Wetteifer aller damit beauftragten Beamten, weit unter die

devistrte Summe gefallen, so daß man noch Geld erübrigt habe.
So werde auch hier gewiß alles gethan werden, um die Kosten
zu vermindern, nicht zu vermehren u. s. w.

Parrat wird gegen die Erheblichkeit stimmen, weil die
Korrektion der Straße von Courtemaiche nach Grandcourt den

Vorrang haben sollte, da sie schon im Jahr 1835 dekretirt worden.

Wenn indessen die Erheblichkeit ausgesprochen werden
sollte, so wird er für die Verwilligung stimmen.

H er renschwand will gar gern zum Antrage stimmen,
obgleich unter der neuen Ordnung der Dinge nicht weniger als
Fr. 330,00(1 für Straßen- und Brückenbauten im Emmenthal
ausgegeben worden seien, während die vorige Regierung während
18 Jahren nur Fr. 12,000 dorthin verwendet habe. Allein
einerseits sei die vorgeschlagene Forsetzung der Wannenfluhstraße
nöthig, andererseits scheine dafür gesorgt zu sein, daß der Devis
nicht werde überschritten werden, zumal die Lokalität nicht
gestatte, von der angenommenen Linie abzuweichen, denn nur
diese Abweichungen von den ursprünglich angenommenen Linien
haben z. B. bei der Bielersee- und Lvß-Hindelbankstraße eine so

bedeutende Vermehrung der Kosten verursacht. Man habe aber
noch von emem andern Plan gesprochen, welcher eine neue
Brücke über die Emme erfordert haben würde; das werde man
doch wob! nicht thun, nachdem der Staat zwei Brücken im Eggi-
wul und drei Brücken über die Emme mit so großen Kosten
gebaut habe.

Schneider, Regierungsrath, älter, glaubt nicht, daß seit
Jahren ein Vortrug des Baudepartements vorgelegt wurde,
worin alles so wie hier im Reinen war. Die Entschädigungen
seien ausgemittelt, die verbindlichen Unterschriften liegen da,
ebenso verbindliche Zusicherungen von Beiträgen, indem sich drei
Partikularen von Lützelflüh verpflichten, entweder eine Strecke
Weges, die etwas mehr als Fr. 18,000 kosten soll, um Fr. 15,0.00
zu machen, oder aber ein daares Geschenk von Fr. 2000 zu
geben. Allerdings seien bereits Fr. 330,000 für Brücken und
Straßen im Emmenthal ausgegeben worden, aber woher dass
Wenn der liebe Gott nicht so viel hätte regnen lassen, so würde
nicht die Hälfte dieser Summe haben verwendet werden müssen,
denn das Wasser habe vier Brücken weggenommen, deren
Herstellung dringend nöthig war. Der Redner ist überzeugt, daß,
wenn man die Arbeit an eine Mindersteigerung bringe, sie weit
weniger îosten werde, als der Devis betrage; sonst wolle er sich

verpflichten, binnen Kurzem eine Gesellschaft zu bilden, die daS

sehr gerne machen werde.

Iaggi, Regicrungsrath, .jünger, hält es für sehr wün-
schenswerch, wenn die emmenthalische Industrie durch verbesserte
Straßen noch mekr befördert werden kann, und glaubt, wenn
man daS angefangene Werk nicht fortsetze, so seien die bereits
daraus verwendeten Summen großentheils ein Verlornes Kapital,

und wenn man nach und nach, ze nach Maßgabe der
Finanzen, angefangene Werke fortsetzen könne, so solle man
es thun.

Eeißbühler, Ulrich, weist eine obligatorische Verpflichtung

vor, worin die unterzeichneten Partikularen sich verbindlich
machen, das für den Straßenzug nöthige Land um den und

den Preis abzutreten, und ergänzt den Rapport des Herrn
Berichterstatters noch dahin, daß außer den bereits angeführten
Geldbeiträgen ein anderer Partikular sich verpflichtet habe, bei
40,000 Quadratfuß Land unentgeldlich herzugeben; auch diese

Verpflichtung liege bei den Akten. Man könne überhaupt füglich

behaupten, daß in Absicht aus den Kostenspunkt noch kein
Gegenstand von Seite des Vaudepartements vollständiger
vorgelegt' worden sei.

G feller schließt sich ganz den Aeußerungen des Herrn
Nr Lehmann an mit dem Beifügen, daß, wenn dieser Straßenzug

nicht bewilligt werden sollte, dann die mit großen Kosten
erbaute Haslebrücke fast umsonst da wäre, und rügt zugleich,
daß vorhin ein Mitglied aus einem Unglücke, wovon daS

Emmenthal betroffen worden, einen Anlaß genommen habe, um
mehr oder weniger gegen den Antrag Opposition zu machen.

Bigler, Regierungsrath. Ich habe bereits im Eingangsrapporte

deutlich gesagt, daß die Landentschädigungen auf eine
verbindliche Art ausgemittelt seien, und Herr Eeißbühler hat
Ihnen, Tit., den Beweis davon geleistet. Da sich aber doch
noch möglicher Weise irgend etwas vorfinden könnte, so habe
ich selbst in Uebereinstimmung mit dem Baudepartemente
angetragen, zu beschließen, daß der Bau nicht angefangen werden
solle, bis daß alles vollständig beseitigt sei. Was die Baukosten
betrifft, so liegen die Devise vor, und auch die daherigen
Zusicherungen sind da. Der Devis ist aber zu hoch, denn
verschiedene Partikularen haben sich angeboten, die Arbeit wohlfeiler
zu machen. Mehr Garantien kann Ihnen das Baudepartement
wahrhaftig nicht geben. Für das Jahr 1841 werden Fr. 10,000
genügen, und die dortige Gegend begnügt sich, wenn man heute
die Linie erkennt und die Arbeiten noch in diesem Jahre
beginnen. In Betreff des Blindenbach- und Fuhrenftutzes wird
das Baudepartement Ihnen, Tit., nächstens Bericht erstatten.
Was die Straße von Boncourt betrifft, welcher, wie Herr
Parrat glaubt, der Vorrang gebühre, so hat das gegenwärtige
Baudepartement geglaubt, die vor mehrern Iahren ausgenommenen

Pläne darüber einer nochmaligen Untersuchung
unterwerfen zu müssen, worüber dann ebenfalls rapportirt werden
wird. Ich wiederhole also meinen Eingangs gemachten Antrag
und wünsche nochmals, daß der Große Rath, außer den bereits
zugesicherten Beiträgen an Geld und Land, keine weitere
Beisteuer verlange.

A b st i m m u n g.

1) In den Antrag einzutreten .113 Stimmen.
Dagegen .32) Für den Antrag des Regierungsrathes,

mit Vorbehalt von Nedenbedingungen gr. Mehrheit.
3) Für die beantragte Bedingung vorheriger

definitiver Ausmittelung der Entschädigungen

gr. Mehrheit.
4) Die Verzichtleist.ung aus fernere Beiträge

zu erklären 25 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Dekretsentwurf des Departements des Innern
über die Viehentschädigungskassa.

Tscharner, Regierungsrath. Da die Viehentschädigungskassa
die durch das Dekret von 1827 bestimmte Kapitalsunnne

von Fr. 100,000 erreicht hat, so war daS Departement deS

Innern im Falle Ihnen, Tit., nunmehr fernere Anträge
vorzulegen, und zwar haben wir, sosern es Ihnen gefallen mag,
die gestempelten Viehscheine bestehen zu lassen, geglaubt, solche
Anträge stellen zu sollen, daß in vorkommenden Fällen die
betreffenden Viehdesitzer in höherem Maße als bisher entschädigt
werden können, und daß zugleich dieselben noch mehr interessirt
werden, die Fälle von Ansteckung u. s. w. anzuzeigen. Ich
empfehle Ihnen daher den vorliegenden Dekretsentwurf und
trage darauf an, denselben artikelsweise zu behandeln.

Schneider, Regierungsrath, älter. Ich kann hingegen
nicht zum Eintreten stimmen. Wofür verspricht man
Entschädigungen? Für zwei einzige Krankheiten, für alle andern
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nichts. Wenn also das Kapital noch so bedeutend gewesen
wäre, so würde man doch in den letzten Jahren für die
Krankheiten, welche unter dem Vieh geherrscht, keine Entschädigung
gegeben haben. Ich wünsche daher ein Gesetz, wodurch diese
Kassa allgemein nützlicher würde; in dem vorliegenden Gesetze
aber sehe ich keine bedeutende Verbesserung für das Land, indem
die beiden darin bezeichneten Krankheiten bei uns fast nie
erscheinen.

Romang, Regierungsstatthalter Das ist an sich ganz
richtig, allein im gegenwärtigen Augenblicke sind wir wirklich
von einer dieser Krankheiten bedroht, und vor kaum 14 Tagen
war auf einem an unsern Kanton grenzenden Berge des Kantons

Waadt die Rede davon, alle Waare niederzuschlagen
wegen der Lungenseuche. Die größte Gefahr bei solchen Krankheiten

kömmt von der Verheimlichung her. Nun ist es doch
sehr gut, einerseits Denjenigen, welche sofort bei eintretenden
Fällen die Anzeige machen, eine Entschädigung zuzusichern und
andererseits Strafen auf die Verheimlichung zu setzen. Will
man das Dekret auch auf andere Krankheiten ausdehnen, so

kann man bei der Behandlung des betreffenden Paragraphen
daherige Anträge machen. Daher möchte ich den Entwurf nicht
zurückweisen, sondern in denselben eintreten.

von Sinn er, Oberstlieutenant. Was Herr Regierungsrath
Schneider vorschlägt, wäre mehr eine Viehassekuranzkassa

als eine Entschädigungskassa; hier aber handelt eS sich um
Entschädigung, weil in den bezeichneten Fällen von Polizei wegen
die Waare todtgeschlagen werden muß. Eine Assekuranzanstalt
ist mehr eine Sache der freiwilligen Privatunternehmung, nach
Art der Mobiliarversicherung. Ich stimme also zum Eintreten.

Iaggi, Regierungsrath, älter. Ich muß dagegen einer
andern Ansicht beipflichten. Das Institut ist gewiß an sich sehr
schön, aber was hat dasselbe bisher iu praxi geleistet? AuS dem
Berichte der abgetretenen Regierung ergiebt es sich, daß seit
der Gründung der Kassa im Jahre 1804 bis Ende Jahres 1830
im Ganzen Fr. 0355 an Entschädigungen bezahlt worden sind,
also im Jahr durchschnittlich Fr. 350. Ueberdieß sagt die
abgetretene Regierung, dieses schöne Institut sei häufig als
Armenunterstützung mißverstanden worden. Also zeigt es sich schon

daraus, daß dieses Institut nicht geleistet hat, was man davon
erwartete. Wenn man die Rechnungen über die ausbezahlten
Entschädigungen nachsehen wollte, so würde man finden, daß

letztere mehr aus Konsideration für Armuth bezahlt worden sind,
als wegen der bezeichneten Viehkrankheit. Auch in der letzten
Zeit hat es sich bei Anlaß der Maul- und Klauenseuche gezeigt,
daß sehr viele Leute Hoffnungen auf diese Kassa gegründet hatten,
woraus dann, da sie nicht erfüllt werden konnten, nur
Unzufriedenheit entstand. Wenn wir von einer bedeutenden
Viehkrankheit heimgesucht werden sollten, so würden nur die AuS-
mittelungskosten einzig das Kapital auffressen. Ferner bin ich

überzeugt, daß man uns leicht etwas Besseres vorlegen könnte,
wie z. B. einen Projekt zu einer allgemeinen Viehassekuranz.
Die Behörden haben sich bereits damit beschäftigt, aber sie

waren uneinig in Betreff der Frage, ob eine solche Assekuranz
obligatorisch sein solle oder nicht. Im Allgemeinen wünschen
sie eine obligatorische Assekuranz, aber man muß dem Publikum
nicht Wohlthaten aufdringen, und zudem ist daS so schwierig,
daß die Sache daran gescheitert hat. Tritt man jetzt in daS

vorliegende Gesetz ein, so ist das ein neues Hinderniß für eine

Assekuranzkassa; die Leute stützen dann ihre Hoffnungen auf
dieses Gesetz und treten der Assekuranz nicht bei. Ich stimme
also gegen das Eintreten, und die Zeit wird mein Votum
rechtfertigen.

Mühlemann, Regierungsstatthalter. Diese Gründe können
mich nicht bewegen, gegen daS Eintreten zu stimmen. Diejenige

Summe, welche das Dekret von 1827 erlangt hat, ist
jetzt erreicht, und also ist die damalige Verordnung gleichsam
dahingefallen. Nichtsdestoweniger hat man seit bald einem Jahre
fortgefahren, den Ertrag der Viehscheine in diese Kassa zu
legen, in Erwartung näherer Bestimmungen. Demnach soll
man nicht anstehen, wenigstens zu versuchen, ob wir ein Gesetz

erlassen können, das den Erwartungen entspreche. Man wird
schwerlich die Viehscheine abstellen wollen, ich halte im Gegen¬

theil dafür, daß es zweckmäßig sein würde, dieselben auch auf
die Pferde auszudehnen. Man wird aber den Ertrag der
Viehscheine auch nicht, ihrem Zwecke entgegen, in die StaatSkassa
werfen wollen. Ob man sich dann auf die im §. 3 bezeichneten
zwei Krankheiten beschränken, oder aber weiter gehen will, das
wird sich dann bei der Behandlung des §. 3 zeigen. Dafür
aber muß man in das Gesetz eintreten.

Monnard. Die Viehentschädigungskassa besteht schon
lange, das Publikum hat aber jetzt etwas Anderes erwartet
und wünscht eine allgemeine Assekuranzkassa, denn daS Bisherige
entspricht dem Bedürfnisse nicht. So hat vergangenes Jahr
ein großer Viehbesitzer in unserer Gegend bei 30 Stück
verloren, und die Experten waren nicht darüber einig, ob dieser
Fall unter diejenigen gehöre, wofür Entschädigung eintrete; er
hätte auch nichts bekommen, wenn er nicht bittend vor die
Regierung getreten wäre; da hat man ihm endlich etwas
gewährt, aber kaum den Viertheil des Verlustes. Ich wünsche
daher, daß das Departement des Innern beauftragt werde,
uns lieber einen Projekt zu einer Viehassekuranz zu bringen,
oder aber zu untersuchen, ob nicht, was sehr zweckmäßig sein
würde, beides miteinander verbunden werden könnte. Heute
möchte ich also nicht eintreten.

Zahler. Dieser Gegenstand ist für den Kanton Bern von
größter Wichtigkeit. Wenn der Entwurf auch nur in einigen
Beziehungen unserer Viehzucht zuträglich sein könnte, so würde
ich dazu stimmen; allein darüber habe ich Zweifel. Wo ein
Thierarzt in der Nähe ist, kann man allenfalls ein Zeugniß
bekommen, vermöge dessen man die Wohlthaten des Gesetzes
genießen kann. Aber auf den Bergen, wo kein Arzt in der
Nähe ist, ist es gar oft unmöglich, die Natur der Krankheit
zu beweisen u. s. w. Ferner, wenn wir das Unglück haben
sollten, daß die Viehseuche in großem Maße über den Kanton
Bern käme, — waS wären dann die Fr. 100,000? Und wenn
diese aufgezehrt sind, und die Seuche im folgenden Jahre
wiederkömmt, wer soll dann die Betreffenden entschädigen?
Darum ist das Gesetz nach meiner Ueberzeugung unausführbar,
und gar sehr wünsche auch ich, daß wenigstens der Versuch zu
einer Viehassekuranz gemacht werde, die aber nie eine gezwungene

sein könnte, da sie sonst ihren Zweck verfehlen müßte.
Bringt man aber einen vernünftigen Entwurf, so wird eine
solche Assekuranz gewiß gute Aufnahme finden, besonders, wenn
man festsetzt, daß das jetzige Kapital der Viehentschädigungskassa
verwendet werden solle, um der Sache aufzuhelfen. Hiefür
würde es vielleicht gut sein, den bisherigen Betrag der
Viehscheine zu verdoppeln, was sich die Viehbesitzer gerne gefallen
lassen dürften. Nur in der Voraussetzung also, daß eine solche
Assekuranz eine besstre und allgemeinere Wirkung haben werde,
stimme ich heute gegen das Eintreten; etwas ist allerdings
nöthig, aber geht das vorliegende Gesetz durch, so kömmt dann
die Assekuranz nicht mehr.

Huggler. Wer hat diese Summe zusammengelegt? Alle
Viehbesitzer des Kantons. Die wünschen also, daß das
wohlthätig angewendet werde. Vor kurzer Zeit ist ein Kreisschreiben
an die Regierungsstatthalter erlassen worden, eine allgemeine
Viehzählung betreffend. Das hat man wahrscheinlich zum
Zwecke der Errichtung einer Viehassekuranz gethan, und dazu
würde sich das bisher ersparte Geld am Beßten eignen. Daher
möchte ich sehr empfehlen, die Behandlung dieses Entwurfs zu
verschieben bis auf einen gründlichen Rapport über die Frage,
ob eine solche Assekuranz nicht möglich wäre.

May, gew. Staatsschreiber. Es wäre zu wünschen gc
wesen, daß man das Dekret von 1827 beigcdruckt hätte, damn
man die Verschiedenheiten zwischen beiden Dekreten sehen könne;
dann würden mehrere der jetzt eröffneten Meinungen dahin
gefallen sein. Diese Kassa hat sich seit ihrer Gründung nach
und nach vermehrt, ohne daß es Jemandem beschwerlich fiel.
Anfänglich aber konnte man einerseits nicht wohl voraussehen,
wie stark die Zunahme der Kassa sein werde, und andererseits
hatte man noch keinen Maßstab bei der Hand, um zu
beurtheilen wie weit die versprochenen Entschädigungen reichen
möchten. Daher hat man gerathen gefunden, in den Entschä



di.zungen vor der Hand nicht allzuweit zu geben, sondern die

Kassa lieber auf einen namhaften Betrag ansteigen zu lassen.

Jetzt sagt man uns, die Zunahme der Kassa habe einerseits
einen so erfreulichen Fortschritt gehabt, daß ein Mehreres ge-
than werden könne; andererseits müsse man sich doch hüten,
nicht allzuviele Entschädigungen zu erkennen, indem sonst die

Kassa bald erschöpft sein dürfte. Nun möchten wohl einige
gefallene Meinungen in letzterer Hinsicht allzuweit gegangen
sein. Daß man jetzt noch eine Viehassekuranz damit verbinde,
scheint mir wenigstens nicht an der Zeit. Ueber dieser Sache
könnten viele Jahre verstreichen. Viehassekuranzen sind in
einigen Gegenden deS Kantons hin und wieder entstanden. Auch
die gemeinnützige Gesellschaft hat ihre Aufmersamkeit auf diesen

Gegenstand gerichtet und sich damit beschäftigt, wie das zu
Stande gebracht werden könnte. s?o viel ist gewiß, daß eine

allgemeine Viehassekuranz für den ganzen Kanton mit sehr
vielen Schwierigkeiten verbunden ist, theils wegen der verschiedenen

Schätzungen, theils wegen der eigennützigen Leidenschaften

u. s. w. Daher muß man sich wohl hüten, n^cht die beiden

Gegenstände zu verwechseln, oder miteinander in Verbindung
zu bringen. Indem man auf einmal zu viel will, dürste das

mögliche Gute ausbleiben. Jetzt frage ich aber: kann ein

MehrereS gethan werden, als hier angetragen ist? Darüber
wird Jedermann einig sein, .daß Anstalten für Entschädigungen
eine möglichst große Ausdehnung haben sollen; aber wenn man
bierin allzuweit geht, so könnten dann bald von allen Seiten
Klagen einkommen, daß man Zusicherungen gegeben habe, die

setzt nicht erfüllt werden können. Man hat gezeigt, wie wenige
Entschädigungen während einer Reihe von Jahren gegeben
worden seien. Aber hat man Sie, Tit., aufmerksam gemacht,
daß unser Kanton mit solchen großen Verlüsten, wovon einige
Nachbarkantone betroffen worden, verschont geblieben ist? Ich
wünsche sehr, daß wir das zu verdanken hätten einer genauen
Ausführung des vortrefflichen Vergsahrtsrealements; denn mir sind

Jahrgänge bekannt, wo einzig durch die scharfe Vollziehung dieses

Reglements unser Kanton gesichert werden konnte vor dem

Umsichgreifen derjenigen tödtlichen Krankheiten, welche in andern
Kantonen so viel Unheil angestiftet habe». Wenn wir aber in
solchem Maße Verlüste erlitten hslcken, wie der Kanton Freiburg,
so bin ich überzeugt, daß die Zinsen der jetzt bestehenden Viehent-
schädigungSkassa nicht hingereicht haben würden. Daher bin
ich zwar geneigt, der Sache eine größere Ausdehnung zu geben,
aber zugleich möchteich warnen, daß man nicht in allzugroßem
Eiser aus einmal allzuweit gehe. Haben wir einmal die

Erfahrung, daß die Kassa ungeachtet etwas vermehrter Beiträge
dennoch immer steigt, was hindert uns, in einigen Jahren
dieser Anstalt eine noch weitere Ausdehnung zu geben? Es sei

mir erlaubt, aufmerksam zu machen, wie wirklich bereits die

Anstalt nach dem neuen Dekrete eine größere Ausdehnung als
bisher erhalten soll. Nach dem frühern Dekrete wurden für
das von Polizei wegen geschlagene, bei der Eröffnung aber
gesund erfundene Vied, dessen Fleisch u. s. w. noch benutzt
werden konnte, nur drei Viertheile des Werthes entschädigt;
hingegen nach dem neuen Dekrete soll der ganze Betrag des all-
fälligen Mindererlöses bis auf den Schatzungswerth vergütet
werden; also ein Viertheil mehr, als früher. Ferner wurde
bisher für geschlagenes, anscheinend gesundes, aber bei der
Eröffnung als injiciert befundenes Vieh nur die Hälfte
vergütet, während hier drei Viertheile vorgeschlagen werden u. f. w.
find zwar waren im frühern Dekrete bloß diese beiden Entschci-
diguligsfäUe vorgesehen, während jetzt noch zwei neue Fälle
hinzukommen. Alft haben wir da ein Mehreres, wenn auch
nicht so viel als man heute aus allzugroßer Gutherzigkeit
vorschlagen möchte. So viel an mir, kann ich daher nicht
dazu stimmen, die Sache zurück zu schicken, sondern ich wünsche
einzutreten, damit diese Gutthat nicht auf unbestimmte Zeit
verschoben werde.

Or. S ck neider, Regierungsrath. Der Herr Präopinant
hat die Gründe des Regierungsraths und des Departements des

Innern sehr richtig auseinander gesetzt. Der Zweck dieses
Gesetzes ist cm rein volneilicher. Auf der einen Seite will man
durch Ausstellung der Ecsundheitsscheine überhaupt dafür sorgen,
daß ansteckende Krankheiten sich so weitig als möglich in unserm
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Kanton verbreiten; andererseits bezweckt man durch die versprochene

Entschädigung, die Leute zu bewegen, sogleich Anzeige
davon zu machen, wenn sie etwas Verdächtiges an ihrem Vieh
wahrgenommen haben. Daraus, daß, bisher wenig bezahlt worden,

hat man geschloffen, die Anstalt leiste wenig; ich aber
schließe daraus, daß sie gerade sehr viel geleistet hat. Daß nur.
für zwei Krankheitsfälle Entschädigung versprochen wird,
geschieht deßhalb, weil sonst das ganze Kapital gleich im ersten
Jahre aufgezehrt wäre; diese zwei Krankheiten hat man aber
gerade darum vorzugsweise bezeichnet, weil sie einerseits so viel
als absolut tödtlich sind und zugleich am ehesten verschleppt
werden können, indem die Waare Wochen lang gesund scheinen
kann und doch das Gift schon in sich trägt. Daher sind frühe
Anzeigen sehr wichtig, und da diese Krankheiten im höchsten
Grade ansteckend sind, so muß alle Waare, die irgend mit krankem
Vieh in Berührung gekommen ist, sogleich niedergeschlagen
werden. Wenn nun die betreffenden Vieheigenthümer bisher nicht
sicher gewesen wären, im Falle sofortiger Anzeige Entschädigung
zu bekommen; so würden sie wahrscheinlich die Anzeige nicht
sobald gemacht, sondern die Sache möglichst lange verheimlicht
haben, dann hätte sich die Krankheit unaufhaltsam verbreitet,
und auch wir würden Tausende verloren haben, so gut wie
andere Kantone. Also behaupte ich, daß diese Anstalt bereits sehr
viel geleistet hat, wenn gleich noch nicht sehr viele Entschädigungen

daraus bezahlt werden mußten. Der Kanton Freiburg

hat ein ganz ähnliches Gesetz wie unser bisheriges;
dasselbe ist von den Jahren 1807 und ILZ8. Warum ist denn
dort daS Umsichgreifen jener Krankheiten nicht verhindert worden?

weil die Behörden eS nicht sogleich gewagt haben, bei den
ersten vorgekommenen Anzeichen der Krankheit alles betreffende
Vieh plötzlich niederschlagen zu lassen, während die Viedbcsttzer
ihre Anzeigen im Vertrauen auf Entschädigung zur rechten Zeit
gemacht zu haben. Der Fehler lag also dort nicht am Gesetze,
sondern an der mangelhaften Vollziehung desselben. Es ist
bemerkt worden, unsere Viehentschädigungskasse sei so gering, daß,
wenn eine der beiden Krankheiten, nämlich die Lungenseuche
oder die Rinderpest, in irgend bedeutendem Grade in unsern
Kanton eindringen lollte, das Geld in einem einzigen Jahre
aufgezehrt sein würde. Das ist möglich, aber eben, weil die
Betreffenden wissen, daß sie entschädigt werden, wenn sie sogleich
die Anzeige machen, werden wir schwerlich je von einer dieser beiden
Epidemien sehr heimgesucht werden. Im Kanton Waadt schleicht
die Lungenseuche bereits zwei Jabre herum, und warum? weil
die Vichbesitzer die Sache anfänglich verheimlicht hatten. Hät-

^ ten >ic dort ein solches Gesetz, so würden die betreffenden
Partikularen daS nicht verheimlicht haben. Von dort ist die Krankheit

nach dem Kanton Freiburg geschleppt worden. Man hat
gewünscht, daß eine Viehaffekuranz mit der Entschädigungskasse
in Verbindung gefetzt werde. Dieser Gegenstand ist genau
untersucht worden, so genau, als es bei den mangelhasten statistischen

Angaben möglich war. DaS Resultat der Untersuchung
ist, daß, wenn man eine obligatorische Niehassekurranz errichtet
und alle Waare, die über ein Jahr alt ist, darein aufnehmen will,
durchschnittlich vom Stück Fr. l per Jahr bezahlt werden müßte.
Von einer obligatorischen Viehaffekurranz kann also nicht die
Redesein, einemclchobllgatorische aber würde sich nicht lange halten
können. Versuche dieser Art sind in Deutschland mehrere
gemacht worden, so z. V. hatte sich in Leipzig eine Viekaffeku-
ranzgesellschaft für ganz Deutschland mit sehr bedeutenden Fonds
gebildet, allein bald waren diese Fonds ausgezehrt, und die
Gesellschaft löste sich ans. Auch im Kanton Aargau hatte man
den Anfang gemacht, im ersten Jahre ging die Sache gut, im
zweiten aber wollten die Betreffenden schon nicht mehr bezahlen.
Wenn bei unS eine solche freiwillige und allgemeine Anstalt
Anklang finden soll, so sollte der jährliche Veitrag nicht mehr
alS höchstens Btz. 5 sein dürfen; allein für den Augenblick kann
davon, wie gesagt, nicht die Rede sein. Wenn man nun aber
hetzte in den vorliegenden Entwurf nicht eintritt, so ist der
RegierungSrath nicht mehr berechtigt, die Slempelgebühr für
die Viehscheine zu beziehen, und alsdann fallen die Viehschcine
von seihst dahin. Daher stimme ich mit voller Ueberzeugung
zum Eintreten. Daß es zweckmäßig wäre, auch für die Pferde
dergleichen Scheine einzuführen, unterliegt wohl keinem Zweifel;
es liegt auch ein daheriges Projekt bei dem Departement des
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Innern und ist von der Sanitätskommission und der thierärzt-
kichen Kommission bereits vorberathen worden.

T sch a rner, Regierungsrath. Der Herr Präopinant hat
bereits gezeigt, warum man die Viehentschädigungen auf die
rein epizootischen, d. h. tödtlichcn Krankheiten beschränken
will; denn alle Viehwaare, welche davon irgend berührt wird,
ist unwiederbringlich verloren. DaS ist ganz anders als bei
der Klauenseuche, welche in der Regel nicht tödtlich ist. 2m
Kanton Freiburg, welcher sonst immer in dergleichen Sachen den
Kanton Bern nachgeahmt und daher auch unsere Verordnung über
die Viehmtschädigungen angenommen, aber in der Exekution nicht
mit uns Schritt gehalten hat, hatten sie angefangen, die Viehbe-
sitzer, welche die Anzeigen von der Maul- und Klauenseuche
machten, zu entschädigen; bald war das Kapital ihrer Kassa
fort, und anstatt dessen Schulden da. Nun brach zu gleicher
Zeit die Lungenseuche aus. Da setzt die Viehentschädigungskassa

erschöpft war, so durfte die Regierung bei den ersten
Anzeichen jener Krankheit nicht so energisch einschreiten. So hat
sich denn dort die Seuche in kurzer Zeit verbreitet, so daß
ganze Viehheerden niedergeschlagen werden mußten, und daß der
Kanton Freiburg von allen übrigen Kantonen abgesperrt wurde.
Warum alles das? Weil er aus Mangel an Geldmitteln
versäumt bat, zu rechter Zeit einzuschreiten. Im untern Theile
vsn Wallis herrscht die Seuche seit drei Iahren, und setzt muß
man bald hier bald dort das Vieh niederschlagen. Ebenso ist
es im Kanton Waadt. Dort haben sie setzt endlich strenge
Maßregeln ergriffen; aber, weil sie dort keine Entschädigungskassa

haben, so werden die betreffenden Viehbesitzer aus der
StaatSkassa entschädigt werden müssen. Warum ist im Jahr 1804
bei uns die Verordnung gemacht worden? Weil sich damals die
Krankheit verschiedene Male gezeigt hatte. So in der Schloß-
scheune zu Münsigen und auf dem gleichen Gute, wo ich jetzt
wohne und mein Vieh halte. Da hat man 47 Stücke der
schönsten Kühe geschlagen; das geschlagene Vieh aber wurde
auS der StaatSkasta vergütet. Daher ist die Verordnung
entstanden, um allmälig einen Fond für Entschädigungen zu
bekommen und dann desto kräftiger einschreiten zu können. Seit
ich in den Geschäften bin, hat diese Krankbeit l4 bis 15 Mal
bei unsZrngesetzt, so namentlich, während die Oesterreicher da

waren. Nur dadurch, daß jedes Mal die bestehenden
Vorschriften strenge in Anwendung gebracht wurden, ist es gelungen

das Land vor einem weiter» Umsichgreifen der Seuche
zu bewahren. Man hat gewünscht, daß man die ganze Sache
in eine Assekuranz umwende. Dazu haben wir kein Recht,
denn die Abgabe von den Viehscheinen haben die Betreffenden
zum bestimmten Zwecke der Entschädigung in den bezeichneten
zwei Fällen bezahlt, also können dieselben von Rechtswegen
fordern, daß das beibehalten werde, besonders im gegenwärtigen
Augenblicke, wo wir von einer dieser Krankheiten fast ringsum
bedroht sind. Man kann übrigens ein? solche Assekuranz auf
keinen Fall obligatorisch machen; lassen wir sie aber fakultativ,
so wird nur ein Theil der Viehbesitzer beitreten. Sollen wir
nun eine Stempelgebühr vom ganzen Lande beziehen für eine

Privatanstalt, an welcher nur Einzelne Theil nehmen? Uebri-
gens bin ich überzeugt, daß bei den verschiedenen Verhältnissen
unsers Kantons eine solche allgemeine Anstalt unmöglich ist.
Werden Diejenigen, welche die Stallfütterung haben, eintreten
wollen mit Denjenigen, welche geringes Vied aus das Moos
treiben, oder mit den Viehbesitzern in den höhern Verggegen-
den, wo das Vieh beständig in Gefahr ist, herunterzustürzen
u. s. w.? Warum sind bisher alle Viehassekuranzen gescheitert?

Weil man sie gewöhnlich ansah als Prämien für die

schlechte Besorgung des Viehes. Die, welche ihr Vieh schlecht

besorgten, hatten den Vortheil, und Die, welche es gut besorgten,

mußten bezahlen. Herr Zahler hat gesagt, Fr. 100,000
seien nichts für den Fall, wo das Unglück in großer Ausdehnung

über uns kommen sollte, allein, Tit., wenn die Verordnung

streng nach ihrem Sinne und Geiste gehandhabt wird,
so ist zu hoffen, daß wir vor solchem Unglücke verschont bleiben

werden. Ich stimme zum Eintreten. Es bleibt dann
immer noch offen, Ihnen, Tit., den Projekt zu einer freiwilligen
Viehassekuranz vorzulegen oder auch eine solche auf dem Wege
der Privatunternehmung zu stiften. Die gemeinnützige Gesell¬

schaft hat dafür Preisschristen ausgeschrieben, über welche zu
rapportiren ich die Ehre gehabt habe.

A b sti m m u n g.
1) Einzutreten gr. Mehrheit.
2) Sofort einzutreten 83 Stimmen.

Zu verschieben ii
3) Für Behandlung in »lobe 20

Für artikelsweise Berathung Mehrheit.

„§. 1. Die Viehentschädigungskassa soll wie bisher unter
der Oberaufsicht des Regierungsrathes verwaltet, und die Rechnung

jährlich durch die Snnitätskommission und durch das
Departement des Innern geprüft und öffentlich bekannt gemacht
werden. "

Iaggi, älter, Regierungsrath, schlägt vor, die
Viehentschädigungskassa auch fernerhin auf den Betrag einer bestimmten

Kapitalsumme, z. B. Fr. 200,009, zu beschränken.

Tscharner, Regierungsrath, erwidert, daß dieß nicht
hieher gehöre, indem der §. 1. bloß die Aufsichts- und
Verwaltungsbehörde bezeichne.

A b st i m m u n g.

Für den Paragraph wie er ist gr. Mehrheit.

2. Die Stempclgebühren für die Viehfcheine sollen
auch fernerhin nach dem Stempelgesetz vom 20. Merz 1834
§. 10 bezogen werden. Der Betrag derselben ist nach Abzug
der Kosten deS Drucks der Viehscheine uud deS GeldtranSports
in die Viehentschädigungskassa zu legen. "

Tscharner, RegierungSrath. Man hat vorhin gewünscht,
daß eine bestimmte Summe festgesetzt werde. Wir haben
hingegen geglaubt, es werden auch nach uns Personen in den
Behörden sitzen, welche sich das öffentliche Wohl angelegen sein
lassen, und man solle ihnen also nicht vorgreifen.

Der Paragraph wird durchs Handmehr angenommen.

3. Der Ertrag der Viehentschädigungskassa soll nach
Abzug obiger Kosten ausschließlich und allein zu Entschädnissen
bei der Lungenseuche und der Rinderpest oder der Löserdürre
verwendet werden. "

Tscharner, Rcgierungsrath. Die hier bezeichneten Krankheiten

sind vollständig köstlicher Natur, und die Erfahrung hat
gelehrt, daß mit äußerst seltenen Ausnahmen kein irgendwie
angestecktes Stück Vieh davon kömmt. Auch bleibt in der Regel

kein Stück Vieh unangcgriffen, wenn einmal die Ansteckung
in eine Heerde oder in einen Stall eingedrungen ist. Daher
bleibt kein anderes Mittel übrig, als in solchen Fällen die

ganze Heerde und den ganzen Stall voll niederzuschlagen und
über alle Umgebungen den Stallbann zu verhängen. Der
Krankheitsstoff wird sogar in den Kleidern Derer, die mit dem
Vieh zu thun haben, weiter getragen, weßhalb man im Kam
ton Freiburg letzthin in den angesteckten Gegenden alle diese

Kleider hat verbrennen lassen. Dieses sind die Gründe, Tit.,
warum man sich hier auf diese Krankheiten beschränkt.

Bach. Ich hätte zwar gewünscht, daß man diese

Entschädigungen auch auf den Milzbrand u. dgl. ausdehne. Ich weiß
aber, daß das fast unausführbar sein würde. Hingegen wünsche
ich eine andere Ausdehnung des §. 3. ES heißt nämlich, der

„Ertrag" der Kassa solle zu Entschädigungen verwendet wer
den. Nun könnte aber in der nämlichen KrankheitSperiode
größerer Schaden eintreten, als welchen der Ertrag decken

möchte, und da frage ich: wie soll es denn gehalten sein Sollen

Diejenigen, welche bereits entschädigt wurden, wiederum
einen Theil davon zurückerstatten, damit auch die Andern
entschädigt werden können, oder sollen die letzter» gar nichts
bekommen Ich bin daher so frei, folgenden Zusatz vorzuschlagen:
„Sollte der Betrag nicht ausreichen, um die in der nämlichen
Krankheitsperiode geschlagenen oder gefallenen Thiere nach dem



hienach aufgestellten Verhältnisse zu bezahlen, so soll der
erforderliche Mehrbetrag aus der Staatskassa vorgeschossen und
hernach aus der Viehentschädigungskassa wieder ersetzt werden."

Romang, Regierungsstatthalter, pflichtet diesem Antrage
um somehr bei, als im Kanton Freiburg^ gerade deßhalb so

großes Unglück entstanden sei, weil man kein Geld mehr hatte,
um die Betreffenden zu entschädigen, so daß man es unterließ,
die verdächtige oder angesteckte Viehwaare zu rechter Zeit
niederzuschlagen.

Mühlemann, Regierungsstatthalter, glaubt, die Sache
sei deutlich genug, da es ja im nachfolgenden Paragraph heiße:
„so lange die Hülfsmittel der Kassa hinreichen."

Tscharner, Regierungsrath, schlägt, um den angebrachten

Wünschen Rechnung zu tragen, vor, anstatt „Ertrag" zu
setzen „Betrag."

Abstimmn» g.

1) Für den Paragraph, mit obiger Redak-
tionöveränderung gr. Mehrheit.

2) Für die Erheblichkeit des Zusatzes des

Herrn Bach 54 Stimmen.
Dagegen 31 „

„§. 4. Den nach §. 3 verlüstigen Viehbefitzern wird, so

lange die Hülfsmittel der Kassa hinreichen, folgende Entschädniß
zugesichert:

a. Für, auf Anordnung der Sanitätsbehörde geschlagenes, bei

der Eröffnung aber gesund erfundenes, Vieh, dessen Fleisch,
Haut u. s. w. noch benutzt werden können, der Betrag des

allfälligcn Mindererlöses bis auf den Schatzungswerth des

geschlagenen Viehes. Den Ertrag (Erlös) oder den diesem

gleichkommenden Werth, hat der Eigenthümer, falls er
das Fleisch u. s. w. selbst benutzen würde, schriftlich und
getreulich zu bescheinigen;

h. für geschlagenes, anscheinend gesundes, aber bei der Eröff¬
nung als von der Lungenseuche oder Rinderpest inficirt
befundenes, daher zum Verkauf des Fleisches nicht
geeignetes, Vieh, drei Viertheile nach vorhergegangener billiger
Schätzung;

e. für wirklich mit den oben bezeichneten Krankheiten behaftetes
und als solches geschlagenes Vieh, ein Viertheil des

Schatzuugswerthes;
ü. für gleichzeitig an jenen Krankheiten gefallenes Vieh ein

Achttheil des Schatzungswerthes, jedoch nur wenn daS

Vieh wenigstens sechs Monate alt war."

Umfrage über litt. s.

Tscharner, Regierungsrath. Man wollte hier den
Viehbesitzer ausmuntern, sich den nöthigen Polizeimaßregeln nicht
zu widersetzen, sondern im Gegentheil zu rechter Zeit die
erforderliche Anzeige zu machen. Wenn aber Vieh von Polizei wegen
geschlachtet wird, so schien es bei dem gegenwärtigen Bestand
der Kassa billig, den Schaden ganz zu ersetzen, während nach
der bisherigen Verordnung nur drei Viertheile ersetzt wurden.

Dr. Ammann wünscht, statt des zweiten Satzes, folgende
Redaktion: „Den Ertrag oder Erlös hat der Eigenthümer,
falls er das Fleisch u. s. w. verkauft, schriftlich und getreulich
zu bescheinigen; wenn er solches aber selbst benutzt, dasselbe
nach §. 7 schätzen zu lassen."

Romang, Regievungsstatthalter, schlägt dagegen vor zu
sagen: „Den Betrag des Mindererlöses hat der Eigenthümer
schriftlich zu bescheinigen."

Tscharner, Regierungsrath, findet die Redaktion des
Entwurfes genügend, da sie dem gewünschten Sinne entspreche.

A b sti m m u n g.

1) Für litt. a. mit Vorbehalt der Redaktion Handmehr.
2) Für die Redaktion des Entwurfes 39 Stimmen.

Dagegen 42 „
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lütt. b. wird durch's Handmehr genehmigt.

Umfrage über litt. e.

Tscharner, Regierungsrath. Nach der bisherigen
Verordnung wurde für den hier bezeichneten Fall keine Entschädigung

gegeben, da man aber jetzt alle Entschädigungen höher
setzt, so schien auch hiefür etwas billig.

Bach trägt auf die Hälfte des Schatzuugswerthes an, da
der hier bezeichnete Fall nicht so wesentlich von demjenigen in
litt. b. verschieden sei.

Romang, Regierungsstatthalter, unterstützt diesen Antrag,
da man sonst allzusehr zur Verheimlichung versucht sein könnte.

Tscharner, Regierungsrath. Gerade wegen der
Verheimlichung wollten wir nicht ein Mehreres vorschlagen, und
auch anderwärts wird für diesen Fall keine Entschädigung gegeben.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme der litt, e gr. Mehrheit.

lütt, ü wird durch's Handmehr angenommen.

Hier wird die fernere Berathung dieses Entwurfes für
heute abgebrochen.

Umfrage über die Erheblichkeit der heute verlesenen
Mahnung des Herrn Regierungsstatthalters 2aggi, bezüglich
auf die Korrektion der Landstraße von G watt bei Thun bis
zum Spiezmoos.

Ja ggi, Regierungsstatthalter, schildert die Nothwendigkeit,
dem Oberlande eine sichere und bequeme Verbindung mit

Thun, und der Hauptstadt des Kantons zu geben, indem durch die
im 2ahr 1834 beschlossene Thunerseestrafie noch nicht hinreichend
dafür gesorgt sei, da die Strecke von Gwatt bis zum Spiezmoos,

welche, ungefähr eine Stunde lang, nicht weniger als
7 steile Stütze habe, noch nicht korrigirt worden. Das Bau-
departement habe verschiedene auf diesen Gegenstand bezügliche
und vom Großen Rathe erheblich erklärte Mahnungen und
Anzüge behandelt und letzthin dem Regierungsrathe einen
Korrektionsantrag zu Handen des Großen Rathes vorgelegt. Diesem
Antrage zufolge würde die Korrektion Fr. 95,000 kosten, wovon
Fr. 43,009 für eine neue Brücke über die Kander, indem die
alte Kanderbrücke für größere Lasten theils zu niedrig, theils
zu baufällig sei. Alle Kosten, mit Ausnahme einiger kleinen
Landentschädigungen, seien vollständig ausgemittelt, auch von
der Gemeinde Spiez ansehnliche Beiträge und Leistungen
versprochen worden. Ueberdieß begehre man für das Zahr 1841
bloß Fr. 10,000, und so nach Verhältniß für die folgenden
Zahre. Der Regierungsrath habe aber den Antrag des
Baudepartements von der Hand gewiesen, indem nunmehr ein
anderer Straßenzug im Wurfe sei, welcher aber einen
bedeutenden Umweg zur Folge haben würde und nach dem Urtheile
von Sachverständigen unausführbar sei. Der Redner schließt
demnach dahin, daß die Mahnung erheblich erklärt, und der
Regierungsrath beauftragt werde, den Projekt des Baudepartements

dem Großen Rathe vorzulegen.

Tscharner, Regierungsrath, erklärt, im Regierungsrath
gegen die Vorlegung des Projektes gestimmt zu haben, indem
die Sache noch gar nicht reif sei, und das laut Büdget für das
laufende 2ahr disponible Geld nicht einmal zur Ausführung
bereits angefangener Arbeiten hinreiche. Dem wesentlichen
Bedürfnisse des Oberlandes sei durch die Tdnnerseestraße entsprochen,

diese Straße sei aber theilweise so schlecht angelegt, daß
der untere Theil eben so gut sei, als der obere. Mit weniger
Kosten könne man nach einem andern Plane eine Korrektion
machen, wodurch dann zugleich auch daS Frutigthal und Siebenthal

eine bessere Kommunikation erhalten. Dieser Gegenstand
sei daher einer gründlichen Untersuchung werth, besonders wenn
man an eine dereinstige Verbesserung der Gemmistraße denke.
Auch der Staatsrath und Ingenieur Matile habe einst gesagt,



iede andere Korrektion sei ein Unsinn. Wenn man übrigens
bedenke, daß für Verbesserung derjenigen Straßen, welche als
die Hauptadern des Handels anzusehen seien, wie von Bern
nach Murten, von Bern nach Aarberg, von Bern durch das
Grauholz, ferner die Straße von Bözigen und über die Ran-
gieres u. s. w., noch nichts geschehen sei, so werde man den
Regierungsrath wohl entschuldigen, wenn er in solchen Dingen
vorsichtig zu Werke gehe. Daher habe der Regierungsrath das
Baudepartement beauftragt, jene Straßenkorrektion nochmals
in Untersuchung zu ziehen. Der Redner erklärt, einer der ersten
zu sein, der dann zu gehöriger Zeit der Sache rufen werde,
stimmt aber für jetzt gegen die Erheblichkeit der Mahnung.

Knechtenhoser, Oberstl., verwahrt sich gegen die Zumu-
thung, als sei er der Fortsetzung der nun einmal angelegten
Straße auf der Schattseite des Tkunersees entgegen, pflichtet aber
hinsichtlich der einzuschlagenden Richtung völlig den Ansichten des

Herrn Präopinanten und des Regierungsraths bei, indem er
glaubt, daß mit der Zeit namentlich die Siebenthalstraße eine
der allerwichtigsten Straßen des Kantons abgeben werde, indem
sie nicht nur den Kanton Bern mit dem Waadtlande, sondern
auch mit der Simplonstraße in direkte Verbindung bringen
könne. Auch eine allfällige Straße von Reutigen über Riggis-
berg nach Freiburg, sowie eine solche über Elütsch nach Kiesen
müsse man hiebei im Auge haben. Die Schattseitenstraße am
Thunersee sei übrigens so angelegt, daß man gegenwartig gar
nicht durchpassieren könne, da in der Krattighalde alles
heruntergefallen sei; was würde es also unter diesen Umständen dem
Oberlande nützen, wenn auch der in der Mahnung verlangte
Straßenzug bereits gemacht wäre

Dähler, zu Oppligcn, erwiedert, daS Baudepartement
wisse gar gut, daß der Punkt, wo Frutigen, Siebenthal und
Oberland sich ausmünden, ein so wichtiger sei und habe das
reiflich untersucht; allein der Projekt, welchem die beiden Herren
Präopinanten den Vorzug geben, würde vorerst drei neue und
so kostbare Brücken nöthig machen und überhaupt so großartig
und kostspielig werden, daß an die Ausführung nicht zu denken

sei, während der vom Regierungsrath vorgeschlagene Projekt
einfach und leicht ausführbar sei u. s. w. Jene Linie würde
überdieß durch eine baldige und abgelegene Gegend gehen, während

man nach dem Plane des Baudepartements in einer fruchtbaren

Gegend bleibe, die doch ihre Straße auch haben müsse.
Alle Vorarbeiten seien mit Vorsicht und Gründlichkeit gemacht
worden, und man sei dem Oberlande schuldig, seinen daherigen
Wünschen entgegen zu kommen.

Schläppi bemerkt, daS Oberland habe keine Schuld an
der Krattighalde, und man werde die Oberländerstraße nicht
über Frutigen und Wimmis führen wollen. Mache man die
angefangene Thunerseestraße nicht aus, so seien die daherigen
Kosten Verlornes Geld u. s. w. Der Redner schließt demnach

zum Antrage des Herrn Regierungsstatthalters Zaggi.

Jaggi, Regierüngsrath, jünger. Nach den gefallenen
Aeußerungen sollte man fast glauben, das Vaudepartement habe
seinen Antrag über das Knie gemacht, während doch selten ein
so gründlicher und vollständiger Antrag von dieser Behörde
vorgelegt worden sei. Wenn man bei jeder neuen Straßenanlage

die Straßen aller Welttheile zusammenknüpfen wollte, so

würde man nie zu etwas gelangen. Habe man etwa heute bei
der Wannenfluhstraße auch von der Gemmi, vom Siebenthal
u. s. w. gesprochen Im Regierungsrathe sei der Projekt des

Baudepartements bloß der Finanzen wegen, nicht aber
vorgeworfener Unzweckmäßigkeit wegen, von der Hand gewiesen worden.
Denn nur Herr Regierungsrath Tscharner, welcher uns drei
neue Brücken machen möchte, habe die Zweckmäßigkeit in Zweifel
gezogen. Die von ihm vorgezogene Straßenlinie würde
kostbarer werden, als die Bielerseestraße; übrigens sei es hier um
eine Straße aus dem Oberlande nach Bern zu thun, und nicht

um eine Straße nach dem Siebenthal. Der Redner stimmt
demnach zur Erheblichkeit der Mahnung und bedauert, daß das
Vaudepartement nicht von seinem Rechte Gebrauch gemacht und
die Sache von sich aus vor den Großen Rath gebracht habe.

Huggler. Die meisten Oberländer hier im Großen
Rath haben hisher fast zu allen Straßen gestimmt, in der
Hoffnung, daß man dann auch gegen sie billig sein werde;
allein ungeachtet vielfacher Wünsche von Seite des Oberlandes
sei es bis jetzt einer gewissen Partei immer gelungen, die
Erfüllung zu vereiteln, wie in Betreff der Brienzerseeftraße u. s. w.
Der Redner hätte gar nicht geglaubt, daß diese Sache hier
Widerspruch finden würde; er wisse aber, was im Plane sei,
und man solle wenigstens wissen, daß man die Oberländer nicht
über den Löffel barbieren könne, ohne daß sie es wenigstens
sehen.

Zaggi, Regierungsrath, älter, stimmt zwar, so wie im
RegierungSrathe, so auch hier für Erheblichkeit der Mahnung,
aber nur aus dem Motive: „Das Beßte ist ein Feind des

Guten"; denn er sei, nach vorgenommener genauer Besichtigung

der Lokalität, vollständig überzeugt, daß die Idee des

Herrn Regierungsraths Tscharner und Oberstlieutenants
Knechtenhoser die allein richtige sei.

Langes, Regierungsrath. Der größte Theil der
vorhergehenden Redner scheinen mir von der Frage abgekommen zu
sein, indem sie sich mit dem von dem Baudepartement
vorgeschlagenen Straßenzug beschäftigen, während es sich für den
Augenblick nur darum handelt, sich für oder wider die Erheblichkeit

des vorgelegten Anzuges auszusprechen. Der
Regierüngsrath, ohne den Entwurf des Baudepartements zu
verwerfen, hatte eine Pflicht, gegenwärtig dieses Projekt dem
Großen Rathe nicht vorzulegen. Ich habe diese Meinung
getheilt, weil man sich mit den Straßen beschäftigen muß, die
allgemeines Interesse haben, vor denjenigen, die nur ein unter-»
geordnetes und Lokalinteresse darbieten. Der Regierungsrath
hat sich darauf gestützt, daß der Ueberschuß, welcher für
dergleichen Arbeiten bestimmt ist, ohnehin bald erschöpft sein werde.

Ich stimme daher gegen die Erheblichkeit.

Hügli wünscht, daß eine Kommission aus der Mitte deS

Großön Rathes niedergesetzt werde, um den Projekt des

Baudepartements zu untersuchen, und führt, um die Nothwendigkeit

der gewünschten Korrektion zu zeigen, an, daß auf der

fraglichen Straßenstrecke, ihrer Gefährlichkeit wegen, häufige
Unglücksfälle sich ereignet haben, wovon sein eigener Bruder
Zeugniß geben könne.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit der Mahnung 45 Stimmen.
Dagegen 46 „

Verlesen und auf den Kanzleitisch gelegt wird:

Eine Mahnung des Herrn Oberstlieutenants Knechtenhoser,

dahin gehend, daß der Regierungsrath angewiesen

werde, seinem am 26. Februar 1840 eingereichten und erheblich

erklärten Anzüge, betreffend die Vorlegung einer allgemeinen

Uebersicht über den Straßen- und Wasserbau in unserem

Kantone, Folge zu geben.

(Schluß der Sitzung um 2>H Uhr).
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N"' 10.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 1841

(Nicht offiziell.)

Zehnte Sitzung.

Donnstag den 4. März l84l.
(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Funk.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls werden als eingelangt angezeigt:

1) Eine Vorstellung von Gemeinden aus den Amtsbezirken
Aarberg und Fraubrunnen, betreffend eine Modifikation
des Gesetzes über die Führungen;

2) Verschiedene Begnadigungsgesuche.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung des Dekretöentwurfes über

die Viehentschädigungskassa.

„ §. 5. Die im vorhergehenden Paragraph ausgesprochenen
Entschädigungen treten jedoch nur dann ein, wenn bescheiniget
wird, daß von-Seite der Eigenthümer keine absichtliche
Verheimlichung stattgefunden, dieselben sich bereitwillig den
Anordnungen der Behörden unterzogen haben, und die Entschädigungsansprachen

vor Ablauf von l4 Tagen nach dem Vorfall der
Sanitätskommission eingegeben worden.

Von den Entschädnissen bleiben ausgeschlossen die
Eigenthümer

a. derjenigen Thiere, welche bei'm Todten mit organischen
Fehlern der Lungen und Leber (nach dem Sinne des Währ-
schaftsgesetzes) behastet erfunden werden;

b, derjenigen Thiere, welche auS andern Kantonen eingeführt
und inner der Gewährszeit, welche im Ankaufsorte gesetzlich

besteht, an der Rinderpest oder an der Lungenseuche
erkranken."

von Sinner, Oberstlieutenant, möchte die litt, a streichen,
indem, wenn ein Thier irgend andere Fehler habe, es um so

weniger werth sei und also bei der Abschätzung um so geringer
werde geschätzt werden.

Moreau wünscht, daß litt. a der zweiten Abtheilung in
folgender Weise redigirt werde: „ Lungen und Leber,
im alten Kanton nach dem Sinne des Währschaftsgesetzes, und
im Leberberge nach den Bestimmungen der Art. 1025 und 1(i48
des franz. Civilgesetzbuches."

von Er lach wünscht in Bezug auf den zweiten Theil des

Paragraphs eine Redaktion in dem Sinne, daß für kein Stück
Vieh, für welches der Eigenthümer nach dem Civilgesetz,

Satz. 7l4 bis 720, Entschädigung erhält, n^ch dem vorliegenden
Gesetz Entschädigung geleistet werde.

Tscharner, Regierungsrath, schließt aus Erheblichkeit der
beiden Anträge, und auf Zurücksendung der zweiten Abtheilung
des §. 5 zu neuer Redaktion in diesem Sinne.

Abstimmung.
1) Die erste Hälfte des §. 5 wird durch's Handmehr genehmigt.
2) Für Zurücksendung der zweiten Abtheilung l0t Stimme.

„§. 6. Sollte sich ein Viehbesitzer vorsetzlicher Verheimlichung

der genannten Krankheiten an seinem Vieh schuldig
machen, oder sich den Anordnungen der Behörden widersetzen
so soll derselbe für allen daraus entstehenden Schaden
verantwortlich gemacht und überdieß nach den bestehenden Gesetzen
bepraft werden."

Bach schlägt folgenden Zusatz vor: „Dagegen hat jeder
Vieheigenthümer das Recht, das Schlagen seiner Thiere zu
verlangen, sobald zwei Sachverständige finden, daß dieselben
mit der Lungenseuche oder der Rinderpest behaftet seien."

Romang, Regierungsstatthalter, hält diesen Zusatz nicht
für sehr nöthig, möchte aber nach dem Worte „widersetzen"
einschalten: „oder dieselben zu umgehen suchen."

Tscharner, Regierungsrath, glaubt, der §. 0 enthalte
alles Nöthige.

Abst im m u n g.

Für unveränderte Annahme des §. 6 gr. Mehrheit.

„ §. 7. In vorkommenden Fällen hat der Regierungsftatt-
halter des Amtsbezirks zwei unparteiische Schätzer zu wählen
und in Gelübd aufzunehmen, die nach Wissen und Gewissen
den wahren Werth des abgestandenen oder niederzuschlagenden
Viehes und bei dem gesund erfundenen die Schätzung der noch
zu benutzenden Theile anzugeben haben."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 8. Die Schätzungen sollen nach dem Werthe bestimmt
werden, den das Vieh im gesunden Zustande hatte. Bei den
Schätzungen sind die zu schlagenden oder die gefallenen Stücke
nach Schlag, Alter, Farbe und Vrandzeichen genau im
Protokoll zu beschreiben und die Schatzungssumme beizufügen."

Bach glaubt, es sei eine Bestimmung nöthig, dahin
gehend daß für das von Polizei wegen geschlagene Vieh die

Viehentschädigungskassa, für gefallenes Vieh aber der betreffende
Eigenthümer die Schatzungskosten zahlen solle.
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vr. Schneider, Regierungsrath, erwiedert, daß die

Schatzungskosten der allgemeinen Sanitätskassa zur Last fallen,
indem die Viehentschädigungskassa nichts bezahle als die eigentlichen

Entschädigungen. Ein Zusatz im angetragenen Sinne
sei demnach überflüssig.

Bach zieht seinen Antrag zurück.

Moschard schlägt vor, beizufügen: „Daß in allen Fällen,
wo sich Viehkrankheiten in den Ortschaften gezeigt haben, die

Regierungsstatthalter durch kompetente Sachkundigen ihre Natur
ermitteln lassen, und der Sanitätskommission von dem Befinden
der Sachverständigen Nachricht geben werden, damit die
erforderlichen Maßregeln getroffen werden können, um die Verbreitung

der Krankheit zu verhindern. Von welcher Natur sie auch '

sein mag, so fallen die Kosten der Untersuchung durch
Sachverständige der Versicherungskassa zur Last."

von Sinner, Oberstlieut., verlangt, daß die Schätzungen
nach dem Werthe des Viehes, ohne Rücksicht aus die Lungenseuche

und Rinderpest, gemacht werden sollen.

Romang, Regierungsstatthalter, glaubt, daß für dasjenige,

was Herr Moschard wolle, bereits im Bergfahrtsregle-
mente gesorgt sei, und für das, was Herr Oberstlieutenant
von Sinner vorschlage, werde vermuthlich durch die vorhin
beschlossene Redaktionsveränderung zu §. 5 gesorgt worden.

Tscharner, Regierungsrath, schließt aus den von den

Herren Regierungsrath Schneider und Romang angebrachten
Gründen einfach zum Paragraph, mit dem Beifügen, daß daS

Departement des Innern wirklich autorisirt sei, emen kurzen
Auszug aus dem Bergfabrtsreglemente in hinreichender Anzahl
drucken und verbreiten zu lassen, um die Viehbsitzer auf ihre
Rechte und Pflichten aufmerksam zu machen.

Abstimmung.
1) Für unveränderte Annahme des §. 8 gr. Mehrheit.
2) Für Erheblichkeit des Zusatzes des Herrn

Moschard 34 Stimmen.
Dagegen 68 „

9. Die Sanitätskommission hat die Entschädigungsanforderungen

nebst den Belegen genau zu prüfen.
Auf ihren Antrag weist der Regierungsrath die Entrichtung

des Entschädigungsbetrages an."

Tscharner, Regierungsrath, berichtigt die Redaktion
dahin daß nach den Worten: „ auf ihren Antrag " einzuschalten
sei: „und denjenigen des Departements des Innern."

Zsenschmid möchte, statt: „der Regierungsrath" setzen:
„das Departement des Innern."

Abstimmung.
1) Der erste Satz des §. 9 wird durch's Handmehr ange¬

nommen.
2) Der zweite Satz wird ebenfalls, mit Vorbehalt obiger

Anträge, durch's Handmehr genehmigt.
3) Für die von Herrn Regierungsrath Tscharner vorgeschla¬

gene Redaktion 59 Stimmen.
Für die von Herrn Zsenschmid vorgeschlagene

Redaktion 4l „

„§. 10. Gegenwärtiges Dekret, durch welches diejenigen
vom 9. Mai 1804 und vom 18. Juni 1827 aufgehoben werden,
tritt von nun an in Kraft; es soll gedruckt, auf gewöhnlichem
Wege bekannt gemacht und in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete aufgenommen werden.

Gegeben in der Versammlung des Großen Rathes in Bern,
den ' 1841."

Durch's Handmehr angenommen.

Eingang.
„Der Große Rath der Republik Bern,

in Betrachtung:
Daß die durch das Dekret vom 9. Mai 1804 gegründete

Viehentschädigungskassa die gemäß dem Dekret vom 18. Juni 1827
verlangte Kapitalsumme von Franken 100,000 erreicht hat.

Daß jedoch die Zinse dieser Kapitalsumme noch nicht
hinreichen würden, in allen Arten von Ansteckungskrankheiten
Entschädigungen eintreten zu lassen, und dieses nur durch einen
längern Bezug der geringen Stempelgebühr der Viehscheine
erreichbar ist,

in der Absicht, die durch das Dekret vom 18. Juni 1827
bestimmten Entschädigungen etwas höher zu setzen,

auf Antrag deS Regierungsrathes und des Departements
des Innern,

beschließt: "

Tscharner, Regierungsrath, schlägt vor, daß in
Uebereinstimmung mit dem bei §. Z gefaßten Beschlusse, im zweiten
Passus statt der Worte «die Zinse dieser Kapitalsumme" gesetzt
werde "diese Kapitalsumme".

Romang, Regierungsstatthalter, stellt, um einen Wider-
spruch mit §. 3 zu vermeiden, den Antrag, im zweiten PassuS
an Platz der Worte „in allen Arten von Ansteckungskrank-
heiten" zu setzen „die der Kassa zur Last fallenden".

Stettler möchte den zweiten Passus als überflüssig
streichen.

Tscharner, Regierungsrath, stimmt zum Antrage deS

Herrn Romang.

Abstimmung.
1) Der erste und dritte Pussus werden durch'S Handmehr

genehmigt.
2) Für den zweiten PassuS, mit Vorbehalt

der Redaktion 47 Stimmen.
Denselben zu streichen 47 „
Der Herr Vicelandammann entscheidet für die

Streichung.

(Herr Stettler, als Statthalter des Herrn Vice-
landammanns, übernimmt, da letzterer sich entfernt, daS

Präsidium.)

Vortrag des Finanzdepartements über den Verkauf
des Beundackers zu Fraubrunnen.

Der Vortrag geht dahin, daß der vor dem Dorfe
Fraubrunnen gelegene, dem Staate zugehörige Beundacker, zwei
Zuchart und 19,598 Quadratfuß enthaltend, dem Nikl. Sieber
um die Summe von Fr. 4052 Rp. 6^/2, als das höchste bei
der Verkaufssteigerung gefallene Angebot, verkauft werden
möchte.

Durch's Handmehr genehmigt.

Fortsetzung der am 18. Dezember 1840 abgebrochenen
Berathung des Entwurfs eines Ohmgeldgesetzes.

§. 2. (Am 18. Dezember 1840 zu neuer Redaktion
zurückgeschickt.)

Die Mehrheit des Finanzdepartements schlägt
folgende Redaktion vor:

„Für die im Kanton Bern gebrannten und zu verkaufenden

geistigen Getränke haben die betreffenden Verfertiger
derselben jährlich eine Patentsteuer von Fr. 15 zu bezahlen.

Ausgenommen hievon sind jedoch (nach erster Subdivision
dieser Mehrheit) das Stein- und Kernobst und die Weintreber,
wenn diese Gegenstände eigene landwirthschaftliche Erzeugnisse
des Betreffenden sind; (nach anderer Subdivision dieser Mei-
nung: alle eigenen Erzeugnisse überhaupt, ohne Ausnahme.)"
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Die Minderheit des Departements dagegen wünscht
nachstehende Redaktion:

„Für die im Kanton Bern aus rohen Produkten zum
Verkaufe gebrannten geistigen Getränke haben die betreffenden
Verfertiger derselben jährlich eine Patentsteuer zu bezahlen,
nach folgendem Tarife:
s. Für die Destillation von Stein- und Kernobst,

Weintreber, Beeren und Enzianwurzeln Fr. 15
b. Für die Destillation jeder Art von rohen Pro¬

dukten, ohne Ausnahme „ 50"

Auf den Fall, daß dieser Ansicht nicht beigestimmt werden
sollte, trägt diese zweite Meinung darauf an, daß von Bezahlung

einer Patentsteuer ganz abstrahirt werde.

Der Regierungsrath endlich schlägt folgende Redaktion
des Art. 2 vor:

„Die im Kanton Bern, sei's nun durch den Grundeigenthümer

selbst oder durch den Pächter, aus eigenem Gewächse
so wie von gesammelten Beeren und Wurzeln gebrannten
geistigen Getränke sind keiner Abgabe unterworfen.

Wer dagegen aus angekauften und eingetauschten rohen
Produkten geistige Getränke destillirt und damit Industrie treibt,
hat ein Patent zu lösen, wofür der Regierungsrath je nach der
Ausdehnung dieser Industrie eine jährliche Gebühr beziehen soll
von Fr. 25 bis Fr. 150."

von Zenner, Regierungsrath. Sie haben in der
Dezembersitzung den tz. 2 des Ohmgeldgesetzes angenommen, wie er
ursprünglich vorgeschlagen war. Am folgenden Tage wurde
ein Antrag vorgelegt, daß man auch die Destillation von Baum-
früchren, Trebern und Trusen einer Patentsteuer von bloß
Fr. 15 unterwerfe. Das gab eine neue Diskussion, infolge
welcher Sie den ganzen Paragraph verworfen und mit nicht
weniger als 14 Abänderungsanträgen dem Finanzdepartemcnte
zurückgeschickt haben. Jetzt bringt das Finanzdepartement einen
Antrag in vier Meinungen, welchen der Regierungsrath noch
eine fünfte beigefügt hat. Mir, als Berichterstatter, liegt es

jetzt ob, Ihnen, Tit., zu demonstriren, was von Allem dem

gut sei ; man hat mir aber den Auftrag gegeben, hier alle fünf
Meinungen zu souteniren, und also will ich jetzt eine nach der
andern durchgehen. Das Finanzdepartement hätte Ihnen lieber
den §. 2 wiederum so gebracht, wie er ursprünglich war; da
aber dieß nicht beliebt hat, so mußte man ein anderes Mittel
suchen, daS Ihnen beliebe. DaS Finanzdepartement hat sich

dabei in zwei Hauptmeinungen getheilt. Die erste Hauptmeinung

will für die Destillation der eigenen Erzeugnisse eine
Ausnahme vorschlagen, selbst wenn zum Verkaufe destillirt wird,
während der frühere §. 2 alle Produktion ohne Ausnahme frei
gab, sofern sie nur zum Hausgebrauche dienen sollte, und nur
diejenige Produktion belegte, welche zum Verkaufe betrieben
wurde. Jetzt hingegen unterscheidet die Mehrheit des Finanz-
departements zwischen der Fabrikation aus eigenen, und zwischen
derjenigen aus angekauften Produkten, weil man in der frühern
Berathung hier so etwas gewünscht hat. Eine Unterabtheilung
dieser ersten Hauptmeinung wollte aber die Fabrikation aus
allen eigenen Erzeugnissen ohne Ausnahme frei geben, wahrend
eine andere Unterabtheilung bloß die Destillation von Stein-
und Kernobst und Weintrebern frei geben will. Diese
Unterabtheilung hat geglaubt, es habe hier nur die Ansicht geherrscht,
daß man den Landbau in den Fall setzen solle, den größtmöglichen

Ertrag aus den Abgängen der Produkte zu ziehen, als
wohin namentlich Trcber, Batzi u. f. w. gehören, und ferner habe

man namentlich die obern Gegenden berücksichtigen wollen, für
welche es zu belästigend sein würde, wenn die kleinern
Landbesitzer für die Destillation der eigenen Kirschen Patente lösen

müßten. Man hat daher geglaubt, das reduzire sich auf die

verschiedenen Arten von Obst und auf die Weintreber, hingegen

können diese Gründe unmöglich ihre Anwendung finden auf
Kartoffeln und Getreide, da man diese beiden Produkte auf
andere Weise verwerthen könne; wenn daher von Seite mehrerer
Brenner jährlich 20,000 bis 30,000 Mäß Kartoffeln zum Brennen

gepflanzt werden, so sei kein Grund vorhanden, um diese

ganz vom Ohmgelde zu entheben und ihnen zu erlauben, solche

Massen Branntwein zu prvduziren, ohne für den Schaden, den

sie dadurch dem Lande zufügen, wenigstens einer Abgabe
unterworfen zu sein. Daher wollte diese Unterabtheilung die Destillation

von Kartoffeln und Getreide jedenfalls einer Abgabe
unterwerfen; die andere Unterabtheilung fand, daß, wenn man
die eine Art selbst erzeugter Produkte ausnehme, kein Grund
vorhanden sei, um nicht auch die andern selbst erzeugten Produkte

auszunehmen. In diese zwei Unterabtheilungen hat sich
also die Mehrheitsmeinung des Finanzdepartements gespalten.
Die zweite Hauptmeinung, d. h. die Minderheit des
Finanzdepartements dagegen ist von der Ansicht ausgegangen, daß
es unzweckmäßig und ungerecht sei, die Branntweinfabrikation
aus selbst gepflanzten Kartoffeln und Getreide gar nicht zu
belegen, während man hingegen jeden ärmern Wasserbrenner
einer Abgabe unterwerfe, weil ihm das Glück das Vermögen
versagt habe, eigenes Land zu besitzen und auf demselben die
rohen Produkte zu erzielen, welche der reichere selbst prvduziren
könne. Als Wasserbrenner sind beide vor dem Gesetze gleich,
ob sie nun aus eigenen Produkten brennen oder aus ange»
kauften. Also sah die Minderheitsmeinung in dem Antrage der
Mehrheitsmeinung eine offenbare Ungerechtigkeit und Ungleichheit

vor dem Gesetze, und wenn sie daher in eine daherige
Befreiung irgend einer Art nicht eintreten wollte, so wollte sie
hingegen dem Anzüge, welcher im Dezember 1840 eine
nochmalige Berathung des §. 2 zur Folge hatte, dadurch Rechnung
tragen, daß sie vorschlug, in die Klasse von Fr. 15 außer den
Beeren und Enzianwurzeln auch noch das Stein- und Kernobst
und die Weintreber zu setzen, hingegen jede andere Destillation
ohne Ausnahme mit Fr. 50 zu belegen, indem man geglaubt
hat, diese Produktion sei kein Vortheil für das Land. Im
Regierungsrathe hat man dieser Meinung entgegnet, was die
Mehrheitsmeinung vorschlage, sei keine Ungleichheit vor dem
Gesetze, es könne ja Zedermann Land kaufen. Ich weiß nicht,
Tit., dazu gehört Geld, und das hat nicht Zedermann. Vor
Regierungsrath haben sich beide Hauptansichten des
Finanzdepartements geltend gemacht, allein die Mehrheit hat sich dahin
vereinigt, alle und jede Brennerei aus selbst erzeugten Produkten

frei zu geben, so wie auch die Destillation von gesammelten
Beeren und Wurzeln, während Diejenigen, welche die rohen
Produkte kaufen müssen, mit einer Abgabe von Fr. 25 bis
Fr. 150 belegt werden sollen. Noch weiter, als die Mehrheit
des Regierungsrathes, wollte die vorhin erwähnte Minderheitsmeinung

des Finanzdepartements in dem Falle gehen, wenn
der Große Rath nicht jede zum Verkaufe betriebene Destillation
ohne Ausnahme belege; in diesem Falle nämlich will die
Minderheit des Finanzdepartements alle Destillation ohne
Ausnahme völlig frei geben, damit doch wenigstens Gleichheit vor
dem Gesetze sei. Das, Tit., sind die verschiedenen Anträge,
unter welchen Sie heute zu wählen haben.

Der Herr Statthalter eröffnet nunmehr die Anfrage
über den Antrag des Regierungsrathcs, als welcher zufolge
Reglements einzig in Berathung liege.

von Sinn er, Oberstlieutenant, trägt einfach darauf an,
den Antrag des Regierungsrathes von der Hand zu weisen,
indem derselbe eine Ungleichheit vor dem Gesetze begründen
würde.

Zeerleder. Wir haben also fünf Meinungen vor uns;
ich bin so frei, eine sechste zu eröffnen. Hier in dieser
Versammlung ist schon sehr oft und mit Recht über zunehmende
Trunkenheit und den allzuhäufigen Gebrauch gebrannter
Getränke geklagt worden; wenn sich aber Gelegenheiten darbieten,
diesem Uebel abzuhelfen, so findet man hier gar oft nicht die
nöthigen Stimmen dafür. Im ursprünglichen Projekte haben
die vorberathenden Behörden Mittel zur Abhülfe an die Hand
gegeben, auch war der §. 2, wie er damals vorgeschlagen wurde,
von dieser Versammlung bereits zum Beschlusse erhoben; nachher

aber hat man ihn zu neuer Bearbeitung wiederum
zurückgeschickt. Jetzt werden fünferlei verschiedene Anträge gebracht,
welche nach meinem Dafürhalten sämmtlich von dem Zwecke des
Gesetzes abweichen. Der Zweck des vorliegenden Gesetzes ist,
ein Ohmgeld zu legen auf Wein und gebrannte Getränke. Nun
gehen die meisten Vorschläge dahin, eine Begünstigung aufzustellen

für den Grundbesitzer, indem man diesen das Recht geben



will, möglichst viole gebrannte Gelränke zu fabrizieren, ohne ein

Odmgeld dafür zu bezahlen. Man sieht also nicht darauf, wie
viel Branntwein man brenne, sondern wer brenne; ich aber

wünsche, daß nicht zu viel gebrannt werde. Der Antrag des

Regierungsraths und der Mehrheit des Finanzdepartements geht

vom Grundsätze aus: wer da hat, dem wird gegeben. Dieser
Grundsatz ist aber hier am unrechten Orte. 2ch will auch den

Ackerbau'begünstigen, aber hier ist es nicht darum zu thun.
Die Distinktion, daß man für die Destillation eigener Produkte
nichts bezahlen müsse, für die Destillation angekaufter Produkte
hingegen wohl, ist unrichtig; denn im Sinne dieses Gesetzes

liegt es, daß man überhaupt von der Produktion gebrannter
Getränke eine Abgabe bezahlen müsse. Ob solche Getränke aus
eigenem oder aus angekauften Produkten produziert worden, ist

doch wadrlich dasselbe. Ich will also nicht den Ackerbau belegen,

sondern die Industrie. Die Annahme des vom Regierungsrath

und der Mehrheit des Finauzdepartements vorgeschlagenen
GrundsalzeS würde eine Inquisition zur Folge haben, die höchst

lästig wäre; es würde oft sehr schwer sein, nachzuweisen, ob

Jemand die Kartoffeln oder das Getraide, welche er destillirt,
selbst produziert habe oder nicht. Ich nehme daher die Freiheit,

anzutragen, daß der ursprüngliche §. 2, welcher hier
bereits einmal angenommen war, zum Gesetze erhoben werde.

Freilich sollten dann darin die Treber und das Kernobst besonders

genannt sein, was ich dann aber zutrauungsvoll dem Re-

gierungsrath überlasse. Dieser frühere Paragraph enthält alle

nöthigen Begünstigungen für ärmere Fabrikanten, indem er zwei
Rubriken hat, eine zu Fr. 15 und eine zu Fr. 50, und in der

Regel wird die Destillation der ersten Rubrik nur von ärmern
Fabrikanten betrieben.

Tscharner, Regierungsrath. Ich nehme hier gerne die

Verantwortlichkeit auf mich für das, wozu ich im andern Zimmer
gestimmt habe. Vor Regierungsrath habe ich gegen den Antrag
des Finanzbepartements gestimmt. Ich hatte hier nicht die
Bedenken gegen die Branntweinvermehrung im Auge, sondern nach
meiner Ueberzeugung ist hier wesentlich betheiligt die Landwirth-
schast der kleinern Besitzer. Man glaubt immer, wenn die
kleinern Landwirrhe Branntwein produzieren, so werde dann desto

mehr getrunken. Keineswegs, Tit. Wenn Sie einmal die

Dranntweinkonsumation beschränken wollen, dann bin ich auch

Ihr Mann, sofern es nämlich möglich wäre. Wollen Sie
beschließen, allen gebrannte Wasser enthaltenden Gefäßen den Boden

auszuschlagen, so will ich auch dazu stimmen, denn das ist
das einzige radikale Mittel. Wenn man aber Branntwein kon-
sumiren lassen will und muß, wenn man ihn frei in's Land kommen

lassen will, mit einer sehr mäßigen Auflage, und wenn man
selbst die großen Fabrikanten durchaus nicht hindert, — wird
man dann die Branntweinkcnsumation vermindern dadurch,
daß man den kleinern Landwirthen diese Industrie unmöglich
macht? Wer das Land und das Gewerbe auf dem Land kennt,
wer weiß, daß die größten Staatslasren auf dem Landbauer,
und zwar auf dem kleinen Landbauer liegen, der wird einsehen,
daß man diesen Leuten alle Mittel an die Hand geben muß,
damit sie ihre Produkte so theuer als möglich verwerthen können.
Wer auf dem Lande wohnt und sieht, wie viele ärmere Lanb-
bauer sich Alles abzwacken, um Geld zu machen, wie man den

Kindern die Kirschen entzieht, um desto mehr brennen zu können

und Geld daraus zu lösen, wie man alle Abgänge des Obstes,
die Gräubschi u. s. w. sorgfältig sammelt, um ein paar Maß
Bäziwasser brennen zu können, weil das Geld bringt, und die
Leute Geld bedürfen, so wird man sich überzeugen, daß man
dieser kleinen Industrie Rechnung tragen muß. Gar viele
Produkte können auf keine andere Weise verwerthet, werden. Wenn
z. B. während der Kirschenzeit lange dauernder Regen eintritt,
so springen die Kirschen auf; dörren kann man sie dann nicht,
aber brennen wohl. Was wäre also der Erfolg, wenn man
die kleineren Landwirthe hindern wollte, dergleichen Produkte
zum Verkaufen zu brennen? Dieselben würden nicht gehindert,

die genannten Produkte zu brennen, aber sie wären dann
gezwungen, daS Getränke selbst zu konsumiren; dann werden
picht bloß die Männer Vollzäpfe, sondern auch die Weiber und
Kinder. Andere werden ihre Produkte in die größern
Brennereien tragen, dort aber gibt man ihnen statt Geld, Brannt¬

wein, und dann trinken sie ihn doch. Anstatt also durch
Hemmung der Fabrikation den gewünschten Zweck zu erreichen,
tragen wir dadurch nur zu größerer Demoralisirung der Leute
bei. Je mehr Erwerbsmittel dem Landbauer gegeben werden,
um seine Existenz zu sichern, desto mehr muntert ihn das auf
zur Arbeitsamkeit, zum Fleiße und zur Häuslichkeit; hindert
man ihn aber in seinem Erwerbe, so läßt er den Muth fallen,
weil er sieht, daß er seine Produkte nicht gehörig verwerthen
und zu nichts gelangen kann. Eine Beschränkung dieser
Industrie wäre einzig im Interesse der großen Laboranten. Daher
habe ick, im Regierungsrath darauf angetragen, die kleinere
Fabrikation aus Beeren und Wurzeln, aus Stein- und Kernobst
und Weintredern gänzlich freizugeben; hingegen habe ich nicht
dazu gestimmt, diese Ohmgeldfreiheit auf die Destillation selbst

erzeugter Kartoffeln u. s. w. auszudehnen, wie wohl dies den

wesentlichen Vortheil haben würde, im Allgemeinen den Ertrag
der Güter zu vermehren und andererseits zu bewirken, daß
immer eine große Anzahl solcher Knollengewächse gepflanzt werde,
was im Falle von Theuerung sehr wohlthätig sein müßte. Ueber-
dieß, wenn man die kleinere Fabrikation, wovon ich oben geredet,

dem Ohmgelde unterwerfen wollte, was für Untersuchungen,
Verdächtigungen, Verleidungen u. f. w., würde das nicht nach
sich ziehen Und wäre es nicht strenge, einen solchen Mann,
der vielleicht einem Nachbar, der etwa einen Schaden am Bein,
oder ein krankes Thier im Stalle hat, aus Gefälligkeit eine
Flasche Branntwein verkaufte, dafür mit schwerer Buße zu
belegen? Sie, Tit., werden selbst ermessen, daß diese Fabrikation
die Konsumarion nicht befördert, denn es wird tausend und
tausend Mal mehr fremder Branntwein konsumirt, als selbst

fabrizirter. Ich unterstütze also den Antrag des Regierungsraths.

Wollen Sie aber allenfalls die Fabrikation von
Kartoffeln und Getraide nicht ausnehmen, ti-u! auch dazu werde
ich stimmen, aber wenigstens die kleinere Fabrikation werden
Sie berücksichtigen wollen und bedenken,, wie wichtig und
unentbehrlich sie namentlich für kleinere Landwirthe ist; wie der
Kabishcbel, so ist sa in zedem Dorfe der Brennhafen brandig
im Umgange.

Aubry, Regierungsrath, ist einer dem vorigen Redner
entgegengesetzten Meinung. Die kleinen Induftriebetreibenden
muß man erleichtern, statt für die großen Grundeigenthümer
ein Monopol zu errichten. Im Allgemeinen zedesmal, so oft
es sich davon handelt, eine Abgabe festzustellen, so ist es schwer
eine Wahl zu treffen, weil es keine besteuerbare Materie gibt,
die nicht mehr oder minder individuelle Interessen verletzt. Man
hat eine vorherrschende Neigung, nichts zu zahlen, wie wenn die
Regierungsmaschiene ohne Abgaben im Gang erhalten werden
könnte. Der Redner verlangt, daß man dem Buchstaben a
beifüge^ Stein- und Kernobst." Er spricht sich übrigens für
die Meinung der Minderheit des Finanzdepartements aus,
verbunden mit den Dispositionen des §.2 des Gesetzes, und schließt
subsidiacisch auf die Streichung deS Artikels 2, um freie
Konkurrenz zu lassen.

Klaye, Oberstlieutenant. Es sind noch nicht zwei Jahre,
baß AlleS, waS in der Schweiz sprechen und schreiben konnte,
nur eine Stimme hatte, um den Verbrauch des Branntweins
zu verhindern. Die Dinge scheinen sich indeß sehr geändert zu
haben, da man vorschlägt, diese vergiftende Industrie dadurch
zu begünstigen, daß man die Patente vernichtet. Ich, im Gegen-
gentheil, schlage vor, dieselben beizubehalten und.sie ohne Unterschied

auf Fr. 50 zu erhöhen.

Bach. Vor allem aus danke ich Herrn Regierungsrath
Tscharner für seine Auseinandersetzung der landwirthschaftlichen
Verhältnisse. Ich mit meiner Ansicht sehe ab von reichen oder
armen Landeigenthümern oder Produzenten; ich mache da
keinen Unterschied, aber ich unterscheide zwischen den Produkten
und frage: Kann ein Produkt eben so nützlich oder nützlicher
auf andere Art verwerthet werden, oder kann ein Produkt nicht
auf andere Art mit Vortheil verwerthet werden? Getraide und
Kartoffeln kann Zedermann, reich oder arm, nützlich verbrauchen,

ohne Branntwein daraus zu machen; hingegen Beeren,
Wurzeln, Kern- und Steinobst, Treber u. f. w., können auf
keine andere Art nützlich verwendet werden. Von dieser Ansicht
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ausgehend, trage ich darauf an, daß man die Fabrikation von
Beeren, Wurzeln, Kern- und Steinobst freigebe, daß man aber
alle andern Destillationen aus Eetraide oder Kartoffeln mit
einer Patentgebühr belege.

Isenschmid. Es ist Pflicht des Gesetzgebers, auch in
sanitarischer Hinsicht für das Volk zu sorgen; in dieser Hinsicht
muß aber der vorliegende Gesetzentwurf nachtheilig einwirken;
denn ze wohlfeiler das Getränke, desto leichter hat man einen
Rausch. Also muß man diese Konsumation eher verhindern als
vermehren. Allgemein hört man ia ungeheure Klagan über daS

.Zunehmen der Branntweintrinker, und bald ist kein öffentliches
Blatt, wo nicht stets neue Beispiele erzählt werden, daß Leute
nn Branntweinrausche gestorben sind; überall klagt man über
diesen ode - jenen Hausvater, daß er sein Geld im Wirthshause
vertrinke u. s. w. Diesem Uebel kann man nicht anders
entgegenarbeiten, als indem man auf diejenigen geistigen Getränke,
welche nicht zur Gesundheit nöthig sind, einen Impost legt. ES
wird daher am Veßten sein, nach dem Antrage des Herrn Ieer-
leder den frühern §. 2 wieder herzustellen. Wenn wir das nicht
thun, so wird eS zuletzt gehen, wie bei der Destillation selbst;
wir feuern unten ein, der Spiritus steigt auf, und am Ende
bleibt nichts, als der leere Brennhafen.

Huggler. Wenn man daS Vranntweintrinken dadurch
hindern könnte, daß man auf jede Kleinigkeit eine Patentgebühr
legt, so wollte ich auch dazu stimmen; aber ich sehe daS ganz
anders an, nämlich so, wie Herr Regierungsrath Tscharner.
Wenn man den inneren Branntwein beschränkt, so ist das also
eine Begünstigung für das Ausland, auf Kosten der armen
Landbauer. Mir kömmt daher der Antrag des Regierungsraths
nicht so unpassend vor; doch wollte ich noch lieber Dasjenige
unterstützen, was Herr Bach vorschlägt, wenn es nämlich thunlich

wäre.

Mühlemann, Regierungsstatthalter. Ich begreife gar
gut, wie man von einigen Seiten so raisonniren kann, wie es

geschieht. Einerseits mag das alte Sprichwort: oliscu» pröolw
pour «a paroisse Aufschluß darüber geben, und andererseits
mag der Grund darin liegen, daß man die Verhältnisse des
Landes allzuwenig oder gar nicht kennt. Wenn es darum zu
thun und möglich wäre, das Branntweintrinken ganz abzuschaffen,

so würde ich der allererste sein, um zu allen geeigneten
Mitteln Hand zu bieten. Das ist aber auf keine Weise möglich,

selbst dann nicht, wenn man alle Branntweinfässer auslau-
fen ließe. Die Leute, welche Branntwein haben wollen und
nach ihrer Meinung haben müssen, würden ihn immer zu finden
wissen. Man hat gesagt, es sei eine Ungleichheit vor dem
Gesetze, die Destillation aus eigenen Produkten nicht zu belegen,
die andere aber wohl, und es sei auch unbillig, von dem im
Lande fabricirten Branntwein kein Ohmgeld zu beziehen,
sondern nur von dem eingeführten. Allein, Tit., das ist daS

gleiche Verhältniß, wie mit dem inländischen Wein; von diesem
wird auch kein Ohmgeld gezogen. Es bestehen noch gar viel
größere Ungleichheiten, als eine solche durch die Annahme des

regierungsrathlichen Antrages entstehen würde. Der Landmann
wird im Allgemeinen von allen seinen Produkten jeder Art
besteuert, zum Theil schon vom Boden, za er muß noch sogar
von seinen Schulden Steuern zahlen, alldieweil von den
Kapitalisten und großen Fonds keine Steuern gezogen werden. Das,
Tit., ist Ungleichheit vor Gesetz und Verfassung. Man hat uns
glauben machen wollen, eö würde gegen die Branntweinfabrikation

eine gehässige Inquisition eintreten, wenn man nicht den

ursprünglichen §. 2 annehme. Nein, Tit., wenn aber der
ursprüngliche §. 2 angenommen wird, dann tritt die Inquisition
ein. Ich will nicht länger aufhalten. Ich verdanke dem

Regierungsrath seinen Antrag und wünsche dessen Annabme.

Roman g, Regierungsstatthalter. Man geräth bei solchen
Anlässen häusig in Widerspruch mit sich selbst. Bald klagt man
allgemein über Trunkenheit; wenn aber Mittel dagegen
vorgeschlagen werden, so findet man gar leicht, daß dieselben Einen
im eigenen Interesse geniren. Ich möchte hauptsächlich auf die
Natur der Produkte Rücksicht nehmen, wie Herr Bach, also
überhaupt die kleineren Artikel freigeben, und bloß die Destil¬

lation von Korn und Kartoffeln belegen, denn auch ich glaube,
es sei besser, die Kartoffeln zu essen, als zu trinken.

Friedli. Es wird wohl Niemand daran denken, das
Erdäpfelbrennen ganz frei zu geben. Wenn die armen Leute ihre
Erdäpfel im Herbste auSgraben, so gehen sie mit einem oder
zwei Mäßen zum Brenner, nehmen dort Branntwein dafür und
graben dann am selben Tage keine Erdäpfel mehr, sie haben
dann Erdäpfel genug. Wenn dann die Weihnachten oder der
März kömmt, so sind sie mit ihren Erdäpfeln fertig. WaS
dann essen? Arme Leute haben gewöhnlich nicht viel anderes
zu essen als Erdäpfel und etwa Milch. Also wird Jedermann
wohl einsehen, was das Erdäpfelbrennen bei unS für ein großes
Unglück ist. Daher schlage ich folgende Redaktion des §. 2 vor:
„DaS Brennen aller selbst erzeugten Produkte, als Kern- und
Steinobst, Beeren, Enzianwurzeln und Treber zum Verkaufe,
ist Jedermann freigegeben. Ausgenommen hievon sind die
Erdäpfel und das Getraide, welche zum Verkaufe gebrannt werden,
und wofür jährlich eine Gebühr von Fr. 25 bezahlt werden
soll. Von gekauften oder ausgetauschten Erdäpfeln und
Eetraide entrichtet der Brenner jährlich Fr. 100, und von Kern-
und Steinobst, Beeren, Enzianwurzeln und Treber Fr. 25."

Dr. Ammann stimmt einfach zu den Anträgen der Herren
Romang und Bach, indem Kartoffeln und Getraide auch sonst

benutzt werden können, so daß die Destillation derselben nicht
im Interesse der Landwirthschaft, sondern bloß einzelner
Producenten sei.

Hänni. Ich möchte jeden Landwirth seine Produkte so

benutzen lassen, wie er es wünscht, und ihn nicht mit neuen
Abgaben belegen. Ich stimme also zum Antrage des Regie-
rungsraths.

Knechten hofer, Hauptmann. Ich wollte im Finanz
departemente alle eigenen Produkte frei geben, ausgenommen
Kartoffeln und Getreide. Wer Kartoffeln brennt und nicht
Fr. 50 dafür zu bezahlen vermag, thut besser daran, seine

Kartoffeln zu essen. Ich schließe zum Antrage des Herrn Bach.

vonZenner, Regierungsrath, als Mitglied des Großen
Rathes. Man hat heute diejenige Taktik beobachtet, welche hin
und wieder benutzt wird, wenn man etwas Wichtiges durchsetzen

will, indem man nämlich dasselbe als unbedeutend
darstellt. Während Zedermann weiß, daß wir hier Brenner hatten,
welche jährlich 20,000 bis 30,000 Maß Kartoffeln gepflanzt
und gebrannt haben, während die Protokolle des Regie-
rungSratbes beweisen, daß die Regierung in einem Jahre, wo
alle Lebensmittel sehr im Preise gestiegen waren, sich genöthigt
gesehen hat, zu verbieten, dieses Produkt zu brennen, — höre

ich hier von Abgängen des Obst's, von Gräubschi u. s. w.
reden. Sind 30,000 Maß Kartoffeln Gräubschi? Ferner habe

ich gehört, es sei doch hart, zu verbieten, daß man etwa einem

Nachbar eine Flasche Branntwein abtrete, um ein wundes Bein
zu salben. Brennt man etwa 30,000 Mäß Kartoffeln, um ein

Bein zu salben? Das ist doch wahrhaftig über daS Bohnenlied.
Ich gehe vom Grundsätze der Gleichheit der Rechte aus. Das
ist aber keine Gleichheit der Rechte, den Einen so, den Andern
anders zu behandeln. Entweder soll man Alles, was zum
Verkaufe gebrannt wird, belegen, oder nichts. Der frühere §. 2

bat vorausgesekt, daß daS Brennen für den eigenen Gebrauch

frei sein solle.
' Das will ich auch. Ich gehe aber auch von

dem Grundsatze aus, daß man für das Brennen von
Gegenständen, welche nicht zu einem andern Gebrauche dienen können,

günstigere Bedingungen machen solle, seien eS dann angekaufte

oder selbst erzeugte Produkte. Dahin gehören alle und jede

Abgänge jeder Art, ebenso Beeren, Kirschen, besonders die

wilden Kirschen, ebenso Treber und Trusen,'so wie auch Baum-

srüchte, obgleich man Aepfel und Birnen, selbst m großen

Massen, auch anders verwerthen kann. Ganz anders aber ,st

es mit Kartoffeln und Getreide. Seien diese Produkte selbst
ê erzeugt oder angekauft, so werden sie doch nur von großen

Spekulanten zum Brennen verwendet. Also kann man da gewiß

einige Unterscheidungen machen. Daher schlage ich, um zugleich

auch die kleinere Fabrikation zu berücksichtigen, folgende Redak-

tisn des H. 2 vor :
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„ Für die im Kanton Bern aus rohen Produkten zum
Verkaufe gebrannten geistigen Getränke, haben die betreffenden

Verfertiger derselben jährlich eine Patentsteuer zu bezahlen,
nach folgendem Tarif:

», Für die Destillation von Baumfrüchten, Beeren,
Enzianwurzeln, Trebern, Trusen und
Fruchtabgängen jeder Art Fr. 15

b. Für die Destillation jeder Art von rohen Pro¬
dukten ohne Ausnahme „50

Kleine Destillationen zum Verkaufe, welche jährlich nicht
über 100 Maß ansteigen, sind ohmgeldfrei."

Collin. Diese Ansicht könnte ich unmöglich theilen.
Wenn Sie die innere Produktion hemmen, so bezieht man den

Branntwein aus Frankreich, und das Geld dafür spaziert dann
in's Ausland. Sie mögen machen, was Sie wollen, man
wird immer Branntwein trinken; derselbe ist ein wahres
Bedürfniß geworden.

von Zenner, Regierungsrath, als Berichterstatter,
glaubt, im Eingangsrapporte alle fünf Ansichten der vorberathenden

Behörden beleuchtet zu haben, so daß er jetzt des

Schlußrapportes überhoben werden könne.

Die Herren Zeerleder und Zsenschmid erklären, sich

dem Antrage des Herrn Regierungsraths von Zenner
anzuschließen.

Abstimmung.
1) Ueberhaupt einen Paragraph aufzunehmen gr. Mehrheit.

Dagegen Niemand.
2) Für den Antrag des Regierungsrathes 51 Stimmen.

Dagegen 62 „
3) Für den Antrag des Herrn Regierungs-

rathö von Zenner 65 „
Dagegen 44 „

Da die §§. 3 und 4 bereits am 10. Dezember 1840
angenommen wurden, so eröffnet der Herr Landammann die

am 18. Dezember beschlossene zweite Umfrage über §. 5.
Derselbe lautet:

„§. 5. Zm Kanton angesessene Personen können jedoch

für die Verohmgeldung ihrer einzuführenden Getränke, wenn
mehr als 1000 Maß zusammenkommen, drei Monate Termin
erhalten, wenn sie

». der Ohmgeldverwaltung zwei solide im Kanton befindliche
und unbedingte Bürgen für alle auf ihren Namen
einzubringenden Getränke ausstellen, und

I>, jede an sie gelangende Sendung zum Voraus dem Eintritts-
büreau schriftlich anzeigen.
Zu diesen Fällen wird der Beamte des betreffenden Ein-

trittsbüreaus, statt des direkten Ohmgeldbezugs, dem
Fuhrmann einen Passavant auf den benannten Eigenthümer
ausstellen, welchen letzterer inner vierzehn Tagen von dessen

Ausstellung dem Amtsschaffner seines Bezirks übergeben und
dem gleichen Beamten auch das betreffende Ohmgeld spätestens
inner drei Monaten bezahlen soll."

Aubry, Regierungsrath, bringt zu Gunsten der
Unterdrückung dieses Artikels wieder diejenigen Argumente vor, welche
er in der Sitzung vom abgewichenen 14. Dezember geltend gemacht
hat, indem er besonders auf dem Umstände besteht, daß der
Regierungsrath die Dispositionen dieses Artikels nur darum hatte
bestehen lassen, weil der Große Rath ihn beauftragt hatte, einen
Artikel hierüber zu bringen; daß er übrigens darin einstimmig
gewesen sei, daß die gegenwärtig bestehende Ordnung der Dinge
solche Vortheile darbiete, daß sie ausrecht erhalten werden müsse,
wie es auch der Ohmgelddircktor zugebe, der anfänglich der
im Zura angewandten Bezugsweise entgegen gewesen sei. Der
Redner erinnert, daß, als dieser Gegenstand in der letzten Sitzung
vom Großen Rathe behandelt wurde, die Beibehaltung dieses
Artikels nur durch die Stimme des Herrn Landammanns
beschlossen worden ist. Er hofft, daß die Versammlung heute die

Dinge aus einem höhern Gesichtspunkt betrachten und einen
Artikel verwerfen werde, welcher Dasjenige illusorisch machen

würde, was so eben im Artikel 4 beschlossen worden.

Bach. Zm März 1840 hat man den bisher im Zura
beobachteten Modus des Baarbezuges auch auf den alten Kanton

ausgedehnt, eine Verfügung, die im Znteresse der Staats-
finanzen war und Niemanden belästigt hat. Indessen ist auf
eingelangte Vorstellungen hin schon im März die Wiederherstellung

des alten Modus beschlossen worden. Zn diesem Sinne
ist der vorliegende §. 5 abgefaßt, und es wäre jetzt bedeutend

inkonsequent, wenn man heute wiederum etwas Anderes
beschließen wollte. Zndessen gefällt mir der §. 5 doch nicht, so

wie er ist. Schon in der frühern Berathung habe ich gezeigt,
daß kein Grund vorhanden sei, um die hier gewährte Vergünstigung

auf ein Minimum von 1000 Maß zu beschränken.
Nach meiner Ansicht soll, wer 800 oder 900 Maß einführt,
gleich gehalten sein, wie Derjenige, welcher 1000 Maß
einführt. Hingegen Diejenigen, welche nur kleine Quanta
einführen werden jedenfalls lieber das Ohmgeld sogleich bezahlen,
als sich den im §. 5 vorgeschriebenen Maßregeln unterziehen.
Zch trage demnach darauf an, die Worte „wenn mehr als
1000 Maß zusammenkommen" zu streichen.

von Er lach. Allerdings hat der Große Rath im vorigen
Zahrz zuerst den Grundsatz des Baarbezugs auf den ganzen
Kanton ausgedehnt, bald darauf aber die Wiederherstellung der
Passavants beschlossen, woraufhin der vorliegende §. 5 hieher
gebracht und auch bereits angenommen worden ist. Da aber
der Große Rath am 18. Dezember beschlossen hat, eine
nochmalige Berathung dieses §. 5 vorzunehmen, so ist derselbe doch

nicht unbedingt mit der Wiederherstellung des alten Modus
einverstanden, und warum? Weil die Erfahrung unterdessen die

Vortheile des Baarbezugs einleuchtend gemacht hat. Sogar
der Herr Ohmgeldverwalter, welcher sich Anfangs möglichst
gegen den Baarbezug gewehrt hat, ist jetzt dafür. Wenn nun
das Finanzdepartement, wenn der Regierungsrath und die
betreffenden Beamten sämmtlich einverstanden sind, daß der Baarbezug

sich durch die Erfahrung als sehr vorzüglich gezeigt habe;
so glaube ich denn doch, der Große Rath sei gerade dann
konsequent, wenn er bei dem vor einem Jahre gefaßten Beschlusse
bleibt. Inkonsequent war es vielmehr, im Februar vorigen
Zahres etwas zu beschließen, und sich dann ganz kurze Zeit darauf
durch einige eingelangte Vorstellungen wiederum zur Rücknahme
bewegen zu lassen. Zch will die von Herrn Regierungsrath
Aubry angebrachten Gründe für Streichung dieses Artikels nicht
wiederholen; allein ich erinnere nochmals an das, was ich schon
bei der frühern Berathung gesagt habe. Der Baarbezug wird
die großen Weinhändler und Wirthe nie sehr geniren; dieselben
werden sich immer einzurichten wissen. Diejenigen Wirthe aber
wird er geniren, welche nichts haben und doch Wirthen wollen,
denn eine Menge Pintenwirthe gibt es, die bloß darum Wirthen,
weil sie auf dem Sprunge sind und glauben, das helfe ihnen
wiederum auf. Diese wird der Baarbezug des Ohmgeldes
allerdings abhalten, und da ich zu Allem stimme, was den
Mißbrauch deö Wirtkschaftsgesetzes hemmen kann, so trage ich
auf Streichung des §. 5 an.

Kernen, zu Münsingen. Man sagt uns freilich, es sei

bisher mit dem Baarbezug gut gegangen; es mußte wohl, da

man genöthigt war, das Ohmgeld sogleich zu bezahlen. Man
sagt, im BiSthum sei der Baarbezug längst Uebung gewesen
u. s. w.; allein es ist doch der Unterschied zu machen, daß
man im größten Theile des Bisthums französische Weine kon-
sumirt. Diese Weine haben auch im alten Kantonstheile sogleich
auf der Grenze das Ohmgeld bezahlen müssen, was ganz
natürlich ist. Hingegen ist es gewiß keine angenehme Sache,
einem Fuhrmann jedesmal so viel Geld mitgeben zu müssen.
Zch kann auch nicht glauben, daß der Staat dabei großen Vortheil

bekomme, denn die Weinhändler werden von nun an sich

einzurichten suchen, daß sie ihre Weinvorräthe im Kanton
Waadt lassen können, bis sie den Wein weiter verkaufen, und
dann lassen sie denselben bloß als Transitwaare kommen, anstatt
ihre Vorräthe von Anfang einzuführen und das Ohmgeld dafür
zu bezahlen. Dadurch kömmt der Staat gerade in Nachtheil:



aber ich wenigstens würde eS vorkommenden Falles auch so

machen. Daher stimme ich zum Paragraph, wie er ist.

Langel, Regierungsrath. Was man Ihnen so eben
gesagt hat, daß die im Jura verbrauchten Weine hauptsächlich
aus Frankreich kommen, kann nicht auf das St. Zmmerthal
angewendet werden, das im Allgemeinen seine Weine aus Neuenburg

bezieht und das Ohmgeld an der Grenze bezahlt, wie für
die andern Weine. Die gewohnte Beziehungsweise vereinigt
alle wünschbaren Erleichterungen für die Großhändler, indem
sie ihnen die Mittel an die Hand gibt, ihr Geld ohne irgend
einen Verlust an Ort und Stelle zu bringen. Was die
Meinung betrifft, die Worte „ tausend Maß " zu streichen, so wäre
dieses Amendement für diejenigen Personen ganz illusorisch,
welche wenig Wein einführen. Was man jetzt, da man die

Vortheile der in Kraft bestehenden Bezugsweise kennt, Vernünftiges

thun kann, ist dieser Artikel zu streichen.

Der Herr Statthalter, um seine Meinung gefragt.
Wenn man denjenigen Personen, welche diesen §. 5 beibehalten
möchten, ganz helfen will, so muß man das Ohmgeld völlig
aufheben; dazu wird aber der Große Rath nicht stimmen.
Das Ohmgeld ist unsere allerreichste Einnahmsquelle, eS trägt
Fr. 400,000 jährlich ein. Also verlohnt es sich wohl der
Muhe, alle möglichen Garantien auszustellen, damit dasselbe

wirklich eingehe. Ich bin nicht Weinhä'ndler, aber aus dem
Angehörten muß ich schließen, daß der jetzige Modus mehr
Garantie gibt für einen richtigen Bezug des Ohmgeldes, als
der frühere. Diese Sache scheint mir so klar, als möglich.
Ich würde also dafür stimmen, die direkte Bezugsart beizubehalten,

besonders weil wir dann im ganzen Kanton die nämliche

Bezugsart haben.

Abstimmung.
Für Beibehaltung des §. 5 .35 Stimmen.
„ Streichung 56 „

Als eingelangt wird angezeigt:
Eine Vorstellung mehrerer Staatsbürger von Rohrbach

um Abschaffung der Hundetare.

(Schluß der Sitzung um lV/, Uhr).
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte/ 1841.

(Nicht offiziell.)

Cilfte Sitzung.

Freitag den 5. März 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Vicelandammann Funk.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls leistet Herr Burkhalter, als neu eintretendes
Mitglied, den vorgeschriebenen Eid.

Tagesordnung.
Fortsetzung der Berathung des Ohmgeldgesetzentwurfes.
Die §§. 6, 7, 8 und 9 sind bereits am 16. Dezember 1840

angenommen worden.

10. Die ein- oder durchzuführenden Getränke können
einzig bei den dazu bezeichneten Erenzbüreau's in den Kanton
gebracht werden; sie sollen dabei ausschließlich die eigentlich
direkte zu denselben führende Straße halten und dürfen zwischen
der Grenze und dem Grenzbüreau nirgends und unter keinem
Verwände weder abgelegt, noch eingestellt oder verändert
werden, sie seien denn vorher dem Beamten angegeben und
vorgewiesen worden.

Alle auszuführenden Getränke, für welche nach §. 8 eine

Ohmgeldvergütung in Anspruch genommen werden will, und
alle transitirenden dürfen ebenfalls einzig bei diesen Erenzbüreau's
und durch die dortigen direkten Straßen den Kanton verlassen.
Zu diesen Ein-, Aus- und Durchfuhren ist einzig die Zeit von
fünf Uhr Morgens bis zehn Uhr Abends erlaubt."

Durch's Handmehr angenommen.

11. Die gegenwärtig bestehenden Erenzbüreau's sind

einstweilen beibehalten; der Regierungsrath ist aber befugt,
dieselben nach Bedürfniß zu vermehren, abzuändern oder zu
vermindern."

Durch's Handmehr angenommen.

12. Die Fässer, Kisten und Körbe der ein-, aus.
oder durchzuführenden Getränke sollen auf allgemein übliche

Weise bezeichnet und mit authentischen Frachtbriefen begleitet

sein. Letztere sollen Ort und Zeit der Verladung, die Namen
des Versenders und des Fuhrmanns, die Adresse und den

Bestimmungsort, die Ärt, Zeichen und Nummern der ColliS und

die Qualität und Quantität der Getränke genau, bestimmt und

deutlich angeben. Wer jedoch die ihm eigenthümlich angehören¬

den Getränke selbst führt, braucht dazu keinen Fuhrbrief. Zum
Vertrühlen bestimmte Trauben sind in gesinnten Zübern
einzuführen."

Durch's Handmehr angenommen.

13. Bei der Ankunft der Getränke am Grenzbüreau
sollen sie durch ihre Führer dem dortigen Beamten in Quantität

und Qualität, Herkunft und Bestimmung genau,
vollständig und bestimmt angegeben und mit den dazu gehörigen
Fuhrbriefen vorgewiesen werden."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 14. Der Beamte wird sich hierauf durch eigene genaue
Untersuchung von der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

und Schriften versichern und dabei die §§. 15, 16 und 17
beobachten; bei Einfuhren zum Verbrauche wird er je nach den
Umständen und nach Anleitung deb §§. 4 und 5 entweder das
Ohmgeld gegen Quittung beziehen oder aber dem Fuhrmann
einen Passavant ausstellen, für transitirende Getränke hingegen
dem Fuhrmann einen Transitschein übergeben, in welchem das
Austrittsbüreau dem Begehren des Fuhrmanns und der nach
dem Bestimmungsorte führenden Straße gemäß zu bestimmen
ist. Der Beamte verifizirt die bei seinem Grenzbüreau wieder
auStretenden transitirenden Getränke; richtigfindenden Falls
nimmt er ihnen ihre Transitscheine ab, stellt ihnen die zur
Aufhebung der allfällig gestellten Caution nöthige Bescheinigung
zu, oder vergütet ihnen die bei dem Eintritts zur Sicherheit
deponirten Gelder.

Werden bei seinem Büreau Getränke ausgeführt, für welche

man nach §. 8 eine Ohmgeldvergütung ansprechen will, so soll
er nach genauer Untersuchung der Ladung und Schriften darüber
ein spezifizirteS Ausfuhrzeugniß ausstellen. Ueber alle seine
Verhandlungen führt er die erforderlichen Bücher und Rechnungen."

von Jenner, Regierungsrath, trägt darauf an, die

Worte: „je nach den Umständen und nach Anleitung der §§. 4
und 5 entweder" und die Worte: „oder aber dem Fuhrmann
einen Passavant ausstellen," als in Folge der beschlossenen

Streichung des §. 5 dahinfallend, zu streichen.

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 15. Wenn Getränke in Fässern, Kisten oder Körben
eingeführt werden, deren Gewicht durch amtliche unzweifelhafte
Zeugnisse konstatirt ist, oder bei der Einfuhr selbst ausgemittelt
werden kann; so ist der Gehalt derselben nach diesem Gewicht
auf folgende Weise zu bestimmen:

a. Bei Getränken aller Art in Flaschen oder Krügen enthalten
und in Kisten oder Körben verpackt, sind je 100 neue

Schweizerpfund Bruttogewicht für 15 neue Schweizermaß
zu berechnen.
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h. Für die IN Fässern eingeführten Getränke ist bei der Abwä-

gung die wahre Gewicht des leeren Fasses abzuziehen, und

wenn sich dieselbe nicht sogleich durch besondere Abwägung
konstatiren läßt, so soll für tannene Fässer 10 v/g und für
Fässer aus Elchen-, Kastanien-, Eschen- oder anderm Hartholz

10 o/g für die Gewicht des Fasses berechnet werden.
Von dem durch solchen Abzug der Tara sich ergebenden

Nettogewicht der Getränke sind dann

für Wein, Bier, Essig und Obstwein eine Maß für je
3 Pfund Gewicht,

für Branntwein 36 Maß für je 100 Pfund,
für Weingeist 39 Maß für ie 100 Pfund Schweizerge-

wjcht zu berechnen.
Nach diesen Bestimmungen können auch bereits eingeführte

Getränke gleich nach ihrer Ankunft und vor ihrer Eröffnung
oder Veränderung aus obrigkeitlichen Wagen abgewogen und
berechnet werden."

Turch's Handmehr angenommen.

„§. 10. Bei der Einfuhr von zum Trühlen bestimmten
Trauben hat der Beamte den Gehalt nach der Sinne der Züder
und mit 13 o/g Abzug für die Trester zu berechnen, und bei
der Einfuhr deS neuen gährenden Weines, infofern sie von der
Weinlese bis Ende gleichen Jahres geschieht, hat er für die im
Weine schwimmenden Trusen 4 o/g abzuziehen."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 17. Zur Messung der Fässer und der eingeführten
Getränke sollen in den verschiedenen Amtsbezirken die nöthige
Anzahl Faßfecker angestellt und beeidigt werden. Diese haben

gegen eine fixe Gebühr von Btz. 1 vom Saume, welche jedoch
für die ganze Messung nie minder als Btz. 3 betragen soll,
sowohl die ihnen zugeführten Fässer zu messen und ihren Gehalt
mit bleibenden Brandzeichen instruktionsgemäß auf dieselben
aufzubrennen, als auch auf Verlangen der Empfänger oder der
Beamten die eingebrachten Getränke, wenn sie ihnen gleich nach
ihrer Ankunft und noch unberührt und unverändert vorgebracht
werden, zu messen, und über ihren Gehalt eidliche und spezifi-
zirte Zeugnisse auszustellen.

Bei allen Ein-, AuS- und Durchfuhren sind dann alle so

gemessenen und bezeichneten vollen Fässer nach ihrer aufgebrannten
Sinne zu berechnen."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 18. Sämmtliche Einschwärzungen, Verschlagnisse und
WiderHandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes, durch
welche dem Staate das Ohmgeld entzogen werden könnte, sind,
insoweit die folgenden Artikel nichts Anderes darüber verfügen,
mit einer Buße vom 10 - bis tàfachen Betrage der bestimmten
Abgabe zu bestrafen. Die WiderHandlungen gegen die
Vorschriften über den Transit und jeder Versuch bei Wiederausfuhren

oder Rückforderung von Ohmgeld, den Staat auf irgend
Weise zu hintergehen, fallen unter die gleichen Strafbeftim-
mungen."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 19. Wenn bei den obigen Ohmgeldverfchlagnissen,
WiderHandlungen oder Betrügereien irgend einer Art, erschwerende

Umstände eintreten, so ist die Buße auf den 20- bis
30fachen Betrag der Abgabe zu bestimmen.

Als erschwerende Umstände sind anzusehen:
s. Die Einschwärzung mittelst künstlicher Anwendung von

Verheimlichungsmitteln, um eine Waare als eine andere
darzustellen, oder ganz dem Auge des Beamten zu
entrücken; verbunden mit der unrichtigen Angabe oder der
Nichtangabe;

d, die Anwendung falscher oder wahrheitswidriger Zeugnisse,
Schriften und Messungen;

c. das gewaltsame Zerstören oder Fortschaffen der Getränke,
Schriften oder Transportmittel, durch oder auf Veran¬

staltung Derjenigen, die bei gesetzwidrigen Handlungen auf
der That ertappt worden, so wie das Entfliehen der
Betreffenden mit oder ohne Getränke und ihre Einschließung
in Gebäude gegen die Aufforderung der Beamten zum
Anhalten;

ü. die Recidivfälle; als solche gelten die von der gleichen
Person inner Jahresfrist wiederholten Versuche zu
Ohmgeldverfchlagnissen irgend einer Art;

o. die Anwendung von Drohungen oder Gewalt.
Wenn zu einer der drei ersten Arten dieser erschwerenden

Umstände (litt. », d, e) noch eine der zwei letztern (litt, ä und e)
hinzukömmt, so soll allemal das Maximum der Strafe
ausgesprochen werden.

Bei den unter litt, b und o bezeichneten Fällen bleiben
überdieß die allsälligen weitern Ahndungen durch die Kriminalgerichte

vorbehalten."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 20. Die Nichtbefolgung der Vorschriften über die
Bezeichnung der Collis und die Abgabe der Passavants sind mit
einer fixen Buße von zwei Franken für jedes Colli und jeden
Passavant zu bestrafen, wenn die Betreffenden sich nicht gehörig
darüber legitimiren."

von Zenner, Regierungsrath, trägt darauf an, die
Worte „und die Abgabe der Passavants" so wie „und jeden
Passavant" ebenfalls zu streichen.

Durch's Handmehr angenommen.

„§.21. 2n allen Straffällen sind die schuldigen Abgaben
und Prozeßkosten neben der gesprochenen Buße zu bezahlen.
Die Getränke, welche die WiderHandlung betroffen hat, so wie
die dazu gebrauchten Transportmittel hasten faustpfändlich, und
der Fuhrmann oder Einbringer derselben, so wie sämmtliche
Mitschuldige haften persönlich für deren Bezahlung; Erstere
können nur gegen genügende Sicherheit freigelassen werden."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 22. Von allen nach §§. 18 und 19 gesprochenen
Bußen fallen die Hälfte dem Verleider und die Hälfte dem
Staate zu; die im §. 20 bestimmten Bußen hingegen sind
vollständig dem Staate zu verrechnen."

Durch's Handmehr angenommen.

§. 23, Vorschriften in Betreff der Passavants enthaltend,
fällt in Folge der Streichung des §. Z weg.

„§. 24. Wenn Einschwärzungen beim Versuche oder bei
Begehung derselben entdeckt werden so ist dieses sogleich dem
nächstgelegenen Grenzbüreau oder Amtsschaffner anzuzeigen, der
betreffende Beamte verfügt dann sogleich die provisorische Be-
schlagnahme der Getränke und Transportmittel, und die Abfassung

deS nöthigen Verbals über den ganzen Vorfall mit den
dabei ftattgefundenen Hauptumständen, wozu er die Anzeigen,
die allfälligen Zeugen, die Fehlbaren, wenn sie bekannt sind
und zur Stelle gebracht werden können, und den Unterstatthalter

oder einen Vorgesetzten des Ortes, wenn sich ein solcher
im Orte befindet, beizuziehen hat. Das Verbal soll von allen
diesen Personen unterzeichnet werden; weigert sich aber der
Fehlbare dieses zu thun, oder kann einer der Anwesenden nicht
schreiben, so ist dieses im Verbal anzumerken.

Die so ausgefertigten Verbale haben in Bezug auf die
darin erzählten Thatsachen und Hauptumstände so lange Beweiskraft,

bis eine Fälschungsklage dagegen angehoben wird.
Der Beamte sendet dieses Verbal alsogleich an den

Regierungsstatthalter des Amtsbezirks, in welchem der Vorfall Statt
gefunden, und giebt zugleich seiner obern Direktion davon
Kenntniß. Der Regierungsftatthalter trifft von Amtswegen
und nach Anleitung der Gesetze die nöthigen Verfügungen zur
Vindikation der angezeigten WiderHandlung und Sicherung der



Getränke und Transportmittel, und besorgt dabei zugleich die
Interessen des Staates und der Anzeiger."

Bach schlägt vor, statt „angehoben" zu setzen „gegründet
erfunden."

von Zenner, Regierungsrath, glaubt, es sei so verstanden,

will sich aber der beantragten Redaktionsveränderung nicht
widersetzen.

Abstimmung.
Für den Paragraph, wie er ist 59 Stimmen.
Für die gefallene Meinung 39 „

„§. 25. Wird eine Verschlagniß bei ihrem Versuche oder
bei deren Begehung entdeckt, und verbirgt der Fehlbare dabei
sich selbst oder die Getränke in einem Gebäude, so kann der
verfolgende Beamte von dem Unterstatthalter, oder in dessen

Abwesenheit von einem Vorgesetzten des Ortes, die
Untersuchung des Hauses verlangen. Der Ansprochene soll dieselbe
in seiner Gegenwart und zur Nachtzeit überdieß in Gegenwart
des Hausbewohners vornehmen lassen; Getränke und
Transportmittel, wenn sie gefunden werden, in Beschlag nehmen,
über AlleS ein Verbal aufsetzen, und selbiges nach gehöriger
Unterzeichnung dem Regierungsstatthalter sofort zu den Akten
senden."

von Zenner, Regierungsrath. Dieser Paragraph ist

gar nicht überflüssig; erst letzthin haben wir das erfahren. Ein
Gerichtspräsident hat erkannt, allerdings habe eine Emschwär-
zung stattgefunden, bevor aber der verfolgende Beamte den

Betreffenden erreichen konnte, habe sich letzterer in ein Haus
geflüchtet und also sei jetzt dort die Waare in Sicherheit. Nunmehr

ist die Sache vor Obergericht, und diese Behörde wird
wohl etwa eine andere Justiz machen.

Der Paragraph wird durch's Handmehr angenommen.

„§. 26. Wenn Verschlagnisse erst nach ihrer Vollendung
und ohne Behändigung der Getränke und Transportmittel
entdeckt werden, so ist die daherige Anzeige sogleich schriftlich dem

Regierungsstatthalter, in dessen Bezirk der Vorfall stattgefunden,

einzugeben, und dieser soll dann das Angemessene von
Amtswegen und nach Anleitung der Gesetze verfügen."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 27. Die von den Gerichten ausgefällten Sentenzen
sind dem klägerischen Beamten sogleich mitzutheilen.

Zn Kraft erwachsene Urtheile werden von dem betreffenden

Regierungsstatthalter vollzogen und dabei preisgegebene Pfänder
und Getränke öffentlich versteigert."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 28. Der Regierungsrath erläßt die nöthigen Verordnungen

zu Vollziehung dieses Gesetzes, die ihm übertragen wird."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 29. Vom 1. Jänner 1841 an sind als aufgehoben
erklärt:

Die Ohmgeldordnung vom 24. Mai 1815, nebst zugehörigen

Erläuterungen, Dekret vom 6. September 1816.

Das Kreisschreiben, betreffend die Beschränkung des

Verkaufs gebrannter Wasser, vom 2. März 1821.

Das Dekret über den Verkauf inländisch gebrannter Wasser,

vom 26. November 1823 und die Publikation darüber vom
7. Zänner 1824.

Die Verordnung zu Begünstigung des Weinhandels, vom
19. September 1827.

Die Verordnung über die von gebrannten Wassern zu
bezahlenden Gebühren, vom 8. März 1832.

Das Dekret über das Ohmgeld für geistige Getränke, vom
8. Mai 1839.

Das Gesetz über den Bezug des Ohmgêes, vom
25. Februar 1840.

Ueberhaupt alle mit diesem Gesetze im Widerspruch siedenden

Bestimmungen."

von Zenner, Regierungsrath, trägt auf Annahme des
Paragraphs an, mit Auslassung der Bestimmung des
Zeitpunktes, weelcher im folgenden Artikel festgesetzt werden solle.

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 30. Gegenwärtiges Gesetz tritt am 1. Januar >841
in Kraft, soll gedruckt, auf übliche Weise bekannt gemacht und
in die Gesetzessammlung eingetragen werden.

Gegeben u. s. w,"

von Zenner, Regierungsrath, schlägt als Zeitpunkt, auf
welchen das Gesetz in Kraft treten solle, den 1. April 1841,
als den Anfang deS Quartals, vor.

Gfeller schlägt den 1. Januar 1842 vor, indem die Brennpatente

für das Jahr 1841 bereits ertheilt und bezahlt seien.

H err en schwand glaubt, es würde dem Zollgesetze
vorgegriffen sein, wenn man das Ohmgeldgesetz früher in Kraft
treten ließe, indem letzteres im §. 8 das Vorhandensein
obrigkeitlicher Kaufhäuser voraussetze, während der Regierungsrath
erst noch über eine daherige Bestimmung des Zollgesetzes zu
rapportieren habe.

von Zenner, Regierungsrath. Da Herr Gfeller selbst
Amtsschaffner ist, so soll er doch am Beßten wissen, daß der
Regierungsrath erkannt hat, die diesjährigen Brennpatente
sotten nur unter dem Vorbehalte gegeben werden, daß, wenn
ein neues Ohmgeldgesetz erlassen werde, dasselbe für das zweite
Halbjahr seine Anwendung darauf finde. Zeder Wasserbrenner
ist also gehörig vorbereitet und in Kenntniß gesetzt. Was die
Bemerkung des Herrn Altregierungsraths Herrenschwand
betrifft, so ist der §. 8 des Qhmgeldgesetzes bereits im letzten
Dezember, also vor Berathung des Zollgesetzes, beschlossen worden.

Jetzt existiren übrigens die Kaufhäuser noch, also paßt
der §. 8 auf den gegenwärtigen Zustand. Schaffen Sie aber
die obrigkeitlichen Kaufhäuser u. s. w. ab, so fällt dann der
darauf bezügliche Theil des §. 8 von selbst weg. ES ist also
nicht nöthig, deßhalb die Bestimmung des Termins heute zu
verschieben, besonders da mit Ausnahme der Brennpatente das
ganze Gesetz keine bedeutenden Veränderungen der bisherigen
Bestimmungen enthält.

Abstimmung.
Mit großer Mehrheit wird beschlossen, im vorigen und in

diesem Paragraph den Termin auf den 1. April 1841 zu setzen.

Eingang des Gesetzes.

„Der Große Rath der Republik Bern,
Von der Nothwendigkeit überzeugt, die sämmtlichen,

gegenwärtig bestehenden, das Ohmgeld betreffenden Vorschriften, in
eine einzige zusammenzufassen, und dabei zugleich diejenigen
Modifikationen und Vervollständigungen anzubringen, welche die
Umstände zu erfordern scheinen;

verordnet."
Friedli möchte nach dem Worte „Ohmgeld" einschalten

„und die Brennereien."

von Jenner, Regierungsrath, findet das überflüssig, da
das Ohmgeld sowohl die eingeführten, als die im Lande fabri-
zirten Getränke betreffe.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme gr. Mehrheit.

Es wird nun zur Berathung der Erheblichkeitssrage vor
gelegt, der am 2. März verlesene

Anzug mehrerer Mitglieder, dahin gehend, daß der
vorläufig angenommene §. 3 des Gesetzesentwurfs überdie Friedens

II



rich ter, bezüglich auf die Wahlart derselben, nach Analogie
der Unterstatthalterwahlen folgendermaßen abgeändert werden
möchte: „die Wahl der Friedensrichter geschieht durch den
Gerichtspräsidenten (oder allfällig durch das Amtsgericht) aus einem
doppelten Vorschlag der sämmtlichen Gemeindsbeamten des
betreffenden Bezirkes u. f. w., und einem ebenfalls doppelten
Vorschlag der sämmtlichen übrigen stimmfähigen Gemeindsglieder,
sei welchem aber die obbemeldten Gemeindsbeamten nicht mehr
mitstimmen."

I)>. Ammann. Das Friedensrichtergesetz ist längst mit
Sehnsucht erwartet worden, und im Allgemeinen hat das Land
demjenigen, was der Große Rath darüber beschlossen, Beifall
geschenkt. Hingegen wünscht man von vielen Seiten eine

Abänderung der Wahlart. Auch hätten Manche lieber Friedensgerichte

anstatt Friedensrichter gesehen, und auch dieser Punkt
sollte anfänglich Gegenstand deö heutigen Anzugs sein. Indessen
ist man davon abgegangen und wünscht jetzt bloß, daß es dem

Großen Rath gefallen möchte, die Wahlart abzuändern, so daß
die Friedensrichter ungefähr auf die Weise gewählt würden,
wie die Unterstatthalter, nämlich durch den Gerichtspräsidenten,
oder, wenn man lieber will, durch daS Amtsgericht, aus einem
doppelten Vorschlage der UrVersammlungen einerseits und aus
einem doppelten Vorschlage sämmtlicher Gemeindsbeamten
andererseits. Man redet freilich vielfach den direkten Wahlen das

Wort, und streng grundsätzlich mögen sie besser sein. Doch ist
auch Verschiedenes dagegen zu sagen. Man hat geglaubt, die
direkte Wahl der Friedensrichter sei ein Mittel, um den Versuch
zu machen, wie die direkten Wahlen überhaupt ausfallen würden.

Diesen Versuch möchte ich aber nicht da machen, wo eS

um einen einzelnen Beamten zu thun ist. Denn wenn da die

Wahl nicht gut ausfällt, so ist denn das wahrhastig kein Glück.
Ich wollte lieber dann einen Versuch mit direkten Wahlen
machen, wenn eine aus mehreren Mitgliedern bestehende Behörde
gewählt werden soll. Bis jetzt war man im Allgemeinen mit
dem Wablmodus für die Unterstatthalter zufrieden, denn daS

Resultat davon waren in der Regel gute Beamte. Daher haben
wir geglaubt, die Einführung einer ähnlichen Wahlart für die
Friedensrichter würde ein ähnliches gutes Resultat haben. Ich
trage darauf an, den Anzug erheblich zu erklären.

Sträub, Oberstlieutenant. Ich zweifle nicht daran, daß
die Herren Anzüger diesen Anzug in guter Meinung hieher
gebracht haben, hingegen bin ich überzeugt, daß, wenn derselbe
erbeblich erklärt wird, nichts anderes dabei herauskömmt, als
daß man das ganze Gesetz über die Friedensrichter den Bach
blnunterschickt. Wir baden daS Gesetz jetzt hinlänglich diskutirt,
und wer es beibehalten will, muß nicht solche neue Bestimmungen
vorschlagen. Wäre aber auch ein solcher Vorschlag schon in
der frühern Berathung gemacht worden, so würde ich auf keinen
Fall dazu gestimmt haben. Man wird in den Bezirken wohl
wissen, ob man einen Friedensrichter will oder nicht, und da,
wo sie einen wollen, sollen sie ihn auch selbst erwählen, und
man soll die Friedensrichter nicht abhängig machen vom
Gerichtspräsidenten, sowie die Unterstatthalter vom Regierungsstatthalter.

Der Untecstatthalter soll der Mann deö Regierungsstatthalters

sein, aber Eerichtsstellen sollen unabhängig sein.
Die zwei Jahre, für welche man den Friedensrichter erwählt,
werden nicht Alles umkehren. Wählt man einen guten
Friedensrichter, so wird man das Gesetz loben, wählt man aber
nicht einen guten, so wird das Gesetz die gewünschten guten
Folgen nicht haben. Indessen ist es, wie gesagt, teweilen nur
um zwei Jahre zu thun. Ich stimme mit voller Ueberzeugung
gegen die Erheblichkeit des Anzugs.

M on n a rd. Ich habe nicht zum Friedensrichtergesetz
gestimmt, weit ich nichts Ersprießliches dabei sehe; hingegen zum
Anzüge stimme ich. Die Ariedensrichterwahlen werden bestimmt
besser ausfallen, wenn der Gerichtspräsident, und besonders, wenn
das Amtsgericht zu wählen hat, als hingegen, wenn die Urver-
sammiungen direkt wählen. Denn man weiß gar wohl, wie es
da gelegentlich geht. Ich stimme also zur Erheblichkeit des
Anzugs.

W yß. Nicht alle Gemeinden haben ein Mitglied im
Amtsgerichte, also wird auch das Amtsgericht nicht immer wissen,

wer sich in einer Gemeinde am beßten zum Friedensrichter eignet.
Wem soll es am meisten an guten Friedensrichtern gelegen
sein s offenbar den Gemeinden; diese aber kennen ihre Leute und
werden also sicher auch gut wählen. Daher stimme ich gegen
den Anzug.

von Sinner, Oberstlieutenant. Uni ein guter Friedensrichter

zu sein, ist es nicht sowohl erforderlich, daß einer tiefe
Rechtskenntnisse habe, als daß er ein beliebter Mann sei, denn
wenn man mich für eine Freundlichkeit zu einem Manne führt,
der mir in den Tod zuwider ist, — wird der die Sache beilegen
können? Wenn nun die Gemeinde selbst wählt, so ist es
wahrscheinlicher, daß ein beliebter Mann gewählt werde. Ich glaube
überdieß, es sei der Fall, einmal den Versuch zu machen, was
bei den direkten Wahlen herauskömmt, denn zetzt geht ja fast
Niemand an die UrVersammlung. Ich stimme gegen die
Erheblichkeit des Anzugs.

2aggi, Regierungsrath, jünger. Sie, Tit., haben in
der frühern Berathung beschlossen, daß die UrVersammlungen
die Friedensrichter wählen sollen. Jetzt kömmt ein Anzug im
entgegengesetzten Sinne u. s. w. Es fragt sich, Tit.: wollen
Sie ein Friedensrichtergesetz oder nicht? Seit acht Iahren ist
bereits an diesem Gesetze hin und her gezerrt worden, und jetzt,
nachdem man mit Mühe etwas zu Stande gebracht hat, wobei
etwas GuteS herauskommen kann, möchte man eine wesentliche
Hauptbestimmung wieder über den Haufen werfen, waS eine
ganz neue Redaktion des Gesetzes nöthig machen würde. Der
Grund dieses Anzuges liegt, wie es scheint, im Mißtrauen in
die Fähigkeit der UrVersammlungen. Dieses Mißtrauen kann
ich nicht theilen. Die Urversammlungen sind das wahre Prinzip
der Demokratie; Sie alle, Tit., kommen auS denselben mittelbar

hervor, und daS Land ist gewiß auf die ehrenhafteste Art
hier repräsentiert. Ich habe mehreren Urversammlungen
beigewohnt, und da habe ich selten einen Mann gesehen, welchem
ich nicht logleich das Patent für den Großen Rath selbst hätte
ausstellen mögen. Sie, Tit., sind der beßte Beweis, daß
man von den Urversammlungen die beßten Wahlen erwarten
darf. Ein zweiter Grund gegen den Anzug ist der von Herrn
Oberstlieutenant von Sinner angebrachte. Der Friedensrichter
ist vor Allem ein Vermittler, und zwar zunächst für Diejenigen,
welche die UrVersammlung ausmachen. Wird da ein Solcher
durch ein geheimes Stimmenmehr gewählt, so giebt ihm daS
einen weit größern Kredit, als wenn er auf die heute
vorgeschlagene Weise gewählt würde. Ein dritter Grund gegen den
Anzug ist folgender. Man hat durch das Gesetz bezweckt, den
Urversammlungen ein mehreres Interesse zu erwecken, alS sie
bisher hatten; denn warum werden die Urversammlungen oft
kaum von einem Zehntheil der stimmfähigen Bürger besucht?
weil sie bloß Wahlmänner zu wähle» haben. Darum wollte
man durch daS Gesetz den UrVersammlungen wenigstens eine
direkte Wahl übrtragen, diejenige des Friedensrichters. Lieber
wollte ich gar kein Friedenörichtergesetz als eines nach der
heute vorgeschlagenen Wahlart, und ich würde nicht mit Muth
an eine neue Redaktion gehen. Wenn man nicht auf dem
Friedensrichtergesetze beharren will, wie es aus der letzten Be
rathung hervorgegangen ist, so abstrahiere man lieber ganz
davon; durch den gestern ausgetheilten Dekretsentwurf über
das Verfahren in Bagatellsachen kann man fast den nämlichen
Zweck beim eigentlichen Richter erreichen. Ich stimme gegen
die Erheblichkeit des Anzuges.

Schläppi; Die Folgen werden zeigen, ob das
Friedensrichtergesetz dem Zwecke entspricht oder nicht; wer aber die
Stimmung auf dem Lande kennt, dem wird es nicht in Sinn
kommen, die Bürger auch hier in ihrem Wahlrechte zu
beschränken. Das beschränkte Wahlrecht ist ohnehin mit unsern
demokratischen Grundsätzen nicht vereinbar, und es sind bereits
Anträge gefallen, die beschränkte Wahlform auch in andern
Sachen abzuschaffen. Die beschränkten Wahlen werden immer
gehässig bleiben. Ich stimme gegen den Anzug.

A d st i m m u n g.
Für die Erheblichkeit des 'Anzuges .26 Stimmen
Tagegen Mehrheit.
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Definitive Redaktion des Gesetzesentwurfs über die
Friedensrichter.

Die in der frühern Berathung modisizirten oder zurückgeschickten

Paragraphe, welche nunmehr, nachdem den beschlossenen

Abänderungen und Vervollständigungen Rechnung getragen
worden, zur definitiven Annahme vorgelegt werden, sind die
5§. I, 3, 5 bis 17, 19 bis 25. Zu wesentlichen Bemerkungen
geben bloß folgende Paragraphe Anlaß.

5. 3.

Die Herren Alt-Staatsschreiber May und Monnard
wünschen eine ergänzende Bestimmung für den Modus, nach
welchem verschiedene UrVersammlungen des nämlichen Gemeindebezirks

sich erklären können, ob sie einen gemeinschaftlichen
Friedensrichter ausstellen wollen.

Die Herren Oberstlieutenant Sträub und Regierungsrath
Jaggi, jünger, halten eine solche Bestimmung für überflüssig,
indem diese Frage durch den Präsidenten jeder UrVersammlung
zur Sprache gebracht werden könne.

Der Paragraph wird mit großer Mehrheit unverändert
angenommen.

§. 15.

Jaggi, Regierungsrath, jünger, schlägt folgenden Zusatz
am Ende des zweiten Satzes vor, mit dem Beifügen, daß
derselbe in der frühern Berathung bereits erheblich erklärt, von
der Justizsektion aber überflüssig erachtet worden sei, jetzt aber
bei nochmaliger Prüfung dennoch nöthig scheine: „Diese
Appellation findet jedoch nur in den Fällen statt, wo der
Streitgegenstand nicht schätzbar ist, oder dessen Werth Fr. 200
übersteigt. Die Appellation geschieht an das Obergericht, und zwar
in der im Cidilprozeßgesetze vorgeschriebenen Form.

Sträub, Oberstlieutenant, hält diesen Zusatz für
überflüssig indem sich die Appellationsbehörde je nach dem Werthe
des Gegenstandes von selbst verstehe.

Moreau schlägt folgende Redaktion des dritten Satzes
vor: „In demjenigen Kantons theile, wo das bernische
Civilgesetzbuch Gesetzeskraft hat, sind ebenfalls anwendbar die
Bestimmungen des Artikel 778 dieses Gesetzbuches, bezüglich auf
die Abfassung der Urtheile und der Ausnahme gegen diese; die
Artikel 780 und 781, betreffend die Nichtigkeitsklagen, und in
demjenigen Theile, wo das französische Civilgesetzbuch noch in
Kraft ist, und wenn von den Partien auf die Appellation
verzichtet wurde', erhalten die Artikel 2044 bis 2058 ihre
Anwendung.

Ob recht stimmt, wie Herr Oberstlieutenant Sträub, die
Rechtsagenten werden den Parteien schon sagen, an wen sie

appelliren müssen, damit es lange gehe.

Jaggi, Regierungsrath, jünger, erwidert, der von ihm
vorgeschlagene Zusatz sei nöthig, um jedem Zweifel
zuvorzukommen, pflichtet aber dem Antrage des Herrn Moreau bei,
mit Auslassung der Worte: „und wenn von den Parteien
auf die Appellation verzichtet wurde."

Sträub, Oberstlieutenant, schließt sich dem Antrage des
Herrn Moreau an.

Abstimmung.
1) Für den Paragraph, mit Vorbehalt der

angetragenen Zusätze und Modifikationen gr. Mehrheit.
2) Für den Zusatz des Herrn Regierungs¬

raths Jaggi 43 Stimmen.
Dagegen 30

3) Für den Antrag des Herrn Moreau, mit
Auslassung der angeführten Worte 57

(Viele Mitglieder stimmen nicht.)

h. 17.

von Erlach bezweifelt, ob es angemessen sei, dem
Friedensrichter Strafkompetenzen einzuräumen, und glaubt, es sei
besser, die Betreffenden dem ordentlichen Richter zu übergeben.

Die Herren Fried li und Zahler unterstützen diesen
Antrag.

Die Herren Oberstlieutenant Sträub, Regierungsstatt-
balter Romang, Jaggi, Regierungsrath, älter, Obrecht,
Oberstlieutenant Ryser und Regierungsrath Jaggi, jünger,
unterstützen dagegen den Paragraph, wie er ist, theils, weil
der nachstehende §. 18, welcher dem Friedensrichter eine
Strafkompetenz für Anstandsverletzungen giebt, bereits in der frühern
Berathung definitiv angenommen worden, theils, weil eine solche
Kompetenz durchaus nöthig sei, um dem Friedensrichter die
erforderliche Achtung zu verschaffen, theils endlich, weil es sich

hier um bloße Ordnungsstrafen handle u. f. w.

Bach widersetzt sich der Abstimmung über den Antrag des
Herrn von Erlach, da es sich heute nicht mehr um neue
Anträge, sondern bloß darum handeln könne, zu untersuchen, ob
die vorgelegte Redaktion den früher gefaßten Beschlüssen gemäß
sei.

Weber, von Utzenstorf, mochte das Maximum der
Strafkompetenz von Fr. 10 auf Fr. 6 herabsetzen.

Huggler. Wenn der Friedensrichter über Streitgegenstände

bis auf Fr. 25 definitiv urtheilen kann, sollte man ihm
nicht eine Strafkompetenz von Fr. 10 anvertrauen dürfen?
Glaubt man also, man werde Friedensrichter wählen, welche
Ohren haben, wie Esel?

Herr Vize-Landammann weist den Redner wegen
dergleichen Ausdrücken zur Ordnung und erklärt, daß aus
dem von Herrn Bach angeführten Grunde keine Abstimmung
über den Antrag des Herrn von Erlach zulässig sei.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme des §. 17 große Mehrheit.

§. 25, betreffend den Zeitpunkt, auf welchen das Gesetz in
Kraft treten soll.

Jaggi, Regierungsrath, jünger, will daherige Anträge
abwarten.

von Erlach stellt, unter Hinweisung auf den genauen
Zusammenhang dieses Gesetzes mit dem zur Berathung
vorliegenden Dekretsentwurfe zur Vereinfachung des Verfahrens in
Bagatellsachen, den Antrag, die Bestimmung des Zeitpunktes
zu verschieben, bis derjenige festgesetzt sein werde, auf welchen

das erwähnte, nächstens zu berathende Dekret in Kraft treten
solle.

Ryser, Oberstlieutenant, unterstützt diese Ansicht und

fragt, ob es nicht angemessen wäre, das erwähnte Dekret dem

Friedensrichtergesetze anzuhängen oder einzuverleiben, indem es

nicht ganz schicklich scheine, ein eigenes Gesetz über Bagatellsachen

zu machen.

Mühle mann, Regierungsftatthalter, möchte dagegen das

Friedensrichte, gesetz sofort in Kraft treten lassen, da es in
Kraft sein müsse, bevor die UrVersammlungen zusammentreten.

Die Herren Huggler, Schläppi, Kißling,
Amtsschreiber, und Regierungsrath Jaggi, älter, möchten den

Zeitpunkt ebenfalls'heute bestimmen.

Jaggi, Regierungsrath, jünger, pflichtet dem Antrage
des Herrn von Erlach bei. Beide Gesetze stehen allerdings mit
einander in Verbindung, und wenn nicht beide auf den gleichen

Zeitpunkt in Kraft treten, so tritt dann ein sehr ungleiches

Verfahren in Bagatellsachen in denjenigen Gemeinden, welche kem«

Friedensrichter erwählen, ein, und manche Gemeinde würden

vielleicht sogar bestimmt, Friedensrichter zu wählen, die, wenn

das Gesetz über die Bagatellsachen gleichzeitig in Kraft tritt,
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keine wählen würden. Wird letzteres Gesetz angenommen, so

werden die Gemeinden in der Nähe von Gerichtspräsidenten
vermuthlich keine Friedensrichter wählen, wenigstens ich will,
wenn einmal die Formen in Bagatellsachen vereinsacht sind,
das Recht lieber bei einem rechtskundigen Manne schöpfen.
Dieses Dekret wird aber wahrscheinlich schon morgen in
Berathung kommen.

Abstimmung.
1) Für den Paragraph, mit Vorbehalt der

Bestimmung des Zeitpunktes Handmehr.
2) Den Zeitpunkt später zu bestimmen 50 Stimmen,

ihn sogleich zu bestimmen .49 „

Alle übrigen Artikel, so wie der Eingang des Gesetzes,
werden sämmtlich, theils durchs Handmehr, theils mit größer
Mehrheit unverändert angenommen.

Hierauf wird zur Berathung der Erheblichkeitsfrage
vorgelegt die am 3. März verlesene

Mahnung des Herrn Oberstlieutenants Knechtenho-
ser, betreffend den von ihm früher schon gemachten und vom
Großen Rathe erheblich erklärten Anzug, bezüglich auf die
Bearbeitung und Vorlegung einer allgemeinen Uebersicht des

Straßen- und WasserbauS im Kanton Bern.

Knecht en h oser, Oberstlieutenant. Es ist unumstoßbare
Thatsache, daß unser Straßenwesen von Anbeginn bis jetzt in
großem Wirrwar gewesen ist und daher zu großen Mißgriffen
Anlaß gegeben hat. Es ist demnach Zeit, daß endlich einmal
feste Grundsätze darüber aufgestellt werden. Ich maße mir nicht
an, mich hier als Faktotum in dieser Sache aufzuwerfen, und
ich will auch dem Baudcpartement und seinen Mitgliedern
keineswegs zu nahe treten. Indessen ist unläugbar hin und wieder
wesentlich geirrt worden, und ich will nur einige Mißgriffe
hervorziehen. (Der Redner bezeichnet nun als solche die Thuner-
seestraße, insbesondere aber deren Fortsetzung bei der Weißenau
vorbei gegen Unterseen, welche zweimal über die Aare führe
und zwar liber Schiffbrücken, die oft unbrauchbar seien, und
weil diese Straße nicht in das Centrum des Bödeleins führe,
wtvs doch später geschehen müsse, wo man aber dann in der
Entfernung von einer halben Stunde drei parallel lausende
Straßen habe; — ferner die Bielerseestraße, wodurch mit
ungeheuern Kosten mehr für andere Kantone als für uns selbst
gesorgt sei.) Um solchen Mißgriffen vorzubeugen, halte ich es
für nöthig, daß je eher, je lieber eine Uebersicht aller derjenigen
Straßenbauten gebracht werde, welche bis jetzt ausgeführt worden,

und welche noch ausgeführt werden müssen. Die verschiedenen

Kantonstheile haben in dieser Hinsicht verschiedene
Bedürfnisse. Ich will jetzt nur vom Oberlande, vom Simmenthal,
vom Emmenthal und vom Frutigthal reden, weil ich diese Theile
näher kenne. Die Hauptprodukte des Oberlandes sind Steine
und Vieh. Der Transport der ersten geht über den See und
kostet per Centner ungefähr Btz. 1, während er zu Land Btz. 4
bis 5 kosten würde. Das Vieh geht meistens nach Italien.
Ein fernerer Industriezweig sind die fremden Herrschaften. Diese
bringen jährlich in drei oder vier Monaten wenigstens eine halbe
Million Schweizerfranken baares Geld in's Land. Diese
Herrschaften wollen ihr Geld angenehm verthun. Gut essen und trinken
können sie zu Hanse, sie kommen also bloß der Naturschönheiten
des Oberlandes wegen her. Darauf sollten Sie, Tit., und besonders

die Mitglieder aus dem Oberlande einmal aufmerksam werden.
Ich habe vorigeSIahr sämmtliche Wirthe des Oberlandes zu einer
Zusammenkunft eingeladen, und es wurde da ein Comite'
formtet, nm zu versuchen, ob nicht die Regierung dahin zu bringen

wäre, die Straßen nach Lauterbrunnen und Grindelwald,
sowie die stark besuchten Saumwege über die große und kleine
Scheidegg u. s. w., ein wenig in Stand zu setzen. AuS diesem
Gesichtspunkte betrachte ich die Bedürfnisse des Oberlands. Im
Frutigthal wäre es von äusserster Wichtigkeit, dem Passe über
die Gemmi Aufmerksamkeit zu schenken. Die Simmenthalftraße
sodann kann mit der Zeit von allergrößter Wichtigkeit werden

für den Kanton, wenn nämlich derselben ein Débouché über
die Ormonds gegen den Simplon zu eröffnet wird. Das, Tit.,
fasse ich ins Auge, und die Staatsökonomie fordert, in solchen

Dingen ein wenig weit zu sehen. Das Emmenthal ist der
Kern des Kantons in Beziehung auf Industrie. Dort wäre
im Straßenwesen noch ausserordentlich Vieles zu machen. Wir
haben neulich erst gehört, wie viel Käse nur auf der Wannen-
fluhstraße sjährlich geführt werden. Ich kenne zu Sumiswald
Häuser, welche einzig 4000 bis t>000 Centner Käse jährlich ex-

portiren, dabei aber einen Weg einschlagen müssen, wo sie oft
fast im Kothe ersticken. Alle diese Bedürfnisse sollte man ins
Auge fassen, und geschickte Männer sollten die verschiedenen
LandeSgegenden in diesem Sinne bereisen und untersuchen. Ich
sage das nicht für mich, ich bin hier Mitglied des Großen Raths
und sage meine Meinung frei und offen, lege man mir eS aus,
wie man will. So viel, Tit., zur Unterstützung der Mahnung.

vr. Schneider, R.R. Der Regierungsrath bat sich mit dem

Anzüge des Herrn Präopinanten bereits beschäftigt, indem er
ihn nicht bloß dem Baudepartement, sondern auch dem Departement

des Innern überwiesen hat. Das Departement deS

Innern hat ihn der Kommission für Handel und Industrie
übermittelt; der Rapport derselben war aber etwas zu kurz, weßhalb
das Departement jetzt von sich aus einen solchen ausarbeiten
man läßt. Es wird also der Sache Folge gegeben. Indessen muß sich

von einer solchen Uebersicht nicht sanguinische Hoffnungen machen.
Es ist gar gut zu sagen, man solle nach Grundsätzen arbeiten ; aber
in der Ausführung macht sich dann das Privatinteresse immerhin
geltend, auch wenn die Betreffenden glauben, daß es gar nicht
mit im Spiele sei. Gewiß wird die Straße über die Wengernalp
nicht eine der ersten sein, welche das Departement des Innern
vorschlagen wird. Was die Bielseestraße betrifft, so habe ich

seiner Zeit zwar dazu gestimmt, aber mit der Bedingung, daß

nicht angefangen werde, bis Viel seinen Zoll abgetreten habe.
Das hat man nicht gewollt. Privatinteresse habe ich keines bei

dieser Straße, und wir auf unserer Seite haben keinen Vortheil
davon. Ich sehe aber diese Straße von einem andern Gesichtspunkte

auS an. In Bezug auf den innern Verkehr schadet sie

keinem Menschen, und in Bezug auf den Transit lediglich der
Straße von Bern über Aarberg nach der Zihlbrücke. Wenn
wir aber einen Transit haben wollen, so müssen wir demselben
den kürzesten Weg anweisen, damit wir ihn behalten, besonders,
wenn wir sehen, waS für Opfer Frankreich bringt, um uns
den Transit abzuschneiden. Ich will lieber auf einer einzigen
Straßenftrecke von bloß einigen Stunden den Transit haben,
als auf vielen Straßen zusammen gar nichts. Drei Viertheile
des ganzen Transits des Kantons Bern gehen durch das
Seeland, und zwar von Solothurn über Vüren und Aarberg
gegen Murten und die Zihlbrücke, ohne den Wassertransit zu
rechnen. Dieser Transit geht durch die Bielseestraße dem
Seelande nicht verloren, nur findet er auf einer etwas kürzern
Linie statt. Der daherige Verlust wird aber dadurch ersetzt,
daß in Folge dieser kürzern Linie der Transit in desto größerm
Maße zu uns kömmt; denn eine Stunde mehr oder weniger
bringen die Handelsleute schon in Anschlag. Es wäre allerdings
wünschenswert!), die Hauptstadt zum Mittelpunkt des Transits
zu machen; allein Bern ist nun einmal nicht dazu gelegen.
Somit ist die Bielseestraße im Interesse des Kantons und des

Handels, wiewohl nicht zu läugnen ist, daß sie ausserordentlich
viel gekostet hat. Ich stimme zur Erheblichkeit der Mahnung,
nur soll man nicht glauben, daß man deßhalb in Zukunft gar
nicht mehr theuer oder verkehrt bauen, und daß das Privatinteresse

sich nicht nach wie vor geltend machen werde.

Huggler. Man hat wiederum die Unzweckmäßigkeit der
Thunerseestraße hervorgezogen. Wenn man im Oberlande von
Haus zu Haus nachfragt, so wird wohl Niemand sagen, daß
diese Straße ein Mißgriff sei. Die Straße bei der Weissenau
vorbei nach Unterseen ist von der Stadt Unterseen verlangt
worden, damit sie nicht den Umweg gegen den Rügen machen
müsse. Vom Ementhale hat man gesagt, wie das der Kern
des Kantvns sei. Wir haben schon oft erfahren, daß man das
Oberland fester für die Schale hält, als den Kern. Wenn
der Herr Anzüger glaubt, die Regierung solle über die Scheidegg

straßen helfen, so hat derselbe das Straßengesetz nicht gut
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studirt, denn sonst würde er finden, daß diese Wege nicht in
die Straßen der drei ersten Klassen gehören, wohl aber der
Grimselpaß. Für diesen sehen wir alle Zahre Zahlen im Büdget,
aber nie wird etwas davon verwendet. Indessen will ich zur
Erheblichkeit der Mahnung stimmen.

Der Herr Vicelandammann, um seine Meinung
gefragt, ist mit der Mahnung ganz einverstanden, indem es längst
nöthig gewesen wäre, im Straßenwesen mit mehr Vorsicht und
Aufmerksamkeit zu verfahren.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit der Mahnung gr. Mehrheit.

Entgegen dem Antrage der Zustizsektion wird das
wieverholte Ehehindernißdispensationsbegehren des Chr.
Schär, von Zauggenried, mit 64 gegen 35 Stimmen neuerdings

abgewiesen.

Dagegen wird auf den Antrag der Zustizsektion dem
Ehehindernißdispensationsbegehrender Wittwe Salome
Gränicher, geb. Staub, mit 64 gegen 30 Stimmen
entsprochen.

Der Herr Vicelandammann giebt der Versammlung
Kenntniß von einer Anzeige des Regierungsrathes, daß

letzterer die Strafe des wegen Diebstahls seit dem 2l. März
1840 für 2'/z Zahr im Schellenwerk enthaltenen Heinrich
Pfenninge? aus dem Kanton Zürich in eine fortwährende
Kantvnsverweisung verwandelt habe.

(Schluß der Sitzung nach 2 Uhr.)

It
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Verhandlungen
deö

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Zwölfte Sitzung.

Samstag den 6. März 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident! Herr Landammann Blösch.

Namensaufruf. Genehmigung des Protokolls.

Tagesordnung.
Dekrets.entwurf der Zustizsektion zu Vereinfachung

des Verfahrens in Bagatellsachen, deren Behandlung den

Gerichtspräsidenten durch das Gesetz über die Friedensrichter
und dessen Vollziehung nicht entzogen wird.

Zaggi, Regierungsrath, jünger. Sie haben ein FriedenS-
richtergesetz berathen, worin das Dersabren in den sogeheißenen

Bagatellsachen und Aussöhnungsversuchcn um sehr Vieles
vereinfacht und unkostspieliger gemacht worden ist. Sie haben es

aber fakultativ gelassen, ob Friedensrichter aufgestellt werden
sollen oder nicht ; wenn Sie dabei stehen bleiben, so bleiben

Sie auf halbem Wege stehen, und es würde daraus ein

ungleiches Verfahren in ein und denselben Geschäften hervorgehen,
nämlich zwischen Bezirken, wo Friedensrichter sind, und
zwischen solchen, wo keine sind. Das wäre nun nicht rathsam
gewesen; so hätte ein Theil der Bevölkerung in deu an sich

unbedeutender», für den Betreffenden aber doch oft sehr
wichtigen, Händeln sehr wohlfeil prozediren können, während
Andere nur auf die bisherige kostspielige Weise zu ihrem Rechte

gelangen könnten. Daher hat der Regierungsrath dem Zustiz-
departement aufgetragen, ein Dekret redigiren zu lassen, um
das Verfahren in Bagatellsachen und Aussöhnungsversuchen,
da wo dieselben den Gerichtspräsidenten mittelst deS

Friedensrichtergesetzes nicht entzogen werden, mit den Bestimmungen
dieses letztern Gesetzes in Uebereinstimmung zu bringen. Sie,
Tit., können nun selbst entscheiden, ob das vorliegende Dekret
den Forderungen entspricht; 2dr Rapporteur wird sehr dankbar

sein, wenn man ihn auf allfällige Mängel und Lücken aufmerksam

macht, denn es war sehr leicht, bei der Redaktion etwas

zu vergessen, und diesen Morgen erst ist vom Regierungsrathe
zu Ergänzung einer entdeckten Lücke ein nachträglicher Ausatz

vorgebracht worden. Ich trage darauf an, daß artikelsweise in
den Entwurf eingetreten werde.

Das sofortige Eintreten und die artikelsweise Behandlung
wird sofort durch's Handmehr beschlossen.

I. Die Satzung 132 des Civilprozeßgesetzes wird
dahin abgeändert, daß die in derselben vorgeschriebene Vorladung

an den Beklagten auf Anmelden des Klägers durch den
Richter von Amtes wegen zu erlassen ist, ferner daß die Parteien

auch freiwillig vor ihm erscheinen und ihre Streitsache
vortragen können, und daß sowohl durch jene Vorladung als
dieses freiwillige Erscheinen jede Verjährung oder Erhitzung ohne
Weiteres unterbrochen wird."

Zaggi, Regierungsrath, jünger, bemerkt, dieser Paragraph

sei gemäß einem Antrage abgefaßt, welcher im Großen
Rathe bei Berathung des Friedensrichtergesetzes gestellt worden.

Mühlemann, Regierungsstatthalter, glaubt, daß auch
hier ausdrücklich, gleich wie es in tz. 19 des Friedensrichtergesetzes

geschehen, gesagt werden sollte, der Gerichtspräsident
bestimme dem Kläger einen Termin und erlasse eine schriftliche
Ladung an den Beklagten.

Zaggi, Regierungsrath, jünger, erwiedert, das verstehe
sich nach Satzung 132 C. P. von selbst, im Friedensrichter-
gesetz habe man es bloß darum ausdrücklich gesagt, weil man
eS dort nicht mit rechtskundigen Richtern zu thun habe.

Der Paragraph wird durch's Handmehr angenommen.

„tz. 2. Wenn der Richter den Parteien nach Satz. 133
einen Mann vorschlägt, um unter dem Vorfitze desselben einen

I Aussöhnungsversuch abzuhalten, so soll der Letztere dafür Zeit
und Ort bestimmen, und solche den Parteien entweder selbst
oder durch den Weibel bekannt machen."

Durch's Handmehr angenommen.

„§. 3. Die Vorschrift des Art. 1 gilt auch in Fällen der
Satz. 297, deren Beurtheilung den Gerichtspräsidenten durch
das Gesetz über die Friedensrichter und dessen Vollziehung nicht
entzogen wird.

Zn diesen Fällen soll nach der Untersuchungsmaxime
verfahren werden, und der Richter an die Schlüsse der Parteien
nur in so fern gebunden sein, daß er ihnen nicht ein Mehreres
zusprechen darf, als worauf sie antragen."

Zaggi, Regierungsrath, jünger, bemerkt, es sei jetzt hier
dafür gesorgt, daß in solchen unbedeutenden Sachen nicht mehr
eine Reihe von Znzidenten aufgeworfen, oder sogar die Reform
erklärt werden könne, wie dieß bisher von einigen Gerichtspräsidenten

zugelassen worden sei.

Obrecht findet diese Bestimmung, unter nochmaliger
Hinweisung auf den von ihm bei der Behandlung des

Friedensrichtergesetzes erzählten Hühnerprozeß, sehr wohlthätig, indem
damals Klage und Antwort, Replik und Duplik nur Btz. 199,
die moderirte Kostensnote hingegen Fr. 199 gekostet habe.

Der Paragraph wird durch's Handmehr angenommen.



„§. 4. Zn denjenigen Bezirken, wo keine Friedensrichter
aufgestellt werden, sind bloße Schimpf-, Stich, und Verach-
tungSreden, die nicht zu den Injurien gehören, in Betreff
welcher das Gesetz daS gewöhnliche Verfahren gestattet oder ein
besonderes vorschreibt, auch durch die Gerichtspräsidenten auf
die im §. !4, Art. 2 des Gesetzes über die Friedensrichter vor.
geschriebene Weise endlich zu beseitigen."

Zaggi, Regierungsrath, jünger, macht aufmerksam, daß
auch dieser Paragraph einem bei Berathung des FriedenSrich-
gesetzeS erheblich erklärten Antrage gemäß sei u. s. w.

Der Paragraph wird durch's Handmehr angenommen.

5. Zn den Fällen der Art. 3 und 4 ist jeder
Schriftenwechsel von Seite der Parteien oder durch Anwälte
unzulässig.

Bei denselben sind auch die Satzungen 84 und 85 C. P.
nicht anwendbar."

Zaggi, Regierungsrath, jünger, hält eine Modifikation
dieses Paragraphs, die aber im Regierungsrathe nicht beliebt
habe, für nöthig, nämlich eine Ausnahme von dem Verbote
jeden Schriftenwechsels für einfache Schuldsachen, bezüglich auf
Pfandzedel, Kundmachungen u. f. w.

Die Herren von Erlach und Zaggi, Regierungsrath,
älter, erwidern, daß die Vorlegung von dergleichen Papieren
nicht alS Schriftenwechsel anzusehen sei, sondern dieser Ausdruck
beziehe sich auf Replik und Duplik u. f. w., ein solcher Zusatz
sei demnach überflüssig.

Der Herr Landammann, um seine Meinung gefragt,
pflichtet dieser Ansicht bei; Schriftenwechsel seien die schriftlichen

Entwickelungen der Gründe für und wider, schriftliche
Akten aber, aus welchen der Streit entstehe, seien nicht damit
verstanden, so daß der Paragraph, wie er vorliege, Demjenigen
völlig entspreche, was der Herr Berichterstatter wünsche.

Zaggi, Regierungsrath, jünger, zieht seinen Antrag
zurück, da es ihm genüge, daß diese Interpretation des §. 5 in
den Verhandlungen erscheinen werde.

Der Paragraph wird durchs Handmehr angenommen.

„§. 6. Zn den Fällen der Artikel 1, 2, 3 und 4 sollen
die Parteien oder diejenigen, welche sie nach dem Gesetze bei

ihren rechtlichen Handlungen zu vertreten haben, bei dem durch
den Richter oder Vermittler festgesetzten Termine persönlich
erscheinen, wenn sie im Amtsbezirke des Richters wohnen, und
nicht durch Krankheit oder andere wichtige Gründe, deren
Erheblichkeit der Richter oder Vermittler zu beurtheilen hat,
davon abgehalten werden. Mündliche Vorträge durch patentirte
Anwälte oder andere dritte Personen dürfen nur da statt
finden, wo die Parteien oder ihre ordentlichen Vertreter nicht
persönlich vor dem Richter oder Vermittler erscheinen müssen."

Zaggi, Regierungsrath, jünger. Ich habe heute im
Regierungsrath auf einen Zusatz angetragen, welchen ich, da

er vom Regierungsrath genehmigt worden, Namens desselben

hier wiederhole. Dieser Zusatz wäre nach den Worten: „davon
abgehalten werden" einzuschalten, und lautet: „Volljährige
Weibspersonen können in Sachen, die ihrer willkürlichen
Verfügung unterworfen sind, und in Fällen des §. 4 persönlich
por dem Richter erscheinen und ihr Streitgeschäft selbst

vortragen."

Dr. Ammann. Wenn es nicht zu spät gewesen wäre, so

hätte ich schon gestern gerne zu §. 18 des Friedensrichtergesetzes
stnen Zusatz vorgeschlagen. Der vorliegende §. 6 stellt als
Regel auf, daß die Parteien persönlich erscheinen müssen, mit
Ausnahme einzelner besonderer Fälle. Andererseits muß man
aber doch auch suchen, Mißbräuche zu verhüten. Zch schlage
daher vorerst vor, statt: »und nicht in Krankheit" zu sagen:
„und nicht durch hinlänglich bescheinigte Krankheit." Ein
anderer Umstand ist der. Wenn also die eine Partei nicht im
nämlichen Amtsbezirke wohnt, und wäre es auch nur ganz nahe
an der Grenze, so braucht dieselbe nicht persönlich zu erscheinen,

sondern kann sich durch einen Anwalt vertreten lassen. Die
andere Partei ist.vielleicht ein armes Knechtlein, ein Mann,
der, wenn er Fr. 25 verliert, sein Vermögen verloren hat.
Dieser muß nun, weil er herwärts der Grenze wohnt, selbst
erscheinen und steht dann einem gewandten Advokaten gegenüber.

DaS kann ihm in vielen Fällen höchst nachtheilig sein.
(Der Redner führt ein solches Beispiel an.) Zch möchte Ihnen
das ans Herz legen; es ist nicht gut, wenn mit ungleichen
Waffen gekämpft wird, sondern man muß die Spieße gleich
lang machen. Man wird zwar sagen, das würde wiederum ein
nicht ganz einfaches Verfahren zur Folge haben ; allein, Tit., dieser
Schaden wird nicht so groß sein, als derjenige sein kann, welcher

der auf solche Weise benachtheiligten Partei zugefügt wird.
Zch wünsche daher sehr, daß folgender Zusatz erheblich erklärt
werde: „Wenn aber einer Partei aus einem der vorangegebenen
Gründe gestattet wird, sich durch dritte Personen mündlich
vertreten zu lassen, so soll dies auch der Gegenpartei auf ihr
Begehren gestattet werden." Durch diesen Zusatz, Tit., wird
keine unnöthige Vertretung herbeigeführt, und ich halte es um
so mehr für meine innige Pflicht, Sie auf diesen Gegenstand
aufmerksam zu machen, als dies Gesetz nicht fakultativ ist, wie
daS Friedensrichtergesetz.

Schär. Das müßte ich unterstützen, ich möchte aber noch
weiter gehen nnd den letzten Satz des §. 8 ganz streichen. Der
Zweck, den man bei Aufstellung dieses Paragraphen hat, ist
sehr wohlthätig; man will, daß die Söhneversuche möglichst
zu einem Resultate gelangen, und daß diejenigen Sachen, welche
vor den Richter kommen mit möglichst geringen Kosten
beurtheilt werden; eine ähnliche Vorschrift ist allerdings bereits im
Gesetze über die Friedensrichter; daS hindert mich aber nicht,
anzutragen, daß Zedermann gestattet werde, sich vor dem Richter

vertheidigen zu lassen. DaS Recht der Verbeiständung ist
sehr wichtig, und der Staatsbürger kann ohne dasselbe in vielen

Fällen zu großem Schaden kommen. Wenigstens hier in
Bern werden die Verbeiständungen in der Regel durch Agenten
gemacht, selten durch Advokaten. Nun gebe ich zu, daß hier
und da die Agenten Schuld sein mögen, daß eine Freundlichkeit
ohne Erfolg ist; aber in sehr vielen Fällen haben hier die Agenten

dazu beigetragen, daß die Sachen gütlich beseitigt wurden.
Der letztern Fälle waren nach meiner eigenen Erfahrung weit
mehr, als der ersteren. Jedenfalls ist es sehr gefährlich, den
Parteien das Recht der Verbeiständung zu entziehen. Wenn
Einer einem gewandten Gegner gegenüber steht, wie will er sich

vertheidigen? Er soll sich vertheidigen, versteht es aber nicht;
er möchte einen sachkundigen Vertheidiger haben, und darf nicht!
Wenn Jemand ausserhalb des Amtsbezirks wohnt und z. B. hier
in Bern ein Geschäft hat und glaubt, er sei nicht sähig
genug, es selbst zu besorgen, so übergiebt er die Sache einem
hiesigen gewandten Geschäftsmanne. Dieser greift die Gegenpartei

an, und Letztere unterliegt, weil sie sich nicht zu benehmen

weiß und nicht verbeiständen lassen darf. Man wird sagen,
der Richter solle in solchen Fällen Demjenigen Schutz gewähren,
welcher nicht der Sache gewachsen sei u. s. w. Das kann hier
und da geschehen, aber auch beim deßten Willen nicht immer.
Der Richter soll eine unparteiische Stellung beibehalten, also
kann er sich nicht zum Advokaten der einen Partei aufwerfen.
Wenn Sie diesen letzten Satz des Paragraphen annehmen, so
wird in vielen Fällen kein Aussöhnungsversuch statt finden.
Wenn Jemand vor den Friedensrichter citirt wird, so kann
man ihn nicht hindern, vorher sich bei einem Agenten zu be-
rathen. Der sagt ihm dann : laß dich nicht ein, gieb nichts
nach. So wird er vor dem Friedensrichter erscheinen,
während, wenn er sich verbeiständen lassen dürfte, die Sache
möglicher Weise hätte beseitigt werden können. Daher trage ich
darauf an, den letzten Satz des §. 8 zu streichen.

Zaggi, Regierungsrath, älter. W»nn man diesen Antrag
beim Friedensrichtergesetze gestellt hätte, so würde ich begriffen
haben, daß man nicht das Zutrauen zum Friedensrichter habe,
als sei er im Stande, sich rein an die Thatsache zu halten,
obgleich ich für mich dieses Mißtrauen nicht theile. Daß man
aber glaubt, der Gerichtspräsident, welcher ein rechtskundiger
Mann sein soll, werde nicht im Stande sein, die Thatsachen
im Auge zu behalten, das begreife ich nicht. Daher will ich
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bei dem Paragraphen bleiben, wie er ist, zumal wir das Näm-
liche auch im Friedensrichtergesetze haben. Die Gerichtspräsidenten

werden übrigens immer besser werden und Wahrheit und
Schein zu unterscheiden wissen. Die Hochschule wird in dieser
Beziehung ihre Früchte nicht schuldig bleiben.

Weber, von Utzenstorf, möchte die Worte: „(wenn sie)
nicht im Amtsbezirke des Richters wohnen und" streichen, als
wodurch dem Wunsche des Herrn vr. Ammann am Besten
entsprochen würde.

Zaggi, Regierungsrath, jünger. Gegen diesen Paragraph
habe ich am allerwenigsten Einwendungen erwartet. Denn hier
ist gerade eine der wohlthätigsten Bestimmungen auch deS

Friedensrichtergesetzes. Her vr. Ammann hat seinen Antrag in
Betreff der hinlänglich bescheinigten Krankheitsfälle bereits vor
Regierungsrath und Sechszehner gemacht. Wer kann eine
Krankheit hinlänglich bescheinigen? Zn den allermeisten Fällen
nur der Arzt. Wer aber mehrere Stunden weit von einem
Arzt entfernt wohnt, könnte leicht für die Beibringung einer
solchen Bescheinigung mehr Kosten haben, als der Streitgegenstand

werth ist. UebrigenS heißt es, der Richter oder Vermit-
ler habe über die Erheblichkeit der Abhaltungsgründe zu
urtheilen. Dadurch ist also dafür gesorgt, das Niemand benachteiligt

werde. Darf man dem Richter eine Kompetenz von
Fr. 25 bis 50 einräumen, so darf man ihm auch wohl eine

Kompetenz einräumen, über dergleichen Addaltungsgründe zu
entscheiden. Was den zweiten Antrag des Herrn vr. Ammann
betrifft, so würden wir durch Annahme desselben wiederum eine
Tbüre aufthun, die wir verschließen wollten. Vor wem stehen
die Parteien? Vor dem Gerichtspräsidenten. Dieser soll erstens
ein rechtkundiger Mann sein, er wird sich also nicht so leicht
irre leiten lassen, als vielleicht ein Friedensrichter. Da man
nun einen solchen Zusatz nicht ins Friedensrichtergesetz gethan

hat, so paßt er noch viel weniger hier. Zweitens hat jetzt der
Richter die reine Untersuchungsmaxime, er ist nicht an die

Schlüsse der Parteien gebunden, und so wird ihm seine Einsicht
und sein Gefühl immer den richtigen Maßstab an die Hand
geben, so daß die nicht verbeiständete Partei nicht darunter leiden
wird. Auf den Antrag des Herrn Fürsprech Schär hat Herr
Regierungsrath Zaggi, älter, bereits bemerkt, daß man das
beim Friedensrichtergesetze hätte antragen sollen und nicht hier.
Das ist ganz richtig, denn sonst würde jetzt das Verfahren in
Bagatellsachen ein Bein kürzer haben als das andere. Vor dem

Gerichtspräsidenten würden sich die Parteien vertreten lassen

dürfen, aber vor dem Friedensrichter nicht, was vielleicht doch

nöthiger wäre, und so würde gerade dasjenige Bein kürzer sein,
welches eher ein wenig länger hätte sein sollen. Es ist möglich,

daß der Agent einem solchen Manne sagt: laß dich nicht
ein; ich will aber lieber, der Agent sage das ausserhalb der
Audienzstube, als in derselben; denn wenn der Gerichtspräsident dem

Manne begreiflich macht, daß ein magerer Vergleich besser ist,
als ein fetter Prozeß, so wird derselbe das „laß dich nicht ein"
des Agenten vergessen. Das Recht der Vertheidigung ist ein
schönes Recht, aber es fragt sich immer — wo Zn Bagatellsachen
ist es gewiß eine überflüssige Sache, denn in den meisten Fällen
wird der Werth des Streitgegenstandes durch die Kosten der

Vertheidigung absorbirt. Herrn Weber endlich möchte ich

fragen, ob er es gar zweckmäßig fände, wenn er wegen einer
Forderung von Fr. 8, die er im Oberhasle zu machen bat,
persönlich dort erscheinen müßte. Zch stimme zur Annahme deS

§0, wie er ist.

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt. Wenn
ich bei der Berathung des Friedensrichtergesetzes zugegen gewesen

wäre, so würde ich der hohen Versammlung dringend ab-

gerathen haben, irgendwie am bestehenden Znstitute zu rütteln;
da dasselbe aber angenommen ist, so will ich mich jeder weitern
Aeusserung enthalten. Zch beklage im höchsten Grade das
Friedensrichtergesetz und das vorliegende Dekret, allein es wäre
überflüssig, Sie jetzt ferner darüber zu unterhalten.

Abstimmung.
1) Für den §. 6 mit oder ohne Veränderung Handmehr.
2) „ „ Zusatz deS Herrn Berichterstatter gr. Mehrheit.

3) „hinlänglich bescheinigte" einzuschalten
Dagegen

4) Den zweiten Satz des §. 0 zu streichen
Dagegen

5) Für den Zusatz deS Herrn vr. Ammann
Dagegen

6) Für den Antrag des Herrn Weber
Dagegen

2 t Stimmen,
gr. Mehrheit.
3 Stimmen,
gr. Mehrheit.
29 Stimmen,
gr. Mehrheit.
5 Stimmen,
gr. Mehrheit.

„§. 7. Hinsichtlich der Kosten der Aussöhnungsversuche
in Geschäften, die nicht der Kompetenz des Gerichtspräsidenten
unterliegen, soll es für die Parteien bei der in Satz. 138 C.P.
enthaltenen Bestimmung sein Verbleiben haben.

Zn den Fällen der Artikel 3 und 4 dieses Dekrets aber
finden auch bei dem Gerichtspräsidenten die einschlagenden
Bestimmungen des zweiten, dritten, vierten und fünften Absatzes
des §. 23 des Gesetzes über die Friedensrichter ihre Anwendung.
Es darf jedoch der Gerichtspräsident für sich keine Sporteln
beziehen, und der Amtsgerichtsschreiber soll sich nur für die
ihm obliegenden Scripturen nach §. 22 desselben Gesetzes
bezahlen lassen."

Durchs Handmehr angenommen.

„§. 8. Dieses Dekret tritt am ten
in Kraft.

Von diesem Zeitpunkte an sind, neben den darin angeführten

die einschlagenden Bestimmungen anderer Gesetze, namentlich

diejenigen der Satz. 7, Seite 529 der Gerichtssayung, des

Civilprozesses, des Artikel 4 der Verordnung über die Einführung

desselben und deS Tarifs auch für die Bezirke, wo keine

Friedensrichter aufgestellt werden, in so weit modifizirt, als sie

mit dem gegenwärtigen Dekret im Widersprüche stehen.

Dasselbe soll in beiden Sprachen gedruckt, auf übliche Weise
bekannt gemacht und in die Gesetzessammlung aufgenommen
werden.

Gegeben in der Versammlung des Großen Raths in Bern
den ten"

Moreau verlangt, daß man bei der definitiven Redaktion

dieses Gesetzes dem §. 8 eine genaue Bezeichnung der Artikel
des Gesetzbuches über das Civilversahren und des Emolumen-
tarifs beifüge, welche ausser Gesetzeskraft treten würden, und
dieß deßwegen, damit Einförmigkeit in der Vollziehung des

Gesetzes stattfinde, und die Abweichungen verschwinden.

Zaggi, Regierungsrath, jünger, pflichtet diesem Antrage
nicht bei, indem dieß einen allzu ungeheuren Detail verursachen

würde, und es auch im Friedensrichtergesetze nicht geschehen sei.

Abstimmung.
1) Für den Paragraph, wie er ist, mit Vor¬

behalt der Bestimmung des Zeitpunkts gr. Mehrheck.

2) Für den Antrag des Herrn Moreau 17 Stimmen.
Pagegen - - Mehrheit.

Umfrage über den Zeitpunkt, auf welchen das Dekret

in Kraft treten soll.

Zaggi, Regierungsrath, jünger, schlägt den 1. Zuli 1841

vor.
Karlen trägt auf den 1. Mai nächstkünftig an.

Abstimmung.
Für den 1. Zuli 1841 54 Stimmen.

1. Mai 31

Eingang des Dekrets.

„DerGroßeRath der Republik Bern,
in Betrachtung

Der Nothwendigkeit, einzelne gesetzliche Bestimmungen über

den Aussöhnungsversuch und für Bagatellsachen m«t den

Vorschriften des Gesetzes über die Friedensrichter für dieiemgen
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Mlle, welche durch das letztere Gesetz und dessen Vollziehung
den Gerichtspräsidenten nicht entzogen werden, in Uebereinstimmung

zu bringen,
verordnet:"

Jaggi, Regierungsratk, jünger. Man hat den Ausdruck
,,Bagatellsachen" getadelt. Schweizers Wörterbuch sagt darüber,
Bagatellsachen seien Kleinigkeiten, geringschätzige oder unbedeutende

Sachen.

Romang, Negierungsstatthalter, möchte statt „Bagatellsachen"

setzen „Streitigkeiten von kleinem Belange.

Jaggi, Regierungsrath, jünger. Das sind vier Worte
statt eines; Bagatellsachen ist ein juridisch-technischer Ausdruck
und bei uns gäng und gäbe.

Abstimmung.
1) Für den Eingang mit Vorbehalt der

Redaktion Handmehr.

2) Für unveränderte Annahme Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Romang 17 Stimmen.

Nun wird in Gemäßhcit des gestern gefaßten Entscheides
die Umfrage über den Zeitpunkt eröffnet, auf welchen das

Gesetz über die Friedensrichter in Kraft treten solle.

Jaggi, Regierungsrath, jünger, schlägt nunmehr ebenfalls

den 1. Juli 1841 vor.

Langet, Regierungsrath, schlägt vor, daß das Gesetz
über die Friedensrichter erst mit dem l. Jänner 1842 in Kraft
trete. Vor dem Ende des laufenden JahreS finden Wahlen in
dem ganzen Lande statt; diese Gelegenheit kann zu den Erneuerungen

benutzt werden, welche dieses Gesetz erheischt, und von
setzt bis dahin wird eS gewißlich viele Pfarrgemeinden geben,
die, wenn sie die guten Wirkungen der gesetzgeberischen
Bestimmungen sehen, welche Sie so eben getroffen haben, auf die

Friedensrichter verzichten werden.

von Graffenried. Nach diesem Antrage müßten dann
im Januar oder Februar 1842 außerordentliche U.Versamm¬
lungen einberufen werden, denn wenn das Gesetz erst auf den

H Januar 1842 in Kraft tritt, so können die im nächsten
Herbste zusammentretenden Urversammlungen noch keine
Friedensrichter wählen. Tritt hingegen das Gesetz schon aus l. Juli
nächstkünftig in Kraft, so ist es nicht nöthig, deßhalb die
Urversammlungen dann sogleich zusammenzuberufen, sondern man
kann damit bis zu den ordentlichen Urversammlungen im Herbst
warten.

Roschi. Auf jeden Fall müssen außerordentliche
UrVersammlungen stattfinden, denn nach dem Wahlgesetze darf an
den Urversammlungen nichts anderes in Frage gebracht
werden, als die Wahlergänzungen.

Zaggi, Regierungsrath, älter, will dem Regierungsrathe
den Kummer überlassen, wie er vom Z. Juli hinweg daS Gesetz
vollziehen wolle.

Jaggi, Regierungsrath, jünger. DaS Gesetz kann nicht
erequirt werden, bevor es in Kraft tritt; tritt es auf I. Juli
in Kraft, so steht es dem Regierungsrathe frei, die Exekution
bis im Herbst zu verschieben. Der von Herrn Roschi gemachte
Einwurf scheint nicht gegründet, denn da daS Gesetz über die
Friedensrichter den Urversammlungen nunmehr das Recht
ertheilt, über die Frage der Aufstellung von Friedensrichtern zu
entscheiden, so ist dadurch daS Gesetz über die Urversammlungen
modifiziert. Wenn aber darüber Zweifel walten, so kann der
Regierungsrath einen besondern Dekretsentwurf zu Modifikation
des Gesetzes über die UrVersammlungen vorlegen. Ich ersuche
übrigens den Tit. Herrn Landammann, sich über diese Frage
aussprechen zu wollen.

Herr Landammann. So über's Bein kann ich diese
Frage nicht entscheiden. Stößt der Regierungsrath in der

Exekution auf Schwierigkeiten, so mag er geeignete Anträge
hieher bringen.

Abstimmung.
Für den l. Juli 184l große Mehrheit.

Vortrag von Regierungsrath und Sechs zehnern
über die streitige Verhandlung deS Wahlkollegiums von
Oberhasle vom 31. Oktober 1839.

Aus diesem Vortrage ergiebt es sich, daß laut amtlicher
Anzeige des ObergerichrS vom 11. Januar 1841, Herr Ruoff
zwar von der peinlichen Anklage freigesprochen (siehe Nr. 39
der Großrathsverhandlungen von 1839), daß dagegen die Thatsache

der Beseitigung wenigstens eines Stimmzeddels durch
denselben an der Urversammlung zu Meirmgen hergestellt, und er
demnach in die Kosten verfällt worden sei. Da nun die
Beseitigung von Stimmzeddeln als eine offenbare Verletzung des zu
Sicherung eines geordneten Wahlverfahrens ausgestellten §. 11 deS

Wahlreglements vom 28. Juni 1832 angesehen werden muß,
so geht der einmüthige Antrag des diplomatischen Departements,

welchem sich auch das Kollegium von RegierungSrath
und Sechszehnern angeschlossen hat, dahin: eS möchten die
Operationen sowohl der Urversammlung von Meiringen vom
15. Oktober 1839, als der am 31. gleichen Monats abgehaltenen

Wahlversammlung von Oberhasle ungültig erklärt und
kassirt, demnach die Urversammlung von Meiringen, wie sie

im Jahr 1839 bestanden, angewiesen werden, neue Wahlmänner

zu ernennen, welche mit den bereits ernannten Wählern
der Gemeinden in einer neuen Wahlversammlung nach
Vorschrift des Gesetzes zu progrediren hätten.

Durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag von RegierungSrath und Sechszehnern,
über die streitige Wahl eines Amtsrichters zu Delsberg.

Durch Beschluß des Großen Rathes vom 23. November
1849 waren die Verhandlungen des Wahlkollegiums von Delsberg

vom 25. Oktober 1849 kassirt worden, weil das Kollegium
das bestelltem: Stimnirecht einiger Bürger von Glovelier,
worüber die dortige Urversammlung bereits endlich entschieden,
als Motiv für den Ausschluß der Wahlmänner dieser Gemeinde
benutzt hatte. Am 17. Dezember trat nun das Wablkollegium
neuerdings zusammen und entschied unter Mitwirkung der
Wahlmänner von Glovelier, daß die Operationen der dortigen
Urversammlung als förmlich anzuerkennen seien. Gegen diesen
Entscheid protestierte nun die Minderbell des Wahlkollegiunis,
weil an der Urversammlung zu Glovelier nicht nur
Unregelmäßigkeiten vorgefallen seien, sondern überhaupt ein tumultua-
rischeS Verfahren stattgefunden habe. Die Mehrheit des
diplomatischen Departements stützt sich nunmevv auf daS Ergebniß
der über diese Punkte angeordneten sorgfältigen Untersuchung,
woraus hervorgehe, daß von den 117 Anwesenden in der
Urversammlung zu Glovelier mit Einschluß des Jgnaz Boilat 59
diesem letztern das Präsidium haben übertragen wollen, während
58, weniger den Meier Zoliat selbst, für diesen gestimmt haben.
Unter den 59 erstern aber habe sich ein gewisser Mahon befunden,

der bereits zu Saint-Vraix das Stimmrecht ausgeübt hatte,
mithin zu Glovelier nicht mehr stimmberechtigt war. Diese
Stimme nun habe daS absolute Mehr bedingt; und diesem un
gesetzlichen und daher ungültigen Votum habe Boilat seine Wahl
zum Präsidenten verdankt. Ferner sei auch das tumultuarische
Verfahren hinreichend bewiesen, indem der provisorische Präsident

Joliat in der Urversammlung zu Glovelier gewaltsam vom
Büreau entfernt worden sei, und man durch Drohungen und
Stöße gesucht habe, ihn und seine Anbänger zu verdrängen,
worauf sie, um ernstliche Kollisionen zu verhüten, sich entfernt
haben. Gegützt auf diese Unformlichkeiten und Unordnungen
trägt demnach die Mehrheit des diplomatischen Departements
darauf an: es möchten die Verhandlungen der Urversammlung
von Glovelier, so wie die Operationen deS Wahlkollegiums von
Delsberg vom 17. Dezember 1849 kapirt, und beide Kollegien
zur Vornahme neuer Wahlen einberufen werden. Die Minder-
hell des Departements dagegen glaubt, eS finde die Bestimmung



des Wahlreglements, daß die Urversammiung über streitige
Stimmberechtigungen endlich entscheide, ihre Anwendung, und
es habe die Urversammlung dadurch, daß sie den Mahon an
ihren Verhandlungen habe Theil nehmen lassen, wenn auch

stillschweigend, endlich entschieden. Auch glaubt die Minderheit,

es sei daS tumultuarische Versahren in der Urversammlung

von Glovelier nicht hinlänglich hergestellt, und jedenfalls
die Grenze schwer zu ziehen, wo eine allenfalls eingetretene
Unordnung die Kassation der ganzen Verhandlung zur Folge
haben soll. Die Minderheit trägt somit auf Anerkennung der
Verhandlungen sowohl der Urversammlung von Glovelier als
der Wahlversammlung von Delsberg vom 17. Dezember 1840

an. Das Kollegium von Regierungsrath und Sechszehnern hat
sich dem auf Kassation gehenden Antrage der Mehrheit des

diplomatischen Departements angeschlossen.

Neuhaus, Schultheiß. Wir haben über die Konstitui-
rung der UrVersammlungen zwei Paragraphe im Reglements.
Der §. 8 konstituirt vorerst eine provisorische Urversammlung,
welche provisorisch bleibt, bis das Büreau der Urversammlung
konstituirt ist, d. h. Präsident, Sekretäre und Stimmenzähler
ernannt sind. Von da an hört sie auf, provisorisch zu sein,
und sie ist nunmehr definitiv konstituirt. WaS nun die definitiv
konstituiere Urversammlung zu thun hat, ist im §. 9 vorgeschrieben.
Vorerst soll jetzt untersucht werden, ob Jemand da sei, der nicht da

sein sollte, oder ob Jemand nicht aus dem Bürgerregister sei, der

darauf gehört. Ueber daherige Reklamationen entscheidet dann die

Urversammlung endlich. Hat also die Urversammlung einem Bürger

das Stimmrecht gegeben, dem es nicht gehört, so ist das ein

Fehler, aber kein Grund, um die Wahlverhandlung zu kassiren.
So weit also geht die Souveränetät der Urversammlung, aber

nicht weiter ; sie kann also nur solche Reklamationen, welche

wegen des Stimmrechts gemacht werden, endlich beurtheilen,
nicht aber andere Reklamationen, denn die Urversammlung ist

nicht über dem Gesetze. Jetzt glaubt die Minderheit des
diplomatischen Departements, weil bei der definitiv konstituirten
Urversammlung von Glovelier Alles gesetzlich vor sich gegangen
sei, so sei kein Grund vorhanden, um gegen die dortigen
Wahlverhandlungen einzuschreiten, indem das Gesetz nichts davon
sage, daß schon die provisorische Urversammlung das Recht habe,

zu untersuchen, ob Jemand da sei, der nicht da sein sollte.
Die Mehrheit dagegen glaubt, obschon das Gesetz über eine

vorläufige Prüfung des Stimmrechtes der Anwesenden an den

provisorischen Urversammlungen schweige, so solle die Wahl
dennoch kaffirt werden. In Glovelier waren bei der provisorischen

Urversammlung 59 auf der einen Seite, und 58 auf der

andern Seite. Wenn die 58 von vorne herein gefürchtet hätten

daß sie mit ihrem beabsichtigten Präsidenten nicht
durchdringen würden, so hätten sie also, wenn die Minderheitsmeinung

des diplomatischen Departements die richtige wäre, allenfalls
einige zwanzig Bürger eineS andern Kreises mitbringen können,
um ihnen bei der Präsidentenwahl zu helfen, da man ja erst,
wenn derZ Präsident u. s. w. gewählt sei, untersuche, ob allenfalls

Jemand nicht daher gehöre. Die Mehrheit glaubte, das

sei nicht der Sinn des Gesetzes. Es ist nämlich an der provisorischen

Urversammlung zu Glovelier so gegangen: der provisorische
Präsident, Namens Joliat, hatte die Wahl eineS Präsidenten
der definitiven Urversammlung vornehmen lassen. Er selbst

erhielt 58 Stimmen, ohne die seinige, denn er stimmte sich

nicht selbst; als nun für Belat, welchen die andere Partei
wollte, gezählt wurde, machte der provisorische Präsident bei

der 59sten Stimme die Bemerkung, daß da Mehrere
mitgestimmt haben, welche nicht hiehergehörten. Darauf ist Tumult

'entstanden, es wurde geschrien, und Joliat auf tumultuarische
Weise von seinem Stuhle verdrängt. Jene 58 waren aber

vernünftig und zogen sich zurück. Die andern 59, welche Meister

geblieben waren, haben dagegen ihre Verhandlungen ruhig
fortgesetzt und nach dem Gesetze die Prüfung der Stimmberechtigungen

vorgenommen. Da haben sie gesagt, der Eine von

denjenigen, welche bereits vom provisorischen Präsidenten als
nicht stimmfähig bezeichnet worden waren, Namens Mahon,
habe schon in St. Braix gestimmt, also solle er hier nicht auch

noch stimmen können, und so haben sie ihn fortgeschickt. Diese

-69 haben also das Bewußtsein gehabt, daß Mahon auch nicht

mit zur Präsidenwahl stimmen sollte, und daß durch die
Mitwirkung desselben bei den fernern Wahlverhandlungen eine
Ungesetzlichkeit stattfinden würde. Sobald sie daher durch die
Hülfe Mahons denjenigen zum Präsidenten erhalten hatten,
welchen sie gewollt, haben sie den Mahon fortgeschickt. Aber
ist das zulässig und redlich? Soll in der provisorischen
Urversammlung für Konftituirung des Büreau's Jeder mitwirken
können, selbst wenn offenbar ist, daß er kein Recht hat, an der
definitiv konstituirten Urversammlung mitzustimmen Dem kann
die entschiedene Mehrheit des diplomatischen Departements, so
wie der Regierungsrath und Sechszehner unmöglich beipflichten.
Aus der von der definitiven Urversammlung sogleich vorgenommenen

Untersuchung hat es sich gezeigt, daß bloß Mahon nicht
befugt war, Theil zu nehmen, und er wußte es gar wohl, daß
man nicht in zwei UrVersammlungen stimmen darf; er hat also,
nachdem er bereits zu St. Braix gestimmt, mà 1>W auch zu
Glovelier mitgestimmt. Meine Ueberzeugung ist demnach, daß,
obgleich das Gesetz über diesen Fall schweigt, der provisorische
Präsident einer provisorischen UrVersammlung die polizeiliche
Befugniß haben soll, solche Mißbräuche zu verhindern und
Personen, welche nach seiner Ueberzeugung auch an der provisorischen

Urversammlung nicht mitftimmen dürfen, vorläufig
wegzuweisen. Gestützt daher auf die von den zurückgebliebenen 59
selbst anerkannte Ungesetzlichkeit, schließe ich auf Kassation der
Wahlverhandlung.

Moreau sucht in einer sehr weitläufigen Rede die Beweggründe

zu widerlegen, welche die Mehrheit des diplomatischen
Departements geleitet, und womit sich Regierungsrath und
Sechzehner vereinigt haben, um den Vorschlag zu machen, die
Verhandlungen der Urversammlung von Glovelier und in dessen

Folge auch die des Wahlkollegiums von Delsberg zu kassiren.
Der Redner bekämpft diese Motive, und diejenigen, welche in
dem Eingangsrapport entwickelt, aus folgenden Rücksichten.
Die Beschwerden, auf welchen die Schlüsse des diplomatischen
Departements beruhen, waren schon in der Klage und in der
Protestation vorgebracht, über welche das Wahlkollegium von
Delsberg den 20. Oktober v. I. natuirt hat, so wie der Große
Rath selbst am darauf folgenden 23. November: sie können
daher nicht der Gegenstand eines zweiten Beschlusses von seiner
Seite werden, denn: non bis in iü<zm. Sollte eS aber anders
sein, so sind in diesem Fall selbst diese Schlüsse nicht gegründet.
Denn einerseits ist es keineswegs bewiesen, daß Herr Mahon
zur Bildung des Büreau's beigetragen, während die Aktenstücke
(nicht diejenigen, welche von den betheiligten Parteien herrühren)

beweisen, daß er an dieser Präliminaroperation keinen
Theil genommen hat. Und aus der andern Seite, wenn er auch
in der Meinung, er könne in der Versammlung seiner
Bürgergemeinde stimmen, wie es in den Gemeindeversammlungen nach
der Bestimmung des Art. 13 des Gemeindegesetzes geschieht,
anders gehandelt hätte, so hat diese seine Mitwirkung keine förmliche

Einsprache veranlaßt, über welche die Versammlung zu
entscheiden gehabt hätte. Die Operationen fanden in der durch
das Wahlgesetz Art. 8 und 9 vorgeschriebenen Ordnung statt,
die Untersuchung der Wahlbefähigung konnte erst stattfinden,
nachdem daS Büreau bestellt war, und erst alsdann mußte
gesetzlicher Weise Mahon sich entfernen. Das Gesetz kann nicht
als eine der redlichen Meinung gelegte Schlinge angesehen werden,

und wenn die Wahlrechte vor der Bildung des Büreau's
hätten geprüft werden können, so hätte der Austritt dieses
Bürgers, welcher in guten Treuen handelte, wie sein Benehmen
es beweist, in diesem Augenblick schon jeder Kritik hierüber
vorgebeugt. Die Meinung des Herrn Berichterstatters, welcher
dem provisorischen Präsidenten die Vollmacht einräumt, einem
Stimmenden, den er als nicht berechtigt betrachtet, zu befehlen
sich zu entfernen, ist unbegründet. Der Art. 8 des Wahlgesetzes

überträgt dem provisorischen Präsidenten in der That nur
die Polizei der Versammlung und nicht Attcibntionen, welche
der Art. 9 nicht einem einzigen Manne, sondern dem Büreau
und der definitiv konstituirten Versammlung selbst ausdrücklich
überträgt; auf der andern Seite steht nach diesem Art. 9 der
Versammlung das Recht zu, definitiv über die bürgerliche Fähigkeit

der Stimmenden zu statuiren. Diese von dem Redner im
Jahr 1839 bekämpfte Theorie ist zum Prinzip erwachsen, und



dies auf die Schlüsse des nämlichen Berichterstatters in den

Entscheidungen des Großen Rathes vom 25. und 26. November
deS gleichen Jahres. Diese Vorgänge bilden ein Gesetz und

binden den Großen Rath. Also, und angenommen, Mahon habe

an einer der Präliminarien der Urversammlung mitgewirkt,
d. h. an der Ernennung des Bureau's, oder vielmehr an der

bloßen Ernennung des Präsidenten der Versammlung, so war
diese allein berechtigt, über diese Frage zu entscheiden, und keine

andere Behörde kann sie ersetzen, wenn man wenigstens nicht
in schwere Widersprüche verfallen will. Allein, ich wiederhole

es, es wurde kein gesetzlicher Beweis über dwse Mitwirkung
vorgebracht; sie besteht so wenig, als der Regierungsrath sie

anerkannt hat, als er in seinem Schreiben an den Regierungsstatthalter

vom 27. Jänner abhin diesen beauftragt, den

Zeugen, die er abhören wird, die Frage vorzulegen: ob Mahon
unter den 59 Stimmenden gewesen, die gegen 57 Stimmen
entschieden haben, daß die Bürger, deren Streichung man
verlangte, zum Stimmen zugelassen werden sollen; denn diese

Majorität zeigte sich nur für die Ernennung des Präsidenten,
während die zweite Frage erst nach der Bestellung deö Büreau's
durch die starke Mehrheit von 58 Stimmen gegen 14 entschieden

wurde. Dieser Irrthum, welchen die auf den Kanzleitisch

gelegten Aktenstücke bestätigen, nämlich das Concept des Briefes
vom 27. Januar und der Verbalprozeß der Urversammlung,
beweist zwei Dinge: das erste, daß die Thatsache selbst in den

Augen des RegierungsralhS nicht hinlänglich herausgestellt war;
das zweite, daß, auf dieser Grundlage beruhend, man kein

Vertrauen in die, durch den Regierungsstatthalter vorgenommene
Untersuchung setzen kann. — Der Redner fügt über dieses erste

Motiv der Kassation bei, daß die Frage schon in höchster

Znstanz durch das Wahlkollegium den 17. Dezember entschieden

worden sei, welches die Operationen der Urversammlung von
Glovelier als regelmäßig anerkannt, die gegen die Wahlmänner
vorgebrachte Klage beseitigt und sie zum Stimmen zugelassen

hat. Dieser Entscheid wurde in letzter Znstanz gegeben, wie

der Art. 15 des Wahlgesetzes bestimmt, und wie die Vorgänge
des Großen Raths vom 25. und 26. November 1839 es

aufstellten, welche anerkannten, daß das Recht, hierüber zu statui-

ren, den Wahlkollegien zustehe. — Was das zweite KassationS-
motiv anbelangt, welches die Mehrheit deö diplomatischen
Departements auS den Gewaltthätigkeiten herleitet, die in der

Urversammlung von Glovier vom 25. Oktober abhin stattgefunden

haben sollen, so erklärt der Redner, daß er die Beweise
darüber vergeblich m den aus den Kanzlellisch gelegten
Aktenstücken gesucht habe, welche er auf der Kanzlei aufmerksam ftu-
dirt, allein nirgends etwaS der Art gefunden habe. Der
Verbalprozeß dieser Versammlung thut keine Erwähnung davon,
und die in der Klage vorgebrachten Thatumstände werden von
Protestationen widersprochen, die mit zahlreichen Unterschriften
bekleidet sind. Es bleibt also nichts übrig, als die von dem

Regierungsstatthalter in Folge des schon erwähnten Schreibens
des Regierungsratbes vom 27. Iönner aufgenommene
Information. Allein kein Zeuge erklärt, daß er gesehen habe, daß

Schläge ausgetheilt, daß Gewaltthätigkeiten verübt worden seien;
ein einziger, und dies ist der provisorische Präsident, erklärt,
daß er an der Schulter gestoßen und aus diese Weise eingeladen
worden sei, dem definitiv ernannten Präsidenten den Platz
einzuräumen. Dieses, von einer betheiligten Partei ausgehende

Zeugniß kann keinen Beweis bilden. Die Untersuchung flößt
andere Betrachtungen ein, und man hat das Recht sich zu

fragen, warum der Regierungsstatthalter, wenn er eö für gut
fand, den provisorischen Präsidenten zu befragen, nicht auch den

definitiven Präsidenten abgehört hat; wenn er es außerdem für
zweckmäßig hielt, die Mitglieder des Gemeinderaths zu vernehmen,

warum hat er nicht auch die Mitglieder des Bureaus
gehört? Diese Untersuchung kann daher kein Zutrauen
einflößen, weil sie von handgreiflicher Parteilichkeit befleckt ist.,
sdaben auf der andern Seite die Zeugen, deren Aussagen zur
Unterstützung der Schlüsse angerufen worden, gesagt, daß die

Minderheit der gegen sie verübten Gewaltthätigkeiten wegen sich

zurückgezogen habe? Keineswegs; sie haben sich daraus beschränkt,

zu erklären, daß dieselbe ihren Austritt nur deßhalb genommen
habe, wett sie befürchtete, es könnte zu Schlägen kommen; allein
wer verlieh diesen Zeugen die Gabe der Weissagung, das Recht,

die Absichten der Mehrheit auszulegen? Sie hätten warten
sollen, und sie würden sich überzeugt haben, daß keine Thätlichkeit

gegen die Minderheit verübt worden wäre, und daß der
einzige und wahre Beweggrund ihres Weglaufens, wie auch
andere Zeugen ausgesagt haben, war, daß sie es mit ihren
Kandidaten nicht durchsetzen konnte, und daher der Kampf nutzlos

war. Ueberdieß, und wie es auch die Minderheit des
diplomatischen Departements scharfsinnig auseinandergesetzt hat, hat
der Kampf, der emen Augenblick entstand und von kurzer Dauer
war, seine Quelle in dem Widerwillen des provisorischen
Präsidenten, Maire Joliat, den Präsidentenstuhl zu verlassen. Ohne
diesen gesetzwidrigen Widerstand wäre auch nicht der geringste
Tumult entstanden, und man hätte mit den Operationen eben
so ruhig fortgefahren, als man begonnen hatte. — Aus allen
diesen Betrachtungen, damit die Souveränetät des Volkes und
das Ansehen des Gesetzes nicht leere Worte seien, und
damit auch der Große Rath heute nicht wieder durch einen geradezu

entgegengesetzten Beschluß den Entscheid vernichte, welchen
er am 23. November abhin gefaßt hat, so erklärt der Redner,
daß er sich mit voller Ueberzeugung an die von der Minderheit
des diplomatischen Departemens, des Regierungsraths und der
Sechzehner anreihe, und schließt mit dieser Minderheit dahin,
daß die Wahlen der Urversammlung von Glovelier und folglich
auch die des Wahlkollegiums von Delsberg gültig erklärt und
aufrecht erhalten werden.

Schär. Wenn in einer Urversammlung der Vorsteher, die
Sekretäre und Stimmenzähler gewählt sind, so soll nach §. 9
des Wahlgesetzes der Präsident die Urversammlung anfragen,
ob Jemand in das Stimmregister eingetragen, oder sonst in
der Versammlung sei, der nicht dahin gehöre. Reklamationen,
welche deswegen gemacht werden, beurtheilt die Versammlung
auf den Rapport ihrer Verhandlungen endlich; sie hat also endlich

zu beurtheilen, ob Jemand im gegebenen Falle mitstimmen
dürfe oder nicht. „Endlich urtheilen" heißt aber so urtheilen,
daß nachher keine höhere Behörde urtheilen kann. So, Tit.,
haben Sie zu verschiedenen Malen das Wahlgesetz interpretirt.
Wie nun aber, wenn Jemand., der nicht stimmen soll, bei der
Präsidentenwahl dennoch mitgestimmt hat? Das Gesetz schweigt
darüber, und zwar gewiß darum, weil der Gesetzgeber es nicht
für sehr wichtig angesehen hat, wenn allenfalls ein
Nichtberechtigter für die Präsidentenwahl mitstimme, indem man
vorausgesetzt hat, daß die Leute, welche in's Büreau gewählt werden,
möge sie die eine oder andere Partei wählen, rechtschaffene Leute
seien, und daß es auf die Wahlen selbst keinen Einfluß haben
könne, huldige die Mehrheit des Büreau's diesen oder jenen
politischen Grundsätzen. Wichtig aber ist es, daß kein
Nichtberechtigter bei der Wahl der Wahlmänner selbst mithelfe. Daher

ist über den fraglichen Fall im Gesetze nichts vorgeschrieben
worden. Nichts desto weniger aber kann der provisorische
Vorsteher Zemandeu, den er nicht stimmberechtigt glaubt,
vorläufig wegweisen und die Versammlung anfragen und abstimmen
lassen, ob derselbe an der provisorischen Urversammlung
mitstimmen könne oder nicht. Wenn aber das nicht geschieht,
wenn die Versammlung eine solche Person mitstimmen läßt, ist
es dann später am Großen Rathe zu erkennen, die Wahlverhandlung

sei nicht gültig, weil ein Nichtberechtigter an der Kon-
ftituirung des Büreaus theilgenommen? Ich glaube nicht. Da
der Große Rath die Urversammlung autorisirt, die wichtige
Frage endlich zu beurtheilen, ob Jemand einen Wahlmann könne
wählen helfen, so soll der Große Rath noch viel mehr die
endliche Beurtheilung der weit weniger wichtigen Frage, ob Jemand
bei der Wahl eines Präsidenten mitstimmen könne, der
Urversammlung überlassen. Es sollen Unregelmäßigkeiten stattgefunden

und die Minorität sich zurückgezogen haben, allein das
Stimmrecht schließt nicht in sich die Pflicht des Stimmens;
wenn also Jemand aus der Urversammlung weggeht, so ist das
kein Grund, um deßhalb die Wahl zu kassiren. Thätlichkeiten
oder Mißhandlungen scheinen auch nicht stattgesunden zu haben,
ausgenommen, daß der provisorische Präsident mit der Schulter
auf die Seite geschoben wurde. Zu bemerken ist noch, daß

Sie, Tit., am 23. November letzthin die Verhandlungen der
Wahlversammlung zu Delsberg kassirt haben, weil Letztere die
Wahlmänner von Glovelier ausgeschlossen. Damals lag also
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die gleiche Verhandlung von Glovelier vor, und damals ist mit
keinem Worte dieselbe angefochten worden. Um ch weniger
sollen wir also heute darauf zurückkommen. Der Grund aber,
warum ich mit der Minorität des diplomatischen Departements
stimme, ist der, weil das Gesetz nicht will, daß über die
wichtigere Frage, ob Jemand für die Wahl der Wahlmänner
stimmberechtigt sei, vom Großen Rathe entschieden werde, also noch
viel weniger die bei weitem unwichtigere Frage, ob Jemand an
der Wahl des Büreau's Theil nehmen dürfe, vom Großen Rathe
entschieden werden soll.

Quiquerez, Regierungsstatthalter, findet es sehr auffallend,

daß man behaupten will, die Urwahlen von Glovelier seien

ganz rudig abgelaufen, daß weder Unordnung noch Gewaltthätigkeit

dabei stattgefunden, daß einzig Treue und Glauben die
Verhandlungen dieser Versammlung geleitet, und daß, wenn
einige etwas ledhaste Erörterungen dabei vorgefallen, der Maire
Zoliat einzig und allein Schuld daran trage. Es ist dem nicht
also. Die Behauptung, welche man aufgestellt hat, daß die von
dem Regierungsstatthalter von DelSberg ausgenommene
Untersuchung nichts enthalte, was die Vorwürfe konstatiren könne,
die man einem Theil der Stimmenden macht, und diejenige,
vermittelst welcher man glauben machen wollte, daß diese
Untersuchung von durchaus keinem Gewichte in der vorliegenden
Angelegenheit sei, verdienen eine Widerlegung. — Als daS
diplomatische Departement mir besohlen hatte, Untersuchung über
dasjenige anzustellen, was sich in der Urversammlung von Glovelier
zugetragen, habe ictffsechs Zeugen auS jeder der Parteien gewählt,
in welche diese Gemeinde getheilt war; ich habe Greise, alte
Mitglieder des Gemeinderaths und im allgemeinen glaubwürdige
Personen gewählt. Ihren Aussagen habe ich diejenigen aller Mitglieder
des gegenwärtigen Gemeinderaths und eines Fremden beigefügt,
welcher bei dieser Versammlung anwesend war, und den der
Herr Regierungsstatthalter von Pruntrut abgehört hat. Diese
Zeugen wußten nickt, warum fie vor meine Audienz berufen
waren, und die sechs, welche der Meinung des Ignaz Boilat
angehören, haben eS nicht verhehlt, daß Unordnung in der
Versammlung stattgesunden; fie haben in ihren Aussagen viele
Zurückhaltung gezeigt, und zwei von ihnen find einige Tage nachher,
nachdem die Untersuchung geschlossen gewesen, gekommen, um zu
versuchen, ihre Worte zurückzunehmen, da sie voraussehen, daß
ihre ersten Geständnisse von ungünstigen Folgen für sie sein
könnten. Alle andere Zeugen waren in ihren Aussagen
einstimmig, und eS geht auS dieser Untersuchung, so wie aus den
bereits früher vorgelegten Aktenstücken hervor, daß bei der
Eröffnung der UrVersammlung von Glovelier 117 Stimmende
anwesend waren, wovon 57 dem Maire Zoliat ihre (Stimmen zum
Präsidenten gaben, ohne daß er sich selbst gezählt hätte; während
der genannte Zgnaz Boilat 59 Stimmen auf sich vereinigte
mit Einrechnung der seinigen und der eines gewissen Mahon,
welcher Tags zuvor seine politischen Rechte in der UrVersammlung

von St. Braix ausgeübt hatte. Unter diesen 59 Stimmen
befanden sich auch noch diejenigen von drei anderen Individuen
dieser letzten Gemeinde, so daß also der Maire Zoliat, provisorischer

Präsident der Versammlung, ganz natürlich die Bemerkung

machte, daß diese Individuen, welche schon Tags zuvor
in ihrer Kirchgemeinde gestimmt haben müßten, folglich an der
Versammlung von Glovelier keinen Theil nehmen sollten. Kaum
hatte er diese Worte ausgesprochen, als ein großer Lärmen sich

in der Versammlung erhob; die Partei DoilatS lief in Masse
aus den Bänken und begab sich gegen den obern Theil der Kirche,
wo sich das Büreau befand; der Maire wurde von seinem
Stuhle weggestoßen, von allen Seiten erhob sich drohendes
Geschrei, dergestalt, daß Greise und viele andere Personen, die
voraussahen, daß eS in der Kirche zu Schlägereien kommen
werde, sich klüglich zurückzogen, um einem drohenden Zusam-
menstoß auszuweichen. Sobald Boilat sich Herr der Platzes
und der Versammlung sah, wo nur noch seine Partei zurück-
dlieb, so schritt er ganz ruhig zur Ergänzung des Büreau's;
Mahon's Gegenwart war nicht mehr nöthig, er entfernte sich

also, und die nur aus 58 Stimmenden bestehende Versammlung
ernannte die Wahlmänner. Unter diesen befand sich einer, gegen
welchen eine Kriminalanklage erhoben ist; zehn bis zwölf Andere
gleich ihm angeklagt und auf Befehl des Obergerichts kriminell

verfolgt, haben zur Ernennung der Wahlmänner beigetragen.
— Nun, wer von Ihnen, Tit., möchte seine Wahl solchen
Individuen zuverdanken haben? Versteht die hohe Versammlung es so,
daß man aus diese Weise Männer wählen soll, die den Auftrag
haben, den Großen Rath und unsere Gerichte zusammenzusetzen?
DieS ist übrigens nicht das erste Mal, daß ähnliche Unordnungen

in Glovelier stattfände». Im Mai 1849 habe ich dem Re-
gierungSrath eine Klage gegen die nämlichen Individuen
eingereicht, welche sich schon damals in einer Gemeindeversammlung
Unordnungen zu Schulden kommen ließen, und zwei Jahre vorher

war ich schon genöthigt, in einer gleichen Versammlung
meine Autorität anzuwenden, um die Ordnung wieder
herzustellen, welche die gleichen Menschen ebenfalls zu stören suchten.
— Trotz dieser so bekannten Thatsachen, trotz der aus den
Kanzleitisch niedergelegten Beweisstücke möchte man den Großen Rath
überreden, daß in der Urversammlung von Glovelier Alles
regelmäßig hergegangen sei; man möchte ihn veranlassen, Wahlen

zu genehmigen, welche die Frucht der Unordnung und der
Gewaltthätigkeit sind, und weil es 58 unruhigen Köpfen gelungen

ist, 58 andere Stimmberechtigte aus der Kirche zu entfernen
und sie dann regelmäßig verfahren seien; man möchte die ersten
Thatsachen als nichtig betrachten lassen, und keine Rücksicht auf
diese, ihreS Stimmrechts gewaltsamer Weise beraubten Bürger
nehmen. Da der Große Rath in seiner letzten Sitzung die
Operationen des WahlkollegiumS von Delsberg nicht kassirt
hat, so hat der Regierungsrath diesem Kollegium befohlen, die

Regelmäßigkeit der Verhandlungen der Urversammlung von
Glovelier zu untersuchen. Es bleibt daher dem Großen Rathe
noch übrig, sich über diese zweite Frage auSzusprechen, und ich
stimme für die Meinung der Mehrheit der Mitglieder des
diplomatischen Departements, des RegierungSraths und der
Sechzehner.

Dr. Schneider, R.R. Ich bedaure, die Ansicht der Mehrheit

des RegierungsratkS und Sechszehner nicht theilen zu
können. Ich betrachte die heutige Frage als eine sehr wichtige
konstitutionelle Frage, und andererseits bin ich mir es selbst

schuldig, mein Votum, das ick vor Regierungsrath und Sechszehner

abgegeben, zu rechtfertigen. Die Frage ist eine

konstitutionelle, indem es sich hier um das Prinzip der Volkssouve-
ränetät handelt, welche sich zunächst in den UrVersammlungen
auSspricht, und dieses Prinzip wollte der Gesetzgeber so gut,
als der VerfassungSrath, gesichert wisse». Der §. 9 des

Wahlgesetzes von l85l> giebt den UeVersammlungen ausdrücklich die

Befugniß, über Reklamationen, welche in ihrer Mitte in
Betreff des Stimmrechts Einzelner erHoden werden, „endlich" zu
entscheiden. Ich lege nun ein großes Gewicht darauf, daß die

Urversammlung in dieser Beziehung einige Unabhängigkeit
erhalte. Allerdings können durch Störungen, sogar durch gc-
waltthätige Störungen, hin und wieder solche UrVersammlungen
gleichsam zu Null werden; ich will aber das lieber im Einzelnen
geschehen lassen, als daß man einer Kantonalbehörde die Gewalt
gebe, in alle UrVersammlungen einzugreifen und so alle Wahlen
im Sinne dieser Centralbehörde zu leiten. Es waren zu
Glovelier zwei Parteien, beide ungefähr gleich stark, jede hatte

ihren Mann an der Spitze, beide kamen zusammen in der Ur-
versammlung; es handelte sich vorerst um die Wahl des

Präsidenten. Derjenige, welcher als provisorischer Präsident funk-
tionirte, vereinigte 58 Stimmen auf sich, die Gegenpartei, ich

weiß nicht, ob die schwarze oder die andere, zählte 59 Stimmen;

jetzt will der provisorische Präsident nicht sogleich Platz
machen und bekömmt daher, wie es scheint, einen Stoß.
Anstatt, daß er ohnehin nicht so lange warten, sondern, da die

Wahl entschieden war, sogleich abtreten sollte, opponirt er jetzt

erst und sagt, es haben mehrere Bürger gestimmt, welche nicht

stimmen sollten. ES zeigte sich aber nachher, daß nur Einer
nicht stimmberechtigt war; somit wären die Stimmen jedenfalls
inne gestanden, und das Loos würde entschieden haben. Darauf
sind d«e 58, anstatt da zu bleiben, feige weggelaufen. Nun
erkennt die Versammlung, Mahon solle allerdings fort, bestätigt

aber die stattgehabten Verhandlungen. Ich will es nun
nicht rechtfertigen, daß Mahon initgestimmt, und er wußte wohl,
daß man nicht an zwei Orten stimmen soll; aber die

Urversammlung hat, in Gemäßheit des §. 9 des Wahlgesetzes, „end-



lich" entschieden und den Mahon weggeschickt. Darauf hin
haben die Wahlverhandlungen statt gehabt. Von der
Wahlversammlung zu DelSberg sind sedoch die Wahlmänner von Glo-
velier ausgeschlossen worden. Deßhalb wurde geklagt, und der

Große Rath hat im letzten November erkannt, die
Wahlversammlung von DelSberg sei ungültig, weil die Wahlmänner
von Elovelier nicht mitgestimmt haben, und setzt sollte die neue

Wahlverhandlung, welche darauf hin zu DelSberg stattfand,
ungültig sein, weil setzt die Wahlmänner von Elovelier mitge-
stimmt haben? Was für ein Widerspruch wäre das. Die
Wahlversammlung hatte das Protokoll von Elovelier untersucht
und erklärt, dasselbe sei in der Ordnung. Nun sagt das Gesetz

deutlich, daß die Wahlversammlung über die Förmlichkeit
der Wahlprotokolle der UrVersammlungen „endlich" entscheide,
hingegen über die materielle Gültigkeit entscheidet die Urver-
sammlung selbst und zwar ebenfalls „endlich." Darauf hat die

Verhandlung stattgesunden, und es ist ein Amtsrichter gewählt
worden,— wer? weiß ich nicht. Jetzt wird nichts destoweniger
darauf angetragen, die Wahlverhandlungen des Wahlkollegiums
von DelSberg, sowie diejenigen der UrVersammlungen von
Elovelier zu kassiren. Vor Regierungsrath und Sechszehner habe

ich gesagt, man habe früher völlig gleiche Fälle im entgegengesetzten

Sinne entschieden, und das hat man mir verneint.
Hier, Tit., sind die Verhandlungen des Großen Raths von 1839,
und hieraus ergiebt es sich, daß der Große Rath ganz ähnliche
Fälle, welche in der Urversammlung zu Thun und in dem

Wahikollegium von Freibergen stattgehabt, ganz anders
entschieden hat. (Der Redner liest aus Nummer 38 der
Verhandlungen von 1839 ab, was damals beschlossen worden.)
Jetzt fragt es sich, ob Sie heute gleich urtheilen wollen, wie
damals. Ich will die Unabhängigkeit der Volkswahlen gesichert
wissen, gegenüber den höhern Behörden; ich fürchte zwar von
den gegenwärtigen Behörden keinen bösen Einfluß auf die Freiheit

der Volkswahlen, aber eS können andere Leute aus Brett
kommen. Gebe man mir irgend eine einflußreiche Stelle in
irgend einem Amtsbezirke, und ich will bewirken, daß fast jede

Wahlverhandlung in jedem Bezirke kassirt werden muß, denn
überall kommen etwa Verstöße vor. Allein im alten KantonS-
theile geht man darüber weg, denn es ist da nicht das lebhafte
Feuer vorhanden, wie gegenwärtig im Jura. Wenn sich

Regierungsbehörden dazu verständigen wollten, es mit diesen
Wahlverhandlungen allzu genau zu nehmen, — wohin könnte
das führen? Dahin, daß die Wahlen zuletzt nicht mehr im
Geiste des Volkes, sondern im Sinne der Regierung oder einer
Partei geschehen würden. An diese Konsequenzen muß man
denken. Ich sage das nicht in Bezug auf die gegenwärtigen
Verhältnisse, aber des Grundsatzes wegen und aus voller
Ueberzeugung stimme ich zur Minorität.

Neuhaus, Schultheiß. Es herrscht einige Begriffsverwirrung
in verschiedenen Voten, die ich in dieser Diskussion

gehört habe, und ich will in möglichster Kürze dieselbe zu berichtigen

suchen. Herr Moreau glaubt, daß schon am L3. November

letzthin der Große Rath sich über die Gültigkeit der
Verhandlungen von Elovelier ausgesprochen habe. Das, Tit., ist
nicht der Fall. Die Wahlversammlung von DelSberg hat uurer
zwei verschiedenen Malen Wahlen getroffen. Die Erstere ist kassirt
worden, über die Zweite haben Sie sich jetzt auszusprechen.
Die erste Wahl war mir anständig, weil der Betreffende meine
politischen Ansichten theilte. Die zweite Wahl ist mir nicht
anständig, weil der Betreffende meine politischen Ansichten nicht
theilt. Zur Kassation der ersten Wahl habe ich gestimmt, ob-
schon der Gewählte mir anständig war, und warum habe ich
dazu gestimmt? weil die Wahlversammlung von DelSberg mehrere

Wahlmänner von Elovelier zurückgewiesen und über die
Gültigkeit der Versammlung von Elovelier entschieden hat. Die
Wahlversammlungen haben aber nicht über die Gültigkeit der
Urversammlungen zu entscheiden, sondern bloß über die
Förmlichkeit. ES haben aber andere Ungesetzlichkeiten in Elovelier
stattgesunden. Das bat man aber damals nicht gesagt. Die
Wahlverhandluug von DelSberg ist also damals mit Recht kassirt

worden, weil die Wahlversammlung zu weit gegangen ist.

Jetzt hat die Wahlversammlung von DelSberg die Wahlmänner
von Glovelier aufgenommen, aber jetzt liegt eine Klage anderer

Natur vor. Man hat in der UrVersammlung von Glovelier
daS Gesetz nicht beobachtet; darum soll eine andere Wahl
vorgenommen werden. Der Herr Präopinant hat gesagt, die

Wahlversammlung entscheide über die Förmlichkeit, nicht aber
über die Gültigkeit der Wahlen, sondern über diese entscheide die

Urversammlung selbst. Das ist irrig. Die Urversammlung
entscheidet endlich bloß über die Zulassung oder Nichtzulassung
eines Bürgers; hinsichtlich der Gültigkeit der Verhandlungen
aber ist sie nicht kompetent, sondern das Gesetz. Das Gesetz

schreibt vor, in der Urversammlung solle so und so zu Werke

gegangen werden. Wird geklagt, das Gesetz sei verletzt worden,
so entscheidet über die Gültigkeit zuletzt der Große Rath. So
haben Sie, Tit., schon mehrere Verhandlungen von
Urversammlungen kassirt, weil das Gesetz verletzt war. Also haben

Sie auch hier zu entscheiden. Man sagt, die Verhandlungen
von Glovelier seien gültig, denn die Urversammlung habe

„endlich" über Mahon entschieden. Allerdings, und dieser
endliche Entscheid wird jetzt auch nicht angegriffen, nämlich der
Entscheid, daß Mahon an den Wahlen der Waklmänner nicht
Theil nehmen solle. Alles, waS in der definitiv konstituirten
Urversammlung von Glovelier stattgefunden hat, ist gesetzlich.
Aber es entsteht jetzt eine andere Frage. Nur wenn die
Urversammlung definitiv konstituirt ist, kontrollirt man, laut Gesetz,
das Stimmregister und entscheidet über das Stimmrecht der
Einzelnen. Vorher aber ist eine provisorische Urversammlung
da, das Gesetz sagt aber nicht, daß man da auch kontrolliren
könne. Nun sagt die Minderheit des diplomatischen Departements

und des Regierungsrathes und Sech5zehner, man müsse

sich deßhalb alle Unregelmäßigkeiten gefallen lassen, welche bei

der provisorischen Urversammlung stattfinden können. Die Mehrheit

dagegen sagt, wenn auch das Gesetz darüber schweige, so

solle man sich auch nicht jede in die Augen springende
Gesetzwidrigkeit gefallen lassen. Es befinden sich z. B. an einer
Urversammlung 75 Bürger.; 40 davon wollen diesen Bürger
zum Präsidenten haben, 35 aber einen andern. Jetzt sagen
die 35: was wollen wir thun, damit wir unsern Mann zum
Präsidenten bekommen? Weil keine Kontrollirung in der
provisorischen Urversammlung durch das Gesetz vorgeschrieben ist,
so bringen sie jetzt — der Eine einen Minderjährigen, der Andere
einen Blödsinnigen, der Dritte sogar vielleicht eine Weibsperson
mit in die provisorische Urversammlung, also Leute, welche
offenbar nicht das Recht haben, mitzustimmen. Wenn dann
der provisorische Vorsteher sagt: ich gebe nicht zu, daß
Minderjährige, Blödsinnige und Weibspersonen hier stimmen, so

wird man ihm entgegnen: wohl freilich dürfen diese mitstimmen,

denn für die provisorische Urversammlung findet keine

Kontrollirung statt, sondern erst wenn das Düreau definitiv
konstituirt ist. Das diplomatische Departement und der
Regierungsrath und Sechszehner haben geglaubt, solche Mißbräuche
sollen nicht stattfinden; etwas Aehnliches hat aber in Glovelier
stattgefunden. Herr Moreau sagt, Mahon habe nicht zur Wahl
des Präsidenten mitgewirkt. Daß es dennoch geschehen, haben
Sie gehört. Als der provisorische Präsident die Stimmen der
andern Partei zählte, hat er unter denselben den Mahon gesehen

und sogleich erklärt, derselbe dürfe nicht mitstimmen. Auf
dieses hin ist Lärm entstanden, und die 58 haben sich entfernt,
weil dort gewöhnlich Schlägereien und dergleichen vorkommen.
Ob man das Feigheit nennen kann, weiß ich nicht. In dem
Umstände, daß diese 58 sich entfernten, sehe ich keinen Grund
zur Kassation, wiewohl ich glaube, daß es in solchen Fällen
Pflicht sei, da zu bleiben. Allein der provisorische Präsident
ist aus seinem Stuhle gestoßen worden, und das war ein
ungesetzliches Verfahren. Der Präsident übt die Polizei in der
provisorischen Urversammlung; diese besteht aber nicht darin,
bloß stillschweigend zuzusehen. Hatre sich Mahon auf die
Aufforderung des provisorischen Präsidenten hin entfernt, so wäre
seine Zurückweisung nicht eine definitive gewesen, sondern die
definitiv konstituirte Urversammlung würde dann darüber geur-
tkeilt haben. Zch will Sie nicht länger aushalten, Tit.; Sie
werden nun entscheiden, ob an einer provisorischen Urversammlung

alle 'möglichen Mißbräuche sollen stattfinden dürfen oder
nicht.

(Schluß folgt.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

(Schluß der zwölften Sitzung. Wahlverhandlungen von Dels-
berg und Glovelier).

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt. Ich
erkläre einfach, daß ich mich der Minderheitsmeinung anschließe.
Wenn die konstituirte UrVersammlung das Recht hat, „endlich"
zu entscheiden, ob Jemand zur Wahl von Wahlmännern
mitstimmen dürfe, so wäre es unbegreiflich, warum ihr nicht auch
das Recht zustehen sollte, zu entscheiden, wer bloß für die
Wahl des Büreau's mitstimmen dürfe. Nach dem Geiste des
Gesetzes werden alle Fragen über das Stimmrecht der Einzelnen

durch die UrVersammlung selbst endlich entschieden. Was
die Unordnungen betrifft, so hat, wie es scheint, die
Wahlversammlung von Delsberg selbst gefunden, es sei nicht Grund
genug vorhanden, deßhalb die Verhandlungen von Glovelier zu
kassiren, und im Zweifelsfalle würde ich zu Gunsten der Urver-
sammlung entscheiden. Man sagt, es könnten, wenn bei der
provisorischen UrVersammlung keine Kontrollirung stattfinden
dürfte, sogar Blödsinnige und Weiber an der Wahl eines
Büreau's Theil nehmen, und daher will man den provisorischen
Präsidenten ermächtigen, von sich aus Leute auszuschließen.
Aber könnte nicht umgekehrt der provisorische Präsident von
diesem Rechte Gebrauch machen, um einen Mann hinauszuweisen

unter dem Vorwande, er sei ein Weib oder sonst nicht
stimmberechtigt? Angenommen, wir haben 30 Wahlversammlungen,

jede bestehe aus 10 UrVersammlungen, jede Urversamm-
lung aber aus nur 10 Mitgliedern, so sind das schon 3000
Personen. Wollen Sie nun die Sache dahin leiten, daß das
Stimmrecht eines jeden Einzelnen dieser 3000 Gegenstand der
Berathung durch den Großen Rath sein soll? Das ist
wahrhaftig nicht Sache der Untersuchung von Seite der obern
Behörden, sondern lediglich Sache der UrVersammlungen und
Wahlversammlungen. Daher schließe ich mich mit meiner
Meinung der Minderheit des diplomatischen Departements an.

Abstimmung.
Für den Antrag deS diplomatischen Departe¬

ments u. s. w. auf Kassation 60 Stimmen.
Dagegen 28 „

(Schluß der Sitzung um 2 Uhr.)

Dreizehnte Sitzung.

Montag den 8. März 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls zeigt der Herr Landammann mehrere
eingelangte Vorstellungen an.

Tagesordnung.
Vortrag des Finanzdepartements und des Regie-

rungsrarhes, bezüglich auf die Bemerkungen der
Staatswirthschaftskommission über die Standesrechnung
vom Jahre 1836.

Der Herr Landammann läßt, um die Versammlung auf
den richtigen Standpunkt zu stellen, das Protokoll vom 26.
Wintermonat, und darauf sowohl den Vortrag der
Staatswirthschaftskommission über die Staatsrechnung vom Jahre 1836,
datirt vom 15. November 1840 (siehe Nr. 38 der
Großrathsverhandlungen vom Jahre 1840), als auch den obigen Vortrag
ablesen, welcher also lautet:

Tit.
Auf den von der Staatswirthschaftskommission in der

Sitzung des Großen Rathes vom 26. November 1840 gemachten

Bericht über die Standesrechnung von 1836 hat der Große
Rath diesen Bericht mit den in demselben enthaltenen
Schlußanträgen dem Regierungsrath zur Untersuchung und Berichterstattung

überwiesen, und Sie, Tit., haben denselben dem
Finanzdepartement zum Rapport mitgetheilt.

Nach Untersuchung dieses Berichts und 'der gezogenen
Schlüsse giebt sich das Finanzdepartement die Ehre, Ihnen
über die gestellten Anträge folgende Bemerkungen vorzulegen.

Die Kontmission rügt im Eingange ihres Berichts vor
Allem die auffallende Verspätung der Rechnungsablage, und
wünscht bestimmtere Auskunft über den Grund derselben, als
sie bereits gegeben worden.

Das Finanzdepartement verweist in dieser Beziehung lediglich

auf die Verspätung der Rechnung des Baudepartements und
die zu Untersuchung derselben nöthige Zeit, welche nebst der
damaligen Einrichtung der Komptabilität den verzögerten
Abschluß der Rechnung hinreichend rechtfertigen.

Bei der in dem Berichte auf obige Bemerkung hin
aufgestellten Frage, ob die durch das Büdget bewilligten Summen
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zu den Bestimmungen verwendet worden, zu welchen sie bewilligt

waren, stellt die Kommission das Budget mit der Rechnung
in Einnahmen und Ausgaben und dem Endresultate zusammen
und bemerkt in Bezug auf die Einnahmen, daß in dem im
Budget aufgestellten muthmaßlichen Einnehmen der Aktivsaldo
der Rechnungen von den Jahren 1831 und 1832 mit Fr. 283,068
Inbegriffen sei. Es wird in dieser Beziehung am Ende des

Berichts der Schluß gezogen, daß in Zukunft der jeweilige
Rechnungssaldo nicht mehr in den Vermögensetat aufgenommen,
sondern in's Soll oder Haben der nächsten Rechnung gebracht
werde.

Tie Kommission scheint hier von irrigen Begriffen
ausgegangen zu sein und diese Rechnungssaldo als Kassarestanzen
angesehen zu haben, worauf ihr bemerkt wird, daß die
Standesrechnung lediglich ein Staatshaushaltsbericht über das
Vermögen des Staats, dessen Zuwachs und Abgang und den Haushalt

des Jahres ist, hingegen keineswegs die Kassaverhandlungen
enthält. Die nähere Erörterung dieses Gegenstandes und
Darstellung des Irrthums der Kommission bleibt einem mündlichen
Vortrag vorbehalten.

Ueber verschiedene von der Kommission hierauf bemerkte

Differenzen zwischen dem Büdget und der Rechnung wird hier
ebenfalls nicht eingetreten, da in Betreff derselben keine
Anträge gestellt worden.

In Bezug aus die Ausgaben, welche gegen das Büdget ein

Mehrausgeben von Fr. 298,434. 31 zeigen, wendet die

Kommission ihr Augenmerk hauptsächlich auf die Ueberschreitung des

Kredits von Seite des Baudepartements von Fr. 368,534. 3
und in dem Auszug aus dem Eroßrathsprotokoll vom 26. Nov.
ist auch der Antrag enthalten, daß das Finanzdepartement sich

rechtfertige, warum dasselbe diese beträchtlichen Summen ohne
Autorisation habe verabfolgen lassen.

Hieraus muß vor Allem bemerkt werden, daß die

Verhandlungen deS Baudepartements sowohl als diejenigen aller
übrigen Verwaltungen infolge der frühern Rechnungsweise dem

Finanzdepartement erst durch die abgelegten Rechnungen bekannt
wurden. Die Amtsschaffner waren zu damaliger Zeit zugleich
Kassiere und Rechnungsgeber des Baudepartements, das zu den

Bauten nöthige Geld wurde aus den Kassen derselben erhoben,
und dem Baudepartement hierüber direkt Rechnung abgelegt;
das Finanzdepartement erhielt davon erst nach geschehener
Verhandlung durch die Jahresrechnung Kenntniß, und es stand

nicht in seiner Macht, zu verhindern, daß die für einen Kredit
erhobenenen Summen nachher nicht für einen andern Gegenstand

verwendet würden.
Die Rechnungsansätze, in welchen hauptsächlich eine

Ueberschreitung der Kredite gerügt wird, sind folgende:
1. Für Verwaltungs- und Kanzleikosten:

daS Ausgeben beträgt hier Fr. 49,876. —
der Kredit betrug bloß ...» 37,000. —

so daß sich eine Ueberschreitung zeigt von Fr. 12,876. —

Das Finanzdepartement hat auf diesen Kredit ein Mehreres
nicht angewiesen, als das Büdget dafür bestimmt hat; hat das
Baudepartement auf den übrigen Krediten den Excédent erhoben
und zu obigem Zweck verwendet, so erhielt das Finanzdepartement

jedenfalls erst durch die Rechnung hievon Kenntniß. Das
Finanzdepartement erlaubt sich jedoch hier die Bemerkung, daß

bezüglich auf diesen Punkt im Verhältniß zu den bedeutenden

gegebenen Aufträgen wohl eher der angewiesene Kredit zu
niedrig, als die Ausgaben zu hoch erscheinen möchten; und daß

hier nicht das Baudepartement, aber die oberen Behörden
fehlten, welche das Departement mit Befehlen überhäuften, deren
Vollziehung mit den angewiesenen Summen nicht möglich war.

2. Für den Hochbau:
für Unterhalt der Staatsgebäude und

die Neubauten betragen die
Ausgaben zusammen .Fr. 205,085. 47

der Kredit betrug „ 171,105. —

so daß sich ein Ueberschuß darstellt von Fr. 34,980. 47

unter welchen Fr. 33,325. 21 für den gewöhnlichen
Unterhalt der Staatsgebäude erscheinen.

Was nun den Unterhalt der Staatsgebäude betrifft, so

erscheint der hiefür angewiesene Kredit zu klein, indem in
frühern Zeiten immer ein weit höherer Kredit als der
angegebene hiefür angewiesen worden ist; übrigens muß auch hier
die Bemerkung wiederholt werden, daß das Finanzdepartement
nach der damaligen Rechnungsform erst bei'r Rechnungsablage,
also erst nach geschehenen Verhandlungen, von denselben Kenntniß

erhielt.
Was die Neubauten betrifft, so erzeigt sich, daß bei

denselben die Ueberschüsse der Anweisungen bei einzelnen Bauten
dazu verwendet wurden, diejenigen Ausgaben zu decken, welche
bei anderen Bauten über die für dieselben gemachten Anweisungen

aus nöthig wurden. So ergiebt sich z. B., daß die
bewilligten Kredite für den Zollhausbau bei St. Urban, den
Kirchenbau zu Hasle, und die Bubeneibrücke ganz oder zum
Theil auf die Staatsapotheke verwendet wurden, für welche bloß
Fr. 7400 angewiesen waren und über Fr. 18,000 ausgegeben
wurden. DaS Finanzdepartement findet dieses Verfahren
unzweckmäßig und glaubt, daß, wenn die angewiesenen Kredite zu
Vollendung eines Baues nicht hinreichen, derselbe da eingestellt
werden soll, wo eine Ueberschreitung des Kredits nothwendig
würde.

Die von der Kommission hauptsächlich gerügte Ueberschreitung

des Kredits von Seite des Baudepartements ist diejenige
beim Straßenbau, hauptsächlich von den Neubauten herrührend.

Hier betragen die sämmtlichen
Ausgaben Fr. 570,703. —

die Büdgetkredite betrugen „ 240,500. —

so daß sich eine Ueberschreitung zeigt von Fr. 330,203. —
Vor Allem muß hier das Finanzdepartement bemerken, daß

diese Summe die Ueberschreitung des im lwsprünglichen gedruckten

Büdget enthaltenett Kredits ausmacht, und daß die, wie
hienach wird gezeigt werden, späterhin außerordentlich bewilligten

Kredite von der Staatswirthschastskommission unbegreiflicher

Weise gar nicht berücksichtigt worden sind, öbschött durch
dieselben die angeblich so auffallenden Excedettte sehr bedeutend
vermindert werden.

Das Finanzdepartement hat nun die Hauptgegenstättde, auf
welchen dieser Excédent sich vertheilt, untersucht und gefunden:

Für die Lyß-Hindelbankstraße
sind verrechnet .Fr. 67,383. —

durch das Büdget waran angewiesen „ 40,000. —

Excédent Fr. 27,382. —
Dieser Excédent erscheint nicht mehr

als solcher, wenn man sieht, daß
diese Summe auf dem Kredit von
1837 erhoben worden ist, und also
erst für dieses Jahr hätte verrechnet
werden sollen; da nun dieses nicht
geschehen ist, so erzeigt sich statt
dessen in der Rechnung vom Jahr
1837 in Betreff obigen Gegenstandes
eine Ersparniß von Fr. 36,940,
welche obigen Excédent mehr als
deckt.

Für die Bielseestraße zeigt sich

verrechnetes Ausgeben ohne Büdget-
kredit von Fr. 272,059. —

Hier fällt es vor Allem auf, daß die

Staatswirthschaftskommission nicht
auf den Gedanken gekommen ist,
nachzusehen, ob allfällige Extra-
kredite bewilligt worden, obschon
das Büdget, welches keine Summe
für diese Straße angewiesen, spätere

Kreditforderungen auf den
Ueberschuß der Einnahmen namentlich

angekündigt hat; sie würde sich
bei einer allfälligen Untersuchung
auch überzeugt haben, daß im

Transport Fr. 299,441. —
1Z
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Transport Fr. 299,44!.
Ganzen bis Ende November 1840
die Kredite fur die Bielseeftraße
nicht nur nicht überschritten,
sondern daß eine bedeutende Summe
weniger verrechnet worden als der
Kredit beträgt.

Außerordentliche Kredite für diese

Straße sind bewilligt worden:
a. Durch Beschluß des Großen

Raths vom l9. März là Fr. 40,009
b. Durch Beschluß des Großen

Raths vom 1. Zuli 1836 „ 172,599

Also im 2ahr 1836 Fr. 212,599
Per Anticipation wurden

serner von dem Kredit
von 1838 für 1836
verrechnet Fr. 59,460

Fr. 272,059

Von den für das Zahr 1838
nun noch übrig gebliebenen Fr. 20,540

und von den für 1839
angewiesenen ...» 127,000

Fr. 147,540
wurden bloß verrechnet „ 111,420

so daß unverwendet
geblieben .Fr. 36,120

Die sämmtlichen für die
Bielseeftraße bewilligten
Kredite betragen Fr. 517,599

Bis Ende November 1840
wurden davon bloß
verrechnet ...» 451,653

so daß noch übrig bleiben Fr. 65,946

Für die Zweisimmen-
Saanenstraße betrugen
die verrechneten Ausgaben Fr. 67,918

der Büdgetkredit betrug „ 11,000

Ueberschuß.
Der Große Rath hatte jedoch am

5. März 1836 einen neuen Kredit
von Fr. 100,000 eröffnet, und
davon Fr. 50,000 für das Zahr
1836 und zwar noch dazu unter
Vorbehalt allsällig mehrern
Betriebs der Arbeiten. Ueberdieß ist
der weitere Ueberschuß mehr als
gedeckt durch den Minderverbrauch
von Fr. 1l,946, welcher sich auf
dem Kredit von 1837 zeigt.

Für die Pichouxstraße wurden
ohne Vüdgetanweisung verrechnet

Hingegen wurden am 1. Zuli 1836
hiefür Fr. 27,000 angewiesen.

Für die Weißenaustraße wurden
ohne Büdgetanweisung verrechnet
welche durch einen am 19. März
1836 außerordentlich bewilligten
Kredit von Fr. 16,000 gedeckt

wurden.

Die für den Word stutz bezahlte
Summe wurde auf die Rechnung
von 1836 getragen, obschon die

fragliche Bezahlung erst auf ein im
September 1837 gefälltes gerichtliches

Urtheil entrichtet wurde.

Fr. 56,918.

15,499.

14,140.

Fr. 385,998. —

Sie sehen aus diesen Darstellungen, Tit., daß alles Ge.
schehene hauptsächlich aus vier Punkte herauskommt:

1^ Große außerordentliche Kredite, die nach dem Schluß des
BüdgetS ertheilt wurden, also nicht auf diesem standen:

2) Verrechnung in 1836 von Summen, die erst weit später
bezahlt wurden, was nicht hätte geschehen können, wenn
die Berechnung von 1839 zur rechten Zeit und nicht erst
mehrere Zahre nachher abgegeben worden wäre, wo denn
die Buchhalterei froh sein mußte, sie nur zu haben, um
die Staatsrechnung machen zu können, und nicht mehr
solche Anomalien ausmerzen durfte;

3) Verwendung von bewilligten Summen für andere Arbeiten
als diejenigen, für welche sie bewilligt waren; wahrscheinlich

wegen Vorrücken der Arbeiten, die nun bezahlt werden
mußten, und endlich

4) Befehle oberer Behörden, welche die disponiblen Summen
überstiegen.
Das Finanzdepartement glaubt nach dieser Darstellung,

daß alle Beschwerden der Staatswirthschaftskommission, betreffend

die Excedente, sich als ungegründet darstellen; hingegen
macht dasselbe auf die UnZweckmäßigkeit der Kredite aufmerksam,

welche der Große Rath ohne vorherige ihn betreffende
Büdgetanweisung bewilligt, indem durch dieselben, wie sich aus
Gegenwärtigem ergiebt, eine regelmäßige Verwaltung erschwert
oder selbst unmöglich gemacht wird, und trägt darauf an, daß
auf geeignete Weise diesem Uebelstand abgeholfen werde.

Das Finanzdepartement schreitet auf dieses hin zur
Untersuchung der von der Staatöwirthschaftskommission am Ente
ihres Berichts gezogenen Schlüsse.

Nachdem im ersten Antrage auf Passation der Rechnung
geschlossen worden, wird der zweite dahin gestellt: „daß am
Schlüsse deS Zahres bei den Amtsschaffnern keine so bedeutenden

Summen mehr ausstehen sollen."
Diese Ausstände rührten von der alten Rechnungsart her,

nach welcher die Rechnung von 1836 als die letzte noch
eingerichtet ist. Diesen ältern Vorschriften zufolge hatten die
Schaffner alle für ihre Schaffnerei fälligen Einnahmen auf ihre
Rechnung in's Einnehmen zu bringen, wenn sie auch nichts
von denselben bezogen hatten, das Nichteingegangene wurde
dann als Bestandtheil der Rechnungsrestanz verzeigt. Da nun
die Rechnungen auf diesem Fuße abgefaßt wurden, so mußte
der größere Theil der vorjährigen Gefälle, der noch nicht
bezogen war, wie z. B. der ganze Zehnt- und Bodenzinsbetrag,
der auf 31. Dezember noch nicht eingegangen sich befand, als
Kassarestanz dargestellt werden. Es ist jedoch auf den daherigen
Schluß der Staatswirthschaftskommission lediglich zu bemerken,
daß diese allerdings unzweckmäßige Rechnungsart seit 1836
aufgehoben worden ist.

Ueber den dritten Schluß, der dahin geht, daß der jeweilige
Rechnungssaldo in's Soll und Haben der nächsten Rechnung
gebracht werde, ist der gegenwärtige Bericht im Eingang
eingetreten, so daß nun derselbe nicht weiter erörtert wird.

Der vierte Antrag geht dahin, daß der Gewinn oder Verlust

auf ausländischen Kapitalien nicht in den Vermögensetat
aufgenommen, sondern als Theil des Rechnungssaldo aus die
nächste Zahresrechnung übertragen werde, und der fünfte schließt,
daß das Staatsvermögen fixirt, und dazu eine Expertenkommission

niedergesetzt werde.
Das Finanzdepartement findet, daß in Betreff der ausländischen

Kapitalien der Werth derselben nach demjenigen KurS
zu berechnen sei, nach welchem sie angekauft worden; ein
allfälliger Gewinn auf denselben wäre in daö Einnehmen, ei:;
Verlust hingegen in das Ausgeben zu bringen. Was hingegen
die Liegenschaften betrifft, so kann das Departement keine
Schätzung als den wahren Werth der Liegenschaften darstellend
ansehen, indem bei diesen Schätzungen, welche auch die Schätzer
seien, immer persönliche Ansichten, Lokalverhältnisse u. s. w.
aus daS Ergebniß derselben nicht unbedeutenden Einfluß haben.
Als einzig richtige Darstellung des Werthes kann nach Ansicht
deS Departements der Erlös der Liegenschaften angesehen werden,

und in Fällen, wo dieser nicht mit der Schätzung über
einstimmt, ist letztere nach dem erster» zu modinziren.
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Eine Minderheit des Departements findet hingegen: daß
der wahre Werth des Vermögens am sichersten ausgemittelt
werde, wenn man den Durchschnittsertrag desselben wahrend
einer Reihe von zwanzig Iahren berechne und die dabei
herausgebrachte Summe kapitalisire.

Vei diesem Anlaß muß das Finanzdepartement auf die

nachtheiligen Folgen aufmerksam machen, welche sich zeigen

wurden, wenn allfällig die zur Staatsverwaltung erbauten
Gebäude des Staats, sei es nach dem Ankaufspreise oder
Assekuranzpreise auf den Etat des Kapitalvermögens gebracht
würden, um mittelst dessen eben so viel abträgliches Vermögen
aufzehren zu können. Durch dieses Verfabren würden nach

und nach die abträglichen Summen aus dem Etat verschwinden
und durch Vermögensgegenstände ersetzt werden, welche nicht
nur keinen verhältnißmäßigen ZinS eintragen könnten, sondern
wohl eher als eine Vermögensverminderung anzusehen wären,
weil der Unterhalt derselben den Staat .jährlich bedeutende

Summen kosten muß, wie dieß z, B. bei den Pfrundgebäuden,
Zuchthäusern u. f. w. der Fall ist. Nach Ansicht des Depar
tements könnten daher bloß solche Gebäulichkeiten auf den

Vermögensetat gebracht werden, die ihrer Abträglichkeit wegen also

zum Zweck eines daraus zu ziehenden Zinses acquirirt worden

sind.

Was endlich den sechsten Antrag der Staatswirthschasts-
kommission betrifft, daß nämlich die Standesrechnungen nach

erhaltener Passation des Großen Rathes in die Gesetze und
Dekrete aufgenommen werden sollen, so könnte das
Finanzdepartement dieser Ansicht keineswegs beistimmen, indem hiedurch
die Kosten für Gesetze und Dekrete bedeutend vermehrt würden,
während auf der andern Seite kein Vortheil daraus entspringen

könnte. Sowohl das Büdget als die Standesrechnung sind

nicht für das Volk, sondern für die Regierung bestimmt und
verbindlich, und gehören daher nicht in die Sammlung der
Gesetze und Dekrete. Der Antrag deS Finanzdepartements gebt
daher dahin, daß sowohl Büdget als tzNandeSrechnung durch
dtis Amtsblatt und die Verhandlungen deS Großen Rathes
bekannt gemacht, hingegen aus der Sammlung der Gesetze

weggelassen werden.

Bern, den 25. Januar 1841.

(Folgen die Unterschriften.)

Vom RegierungSrath genehmigt und mit Empfehlung vor
den Großen Rath gewiesen, jedoch mit folgender Modifikation,
daß der RegierungSrath in Abweichung von den Ansichten des

Finanzdepartements dem dritten Antrage der
Staatswirthschaftskommission beipflichtet, dahingehend, eS möchte in Zukunft
der jeweilige Rechnungssaldo nicht mehr in den Vermögensetat
aufgenommen, sondern in daS Soll oder Haben der nächsten
Rechnung gebracht werden.

Bern, den 12. Februar 1840.

(Folgen die Unterschristen.)

Dr Schneider, Regierungsrath, als Berichterstatter.
Ohne weiters in die Sache einzutreten, stelle ich den Antrag,
daß diese Rechtfertigung dcS RegierungSrathes und des
Finanzdepartements der Staatswirthschaftskommission möchte zum
Rapporte übersendet werden. Es sind heute die Mitglieder der
Staatswirthschaftskommission nicht anwesend, und ich dürfte es

nicht über mich nehmen, auf das Eintreten anzutragen.
Indessen hindert dieß nicht, wenigstens in den ersten Antrag der
Staatswirthschaftskommission vom 15. November 1840, betreffend

die Passation der Standesrechnung, einzutreten: und ich
glaube um so mehr, diesen Antrag stellen zu sollen, als bereits,
ehe diese Rechtfertigung, wodurch die meisten Anträge der Staats-
wirthschastskommission von selbst dahinfallen werden, Ihnen
vorgelegt wurde, die Staatswirthschaftskommission auf Passation
als eine getreue und gute Verhandlung angetragen hat. Ob
dann jeder Artikel besonders behandelt werden soll oder nicht,
dieß kann bei'm Zurücksenden an die StaatSwirthschaftskommission

nicht in Frage kommen: sollten Sie indessen daS Eintreten
erkennen, so wäre dann leder Artikel besonders zu behandeln,
indem sie in gar keinem innern Zusammenhange stehen.

von Jenner, Regierungsrath. ES ist Ihnen, Tit., sehr
viel vorgelesen worden, und ich zweifle daran, daß Sie AlleS
gut im Gedächtnisse werden behalten haben. Wenigstens ich
für mich bin froh, die Menge von Zahlen u. f. w. vor mir
auf dem Papier zu haben, denn sie sind, obschon ich nicht
wenig mit dieser Sache zu thun gehabt habe, mir doch meistens
aus dem Gedächtniß gefallen. Von allem dem Vorgelesenen
wäre vielleicht eine Seite übrig geblieben, wenn die
StaatSwirthschaftskommission ihren Bericht an daS Finanzdepartement
gesendet hätte, ehe er hier zur Behandlung kam, und Sie sehen
aus dem Berichte des Herrn Präsidenten der Staatswirthschaftskommission

selbst, daß der größte Theil, welcher zu jenen Be.
merkungen und Anträgen Anlaß gegeben hat, weggefallen sei,
weßhalb ich dahin schließe, die ganze Historie der
Staatswirthschaftskommission zum Rapporte und zur Zurückziehung ihrer
gestellten Anträge zu übersenden. Gegen die Passation der
Rechnung ist jetzt, wie schon daS erste Mal, kein Grund
vorhanden ; die Standesrechnung ist nichts Anderes als eine
Zusammenstellung der Departementsrechnungen, und man muß
ja nicht glauben, daß sie eine Rechnung des Finanzdepartements
sei. Die andern Anträge der Staatswirthschaftskommission sind
dagegen einer nochmaligen Prüfung durch dieselbe, mit Beiziehung

des FinanzdepartemcntS, werth, indem diese beiden
Behörden nicht mit einander in ihren Ansichten übereinstimmen.
So z. B. ist die Staatswirthschaftskommission anderer Ansicht
in Betreff deS Werthes der im Auslande angelegten Kapitalien.
Sie will denselben bestimmen nach dem Ankaufspreise, während
das Finanzdepartement wünscht, daß die Kapitalien, welche
unter der gegenwärtigen Regierung angelegt worden, nach dem
Kaufpreise, diejenigen aber, welche von der frühern Regierung
angelegt wurden, nach demzenigen Preise gewerthet werden
sollen, den sie beim Antritte der gegenwärtigen Regierung
hatten. Diese letztere Ansicht scheint mir die richtige, sie bildet
die Grundlage aller bisherigen Rechnungen und steht auch so

im Vermögensetat. Wenn Sie darin eine Veränderung erkennen
sollen, so hätte dieß den Nachtheil, daß alle bisherigen
Rechnungen als auf einer irrigen Basis beruhend, unrichtig und
daher auch unbrauchbar würden. Welchen Nachtl eil dieß zur
Folge hätte, sehen Sie selbst ein, und das Zinanzdepartement
würde so in die größte Verlegenheit gesetzt. Auf was sollte
sich dasselbe in Zukunft verlassen, nach welcher Regel sollte es

seine Kapitalrechnungen stellen'? Es könnte gar keine stellen,
denn der Fonds verändert sich allzusehr, es hätte gar keine

Grundlage mehr. Ueber die andern Gegenstände will ich nicht
eintreten, sondern ich stimme zum Uebersenden deS Vertrages
an die Staatswirthschaftskommission. In den Art. 1 kann man
eintreten, und wenn Sie wider Erwarten das Eintreten in
sämmtliche Artikel erkennen sollten, so möchte ich eine artikelsweise

Behandlung.

Abstimmung.
Durch's Handmehr wird beschlossen:

1) Heute bloß in die Behandlung deS ersten Antrages, bezüg¬
lich auf die Passation, einzutreten;

2) die Berathung der übrigen 5 Anträge zu verschieben, und

3) das Gutachten deS Finanzdepartements an die Staatswirth¬
schaftskommission zu senden.

Der Antrag 1 des Vertrags der Staatswirthschaftskommission

vom 15. November 1840 geht dahin: „daß die Stan-
desrechnung vom Iadr 1830 als eine getreue Verhandlung unter
dem üblichen Vorbehalt gut geheißen und passirt werde."

Dr. Schneider, Regierungsrath. Ich könnte ganz kurz
sein, wenn nicht der Staatswirthschaftskommission zum Vor-
wurs gemacht worden wäre, daß sie der bedeutenden Büdget-
überschreitung ungeachtet dennoch auf Passation angetragen
habe. Warum hat man die Rechnungen zur Passation
empfohlen? weil man sie richtig gefunden hatte. In dem Vortrag

der Staatswirthschafskommission ist nicht Alles gesagt, was
man zu deren Prüfung vorgenommen hat, aber ich kann Sie
versichern, daß man die Rechnung so genau durchgangen hat,
daß Schreibfehler von zwei und drei Rappen entdeckt wurden.



Der einzige Grund, warum man unterm 26. November vori-
gen Jahres die Passation nicht erkennen wollte, ist, weil Büd-
getsüberschreitungen stattgefunden haben. Da es sich aber
ergiebt, daß nach der Berathung des Budgets noch Kredite vom
Regierungsrath, und namentlich vom Großen Rath erkannt
worden sind, so ist auch der letzte Grund dagegen weggefallen.
Ich stimme zu Ertheilung der Passation.

Stettler. Als der Bericht der Staatswirthschaftskommission

hier zum ersten Mal in Berathung kam, war ich der erste,
welcher seine Verwunderung darüber zu erkennen gab, daß die

Staatswirhschaftskommission ungeachtet eines Deficits deS

Baudepartements von Fr. 360,000 dennoch auf Passation der Rechnung
antrug, weßhalb ich darauf antrug, vom Regierungsrath einen
Bericht darüber abzuverlangen, was Sie auch jgenehmigten.
Nun liegt ein solcher rechtfertigender Bericht vom Regierungsrath

und Finanzdepartement vor. Wenn ich mich nun früher
verwundert habe über den Antrag der StaatswirthschafSkom-
mission, so verwundere ich mich doch jetzt nicht über diese
Rechtfertigung des Regierungsraths, indem ich an das Sprüchwort
denke: es ist einer ein schlechter Schütz, wenn er keine Ausrede
weiß, und dieß Sprüchwort kann man hier mit Grund ansülren.
Die Passation wurde letztes Jahr deßwegen noch nicht ertheilt, er»

stens wegen der allzugroßen Verspätung der Rechnung von 1836

— denn sie wurde erst 1840 abgelegt — und zweitens wegen
der Materie. Was sagt man nun über den ersten Punkt, und
wie sucht man die Verspätung zu rechtfertigen? Ganz einfach
damit, daß, wo viel Diensten in einem Hause sind, keiner
gefehlt haben will, sondern Jeder die Schuld auf den Andern zu
werfen sucht. So wirft der Regierungsrath die Schuld auf
das Finanzdepartement, dieses sagt, es habe die Rechnung nicht
abgeben können, weil die des Baudepartements gefehlt habe, das
Baudepartement versteckt sich hinter seinen Baukassier. So geht
es in einer Haushaltung, wo viele Diensten sind, es will
Niemand gefehlt haben. Der Herr Präsident des Finanzdepartements

hat uns so eben gesagt, man solle ja nicht meinen, daß
das Finanzdevartement die Rechnungen mache, es setze sie nur
zusammen aus den Departenientalrechnungen u. s. w. Was
sagt nun das Departementalgesetz? es sagt: „Die Verrichtungen

des Finanzdepartements sind einerseits diejenigen eines
Finanzraths und anderseits diejenigen einer Rechnungskammer/'
und weiter unten heißt es: „Als Rechnungskammer liegt dem

Finanzdepartement die Aufsicht u. s. w., so wie im Allgemeinen
die Pflicht ob, die Kassavorräthe, Magazine, Bücher aller
Rechnungsführer für den Staat zu untersuchen, die Saumseligen
zur Ablegung ihrer Rechnungen anzuhalten und den Fehlbaren
ohne weiters dem Regierungsrath anzuzeigen u. s. w.

° Wenn
ein Gemeintsbeamter nicht zu gehöriger Zeit seine Rechnung
ablegt, so wtiß man sehr zweckmäßige Mittel, ihn dazu anzuhalten,
aber wenn ein vom Staate besoldeter Rechnungsbeamter nicht
Rechnung ablegt, so sollte man kein solches Mittel wissen!
Dieß ist um so auffallender, als im Anfange dieses Jahr durch
den gegenwärtigen Herrn Präsidenten des Baudepartements die

zweckmäßigen Mittel gebraucht wurden, um dem ehemaligen
Kassier — nicht Beine — sondern Sitzleder zu machen. Der Erfolg
rechtfertigte das Mittel. Die nämlichen Schritte hätten aber schon

vor drei Jahren ge.han wirden sollen, und ich halte deßwegen
die für die Verspätung angegebenen Entschuldigungsgründe für
gänzlich unstatthaft. Ich weiß wohl, daß in Zukunft solche

Unregelmäßigkeiten nicht mehr vorkommen können, aber das
hindert uns nicht, zu sagen: wir können die Rechtfertigung des

Regierungsraths und des Finanzdepartements durchaus nicht für
hinlänglich halten. Was die Materie der Rechnung betrifft, so

hat man uns wohl gesagt, daß in Folge nachträglich ertheilter
Kredite des Großen Raths vom Baudepartement Fr. 200,000
über das Büdget verbraucht worden seien. Es handelt sich aber

nicht nur um Fr. 200,000, sondern um eine Kreditüberschreitung

von Fr. 500,000. Ja, antwortet man, dieß sei in Folge
Befehls der obern Behörden geschehen, nnd die untern müßten
gehorchen. Tit., durch solche Handlungsweise wird das Büdget
zu einer Seifenblase, die man hinblasen kann, wo man es gerne
will. Wenn auch von oberer Behörde Arbeiten anbefohlen worden

sind, so haben doch die betreffenden Departement niemals
dafür Summen verwenden sollen, ohne zuerst um einen Kredit

dafür nachgesucht zu haben. Mag man nun Ausflüchte brauchen,

sso viel man will, die Behauptung, daß die Kreditüberschreitung

nicht bloß auf das Jahr 1836, sondern auch auf die
Jahre 1837, 1838 und 1839 zu vertheilen sei, indem in diesen
letzten Jahren sich in dieser Beziehung Ersparnisse zeigen u. s.w.,
so ist doch das Resultat immer das, daß in der uns vorgelegten
Rechnung von 1836 sich eine Kreditüberschreitung von nahe an
Fr. 500,000 zeigt, und nun sollten wir am Ende uns höflich
bedanken, wie wenn die Rechnung ein Muster von Ordnung
u. s. w. wäre. Das Baudepartement hat einen Kredit von Fr. 200,
für den es nicht vor Regierungsrath zu gehen braucht, alle Ausgaben

über Fr. 200 müssen von demselben oder vom Großen Rath
bewilligt werden. Zwischen 200 und zwischen Fr. 20—30—40,000
ist ein Unterschied. Es muß in einem wohlgeordneten
Staatshaushalte gehen, wie bei einem Regiment Soldaten, die Strenge
muß von oben herab kommen; wenn es oben fehlt, so fehlt es
auch unten; wenn die Offiziere nicht bestraft werden, so folgen
auch die Soldaten nicht. Ich stelle daher den Antrag, der
Große Rath möge in Betreff der Standesrechnung von 1836
erkennen, erstens: für dießmal zwar jene Rechnung mit seiner
Genehmigung zu versehen, dabei aber zweitens den ernsten Tadel

sowohl über die Verspätung jener Rechnung, als über die
zum Vorschein gekommenen bedeutenden, nicht hinlänglich
gerechtfertigten K-editüberschreitungen, besonders in den Ausgaben
des Baudepartements, so wie über die nicht gehörig geregelte
Organisation des Staatsrechnungswesens überhaupt, und die
bestimmte Erwartung auszusprechen, daß solchen Uebelständen
für die Zukunft werde vorgebeugt werden.

vr. Schneider, Regierungsrath. Der Hauptgrund, warum
die Staatswirthschastskommission geglaubt hat, man könne hier
keinen Tadel aussprechen, ist der, weil eS sich gefunden hat,
daß der Große Rath an der ganzen Unordnung weit aus die
größte Schuld ist. Ich müßte daher als Berichterstatter der
Staatswirthschaftskommission dahin antragen, der Rechnung
von 1836 unbedingt die Passation als einer getreuen Verwaltung

M ertheilen.

von Jenner, Regierungsrath. Ich nehme die Verspätung
der Rechnungsablage nicht in Schutz, und es kommt mir nicht
in Sinn, dieselbe zu legitimiren. Weder die Staatswirthschastskommission

noch das Finanzdepartement will dieß, sondern im
Gegentheil bemerken beide, daß dieß nicht in der Ordnung sei,
aber daß Gründe vorhanden seien, welche uns legitimiren und
nachweisen, daß man es nicht anders machen konnte. Wollen
Sie nun über eine Sache, die unmöglich war, Tadel aussprechen?

Das Finanzdepartement forderte vom Baudepartement,
den Kassier anzuhalten, seine Rechnung abzugeben. Das Bau-
département fordert ihn auf und sagt: wir müssen Rechnungen
haben. Der Kassier dagegen sagte: ich kann nicht Rechnung
geben, bis ich die Rechnungen der Unterbeamten habe. Da
steckte die Schwierigkeit, der Regierungsrath wollte den Beamten

des Baudepartements nicht einstecken, und darin lag der
Fehler. Der gegenwärtige Präsident des Baudepartemenls
wollte aber dieser Geschichte einmal ein Ende machen und hat
demselben, wie Herr Stettler sagte, zwar nicht Beine, sondern
Sitzleder gemacht. Wenn auch die Hauptschuld am Kassier lag,
so fehlte es auch noch an andern Orten, denn es war ein
gräßliches Untereinander. (Der Redner wiederholt nun die im
abgedruckten Vortrage angeführten Thatsachen.) Ich kann demnach
nicht dazu stimmen, den ernsten Tadel an die betreffenden
Behörden auszusprechen, denn der Große Rath müßte den größten
Theil davon selbst einstecken, und schließe demnach einfach auf
Annahme deS ersten Antrages der Staatswirthschaftskommission,
nämlich aus Passation der Rechnung.

Abstimmung.
1) Für Passation im Allgemeinen 80 Stimmen.

Dagegen Niemand.
2) Für Passation mit den von Herrn Stettler

vorgeschlagenen Zusätzen .45 Stimmen.
Von diesen zu abstrahiren 37 „
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Vortrag der Bittschriftenkommission über die
Vorstellung des Herrn Professors von T scharner wegen
Herabsetzung seines Gehalts von Fr. 1000 auf Fr. 1000.

Stauffer, als Berichterstatter. Mit Vorstellung vom
9. Zum 1840, die seiner Zeit gedruckt ausgetheilt worden ist,
beschwert sich Herr Professor v. Tscharner darüber, daß der
Regierungsrath ihm seine Besoldung von Fr. 1000 auf Fr. 1000
herabgesetzt habe, und verlangt die Herstellung der erstern. Der
Regierungsrath beantwortet diese Beschwerde im Wesentlichen
dahin, die Leistungen des Herrn von Tscharner seien in keinem

Verhältniß mehr zu seiner Besoldung gestanden, indem derselbe

während mehrerer Semester keine Vorlesungen gehalten und
in andern sehr wenige Zuhörer gehabt hatte. Die Bittschriftenkommission

dann hat aus den Akten entnommen, daß Herr
von Tscharner während des Wintersemesters 1837 nur einen
Studenten alS Zuhörer hatte, dem er mit einem gemischten

Publikum Vorlesungen hielt; daß Herr v. Tscharner für 1838
keinen Rapport eingab, der Rektor aber sagt, Herr v. Tscharner
habe keine Vorlesungen gehalten, und daß im Jahre 1839 auch
wieder blos drei akademische Zuhörer sich zeigten. Der
Regierungsrath gründet seinen Beschluß aus die §§. 40 und 41 des

Hochschulgesetzes von 1834, die so lauten (dieselben werden
abgelesen). Diese geben mithin dem Regierungsrath das
Recht, die Besoldungen der außerordentlichen Professoren nach
deren Leistungen zu bestimmen. Aus diesen Gründen wird auf
Tagesordnung angetragen. Ich will gewärtigen.

Jsenschmid. Ueber die Sache selbst kein Wort, nur
über das Motiv des Regierungsraths ein paar Bemerkungen.
Der Regierungsrath hat dem Herrn Prof. v. Tscharner seine

Besoldung herabgesetzt, weil die Leistungen desselben in keinem
Verhältniß mehr zu seiner Besoldung gestanden. Der Herr
Rapporteur dagegen erklärt dies so, daß er in den letzten Jahren

nicht so viel Zuhörer gehabt habe, wie beim Anfange seines

Professorats. Das vom Regierungsrath angegebene Motiv
cheint mir daher unrichtig, indem es oft nicht an dem Pro-
essor fehlt, wenn sich keine Zuhörer finden, sondern eher an

oer Wissenschastlichkeit der Letztern. Wenn man übrigens die
Leistungen mehrerer anderer Lehrer an der Hochschule mit ihren
Leistungen und mit der Zuhörerzahl vergleichen wollte, so würde
man zu einem Resultate gelangen, das man nicht erwartete,
und wir würden vernehmen, daß die Leistungen mehrerer
Professoren mit dem Einkommen in keinem Verhältnisse stehen. Da
wir indessen keinen Leistungsthermometer haben, so möchte ich
daraus antragen, daß wenigstens das Motiv abgeändert werde.

von Sinner, Oberstlieutenant. Ehe man Herrn von
Tscharner zum außerordentlichen Professor der Physik ernannte,
hatten wir bereits einen solchen in der Person des Herrn Trcch-
sel, welcher nicht nur aus der Hochschule durch seine Vorlesungen

seine Wissenschaftlichkeit bewiesen, sondern auch durch
Triangulationen in unserm Kantone, durch Nivellements und
verschiedene andere schwierige und nützliche Unternehmungen sich

ausgezeichnet hat. Mehr konnte man bei uns nicht verlangen,
und man hätte damit zufrieden sein sollen. Da kommt von ungefähr
Herr Prof. v. Tscharner nach Bern und liest einen Kurs populärer

Physik. Dieser war sehr besucht, denn er war Jedermann
verständlich und zugänglich, selbst viele Frauen und Töchter
nahmen Antheil daran. Dadurch hat sich nun daS

Erziehungsdepartement bestechen lassen und es in seiner Pflicht gehalten,
einen solchen Professor anzustellen. Ich kann dies nicht
billigen, indem man an einer wissenschaftlichen Anstalt, wie die
Hochschule sein soll, nicht populäre Physik vortragen soll,
wodurch wenig gewonnen, Oberflächlichkeit erzeugt, und am Ende
nur Frauen und Kinder amüsirt werden. Die Hochschule hat
einen höhern Zweck, alsnur Frauen und Kinder zu unterhalten,
und das Erzichungsdepartement hat deßhalb überhaupt gefehlt,
daß es den Herrn Prof. v. Tscharner angestellt hat. Ich stelle

daher den Antrag, daß untersucht werden möchte, ob diese

Stelle fernerhin für die Hochschule nothwendig sei oder nicht,
denn ich möchte wenige Professoren, aber dann sollten diese

wenigen ausgezeichnet sein und einen europäischen Ruf haben.

May, gewes. Staatsschreiber. In den Akten, die hier
gedruckt vorliegen, sehe ich ein Schreiben des Erziehungsdepar-

tements an Herrn Prof. v. Tscharner, vom ZI Februar 1837
welches also lautet: „Es gereicht unS zum wahren Vergnügen
Ihnen anmit anzeigen zu können, daß der Regierungsrath au
den hierseitigen Bericht über Ihre erfreulichen Leistungen u. s. w
Sie definitiv zum außerordentlichen Professor mit einer Besoldung
von Fr. 1000 jährlich ernannt hat." Später unterm 23. April
1840 zeigt die nämliche Behörde Herrn Prof. v. Tscharner
an, daß ihm wegen der geringen Zuhörerzahl die Besoldung
von Fr. 1000 auf Fr. 1000 herabgesetzt worden sei. Tit., wir
hatten in frühern Zeiten eine wissenschaftliche Anstalt unter dem
bescheidenen Namen einer Akademie. Man wollte dieselbe
erweitern und namentlich einige Fächer, die nicht besetzt waren,
mit Lehrern versehen. Das war ganz recht, oder ob man wohl
oder übel gethan habe, die Akademie mit dem brillanten Namen
einer Hochschule in Bern zu vertauschen, daS weiß ich nicht.
Aber sobald dieS geschehen, war es nothwendig, die Fächer aus
eine entsprechende Art und verschiedene Zweige, wie es aus
Universität der Fall ist, doppelt zu besetzen. Dies geschah durch die
Ernennung von außerordentlichen Professoren und Docenten. Man
hat unS alle Jahre Tabellen dort aufgehängt, worauf die
Vorlesungen verzeichnet waren, die gehalten werden sollten, aber es
wäre gewiß sehr interessant gewesen, wenn man dann am Ende
der Semester auch eine Tabelle ausgehängt hätte von den
Vorlesungen, welche wirklich gehalten worden sind. Auf allen
Universitäten werden Vorlesungen angekündigt, von denen einige
nicht zu Stande kommen. Dann wäre es serner nothwendig zu
wissen, wie viel Zuhörer jede Vorlesung srequentiren. Dann
hätte der Große Rath einen Maßstab, nach welchem er den Nutzen
und die Frequenz der Hochschule beurtheilen könnte. Indessen
ist doch so viel gewiß, daß mehrere Professoren sind, die ihre
Kurse nicht zu Stande gebracht haben, weil sich keine Zuhörer
fanden; andere dagegen waren nur von drei oder vier besucht,
und doch habe ich noch nie gehört, daß deswegen einem
Professor an seinem Gehalte ein Abzug gemacht worden wäre. Wenn
dies der Fall wäre, wenn bei der Anstellung eines Professors
gesagt würde, daß der Gehalt sich nach der Zuhörerzahl richten
werde, dann würde ich nichts bemerken, aber das ist auffallend,
daß in dem einen Fall eine Besoldung, die man unbedingt versprach,
von Fr. 1000 auf Fr. 1000, wegen der geringen Zuhörerzahl
herabgesetzt worden, während in anderen gleichen Fällen dies
nicht geschehen ist. Ueber den Werth der von Herrn Prof.
v. Tscharner gelesenen Kurse rede ich nicht vom Hörensagen,
sondern ich habe dieselben zu verschiedenen Malen und schon in
den Jahren 1830 und 1531 mit wahrem Interesse angehört, und
ich darf behaupten, daß sie nicht nur zum Amusement der Kinder

und Frauen dienen, sondern daß sie sehr instruktiv sind.
Herr Prof. v. Tscharner ist einer der beßten Experimentatoren,
und er hat zum Behufe seiner Vorlesungen einen großen physikalischen

Apparat, der ihm bedeutenden Unterhalt kostet. Wenn
man nun reduciren will, so soll man nicht da den Anfang
machen, wo der Professor sein Einkommen nicht rein in den Sack
thun kann, wie es andere haben, die im Jahre höchstens zwanzig
bis dreißig Bücher anschaffen, sondern man soll bei solchen Reduktionen

ein System haben. Uebrigens muß ich aufmerksam
machen, daß die Vorlesungen der Herren Pros. v. Tscharner und
Trechsel nicht den gleichen Zweck haben. Herr Prof. Trechsel
lieSt Physik und leitet deren Gesetze aus mathematischen Grundlagen

ab, die große Vorkenntnisse erfordern und nicht ohne
gründliche Studien erlangt werden können. Herr Prof. v.
Tscharner dagegen ist mehr instruktiv, seine Vorlesungen sind
jedem gebildeten Menschen zugänglich, und Jeder, der einigen
Anspruch auf Bildung machen will, sollte doch einigen Begriff
über Elektricität u. s. w. haben. Es ist dies nicht eine Spielerei,

sondern solche Kenntnisse sind von praktischem Nutzen.
Was ich wesentlich in dieser Maßregel anstoßend finde, ist, daß
man erstens sagt, man finde die Zuhörerzahl nicht im Verhält-
>uß zu seiner Besoldung und dann zweitens den unlogischen
Schluß zieht, also solle dieselbe von Fr. 1000 auf Fr. 1000
herabgesetzt werden. Man sollte doch wenigstens so schließen,
daß Herr Pros. v. Tscharner seine ursprüngliche Besoldung
wieder erhalten werde, sobald er wieder eine entsprechende
Zuhörerzahl hat. Ferners glaube ich, daß, wenn der Regierungsrath

befugt ist, solche Reduktionen vorzunehmen, er dieselben nicht
nur einseitig, sondern in gleichmäßiger Ausdehnung vornehmen soll,
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und man ist daher berechtigt, vom Regierungsrath zu verlangen,
daß er auch bei andern Lehrern der Hochschule, welche nicht
die hinlängliche Zuhörerzahl haben, um die volle Besoldung zu
ziehen, solche Modifikationen eintreten lasse. Ich kenne dergleichen

Professoren, will sie aber nicht nennen, denn exempta suut
olliosa. Da ich es unter der Würde des Großen Raths halte,
einfach zur Tagesordnung zu schreiten, so stelle ich den Antrag,
den Regierungsrath anzuweisen, Herrn Professor v. Tscharner
wieder in die bei seiner Anstellung bestimmte Besoldung eintreten

zu lassen, sobald er die als Minimum bestimmte Zahl von
Zuhörern erhalten haben werde.

Kasthofer, Regierungsrath. Herr Prof. v. Tscharner
glaubt, es sei ihm Unrecht geschehen, er wendet sich deßhalb an
den Großen Rath und beschwert sich darüber. Dieser weist
die Sache an seine Bittschristenkommission, welche die Beschwerden
der Bürger Niemandem zu Lieb noch zu Leid untersuchen und
darüber berichten soll. Die Bittschristenkommission soll deßhalb
jedesmal genau untersuchen, damit die Petenten und das Volk
sehen, daß der Große Rath kein Unrecht wolle. Dies über d,e
Stellung der Bittschristenkommission. Einen Irrthum muß ich
berühren. Wenn ein Professor ein Kollegium nicht zu Stande
bringt, oder nur wenige Zuhörer erhält, so liegt solches in der
Regel nicht in der Unfähigkeit oder dem Unfleiße des Professors,
sondern die Schuld liegt im Publikum selbst, welches an diesem
oder jenem Theil der Wissenschaft kein Interesse zeigt. Ich bin
mit dem Titel eines außerordentlichen Professors beehrt worden

und habe bald vier, bald fünf, bald sechs Zuhörer gehabt.
Wahrhastig, Tit., es war nicht mein Fehler, daß ich nicht zehn
oder zwanzig hatte, sondern die Schuld lag darin, daß das Forstwesen

nicht allgemeines Interesse zu haben schien, indem nicht
einmal Mitglieder derjenigen Behörden meine Kollegien besuchten,

welche alle Wochen mehrere Male über Forstangelegenheiten
Beschlüsse zu fassen haben. Ich kann nun zwar nicht dahin
stimmen, daß dem Herrn Prof. v. Tscharner seine Besoldung
wieder ergänzt werde, sondern ich bin der Ansicht, daß sämmtliche

Besoldungen von Neuem untersucht und bestimmt werden

sollen.

Stauffer, als Berichterstatter. Der letzte Redner hält
dafür, die Bittschristenkommission solle im Allgemeinen Anträge
dringen, wie die Behörden eigentlich handeln sollten. Dieses kann
nun nicht geschehen, wenn man den Großen Rath nicht ab seiner
Stellung auf das Feld des Regierens führen will, vor dem sich

derselbe zu hüten hat. In Fällen vorliegender Art hat derselbe
also bloß zu untersuchen, ob die Behörden inner den Schranken
der Gesetze geblieben seien, oder ob sie dieselben mißachtet haben.
Im letztern Falle muß der Gegenstand zur gesetzlichen Behandlung

zurückgewiesen, im erster« Falle aber zur Tagesordnung

geschritten werden. Die beiden Anträge der Herren
von Sinner und May können daher nicht anders als besondere
Anträge betrachtet werden. Uebrigens verlangt Herr May,
daß die Professoren alle nach ihren Leistungen, oder wenigstens
alle gleich gehalten werden. Nun sind aber nur die
außerordentlichen Professoren in den abgelesenen zwei Paragraphen
begriffen; die ordentlichen aber nicht, und Herr von Tscharner
gehört zu den außerordentlichen. Eine andere Meinung dann
glaubt, der Regierungsrath habe die Kompetenz nicht, die
Besoldung so herabzusetzen, wie es hier der Fall sei. DaS bei'm
Eingang abgelesene Gesetz giebt aber demselben diese Kompetenz
nicht nur, wie es hier geschehen ist, sondern derselbe hätte noch
weiter gehen können. Das Maximum der Besoldung eines
außerordentlichen Professors ist Fr. 1600. Nun hatte Herr
von Tscharner bei'r Bestimmung dieser Besoldung zwölf bis
zwanzig akademische Zuhörer; bei'r Besoldungsherabsetzung aber
nur noch zwei bis drei und längere Zeit gar keine. Ich
wiederhole es, dieses Verhältniß der Besoldungen kann nur bei
den außerordentlichen Professoren stattfinden, und die

Bittschristenkommission hat sich überzeugt, der Regierungsrath seie

hier inner den Schranken seiner Kompetenz geblieben, so daß

ich ehrerbietig darauf antrage, Sie, Tit., möchten deren
Antrag zum Beschluß erheben.

Abstimmung.
Für den Antrag der Bittschristenkommission 67 Stimmen.
Dagegen .25 „

Vortrag des Militär départements zu Wiederbesetzung
der Stelle eines Oberftmilizinspektors.

Vorgeschlagen ist der bisherige Oberstmilizinspektor Herr
David Zimmerli, eidgenössischer Oberst.

Langet, Regierungsrath, zeigt an, daß die Stelle eigentlich

erst auf nächsten I. Juli erledigt werde, man habe es aber
zweckmäßig gefunden, dieselbe schon jetzt wieder besetzen zu lassen.

Von 90 Stimmen erhält im erste« Skrutinium:
Herr Oberst Zimmerli 86

und ist somit auf neue 6 Jahre erwählt.

Vortrag des Departements des Innern über die

definitive Redaktion des Dekrets über die
Viehentschädigungskassa.

Tscharner, Regierungsrath, glaubt, daß nur diejenigen
Artikel in Berathung kommen sollen, bei welchen durch die
frühere Behandlung Modifikationen erheblich erklärt worden feien,
und fügt bei, daß die damals erheblich erklärten Anträge sämmtlich

berücksichtigt worden seien.

Zu Bemerkungen giebt bloß der nachstehende §. 3 Anlaß;
er tautet:

„§. 3. Der Betrag der Viehentschädigungskassa soll nach
Abrechnung obiger Kosten ausschließlich und allein zu Entschäd-
nissen bei der Lungenseuche und der Rinderpest oder Löserdürre
verwendet werden.

Sollte der Betrag nicht ausreichen, um die in der
nämlichen Krankheitsperiode geschlagenen oder gefallenen Thiere nach
dem hienach aufgestellten Verhältnisse zu bezahlen, so soll der
erforderliche Mehrbetrag aus der Staatskassa vorgeschossen und
hernach aus der Viehentschädigungskassa wieder ersetzt werden."

Dr. Schneider, Regierungsrath, wünscht, daß der letzte

Passus gestrichen werde. Wenn der Fall je eintreten sollte,
daß .die Fr. 100,000 der Viehentschädigungskassa aufgebraucht
würden, ohne daß es zu Deckung des Schadens hinreichte,
so überlasse man es dann dem freien Willen des Staates, auf
die zweckmäßigste Weise dem Uebel zu steuern und die Beschä-

digren nach Umständen zu unterstützen. Ich möchte mich nicht
zu einer Unterstützung verpflichten, welche den Staatsseckel
allzusehr in Anspruch nehmen könnte.

Bach. Die Absicht des Gesetzes geht nicht dahin, die

Staatskassa ruiniren zu wollen, sondern es hat lediglich den

Sinn, daß, wenn in der Viehentschädigungskassa nicht hinlängliche

Summen baar vorhanden liegen, der Staat diese Summen
vorschießen soll, welche dann späterhin wieder restituirt werden.
Die Fr. 100,000 sind nicht baar vorhanden, sondern sie sind

angelegtes Kapitalvermögen, welches nicht von einer Stunde
zur andern liquid gemacht werden kann. Sollte indessen wider
Vermuthen einst die ganze Kassa in Anspruch genommen werden
und dennoch nicht hinreichen, so würde auch da der Staat
Vorschüsse machen, wie es bei der Brandassekuranz der Fall ist,
dagegen bezöge er dann so lange den Ertrag der Viehscheine,
bis der Vorschuß wieder zurückerstattet wäre. In Bezug auf
die Form bemerke ich, daß es nicht der Fall ist, darüber zu
diskutiren, ob man den Artikel annehmen wolle oder nicht,
sondern bloß darüber, ob der Artikel so redigirt ist, wie man
ihn beschlossen hat. Ich trage auf Genehmigung an.

von Sinn er, Oberstlieutenant, stimmt wie Herr Bach.

Hünerwadel. In Bezug auf die Sache kein Wort, in
Bezug auf die Form eine kurze Bemerkung. Wenn bei Behandlung

eines Gesetzesvorschlages ein Artikel abgeändert wird, so

wird diese Abänderung bloß erheblich erklärt und dem Regie-
rungsrathe zur neuen Untersuchung zugesendet. Diese
vorberathende Behörde bringt dann in einer spätern Sitzung ihren
Rapport, der für oder gegen die Veränderung sein kann, vor
den Großen Rath, und diesem steht es frei, diese vorgeschlagene

Modifikation anzunehmen, zu verwerfen oder etwas Anderes zu
erkennen.
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Romang, Regierungsstatthalter, stimmt wie Herr Bach.

von Er lach. Bei der Brandassekuranz gilt der nämliche
Grundsatz, wie der hier aufgestellte, und ich halte ihn für sehr
zweckmäßig. Es ist nicht zu vermuthen, daß die Viehentschädigungen

jemals so hoch ansteigen, daß die ganze Kassa in
Anspruch genommen würde. Sollte dieß der Fall, oder sollte
durch eine Seuche sämmtliches Vieh in mehrern Amtsbezirken
geschlagen werden müssen, denn freilich könnte unsere Staatskassa

so sehr in Anspruch genommen werden, daß unser halbes
Kapitalvermögen dadurch aufgezehrt würde. Das ist aber
höchst unwahrscheinlich.

Abstimmung.
Für den Artikel, wie er vorgeschlagen 56 Stimmen.
Für Streichung des zweiten Passus 26 „

Die übrigen Paragraphen, so wie der Eingang des Dekrets,
werden ohne Bemerkung durch's Handmehr genehmigt.

Vortrag des Regierungsrathes über das Gesuch des
Herrn Em. von Goumoens, daß ein zu Gunsten der Armen
der Dissentergemeinde von Seite der verstorbenen Zgfr. Elise
Pauline Schärer gemachtes Legat von Fr. 106 bestätigt werden

möchte.

Der Antrag des Regierungsrathes geht dahin, daß, da
keine Dissentergemeinde anerkannt sei und in gesetzlicher Form
bestehe, der Bittsteller mit seinem Gesuche abgewiesen werden
möchte.

Leibundgut, Regierungsrath, durchgeht den Vortrag
des Regierungsrathes und trägt auf Abweisung des Begehrens an.

von Graffenried wünscht, da man das Begehren nicht
der Sache selbst, sondern der Form wegen abweisen will, dem

Gesuch dahin zu entsprechen, daß dem Herrn von Goumoens zu
Handen der betreffenden Armen die gewünschte Bewilligung
ertheilt werde.

Knechtenhofer, Hauptmann. Hätte man das Begehren
zu Gunsten einiger dissentirenden Individuen gestellt, so hätte
man auch eintreten können; so ist es aber zu Gunsten einer
Gemeinde gestellt, die rechtlich gar nicht existirt.

Abstimmung.
Für den Antrag des Regierungsrathes gr. Mehrheit.
Dagegen Niemand.

(Schluß der Sitzung gegen IV? Uhr).

>
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N ° II

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 1841.

(Nicht offiziell.)

Vierzehnte Sitzung.

Dienstag den 9. März 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Namensaufruf. Genehmigung des Protokolls.

Tages or d n u n g.

Bericht und Anträge der Spezialkommission zu
Revision der Besoldungen, über die Beibehaltung oder
Suppression der verschiedenen vom Staate besoldeten Stellen und
über den Betrag der damit verbundenen Gehalte (à. ä. Oktober

1840).

Die Schlußanträge der genannten Kommission sind im
Wesentlichen folgende:

1) Vicepräsident des Großen Rathes. Wenn ein
Vicepräsident des Großen Rathes in den Fall kommen sollte,
im Laufe des ganzen Zahres drei Monate oder mehr den

Herrn Landammann ersetzen zu müssen, so solle der Landammann
gehalten sein, ihn dafür, im Verhältnisse von Fr. 100 per Monat,
aus seinem Gehalte zu entschädigen.

2) Regierungsrath. Die Mehrheit schließt auf Abschaffung

der Zulage von Fr. 200 an die Departementspräsidenten, —
und auf Reduktion der Zulage von Fr. 2000 auf Fr. 1000 an
den Schultheißen, wenn Bern nicht Vorort ist.

3) Staatskanzlei. Abschaffung der zweiten Raths-
schreiberftelle (seither bereits geschehen), — Abschaffung der

zweiten Uebersetzerftelle. Die Sekretärs der Departements
und Kollegien sollen im Stande sein, vorkommende Expeditionen,
mit Ausnahme der Gesetze, Dekrete, Staatsverträge und
diplomatischen Mittheilungen, in beiden Sprachen abzufassen; verstehen
sie es nicht, so sollen sie in eigenen Kosten für die Uebersetzungen

sorgen. — Erhöhung der Besoldung des künftigen
einzigen Uebersetzers um Fr. 400, — wogegen demselben obliegen
müßte, sämmtliche, den oben erwähnten Sekretärs nicht
auffallende, Uebersetzungen zu liefern. — Hinsichtlich der Archive
und Registratur soll der Regierungsrath bestimmte
Organisationsvorschläge bringen. — Beibehaltung des Znstitutes der

Großrathsverhandlungen, jedoch mit dem Wunsche, daß

die Bekanntmachungen schneller gehen möchten ^). — Abschaffung

eines Kanzleiläufers (statt dessen ist seither eine

Verminderung der Standesweibel von 4 auf 3 beschlossen worden).

Vergleiche Extrabeilage zu Ar. 22 der GroßrathMrhandlungen
von 1837/ Seite 4 und 5.

Fr. 3000

Fr. 2000

Fr. 1800

Fr. 1000

Fr. 2800

Fr. 1800

4) Staatsanwalt und dessen Stellvertreter. Der
Regierungsrath und das Obergericht sollen über die Organisation

des Staatsanwaltamtes Gutachten einreichen.

5) Regierungsstatthalter. Es werden dafür folgende
Besoldungen vorgeschlagen:

Iste Klasse: Bern
ohne Wohnung oder Entschädigung.

2te Klasse: Pruntrut, Thun, Burgdorf, Znterlaken,
Aarwangen, Signau, Konolfingen, Trachselwald

mit freier Wohnung oder Fr. 200 Entschädigung.

3te Klasse: Delsberg, Wangen, Courtelary, Sef-
tigen, Aarberg

mit freier Wohnung oder Fr. 200 Entschädigung.

4te Klasse: Alle Uebrigen
mit freier Wohnung oder Fr. 200 Entschädigung.

6) Gerichtspräsidenten. Klasseneintheilung wie oben.
Besoldung wie folgt:

Iste Klasse
ohne Wohnung oder Entschädigung.

2te Klasse
nebst freier Wohnung oder Fr. 200 Entschä

digung.
3te Klasse

nebst freier Wohnung oder Fr. 200 Entschä
digung.

4te Klasse
nebst freier Wohnung oder Fr. 200 Entschädigung.

Sowohl die Regierungsstatthalter als die Gerichtspräsidenten
sollen ihre Büreaukosten selbst bestreiken.

7) Amtsrichter. Klasseneintheilung wie oben. Besoldung

wie folgt:
Iste Klasse Fr.
2te Klasse: Mehrheitsantrag

Minderheitöantrag
3te Klasse: Mehrheitsantrag

Minderheitsantrag
4te Klasse: Mehrheitsantrag

Minderheitsantrag

8) Amtsweibel. Klasseneintheilung wie oben,

dung wie folgt:
Iste Klasse Fr. 100
2te Klasse -.120
3te Klasse -,

100
4te Klasse 80

11

Fr. 10«>tt

Fr. 140«-

800
250
300
200
250
150
150

Besol-



h) Amts schrei b er. Es wird vorgeschlagen:

u. Die Amtsschaffnereien den Amtsschreibern zu übertragen.
0. Die Besoldung der Amtsschreiber da, wo das Enregistre¬

ment besteht, herabzusetzen auf Fr. 1000 für Pruntrut,
auf Fr. 800 für Delsberg,, und auf Fr. 080 für
Freibergen.

e. Die im Dekrete von 1838 ausgesetzten Gehalte aufzuheben.

10) Departements,
s, Finanzdepartement. Erhöhung der Besoldung des Lehen¬

kommissars auf Fr. 1800, und derjenigen des zweiten
Salzhandlungscommis auf Fr. 1200.

0. Erziehungsdepartement. Reduktion der Hochschule auf
Fr. 40,000, „wo möglich." Die Errichtung und
Besoldungsbestimmung der Professorate dem Großen Rathe
vorzubehalten u. f. w. Vom Erziehungsdepartemente ein

Gutachten zu verlangen, ob es nicht angemessen wäre, die

Zulagen an die Schulmeisterbesoldungen wenigstens den

provisorischen Schulmeistern nicht zu ertheilen.
c. Daudepartement. Die Stellen der Bezirksingenieurs und

Bezirksinspektoren wiederum aufzuheben und auf daS alte
System der Amtsinspektoren mit Fr. 200 Besoldung unter
der Leitung der Präfekten zurückzukommen.

von Jenner, Regierungsrath, als Berichterstatter der
Kommission. Es handelt sich für jetzt bloß um die Frage des

Eintretens, ich werde also noch nicht auf die einzelnen Gegenstände

des Rapportes eintreten. Sie, Tit., haben Ihrer
Kommission einen Auftrag gegeben, die Kommission bat denselben

erfüllt; das Geringste, was Sie, Tit., thun können, ist, daß

Sie sich mit der Sache beschäftigen. Ich trage also darauf an,
daß es Ihnen gefallen möge, einzutreten, und zwar artckelsweise.
Es wird sich bei den einzelnen Sachen bloß um die Erheblichkeit

fragen können, denn die sämmtlichen Anträge stehen hier
nicht in einer solchen Form, daß sie hier angenommen werden

könnten, sondern der Ncgierungrrath wird dann je nach
Umständen für jeden einzelnen Gegenstand einen gehörigen Dekrets-
entwurf vorlegen müssen.

Hünerwadel. Nachdem der Große Rath eine
SpezialKommission niedergesetzt hat, um die Verhältnisse aller Staats-
beamtungen in Hinsicht ihrer Pflichten und ihrer Besoldungen
zu prüfen, ist kein Zweifel, daß die Anträge dieser Kommission
wenigstens erheblich erklärt werden sollen. Also sollen wir heute

vor Allem aus das Eintreten beschließen. Ich glaube zwar,
einzelne Anträge beruhen mehr oder weniger auf irrigen
Voraussetzungen, was sich bei näherer Untersuchung herausstellen
wird. Indessen sind wir jedenfalls der Spezialkommission die
Rücksicht schuldig, alle ihre Anträge erheblich zu erklären und
dem Regierungsrathe zur fernern Untersuchung^zuzuschicken; der
Regierungsrath wird dann diese Anträge durch die betreffenden
Departements weiter prüfen lassen und später entweder Anträge
auf Abweisung oder aber besondere Projektdekrete hieher bringen.
ES würde daher wesentlich zur Abkürzung dienen, wenn man
beute nicht in die artikelsweise Berathung eintritt, alle einzelnen
Punkte deliberirt und die Gründe für und wieder hervorhebt,
da dieses alles später doch wiederum vorkommen muß. Aus
allen diesen Rücksichten trage ich darauf an, alle Anträge der
Kommission in Klodo erheblich zu erklären und dem Regierungs-
ratd zuzuschicken, denn auf den heutigen Tag könnten wir doch

nichts Anderes beschließen als die Erheblichkeit der einzelnen
Anträge.

M a n u e l. Der Bericht der Kommission ist umfassend und
gründlich. Er wird dem Regierungsrath allerdings überwiesen
werden, damit aber der Regicrungsrath doch auch weiß, worüber
er dann hauptsächlich Bericht erstatten soll, ist eS nöthig, daß
der Große Rath heute im Einzelnen ausspreche, was für Punkte
er genehmige, und welche er nicht genehmige. Daher trage ich

darauf an, daß der Große Rath heute in die artikelsweise
Berathung eintrete.

Abstimmung.
1) Ueberhaupt einzutreten Handmehr.
2) Sofort einzutreten .35 Stimmen.

Zu verschieden 54 „

3) Die Anträge zu fernerer Vorberathung zu
schicken Handmehr.

4) Dem Regierungsrath diese Vorberathung
zu übertragen Handmehr.

Auf daherigen Vortrag des Militärdepartements wird
von der Ablehnung der Majorsstelle von Seite des Herrn
Hauptmanns Kn ech tenhofer lediglich im Protokolle
Vormerkung genommen.

Auf daherige Vorträge des Militärdepartements
werden folgende Stabsoffiziere durch'S Handmehr ernannt:

1) Als Major des 3. Landwehrbataillons: Hr. Hauptmann

Ludwig Bay, von Bern.
2) Als Oberstlieutenant des Sappeurkorps: Herr

Major Emanuel Müller, von Bern.
3) Als Majore der Landwehr: Herr Hauptmann Zos.

Karl T. de Maler, von Delsberg; und Herr Oberrichter
Bendicht Marti, von Rapperswyl.

Vortrag des Militärdepartements, nebst
Dekretsentwurf, betreffend eine Ausnahme vom §. 90 der
Militärverfassung, hinsichtlich der Reitermäntel.

Der Antrag geht dahin, daß den reitenden Jägern gegen
Bezahlung der Hälfte des Preises gestartet werden möchte, ihre
Mäntel je nach beendetem Militärdienste nicht mehr abliefern
zu müssen und nach ausgelaufener Dienstpflicht als Eigenthum
zu behalten.

Jaggi, Regierungsrath, älter. Vor der Militärverfassung
von 1835 haben die Dragoner ihre Reitmäntel immer

mit nach Hause genommen; bei Berathung der neuen
Militärverfassung hat man aber geglaubt, das sei ein Vorrecht vor
den übrigen Truppen, und daher erkannt, das solle nicht mehr
geschehen. Diese Verfügung hat sich seither in der Ausführung
als nicht zweckmäßig gezeigt, und die reitenden Jäger, und
namenlich ihr Stab, haben daher oft den Wunsch geäußert,
daß ihnen gestattet werden möchte, ihre Mäntel mit nach Hause
zu nehmen, wofür selbst ein Opfer zu bringen, sie nicht ungeneigt

wären. Die Gründe des vorgeschlagenen Dekrets sind
einfach die: die reitenden Jäger sind den Einflüssen von Regen
und Wind weit mehr ausgesetzt, als die Fußgänger. Ueberdies
lzaben sie ihre Effekten nicht in einem Habersack, sondern in
einem dünnen tüchenen Mantelsack, wo dieselben bald ganz
durchnäßt sind; der wichtigste Grund aber ist der, daß das
Pferd gar nicht geschützt ist, wenn der Reiter keinen Mantel
hat. Ich trage also ehrerbietig darauf an, in den vorliegenden
Entwurf einzutreten.

Vogel. Da keiner meiner Herren Waffengefährten
anwesend ist, so bin ich so frei, mir zur Unterstützung des Antrages

ein paar Worte zu erlauben. Jedesmal, seit 1830, wenn
die reitenden Jäger aus dem Dienste entlassen werden, nimmt
man ihnen die Mäntel ab; das ist schon eine sehr schwierige
Aufgabe für die Offiziere, zumal die ältern Kavalleristen ihre
Mäntel, wie früher, nach Hause nehmen. Schlimmer aber ist
es bei schlechtem Wetter. Diese Maßregel bat auch nachtheilig
auf die Zahl der Aspiranten gewirkt. Deßhalb hat sich der
Stab der reitenden Jäger mehrere Male beim Militärdeparte-
ment verwendet, daß den Kavalleristen gestattet werden möchte,
gegen eine gewisse Gegenleistung von ihrer Seite die Mäntel
heimzunehmen. Ich soll nun dem Militärdepartement und dem
Regierungsrath im Namen des Korps für den heutigen Antrag
herzlich danken. Was man verlangt, ist nicht eine Auszeichnung,

sondern eine Nothwendigkeit. Bei Anlaß des letzten
Zuges nach dem Aargau hat es sich z. B. zugetragen, daß die
Reitermannschaft von St. Immer u. s. w. 10 bis 14 Stunden
weit her beim schlechtesten Wetter ganz durchnäßt auf dem
Sammelplatze anlangte. Der Infanterist kann in solchem Falle
changiren, weil er seine Kleider trocken im Habersacke hat,
hingegen der Kavallerist kann das nicht, weil seine Kleider im
Mantelfacke naß werden. Auch die Pferde leiden wesentlich



darunter, und wenn nun ein solches in Folge dessen auf der
Her- oder Heimreise erkrankt, wem fällt es zur Last? dem Reiter;

denn aus der Herreise ist das Pferd noch nicht geschätzt,
und auf der Heimreise ist die "Abschätzung schon vorbei. Daher
verdient der Antrag des Militärdepartements gewiß alle
Berücksichtigung, besonders da die reitenden Jäger bereit sind, auch
ihrerseits ein Opfer dafür zu bringen.

Kernen, Oberrichter. Es ist eine schwierige Sache für
den Fußgänger, gegen die Kavallerie aufzutreten; man läuft
Gefahr, von ihr niedergeritten zu werden. Das hindert mich
aber nicht, gegen den Vorschlag zu stimmen. Dieser Vorschlag
sagt nichts anderes als, das Korps der reitenden Zager solle
ein Privilegium haben gegenüber allen andern Truppen. Nicht
nur die Dragoner, sondern auch die Infanteristen müssen ohne
Mäntel auf ihre Sammelplätze und wieder nach Hause. Mit
welchem Rechte wollte man denselben verwehren, ihre Mäntel
auch zu behalten?

Weibel. Zch sehe die Sache auch so an. Vom letzten
Zuge in's Aargau sind die Infanteristen aus unserer Gegend
so naß heimgekommen, als wären sie aus dem Wasser gezogen
worden, und sie haben auch nicht überall Gelegenheit gefunden,
sich zu trocknen. Ich möchte also nicht bloß die Dragoner,
sondern auch die andern Truppen das Recht genießen lassen,
ihre Mäntel oder Kaputtöcke zu behalten, und daher stimme
ich für jetzt gegen das Eintreten.

Zaggi, Regierungsrath, älter. Es wird sehr leicht sein,
das Alles zu widerlegen. Herr Oderrichter Kernen macht
geltend, das Vorgeschlagene sei ein Privilegium. Es ist auch ein

Privilegium, Reiter zu sein, oder Infanterist zu sein. Das ist
relativ. Wenn die Infanteristen sagen: wir wollen auch die

Hälfte an die Mäntel bezahlen, so kann man das ebenfalls
überlegen; und vielleicht trägt man dann darauf an, ihnen auch zu
entsprechen, damit wir nicht einen Haufen alter Kleider im
Magazine haben. Das ist also lediglich ein Scheingrund, wenn
man sagt, wir wollen für die Kavalleristen ein Privilegium.
Ueberbieß bringt dabei der Staat nicht nur nicht Opfer,
sondern er gewinnt dabei, wenn die reitenden Jäger die Hälfte an
die Mäntel bezahlen. Denn ein Reitermantel, der acht Jahre
gedient hat, ist nachher vom Staate nicht mehr viel zu ge-
brauchen. Zch wünsche also nochmals, daß Sie eintreten
möchten und zwar in ^labo.

Abstimmung.
1) Ueberhaupt einzutreten gr. Mehrheit.
2) Sosort in Alolio einzutreten Handmehr.

Monnard möchte ausdrücklich bemerken, daß diese

Bestimmung auch auf die Reservedragoner ihre Anwendung habe.

von Sinner, Oberstlieutenant, sieht in der vorgeschlagenen

Modifikation noch den Vorzug, daß die Truppen schleuniger

besammelt weiiden und desto schneller abmarschiren können.
Aus dem nämlichen Grunde möchte er aber die Frage
untersuchen lassen, ob diese Maßregel nicht auch auf die andern
Waffengattungen ausgedehnt werden könnte.

Vr. Lehmann hält das Vorgeschlagene auch für die
Gesundheit der reitenden Jäger sehr nöthig, möchte aber nicht so

weit gehen, wie Herr Oberstlieutenant von Sinner, indem, wer
je zu Pferde gewesen, aus Erfahrung wisse, daß der Reiter
den Einflüssen der Witterung viel mehr ausgesetzt ist, als der
Fußgänger, und daß kein Körpertheil davor geschützt sei.

Iaggi, Regierungsrath, älter. Was Herr Monnard
wünscht, würde dem Staate große Kosten verursachen, denn
letzt haben wir noch nicht so viele Mäntel, um auch die Landwehr

damit auszustatten. Das kömmt aber nach und nach von
selbst. Uebrigens haben viele ältere Kavalleristen bereits Mäntel.
Wenn der Große Rath den Antrag des Herrn Oberstlieutenants
von Sinner erheblich erklären will, so habe ich nichts dagegen.
Das würde zeigen, daß der Große Rath gestimmt ist, allmälig
auf die Selbstbekleidung der Truppen zurückkommen, welche

früher hier nicht beliebt hat. DaS würde auf den Militärgeist

sehr gut wirken; aber bei den Schwierigkeiten, welche sich be»

Vielen nur hinsichtlich der Anschaffung des HabersackeS und
der übrigen Ausrüstungsgegenstände zeigen, ist es nicht denkbar,
daß die Infanteristen sich der Bedingung, die Hälfte an die
Kaputrocke zu bezahlen, ebenso unterziehen würden, wie die
Kavalleristen.

Herr Landammann erklärt, der Antrag des Herrn
Oberstlieutenants von Sinner könne, als Gegenstand eines
besondern Anzuges, nicht in Abstimmung fallen.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme des Dekrets Handmehr.

Es wird nun verlesen
Ein mit Empfehlung des Militärdepartements und des

Regierungsraths versehener Bericht des Herrn Oberstmilizinspektors,

in welchem zufolge eines seiner Zeit erheblich
erklärten Anzuges dargethan wird, daß in der Instruktion des
Militärs keinerlei Ersparnisse erzielt werden können.

Iaggi, Regierungsrath, älter. Das Militärdepartement
hatte seiner Zeit Anträge hieher gebracht, dahin gehend, daß,
um die verschiedenen KorpS nicht überzählig zu machen, die
allgemeine Militärpflicht in etwas beschränkt werden möchte.
Sie, Tit., haben davon abstrahirt. Gleichzeitig sind aber
fromme Wünsche gefallen und erheblich erklärt worden, nämlich

daß untersucht werden möchte, welche Ersparnisse in der
Instruktion der Truppen erzielt werden möchten. Dem verleft-
nenen Berichte des Herrn Oberstmilizinspektors habe ich bloß
beizufügen, daß man bisher zu Ersparung von Kosten die
Rekruteninstrurtion auf das Minimum von 40 Tagen beschränkt
hat, während die Militärverfassung hiefür ein Maximum von
50 Tagen gestattet. Ferner ist eine der schwierigsten Aufgaben
der Militärbehörden, die instrgirten Truppen in waffenfähigem
Zustand zu erhalten. In dieser Beziehung haben wir noch nie
Anträge gebracht, welche man in finanzieller Hinsicht mit Recht
hätte tadeln können. So haben wir erst neulich bei Berathung
des Büdgets, anstatt eines Kantonalübungölagers, wie die
Militärverfassung ein solches für dieses Jahr vorschreibt, lediglich

die acht alten Bataillone nebst etwas Artillerie zu
Wiederholungskursen zusammenzuziehen erkennt. Wenn ein Hausvater
eine kostbare Pendüle hat, so zieht er sie fleißig auf und läßt sie

nicht stille stehen. So läßt sich auch bei'm Militär nicht allzuviel

Hausen. UebrigenS hoffe ich, man werde namentlich durch
die letzten Vorfälle in etwas von der frühern Ansicht zurückgekommen

sein, daß nämlich das auf das Militär verwendete
Geld Verlornes Geld sei.

Auf daherigen Vortrag des Vaudepartements wird
dem Herrn Großrath Plüß die Entlassung aus dem Bau-
departement in üblicher Form ertheilt.

Bericht des Baudepartements über den Stand der
Vorarbeiten zu Tieferlegung des Brienzersee's.

Tit.
Unterm 9. November dieses Jahres erhielt das Daudepar-

tement von Seite des Tit. Regierungsrathes den Auftrag, mit
Beförderung einen Bericht über den dermaligen Stand der
Vorarbeiten zu Tieserlegung des Bricnzersees und Anlegung
der Brünigstraße einzureichen. Diesem Auftrage gemäß geben
wir uns die Ehre, Ihnen, Tit., folgenden Bericht vorzulegen.

Im Jahre 1834 wurde vom Großen Rath der Beschluß
gefaßt:

1) „Es sollen ohne Verzug die zu Tieferlegung des Brieu-
zersees projektirten Arbeiten angefangen werden."

2) „Der Regierungsrath wird ermächtigt, den anzunehmenden

Projekt zu bestimmen und dabei die größern und umfas-
sernben Resultate, ohne dabei ausschließlich an die gegenwärtig
vorhandenen zwei Pläne gebunden zu sein, im Auge zu haben,
wenn auch die Kosten beträchtlicher sein sollten."



4

Ter Regierungsrath wird ferner ermächtigt, die nöthigen

Gelder zu Bestreitung der Kosten dieser Unternehmung
vorschußweise aus der Staatskasse zu erheben, und soll dem

Großen Rath in der künftigen Wintersitzung einen Bericht über
diese Angelegenheit geben."

Dieser Beschluß ward hervorgerufen durch einen Vortrag
des Baudepartements, in welchem angezeigt wurde, daß die

Vorarbeiten zu Tieferlegung des BrienzerseeS so weit vorgerückt
feien, daß in kurzem zwei Projekte sammt Kostensberechnung
vorgelegt werden können, von denen der eine bloß das Flußbett
der Aare verbessern, der andere aber durch einen Kanal sammt
Schleusscn die Schiffahrt berücksichtigen wolle.

Warum obigem Beschlusse nicht sogleich Folge gegeben

wurde, kann nicht mit Bestimmtheit nachgewiesen werden, doch

scheint man bei genauerer Untersuchung beider Projekte aus

Schwierigkeiten gestoßen zu sein, die gründlichere Vorarbeiten
nothwendig mackten. Doch wurde im Jahre 1839 dem Vezirks-
Zngenieur des Oberlandes der Auftrag gegeben, sowohl für bie

Tieserlegung leS BrienzerseeS als für die Srraßenanlage längs dem

Briensersee und über den Brünig sofort die nöthigen Vorarbeiten

zu besorgen und die erstere Arbeit theilweise anzuordnen.
Es wurde aber in einem Berichte vom 2. November 1839

dargethan, daß die vorhandenen Materialien sehr oberflächlich
bearbeitet seien, indem in sämmtlichen Profilen gar keine Fix-
punkte von dem Terrain übergetragen worden, so daß alle
Berechnungen für die Kubikmaßcn, das Eesäll und den Stand
des Wassers durchaus unsicher seien, und so die Arbeiten mit
uusicherm Erfolg betrieben werden müßten. Daher wurde auf
diesen Bericht hin beschlossen, sowohl durch einen tüchtigen
Geometer sofort ein gehöriges Nivellement ausnehmen zu lassen,

als auch durch die bei der Tieferlegung des BrienzerseeS
betheiligten Privaten und Gemeinen einen Ausschuß zu Ausmitt-
lung der Entschädigungen aufstellen zu lassen, woraus hin
sowohl eine Kommission aus Privaten sich bildete, als auch das

Nivellement des Herrn Geometer Roder von 599' zu 599'
aufgenommen wurde.

Im Mai dieses Jahres ernannte der Regierungsrath zu
Vornahme von Vorarbeiten einen ausserordentlichen Ingenieur
in der Person deS Herrn Bielinski, welcher auch bald nach

erfolgter Wahl mit den Arbeiten, deren Resultat wir weite?
unten anführen werden, begann. Zugleich bestellte das
Baudepartement in der Person eines seiner Mitglieder, des Herrn
Grvßrath Seiler, einen Berichterstatter und Kontrolleur dieser
Arbeiten und ertheilte demselben den Auftrag, sowohl in
administrativer als technischer Beziehung die Aufsicht über den

Gang der Arbeiten zu führen und die Beiträge auszumitteln,
welche von den dabei interessirten Gemeinden und Privaten des

Oberlandes zu leisten wären. Derselbe versammelte zu diesem
Ende die zu diesem Zwecke konstituirte Kommission und hielt
unterm 2l. August dieses Jahrs in Znterlaken in Beisein des

Herrn Ingenieurs eine Konferenz, in welcher die Direktionslinie
der Aarkorrektion, als auch die Beiträge an die Arbeiten von
Seite der Amdschaften besprochen wurden.

Ueber die DirektionSlinie vereinigte man!sich bald (einige
Abänderungen dem Ingenieur überlassend), über das Finanzielle
aber wollten die Kommittirten die Güterbesitzer zum Behuf einer
Besprechung versammeln. Sie selbst zeigten sich geneigt, ein
Billiges beizutragen ; da man aber die Kostensberechnung nicht hatte,
so wußten sie nicht, auf welche Summe sie antragen sollten.

Da indessen voraus zu sehen war, daß die Beendigung der
Vorarbeiten zu Tieserlegung des BrienzerseeS Herrn Bielinski
allzu lange in Anspruch nehmen werde, und so keine Aussicht
sei, daß derselbe sobald diejenigen der Brienzersee- und Brünig-
straße beginnen könne, so glaubte das Departement zu Beschleunigung

der Arbeit mit Einwilligung deS Herrn Seiler nnd
Bielinski Herrn Ingenieur Siekierski mit der letzteren Arbeit
zu beauftragen.

Herr Siekierski hatte sich schon früher mit dieser Arbeit
beschäftigt und wird mit derselben bald zu Ende sein. Nach
seinem Plane sollte die Straße bei der Zylldrücke bei Znterlaken
beginnen, und die alte Straße bis Ringgenberg mit einigen
Verbesserungen beibehalten werden, während von da an dieselbe mit
wenigen Ausnahmen bis Brienz in einer ganz neuen Richtung

angelegt werden müßte. In seinem Berichte an das Departement

weist er nach, daß dieses Straßenstück von Znterlaken
bis Brienz bedeutende Summen in Anspruch nehmen werde,
indem eine Menge Hindernisse zu überwinden seien. Es sind
nämlich zwischen dem Dorfe Elbligen und Brienz mehrere
Bergströme Lawinenzüge, so wie Stellen, wo Geröll herunter fällt,
welches von Zeit zu Zeit den freien Durchpaß der Straße
versperren würde. Um diese Hindernisse zu beseitigen, müßten
eine Menge kostbare und große Arbeiten unternommen, z. V.
Brücken angelegt, Gallerten gewölbt, Waldbäche in Schalen
gesaßt und starke Mauern aufgeführt werden.

Was die Summ« betrifft, welche die Erbauung dieser
Straßenstrecke in Anspruch nehmen würde, so konnte dieselbe,
da zu der vollständigen Planaufnahme noch einiges fehlt, auch
nicht einmal annähernd angegeben werden; dagegen glaubt der
Herr Ingenieur, daß, was die Brünigstraße betrifft, deren
Kosten die Summe von Fr. 159,999 nicht übersteigen werde.
Diese ist basirt auf eine Fahrbahn von 18' Brette, sollte aber
diese bis auf 24' vergrößert werden, so würde die Summe um
Fr. 39,999 höher zu stehen kommen.

Wir kommen nun zu dem gegenwärtigen Stand der
Vorarbeiten zu Tieferlegung des Brienzersees, und werden hier
namentlich diejenigen anführen, welche in diesem Jahre gemacht
worden sind.

1) Da die im Archive des Baudepartements befindlichen
Pläne über den Lauf der Aare zwischen dem Brienzer- und
Thunersee sich vom Jahr 1812 datiren, in diesem Zeitraume
von 28 Jahren das Aardett sich dergestalt verändert bat, daß
sie keine sichere Grundlage zu den vorzunehmenden Operationen

mehr darbieten konnten, so mizßte ein ganz neuer Plan
des Aarlauses in einem Maßstabe von '/woo der wirklichen Größe
aufgenommen werden.

2) Es wurde die Mvellirung des Aarlauses auf eine
Strecke von 22999' gemacht. Man hatte sich schon seit mehrern
Jahren und zu verschiedenen Malen mit dieser Nivellirung
beschäftigt, aber immer mit verschiedenen Resultaten. Diese
Verschiedenheit rührte sowohl von der Jahreszeit her, in welcher
Nivellirungen vorgenommen wurden, als auch von dem Steigen
und Fallen der beiden Seen. Da dieses Steigen und Fallen
bei beiden Seen einen verschiedenen Grund hat, so mußten die
Nivellirungen in den verschiedenen Epochen der Istiveauverän-
derungen vorgenommen werden, um so einen Durchschnitt des
hohen, mittlern und niedrigen Wasserstandes zu erhalten.

3) Obschon die Nivellirungen der Länge nach von
bedeutender Wichtigkeit sind, so reichen diese allein zur Korrektion
der Aare, aus welche die Tieferlegung basirt werden muß, nicht
hin. Die Aare bildet bis zu den Schwellen in Unterseen eine
Fortsetzung des Brienzersees, sie hat bis zu denselben fast keinen
Fall, und ihre Breite ist um die Hälfte größer, als zum Abflusse
deS Brienzersees nothwendig ist; während der untere Theil des
Flusses, wenn er gut geregelt wird, hinlänglichen Fall hätte,
um den Anschwemmungen, welche den freien Ablauf der
Gewässer deS obern Theils verhindern, zu begegnen. Der Grund
dieser Anschwemmungen liegt theils in der Unregelmäßigkeit des
Aarlauses untenher den Schwellen, theils in einer Sandbank
an der Ausmündung der Aare in den Thunersee, welche das
Wasser zurücktreibt und das umliegende Land häusigen Ueber-
schwemmungen aussetzt, Nur die genaue Kenntniß des
Aargrundes allein kann das Mittel an die Hand geben, diesem
Uebelstande gründlich abzuhelfen, und diese Kenntniß konnte nur
durch die Vornahme genauer Sondirungen und die Aufnahme
zahlreicher Querprosile verschafft werden. Diesem wesentlichen
Theile der Vorarbeiten wurde besondere Aufmerksamkeit gewid
met, und die Beschaffenheit des Aargrundes vermittelst Aufnahme
von 259 Querprofilen in Enfernung von 19Y' zu 199' genau
ausgemittelt.

Vermittelst dieser Sondirungen ward man in den Stand
gesetzt:

4) Den Thalweg der Aare in ihrer ganzen Länge
anzugeben;

5) Die nöthigen Werke vorzuschlagen, wie Sporen, Dämme,
Schwellen u- s. W-, um den Fluß in die gehörigen Grenzen
einzudämmen;
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6) Die Durchschnitte zu bestimmen, welche die Reglirung
de6 untern Theiles der Aare nothwendig machen.

7) Den Fall der Aare gleichmäßig zu vertheilen.
8) Ein vollständiges Projekt zu Korrektion der Aare und

der Tieferlegung des Brienzersees auszuarbeiten.
Ueber das Projekt der Tieferlegung des Brienzersees selbst

glauben wir, die Ansicht des gegenwärtig mit den Vorarbeiten
dazu beschäftigten Herrn Ingenieurs hier mittheilen zu sollen.
Die Hauptaufgabe ist das Niveau des Brienzersees auf die
Höhe des gewöhnlichen Winterwasserstandes zu reduziren. Dieser
Wasserstand ist niedrig genug, daß die im Sommer der Ueber-
schwemmung ausgesetzten Gegenden am Ende des Brienzersees,
so wie vom Anfange desselben bis Meiringen hinauf von dieser
Gefahr befreit, und die eigentlichen Mööser dadurch entsumpft
werden können. Um diesen niedrigen Wasserstand hervorzubringen,

ist die Korrektion und theilweise Tieferlegung des Aarbettes

zwischen den beiden Seen ein wesentliches Erforderniß. Diese
Arbeit zerfällt in zwei Theile, von welchen der erste die
Kanalisation der Aare bis zur Schwelle bei Unterseen, der andere
die Korrektion des Aarenlaufes bis in den Thunersee zum
Gegenstande hat. Der Kanal, in den die Aare eingedämmt würde,
ist bereits durch das Aarbett selbst vorbereitet, und ist aus dem
beiliegenden Plane mit rothen Linien bezeichnet. Die Längenprofile,

welche nach dem Ergebniß der Nivellirung bestimmt
werden, werden erzeigen, welche und wie große Ausgrabungen
zu freiem Abfluß der Aare und zu deren gleichmäßigem Gefäll
nöthig sind.

Bei der Korrektion des untern Theils der Aare muß dann
ferner noch darauf Rücksicht genommen werden, daß der Kanal
weit genug in den Thunersee hinausgeführt werde, um das
Geschiebe in die Tiefe desselben ablegen zu können.

Zu Erleichterung des Wasserabzuges der untern Aare wer-
den zwei Linien vorgeschlagen, deren eine einen Durchschnitt
von Gurben über die Tschingeley bis zur Lütscheneney von 1600'
nothwendig macht, die andère aber mit Ausnahme eines
Durchschnitts von 425' über die Matten des Herrn Egg den
gegenwärtigen Laus der Aare im Wesentlichen beibehält und nach
einer abgerundeten Biegung beim großen Rügen von da an in
gerader Richtung bis zum Thunersee sich erstreckt. Der Durchschnitt

auf der TschingelmooSallmend ist beiden Linien
gemeinschaftlich.

Diese beiden Linien machten servers folgende Arbeiten
nothwendig.

9) Die Aufnahme und die Nivellirung des Durchschnitts
von Eurhen.

10) Die Messung der Parzellen für die Entschädigung der
Eigenthümer.

11) Die Aufnahme und die Nivellirung des Durchschnittes
von Herrn Ey, als Theil der zweiten Linie.

12) Die Nivellirung der Durchschnitte von Lütschenen und
TschingelmooSallmend.

13) Die Sondirungen und die Nivellirung der zu entwerfenden

Dämme.
14) Die Nivellirung der von der Sandbank an der Mündung

der Aare gebildeten Insel.
15) Die Sondirung für die Errichtung von zwei Dämmen,

die an der Mündung des Flusses in den Thunersee zur Wasser-
leitung dienen.

Dieß, Tit., ist der Stand der Vorarbeiten zu Tieferlegung
des Brienzersees und namentlich der Arbeiten, welche der
gegenwärtig damit beschäftigte Herr Ingenieur dieses Jahr
ausgeführt hat. Er gieng dabei von dem Grundsätze aus, den
Wasserstand des Brienzersees auf den gewöhnlichen Winterwasserstand

zu reduziren und dadurch sowohl die Entsumpsung der
Moosgegenden zu bewirken, als auch den Ueberschwemmungen
vorzubeugen, ohne die zahlreichen Radwerke in Unterseen in
ihrem gegenwärtigen Zustande zu verändern.

Es möge uns schließlich erlaubt sein, noch einige kurze
allgemeine Bemerkungen sowohl über die Schwierigkeit der Arbeit,
als über die Maximen, durch welche das Baudepartement sich

hej dieser Arbeit leiten lassen soll, beizufügen.

Die Tieferlegung des Brienzersees ist eine finanzielle, eine
staatSökonomische Unternehmung, es ist demnach darauf zu
achten, daß die Kosten, welche durch dieselbe in Anspruch genommen

werden, den zu erhaltenden Gegenwerth nicht übersteigen,
mit andern Worten, daß mit den geringsten Kosten der größt
mögliche Effekt erhalten werde. Wäre nun die Gegend zwischen
beiden Seen unbewohnt, so daß man ungehindert, ohne Rücksicht

und ohne bedeutende Entschädigungen über das Land
verfügen und beliebige Durchschnitte machen könnte, so wäre das
Unternehmen in technischer Beziehung kein schwieriges zu
nennen, in finanzieller Beziehung würde es die Kräfte deS Staats
nicht allzu sehr in Anspruch nehmen. So aber ist dieß nicht
der Fall. Die Gegend zwischen den beiden Seen ist eines der
lieblichsten Thäler unseres Oberlandes und deßhalb sehr bewohnt.
In Unterseen befinden sich eine Menge Radwerke, deren
gegenwärtige Existenz von der Beibehaltung der dort sich befindenden

Schwelle und dem gegenwärtigen Laufe der Aare abhängt.
Wird diese Schwelle weggenommen, oder sollte der Aare ein
anderes Bett gegraben werden, als das gegenwärtige, so würden
diese sämmtlichen Radwerke ihrer Triebkraft, nämlich des Wassers

beraubt, und es würde so eine Menge Entschädigungsbegehren

erfolgen, deren Größe nicht zum voraus berechnet werden

kann. Abgesehen davon, daß durch eine allzugroße Abgra-
bung und Tieferlegung des Brienzersees sehr nachtheilig auf die
Schönheit und Annehmlichkeit des sogenannten Bödelis, dem
Lieblingssitze der Fremden, eingewirkt würde, hätte dieses noch
die Folge, daß die Gegenden um den Thunersee durch den allzu
großen Wasserabzug aus dem Brienzersee einer momentanen
Ueberschwemmung ausgesetzt, und so wieder eine Menge
Entschädigungsbegehren erfolgen würden. Eine dritte Schwierigkeit
besteht in der Ausmittlung der Unterhaltungspflicht der zu
erbauenden Schwellenarbeiten.

Es geht mit der Tieserlegung des Brienzersees gleich, wie
es schon mit so manchen andern Arbeiten gegangen, nämlich,
daß beim ersten Anblicke die Ausführung leicht erscheint, während

bei näherer Untersuchung die Schwierigkeiten sich ins
Ungeheure vermehren.

Deßwegen glaubt das Baudepartement, hier vorsichtig zu
' Werke gehen zu sollen, und zuerst alle voraus zu sehenden

Umstände, welche zu Gunsten oder gegen eine leichte Ausführung
eintreten können, einer genauen Prüfung zu unterwerfen. Wenn
daher das Baudepartement bis auf den heutigen Tag noch mit
keinem Antrage vor Sie, Tit., getreten ist, dessen Gegenstand
die eigentliche Ausführung und die Answerkschreitung der
Tieferlegung des Brienzersees zum Gegenstand hatte, so mögen
Sie dieses nicht der Gleichgültigkeit oder Unthätigkeit Ihres
Departements in dieser wichtigen und schwierigen Arbeit
zuschreiben, sondern die Versicherung hinnehmen, daß sich das
Baudepartement mit gleichem Eifer für dieses großartige und
einem ansehnlichen Theile unseres Kantons wohlthätige
Unternehmen interessirt, wie es die Betheiligten selbst thun mögen,
daß es sich aber dessen ungeachtet nicht von dem Grundsatze
abbringen lassen will, jede Arbeit, bevor dieselbe Ihnen zur
Genehmigung vorgelegt wird, einer gründlichen Untersuchung zu
unterwerfen, sämmtliche Vorarbeiten auf bestmögliche Weise zu
vervollständigen, die Kostensberechnungen so genau als möglich
auszumitteln, und alle Gründe dafür und dawider, so wie die

Schwierigkeiten der jeweiligen Ausführung mit Offenheit Ihnen

darzustellen.
Die Beachtung dieser Grundsätze haben es bisher unmöglich

gemacht, Ihnen einen Exekutionsplan vorzulegen und mit
der Ausführung der Tieferlegung zu beginnen, doch glaubt das

Departement, mit nächster Wintersitzung die Vorarbeiten dazu

in so weit beendigt zu sehen, daß Ihnen, Tit., ein umfassender

Plan über deren Ausführung mit zweckdienlichen Anträgen
begleitet vorgelegt werden könne.

Bern, den 27. November 1840.

Mit Hochachtung

Der Präsident des Baudepartements :

A. v. Tillier.
Der erste Sekretär:

Carl Kärrer.
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Herr Landammann glaubt, es solle über diesen Bericht,
da derselbe keinen Schlußantrag enthalte, weder eine Diskussion
noch eine Abstimmung stattfinden.

Seiler, Friedrich, verlangt, daß über diese Vorfrage
abgestimmt werde, indem er eine Diskussion wünsche.

Abstimmung.
Heute keine Berathung und Abstimmung zuzulassen 67 Stimmen.
In eine Berathung einzutreten .15 „

Ans daherige Vortrage der Justizsektion wird
nachstehenden Legaten die nachgesuchte gesetzliche Sanktion durch's
Handmehr ertheilt:

1) Dem von der Frau Anna, Katharina v. Graffenried,
geb. Tscharner, Gemahlin des Herrn Hauptmann Karl
v. Graffenried, von Burgenstein, dem Armengute der
Gesellschaft zu Pfistern gemachten Legate von Fr. 7500.

2) Nachstehenden zu Gunsten des ArmengutS der Gesellschaft
zu Obergerwern gemachten Vergabungen:

a, Von Frau Lüthardt, geb. Foulquier, des Kornhüters
Wittwe Fr. 400.

b. Von Herrn Fürsprech Gerwer Fr. 500.

5) Folgenden Vermächtnissen zu Gunsten der Privat blinden

anstatt in Bern:
». Von Jungfer Elise Hunziker, von Moosleerau Fr. 10.
I>. Von Jungfer Elise Pauline Schärer, von Bern Fr. 50.
r. Von Frau Lüthardt, geb. Foulquier, des Kornhüters

Wittwe Fr. 60.
<1. Von Herrn Hauptmann Tscharner, ulliv du Pas-

quier Fr. 500.
v. Von Herrn Rathsschreiber Stapfer Fr. 200.

4) Der von Jungfer Regina Müller, von Lauffen, den
Gemeinden Stadt und Vorstadt Lauffen, durch Testament
gemachten Schenkung des in der Stadt bei der Kirche
befindlichen Wohnhauses nebst Garten und Zubehörden, zum
Zwecke der Errichtung einer Mädchenschule.

5) Dem von Herrn Rudolph Emil Adolph v. Rouge m ont,
in der Chartreuse bei Thun, der Gemeinde Schwendi-
bach, zu Handen ihres Armengutes zugestellten Geschenke
von Fr. 500.

6) Endlich auch folgende Vergabungen zu Gunsten der
Gemeinde Goldiwyl, Kirchgemeinde Thun:

a. Von Frau Anna Grünenwald, geb. Karlen, zur
Verwendung für die Schule Fr. 750.

b. Von Herrn v. Rougemont, Vater, zu Handen des
Armenguts Fr. 700.

e. Von Herrn v. Rougemont, in der Chartreuse bei Thun,
als Andenken seiner Mutter zur Verwendung des jährlichen

Zinses an die Armen Fr. 500.

Auf daherigen Vortrag der Polizeisektion wird dem
Christian Wittwer, gewes. Eärtnerhandlanger, und dem Gottlieb

Studer, des Lohnkutschers Sohn von Zäziwyl, welche
beide, als in der Reaktionssache von 1832 implicirt, durch
das Urtheil des Obergerichts vom 30. Dezember 1839 — der
erste zu einer vierundhalbjährigen, der zweite zu einer vierjährigen

Einsperrung verfällt worden sind, auf ihr daheriges
Bittgesuch die ihnen auferlegte Einsperrungsstrase mit 86 gegen
8 Stimmen nachgelassen.

Ein Vortrag der Polizeisektion erstattet Bericht, daß
durch obergerichtliches Urtheil vom 26. Dezember 1832, P. I.V. Bill at, von Muriaux, Amtsbezirks Freibergen, wegen
Theilnahme an den von einer damals bestandenen Diebsbande
begangenen Diebstählen zu einer zweiundhalbjährigen
Einsperrungsstrase verurtheilt worden sei, welche derselbe in der
Enthaltungsanstalt zu Pruntrut ausgestanden habe. Nun wende
sich Billat an den Großen Rath, mit der Bitte um Wiedereinsetzung

in den durch jenes Urtheil Verlornen Zustand der
bürgerlichen Ehrensähigkeit. Da nun die vorhandenen Umstände

dem vorliegenden Gesuche günstig sind, indem Billat sich durch
seine seitherige befriedigende Aufführung der Wiedererlangung
seiner bürgerlichen und politischen Rechte würdig gezeigt hat,
so geht der Antrag dahin, es möchte dem Rehabilitationsgesuche
des Billat ensprochen werden.

Aubry, Regierungsrath. Es ist dies das zweite Mal,
daß eine solche Bitte dem Großen Rathe vorgelegt wird. Es
handelt sich von einem jungen Menschen, der in die Angelegenheit

einer Diebsbande verwickelt wurde. Weil er fünfzehn Jahre
alt war, so hat das Obergericht erkannt, daß von seiner Seite
Beurtheilungskraft vorhanden sei. Nachdem er seine Strafe
erstanden hatte, ist er in seine Gemeinde zurückgekehrt, wo er
sich sehr gut aufgeführt hat, wie es die vorgelegten Zeugnisse
beweisen. In Ermangelung eines Gesetzes über diesen Gegenstand,

hat die Polizeisektion gedacht, daß man analogisch das

französische Gesetzbuch über das Kriminalverfahren anrufen
könne, das damals einen wesentlichen Theil der Strafgesetzgebung

ausmachte, die theilweise auf ihn angewendet wurde; und
daß der Große Rath, als souveräne Staatsbehörde, sich mit dem

Gesuche befassen könne. Ich empfehle es daher Ihrer günstigen
Aufnahme, weil es in daS Gebiet der Gnadenertheilung gehört.

Jaggi, Regierungsrath, jünger. Die vorberathende
Behörden anerkennen selbst, daß kein Gesetz den Großen Rath
berechtige, Jemandem die verlerne bürgerliche Ehrenfähigkeit
wiederum zu ertheilen. Der Große Rath kann nur Strafen
erlassen, wie Freiheitsstrafen, Todesstrafen, Landesverweisung;
aber das Wiedergeben der bürgerlichen Ehrensähigkeit sehe ich
nicht als einen Strafnachlaß an. Da nun kein Gesetz darüber
da ist, so wäre es nicht klug, ohne solches über so wichtige
Fragen einen Beschluß zu fassen. Ich trage also darauf an, in
dieses Geschäft einstweilen nicht einzutreten, und allenfalls den

Negierungsrath beauftragen, die Frage im Allgemeinen zu
untersuchen und einen daherigen Dekretsentwurf zu bringen.

Jaggi, Negierungsrath, älter. Die Polizeisektion hat
geglaubt, der Staat müsse doch daS Recht der Rehabilitation
haben, und da dieses Recht an keine andere Behörde im Staate
übertragen ist, müsse es offenbar dem Großen Rathe vorbehalten
sein. Wenn eS dem Großen Rathe vorbehalten ist, Todesstrafen
zu erlassen, warum sollte es ihm nicht auch vorbehalten sein,
die Strafe des Verlustes der bürgerlichen Ehrensähigkeit zu
erlassen? Ein ganz ähnlicher Fall ist hier bereits ohne Einspruch
behandelt worden u. s. w. Ich stimme zum Antrage.

Herr Landammann, um feine Meinung gefragt. Diese
Sache scheint mir höchst einfach, und es ist nicht schwierig, zu
entscheiden, was eine Strafe ist. Wenn ich verurtheilt werde,
und ein Theil der Folgen dieses Urtheils ist Verlust der
Ehrenfähigkeit, so ist dieser Verlust eine Strafe. Wenn er aber eine

Strafe ist, so ist Herstellung der Ehrensähigkeit ein Strafnachlaß
oder eine Begnadigung, und ich müßte mich höchlich

verwundern, wenn man sagen wollte, eS bestehe darüber kein Gesetz.
Wohl freilich, Tit., besteht ein Gesetz darüber, und dieses Gesetz
ist die Verfassung, welche dem Großen Rath daS Recht der
Begnadigung gibt.

Abstimmung.
1) Ueberhaupt einzutreten gr. Mehrheit.
2) (Durch Ballotirung.) Für Willfahr 90 Stimmen.

Für Abschlag 8

Vortrag des diplomatischen Departements, betreffend

eine Erläuterung des im §.9 des Großen
Rathsreglements für die Sechszehnerwahlen vorgeschriebenen
Verfahrens.

Der Antrag geht dahin, es möchte der Große Rath
beschließen, daß von nun an bei den Sechzehnerwahlen die absolute

Mehrheit für jeden einzelnen Wahlgang nach der Zahl der

für diesen Wahlgang ausgetheilten Stimmzeddel festgesetzt werden

solle.

Weibel giebt zu bedenken, daß, anstatt der bisherigen
Uebelstände, das vorgeschlagene Verfahren nunmehr denjenigen



zur Folge haben könnte, daß ein Mitglied an einem nachfolgenden

Tage mit weniger Stimmen zum Sechzehner erwählt
würde, als es am Tage vorher hatte.

Neuhaus, Schultheiß, hat als Berichterstatter nichts zu
bemerken.

Durch's Handmehr wird das Eintreten beschlossen, und der
Antrag selbst sofort genehmigt.

Definitive Redaktion des Zollgesetzes.
von Jenner, Regierungsratb, weist nach, daß allen in

den frühern Berathungen erheblich erklärten Anträgen und
Bemerkungen Rechnung getragen worden sei.

Sämmtliche vorgelegte Artikel werden sofort durch's Handmehr

genehmigt.

Was sodann den bei der ersten Berathung erheblich erklärten
Antrag, betreffend die fernere Beibehaltung der Kaufhäuser,
anbelangt, so finden daS Finanzdepartement und der Regierungsrath,

es können die Kaufhäuser nicht obligatorisch beibehalten
werden, hingegen stellen ste den Antrag, den Regierungsrath
zu ermächtigen, Falls sich ein solches Bedürfniß zeigen sollte,
freiwillige Kaufhäuser zu errichten und die daherigen Instruktionen,

Gebühren und Reglemente aufzustellen.

vr. Schneider, Regierungsrath, wünscht nochmals, daß
im §. 7 des Zollgesetzes der Termin für die transitirenden
Waaren auf drei Wochen, statt bloß auf vierzehn Tage,
festgesetzt werde, indem vierzehn Tage ohne obrigkeitliche
Kaufhäuser in vielen Fällen zu kurz seien.

Langel, Regierungsrath, entgegnet, das Finanzdepartement

habe zuerst auf einen Termin von dreißig Tagen antragen
wollen, sei aber hauptsächlich deswegen davon zurückgekommen,
weil auch das Ohmgeldgesetz nur eine Frist von vierzehn Tagen
gestatte.

von Jenner, Regierungsrath, spricht sich ebenfalls gegen
den Antrag des Herrn Regierungsraths Schneider aus, indem
einerseits der §. 7 des Zollgesetzes definitiv angenommen sei,
und andererseits, wenn man hier den Termin verlängern
wollte, ein Widerspruch zwischen dem Zollgesetze und dem
Ohmgeldgesetze entstehen würde, wo ebenfalls nur vierzehn Tage
gestatten seien.

Abstimmung.
1) Für den Antrag des Finanzdepartements Handmehr.
2> Für den Antrag des Herrn Regierungs¬

raths Schneider .11 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Definitive Redaktion des Ohmgeldgesetzes.

von Zenner, Regierungsrath, zeigt, daß allen in der

frühern Berathung erheblich erklärten Anträgen entsprochen
worden sei.

Zu Bemerkungen giebt bloß der §. 2 Anlaß, wie derselbe
in der letzten Berathung genehmigt worden.

Zahler möchte den Passus, welcher kleine Destillationen

von nicht mehr als 100 Maß ohmgeldfrei erklärt,
streichen, indem eine solche Begünstigung nur Anlaß zu
Mißbräuchen und zur Umgehung des Gesetzes geben würde.

Vogel stimmt diesem Antrage bei, besonders da diese
kleinen Brennereien für das moralische Wohl des Volkes viel
schädlicher seien, als die großen.

Mühlemann, Regierungsstatthalter, trägt darauf an,
den in der letzten Berathung vorgelegenen Antrag des
Regierungsrathes anzunehmen.

Jaggi, Regierungsrath, älter, möchte den von Herrn
Zahler angefochtenen Passus beibehalten, aber, in Berücksichtigung

hauptsächlich der landwirthschaftlichen Verhältnisse am
Thunersee, das ohmgeldfreie Quantum auf 200 Maß setzen,
indem ein solches Quantum dann weit weniger zu Gesetzesumgehungen

u. s. w. Anlaß gebe.

W ei bel stimmt zum Paragraph, wie er ist, und glaubt,
derselbe könne nach dem Reglemente jedenfalls nur von einer
größern Mehrheit abgeändert werden, als von welcher er
angenommen worden.

von Sinner, Oberstlieutenant, stimmt wie Herr Zahler;
Niemand werde für bloß 100 Maß oder weniger eine Brennerei

einrichten; wer also eine Brennerei habe und vorgebe,
er brenne nicht mehr als 100 Maß, dem könne man füglich
sagen, er lüge.

von Jenner, Regierungsrath, unterstützt den Paragraph,
wie er ist, zumal derselbe heute zum vierten Male berathen
werde; man könne doch nicht in alle Ewigkeit Abänderungen
machen u. f. w.

Abstimmung.
1) Für den §. 2, wie er ist 73 Stimmen.

Dagegen 20 „
2) Für alle übrigen Paragraphen Handmehr.

Zum Schlüsse werden folgende Anzüge verlesen und auf
den Kanzleitisch gelegt:

1) Von 15 Mitgliedern des Großen Rathes, dahin gehend,
daß der H. 4 des Wirthschaftsgesetzes von 1836 einer nähern
Erläuterung unterworfen werde;

2) des Herrn Vogel, dahin gehend, es möchte vom Regie¬
rungsrathe die Frage untersucht und begutachtet werden,
auf welche Weise die der Schifffahrt zwischen St. Johannsen
und Büren im Wege stehenden Hindernisse am zweckmäßigsten

gehoben werden könnten.

(Schluß der Sitzung nach lU//, Uhr.)
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Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 18 lt.

(Nicht offiziell.)

Fünfzehnte Sitzung.

Mittwoch den 10. März 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls leistet der zum ersten Male anwesende Herr
Zwahlen den Eid.

Projektdekret des Finanzdepartements über die

Verbrauchssteuer von dem Tabak.

von Zenner, Regierungsrath. Das Finanzdepartement
hat geglaubt, Ihnen, Tit., diesen Theil des Zollgesetzes besonders

vorlegen zu sollen. Zu allen Zeiten ist eine Verbrauchssteuer

auf dem Tabak gewesen, freilich etwas niedriger, als sie

hier vorgeschlagen wird; wenn man aber das Zollgesetz ohne

diesen Zusatz angenommen hätte, so würde diese Gebühr noch

weiter heruntergesetzt worden sein, als sie bisher war, und das
wäre nicht zweckmäßig gewesen. Ich trage darauf an, daß es

Ihnen belieben möge, einzutreten, und zwar in xlobo.
Das Eintreten in Zlobo wird durch's Handmehr beschlossen.

„Der Große Rath der Republik Bern,
In Revision der bisherigen Vorschriften über die Entrichtung

der Verbrauchssteuer von dem Tabak,
auf den Antrag des Finanzdepartements und des

Regierungsrathes

beschließt:
1. Von allem zum Verbrauch in den Kanton Bern

eingeführten Tabak ohne Ausnahme soll auf den Zollämtern
folgende Einfuhrgebühr erhoben werden:

». Von Tabak in Blättern von jedem Schweizerzentner Netto¬
gewicht Btz. 20.

d. Von fabrizirtem Rauch- und Schnupftabak mit Einschluß
der Carottes, von jedem Schweizerzentner Nettogewicht
Btz. 40.

2. Für die Verpackung in Fässern und Kisten soll 10 Prozent

und für die Verpackung in Ballen 4 Prozent als Tara
von Bruttogewicht abgezogen werden.

3. Der Einfuhrzoll von Btz. 5 per Centner soll in obiger
Verbrauchssteuer inbegriffen sein.

4. Der Bezug der Verbrauchssteuer so wie die Bestrafung
von WiderHandlungen findet Statt nach den Bestimmungen des

Zollgesetzes.

5. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses
Dekretes, durch welches die Verordnungen vom 26. Juli 1713
und 14. Juni 1765 und alle mit demselben in Widerspruch
stehenden Vorschriften aufgehoben werden, beauftragt. Dasselbe
trittet mit dem neuen Zollgesetz am 1. September 1841 in Kraft.
Es soll gedruckt, auf übliche Weise bekannt gemacht, auf den
Zollämtern angeschlagen und der Gesetzessammlung einverleibt
werden."

von Zenner, Regierungsrath. Bis jetzt zahlte der Tabak
Btz. 7>/z per Zentner, hier ist er nun etwas erhöht, wie die
andern Gegenstände im Zollgesetze. Man hat aber geglaubt, das
sei ein Gegenstand, der etwas erleiden möge, denn was nützt
doch auch das Rauchen und Schnupfen? Glatt nichts.

Roth, zu Wangen. Vor nicht Langem hat man hier das
Ohmgeld vom Weingeist u. f. w. herabgesetzt, damit es weniger
Contrebande gebe, und jetzt will man den fabrizirten Tabak von
Btz. 7>/z aus Btz. 40 setzen. Das macht einen Unterschied von
Btz 32'/? per Zentner. Da verlohnt es sich schon der Mühe
Contrebande zu machen, und fabrizirter Tabak ist leichter zu
tranSportiren, als Ib-iquitlos. Daher möchte ich den rohen Tabak
auf Btz. 7'/2 sein lassen und den fabrizirten Tabak auf Btz. 15
setzen.

Friedli. Ich hingegen stimme zu den vorgeschlagenen
Ansätzen, weil das Tubaken und Schnupfen nichts nützt; nur
möchte ich antragen, daß für die Cigarren Fr. 10 per Zentner
bezahlt werden sollen.

VAN Ienner, Regierungsrath. Was der Antrag wegen
der Cigarren betrifft, so wollte das Finanzdepartement so etwas
nicht vorschlagen, obgleich das häufig eine Sache von
bedeutendem Werthe ist; allein man müßte dann schon mehr erami-
niren. Zu einer Herabsetzung der von uns vorgeschlagenen
Ansätze kann ich hingegen nicht stimmen; wenn schon ein Haus
weniger vom Rauchen verbrennt, so ist es nur gut.

Abstimmung.
Für unveränderte Annahme des Dekretes 61 Stimmen.
Für gefallene Meinungen 27 „

Vortrag der Iustizsektion, betreffend die Aufhebung
des Statutarrechts der Gemeinde Aesche.

Die Gemeinde Aesche, deren Statutarrecht im Jahre 1835
aufgehoben worden, hat eine Vorstellung eingereicht, worin sie

auf große Schwierigkeiten hinweist, die nun in Bezug auf
Erbschaften bei zweifachen Ehen entstehen dürsten, und daher
um Sanktion neuer Vorschriften bittet. Die eine Meinung der
Iustizsektion glaubt, daß dem erwähnten Begehren entsprochen,
und die von der Gemeinde Aesche vorgeschlagenen, billig
erscheinenden, Uebergangsbestimmungen genehmigt werden können. Die



andere Memung dagegen findet dieselben überflüssig, da die Un-
billigkeüen von selbst wegfallen, sobald man den Grundsatz der
Nichrrückwirkung richtig verstehe, folglich das alte Gesetz auf
alle unter der Herrschast desselben entsprungenen, aber erst setzt

in der Wirklichkeit hervortretenden, Falle anwende. Der
Regierungsrath glaubt, eâ könne dem Begehren der Gemeinde
Aesche incht entsprochen werden, indem die von ihr verlangte
Âusnàne vom allgemeinen Civilgesetze der Aufstellung eines
neuen Statutarrechts ganz gleichkommen, eine solche aber dem
à, 9 der StaatSverfassung zuwiderlaufen würde. Der
Regierungsrath trägt demnach daraus an, daß in das Begehren der
Gemeinde Aesche nicht eingetreten werde.

Tscharner, Altschultheiß, pflichtet dem Antrage des Re-
gierungSrathS bei, glaubt aber, es könnte dem Verlangen der
Gemeinde Aesche dadurch entsprochen werden, wenn der Große
Rath erkennen würde, daß diejenigen Verhältnisse, welche unter
der Herrschaft des Statutarrechts entstanden sind, nach den

Bestimmungen dieses letztern beurtheilt werden sollen.

Zaggi, Regierungsrath, älter. Nach meinen Begriffen
fragt es sich: will man für die verschiedenen Statutarbezirke
gleiche Elle oder nicht? Der Antrag des Regierungsraths
beruht aus Irrthum und oberflächlicher Behandlung des
Gegenstandes. Ich selbst hatte mich auf die daherige Verhandlung
im RegierungSrath wenig vorbereitet und trage daher auch an
dieser Oberflächlichkeit einige Schuld. Es sei mir daher erlaubt,
zetzt etwas näher über diesen Gegeustand einzutreten. 2m 2ahr
1835 hat vorerst die Gemeinde Steffisburg die Anshebung ihrer
Statutarrechte ganz radikal und ohne Vorbehalt verlangt, und
ebenso die Gemeinde Aesche. Ich hatte dgmalS die Vorgesetzten

letzterer Gemeinde aufmerksam gemacht, daß das zu großen
Konflikten führen werde. In den Statutarrechten 'sind ganz
andere Grundprinzipien, als in der allgemeinen Gesetzgebung.
Also paßt die allgemeine Gesetzgebung nicht auf den Zustand,
in welchem sich eine Gemeinde befindet, wo sie ihr Statutar-
recht verläßt. Darum sind Uebergangsbestimmungen durchaus
nöthig. Das hat die Gemeinde SteffiSburg bald daraus eingesehen

und daherige UebergangSbestimmungen oder Erläuterungen

verlangt. Daraufhin hat der Große Rath die gewünschten.
Erläuterungen gegeben. (Der Redner lieSt dieselben ab.) Jetzt
verlangt Aesche nichts anderes, aber jetzt sagt man, das wäre
wiederum ein Statutarrecht, während doch ungefähr die
nämlichen Bestimmungen seither in allen AushebungSdekreten wörtlich

aufgenommen sind, wie z. B. für die Gemeinden Sigris-
wyl, WimmiS und Spiez. Man hat im RegierungSrath
gesagt, waS Aesche verlange, sei ein Vorrecht und mit der
Verfassung im Widerspruche. Allein Sie, Tit., haben am
12. Mai 1835 ein Reglement über die Form der Berathung
deS letzten Theils des Civilgesetzbuches erlassen, worin es heißt:
„Diejenigen Landschaften, welche obrigkeitlich bestätigte Statutarrechte

besitzen, die sie ganz oder zum Theil beizubehalten geNenken,
müssen dieselben in einer zweckmäßigen Abfassung binnen der
Frist eines IadreS, von dem Zeitpunkt, mo der letzte Haupttheil

des Civilgefttzbuches bekannt gemacht worden, dem Regie-
rungsratbe mir dem Antrage einreichen, daß sie nach Satz. 3
dem Großen Rath zur Revision und Bestätigung vorgelegt werden

möchten." Wie kann man also jetzt sagen, die Statutarrechte

seien mit der Verfassung im Widerspruch Sie sehen

also daraus, daß daS von Seite deS Regierungraths ein
Mißverstand ist. Uebrigens werden zu Aesche sehr wenige Personen
unter die verlangten Erläuterungen fallen; allein immerhin sind
sowohl die Betreffenden alS auch die Gerichte übel daran, wenn
keine erläuternden Vorschriften da sind. Zch mache daher den

ehrerbietigen Antrag eS möchte der Gpoße Rath beschließen,
der Gemeinde Aesche ähnliche Erläuterungen zu geben, als
UebergangSbestimmungen von ihrem aufgehobenen Statütarerb-
recht, wie sie auch der Gemeinde SteffiSbürg'nachträglich gegeben

und wie sie seither den Gemeinden Sigriswyl und WimmiS
ertheilt worden sind.

Bach unterstützt diesen Antrag. Auch die Landschaft
Saanen beschäftige sich gegenwärtig mit der Revision oder
Aufhebung ihrer Statutarrechte und habe beschlossen, daß namentlich

wegen der Erdschaftsverhältnisse Uebergangsbestimmungen

nöthig seien. Allerdings können die RechtSgelehrten in
vorkommenden Fällen dergleichen Aufhebungen so interpretiren, daß
die Parteien nicht Schaden leiden, allein die RechtSgelehrten
seien nicht immer gleicher Ansicht, und so könnte daS oft zu
verwickelten Prozessen führen.

Stettler trägt darauf an, den Gegenstand an den
Regierungsrath zu neuer Untersuchung und Berichterstattung
zurückzuweisen.

Romang, Regierungsstatthalter, unterstützt diesen Antrag.

Zaggi, RegierungSrath, jünger, bemerkt, der
Regierungsrath habe diesen Gegenstand keineswegs oberflächlich
behandelt, es sei vielmehr über diesen Gegenstand länger als eine
Stunde deliberirt worden. Der Redner ist der Ansicht, daß
die Statutarrechte durchaus nicht mehr am Orte, und daß sie
die ergiebigste -Quelle von Prozessen seien, und weiSt dieses
aus den Eigenthümlichkeiten dieser Statutarrechte ausführlich
nach. Er theilt übrigens ganz die Ansicht des RegierungSraths
und glaubt, der Antrag desselben könne für Aesche keinen Nachtheil

haben, da das Aufhebungsdekret von 1835 auf keinen Fall
rückwirkende Kraft aus diejenigen Fälle haben könne, welche
unter der Herrschaft des Statutarrechts gegründet worden.
Der Große Rath könne, nachdem ein Statutarrecht aufgehoben
worden, nicht wiederum einzelne Bestimmmungen davon in's
Leben rufen. Der Redner will sich indessen dem Antrage auf
nochmalige Untersuchung der Sache nicht widersetzen.

Tscharner, Altschultheiß, bestätigt die Erklärung des
Herrn Präspinapten, daß der Gegenstand vom Regierungsrathe
reiflich untersucht worden, will sich aber einer nochmaligen
Prüfung ebenfalls nicht widersetzen.

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt, spricht
den Wunsch aus, daß die vorberathenden Behörden sowohl als
der Große Rath in Zukunft die wichtigen Folgen der Aufhebung
eines Statutarrechts reislich überlegen möchten. Aesche habe
seiner Zeit vergessen, die nöthigen UebergangSbestimmungen zu
verlangen, und von Seite der Behörden sei ebenfalls nicht
darauf aufmerksam gemacht worden; allein jetzt, so lange hin-
tendrein, Erläuterungen und Uchergangsbestlmmungen
aufzustellen, dürfte vielleicht die Verwirrung nur noch vermehren.
Indessen möge man für heute zwar im Allgemeinen das
Eintreten erkennen, aber den Gegenstand zu näherer Untersuchung
zurückschicken.

Abstimmung,
1) Irgendwie einzutreten Handmehr.
2) Sofort einzutreten Niemand.
3) Den Gegenstand zu weiterer Berathung an

den Regierungsrath zurückzuweisen Handmehr.

Vortrag der Zustizsektion, betreffend daS Gesuch der
Gemeinde Reichenbach, um Aufhebung ihres statutarrechts

und Aufstellung einiger UebergangSbestimmungen.

Die Iustizsektion findet einmüthig die Aufhebung des
erwähnten Statutarrechts zweckmäßig, hinsichtlich der Üedergangs-
beftimmungen sodann will die Mehrheit der Zustizsektion dem
Wunsche der Gemeinde Reichenbach entsprechen. Eine Minderheit

dagegen will nur im Allgemeinen den möglichen rückwirkenden

Anwendungen des Gesetzes zuvorkommen und nicht allzusehr
in die Aufzählung der einzelnen Fälle eintreten. Der
Regierungsrath dagegen glaubt, eS solle die Revision der einzelnen
Statutarrechte bis zur Vollendung der Revision des Civilgesetzbuches

verschoben werden, und trägt demnach darauf an, in
daS Gesuch der Gemeinde Reichenbach einstweilen nicht
einzutreten.

Tscharner, Altschultheiß, unterstützt zwar als Berichterstatter

deS RegierungSraths den Antrag desselben, glaubt aber,
eS dürfte nicht unzweckmäßig sein, diesen Gegenstand jetzt ebenfalls

zu nochmaliger Vorberathung an den RegierungSrath
zurückzuschicken.
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Zaggi, Regierungsrath, älter, zeigt in einem ausführlichen

Vortrage die Nothwendigkeit der Aufhebung der Statu-
tarrechte, die nachtheiligen Wirkungen derselben auf den Wohlstand

der betreffenden Gemeinden und auf das Glück der Familien,

sowie hinwiederum die Nothwendigkeit von
Uebergangsbestimmungen bei der Aufhebung, indem sonst viele Statutar-
bezirke abgehalten würden, ihre Statutarrechte aufheben zu
lassen. Werden dergleichen Uebergangsbeftimmungcn verweigert,
welche man doch bisher stets gestattet habe, so werde sowohl
Reichenbach als andere Gemeinden, die sich bereits mit der
Aufhebung ihrer Statutarrechte beschäftigen, bei denselben
verbleiben. Der Redner stellt demnach den Antrag, daß der Große
Rath beschließe, es sei einzutreten in das Gesuch der Gemeinde
Reichenbach, um Aufhebung des bisherigen Statutarrechts und
um Aufstellung von Uedergangsbestimmungen unter das
allgemeine Civilgesetz, wodurch namentlich die für viele Bürger in
Aussicht gestellten Hoffnungen auf Vermögensrückfälle nach
Gerechtigkeit und Billigkeit geschont werden.

Zaggi, Regierungsrath, jünger, unterstützt dagegen den

Antrag des Regierungsraths, indem der Zeitpunkt der Vollendung

der Revision des Civilgesetzbuches nahe sei, wo dann die
Gemeinde Reichenbach daszenige thun könne, waS die Satzung 3
des Personenrechts und der §. 19 des Gesetzes von 1835 ihr
gestatte.

Bach glaubt, man verwechsle den Begriff der Revision
eines Statutarrechts mit bloßen Uebergangsbestimmungen.
Verlange die Gemeinde Reichenbach eine Revision, so müsse man
das allerdings nach dem Antrage deS Regierungsraths verschieben

verlange sie aber Aufhebung des Statutarrechts mit
Uebergangsbestimmungen, so wäre ein solcher Aufschub unklug und
zugleich ungerecht, da man bis jetzt mehreren Gemeinden
entsprochen habe. Da man aber im Zweifel zu sein scheine, ob

Reichenbach eine Revision oder aber Aufhebung mit
Uebergangsbestimmungen verlange, so trägt der Redner darauf an, diesen

Gegenstand, gleich dem vorigen, zur nochmaligen Vorberathung
zurüchuschicken.

Mühlemann, Regierungsstatthalter, pflichtet dieser
Ansicht bei und hält es für sehr unklug, wenn man die Aushebung
von Statutarrechten erschweren oder gar hintertreiben wollte.
Er wünscht, daß mit der Gemeinde Reichenbach für Aufhebung
ihres Statutarrechts mit bloßen Uebergangsbestimmungen, die

dann nicht eine Revision desselben sei, unterhandelt werden
möchte.

Wehren stimmt zum Antrage des Herrn Regierungsraths
Zaggi, älter, indem er die Aufhebung der Statutarrechte,
welche für frühere Zeiten und Verhältnisse manches Gute
enthielten, aber jetzt nicht mehr passen, für sehr wünschenswerth hält.

Stettler glaubt ebenfalls, daß man sich wohl hüten solle,
denjenigen Ortschaften, welche aus eigenem Antriebe ihre
Statutarrechte aufheben möchten, Hindernisse in den Weg zu legen.
Die Konsequenz erfordere, da man früher bei Aushebung von
Statutarrechten UebergangSbeftimmungen aufgestellt habe, auf
diesem Wege fortzufahren, insofern sich nicht sehr bedeutende

Nachtheile dabei zeigen. Der Redner schließt daher dahin, diesen

Gegenstand, gleich dem vorigen, zu nochmaliger Berathung
zurückzuschicken.

Leibundgut, Regierungsrath, schließt ebenfalls auf
nochmalige Vorberathung, zumal das Statutarrecht der Gemeinden
Reichenbach und Aesche das Nämliche sei. Man könne dann
Uebergangsbestimmungen vorschlagen, welche der Gemeinde
Reichenbach angenehm sein werden.

Tscharner, Altschultheiß. Es ist das erste Mal, daß

solche Begehren eine so lange Diskussion provozirt haben. Der
Grund der Schwierigkeit ist der, daß die Mehrheitsmeinung,
gestützt aus ein weitläufiges Gutachten, welches eine ganze Reihe

neuer Eesetzesartikel enthielt, geglaubt hat, die Gemeinde Rei-
chenbach verlange mehr eine Revision des Statutarrechts, als
aber die Aufhebung desselben. Da es sich nun aber zu ergeben

scheint, daß die Gemeinden Aesche und Reichenbach eigentlich
nichts anderes begehren, als was in frühern ähnlichen Fällen
auch gestattet worden ist, so sehe ich keine Schwierigkeit, diese

Sache ebenfalls an den Regierungsrath zurückzuschicken.
Niemand hat daran gedacht, der Aufstellung von Statutarrechten
ein Hinderniß in den Weg zu legen, aber eben so wenig hat
man zugeben wollen, daß am Platze solcher Statutarrechte ein
neues Gesetz improvisirt werde.

Abstimmung.
1) Ueberhaupt einzutreten Handmehr.
2) Die einläßliche Berathung zu verschieben „
3) Den Gegenstand einfach zu nochmaliger

Vorberathung zurückzuweisen gr. Mehrheit.
4) An den Regierungsrath zurückzuweisen Handmehr.

Vortrag des Baudepartements, betreffend ein
Kreditbegehren für die Lyß-Hindelbankstraße.

Der Vortrag meldet, daß die Lyß-Hindelbankstraße vom
Dorfe Lyß bis zum Seedorfsee beinahe vollendet, daß aber die
möglichst beförderliche Fortsetzung der Straße dringend
nothwendig sei, und zwar vorerst durch Fortführung der bereits
unterm 14. Mai 1835 beschlossenen Arbeiten, nämlich durch
Anlegung der Linie vom Seedorfsee bis zum ehmaligen zweiten
Stundenfteine in der Zürichstraße. Die Kosten dieser 10,343'
langen Linie sind auf Fr. 50,000 berechnet. Der Regierungsrath

verlangt nun für die im Zahr 1841 auszuführenden Bauten
die Bewilligung einer Summe von Fr. 20,000.

Bigler, Regierungsrath. Es handelt sich gegenwärtig
nicht um eine neue Straße, sondern um die Fortsetzung einer
längst angefangenen. Die Lyß-Hindelbankstraße ist im Zahre 1835
erkannt worden, und ist nunmehr vom Dorfe Lyß bis zum Seedorfsee
so viel als fertig. Die fernere Linie von dort bis in die Zürichstraße
ist ebenfalls bereits im Zahre 1835 hier erkannt worden, und nun
ist eS darum zu thun, auch diese Linie auszuführen. Die
bisherigen Kredite für die Lyß-Hindelbankstraße belaufen sich
auf -Fr. 242,340
davon sind verwendet „ 235,398

so daß für die Linie bis zum Seedorfsee übrig
bleiben Fr. 6,948
Die Linie vom>Seedorfsee bis in die Zürichstraße beträgt 10,343';
die Landentschädigungen werden .Fr. 9,500
die Kunst- und Vorarbeiten „ 40,450

also die ganze Linie zusammen .Fr. 49,950
kosten. Der Regierungsrath hat aber geglaubt, das Baudepartement

solle sich für dieses Zahr in Berücksichtigung des Büd-
gets mit Fr. 20,000 begnügen.

Parrat wird auch für die verlangte Verwilligung
stimmen, allein er muß an den Anzug erinnern, den er wegen der
Korrektion der Straße von Courtemaiche nach Grandcourt
gemacht hat, und das Baudepartement ersuchen, denselben nicht
aus dem Gesichte zu verlieren.

Romang, Regierungsstatthalter. Man hat bei der
Berathung des Budgets gesagt, die im Ganzen übrig bleibenden
Fr. 67,140 sollen verwendet werden theils für Fortsetzung
angefangener, theils für beschlossene, aber noch nicht angefangene
Bauten; man bat aber vergessen, der beendigten, aber noch
nicht bezahlten Bauten zu erwähnen. Zn diese Kategorie fällt
namentlich die Zweisimmen-Saanenftraße, und ich weiß, daß
im Laufe des Zahres Forderungen von daher kommen werden.
Zch wünsche sehr, daß man diesen Umstand bei der Verwendung

der Fr. 67,240 nicht vergesse.

Mühlem a nn, Regierungsstatthalter. Die Richtung vom
Seedorfsee bis zum alten zweiten Stundenstein ist im Zahr 1835
bloß mit einer Mehrheit von 1 oder 2 Stimmen beschlossen
worden. Allein nicht nur damals hat sich eine bedeutende
Minorität für eine andere Linie geltend gemacht, sondern später
ist die Sache bei verschiedenen Anlässen neuerdings zur Sprache
gekommen, und man hat hier mehrere Male die Zusicherung
gegeben, das Baudepartement werde über diese Linie nochmals
Bericht erstatten, bevor man an die Ausführung derselben gehe.
Zch weiß nun nichts von einer solchen Berichterstattung, und



daber glaube ich, das Baudepartement hätte vorerst den

versprochenen gründlichen Rapport darüber bringen sollen, bevor
es den Kredit verlangte. Ich habe mich nicht überzeugen kön-

nen, daß diese Linie die geeignete sei, sondern ich habe eine

andere sür weit geeigneter gehalten. Zch trage daher darauf
an, daß ein solcher Rapport über eine nochmalige Untersuchung
der Linie gegeben werde.

Kißling, Amtsschreiber. Der Antrag ist seiner Zeit für
erheblich erklärt worden, daß die Straße zu Hindelbank
ausmünden solle, und Herr Altlandammann Simon hat damals
die Zweckmäßigkeit dieser andern Linie gründlich nachgewiesen.

Ich trage daher darauf an, in daS Kreditbegehren nicht einzu-

treten, bis nähere Vorschläge über diese Linie gebracht werden.

Schläppi trägt darauf an, in das vorliegende Kreditbe-

gcbren nicht einzutreten und überhaupt alles Straßenwesen
einzustellen, bis die, durch den Anzug und die neulich erheblich

erklärte Mahnung des Herrn Oberstlieutenants Knechtenhofer

wiederholt» beantragte, Uebersicht des Straßenwesens vorgelegt
worden; auS diesem Grunde sei man ja letzthin auch in den

Antrag, betreffend die Straße von Gwatt nach dem Spiezmoos,
nicht eingetreten.

Seiler, Friedr., will aus dem nämlichen Grunde nicht

eintreten, damit man der hohen Behörde nicht vorwerfen könne,

sie sehe nur auf den Landstrich und nicht auf die Sache, und

brauche nicht für alle Gegenden die gleiche Elle.

Obreckt erwiedert, die Straße, um welche eS sich heute

handle, sei bereits vom Großen Rathe beschlossen; hingegen ist

er mit der vorgeschlagenen Linie auch nicht ganz einverstanden,

da dieselbe links und rechts Ellbogen mache, und hätte daher

auch zuerst einen Bericht erwartet.

Schneeberger. Die Fortsetzung einer Straße, welche

bereits zu V; Theilen mit großen Kosten gemacht ist, und gleichsam

mitten im Moos aufhört, kann man nicht verschieben bis

auf die Uebersicht des Straßen'wesens; das war auch nicht der

Sinn des Anzuges deS Herrn Oberstlieutenants Knechtenhofer;

sondern er geht dahin, daß künftig keine neuen Straßen gemacht

werden sollen, bis über die Zweckmäßigkeit und die Kosten der-'

selben ein gründlicher Rapport vorliege. WaS die Richtung

betrifft, so wäre allerdings ein gleichzeitiger Rapport von Seite

des Vaudepartements zu wünschen gewesen; wenn ,ndeß. das

auf die Lyß-Hindelbankstraße bereits verwendete Geld nicht

verloren sein soll, so müssen wir den verlangten Kredit zur
Fortsetzung der Straße bewilligen.

von Er lach. Um die Diskussion abzukürzen, bemerke ich,

daß die Frage bezüglich auf die Linie vom Seedorfsee bis in
die Zürichstraße seit mehreren Iahren genau untersucht worden ist,
und" daß das Baudepartement nunmehr hauptsächlich aus Rücksicht

auf Ersparnisse auf die bereits früher erkannte Linie

zurückgekommen ist. Mir persönlich ist es vollkommen gleichgültig,
welche Linie eingeschlagen werde, allein der Kostenunterschied

ist wirklich sehr bedeutend. Die Linie gegen Hindelbank ist ,m

Ganzen auf Fr. !)0,000 berechnet; also auf Fr. 40,000 mehr,

als die ursprünglich beschlossene Linie; Letztere ist serner etwas

über 10,000 Fuß lang, jene dagegen 19,000 Fuß. Also würden

schon die Baukosten an und für sich auf der Lm,e gegen

Hindelbank beinahe auf das Doppelte steigen; ganz besonders aber

würd- sich eine ungeheure Kostensvermehrung zeigen fur die

Landentschädigungen. Jetzt wissen die Leute, daß die Straße
nothwendig fortgesetzt werden muß; also werden sie enorme For-
derunoen machen, besonders, wenn man bedenkt, daß auf dem

BpchseemooS für bloßes Moosland bereits 1000 Kronen per

Zuchart bezahlt werden mußten. Hingegen die heute vorgelegte

Linie geht großentheils durch die Urtenen-Allmend, wo die

Gemeinde seiner Zeit das Land umsonst anerboten hat. Aus diesen

Gründen vornehmlich ist das Baudepartement auf die alte Linie

zurückgekommen. Es thut mir sehr leid, daß heute Plan und

Devise nicht vorliegen; viele von Ihnen würden sich überzeugt

haben, daß die früher erkannte Linie auch in anderer Hinsicht

die zweckmäßigere ist.

juggler. Dieser Landestheil ist mir ganz unbekannt,

die Straße wird aber wokl Bedürfniß sein, sonst wäre sie nicht

verlangt worden. Doch sind verschiedene Redner nicht einig
wegen der Linie. Darüber will ich nicht weiter eintreten. Allein
das Baudepartement sagt hier, die Straße sei nöthig. In einem
andern Landestheil im OderhaSle ist dagegen gar keine Zufuhr-
ftraße, keine, wo man anders als mit einem einspännigen Wägelein

fahren könnte. Ist ein einziger Amtsbezirk im ganzen
Kantone in dieser Lage? Während man das bei uns so macht,
werden in andern Landestheilen gleichsam von Dorf zu Dorf
Straßen gebaut. Wie ist es jmit der Spiezstraße gegangen?
Ist das nicht auch Fortsetzung einer angefangenen Straße? Ich
will der untern Landesgegend nicht zuwider sein, aber es fragt
sich: Was ist am nöthigsten Man sagt uns: Ihr zahlt nichts
an den Staat, also wartet. ES ist wahr, wir sind arm, aber
doch nicht Alle gehören ganz zur Schale, und nur Einige ganz
zum Kern. Ich stimme zu besserer Untersuchung der Sache.

Monnard. Allerdings ist die Fortsetzung der Lyß-Hin-
delbankstraße nothwendig, allein die Thunerseestraße fällt in die
gleiche Kathegorie, auch sie ist eine angefangene Straße. Ich
wünsche nun, daß der geforderte Kredit bewilligt werde, in der
Voraussetzung, das Baudepartement werde in günstiger Zeit
von sich aus den Antrag wegen der Spiezstraße hieher dringen,
damit dort endlich die miserablen Stütze von 25 Prozent Steigung

korrigiert werden.

Zaggi, Regierungsrath, jünger. Die Oberlandstraße und
die Lyß-Hmdelbankstraßc sind beide angefangene Straßen, sie

sind aber wesentlich darin verschieden, daß die Oberlandstraße
bloß im Interesse einzelner Amtsbezirke ist, zu welcher ich übrigens

stimmen werde, sobald man sie wiederum vorbringt; die
Lyß-Hindeldankstraße hingegen ist im Interesse des Staates
gemacht worden, sie ist eine Spekulationsstraße. Nun sind bereits
einige 100,000 Franken daraus verwendet, wollen Sie nun diese
Summe unzinsbar da stehen lassen? Das wäre eine üble
Spekulation; man muß vielmehr machen, daß man sobald als möglich

den ZinS davon bekomme. Weder Lyß noch Seedors oder
Urtenen haben diese Straße verlangt, sondern man hat sie
angelegt, um die Einnahmen deS Staates zu erhöhen, und eine
solche Verwendung der Staatsfonds ist eine der besten
Spekulationen. WaS die Linie betrifft, so ist das nicht unvorbereitet
hieher gekommen; dieselbe ist bereits früher vom Großen Rathe
erkannt worden, später hat man aber geglaubt, eine andere
Linie möchte zweckmäßiger sein; allein bei näherer Untersuchung
hat man gesehen, daß die andere Linie vielleicht Fr. 80,000
mehr kosten würde. Da nun unsere Finanzen einen solchen
Aufwand, wenn er nicht entschiedene Vortheile bringt, nicht
erlauben, und da die Straße von Hindelbank bis zum ehemaligen

zweiten Stundsteine, mit Ausnahme einiger leicht zu
korrigierenden Stellen, sehr gut ist, während sie sonst als nutzlos
dahin fallen würde, so stimme ich mit Ueberzeugung zum Antrage
des Baudepartements.

Isenschmid. Ich vermisse im Vortrag zwei Sachen;
erstens die Angabe, wie viel mit Fr. 20,000 an der noch übrigen

Straßenstrecke gemacht werden kann, damit man nicht am
Ende des Jahres einen nachträglichen Kredit fordern muß;
zweitens eine bestimmte Vorlegung des Betrages der nöthigen
Landentschädigungen. Ich hätte sehr gewünscht, daß daS
Baudepartement die Berechnung der Landentschädigungen nicht einem
fremden Ingenieur übertragen hätte, denn diese Ingenieurs kennen

das Land und den Werth desselben in der Regel nicht.
Daher fürchte ich, die Ansätze für diesen Gegenstand seien viel
zu niedrig, weßhalb ich den Herrn Berichterstatter um Auskunft
ersuche.

Kasthofer, Regierungsrath. Zch werde zum Antrage
stimmen, aber ich muß mich über die gefallene Behaupturg
aussprechen, daß diese Straße dem ganzen Lande diene, während
hingegen die Straße von Gwatt bis auf das Spiezmoos nur für
einzelne Gegenden sei. Sobald Sie wollen, wird auch die letztere
Straße eine Handelsstraße sein; Sie brauchen nur einmal die
Straßen über den Brünig, die Eemmi, den Sanetsch u. s. w.
zu bauen. ES heißt immer, die Finanzen seien nicht vorhanden,

aber sollen deßhalb Büren, das Oberland u. s. w. noch
zwanzig Jahre und mehr warten und keine Straßen haben
Alle fordern Opfer von den Andern, aber Niemand will selbst



Opfer leisten. Was für ein Finanzsystem, was für ein
Straßensystem haben wir? Darauf, Tit., möchte ich Sie aufmerksam

machen.

Herrenschwand. Schon vor einem Jahre, als ein fernerer
Kredit für die Lyß - Hindelbankstraße gefordert wurde, habe ich

erklärt, daß ich durch das bisher Geschehene gezwungen sei, zu
dem Kredite zu stimmen, und so geht es mir auch heute.
Nachdem man Fr. 250,000 für die besagte Straße ausgegeben

hat, und die Strecke bis zum Seedorfsee noch nicht einmal
ganz ausbezahlt ist, möchte ich wegen Fr. 50,000 nicht da stehen

bleiben. Ueber die Linie will ich nichts Weiteres sagen, als daß man
wohl vorgesehen hat, daß, wenn man diese Linie annehme, es

lange gehen werde, bis die Straße ausgemacht sei. Herr
Werkmeister Osterrieth sel. hat damals gesagt, wenn man diese Linie
annehme, so werde es mit dem Bauen wohl gehen bis in's
Jahr 1850. Er hat die Gegend auch gekannt, er wußte, wie

ungünstig das Terrain sei, um eine Straße anzulegen. Diese

Straße, welche anfänglich auf Fr. 136,000 devisirt war, wird
jedenfalls über Fr. 300,000 zu stehen kommen. Hätte man ein

wenig ökonomisiren wollen, so hätte man für Fr. 70 bis 80,000
eine Straße erhalten können, die allen billigen Wünschen
entsprochen haben würde. Ich erinnere nur an daS, was Herr
Obergerichtspräsident Koch im vorigen Jahre darüber gesagt

hat. Dann aber hätte man freilich von der bisherigen Straße,
welche 16 Fuß breit, so viel als eben ist und über trocknen Boden

geht, eine lange Strecke beibehalten und nicht eine Linie annehmen

sollen die eine lange Strecke mit dieser Straße parallel läuft
und an einem Orte nur circa 57 Fuß davon entfernt ist.
Indessen habe ich mich nicht verwundert, daß diese Linie
angenommen wurde, weil sie von den Herren Ingenieurs Buchwalder
und Lelewel angerathen und von den Herren Jmhoof und Alt-
Landammann Snnon empfohlen war. Jetzt höre ich hier immer
klagen, man bade da und dort noch nichts gemacht, z. B. Büren
und andere Gegenden haben noch keine Straßen u. s. w. ES

sei mir erlaubt, auch von einer andern Gegend zu reden. Für
die Straßen von Bern nach Aarberg ist während beinahe 100

Jahren nichts ausgegeben worden, das von Belang wäre.
Vor 100 Jadren hat man die Einwohner der Gegend, ohne

ihre Ansicht einzuholen, gezwungen, die damalige Straße repa-
riren zu helfen; denn nicht die Einwohner, sondern die

Salzhandlungsverwaltung und die Zollkammer haben die Verbesserung

verlangt und vom damaligen Großen Rathe erhalten. Warum?
Weil vorher dort nur Dorfwege waren, und fast alles Salz
aus Frankreich und alles Eisen aus dem Bisthum durch diese

Gegend hergeführt wurde. Die Korrektion dieser Straße hat
daher der alten Regierung großen Vortheil gebracht, weil sie

Alles wohlfeiler herführen lassen konnte und mehr Zoll bezog.

Der Staat hat aber die daherigen Auslagen nicht einzig bestritten,

sondern die Einwohner angehalten, beträchtliche Fuhrungen
und Tagwerke zu thun. Laut Auszug hat die dortige Gegend 8421

Tagfuhrungen und 53,862 Tagwerke gemacht. Das ist aber nicht

Alles, denn seit der Korrektion haben die Einwohner das Grien
für den Straßenunterhalt ankaufen, rüsten, führen und die

Wegknechte bezahlen müssen, alldieweil der Staat seine Waare,
wie gesagt, wohlfeiler führen lassen und mehr Zoll beziehen

konnte. Daß die Einwohner unter solchen Umständen eben nicht
viel Freude an der Straße haben konnten, ist leicht zu begreisen,

zumal sie solche während beinahe 100 Jahren nicht einzig

für sich, sondern für Alles, was von Neuenburg, Frankreich
und aus dem Bisthum durchpassirte, unterhalten mußten. Wenn
dermalen jede Gegend die Straßen selbst bauen und unterhalten
sollte, so würde wohl manche keine neue Straße fordern. Allein
jetzt, wo der Staat Alles bezahlt, ist es gar bequem zu sagen:
wir wollen auch eine bessere Straße haben. Ich bin zwar der

Meinung, daß man überall Straßenverbesserungen machen soll,
wo es nöthig ist, okne Rücksicht, ob die betreffende Gegend
etwas mehr oder weniger an den Staat bezahle. Was das

Bisthum betrifft, so ist bekannt, daß es jährlich eine Grundsteuer

von circa Fr. 154,000, folglich per 1000 Einwohner
ungefähr Fr. 2 bezahlt, also mehr, als mancher andere
Landestheil. Die Gegend aber zwischen Bern und Nydau, welche

sich für eine Straßenverbesserung beworben, hat circa 25,000
Einwohner und zahlt jährlich an Zehnten und Bodenzinsen, mit

Inbegriff der Zinse von den losgekauften Zehnten und Bodenzinsen,

circa Fr. 75,000, also Fr. 3 auf 1000 Einwohner, —
folglich alle Jahre Fr. 25,000 mehr als 25,000 im
Bisthum. Durch diese Beiträge konnte der Zinsrodel der abgetretenen

Regierung füglich vermehrt werden. Seit der neuen
Ordnung der Dinge ist diese Summe, wie man sagen kann,
jährlich für Straßen- und Wasserbauten in andern Gegenden
ausgegeben worden. Wie lange soll das noch so fortgehen

Der Herr Statthalter, welcher das Präsidium während
der Diskussion übernommen hat, macht den Redner aufmerksam,

daß es sich lediglich um einen Kredit für die Fortsetzung
der Lyß-Hindelbankstraße handle.

Herrenschwand. Ich schließe zum Eintreten.

Bigler, Regierungsrath. Ich bitte um Entschuldigung,
daß ich im Eingangsberichte nicht weitläufiger gewesen bin
hinsichtlich der Linie vom Seedorfsee bis in die Zürichstraße. Vor
Allem aus soll ich aber auf einige andere Bemerkungen antworten.

Vorerst kann ich Herrn Parrat die wiederholte Zusicherung
geben, daß in Betreff der Straße von Boncourt das
Baudepartement möglichst bald Bericht erstatten wird. Was die
rückständigen Zahlungen für die Zweisimmen-Sanenstraße betrifft,
so sollen dieselben allerdings aus den Fr. 67,140 bezahlt werden,
und das Baudepartement wird dafür seiner Zeit Anträge bringen.

Die Gwattstraße wird in nächster Zeit hier wiederum zur
Sprache gebracht werden, und es hat mich bei diesem Anlasse
sehr wohl gefreut, zu vernehmen, daß Herr Regierungsrath
Kasthofer jetzt auch dafür stimmt. Was nun die Straßenlinie
vom Seedorfsee bis in die Zürichstraße betrifft, so hat darüber
eine sehr genaue und reifliche Untersuchung stattgefunden. Das
Baudepartement hat darüber dem Regierungsrath Bericht erstattet

und aus finanziellen Gründen angetragen, von der andern
Linie zu abstrahiren. Die jetzt vorgeschlagene Linie ist bloß
1486 Fuß länger, als die andere, hingegen nach einem gemachten

Devis beträgt der Unterscheid der Kosten Fr. 40,000; allein
in der Wirklichkeit wird er von Fr. 60 bis 80,000 ansteigen.
Daher hat der Negierungsrath denn auch dem Baudepartemente
beigepflichtet. Der Große Rath hat nämlich im Jahre 1835, als er
die Erbauung der Lyß-Hindelbankstraße beschloß, den Regierungsrath

ermächtigt, von der damaligen Linie gutfindenden Falles
abzuweichen. Weil also der Regierungsrath kompetent war, über
den Antrag des Regierungsrathes definitiv zu entscheiden, so

hat er nicht geglaubt, daß es der Fall sei, dem Großen Rathe
den daherigen ausführlichen Rapport vorzulegen. Mit Fr. 20,000
wird natürlich die Straße nicht fertig gemacht, sondern man
wird dafür im folgenden Jahre einen neuen Kredit verlangen;
hingegen für dieses Jahr wird man nicht mehr brauchen als
Fr. 20,000. Wegen der Landentschädigungen haben die nöthigen

Unterhandlungen stattgefunden. Mit den meisten
Eigenthümern ist man einig, bei andern werden gerichtliche Schätzungen
stattfinden müssen; indessen geht die Linie meistens durch MooS-
und Weidland, so daß die Ausmittlung der Entschädigungen
einfach sein wird. Der Anzug des Herrn Oberstlieutenants
Knechtenhofer kann hier nicht berücksichtigt werden, Letzterer
wird es selbst nicht begehren, da er neulich auch bei der Wan-
nenfluhstraße diese Berücksichtigung nicht verlangt hat. Plan
und Devise sind darum jetzt nicht hier, weil die Linie vom
Großen Rathe bereits beschlossen ist, und daher das Baudepar-
tement nicht eine unnöthige Diskussion veranlassen wollte. Hat
Jemand ein anderes Tracst begehrt, so hätte er einen Anzug
oder eine Mahnung machen sollen. Auf den heutigen Tag ist

nichts in Umfrage, als daS Kreditbegehren für die Linie vom
Seedorfsee bis zum ehemaligen zweiten Stundstein, dessen

Genehmigung ich Ihnen hiemit empfehle.

A b stim m u n g.

1) Ueberhaupt einzutreten.... Handmehr.

2) Sofort einzutreten gr. Mehrheit.
Zu verschieben 7 Stimmen.

3) Für den Antrag des Regierungsrathes Handmehr.
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Vortrag des Finanzdepartements über die Geschäftsführung

des Herrn Grundsteuerdirektors Koller, nebst

Entwurf eines Abberufungsdekrets.
Ter Vortrag erwähnt vorerst ausführlich die im Anfange

des verflossenen Jahres im Amtsbezirk Pruntrut vorhanden
gewesene politische Aufregung, durch welche der Regierungsrath
zu Absendung eines außerordentlichen Kommissärs genöthigt
worden, und an welcher Herr Koller ebenfalls solchen Antheil
genommen, daß der Regierungsrath sich veranlaßt gesehen, ihn
in dem Amte eines Erundsteuerdirektors zu suSpendiren.
Sodann wird bemerkt, daß in letztem Herbste auch über die eigentliche

Amtsführung des Herrn Koller als Grundsteuerdirektors
von Seite des Finanzdepartements Klagen eingegangen seien,
welche eine genaue Untersuchung auch in dieser Hinsicht veranlaßt

haben, woraus es sich ergebe, daß er während seiner Amtsdauer

große Unordnung in die Comptabilität der Grundsteuerdirektion,

hauptsächlich in die Rechnungen zwischen den Gemeinden

und den Geometern gebracht, unrichtige und unnöthige
Schreibereien, wobei zum Theil sein Privatinteresse berücksichtigt

worden, vorgenommen und Register angefertigt habe, die
sich als ganz unbrauchbar darstellen, wodurch mancherlei
Verwirrung und beträchtliche Kosten verursacht werden. Zu den

frühern politischen Motiven sei demnach noch das der Unfähigkeit

in seinem Amte vorhanden, wodurch der Regierungsrath
zu dem Antrage bewogen werde, es möchte Herr Koller, in
Anwendung des §. 20 der Verfassung, von der Stelle eines

Erundsteuerdirektors im Jura abberufen werden.

Neuhaus, Schultheiß, erinnert, was das politische
Benehmen des Herrn Koller betrifft, als Berichterstatter des

diplomatischen Departements ganz kurz an die bereits am 18.
December letzthin weitläufig besprochenen Vorfälle zu Pruntrut
und an die von Herrn Koller bezeigte Theilnahme an den

Trennungsversuchen daselbst, mit dem Beifügen, daß über die Klagen
wegen der Amtsführung des Herrn Koller als Grundsteuer-
dreektors der Herr Präsident des Finanzdepartements zu
rapportieren habe.

von Jenner, Regierungsrath, entwickelt nunmehr^als
Berichterstatter des Finanzdepartements, ausführlich und unter
Verweisung auf den vorliegenden Aktenband die im schriftlichen
Vortrage bezeichneten Klagen, bezüglich auf die eigentliche
Amtsführung des Herrn Koller, wobei er jedoch so sehr in's Einzelne
der daherigen Verhältnisse und Geschäfte eintritt, daß eS uns
unmöglich wäre, diese Nachweisungen hier zu reproduzieren.
Herr Koller habe z. B. die Nummern der Liegenschaften in den
Hypothekenbüchern verändert, wodurch Verwirrung und Kon-
fufsion entstanden sei; ferner habe Herr Koller in Folge der
Einführung neuer Maße u. s. w., den Auftrag erhalten, die
Pläne kopieren zu lassen und die neuen Maße beizufügen.
Anstatt nun, wie es im Jura Regel sei, die Sache durch die
Gemeinden selbst machen zu lassen, und die Arbeit bloß zu
beaufsichtigen, habe Herr Koller diese Arbeit in einem eigenen Büreau
auf Rechnung der Gemeinden machen lassen, wodurch dieselbe
viel kostbarer geworden sei. Er habe aber diese Arbeit nicht
einmal gut gemacht. Die verschiedenen Liegenschaften im Leberberge

seien zum Zwecke der Grundsteuer in verschiedene Klassen
eingetheilt, als Aecker, Weiden, Matten, Waldungen u. s. w.,
welche jede nach Verhältniß geschätzt sei, und aus dieser Ein-
theilung und Schätzung ergebe sich der Totalwerth der
Liegenschaften im Jura, und nach dieser Berechnung sei die Grundsteuer

auf die verschiedenen Gemeinden vertheilt. Nun habe
Herr Koller diese ganze Eintheilung von sich aus verändert u. s. w.,
worüber bald sich Klagen erhoben haben. Ein Mann, der sich

solches erlaube, sei entweder untreu oder ungeschickt, und könne
in keinem Falle mehr in einer so wichtigen Stelle gelassen werden.

Herr Koller sage zwar in seinem gedruckten Mémoire,
er habe Aenderungen am Tarif u. s. w. gemacht, weil er es

für nöthig gefunden. Allein es stehe einem Beamten nicht zu,
von sich aus gesetzliche Vorschriften abzuändern. Der Herr
Berichterstatter gibt zu, daß Herr Koller so komm im gehandelt

und nicht beabsichtigt habe, Jemanden zu benachtheiligen;
allein es ergebe sich, jdaß derselbe die Sache nicht verstehe und
nicht brauchbar sei. Ferner habe der Große Rath ein Gesetz

erlassen, wonach das Finanzdepartement die Kosten, welche die

Kadasterveränderungen veranlassen, für die betreffenden Gemeinden

vorschußweise bezahlen soll. Nun habe Herr Koller die
Vorschüsse gefordert und gesagt, es sei Alles im Reinen, und
jetzt sei das nicht wahr, indem diese neuen Register von den
Gemeinden förmlich refüsirt werden, und die Gemeinden sich

weigern die Vorschüsse anzuerkennen, so daß nunmehr der Staat
für den ganzen vorgeschossenen Betrag im Schaden sei. Diese
und andere Verstöße u. s. w. liegen so klar am Tage, daß der
Einwurf, man habe die Vertheidigung des Herrn Koller nicht
angehört, unstatthaft erscheinen müsse, indem die Piecen hier
bei den Akten liegen, und Jedermann selbst vergleichen könne.
Das Finanzdepartement habe früher Herrn Koller für fähig
erachtet, und als untergeordneter Beamter würde er es noch
immer sein, aber nicht als Direktor der Grundsteuer. Das
Facit der ganzen Historie sei, daß unter der Direktion des
Herrn Koller eine gewaltige Unordnung in's Rechnungswesen
und in die Bücher des Erundsteuerwesens im Leberberge
gekommen sei, und daß viele Arbeiten gemacht worden seien, die
man nicht brauchen könne, und daß dem Staate und den
Gemeinden daraus bedeutende Kosten erwachsen. Unter solchen
Umständen müsse das Finanzdepartement nothwendig dahin schließen,

daß ein Beamter abgeschafft werde, der bewiesen habe, daß

er, wenn auch nicht aus mauvaise toi, doch aus Ungeschicklichkeit
solche Mißgriffe mache.

Or. Schneider, Regierungsrath, bedauert, auch in dieser
Frage mit dem Regierungsrath und dem Finanzdepartement
nicht ganz übereinzustimmen, und erinnert an die ursprüngliche
Veranlassung der Suspension des Herrn Koller, nämlich an
das Benehmen desselben bei dem Schießen zu Pruntrut u. A. m.
Der damalige Herr Regierungskommissär Müller habe damals
beim Regierungsrath auf Einstellung verschiedener Beamter,
und so namentlich des Herrn Koller, angetragen, ohne jedoch
ein spezielles Motiv anzugeben, weßhalb nach erfolgtem Sus-
pensionSbeschlusse der Sekretär selbst in Betreff der Motivirung
in Verlegenheit gewesen sei; Herr Regierungskommissär Müller
habe die Motive später mündlich mitgetheilt. Nachdem nun
Herr Koller zu wiederholten Malen verlangt hatte, entweder
wiederum eingesetzt oder vor Gericht gestellt zu werden, habe
der Große Rath im Dezember beschlossen, den definitiven
Entscheid über den Suspensionsantrag des Regierungsraths zu
verschieben, bis in Betreff der unterdessen eingelangten Klagen
wegen vernachlässigter Amtsführung u. s. w. Bericht erstattet
worden. Jetzt werde außer den früher erwähnten politischen
Motiven, welche keineswegs als genügend anzusehen seien, da

Herr Koller sage, er habe ein kurzes Gesicht, und habe nicht
gesehen, worauf geschossen werde u. f. w., Herrn Koller zur
Last gelegt, daß er als Grundsteuerdirektor gegen seine Instruktion

gehandelt habe. Entweder sei nun diese Verletzung der
Instruktion eine dolose, aus böser Absicht geschehene, oder
aber Folge von Unfähigkeit. Im erstern Falle gehöre Herr
Koller vor die Gerichte, im zweiten Falle müsse man sich

verwundern, daß Herr Koller, welchen man noch unlängst als
unersetzlich bezeichnet habe, jetzt auf einmal ganz untüchtig sein
sollte. Zugegeben aber, daß die Abberufung nöthig sei, so solle
Herr Koller vor Allem aus angehört werden, zumal er sich auf
seine Instruktion berufe. Kann sich Herr Koller dann nicht
rechtfertigen, so erklärt der Redner, dann einer der Ersten zur
Abberufung zu stimmen. Wenn man aber Jemanden abberufe
aus ganz andern Gründen, als um deren Willen er ursprünglich

eingestellt worden, und zwischen der Einstellung und der
Abberufung ein volles Jahr verflossen sei, so solle man ihm
doch wenigstens für dieses Jahr die Besoldung nicht zurückhalten.

Wäre Herr Koller schon am ersten Tage abberufen worden,

so hätte er sich unterdessen um eine andere Versorgung
umsehen können. Wenn er nicht fähig ist, wer ist Schuld, daß
er an diese Stelle gekommen? Nachdem das Finanzdepartement
ihn vorgeschlagen, der Regierungsrath ihn einmüthig empfohlen,
und der Große Rath ihn fast einmüthig erwählt hatte, sollte
er glauben, der Stelle gewachsen zu sein, und das Gegentheil
davon ist wenigstens noch nicht bewiesen, denn die Akten sind
ihm nicht mitgetheilt worden. Man ist ihm also die Besoldung
schuldig, bis zum Augenblicke, da er abberufen werden wird.
Der Redner stellt daher in erster Linie folgenden Antrag: _ES



möchte heute der Große Ruth in den Antrag nicht eintreten
und die Klagepunkte dem Herrn Kotler zur Verantwortung
vorlegen." Auf den Fall aber, daß die Abberufung heute
ausgesprochen werden sollte, stellt derselbe in zweiter Linie folgenden
Antrag: „Es sei dem Herrn Koller die Besoldung bis auf den
heutigen Tag auszurichten."

Par rat. Ich finde, daß man vollkommen recht daran
gethan hat, den Wahlspruch: .^uclistur vt alter» pars nicht
über die Thüre des Großen Rathes zu schreiben, weil wir uns
mehr als einmal im Widerspruch mit demselben befunden hätten.
Dieß ist in weniger als zwei Jahren das zweite Mal, daß wir,
im Gegensatz mit dem Artikel 20 der Verfassung, berufen werden

ohne Urtheil über das Schicksal von Beamten abzusprechen.
Das erste Mal war eö bei Gelegenheit der Abberufung des
Herrn Stockmar; in diesem Falle ist man jedoch mit Schnelligkeit

verfahren. Heute ist eine langsame Entscheidung, die hundert

Mal bedauerlicher ist. Seit beinahe einem Jahre laßt man
Herrn Koller ohne Anstellung, ohne Gehalt. Das ist eine
unbillige, vielleicht grausame Maßregel für einen Familienvater
ohne Vermögen. Die in den Jura abgesandten Kommissarien
haben ohne seine Theilnahme gehandelt. Herr Koller hätte
ihnen Aufschlüsse geben, Thatsachen berichtigen können. Allein
keine der Beschwerden, welche man gegen ihn vorbringt wurde
ihm mitgetheilt, Alles in der Anklage ist oberflächlich und
unbestimmt, und aus diesem Grunde kann seine Denkschrift für
und gegen ihn dienen. Wenn er von dem dicken Aktenbande
Kenntniß gehabt hätte, welchen der Herr Präsident des Finanz-
departements in Händen hält, so wäre er im Stande, sich gänzlich

zu rechtfertigen. Ich werde seine Vertheidigung nicht
übernehmen ; man würde sagen: er soll sich selbst vertheidigen, die
Verfassung giebt ihm das Recht dazu. — Ich protestire gegen
jede Abberufung, welche statt finden würde, ohne daß er Kenntniß

von den auf den Kanzleitischen gelegten Aktenstücken erhielte,
und auf den Fall, daß diese Abberufung ausgesprochen würde,
verlange ich, daß Herrn Koller sein Gehalt bis zum Tage der
Abberufung ausgezahlt werde. Auf diese Weise wenigstens wird
der Große Rath beweisen, daß, wenn er auS dieser Handlung
eine politische Nothwendigkeit macht, er doch keine Ungerechtigkeit

begehen will. Wenn sein Gehalt ihm nicht verwilligt
würde. so hätte die Maßregel gegen Herrn Koller eine
rückwirkende Kraft, weil jeder Angeklagte so lange für unschuldig
gehalten wird, bis nach dem Gesetze das „Schuldig" über ihn
ausgesprochen ist.

von Zenner, Regierungsrath. Man hat hier darauf
gedeutet, als habe man den politischen Grund zur Abberufung
nicht hinreichend geltend zu machen gewußt, und darum suche
man jetzt einen andern Grund hervor. Das ist unrichtig. 2m
vorliegenden Dekretsentwurfe steht der politische Grund als
erstes Motiv da, und das Finanzdepartement sagt 2hnen jetzt
bloß : wenn auch dieser Grund nicht da wäre, so hätten wir
noch einen andern. Wie sind wir dazu gekommen, hinsichtlich
der Amtsführung des Herrn Koller als Grundsteuerdirektors
eine Untersuchung veranstalten zu lassen? Herr Regierungsrath
Langet reiste in Geschäften in's Bisthum; wir befahlen ihm,
bei dieser Gelegenheit ein wenig die dortige Finanzverwaltung
nachzusehen. Diesen allgemeinen Befehl haben alle Mitglieder
des Finanzdepartements, wenn sie im Kantone herumreisen,
und eben so auch die Mitglieder des Regierungsraths. Herr
Regierungsrath Langet hat nun obigem Auftrage entsprochen,
und da ist denn von einer einzelnen Ortschaft eine Klage gegen
Herrn Koller gekommen, woraus sich ergab, daß dort offenbar
ein bedeutender Fehler begangen worden sei. Das hat uns
Herr Regierungsrath Langet angezeigt, und auf dieses hin
haben wir eine Untersuchung anbefohlen, welche eine Menge
neuer ähnlicher Anzeigen zur Folge hatte. Warum haben die
Gemeinden nicht früher geklagt? Weil man von ihnen keine
Bezahlung federte; als dieß aber der Fall war, sind sie sogleich

dagegen aufgetreten u. s. w. 2n der von Herrn Koller
eingereichten Rechtfertigung gesteht derselbe dasjenige, weßdalb wir
jetzt auf Abberufung antragen, selbst ein, wie Sie sich bei'm
Lesen derselben leicht überzeugen werden. Was die Besoldung
betrifft, so würde dieselbe Herrn Koller allerdings gebührt
haben, wenn er sich als unschuldig ausgewiesen hätte. Da er
sich aber über die Gründe seiner Suspension nicht legitimiren
kann, so soll die Regierung nicht im Falle sein, doppelt zu
bezahlen; denn sie hat unterdessen einen andern Beamten
bezahlen müssen und wird obendrein noch sonst durch Herrn Kollcr
in Schaden versetzt. 2ch schließe wiederholt zum Antrage.

Neuhaus, Schultheiß, erwiedert auf eine Bemerkung
des Herrn Regierungsratds Dr. Schneider, daß Herr Koller
gar gut gewußt habe, daß an jenem Schießen gegen das Stan-
deSwappen geschossen worden. Herr Koller ist der Gründer
der ljambuse-Gesellschaft; Mitglieder dieser Gesellschaft
waren es, welche auf das Standeswappen schössen; also muß
Herr Koller das genau gewußt haben. Ferner war derselbe
der Hauptadjutant des Herrn Stockmar und ein thätiger
Beförderer der Trennung. Der politische Grund zur Abberufung
gilt also noch, und letztere ist eine politische Nothwendigkeit.
Herr Koller ist übrigens angehört und einvernommen worden
u. s. w. Den Antrag des Herrn Regierungsraths Schneider
wegen der Besoldung kann ich mir gefallen lassen. Zch bedaure
die Lage deS Herrn Koller; bereut er wirklich sein Benehmen,
so kann man ihm später eine untergeordnete Beamtung wiederum
anvertrauen. Allerdings ist die Sache allzulange gegangen, so

daß ich aus Baumherzigkeitsgründen sehr gut dazu stimmen
kann, ihm die Besoldung bis auf heute verabfolgen zu lassen.
Nur ist dabei nicht zu vergessen, daß Herr Koller den Staat
ohnehin in großen Schaden gebracht hat, da wir in verschiedenen

Gemeinden bedeutende Kosten zu vergüten haben werden.

Der Herr Statthalter, um seine Meinung gefragt,
erklärt, daß er auS den von ihm bereits am 18. Dezember
entwickelten Motiven in den politischen Gründen einzig keinen
hinreichenden Beweggrund zur Abberufung des Herrn Koller
erblicke; bezüglich sodann auf die Amtsführung des Herrn Koller
und die von daher genommenen Abberufungsmotive pflichtet er
den Ansichten des Herrn Regierungsraths Schneider bei. Die
Klagepunkte sind Herrn Koller nicht mitgetheilt worden. Ich
kenne zwar das Kadasterwesen im Zura durchaus nicht, aber
ich habe die Berichte der mit der Untersuchung beauftragten
Herren Kommissarien gelesen, und diese sind gar nicht so sehr
zu Ungunsten des Herrn Koller. Wie kann man übrigens
Herrn Koller plötzlich Unfähigkeit vorwerfen, nachdem er von
einer Kommission' des Iinanzdepartements beauftragt worden
war, eine neue Gesetzgebung über das Kadasterwesen zu bearbeiten,

und nachdem diese Kommission ihm das Zeugniß gegeben,
daß er dabei große Kenntniß und Fähigkeit an den Tag gelegt
habe?

Abstimmung.
I) Ueberhaupt einzutreten Handmehr.
L) Heute einzutreten 58 Stimmen.

Zu verschieben 38

3) Für den Antrag auf Abberufung .58
Dagegen 34 „

4) Fün Erheblichkeit deS Antrages wegen der
Besoldung gr. Mehrheit.

(Schluß der Sitzung um Z'/z Uhr.)
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Verhandlungen
des

roßcn Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte/ 184l.

(Nicht offiziell.)

Sechszehnte Sitzung.

Donnstag den 11. März 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blösch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls leistet Herr Oberst Zimmerli, als neuerdings
erwählter Oberstmilizinspektor, den Eid und wendet sich

sodann in folgenden Worten an die Versammlung:

Tit., es sind nun bald 6 Jahre verflossen, seit dem Sie
geruht haben, in Folge der Einfuhrung eines neuen Militärgesetzes

mich zu der wichtigen Stelle eines Oberstmilizinspektors
Hieher zu berufen. Damals hatte ich nicht die Ebre, von Ihnen
gekannt zu sein. Somit war jene Berufung ledigerdings ein Akt des

Vertrauens auf Empfehlungen hin. Anders verhält es sich bei
meiner jetzigen Wiedererwählung, indem Sie dießmal Ihre
Wahl aus voller Ueberzeugung treffen konnten. Die ehrenvolle
Weise, in welcher diese Wahl abermals auf mich gefallen ist,
läßt mich darin den Ausdruck Ihrer .Zufriedenheit mit meiner
bisherigen Wirksamkeit kennen, was für mich sehr erfreulich
und ermuthigend sein muß. Bei diesem Anlasse erlaube ich

mir, hier öffentlich auszusprechen, daß diejenigen Behörden und
Beamten, mit welchen ich vermöge meiner Amtsverrichtung in
vielfachem Verkehr stand, mir bei der Ausübung meiner oft
schwierigen Amtspflichten stets bereitwillig entgegengekommen
sind, daß das Offizierskorps mit Eifer und Ergebenheit seine

Hingebung fur das Vaterland jederzeit rühmlich bewiesen hat,
und daß ich den vaterländischen Wehrstand stets mit dem beßten

Willen erfüllt gefunden habe, sich der ihm angewiesenen hohen
Bestimmung würdig zu erzeigen. - Mit dem ehrerbietigen
Ausdrucke meines Dankes bitte ich Sie, Tit., gleichzeitig die Zu-
sicherung zu genehmigen, daß ich auch künftighin alles thun
werde, waS die Ehre und das Wohl der Republik von mir
fordern können.

Tagesordnung.
Vor trag des Finanz départements, nebst

Dekretsentwurf, betreffend das Ansuchen deS Herrn Majors Friedrich
Schwab, in Viel, um Ertheilung einer Konzession für
Bohrverfuche auf Kochsalz in den Juragegenden.

Der Antrag geht dahin, daß, nachdem die vom Großen
Rathe am 22. März 1834 dem Herrn Alep. Köhli von Viel
auf 6 Jahre ertheilte Konzession ausgelaufen, dem Herrn Major
Friedrich Schwab in Viel die nachgesuchte Konzession ertheilt
werden solle, um während (à Jahren Bohrverfuche auf Salz in

den Amtsbezirken Pruntrut, Delsberg, Freibergen, Münster,
Courtelary und Viel, und außerdem am linken Ufer des Bieler-
sees, der Ziel und der Aare machen zu können. Sollte Herr
Schwab während dieser Zeit bauwürdige Salzlager oder
Salzsohlen finden und ausbeuten, so solle ihm ein ausschließliches
Privilegium zur Ausbeutung in dem bezeichneten Bezirke auf
60 Jahre gegeben werden u. f. w.

Dem Antrage wird durch's Handmehr beigepflichtet.

Durch Zuschrift erklärt Herr Willi seinen Austritt aus
dem Großen Rathe.

Vortrag der Bittschriftenkommission, betreffend die
Vorstellung und Beschwerde der Herren Alex. Lehmann und
Joh. Gugger, wegen verweigerter Erneuerung ihrer Speise

wckrthsch a fts paten te.

Der Vortrag meldet, daß die Herren Lehmann und Gugger,
Inhaber der Speisewirthschaften Nr. 13 und 10 an der Zeug-
hausgasse in Bern, sich gegen den Regierungsrath wegen
verweigerter Patenterneuerung beschweren und das doppelte Ansuchen
stellen:

1) Es möchte der Große Rath den §. 4 des Wirthschaftsge-
setzeS vom 2. Mai 1836 dahin interpretiren, daß
Wirthschaften, welche den Gottesdienst oder den Schulunterricht
stören, nur durch richterlichen Spruch das Recht auf ein
Patent verlieren sollen;

2) Es möchte im Spezialfalle die Verweigerung der Erneuerung
ihrer Patente, nachdem letzt. der ts seit e'ner Reihe
von Jahren ertheilt worden, als nicht gerechtfertigt erkm.t
und aufgehoben werden.

Die Bittschriftenkommission hat über den lctztern Schluß
der Vorstellung, die eigentliche Beschwerde gegen den
Regierungsrath, die Verantwortung dieser letzten Behörde eingeholt
und spricht nun ihre Ansicht dahin aus: da der Entscheid über
die Frage, ob wegen allzugroßer Nähe einer Kirche die
Ausübung einer Wirthschaft zu verweigern sei oder nicht, zufolge
Wirthschastsgesetzes von 1836 dem Regierungsrathe zukomme,
und da derselbe im vorliegenden Falle in den Schranken seiner
Kompetenz in der gesetzlich vorgeschriebenen Form gehandelt
babe, so sei der Große Rath nicht im Falle, in das Materielle
der Beschwerde einzutreten. Die Bittschriftenkommission stellt
demnach folgende Anträge:

1) ES möchte der Große Rath den ersten Schluß der
Vorstellung, betreffend die Interpretation des §.4 des

Wirthschaftsgesetzes nach üblicher Form dem Regierungsrathe zur
Untersuchung und Berichterstattung überweisen;

2) Der Große Rath möchte über den zweiten Schluß zur
Tagesordnung schreiten.

16



Stauffer, als Berichterstatter der Bittschriftenkommis-
ston, trägt darauf an, die beiden Schlüsse der Vorstellung, als
welche ganz verschiedener Art sein, getrennt zu behandeln, und

zwar zuerst den zweiten Schluß, eine Beschwerde gegen den

Regierungsrath enthaltend.

Durch's Handmehr wird beschlossen, sofort einzutreten,
und die beiden Schlüsse der Vorstellung nach dem Anttage des

Herrn Berichterstatters getrennt zu behandeln.

Umfrage über den zweiten Schluß der Vorstellung.

Stauffer, als Berichterstatter der Bittschriftenkommission.

Die Herren Alex. Lehmann und Joh. Eugger, Besitzer
der Häuser Nr. 10 und 13 an der Zeughausgasse, beschweren

sich darüber, daß der Regierungsrath ihnen die Wirrhschafts-
patente für bemeldte Häuser für das laufende Jahr verweigert
habe. Dieselben bringen als Gründe ihrer Beschwerde an,
ihre Häuser seien schon seit langen Jahren im Besitz von
Kellerwirthschaften und seit 1833 patentirte Speisewirthsch asten ge-
wesen. Weder die Lage der Häuser noch diejenige der Kirche
seien verändert worden; der §. 4 des Gesetzes von 1836 werde

also ungleich angewendet und ein Jahr so, das andere anders
ausgelegt. Der Regierungsrath und das Departement des

Innern beantworten diese Beschwerde im Wesentlichen dahin:
es seien den Petenten allerdings in den frühern Jahren Patente
ertheilt worden, die Herren Geistlichen der französischen und
katholischen Kirche beschwerten sich aber über diese Wirthschaften,

weil dieselben anstößig seien, AuS diesem Grunde sei

denn auch der Große Rath schon am 13. Mai 1840 über ein
ähnliches Begehren für daö Nr. 0 zur Tagesordnung über-

gegangen. Wenn nun der Bittschriftenkommission nicht
entgangen ist, daß ein solches Versahren bei'r Ertheilung der

Patente verschiedenartig ausgelegt werden kann, und also eine

festere Regel wünschenswerth wäre, so hat sie doch finden müssen,

es habe der Regierungsrath in seiner Kompetenz gehandelt,
und es sei bei Ihnen, Tit., darauf anzutragen, Sie möchten
in Betreff dieser Beschwerde zur Tagesordnung übergehen.

Jsenschmid spricht seine Verwunderung aus, daß der

Regierungsrath den beiden Reklamanten die Patente, welche

seit einer Reihe von Zahren immer ertheilt wurden, jetzt auf
einmal verweigert habe, während z. B. ganz nahe, sowohl bei
der Nydeckkirche, als bei der Spitalkirche Pintenschenken
geduldet werden, und wünscht daher dringend, daß der
Regierungsrath wenigstens gleichförmig in Ertheilung der Patente
verfahren möchte. Der Redner macht überdies! aus den großen
Schaden aufmerksam, welcher den beiden Petenten durch eine

abschlägige Antwort zugefügt würde, da dieselben ihre Lokalien
mit großen Kosten zu Wirthschaften eingerichtet, die Fanden
der Häuser neu gebaut haben u. s. w.

Sybold bringt vorerst in Erinnerung, daß zwischen diesen
beiden Fällen und zwischen dem vom Herrn Berichterstatter
berührten, nämlich betreffend das Haus Nr. 0 an der Zeugkaus-
gasse, ein wesentlicher Unterschied sei, indem die Häuser Nr. 13

und 10 immer und zu jeder Zeit irgend eine Wirthschaft
ausgeübt haben, und zwar früher Ketterwirthschaft. Nun habe
die Polizeibehörde seit mehrern Jahren immerfort getrachtet,
die Kellerwirthschaslen durch Ertheilung von Pintenwirthschasten
und deren Verlegung in die Hausflur zu vermindern. Beide
HauSeigentdümer seien darin dem Wunsche der Behörde
zuvorgekommen, und haben mit Bauten u. s. w. große Kosten
gehabt; die Behörde habe sogar namentlich dem einen derselben
damals die Zusicherung gegeben, ihn im Falle der Verlegung
der Kellerwirthschaft in die Hausflur, so viel als irgend thunlich,

bei seinem Wlrthschastspatente zu lassen u. s. w. Ueberdieß
haben beide Wirthschaften niemals der Polizei zu Klagen Anlaß
gegeben. Als im Jahre 1838 der Besitzer des Hauses Nr. 10

sein Begehren um Ertheilung eines SpeisewirthschaftSpatenteS
stellte, habe der Redner als damaliger Polizeidirektor die
Behörde aus die Nähe der Kirche aufmerksam gemacht, das
Departement des Innern habe deshalb aus Verweigerung des
Patents angetragen, aber diesem Antrage entgegen habe der
Regierungsrath auS unbekannten Gründen dasselbe ertheilt.

Warum seien jetzt beide Patente abgewiesen worden? weil die
Pfarrherren der französischen Kirche geklagt haben. War
aber Grund zu Klagen vorhanden, so hätten dieselben bei den
Polizeibehörden die Anzeige machen sollen u. s. w. Der Redner
macht sodann auf den lebhaften Verkehr an den Markttagen,
so wie auf die Nähe der Kaserne aufmerksam, in welcher Hinsicht

dort Wirthschaften Bedürfniß seien, und fragt, warum
denn die zwei sogenannten Marketendereien in der Kaserne,
welche ganz an der Kirchenmauer liegen, warum ferner der
große Kornhauskeller ungeachtet der Nähe der Kirche fortbestehen

können. Der Redner stellt daher den Antrag, die
Beschwerde der Besitzer der Häuser Nr. 13 und 10 an der
Zeughausgasse näher zu untersuchen und bis zu gänzlicher
Erledigung dieser Untersuchung die Patente, unter den in der
Beschwerdeschrift selbst gestellten Anträgen, fortbestehen zu lassen.

Schläppi pflichtet den Ansichten des Herrn Präopinanten
bei und glaubt, daß es wohl ein großes Wesen im Lande herum
geben würde, wenn man alle Wirthschaften in der Nähe von
Kirchen und Schulen jetzt auf einmal nicht mehr dulden
wollte.

Romang, Regierungsftatthalter, von der Ansicht aus
gehend, das sei eine reine Administrativsache, und es sei kein
Grund vorhanden, weßhalb der Große Rath Mißbilligung gegen
den Regierungsrath aussprechen oder selbst etwas verfügen
sollte, schließt einfach auf Tagesordnung.

Blumenstein will dem Regierungsrath keinerlei Vorwurf
machen, glaubt aber, das Uebel liege in der unbestimmten
Abfassung des §. 4 des Wirthschaftsgesetzes. Daraus entstehen
offenbare Rechtsungleichheiten u. s. w. Dem Vernehmen nach
habe die Behörde erst seit dem Neujahr irgendwo in einem Dorfe
eine Pintenwirthschaft bewilligt, wo zwischen der Wirthschaft
und dem Schulhause nur eine sehr enge Gasse sei, während die
französische Kirche von den beiden fraglichen Wirthschaften durch
eine ziemlich breite Straße getrennt werde. Der Redner schließt
zum Antrage deS Herrn Sybold.

Kafthofer, Regierungsrath, führt an, daß die eine der
beiden Wirthschaften ehemals der sogenannte Eseli- oder Schwar-
zenburgerkeller, das andere Haus zur Zeit der Franzosen ein
öffentliches Haus gewesen sei. Da die Geistlichen damals keine
Opposition gemacht, so sei auf ihre jetzigen Klagen auch nicht
großes Gewicht zu legen. Der Redner, welcher schon bei einem
frühern Anlasse die Nothwendigkeit einer Revision des §. 4
gezeigt hat, stimmt gegen die beantragte Tagesordnung und möchte
die Bittschrift an den NegierungSrath überweisen, indem eS sich
aus der zweiten Diskussion ergeben werde, wie man sie
berücksichtigen könne.

Fetscherin, Regierungsrath, erinnert an die vielen hier
zur Sprache gekommenen und erheblich erklärten Anträge, daß
man doch dem Unfuge im Wirthschaftswesen ein Ende machen
solle, und erklärt, unter Berufung auf die Amtsberichte der
Regierungsstatthalter, welche er als Verfasser des
Staatsverwaltungsberichtes jeweilen genau zu durchgehen habe, sowie
auch auf die Kapitelsverhandlungen, über welche er ebenfalls im
Erziehungsdepartement Referent sei, daß er keine einzige Klage
kenne, welche so allgemein im Kanton geworden sei, als
diejenige über die allzugroße Vermehrung der Wirthschaften. Wenn
daher der Regierungsrath dem allgmcinen Wunsche nach
Möglichkeit zu entsprechen suche, so solle man ibm jetzt nicht die Hände
binden. Irrig sei, daß die Geistlichen der französischen Kirche
früher nichts gegen die beiden Wirthschaften eingewendet haben,
vielmehr haben sich nicht nur die Geistlichen der französischen,
sondern auch diejenigen der katholischen Gemeinde von Anfang
an dagegen ausgesprochen, nämlich in ihren Jahresberichten an
das Erziehungsdepartement über den sittlichen Zustand ihrer
Gemeinden. Namentlich sei hiebei zu berücksichtigen, daß der
katholische Gottesdienst viel häufiger als der reformirte, und zu
verschiedenen Tageszeiten stattfinde. Bezüglich auf den Umstand,
daß von jeher in den beiden Häusern Kellerwirthschaft ausgeübt
worden, sei nicht zu vergessen, daß laut Gesetz die Kellerwirtd-
schaften ohne Ausnahme in Bern, sowie in Thun nicht als alte
concessionirte Wirthschaften angesehen werden können, sondern



daß sie Patenten unterworfen seien, wie die seither entstandenen
Wirthschaften. Daß in der Anwendung des §. 4 Ungleichheiten
stattgefunden haben, sei wahr, man suche sie aber gegenwärtig
möglichst zu vermeiden. In Betreff der von Herrn Blumenstein

erwähnten Pintenwirtdschaft, habe das Departement des
Innern unwissend gefehlt; seit es aber in Erfahrung gebracht,
daß dieselbe so nahe beim Schulhause sei, habe es dafür
gesorgt, daß die Wirthschaft verlegt werde; wenigstens werde für
das erwähnte Lokal das Patent nicht mehr erneuert werden.
Der Redner stimmt zum Antrage der Bittschriftenkommission.

Huggler unterstützt den Antrag des Herrn Sybold und
wünscht, daß gegen Alle gleichmäßig gehandelt werde, indem an
vielen Orten Wirthschaften ganz in der Nähe der Schulen, ja
sogar unter dem gleichen Dache mit denselben geduldet werden.

Mühlem a nn, Regierungsstatthalter, hält dafür, die
stattgehabten Ungleichheiten in der Exekution seien eine unvermeidliche

Folge der undeutlichen Abfassung des §. 4 des Wirthschaftsgesetzes,

welcher daher auf zweckmäßige Weise abgeändert werden
sollte. Für jetzt aber sei es nicht um eine Erläuterung dieses
§. 4 zu thun, sondern es frage sich, ob der Große Rath regieren

wolle, oder ob die Regierung regieren solle. Nicht der
Große Rath, sondern die Regierung solle regieren; wenn sich
aber in Folge von Gesetzen Uebelstände zeigen, so sei es am
Großen Rathe, diese Gesetze abzuändern. Der Redner schließt
aus den angebrachten Gründen auf Tagesordnung.

Langet, Regierungsrath, findet die Frage sehr einfach.
Der Art. 4 des Gesetzes von !83ti über die Wirthschaften,
ertheilt dem Regierungsrath Befugnisse, von denen er Gebrauch
gemacht hat, um das Gesuch von zwei Partikularen zu verwerfen.

Wenn der Große Rath den Beschluß des Regierungsraths
kassirt, wie Herr Sybold es beantragt, so würde er eine
Administrativhandlung begeben, waS schwere Folgen haben könnte.
Alles, was diese hohe Versammlung thun kann, ist, dem
Regierungsrath Besehl zu geben, Verfügungen vorzuschlagen, welche
den Art. 4 aufheben, ob ich gleich dieser Modifikation ganz
entgegen bin. WaS den besondern Fall anbelangt, so schließe
ich mich den von Herrn Regierungsrath Fetscherin für die

Tagesordnung angebrachten Gründen an, und stimme für
dieselbe

Kernen, zu Münsigen, möchte die beiden Petenten nach
dem Antrage des Herrn Sybold einigermaßen berücksichtigen,
weil dieselben durch die früher vom Regierungsrath erhaltenen
Wirthschaftsbewilligungen zu großen Ausgaben verleitet worden
seien und in polizeilicher Rücksicht zu keinen Rügen Anlaß
gegeben haben. Seien denn etwa die Wirthschaften, welche von
Kirchen und Schulhäusern weit entfernt liegen, von weniger
schlimmem Einflüsse, als diejenigen in der Nähe von Kirchen?
Die Letztern können doch durch die Polizei beaufsichtigt werden,
jene aber nicht.

von Graffenried. Kommen die Petenten zu Schaden,
so sei das zu bedauern, allein da der Regierungsrath in seiner
Kompetenz gehandelt habe, so könne denselben nicht anders
geholfen werden, als wenn der Regierungsrath, um ein billiges
Einsehen zu thun, ihnen einen Termin gestatte, damit sie sich

einrichten können. DaS Uebrige gehe den Großen Rath nichts
an, sondern sei Sache des Regierungsraths, und also müsse

man sich strenge an der vorgeschriebenen Form halten.

Zaggi, Regierungsrath, älter, fügt bei, daß, wenn der
Große Rath beute selbst regieren und den Petenten entsprechen
wolle, der Regierungsrath in Zukunft alle Wirthschaftsbegehren
bewilligen werde.

von Sin ner, Oberstlieutenant. Wenn die Petenten mit
vielen Kosten gebaut haben, so haben sie dafür jetzt neue Häuser,

so daß der Schaden nicht so groß sein würde; übrigens
stehe es denselben frei, wenn sie durch den Regierungsrath selbst

zu diesen Kosten verleitet worden, mit einer Petition um
Entschädigung einzukommen; entschädigen sei immer noch besser,

als vom Gesetze abweichen.

Zaggi, Regierungsrath, jünger, erwiedert auf den

Vorwurf, daß die Regierung in diesen Sachen inconsequent handle,

indem sie früher diese Patente bewilligt habe, jetzt aber verwei.
gere, wesentlich folgendes. Das Departement des Innern habe
von Anfang an das System angenommen, alle Wirthschaften,
welche wegen ihrer Lage auf den Kirchen- und Schuldienst
nachtheilige Folgen haben müßten, abzuschlagen; der Regierungsrath

hingegen habe dieses System nicht so strenge angenommen,
sondern gefunden, unter gewissen Umständen könne man, selbst

für etwas näher bei Kirchen oder Schulen gelegene Wirthschaften,
Patente gestatten. Seither aber haben die von allen Seiten

erhobenen Klagen den Regierungsrath zuletzt bestimmt, sein
System fahren zu lassen und dasjenige des Departements des
Znnern anzunehmen. So sei in den beiden vorliegenden Fällen

vom Departement des Znnern von jeher auf Abweisung
angetragen, vom RegierungSrath hingegen das Patent immer
gestattet worden, bis auf die jüngste Zeit. Wenn nun der
Regierungsrath auf die vielen, selbst im Schooße des Großen Raths
gefallenen Klagen hin das System deS Departements des
Znnern besser findet, kann man ihm deßhalb Znconsequenz vorwerfen?

Allerdings sei in jenen Häusern seit langen Zahren stets
gewirthet worden, allein bis zur neuen Ordnung der Dinge
durfte man hier in Bern in jedem Keller Wirthen; seit der
Reform des WirthschaftSwesens habe man aber auch in dieser
Hinsicht die Vorschriften des Gesetzes in Anwendung gebracht
und die Kellerwirthschaften, da sie nicht auf Concessionen beruhten,

in die Kathegorie der Pintenwirthschaften gethan, so daß
die Petenten sich nicht darauf berufen können, daß in ihren
Häusern schon seit langen Jahren gewirthet worden u. s. w.
Was die Baukosten u. s. w. betreffe, so haben die beiden
Petenten zum voraus gewußt, daß ihnen möglicherweise die
Patente verweigert werden könnten, und übrigens tragen die Häuser
hier in Bern soviel ein, daß ihnen deßhalb kein großer Schaden

erwachsen werde. Besondere Berücksichtigung verdiene der
Umstand, daß in der französischen Kirche nicht nur reformirter,
sondern auch katholischer Gottesdienst stattfinde, so daß nicht
manche Stunde im Tage sei, wo nicht der eine oder der
andere Gottesdienst gehalten werde. Wirthschaften in der Nähe
solcher Kirchen sollen aber nicht bloß während des reformirten,
sondern auch während des katholischen Gottesdienstes geschlossen

sein. Klagen seien allerdings von Seite der Geistlichen gefallen!

Was den Kornhauskeller betreffe, so sei der auf der
entgegengesetzten Seite in bedeutender Distanz vom Eingang der
Kirche, und überdies befinde sich dort zwischen der Thüre und
dem Znnern der Kirche ein ziemlicher Zwischenraum, so daß von
daher keine Störung des Gottesdienstes gedenkdar sei. Bezüglich

auf die Form der Sache bemerkt der Redner, daß, wenn
der Regierungsrath sich innerhalb seiner Kompetenz bewege,
eine Abänderung seiner Beschlüsse durch den Großen Rath eben

so wenig stattfinde, als die Abänderung eines kompetenten
gerichtlichen Urtheils stattfinden könne. Wenn das Gesetz unbe-

bestimmt sei, so könne der Regierungsrath nichts dafür. Wollte
der Große Rath in dergleichen Beschwerden eintreten, so würde

er zuletzt in den Fall kommen, selbst wegen der Taxationen der

Patentgebühren allemal Stundenlang zu diskutiren. Der Redner

schließt auf Tagesordnung.

Michel, in Bern, pflichtet dagegen dem jAntrage des

Herrn Sybold bei, es sei dort von jeher gewirthet worden, die

Petenten haben große Baukosten gehabt, ihre Wirthschaften
seien fast die schönsten in der Stadt und für den Markt und
das Militär nöthig. Die Straße zwischen denselben und 'der

französischen Kirche sei nach eigener Messung 25 Schritte breit,
auch höre man selbst an Dienstagen auf der Straße nicht den

geringsten Lärm weder aus der einen noch der andern Wirthschaft,

also werde man noch viel weniger in der Kirche etwas

hören.

Roth, zu Wangen, glaubt, man solle den beiden Männern

Dank wissen, daß sie ihre Wirthschaften aus dem

Unterirdischen auf die ebene Erde verlegt haben, und findet es aus

fallend, daß erst jetzt gegen diese Wirthschaften Klagen erhoben

werden. Er schließt zum Antrag? deS Herrn Vvbold, sontt

aber, wenn die Tagesordnung erkannt würde, dahin, daß der

Kornhauskeller und die Wirthschaften in der Kaserne auch

geschlossen werden.



von Jenncr, Regierungsrath, erwiedert, daß das Wirtk-
schaftsgesetz nicht vorschreibe, eS sollen überhaupt keine

Wirthschaften in der Nähe von Kirchen u. s. w, geduldet werden,

sondern es schreibe bloß vor, keine Wirthschaften zu dulden,
durch deren Nähe der Zweck des Gottesdienstes gestört, und dem

Publikum Anstoß gegeben werden könnte. Somit sei zum voraus
widerlegt, was von den Wirthschaften in der Kaserne gesagt

worden, denn diese seien dem Zwecke des Gottesdienstes auf
keine Weise hinderlich und dem Publikum eben so wenig anstößig.
Die Kaserne sei ja ein geschlossener Ort, ausser den Soldaten
könne kein Mensch in diese Wirthschaften, Niemand wisse nur
etwas von denselben, kein Blick des Publikums könne hinein
dringen. Zwischen dem großen Kornhauskeller und der
französischen Kirche stehe das ganze Chor der letztern, und dasselbe

sei ein Kornhaus. Man könnte den ganzen Kornmarkt in den

KornkauSkeller bringen, von der Kirche aus würde kein Mensch
daS Geringste hören. Was also darüber gesagt worden, sei

gänzlich von der Hand zu weisen. Wenn übrigens in den

Behörden die Ansichten wechseln, so solle man das nicht übel

finden, da ja auch die Mitglieder alle Augenblicke wechseln. Als
das Wirthschaftsgesetz erlassen worden, hatte man im
Allgemeinen die Abficht, die Ausübung des Wirthschaftsrechtes zu
erleichtern; es sei also den damaligen Mitgliedern des Regie-
rungöraths zu verzeihen, wenn dieselben gefunden haben, daß

Wirthschaften, welche schon früher da waren und Niemandem
Anstoß gaben, auch fernerhin geduldet werden können, so lange
wenigstens keine Klage dagegen einlaufe. Als aber die Klagen
über das Zunehmen der Wirthschaften immer allgemeiner wurden,
habe der Regierungsrath angefangen, etwas genauer zu werden
und hier und da Wirthschaften zu refüsircn. Unrecht sei aber
dadurch Niemandem geschehen, da das Gesetz bestimmt sage,

daß die Patente nur für ein Jakr gegeben werden. Also könne
auch Niemand daraus, daß er ein oder mehrere Male ein

Patent erhalten, schließen, daß auch die folgenden Behörden
alle Jahre Ja sagen werden. <^o habe der Regierungsrath
bereits mehrere Wirthschastspatente nicht mehr erneuert, und
überdies; habe der Große Rath selbst bei einem frühern Anlasse
ausgesprochen, daß in der Nähe der französischen Kirche keine

neue Wirthschaften zugegeben werden sollen, und zwar wesentlich

auf eine Vorstellung der französischen und katholisch!« Geist,
lichen hin. Daher habe jetzt der Regierungsrath brinake
einstimmig die beiden Petenten abgewiesen, und es sei zu erwarten,
daß der Große Rath das billigen und zur Tagesordnung
übergehen werde.

Seiler, Friedrich, stimmt in erster Linie zum Antrage
des Herrn Sybold, in zweiter Linie aber dahin, daß der Staat
mit gutem Beispiele vorangehen und den großen Korskauskeller
schließen solle.

Stausfer, als Berichterstatter. Die vielen Wünsche zur
Abänderung des tz. 4 des Gesetzes von 1836 sind besondere
Anträge, die heute nicht in Abstimmung kommen können. Die
andern Schlüsse, welche demjenigen der Bittschriftenkommission
entgegen stehen, vereinigen sich mit unbedeutenden Abweichungen
mit demjenigen deS Herrn Regierungsstatthalters Sybold, um
daS Geschäft an den Regierungsrath zur nochmaligen Untersuchung

zurückzusenden. Diesem Begehren könnte ich die Hand
nicht geben, weil ich einerseits darin eine Mißbilligung gegen
den Regiervngsrath sehe, und es andererseits dann bei späterer
Exekution noch größere Schwierigkeiten haben würde, als jetzt.
Man muß auch den Grundsatz, die Schenken zu vermindern,
nicht auS den Augen verlieren; ich schließe daher, die hohe
Versammlung möchte zur Tagesordnung übergehen.

Herr Land a m m a n n, um seine Meinung gefragt. Wenn
es darum zu thun wäre, zu untersuchen, ob den Petenten hätte
entsprochen werden sollen, so könnte ich im Zweifel sein; allein
der Große Rath verliert den Gesichtspunkt, von welchem er
ausgehen soll, ganz aus dem Auge, denn darum ist es nicht
zu thun, weil! der Große Rath durch ein Gesetz diese Frage dem
Regierungsrath zum endlichen Entscheide übertragen hat. Das ist
das Wichtige an der heutigen D-liberation, nämlich zu wissen, ob
der Große Rath, unter dem Normande, eine Inkonsequenz des

Regierungsraths gut zu machen, selbst in die abscheuliche Inkonse¬

quenz gerathen will, sein eigenes Gesetz zu verletzen. Es fragt
sich heute bloß: hat der Regierungsrath seine Kompetenz
überschritten oder nicht? Hat er sie überschritten, so wird die

Verfügung einfach kassirt, nicht aber von hier auS verfügt,
sondern die Sache zu besserer Verfügung an den Regierungsrath
zurückgewiesen. Hat der Regierungsrath seine Kompetenz nicht
überschritten, so entsteht die fernere Frage : hat er von seiner
Kompetenz in gesetzlicher Form Gebrauch gemacht oder nicht?
Im letztern Fall wird die Sache wiederm kassier und an den

Regierungsrath zu besserer Verfügung zurückgewiesen; hat aber
der RegierungSrath in gesetzlicher Form verfügt, so behüte
Gott die Versammlung davor, selbst einzugreifen. Halte dann
etwa daS Publikum größere Garantie, daß solche Jnconsequenzen
hier nicht auch geschehen werden? Die Garantie würde noch
viel geringer sein, denn eine kleine Versammlung wird solche
kleine Sachen weit sorgfältiger prüfen und behandeln, als eine
große Behörde. Man hat richtig gesagt, nicht der Große Rath
solle regieren; im speziellen Falle möchten aber dennoch einige
Redner, daß der Große Rath verfüge. Wäre es nun konsequent,
heute einzutreten, ein ander Mal aber vielleicht in einem ganz
ähnlichen Falle nicht? Wenn der Regierungsrath regiert, so
ist er dafür verantwortlich; wenn Sie aber in sein Regiment
eingreifen, so zerstören Sie die Verantwortlichkeit des Regie-
rungsaaths. Das ist offenbar. Nicht nur die Ertheilung von
Patenten, sondern auch die Klassifikation derselben ist Gegenstand

eines AdministrativentscheldeS; soll jetzt zede Koncessions-
sache, welche der Regierungsrath nicht gestattet, zuletzt hier
entschieden werden? Soll der Große Rath in den Fall gesetzt
werden, sogar entscheiden zu müssen, in welche Klasse diese oder
jene Wirthschaft gehöre? Dann hätten wir keine verantwortliche

Behörde einerseits, und andererseits müßten wir uns
permenant erklären. Der Große Rath geht völlig irre, wenn
er in die Sache selbst eintritt, und daher spreche auch ich meine
Meinung über die Sache selbst jetzt nicht aus.

A b st i m m u n g.

Für Tagesordnung 8!) Stimmen.
Irgendwie einzutreten 22

Umfrage über den ersten Schluß der Vorstellung.

Stausfer, als Berichterstatter. Wie ich schon bemerkt,
wird hier verlangt, eS solle erkennt werden, die Frage, in wie
fern eine Wirthschaft in der Nahe von Kirchen und Schulen
anstößig sei, solle durch das Gericht entschieden werden. Die
Vitrschriftenkommisfion trägt darauf an, dieses Begehren dem
Regierungsrath zu übersenden. Ich hoffe, dieses bedürfe keiner
langen Berathung, und schließe zum Antrag. Damit indessen
aus diesem Antrage nicht eruirt werde, dre Kommission stimme
vorläufig dem Begehren bei, so erkläre ich vielmehr zum Voraus

daS Gegentheil, indem dierseits dafür gehalten wird, es
seie die Auslegung, wie die Anwendung deS §. 4 des Gesetzes
vom 20. Mai 1830 Sache der Regierung und nicht des Richters.

Mit großer Mehrheit wird beschlossen, diesen Theil der
Vorstellung dem Regierungsrath zur Untersuchung und
Berichterstattung zu überweisen.

Vortrag der B i ttsch rifte n k o mm i ssi o n über eine
Vorstellung des Herrn Notars Friedrich Kaufmann, zu Stef
fisburg, wegen verweigerter Wirthsch afts pa tenterneu e-
r u n g.

Auch hier war vom Regierungsrath unterm 25. Januar
letzthin wegen der Näbe der Kirche die anbegehrte Patenter-
neueruug verweigert worden, woraufhin der Potent mit einer
Beschwerde beim Großen Ratde eingekommen ist, dahin schließend,
daß ihm in Abänderung obigen Beschlusses das nachgesuchte
Patent bewilligt werden möchte. Die Bittschriftenkommission
glaubt, eS liege nicht in ihrer Aufgabe, so wenig als in der
Stellung deS Großen Raths, in die Materie der Beschwerde
einzutreten, da der Entscheid, ob eine Wirthschaft m
hinreichender Entfernung von einer Kirche liege, durch den ä. 4 der
Wirthschasksgesktzes dem Regierungsrach überlassen sei, un'
derselbe bei obenerwähntem Beschlusse ganz innerhalb den Swran



ken seiner Kompetenz und in der gesetzlich vorgeschriebenen Form
gehandelt habe.

Auf Verlangen des Herrn Amtsschreibers Kißling wird
die Vorstellung des Herrn Kaufmann abgelesen.

Stau ffer, als Berichterstatter. Nachdem nun die
Vorstellung von Herrn Kaufmann wörtlich abgelesen worden ist,
kann ich mich kurz dahin fassen: daß auch hier der
Bittschriftenkommission nicht entgangen ist, wenn bald Wirthschaftspatente
ertheilt, bald verweigert werden, für einen Ort, wo weder
Personen, noch Lokal, noch Gesetzesveränderungen stattgehabt
haben; indessen ist der Regierungsrath inner denjenigen Schranken

geblieben, die ihm durch das Gesetz angewiesen sind. Ich
schließe daher nach dem Antrage der Bittschriftenkommission.

Bach bestreitet im vorliegenden Falle die Kompetenz des

Regierungsraths, weil hier mit keinem Worte auch nur
anscheinend glaubwürdig dargethan worden, daß diese Wirthschaft

dem Gottesdienste irgend hinderlich war, und trägt daher,
weil nicht geschehen sei, was das Gesetz verlange, auf Kassation
des Beschlusses und auf Zurückweisung der Sache an den

Regierungsrath zu neuer Behandlung an.

Zahler glaubt dagegen, dieser Fall liege so gut in der
Kompetenz des Regierungsralhs, als der vorige, und daher
könne man der Form wegen nicht eintreten, obgleich in
materieller Hinsicht Manches zu sagen wäre.

Meßmer weist aus den stattgehabten Vorgängen nach,
daß hier berücksichtigungswerthe Billigkeitsgründe zu Gunsten
des Petenten sprechen, und trägt daher darauf an, zwar
zur Tagesordnung zu schreiten, jedoch dem Regierungsrath das
Gesuch dahin zu empfehlen, daß dem Kaufmann das Patent
noch auf ein Jahr ertheilt werden möchte, damit sich derselbe
unterdessen danach einrichten könne.

Romang, Regierungsstatthalter, will nicht kapituliren,
sondern einfach beim Gesetze und der dem Regieruugsrath
zuziehenden Kompetenz bleiben, und schließt daher auf Tagesordnung.

Kißling, Amtsschreiber, unterstützt den Antrag des Herrn
Dach, die Kirche stehe etwas höher, als die Wirthschaft, und
es sei da kein katholischer Gottesdienst, welcher, wie im vorigen
Falle, als Hinderniß geltend gemacht werden könnte.

Tscharn er, Regierungsrath, stimmt zum Antrage der
Bittschriftenkommission und findet diesen Fall nicht so

berücksichtigungswerth, wie den vorigen, denn der Petent habe sein

Haus nicht eigens für die Wirthschaft gebaut, auch sei in
diesem Hause nicht von Alters her gewirthet worden u. s. w.

Kafthofer, Regierungsrath, wünscht auch hier, die Sache
dem Regierungsrath zu gutfindender Berücksichtigung zu
überweisen, damit, wenn es um Modifikation des §. 4 des Wirth-
schaftsgesetzes zu thun sei, dieß dem Petenten auch zu gut
komme.

Blumenstein stimmt diesem Antrage um so mehr bei,
als ein empfehlendes Zeugniß des Sittengerichtes und Gemeinderathes

bei den Akten liege.

Schneeberger glaubt es könne der Form wegen nichts
anderes, als die Tagesordnung, erkannt werden, hingegen sei

eine Vervollständigung des Wirthschaftsgesetzes wünschenswerth;
wenn aber der Regierungsrath es gerade mit den in der Nähe
der Kirchen gelegenen Wirthschaften, welche leicht zu
beaufsichtigen seien, so genau nehme, hingegen entfernt gelegenen
Wirthschaften weniger Aufmerksamkeit schenke, so zäume er das

Pferd beim Schweife.

Zaggi, Regierungsrath, jünger, erklärt, im Regieruugsrath

für die Ertheilung deö Patents gestimmt zu haben, da die

Kirche etwas auf der Höhe gelegen sei; nachdem aber der
Regierungsrath den Petenten nach seiner Kompetenz abgewiesen,
könne man nicht mehr eintreten.

Stauffer, als Berichterstatter. Dem Antrage der
Bittschriftenkommission entgegen ist darauf angetragen worden, den

Gegenstand zurückzuweisen, einerseits unbedingt, andrerseits

Empfehlungsweise. Weder dem einen noch dem andern dieser
Anträge könnte ich beistimmen. Einfach zurückweisen können
wir nicht, da der Regierungsrath die ihm durch das Gesetz
angewiesenen Schranken nicht überschritten hat. Bloß Empseh-
lungsweise zurückweisen, halte ich für höchst gefählich, weil es
den Regierungsrath in eine sehr unangenehme Lage versetzen
würde, und ihn möglicher Weise nöthigen könnte, vom Grundsatze,

auf Verminderung der Schenken bedacht zu sein,
zurückzukommen und zu viel zu akkordiren. Ich schließe daher, es
möchte zur Tagesordnung geschritten werden.

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt, hält
dafür, daß auch hier der Regierungsrath nach seiner Kompetenz
und in gehöriger Form entschieden habe, weßhalb der Große
Rath zur Tagesordnung schreiten müsse.

Abstimmung.
1) Für Tagesordnung gr. Mehrheit.
2) Für einfache Tagesordnung 70 Stimmen.

Für den Antrag des Herrn Meßmer 23 „

Es wird nun Behufs der Berathung der Erheblichkeitsfrage

vorgelegt der am 9. März verlesene, von fünfzehn
Mitgliedern des Großen Rahts unterzeichnete,

Anzug, dahin gehend, daß der §.4 des Wirthschaftsgesetzes
vom 2. Mai 1836, in Betreff der Nichtbewilligung

von Wirthschaftspatenten in der Nähe von Kirchen, als öfters zu
unzulässiger Rechtsungleichheit führend, näher bestimmt werde.

Der Herr Landammann bemerkt, daß zwei Unterzeichner
dem (lithographirten) Anzüge Bemerkungen beigefügt haben, welche
denselben wesentlich mvdifiziren, und setzt daher die Frage in
Abstimmung, ob der gedruckte Anzug ohne oder aber mit obiger
Bemerkung Gegenstand der Berathung sein solle.

Mit 72 gegen 20 Stimmen wird erkannt, den Anzug ohne
die Bemerkungen als Gegenstand der Berathung anzusehen.

Dr. Lehmann. Nach den vielfach geäußerten Wünschen
des Landes, daß dem Ueberhandnehmen der Wirthschaften Einhalt

gethan werde, sollte man eher daran denken, Schranken
gegen dieses Uebel vorzuschlagen, als aber die vorhandenen
wenigen Schranken niederzureißen. Wenn ich übrigens auch mit
dem Anzüge an und für sich einverstanden wäre, so würde ich

^ dennoch nicht eintreten. Der Anzug ist lithographirt in den
Wirthshäusern kolportirt worden, und als ich letzthin beim Adler
zu Mittag aß, ist derselbe durch einen unbekannten Mann dem
Wirth übergeben worden, damit wir ihn unterschreiben. Wir
Alle haben uns im höchsten Grade darüber indignirt gefühlt,
daß man so die Stellung des Großen Raths mißkennt. Darum
habe ich auch mit großer Verwunderung gesehen, daß der Anzug

von so vielen Mitgliedern unterzeichnet worden ist.

Kasthofer, Regierungsratb. Diejenigen, welche einen
Anzug allenfalls unterzeichnen wollen, sind nicht immer alle am
gleichen Orte beisammen, also muß sich Jemand damit abgeben,
wenn mehrere Unterschriften gesammelt werden sollen. Der Anzug

deutet doch auf ein vorhandenes Bedürfniß und zeigt, daß
der §. 4 des Wirthschaftsgesetzes zur Willkür führt. Daher
stimme ich zur Erheblichkeit.

Fetscherin, Regierungsratb. Das Departement des
Innern hat bereits Auftragsgemäß Vorarbeiten zur Revision
des ganzen Wirthschaftsgesetzes gemacht. Darum sehe ich nicht,
warum jetzt gerade dieser §. 4 eine so ungeheure Wichtigkeit
haben sollte, daß er nicht auf die allgemeine Revision warten
könnte. Erklärt man heute den Anzug erheblich, so wird damit
ausgesprochen, das Wirthschaftsgesetz sei gut, nur der §. 4 nicht.
Darum stimme ich nicht dazu.

Schneeberger. Der Regierungsrath scheint zu glauben,
er könne die Wirthschaften durch keine andere als die im §. 4
bezeichneten Mittel beschränken. Ich wünsche aber, daß der
Regierungsrath auch in polizeilicher Hinsicht mehr einschreiten
könne, daß er namentlich, wenn ein Wirth von Polizei wegen
drei- oder viermal bestrast worden, das Recht habe, einem
solchen das Wirthschaftsrecht geradezu zu nehmen u. s. w. Denn



warum wird über die Vermehrung der Wirthshäuser geklagt?
Wegen des Unfugs, weil viele Wirthe sich keinen Gesetzen

fügen. Daher verdanke ich dem Departement des Innern die

angehobenen Reviswnsarbeiten und wünsche, daß es bald mit
Anträgen hieher komme.

Die Herren Regierungsftatthalter Romang und Mühlemann

stimmen, wie Herr Regierungsrath Fetscherin.

Huggler. Ich habe den Anzug unterschrieben, weil ich,
wie Zedermann, gesehen habe, daß mit ungleicher Elle gemessen

wird, und weil es nöthig ist, der Willkür Schranken zu setzen:
denn im klebrigen wissen Sie wohl, daß ich von Ansang an
kein Freund des Patentsystems war. So gut wie andere
Anzüge kann man auch diesen erheblich erklären.

Abstimmung.
Für die Erheblichkeit 29 Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Auf daherigen Vortrag der Zustizsektion, wird einer
Schenkung von Fr. 1,509, welche Herr Rudolf Emil Adolph
von R ou gem ont, in der Chartreuse bei Thun, der Ortschaft
Hü ni bach, zu Gunsten der dortigen Armen gemacht, die
nachgesuchte Sanktion durch's Handmehr ertheilt.

Auf daherige Vorträge der Zustizsektion, wird dem

Ehehindernißdispensationsbegehren des L. Meier,
Hufschmiedemeisters in Bern, mit 99 gegen 5, und demjenigen
des Chr. Oswald, von Oberhofen, mit 95 gegen 3 Stimmen
entsprochen.

Es wird verlesen eine Anzeige der Polizeisektion,
laut welcher dieselbe dem Beat Tännler, Drechsler, von Wy-
ler, Amtsbezirk Oberhasle, im Loele wohnhaft, welcher am
27. Zanuar 1830 wegen lebensgefährlicher Verwundung zu einer
fünfjährigen Verweisung aus dem Kanton Bern verurtheilt
worden und sich mit einem Verweisungsnachlasse an den Großen
Rath gewendet hat, den Rest der Strafzeit, drei Wochen,
nachgelassen hat.

Eine Anzeige des Regierungsraths meldet, es habe
sich Jakob Müller, von Kernenried, Müllerknecht in Bern,
welcher wegen Hehlerei durch obergerichtliches Urtheil zu
sechsmonatlicher Zuchthausstrafe verfällt worden ist und diese Strafe
ausgestanden hat, mit einem Rehabilitationsgesuche an den Großen
Rath gewendet. Da die hiesigen Gesetze über die Wiedereinsetzung

von Verurtheilten in den Zustand der Ehrenfähigkeit
nichts Bestimmtes vorschreiben, aus den Abschieden, welche den
entlassenen Zuchthaussträfiingen ertheilt werden, sich aber
ergiebt, daß die Zuchthausstrafe lediglich die Suspension des

Zustandes der Ehrenfähigkeit während der Dauer der Strafzeit
zur Folge habe, so daß mit dem Austritte aus dem Zuchthause

der Betreffende ohne weiteres wiederum im Besitze des
Zustandes der bürgerlichen Ehrenfähigkeit sich befindet; so hat
der Regierungsrath von sich aus diese Ansicht dem Petenten
eröffnen lassen, mithin die Rehabilitationserklärung für unnöthig
erachtet.

Auf daherige Anfrage des Herrn Landammanns wird
mit Mehrheit beschlossen, die Wahl eines Mitgliedes des

Baudepartements, an die Stelle des Herrn Plüß, heute
noch vorzunehmen.

Vorgeschlagen sind die Herren Oberstlieutenant Läng und
Z. Knechtenhofer.

Von 104 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr Oberstlieutenant Läng 02

„ Knechtenhofer 18

„ Professor Jsenschmid 7

„ Monnard 4
u. f. w.

Ernannt ist somit Herr Oberstlieut. Läng, zu Utzenstorf.

Leibundgut, Regierungsrath, erstattet Namens des

Regierungsrathes mündlichen Bericht über den gegenwärtigen
Stand derjenigen Vergleichsverhandlungen über die

Dotationsstreitigkeiten des Staates mit der
Burgergemeinde der Stadt Bern, welche seit der letzten Session des

Großen Rathes durch eine vom Regierungsrathe am 19.
Dezember 1840 niedergesetzte Kommission, bestehend auS Herrn
Landammann Blösch, dem Herrn Berichterstatter und Herrn
Großrath Röthlisberger, geführt worden sind. Der Herr
Berichterstatter bezeichnet als Grundlagen, auf welchen sich die

Unterhandlung bewege, folgende :

1) Die Erhebung des Znselspitals und des äußern Kranken¬
hauses zu einer selbstständigen Staatsanstalt mit
Korporationsrechten, mittelst Verzichtung sowohl von Seite des
Staates als der Stadt Bern auf jedes direkte Eigenthumsrecht

an derselben, und durch freiwilliges Aufgeben der
dotationsmäßigen Verwaltungsrechte der Stadt zu Gunsten
der Anstalten selbst;

2) die gemeinsame Dotirung der auf diese Weise zur selbst¬

ständigen Korporation erhobenen Znstitute durch Staat
und Stadt, und zwar

a. von Seite des Staates durch Einschuß eines dem Kapital
der im Schlußakte der helvetischen Liquidationskommission
erwähnten Forderung von 44,000 Pfund Sterling
gleichkommenden Betrags;

d. von Seite der Stadt Bern durch Einschuß eines Betrages
gleich dem Kapital der im nämlichen Schlußakte erwähnten
zwei Obligationen auf Kaiser Joseph II. von fl. 500,000 ;

3) die definitive Abtretung des sogenannten MuShasens und
des Schulseckels durch die Stadt Bern, zu stiftungsgemäßer
Verwaltung und Verwendung dieser Fonds, an den Staat.

Es wird im Fernern bemerkt, daß die Verständigung in
Hinsicht auf den ersten und dritten jener Punkte erreicht scheine,
und daß die Unterhandlung über den zweiten Punkt nicht
hoffnungslos sei. Der Herr Berichterstatter fügt sodann bei, daß
ohne ein höchst beklagenswerthes häusliches Unglück, welches
das erstgenannte Mitglied der Kommission in jüngster Zeit
betroffen, die Verhandlungen noch weiter gediehen sein würden,
daß aber, wenn immer möglich, dem Großen Rathe in der
nächsten Session geeignete Anträge für die endliche Erledigung
der ganzen Angelegenheit werden vorgelegt werden.

Auf daherige Anfrage des Herrn Landammanns erklärt
sich die Versammlung ohne Einsprache durch's Handmehr
vorläufig in Folge dieser Berichterstattung befriedigt.

(Schluß der Sitzung um 2'/z Uhr.)
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N"- 17.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, I8il.

(Nich^ offiziell.)

Siebenzehnte Sitzung.

Freitag den 12. März 1841.

(Morgens um l) Uhr.)

Präsident-. Herr Landammann Blösch.

Namensaufruf. Genehmigung des Protokolls.

Tagesordnung.
Entwurf einer Instruktion für die Gesandtschaft

des Standes Bern auf die auf den 15. März allhier zusammentretende

ausserordentliche Tag sa tzung der eidgenössischen
Stände.

Derselbe lautet:
„Nachdem die fünf Stände Uri, Schwyz, Unterwalden,

Zug und Freiburg wegen der Säcularisation der aargauischen
Klöster die Einberufung einer ausserordentlichen Tagsatzung nach

§. 8 des Bundesvertrags verlangten, wird dieselbe nunmehr
dem Rufe des Vorortes gemäß am 15. März in der Bundesstadt

Bern zusammentreten.
Die Herren Gesandten werden also am genannten Tage im

Sitzungslokale der Tagsatzung sich einfinden, ihre Kreditive
vorweisen, diejenigen der übrigen Gesandtschaften prüfen helfen,
und beim Uebergange zu den Traktanden, in möglichstem Streben

nach versöhnlichem und einträchtigem Rathen, folgende
Instruktionen eröffnen.

§. 1. Die Gesandtschaft wird erklären, es könne die im Artikel

12 des Vundesvertrages ausgesprochene Garantie der Klöster
nicht in einem Sinne verstanden werden, wodurch dem im Artikel 1

des gleichen Vertrages aufgestellten Hauptzwecken deS Bundes,
nämlich Behauptung der Freiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit

der souveränen eidgenössischen Stände irgendwie Abbruch
geschähe.

§. 2. Die Frage demnach, ob die aargauischen Klöster den

Hauptzweck des Bundes gefährdet und somit die im §. 12 des

Bundesvertrages ausgesprochene Garantie verwirkt haben, kann

billigerweise nur dann enischudcn werden, wenn der souveräne
Stand Aargau, dem das Recht der Meinung in eigenen kantonalen

Angelegenheiten vor Allem aus gebührt, seine Untersuchung

vollendet, und seinen Mitständen gehörigen Aufschluß
gegeben haben wird.

Die Gesandtschaft wird daher über die vom Stande Aargau
zu gewärtigenden Eröffnungen Bericht erstatten, sich vorher
über eine angebliche Verletzung des Bundes nicht aussprechen,
und jede Folgerung, die aus derselben voreilig gezogen werden

könnte, ablehnen.

§. 5. Die Gesandtschaft wird jede etwaige Einmischung
auswärtiger Mächte in diese die Eidgenossenschaft ausschließlich
berührende Angelegenheit entschieden zurückweisen.

§. 4. Die Gesandtschaft ist ermächtigt, je nach der Lage der
Dinge denjenigen Anträgen anderer Kantone sich anzuschließen,
welche dem Sinne, Geiste und Zwecke dieser Instruktion nicht
widersprechen werden, und wird zu geeigneten conciliatorischen
Maßregeln Hand bieten.

§. 5. Die vom Stande Zürich beantragte Aufstellung besonderer

Bestimmungen, in welchen Fällen eidgenössische Truppen
unter vorörtliche Leitung und eidgenössisches Oberkommando
gestellt werden sollen, hält der Stand Bern für unzulässig.

Bern, den l) März 1841.
'i>!. Namens des Regierungsrathes:

Der Schultheiß:
C. Neuhaus.

Für den Staatsschreiber:
C. Zahn.

Der Herr Landammann eröffnet zuerst die Umfrage über
das Eintreten.

Neu ha us, Schultheiß. Ueber die Frage des Eintretens,
Tit., will ich Sie nicht aufhalten; es ist unmöglich, daß man
nicht eintrete. Würden Sie den vorgelegten Entwurf nicht
berathen, so würde nicht mehr Zeit genug sein, um einen
andern Entwurf vorzulegen, da die Tagsatzung nächsten Montag
zusammentritt. Ich trage also darauf an, daß es Ihnen belieben

möge, den Entwurf artikelsweise zu behandeln.

Durch's Handmehr wird beschlossen, einzutreten und einen
Paragraph nach dem andern zu behandeln.

Der Eingang des Entwurfes wird sofort ohne Bemerkung

durch's Handmehr genehmigt.

Umfrage über §. 1.

Neuhaus, Schultheiß. Der Artikel 1 des Bundesvcr-
trags lautet: „ Die 22 souveränen Kantone der Schweiz —
vereinigen sich durch den gegenwärtigen Bund zur Behauptung
ihrer Freiheit, Unäbhängigkeit und Sicherheit gegen alle
Angriffe fremder Mächte und zur Handhabung der Ruhe und
Ordnung im Innern." Das diplomatische Departement ein-
müthig, und der Regierungsrath in großer Mehrheit haben
dafür gehalten, dieser Artikel 1 bilde den eigentlichen Zweck
des Bundes, den Hauptzweck, und alle andern Artikel des

Vundesvertrags sollen diesen Hauptzweck fördern oder wenigstens

ihn nicht hemmen, oder sogar zerstören. Wenn also
im Bundesvertrage irgend ein Artikel aufgestellt worden
wäre, der auf diesen Hauptzweck des Bundes der Eidge-

ê nosfen ungünstig einwirken würbe, so hätte dieser Artikel 1



keinen Sinn und hätte nur aus Versehen in den Bundesvertrag

aufgenommen werden können. Es findet sich aber im
Bundesvertrage kein Artikel, welcher den Hauptzweck des Bundes

störte; alle Artikel befördern diesen Hauptzweck; nur der
Artikel 12 befördert den Hauptzweck nicht. Er lautet: „Der
Fortbestand der Klöster und Kapitel und die Sicherheit ihres
Eigenthums, soweit es von den Kantonsregierungen abhängt,
sind gewährleistet. Ihr Vermögen ist gleich andern, Privatgut
den Steuern und Abgaben unterworfen." Als dieser Artikel
in den Bundestrag aufgenommen wurde, waS auf nicht ganz
annehmbare Weise geschah, so glaubte man gar nicht, daß die
Klöster den Hauptzweck des Bundes stören könnten; sie waren
unschuldige, religiöse Anstalten, welche man gegen allfällige
Angriffe der Kantonsregierungen sichern wollte. Somit, wenn
auch der Artikel 12 dem Hauptzwecke des Bundes fremd ist, so

war er damals nicht gegen den Bund, und daher konnte irgend
eine Gewährleistung der Klöster darin aufgenommen werden,
ohne den Hauptzweck zu stören. Es hat sich aber seither
gezeigt, daß einige Klöster ihre Bestimmung vergessen haben.
Diese Klöster, wie Sie es wohl wissen, haben die Selbststän-
digkeit und Sicherheit eines eidgenössischen Standes gefährdet,
und es fragt sich, ob jene Gewährleistung, welche diesen
Klöstern gegeben worden, noch gilt oder nicht. Das diplomatische
Departement hat geglaubt, diese Gewährleistung der Klöster sei

untergeordneter Natur, sie sei bedingt durch den Hauptzweck
deS Bundes, welcher im Artikel 1 deS Bundesvertrages aufgestellt

ist. So lange diese Klöster ruhig bleiben, ihr stilles Leben

fortsetzen und dem Staate keinen Nachtheil zuziehen, find sie

gewährleistet; sobald sie aber aufhören, ruhig zu sein, und
Verschwörungsheerde werden, so soll die Gewährleistung nicht
mehr gelten, sondern verwirkt sein durch das Benehmen der
Klöster. Die Gewährleistung wird gelten, so lange der Hauptzweck

des Bundes dadurch nicht gefährdet wird, aber eine
Gefährdung des Hauptzweckes ist unzulässig. Das, Tit., ist der
Sinn des §. 1 der Ihnen vorgeschlagenen Instruktion fur unsere
Tagsatzungsgesandtschaft. Dieser Sinn des §. I ist einleuch-
tend und klar; ihn weiter zu erläutern, wäre überflüssig. Wer
denselben nicht annehmen kann, wird seine entgegengesetzten
Ansichten nunmehr zu entwickeln haben; aber ich zweifle, ob
dieselben mich bewegen können, meine Ansichten darüber zu
ändern. Ich schließe somit einfach zur Annahme des §. 1.

Stettler. Die heutige Instruktion und der Anlaß,
welcher sie hervorgerufen, gehört wohl zu den wichtigern
Ereignissen, welche sich seit einer Reihe von Jahren in unserm Vaterlande

zugetragen haben. Wie bei allen wichtigen Ereignissen,
so kann man auch bier nicht bloß bei dem einzelnen Faktum
stehen bloiben, sondern man muß dasselbe im Zusammenhange
mit frühern Faktis auffassen, um es aus dem richtigen Gesichtspunkte

zu beurtheilen. Bei der Stellung, welche der Stand
Bern in dieser Angelegenheit einnehmen wird, theils als einer
der größten Kantone, dessen Stimme immer von Gewicht sein

soll, theils als Vorort, wo der Stand Bern die Leitung der
schweizerischen Angelegenheiten besorgen muß, ist es um so

wichtiger, daß man sich hier im Großen Rathe ausspreche, wie
man diese wichtigen Gegenstände auffasse. Ich glaube also, es

lohne sich der Mühe, diese wichtige Angelegenheit ein wenig
umständlicher zu beleuchten. Als am 13. Januar im Großen
Rath von Aargau der Antrag auf Aufhebung der Klöster gestellt
wurde, hat der erste Redner, welcher diesen Antrag stellte, ein
Katholik, seinen Antrag damit begonnen, daß der Ursprung der
Klöster auf Müßiggang und Intrigue beruhe, und daß ebenso

auch ihr Ende auf Müßiggang und Intrigue beruhe. Ich, ein
Reformirter, könnte den ersten Theil dieses Urtheils nicht
unterschreiben, nämlich daß die Klöster mit Müßiggang und Intrigue
angefangen haben. Ueber den Ursprung der Klöster ist ein alter
unparteiischer Zeuge da, der weder katholisch noch reformirt ist,
nämlich die Geschichte. Diese spricht über den Ursprung der
Klöster in unserm Vaterlande ein milderes Urtheil. Wenn Sie
einen starken, mächtigen Baum sehen, der ein paar Klafter im
Umfange hat, — denken Sie etwa, ein solcher Baum, der
während vieler Jahrhunderte seinen weiten Schatten geworfen,
sei ein schwanker Weidenstock, der von jedem Winde umherge-
wedt werde? Nein, Tit., sondern Sie denken: das ist eine

feste, alte Eiche, welche tiefe Wurzeln im Boden geschlagen
haben muß. So, glaube ich, ist es auch bei menschlichen
Institutionen, die während vieler Jahrhunderte gedauert haben.
Da kann man auch sagen: diese haben gewiß tiefe Wurzeln
gefaßt sin den menschlichen Herzen, sie müssen tief gegründet
sein in die menschlichen Bedürfnisse. So ist es mit den
Klöstern bei ihrem Ursprünge. Wenn man die Geschichte beräth,
so muß man das Zeugniß geben, daß wir in unserm Vaterlande

und auch im alten Kanton Bern viele Klöster hatten,
welchen wir viel Gutes verdanken. Dieselben haben Vieles
beigetragen zur bessern Kultur deS Landes und auch des Geistes,
und mancher Arme hat darin Hülfe gefunden und Trost. Aber
auch die älteste Eiche verdorrt, steht ab; menschliche Institutionen,

wenn sie auch Jahrhunderte gedauert haben, hören
allmälig auf, zeitgemäß zu sein. So auch die Klöster.
WaS sind die Klöster, was sind überhaupt alle diese alten
Institutionen, wie die Hierarchie, auch die Aristokratie?
Das alles sind Erziehungsanftalten der Menschen gewesen
in den Händen der Vorsehung. Aber die Menschheit, wie die
einzelnen Menschen, hat andere Bedürfnisse, wenn sie einmal
auS den Kinderschuhen getreten ist. Sollen wir darum, was
in der Kindheit uns wohlgethan, im Alter verachten? Wenn
wir jetzt ein Kinderwägelein sehen, so denken wir: wir haben
das seiner Zeit auch nöthig gehabt und sind froh darüber
gewesen. Wann sind die Klizster veraltet? Ich als Reformirter
kann sagen — schon lange vor der Reformation. Die Katholiken

werden ein anderes Urtheil fällen, und ich begreife es

gar gut. Allein sehen wir doch ein wenig, was auch in den

neuern Zeiten in katholischen Ländern in dieser Hinsicht geschehen

ist, denn das ist wichtig für die Katholiken. Sehen Sie
z. B. Frankreich, ein katholisches Land, da sind vor 50 Iahren
alle Klöster mit einem Mal aufgehoben, und ihre Güter zum
StaatSgute gemacht worden, und doch hatten dort die Klöster
nicht insurgirt, sich nicht gegen Gesetz und Obrigkeit aufgelehnt.
Man wird sagen, das sei zu einer Zeit geschehen, wo Gewalt

^
über Recht gegolten. Ja, Tit., aber sehen wir auf Oesterreich.
Zehn Jahre vor der französischen Revolution sind in Oesterreich
in Zeiten des Friedens und der Ruhe auf dem Wege der
Gesetzgebung eines erleuchteten Monarchen die Klöster größtentheilS
aufgehoben worden, und warum? weil sie insurgirten? keineswegs.

Aber vor 00 Jahren hat Kaiser Joseph gefunden, daß
die Klöster ihrem Zwecke nicht mehr entsprechen, und daß ihr
großes Vermögen zu bessern und wohlthätigern Zwecken
verwendet werden könne. Im Jahre 1781, also vor 60 Jahren,
hat Kaiser Joseph angefangen, mit seinen Klöstern Reformen
vorzunehmen, und hat auf dem Wege der Gesetzgebung eine
gewisse Klasse von Klöstern aufgehoben. Damals war auch ein
päbstlicher Nuntius zu Wien. Der sagte, der Kaiser greife in
das geistliche Gebiet über. Der Lehrmeister deS jetzigen ersten
Ministers von Oesterreich, der Fürst Kaunitz, hat dem Nuntius
geantwortet und die Grenze bezeichnet zwischen weltlicher und
geistlicher Macht, und wie der Kaiser das verstehe. Ich habe
diese Note hier. Er antwortete darin, die weltliche Gesetzgebung

habe Macht über die Korporationen, daS geistliche Gebiet
dagegen habe sich bloß mit innerer und geistlicher Gesetzgebung
zu befassen; die Korporationen seien nur geduldet vom Staate,
so lange der Staat es dem Staatszwecke angemessen finde. Ich
könnte dem jetzigen pabstlichen NuntiuS in der Schweiz diese
AntwortSnote des Fürsten Kaunitz abschriftlich mittheilen. In
Folge der Zosephinischen Gesetzgebung sind in den beiden Jahren
1782 und 1783 in den österreichischen Staaten 154 Klöster
aufgehoben worden, und darin waren 3580 Ordensgeistliche. Von
jenen Klöstern waren in den vorderöfterreichischen Staaten, also
auch im Frickthal, das jetzt zu Aargau gehört, 22 an der Zahl,
und sie hatten nicht im Geringsten insurgirt. Die entlassenen
Ordensgeistlichen haben damals jeder höchstens 300 Gulden
bekommen, also ein Bischen weniger, als jetzt die aargauischen
Ordensgeiftlichen erhalten. Ein Abt der Karthäuser erhielt
800 Gulden, also etwas weniger, als die aargauische Regierung
ihren Klosteräbten zugesichert hat. WaS sollte sodann aus dem
Gesammtvermögen der 154 aufgehobenen Klöster gemacht
werden? Dieses ganze Vermögen wurde bestimmt zur „Beförderung
der Religion und des Beßten deS Nächsten." Also hat Kaiser
Joseph schon vor 60 Jahren ungefähr das Gleiche gethan, was



jetzt im Aargau geschehen ist, nur hat er den OrdenSgeistlichen
weniger günstige Bedingungen gemacht. Hat etwa der Pabst
den Kaiser Joseph dafür in den Bann gethan Nein. Der
damalige Pabst Pius VI. ist vielmehr von Rom nach Wien
auf Besuch gegangen, hat ein Paar Wochen beim Kaiser
Joseph gedorfet, und nachher hat er zu Rom an das Kardinalkollegium

eine Anrede gehalten, worin er die gute Aufnahme,
die er bei Kaiser Joseph gefunden, höchlich rühmte und sehr
große Lobsprüche auf des Kaisers Frömmigkeit und GotteS-
fürchtigkeit machte. Ich weiß zwar wohl, daß man sagt, Kaiser
Joseph sei ein Illuminât, ein Freimaurer, ein Deist gewesen; aber
der ihm vom Pius VI. ertheilte Lobspruch würde doch etwas Anderes

bezeichnen. Das ergiebt sich noch aus einem andern Faktum.
Als Kaiser Joseph bald darauf dem Pabste zu Rom einen
Gegenbesuch machen wollte, ist er nach Bern gekommen; zu den

damaligen Regierungsbehörden ist er nicht gegangen, die waren
ihm zu gering; aber damals lebte hier einer der größten
Gelehrten und Geister Europa's, Haller, der lag auf dem Todten-
bette. Herr Professor Samuel Schnell kann Ihnen das Zimmer

zeigen, in seinem Hause war es. Kaiser Zoseph ist an das
Todtenbette des größten Gelehrten gegangen, der zugleich den

Ruhm eines frommen Gelehrten hatte. Von Bern ist der Kaiser

nach Genf gegangen; nahe bei Genf war damals Voltaire,
zu Ferner, ein getaufter Katholik, auch ein Gelehrter. Zu
diesem ist Zoseph nicht gegangen, weil Voltaire ein ReligionSver-
âchter war. Zum frommen Haller hingegen ist er gegangen.
So hat Kaiser Joseph vor 60 Jahren gehandelt. Seither sind
in ganz Deutschland viele Klöster aufgehoben worden, ohne daß
den Ordensgeistlichen vorgeworfen worden ware, sich gegen die
weltliche Ordnung aufgelehnt zu haben, aber man hat gefunden,

diese Institute seien veraltet, und man könne die Fonds
derselben zu Besserem verwenden. Man wird sagen, es handle
sich jetzt nicht darum, sondern um die Schweiz. Wir wollen
also die Klosterverhaltnisse der Schweiz in's Auge fassen. Vor
1798 war keine allgemeine Bundesorganisation, also auch keine
allgemeine Vorschriften über Klöster; bloß bestand von alten
Zeiten her, seit 1378, der sogenannte Pfaffenbrief, wodurch die
Eidgenossen ihre weltlichen Souveränetätsrechte gegen päbstliche
und geistliche Rechte zu schirmen suchten, also lange vor der
Reformation. Dieser Pfaffenbrief hat, außer in den reformirt
gewordenen Kantonen, wo die Klöster säkularisirt wurden,
gegolten bis zum Jahre 1798. Wie war es dann während der
Helvetik? Durch die helvetische Verfassung sind alle Klofter-
güter als Nationalgüter erklart und großentheils veräußert
worden. Nachher kam die Mediationsakte. In dieser vom
Vermittler Napoleon ausgegangenen Akte stand ein Artikel,
dahin gehend: »die Güter, die vormals den Klöstern zugehörten,
sollen ihnen wieder zugestellt werden, sei es, daß diese Güter in
dem nämlichen oder in einem anderen Kantone gelegen sind."
Also wurden die Klostergüter nicht mehr als Nationalgüter
erklärt, sondern der willkürlichen Verfügung der Regierungen
entzogen und den Klöstern wiederum zurückgegeben. Hat etwa
Napoleon das aus Vorliebe für die Klöster gethan? Ich zweifle
mächtig daran. Ganz sicher war die Absicht Napoleons die,
dadurch den katholischen und paritätischen KantonSregierungen,
von denen mehrere frisch gebildet waren und kein Vermögen
hatten, eine allfättige Quelle zu zeigen zu Bestreitung wichtiger
und öffentlicher Bedürfnisse im ErziehungSwesen, Volksunter-
richt und Armenwesen. Schon in den Iahren 1803 und 1804,
also bald nach der Einführung der Mediationsakte, hat sich die

allgemeine öffentliche Stimme in der Schweiz dahin ausgesprochen,

jener Artikel sei so auszulegen, daß man entweder die
Klöster reformiren, d. h. ihrem ursprünglichen Zwecke von
Erziehung und Armenpflege und den Fortschritten der Zeit und
Bedürfnisse anpassen, oder aber, daß, wenn das nicht geschehen

könne, und die Klöster sich nicht von selbst einer bessern

Bestimmung widmen wollen, dann die Regierungen ein wenig zum
Vermögen dieser Institute sehen sollen. 'Daher sind bald nach

Einführung der Mediationsverfassung, ungeachtet jenes Artikels,
wichtige Klöster säkularisirt worden, ohne daß die Klostergeift-
lichen sich wider die öffentliche Ordnung aufgelehnt hätten. So
ist damals namentlich das Kloster St. Gallen säkularisirt worden,

eines der wichtigsten in der Schweiz. Denn der Abt dieses

Klosters war der Souverän des jetzigen Kantons St. Gallen.

Nicht wegen revolutionärer Umtrieben ist dieses Kloste rsäkularisirt
worden, aber der Große Rath von St. Gallen hat gefunden,
er sei es seinem öffentlichen Wesen schuldig, das Vermögen
dieses Klosters besser seinem ursprünglichen Zwecke gemäß zu
benutzen. So ist wenn ich nicht irre, ungefähr zu gleicher
Zeit im Kanton Luzern das Kloster Werthenstein, und eben so
im Kanton Thurgau das Kloster Paradies säkularisirt worden.
Man wird sagen, das helfe Alles nichts, man müsse sehen, was
die jetzige Bundesverfassung vorschreibt, und da, sagt man, sei
der Art. 12 verletzt worden. Es lohnt sich daher wohl der
Mühe, Tit., sich zu erinnern, wie dieser Art. 12 in die
Bundesverfassung gekommen ist, und darüber geben die TagsatzungS-
abschiede von 1814 sehr deutliche Auskunft. Bald nach Abschluß
des Pariser Friedens, wo Napoleon vom politischen Schauplatze
abtrat, und der päbstliche Stuhl auch wiederum gleichsam sich

erhob, haben seine päbstliche Heiligkeit und der NunziuS nicht
lange gewartet, um ihren Einfluß in der Schweiz wie anderswo
geltend zu machen. Der Pabst ist am 24. Mai 1814 zu Rom
eingezogen, und schon am 7. Mai hat der Nunzius an die
Tagsatzung eine Note gerichtet, dahin gehend, es sei Zeit, daß man
wiederum die katholische Religion und katholische Institutionen
durch die Verfassung garantire; darum wurden drei Begehren
gestellt; nämlich erstens, daß in der Bundesakte ein Artikel
aufgenommen werden möchte, der die katholische Religion garantire;

zweitens, daß die kanonische Existenz der Klöster und
Kapitel garantirt werde, und drittens, daß den Klöstern auch das
Eigenthum garantirt werde. Diese Note ist sodann der
diplomatischen Kommission zum Rapport überwiesen worden, und
worauf hat dieselbe angetragen? Sie war ganz der Meinung,
daß den katholischen Bevölkerung die katholische Religion garantirt

werden solle; aber das gehöre nicht in die Bundesverfassung,
sondern in die Kantonalverfassungen. Darüber war die diplomatische

Kommission einmüthig, und die Tagsatzung hat es auch
so gefunden; darum steht in der Bundesakte keine Garm-tie der
katholischen Religion, sondern mau hat dieselbe den katholischen
und paritätischen Kantonalregierungen zutrauensvoll vorbehalten.

Ueber die Garantie der Klöster war die diplomatische
Kommission getheilter Ansicht; die Mehrheit derselben fand, auch
dieser Gegenstand gehöre nicht in die Bundesakte, sondern in
die Kantonalverfassungen, und warum? weil die Bundesakte
nur allgemeine, alle Kantone gleichmäßig umfassende Gegenstände
enthalten solle, die Klöster und ihr Eigenthum aber nicht Gegenstände

aller Kantonen seien, auch der beabsichtigte Zweck auf
dem Wege des Konkordats eben so gut erreicht werden könne.
Die Minderheit dagegen hat geglaubt, man solle zur Beruhigung
der katholischen Bevölkerungen eine solche Garantie in die
Bundesakte aufnehmen. Als dieser Gegenstand an der Tagsatzung
zur Sprache kam, waren die Ansichten auch da verschieden.
Unter den Ständen, welche großes Gewicht darauf gelegt haben,
daß die Garantie der Klöster durch die BundeSakte ausgesprochen
werde, hat sich mit vorzüglichem Nachdruck der Gesandte von
Unterwalden ausgesprochen. Die entgegengesetzte Ansicht gründete

sich vorzüglich darauf, daß eine solche Gewährleistung keine

Reciprocität für die reformirten Stände darbiete, und daß eine

Bestimmung, welche bloß »in einseitiges Interesse betreffe, nicht
in die Bundesakte gehöre, als welche alle Interessen aller Kantone

gleichmäßig umfasse. Es war also da eine Partei, welche
heiterer in die Zukunft sah, als die andere. Für die Aufnahme
einer solcher Garantie haben damals zwölf Stände gestimmt,
worunter Bern. Appenzell A. R. und Aargau wollten die

Aufstellung eines solchen Grundsatzes zum Gegenstände eines
verbindlichen Konkordates machen; als aber das nicht belieben

wollte, so hat sich die Gesandtschaft von Aargau bestimmt gegen
die Aufnahme deS Art. 12 in die Bundesakte erkla.t und die

Souveränetät ihres Standes verwahrt. Das geschah m der
ersten Sitzung, in welcher dieser Gegenstand zur Sprache
gekommen war. Als am Tage darauf das Protokoll verlesen

wurde, hat Herr Landammann Zellweger als Gesandter von
Appenzell A. R. sich nochmals auf's Bestimmteste gegen die
Aufnahme einer solchen Bestimmung in die Bundesakte verwahrt.
Item — der Art. 12 ist in die BundeSakte aufgenommen worden,

die Garantie der katholischen Religion aber nicht. Also
die wichtigste Garantie, deren Aufnahme der N-nzirs ''-"langt
hatte, ist nicht in die BundeSakte aufgenou nw.' worden, w^yl



aber die weniger wichtige Garantie der Klöster und ihres
Eigenthums. In letzterer Beziehung ist indessen zu bemerken, daß,
während der Nunzius die Garantie der „kanonischen" Existenz
der Klöster verlangt hatte, dieses Wort in der Bundesakte
ausgelassen worden ist. Dieser Unterschied ist nicht unwichtig,
viewohl eS setzt zu weit führen würde, das näher zu zeigen.
Aus diesen kurzen Nachweisungen sehen Sie, Tit., was eigentlich

der Art. 12 der Vundesakte ist. Er war vorerst ein Akt
der Nachgiebigkeit gegen die katholischen Kantone, um dieselben

zu beruhigen, und um sie desto eher zu bewegen, dem neuen
Bunde beizutretcn. Das war der Hauptzweck, weßhalb dieser
Artikel aufgenommen worden ist, und weßhalb einige reformir-
ten Kantone, worunter Bern, dazu gestimmt haben. An die

Zukunft hat man dabei nicht gedacht und nicht voraus gesehen,
vas einige zwanzig Jahre nachher darauf entstehen könne.

Betrachtet man die Sache näher, so kann man sich jetzt nach
25 Jahren nicht bergen, daß der Art. 12 nicht gar klug war.
Wenn man doch damals gesehen hat, wie schon 40 Jahren vorher

die Klöster in sehr vielen Staaten von ihren Regierungen
als nicht mehr zeitgemäß aufgehoben worden, — dann in der
Schweiz ihnen den Fortbestand zu garantiren, — war das klug
und verständig? Die Erfahrung zeigt das Gegentheil. Konnte
man etwa glauben, daß man mit ein paar Buchstaben den
Fortschritt der Zeit hemmen werde? Läßt sich die hinrollende Zeit
und der Lauf der Dinge mit ein paar Buchstaben aufhalten?
Man handelte gewiß ü« Kanne tai dabei, aber unklug war es,
zu glauben, mit einem solchen Artikel das Fortrollen der
Zeitbedürfnisse hemmen zu können, «sie haben ferner gesehen,

Tit., daß der Artikel 12 der Bundesverfassung ein fremdes

Produkt ist. Derselbe ist nicht auf Schweizerboden
gewachsen, sondern er ist daS Werk fremden, und zwar päbst-
lichen Einflusses. Was sind nun die Consequenzen dieses
Artikels 12, wenn man sich starr an den Buchstaben hält? Dieser
Artikel garantirt also den Fortbestand der Klöster und ihres
Eigenthums; in der nämlichen Vundesurkunde steht aber im
Artikel 1 — waS? „Die 22 „souveränen" Kantone vereinigen
sich u. s. w." Also sind da die Kantone als souverän aufgestellt,
Ein Souverän aber, der nicht einmal das geringste Kloster in
seinem Gebiete aufheben kann, — was für ein Souverän wäre
das? Jeder souveräne Stand könnte alles Stadtvermögen,
alles Gemeindevermögen zum Staatsvermögen ziehen, er könnte
alle Stadt- und Gemeindekorporationen aufheben; darum
kümmert sich die Eidgenossenschaft nicht, denn daS ist in der
Bundesakte nicht garantirt! aber ein Kloster kann ein solcher Stand
nicht aufheben, auch wenn sich dasselbe gegen die bürgerliche
Ordnung auflehnt! ist denn eine Stadt, eine Gemeinde, der
Eidgenossenschaft weniger lieb und am Herzen, als ein Kloster?
Sie sehen, Tit., waS für Widersprüche da sind, und daß das
nicht im Schweizerblut geboren ist. Noch mehr. Die souveränen

Stände haben den Bund beschlossen; durch diesen Artikel
12 hätte also ein Kanton aus eines der allerwichtigsten

Souveränetätsrechte verzichtet, auf ein Recht, das alle Staaten
zu seder Zeit eifersüchtig behauptet haben, nämlich das ckus re-
l'ormsiiüi) das heißt, das Recht, alte Korporationen und
Stiftungen, welche durch den Lauf der Dinge ihrer Stiftung nicht
mehr gemäß, sondern dem Staatszwecke widerstrebend geworden
sind, zu ändern und aufzuheben? Nein, Tit., auf dieses wichtige,

der Souveränetät wesentlich inhärirende Recht kann ein
souveräner Stand nicht verzichten, er ist es vielmehr seiner
souveränen Stellung schuldig darauf zu beharren. Man wird
setzt sagen: wir haben jetzt einmal den Artikel 12 in der
Vundesurkunde aufgenommen, und also sollen wir die versprochene
Gewährleistung halten. Wer hat im Jahre 1815 den Bund
abgeschlossen? Großentheils aristokratische Regierungen, und so

auch Bern. Der Bund hat die aristokratischen Verfassunzen
auch garantirt, dieselben stehen unter derselben Gewährleistung,
wie die Klöster. Im Jahre 1830 hat das heilige Donnerwetter

der Julitage geschlagen in diese Aristokratien, wie der Hagel

in die Halme. Hat sich ein einziger Mann in der
Eidgenossenschaft dafür gerührt, ungeachtet jener eidgenössischen
Garantie? und doch waren diese Aristokratien wohl so viel werth,
als die Klöster. Allein Sie sehen, daß der Lauf der Dinge
sich nicht durch todte Buchstaben hemmen läßt. Dazu sind die
Menschen zu schwach und zu kurzsichtig. Größere Mächte, als

die schweizerischen Kantone, haben auch Sachen gewährleistet,
die sie nachher nicht zu behaupten vermochten. Man hat dem

Könige von Holland Belgien gewährleistet, man hat den Polen,
jenem alten Bollwerke Europa's, gewährleistet, eine selbstständige
Nation unter Nußland zu sein. Haben die Mächte diese

Gewährleistungen gehalten, konnten sie es? Und von uns will
man jetzt fordern, daß wir eine Gewährleistung handhaben, die
nicht mehr möglich ist? Wie ist also, wenn man das sieht,
dieser Artikel 12 zu verstehen? Nach einem verständigen und
vernünftigen Sinne, nicht aber bloß nach dem todten Buchstaben,
denn sonst will ich aus unserer Verfassung beweisen, daß bei
uns die Weiber in die UrVersammlungen gehen und in den

Großen Rath gewählt werden können. Also dem Geiste und
der Wahrheit gemäß muß man die Sachen verstehen, und also
auch den Artikel 12 der Bundesverfassung. Was hat man
nunmehr im Sinn und Geiste des Artikels 12 versprochen?
Man hat die Klöster nur gewährleisten wollen, wofern sie den

Bedürfnissen der Zeit entsprechen, ihre großen Reichthümer den
bessern Bedürfnissen einer vorgeschrittenen Zeit gemäß verwenden,

dem Fortschritte huldigen, und sich nicht dagegen in
Widerstand setzen. Gewiß aber hat man ihnen nicht Garantie
versprechen wollen, wenn sie sich in offenen Widerstand setzen,

sogar gegen die bürgerliche Obrigkeit, daran hat gewiß kein
Mensch gedacht. Die Klöster haben auS dem Artikel 12 mcht
bloß Rechte herzuleiten, sondern auch Pflichten, und wenn sich

die Klöster, deren Reich nicht von dieser Welt sein soll, wider
die bürgerliche Obrigkeit auflehnen, so haben sie selbst daS Band
zerrissen, welches sie an jene Gewährleistung knüpfte. Das ist
gewiß der richtige und vernünftige Sinn, in welchem der
Artikel 12 auszufassen ist. Jetzt fragt es sich: sind die aargauischen
Klöster in diesem Falle? Das steht zu erwarten; die aargauische
Regierung klagt sie an, und es ist nicht das erste Mal, daß
die aargauischen Klöster sich im Widerstande gegen die öffentliche

Ordnung befinden. Schon bei der Berathung der Badener-
Konferenzartikel ist der Widerstand größteniheils von jenen
Klöstern ausgegangen, obschon diese Sache keineswegs in das
innere Forum deS Gewissens eingriff. Jetzt werden diese Klöster
wiederum angeklagt. Diejenigen von Ihnen, Tit., welche jüngst
im Aargau waren, werden sagen können, ob dort der Verdacht
nicht sehr groß ist. Man sagt, die Katholiken im Aargau
seien unterdrückt und gleichsam in der Sklaverei der Resor-
mirten. Aber von wem, Tit., ist der Antrag auf Aufhebung
der Klöster gestellt worden? von einem Katholiken; und was
für eine Behörde hat die Aufhebung beschlossen Eine Behörde,
in welcher eben so viele Katholiken saßen, als Reformate. Wie
kann man da sagen, der katholische Theil fei durch den refor-
mirten unterdrückt worden? DaS, Tit., ist Vorwand. Wie
es sich damit verhält, können Sie am Beßten sehen, wenn Sie
zurückgehen auf das Jahr 1828, wo bei Anlaß deS Concordâtes
über das Bisthum Basel, welchem Bern beigestimmt hat, auch
Unruhen waren im Aargau. Die, welche jetzt an der Spitze
der katholischen Parthei sind und über Unterdrückung klagen,
waren damals an der Spitze Derer, welche sagten, jenes
Concordat sei ein pfäffisches Concordat und Übervortheile
die weltliche Regierung um ihre Rechte. Damals haben
diese Herren eine andere Sprache geführt, als jetzt; ich
berufe mich dafür auf den Fürsprech Weißenbach, der neulich

an der Spitze der Bewegung stand. Daraus können Sie
entnehmen, was Sie von dem Geschrei über Unterdrückung
der Katholiken im Aargau halten sollen. Ich will Sie nicht
länger aufhalten, Tit. AuS dem Angeführten ergibt eS sich,
daß der Artikel 12 nicht so ausgelegt werden kann, daß er der
Regierung unbedingt das Recht nehme, Klöster aufzuheben,
wenn sie der Ordnung und Ruhe deS Staates gefährlich werden
und dem Bundeszwecke widerstreiten. Ob dieß in Betreff der
aargauischen Klöster der Fall sei, daS wird Aargan zeigen
müssen; dessen Rechtfertigung ist zu erwarten. Wenn man
sieht, wie rasch Alles gegangen ist, ohne reifliche Vorberathung,
gleichsam ak iruto; so kann ich gar wohl begreifen, daß viele
Stimmen gegen Aargau sind, aber nach dem vorliegenden Zn-
strurlionsentwurfe soll der Stand Bern vor Allem aus die

Rechtfertigung von Aargau erwarten, und ich stimme auch
völlig überein, daß Bern, so viel an ihm, konciliatorisch in
dieser Sache einschreite, um so mehr, da Bern keine Klöster
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Hut und also das allgemeine Beßte ohne Nebenrücksichten im
Auge haben kann. Ich schließe auf Annahme des §. I.

von Graffenried, In gelehrter Deduktion hat so eben
ein Herr Präopinant versucht, Hochdieselben zu überzeugen,
daß der vorgelegte Entwurf auf die bestehenden Verhältnisse
wohl gegründet sei. Mir will es im Gegentheil scheinen, es
komme nicht darauf an, was in der Vorzeit, in andern
Ländern, in ähnlichen Fällen vorgegangen, sondern es handle sich

einfach um die Frage: was sagt der Bund? Daß der Bund
mangelhast ist, daß ihm, wie jedem menschlichen Machwerke,
dieß und jenes vorgeworfen werden kann, will ich gerne zugeben.
So lange aber derselbe nicht abgeändert oder revidiert ist,
glaube ich, der Stand Bern sei schuldig, an seinem gegebenen
Worte fest und treu zu halten. Dazu stimme ich. Ich sehe
in der Bundesakte wohl, daß im Art. k den 22 Kantonen ihre
Souveränetätsrechte anerkannt sind; aber ganz unabhängig
davon statuirt der Art. 12, daß der Fortbestand der Klöster und
Kapitel u. s. w. gewährleistet sein soll. Man hat gesagt, nur
fremder, päbstlicker Einfluß habe diesen Artikel in die Bundesakte

gebracht. Die Frage ist bei mir nicht: durch wessen Einfluß

ist der Art. 12 da sondern ich frage: ist der Art. 12 da?
und hat der Stand Bern seither jedes Jahr durch seinen
Gesandten den ganzen Bundesvertrag und somit auch den Art. 12

förmlich beschwören lassen? Ja. Ist irgend ein Vorbehalt
dabei gemacht worden? Nein, t'urv nulle ist auf Anrathen und
Antrieb der katholischen Kantone im Vundesvertrage die Garantie
der Klöster ausgesprochen worden. Daran sollen wir halten.
Wenn pian jetzt sagt, vor Allem aus und hauptsächlich garantiere

der Bund die Souveränetät der Stände, und daher sei die
Garantie der Klöster untergeordnet, so ist das nicht logisch.
Es fragt sich bloß: habt Ihr etwas gegen die Garantie
einzuwenden Möglich zwar, aber nicht wahrscheinlich ist es, daß
Aargau vollgültige Gründe vorlegen könne, um zu beweisen,
daß seine Mensur vom 13. Januar nicht bundeswidrig sei, und
es liegt schwerlich in den möglichen Dingen, daß diese Maßregel

mit Art. 12 in Einklang gebracht werde. Daher finde
ich den vorgeschlagenen §. 1 überflüssig, indem man auch ohne
denselben bei §. 2 das Votum des Standes Bern würdig und
deutlich stellen kann. Man hat wiederholt so gesprochen, als
ob es ein Faktum wäre, daß die aargauischen Klöiter gegen die
Regierung machinirt haben u. s. w. Ich habe die Akten auch
gelesen, aber ein solches Faktum habe ich darin nicht gefunden,
sondern man ist uns den Beweis noch schuldig. Ich bestreite
nicht, daß es möglich sei, aber wenigstens bezweifle ich, daß
dieser Beweis gegen alle aufgehobenen Klöster des Aargau
geleistet werden könne, und wenn ja, so sind im Aargau Gerichte,
und diese werden gegen diejenigen Individuen, welche gefehlt
haben, einschreiten und dieselben zur Strafe ziehen. Aber
darum, weil vielleicht ein Prälat, oder ein Kapitular, oder
Ordensbruder sich etwas zu Schulden kommen ließ, die ganze
Korporation aufzuheben, und zwar alle diese Korporationen
ohne Ausnahme, Männerklöster und Weiberklöster, — das finde
ich einen Verstoß gegen den Bund, und ich will erwarten, wie
die Regierung von Aargau, welche bereits des Bundesbruches
bezüchtigt worden ist, sich dagegen vertheidigen werde. Ich will
auch da den Grundsatz beobachten: suüi-ttur vt ultvra pars; aber
ich halte dafür, die Sache wäre wichtig genug gewesen, um
den Beschluß vom 13. Januar doch wenigstens zu motiviren.
Das ist nicht geschehen. Entschuldigen läßt sich vielleicht jene
Mensur, aber rechtfertigen nicht. Nun möchte ich aber nicht
von vorne herein statuiren, die im Art. 12 ausgesprochene
Garantie der Klöster sei nicht unbedingt, und daher trage ich

darauf an, vom §. 1 des Entwurfs gänzlich zu abstrahiren.

May, gew. Staatsschreiber. Der erste Herr Präopinant
hat eine sehr ausführliche historische Einleitung gegeben über
Alles, was die Klostersachen überhaupt betrifft, und ist dann
speziell auf dasjenige gekommen, was jetzt hier anwendbar sei.

Nur damit man nicht glaube, es sei alles dieses als richtig
zugegeben, erlaube ich mir einige wenige Bemerkungen über
jenen ersten Theil. Es ist aufmerksam gemacht worden auf
das, was in Frankreich und Oesterreich in Absicht auf die

Klöster gegangen. Ich weiß nicht, ob das eine oder andere
Beispiel ganz am rechten Orte war. Was Frankreich betrifft,

so weiß Jedermann, daß dasselbe in den Neunzigerjahren in
eine Revolution gerathen war, welche nicht bloß alles aufgehoben

und umgeworfen hat, was in politischer, oder in sozialer,
sondern auch, was in religiöser Hinsicht bestand und nicht bloß
in Frankreich, sondern auch in andern Ländern refpektirt wurde.
Ich brauche Ihnen nur in's Gedächtniß zurückzurufen, daß,
nachdem Alles umgeworfen, alle Klöster aufgehoben und
verkauft worden, man nicht dabei stehen geblieben ist, sondern
selbst keinen Gott mehr anerkannt hat, so daß ein eigenes Dekret
der Nationalversammlung erlassen werden mußte, man solle
wiederum einen Gott anerkennen. Das ist ein Faktum, das
ich Ihnen nur in Erinnerung zu bringen brauche. Ein
allbekannter Dichter, Pfeffel, hat damals folgende Verse darauf
gemacht:

„Sollst, lieber Gott, nun wieder sein, —
„So will's der Schach der Franken.
„Laß schnell durch ein paar Engelein,
„Dich hübsch bei ihm bedanken."

Also glaube ich, wir sollen uns wohl hüten, ein solches Ante-
cedens hier geltend zu machen. Was den Kaiser Joseph von
Oesterreich betrifft, so wird es ihm Niemand streitig machen,
daß er einer der großen Männer des vorigen Jahrhunderts
war. So wie in vielem Anderm, so hat er auch in religiösen
Dingen geglaubt, daß manchem Mißbrauche gesteuert werden
müsse; aber es wird ihm auch zur Last gelegt, daß er auch
Vieles zerstört hat, was nach damaligen Umständen füglich
stehen bleiben konnte. Wenigstens hat er so sehr mit seinen
Reformen gegen die Opinion des Jahrhunderts verstoßen, daß
Oesterreich dadurch die Niederlande verlor. Wenn eine solche
Provinz wegen dergleichen Maßregeln abfällt, so soll man glauben

diese Maßregeln seien doch nicht ganz richtig gewesen.
Da man einmal von großen Männern geredet hat, so halte ich
es lieber mit dem Ausspruche eines andern großen Mannes,
Friedrichs II, der sagte, man solle Jeden so selig werden lassen,
wie er es am liebsten wünsche. So sind nun wir Protestanten,
und wir fühlen uns bei der Lehre, zu welcher wir uns bekennen

wohl und glauben, auf dem rechten Pfade zu sein; aber
wir sollen auch den Glauben unserer katholischen Mitbrüder
respektiren, und zwar um so mehr, da sich dieß auf den
Bundesvertrag und auf unsre Kantonalverfassung gründet. Nun
glauben denn doch unsere katholischen Miteidgenossen, daß es
nicht eine gleichgültige Sache sei um die Klöster, und daß
diese Institute wesentlich beitragen sollen zur Handhabung der
katholischen Lehre. Das in Bezug der angeführten Autoritäten.
Eine andere Sache ist angeführt worden, in Betreff eines großen
Mannes, ich weiß nicht, ob mehr auf geniale oder aber
poetische Weise. Man hat gesagt, bei Einführung der Mediationsakte

habe Napoleon, nachdem die helvetische Regierung die
Klöster aufgehoben, befohlen, diesen Klöstern alles noch nicht
veräußerte Eigenthum wiederum zuzustellen, und zwar habe
Napoleon dabei in Aussicht gestellt, daß dieses Klostervermögen
den betreffenden Kantonen sehr willkommen sein möchte. Also hätte
Napoleon die Klöster angesehen als Bienenkörbe, welche, da sie

zerstört waren, wieder eingerichtet werden müssen, aber
wohlverstanden nur dafür, daß man über Kurz oder Lang nach
Bedürfniß Honig daraus nehmen, oder auch nach Gutfinden sie
wiederum zerstören könne. Ich hätte nicht geglaubt, daß man
Napoleon solche Gedanken unterschiebe, wenigstens in den
Memoiren von <Vt. Helena ist nichts davon zu lesen. Eine Hauptsache

aber ist, daß man gesagt hat, wir haben freilich eine
Bundesverfassung, dieselbe beruhe aber wesentlich auf der
Souveränetät der Kantone, und nun gehöre das jus rvlormaalli
mit zu den Souveränetätsrechten, und man habe das nicht
veräußern können, und also müsse man jetzt die Befugniß zugeben,

daß eine Kantonsregierung in ihrem Umfange thun könne,
was sie wolle. Ich mache mir einen etwas verschiedenen
Begriff von einer Bundesverfassung. Ich glaube allerdings, die

souveränetätsrechte sollen bestehen; aber, Tit., zu diesen Rechten

gehört auch dasjenige, Krieg zu erklären und Frieden zu
schließen, und doch wird man nicht sagen, daß jeder Kanton
das Recht habe, Krieg zu erklären und Frieden zu schließen.
Das ist also eine Modifikation des Souveränetätsrechts; wenn
aber diese Modifikation besteht, warum sollten nicht allenfalls
noch andere Modifikationen bestehen können Man hat z. B.

57



6

in neuern Zeiten vom Bunde aus hier und dort einige Fortist-
kationen angelegt und sieht dieselben an, als dem Bunde gehörend.

Jetzt könnte man sagen, die Souveränetät eines KantonS
sei dadurch beeinträchtigt, daß eine Proprietät im Kantone sei,
worüber derselbe nicht frei verfügen könne. Man kömmt ferner
hauptsächlich auf eine Zusammenstellung der Artikel 1 und 12

der BundeSakte und glaubt, diese Artikel seien einigermaßen
mit einander im Widerspruche, und wenn es darum zu thun
fei, sie zu interpretiren, so solle man sich nicht sowohl am
Buchstaben halten, als am Geiste. Es ist immer eine gefährliche

Sache, wenn man vom Buchstaben abweicht, indessen ist
es in gegebenen Fällen möglich, und ich halte auch viel auf dem

Geiste. Man hat darauf angetragen, zu erklären, der Art. 12 der
Bundesakte solle nicht so interpretirt werden, daß er Abbruch thue
dem Buchstaben und Sinne deS Artikel 1. Darüber bin ich

einverstanden, aber ich sehe den Widerspruch nicht; ich sehe

ihn nicht im Bunde selbst, und ich sehe auch nicht, daß durch
Dasjenige, waS sich rücksichtlich der Klöster zugetragen, in
diesem Augenblicke ein solcher Widerspruch zwischen dem Artikel

1 und 12 entstanden wäre. Im Berichte deS Herrn
Rapporteurs ist uns gesagt worden, die Klöster haben wohl
fortbestehen mögen, bis sie nicht zu Verschwörungskerden
geworden. Der Ausdruck „Verschwörungsderd" ist ein starker
Ausdruck; er hat mich ziemlich übernommen; denn daS ist
so viel als eine Anklage auf Kriminalvergehen. Wir haben
aber bis jetzt weder eine Kriminaluntersuchung noch eine Kri.
winalsentenz vor uns, sondern was ist geschehen? Eine
allgemeine Aufhebung aller Klöster, ohne irgend welche Unter-
suchung. Sonst ist es übrigens gewöhnlich, daß, wenn von
irgend einer Verschwörung die Rede ist, man Diejenigen, welche
eines solchen Vergehens angeklagt, oder im hohen Grade
verdächtig sind, gesanglich einzieht und eine Untersuchung gegen sie

anhebt. Aber was ist hier geschehen? Man hat alle Kloster-
geistlichen ohne Ausnahme entlassen, sie konnten gehen, wohin
sie wollten, kein einziger wurde zurückgehalten, und jedem wurde
eine Pension zugesichert; das wäre doch ein unerhörtes Beispiel
von Milde in Verschwörungssachen. Da man nun den
Klostergeistlichen solche Pensionen zugesichert, da man keinen einzigen
dieser Geistlichen verhaftet hat, so muß ich es nicht bloß bezweifeln,

sondern im hohen Grade widersprechen, daß irgend eine
hpchverrätherische Handlung begangen worden; denn gar nichts
liegt da, nicht einmal eine Untersuchung. Hingegen was liegt
da? 2n dem berühmten Klosteraushebungsdekret hat man
bekanntlich allerhand Verfügungen getroffen, aber eine der
wichtigsten für die Klostergeistlichen war die, daß am Ende gesagt
wurde, man solle denselben dieses Dekret eröffnen, und wenn
irgend Einer von ihnen etwas dagegen einwende, so solle er
an den ausgesetzten Pensionen nicht Theil haben. Kann man
jetzt etwa daraus sich stützen, daß keiner der Klostergeistlichen
gegen den Aufhebungsbeschluß ausgetreten, und Zedermann sich

denselben hat gefallen lassen? Oder war nicht diese Klosteraufde-
bung mit solchen Maßregeln verbunden, daß man das von Seite
der Geistlichen wohl erwarten mußte Wenn übrigens auch wirklich

von den Klostergeistlichen gefehlt worden wäre, so hätten
niemals die Klöster selbst als moralische Personen bestraft wer-
den sollen, sondern nur eine Bestrafung der einzelnen Individuen

wäre zu rechtfertigen, denn eine ganze Korporation wegen
Vergehen einzelner Repräsentanten derselben aufzulösen, ist nicht
recht, eine Korporation kann nicht fehlen. ES ist bei solchen
Anlässen sehr wichtig, daß man in Erinnerung dringe, was für
Grundsätze bei frühern Anlässen von Mitgliedern dieser hohen
Behörde hier im Großen Rathe gefallen sind, und so möchte ich

Sie an eine Aeußerung eines Mitgliedes des RegierunzsrathS
erinnern, welches nämlich bei einem letzthin gegebenen
Anlasse bemerkte, der Regierungsratd könne niemals fehlen.
Diese Aeußerung stand in den Zeitungen, und darauf
erfolgte eine Berichtigung, welche ich mir als Curiosum notirt
habe,' und welche also lautet: „In Nro. 24 des Beobachters

heißt es^ ich habe bei Anlaß der Verhandlung der
Beschwerde, betreffend die Schließung der Presse der „Helvetic
von 184V," im Großen Rathe geäußert, „die Regierung könne
picht fehlen." Zch ersuche Sie, diese, aus meiner Rede isolirt
hingestellte Aeußerung dahin zu berichtigen, daß' ich beifügte,
„weil der Regierung durch daS Gesetz nur gute Zwecke vorge¬

setzt seien, und, wenn einzelne Handlungen mit denselben im
Widerspruche stehen, der Fehler nicht der Regierung zur Last
falle, sondern vielmehr den einzelnen physischen Personen,
welche sie repräsentiern, zugeschrieben werden müsse." Wenn
diese Ansicht über die Handlungsweise des Regierungsraths
richtig ist, so ist dieselbe auch in Bezug auf die Klöster richtig.

Wenn diese daher etwas gethan haben, was nicht recht
ist, wenn sie sich zu Verschwörungen und verwerflichen politischen

Umtrieben haben verleiten lassen, so haben nicht die Klöster
als moralische Personen gefehlt, sondern die einzelnen Individuen,

und diese sollen bestraft werden. Mit einer sehr großen
Mehrheit haben Sie letzthin erkannt, der Regierungsrath hab»
nicht geirrt, könne als moralische Person nicht irren, und mit
eben so gutem Grunde und konsequent mit dem fraglichen
Beschlusse sollten Sie heute erkennen, daß die Klöster als moralische
Personen nicht fehlen konnten, sondern daß, wenn gefehlt worden
sei, nur die einzelnen Individuen oder physische Personen zur
Rechenschaft zu ziehen seien. Man hat bemerkt, daß der
Art. 12 des Bundesvertrags, welcher die Klöster unter
eidgenössischen Schutz stellt, in Widerspruch komme mit dem Art. 1,
welcher die Freiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit, so wie
Ruhe und Ordnung im Innern der Kantone gewährleistet,
wenn durch die Klöster solche Handlungen begünstigt oder bs-

gönnen werden, wodurch die im Art. I zugesicherten Rechte
gefährdet werden. Wenn nun wirklich von den Klöstern solche
Umtriebe gegen die Verfassung, die Regierung und das ganze
Gemeinwesen deS Kantons Aargau stattfanden, so scheint eö mir
doch, daß eine Auslegung des Bundesvertrags dem Kanton
Aargau allein nicht zusteht, odschon sich obiger Satz von selbst
versteht. Daher halte ich den ersten Artikel der vorgeschlagenen
Tagsatzungsinstruktion für überflüssig, und ich möchte denselben
als Verwirrung bringend weglassen. Noch etwas, waS zur
Sprache kommen muß, ist die Stellung des Großen Rathes
in dieser Angelegenheit, und die wir nicht aus den Augen lassen

sollen. Der Große Rath ist nicht der Vorort, sondern die
Leitung der eidgenössischen Angelegenheiten liegt einzig und allem
in den Händen der Regierung und deS diplomatischen Departements.

Der Große Rath hat keine andere Stellung als die
der obersten Landesbehörde deS Kantons Bern, und was der
RegierungSrath als Vorort der Schweiz thut, das soll von uns
angesehen werden, wie wenn eS eine Behörde gethan hätte, die
in keiner kantonalen Stellung zu unS sich befindet. Wir sollen
weder zu Lieb noch zu Leid des RegierungSrM)s als Vorort
etwas thun, sondern dessen Handlungen untersuchen und
beurtheilen wie der Große Rath jedes andern Kantons, und unsere
Instruktion ganz unabhängig dem Vorort gegenüber ertheilen.
Wenn wir nun diese Stellung unabhängig im Auge behalten,
so dünkt es mich, daß der Vorort nicht ohne Tadel über seine
Handlungsweise in den Aargauerwirren bleiben könne. Es ist
die Ausgabe deS Vororts, auf die Handhabung der BundeS-
artikel zu achten und dieselben vor Verletzungen zu wahren.
Wenn er in einer Beziehung diese Aufgabe erfüllt hat, so hat
er sie doch darm nicht erfüllt, daß er gegen die einseitige
Aushebung der Klöster von Seite Aargau's nicht protestirt hat,
denn diese stehen nicht unter der willkürlichen Verfügung der
Kantonalregierungen, sondern unter der Garantie des ganzen
Bundes. Dessen ungeachtet, Tit., will ich nicht einen Antrag
stellen, dem Vorort den Tadel auSzusprechen, sondern ich will
mich begnügen, meinen Antrag dahin zu stellen, daß der
Artikel 1 der vorliegenden Instruktion ausgelassen werde.

von Sinner, Oberstlieutenant. Der erste Redner hat
uns weitläufig und gründlich gezeigt, daß die Klöster nichts
mehr taugen, daß sie ein veraltetes Institut sind, welches feinen
ursprünglichen guten Zweck nicht mehr zu errreichen trachtet.
Ich glaube dieß auch und stelle daher den Antrag, unsere
Gesandtschaft dahin zu instruiren, daß sie auf Aufhebung des
Artikels 12 der BundeSakte antrage, womit dann dem ganzen
Uebel abgeholfen wird.

Fellenberg. Der heutige Gegenstand hat mehrere Seiten,

die man nicht unbeachtet lassen muß. Man bat auf die
gegenwärtigen Angelegenheiten Beispiele aus frühern Zeiten
und aus andern Ländern angewendet und wiederum behauptet.
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die Verhältnisse seien damals anders gewesen u. s. w. Man
sollte aber niemals nach dem Ergebniß einer Handlung auf deren
Rechtmâpigkeit schließen, sondern der Grundsatz sollte bei uns die
Norm machen. Blicken wir, — statt auf ältere Zeiten, auf die der
französischen Republik und des Kaisers Joseph zurückzugehen, —
auf den allerkatholischesten Theil Europa'S, auf Spanien, und sehen

wir, was sich dort in neuester Zeit zugetragen. Dort sehen wir,
wie sich ein ganzes großes katholisches Volk gegen Mönch- und
Klosterthum erhebt, wie sich ein ganzes Volk über die Laster,
welche es repräsentirt, über Trägheit, Faulheit und Unsittlich-
keit entsetzt, und die ganze öffentliche Meinung gegen solche
Znstitute ist. Diese öffentliche Meinung, wenn sie einmal über
einen Gegenstand ihr Urtheil gesprochen hat, ist nicht mehr zu
unterdrücken, man würde ihr und ihren Folgen vergeblich
widerstehen; sie hat ihren Grund, sie straft nicht, ohne daß man
schuldig befunden wird. Wer nun die gegenwärtigen Zeitumstände

beobachtet und aufgefaßt hat, der hat finden müssen, daß
auch in der Schweiz die öffentliche Meinung fast allenthalben
gegen die Klöster ist, und es hat sich darüber ein Urtheil
gebildet, das Niemand umändern kann. Die Klöster hatten frü-
herhin einen guten Zweck, und wir sind ihnen vielen Dank für
unsere gegenwärtigen aufgeklärten Zeitumstände schuldig. Sie
sind Ursache, daß sich ein großer Theil unseres Vaterlands in
solchem materiellen Wohlstande befindet, indem sie früherhin in
unwirthbaren Gegenden gelegen das Land anbauten, ihnen
haben wir es zu verdanken, daß die Wissenschaft nicht ganz un-
tergieng, sie waren es, welche früher wohlthätig auf ihre ganze
Umgebung wirkten. Gehen wir nun in den heutigen Tagen
hin, wo Klöster sind, gehen wir in die Freienämter, und sehen

dort, waS die Klöster gegenwärtig sind, so werden wir finden,
daß sie von ihrem ursprünglichen Zweck gänzlich abgefallen sind,
daß sie die gute Absicht der Stifter geschändet, daß sie sich selbst
den Stab gebrochen haben. Statt die eigentliche Religion zu
verbreiten, statt das Volk zu bilden, statt ihre materiellen und
geistigen Kräfte aus eine für das Land nützliche Weise zu
gebrauchen, befördern sie den Aberglauben, entfernen sie vollends
alle Bildung, stehen jeder Nationalentwicklung, jedem freien
Aufschwung des Geistes entschieden entgegen und leben der
Trägheit, der Sinnlichkeit und der Wohllust, befördernden
Bettel und suchen die arbeitsscheue, faule Klasse von Menschen

durch Brosamen an sich zu fesseln, die von der Herren
Tisch fallen. Solches Treiben der Klöster sollen wir nicht
unterstützen helfen, sondern wir sollen dahin trachten, dieselben

zu ihrem ursprünglichen Zwecke, nämlich der Nationalentwicklung
der Bildung und Erhebung des Volkes zurückführen.

Die Regierung von Aargau hat auch damit angefangen, und
hat bereits Fr. 500,000 zu Hebung der Schulen bestimmt, und
weitere Fr. 500,000 sollen folgen, sobald dieselben zu Pensio-
nirung der ausgetretenen Klostergeistlichen nicht mehr verwendet
werden müssen. Daß die Regierung des Kantons Aargau milde mit
den Klostergeistlichen verfahren ist, beweist nicht, daß dieselben
unschuldig sind, eine Regierung soll in solchen Angelegenheiten
Milde und Grvßmuth zeigen. Daß die katholischen Stände hier
nicht so urtheilen, daß das katholische Volk der Schweiz in der
Klofteraufhebung einen Angriff auf die katholische Religion sieht,
darüber muß man sich nicht verwundern, wenn man weiß, mit
welcher Entstellung ihnen die Klosteraufhebung und die
Handlungen der Regierung von Aargau zugekommen und bekannt ge-
macht worden sind. Sie sind darin irre geführt worden, und
die aufgeklärtern Regierungen sollten es sich zur Pflicht machen,
solchen Irrthum und solche Befangenheit durch Belehrung zu
heben. Man hätte es sich längst zur Pflicht machen sollen,
und es ist ein großer Fehler, daß As bisher nicht geschehen —
die ungebildeter», Theile unseres schweizerischen Vaterlandes
aufzuklären und ihnen die Wohlthat des Lichts und der Aufklärung
zu verschaffen. Wir haben dieß bisher versäumt, darum laßt
uns das Versäumte nachholen und ihnen zeigen, daß es nicht
die katholische Religion ist, welche Gefahr läuft, sondern daß
eS sogar im Interesse derselben ist, wenn der Sitz der Trägheit,

Dunkelkeit und Unsittlichkeit zerstört, und der ursprüngliche
Zweck der Klöster wieder in seinem Glänze restaurirt wird.
Tit., ich bin nicht Freund von dem Puissanciren, in das
unsere Gewalthaber so gerne verfallen möchten, sondern ich wünschte
vielmehr, daß Belehrung, Aufklärung und Ausbildung der

Nationalität an der Tagesordnung wären, und so dem
allgemeinen Vaterlande Dienste geleistet würden. Es ist nicht das
Volk, welches Unordnung, Aufruhr und Zwiespalt will, es ist
der Ultramontanismus, welcher von aussenher auf die Gemüther
einwirkt und dieselben verwirrt, gegen diese schützt nur Belehrung.

Man sagt uns, die Regierungen der einzelnen Kantone
seien der Souverän, und waS dieser beschlossen, das müsse
unterstützt werden. Ich kann diesem Grundsatze nicht so unbedingt
beipflichten. Wie viel Mißbrauch der Gewalt haben sich nicht
schon die Regierungen zu Schulden kommen lassen! Sollten wir
dann jeden Mißgriff derselben mit Waffengewalt zu unterstützen
gezwungen sein, nachdem wir in unserer Republik gesehen
haben, wie leicht man sich bei verschiedenen Gelegenheiten über
Gesetze hinweg gesetzt, die Verfassung verletzt und Gewalt für
Recht! gethan hat? Wir in unserm Kantone haben so viel, als
andere, ja vielleicht noch mehr Schutz und Schirm gegen
Gewaltschritte nothwendig, und da müssen wir uns hüten, durch
bloße Anwendung von Gewalt eine Regierung gegen den
gerechten Volkswillen in Schutz zu nehmen. Sollen wir es
den Kantonsregierungen überlassen, zu entscheiden, wenn sich

Kollisionen unter den verschiedenen Gewalten eines Staats
zeigen, sollen diese unser Richter sein? Hier ist eine der schwersten
Wunden unseres Vaterlandes, daß wir keinen Richter haben,
wenn Kollisionen unter den verschiedenen Gewalten entstehen,
und ich habe im Verfassungsrathe auf diesen Umstand, freilich
ohne Erfolg, aufmerksam geinacht. Tit., ich finde den ersten
Artikel der Instruktion eher zu eng als zu weit, und möchte
denselben allgemeiner stellen, weßhalb ich für den Artikel stimme
mit der Erweiterung, daß wenn es sich aus der Untersuchung
ergibt, daß der Zweck der Klöster nicht mehr der nämliche
gewesen, wie früherhin, derselbe wieder hergestellt, und die

Klostergüter wiederum zu ihrem ursprünglichen Zweck, zu
Aufklärung, Bildung und Beförderung deS Nationalfortschrittes
verwendet werden.

Funk. Nicht das Mitgefühl für das Schicksal der Klöster

sondern das Recht und die Pflicht der öffentlichen Meinung
bestimmen mich hier, das Wort zu ergreifen. Ich war auch

d einer der Wehrmänner, welche von ihrer Regierung aufgerufen
wurden, um Ruhe und gesetzliche Ordnung, welche so frevelhaft

gestört wurde, im Kanton Aargau wieder herzustellen. Ich
folgte dein Rufe gerne und rechne es mir zur Ehre, zu den

Wehrmännern gehört zu haben, welche für Recht und gute
Ordnung unter die Waffen traten, so wie ich mir eS seit 1831

jedesmal zur Ehre anrechnete, für unser Gemeinwesen unter
die Waffen gerufen zu werden, weil ich jedesmal für eine

gerechte Sache es gethan zu haben glaube. Aber im Kanton Aargau
ist Manches vorgefallen, waS mir nicht gefiel, und wenn mir
schon nicht in den großen Säälen der Umgang der Befehlshaber,

bei welchen man Verschiedenes zu vernehmen am meisten

Gelegenheit hatte, zu Theil geworden, so habe ich doch Manches
init meinen eigenen Augen gesehen und beobachtet, was Jene
nicht thun konnten, weil sie nicht unmittelbar mit den verschiedenen

Parteien und den Haushaltungen verkehrt haben. Ich
glaubte, beobachten zu sollen, und es sei mir erlaubt, den
Eindruck zu schildern, den dieser Feldzug in seinen verschiedenen

Perioden aus mich gemacht hat. Ich unterscheide namentlich
zwei Perioden, nämlich zwischen dem bewaffneten Aufruhr und
dem Klosteraushebungsbeschluß. Ich ehre unsere Regierung,
die unsere Truppen mit einer lobenswertben Geistesgegenwart
zusammenberusen, und ich ehre unsere Truppen, die diesem

Rufe auf eine solche Weise folgten. Wir marschirten, »zm Ruhe
wieder herzustellen und die gesetzliche Ordnung zu handhaben,
und waren in dieser Beziehung Hülfstruppen. Nachdem sich

aber die Ruhe wieder gefunden, die gesetzliche Ordnung hergestellt

war, die Nothwendigkeit also aufgehört hatte, werkthätig
mit den Waffen einzuschreiten, von diesem Zeitpunkte an hätten

wir nicht mehr verwendet werden sollen, unsere Eigenschaft als

Hülfstruppen hörte auf. Unsere Regierung wird es nicht wissen,

oder wenn sie es vernommen, so geschah eS nicht auf offizielle

Weise, daß wir von da an nicht mehr Hülsstruppen, sondern

Exekutionstruppen waren, und wenn Jemand gesagt, wir seien

noch immer Hülfstruppen gewesen auch in der letzte« Zeit, so

hat er nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe hier em Dekret



des Großen Rathes don Aargau in den Händen, es ist vom
21. Zenner 184! datirt, und dennoch geschah eö, daß Berner-
truppen noch am 12. Hornung im Solde standen. Zn diesem
Dekrete wird gesagt, daß die Ruhe und die gesetzliche Ordnung
wieder hergestellt sei, und zugleich den Truppen anderer Kantone
für ihr geschwindes Einschreiten gedankt. Wenn nun der Große
Rath des Kantons Aargau unterm 21. Zenner erklärt, die
Ruhe sei hergestellt, warum behält man uns dann fernerhin
unter den Waffen? Von diesem Augenblicke an war kein Grund
dazu mehr vorbanden, von diesem Augenblicke an waren wir
nicht mehr Hülfstrupven, sondern Erekutionstruppen für die

Vollziehung des Klofteraufhebungsbeschlusses, welchen ich im
höchsten Grade bedaure, und welcher in einer Zeit gefaßt worden,
wo Aufregung und Gereiztheit keine ruhige Ueberlegung
zuließen. Den 10. Zenner sollten Verhaftungen im Freienamt
vorgenommen werden, welches durch förmlichen Aufruhr vereitelt

wurde. Es fanden Auftritte, namentlich im Kloster Muri,
statt, die ich verabscheue, um so mehr, da ich die Leute
theilweise kennen lernte, und die ich keineswegs in Schutz nehmen
will. Den 12. gleichen Monats rücken die Aargauertruppen
in den aufrührerischen Ort ein, und den 13. wird der Klofter-
aushebungsbeschluß gefaßt. Damals hat man noch nicht gewußt,
ob die Klöster Theil genommen an dem bewaffneten VolkSauf-
ruhr, und noch jetzt ist es noch nicht zur rechtlichen Gewißheit
geworden, indem die Untersuchungen noch nicht zu Ende sind.
Zch bin freilich moralisch überzeugt, daß einige Klöster Theil
nahmen, vielleicht sogar Urheber waren an dem Verbrechen,
aber nicht alle sind schuldig. Hätte der Große Rath bloß die
schuldigen aufgehoben, so wäre er in seinem Rechte geblieben,
und Niemand würde sich über dessen Maßregeln beschwert haben.

Zm Kanton Aargau ist die Bevölkerung so ziemlich allgemein
der Meinung, daß einzelne Klöster an dxm Aufruhr thätigen
Antheil genommen haben, die öffentliche Meinung hat darüber
entschieden, aber ebenso hat sie darüber abgesprochen, daß nicht
alle Klöster Antheil genommen haben, und so ist die Ansicht
entstanden, baß die Regierung von Aarau die Religion gefährden

wolle. Es sind mir Vorgesetzte bekannt, die vor dem
Aufhebungsbeschlusse das Volk zur Ruhe und Ordnung
ermähnten und ihm sagten, daß keineswegs die Religion in
Gefahr sei; als aber der Aufhebungsbeschluß in seiner
Allgemeinheit bekannt wurde, gestanden sie mir, daß sie selbst nicht
wußten, woran sie waren, und was sie davon halten sollten.
Wenn ich etwas thue, so weiß ich, warum ich es thue, ich
gebe mir über die Gründe dafür Rechenschaft. So bat die
Regierung von Aargau nicht gebandelt, sie bat die Klöster
sämmtlich aufgehoben, ohne zu wissen, ohne untersucht zu
haben, ob sie sämmtlich schuldig oder nicht schuldig sind, und
dieß ist ein großer Fehler. Zn der Bundesurkunde sind die
Klöster garantiert, so wie auf der andern Seite die Sicherheit
und Selbstständigkeit der Kantone. Freilich soll die erstere
Garantie der letztern nachstehen, aber da muß zuerst bewiesen
sein, daß von allen Klöstern die Sicherheit des Gemeinwesens
gefährdet worden sei, und die Stände haben dieß zu
untersuchen. Sind Klöster ohne Grund aufgehoben worden, so haben
sie ein Recht aus Schutz, und dieser muß ihnen gestattet werden.
Da indessen der Antrag deS Regierungsrathes, wenn ich ihn
richtig verstanden habe, dem Gesagten nicht widerspricht, so

stimme ich dazu.

^Fortsetzung folgt.)
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vr. Schneider, Regierungsratb. Ohne die letztgesallene
Ansicht hätte ich vielleicht heute das Wort nicht ergriffen,
obwohl ich mir einige Notizen gesammelt habe; aber der Gegenstand

war bereits, sowohl geschichtlich als rechtlich hinlänglich und
besser erläutert, als ich es im Stande wäre. Dessen ungeachtet,

und wie gesagt, die letzte Rede veranlaßt mich, auch noch
das Wort zu ergreifen. Wie kam die Sache hieher? Der
Große Rath des Kantons Aargau erklärte nach stattgefundenen
Unruhen sämmtliche Klöster des Aargaus als aufgehoben. Einige
Kantone reklamirten dagegen und verlangten von Aargau
Zurücknahme dieses Beschlusses. Da aber derselben keine Folge
gegeben wurde, so verlangten dieselben Einberufung der
Tagsatzung, um Aargau zu Zurücknahme durch den Bund zu nöthigen;

und wir haben also zunächst zu untersuchen, ob Aargau
bei seinem Beschlusse inner den Schranken seines Rechtes
gehandelt habe. Sobald der Artikel 12 der Bundesakte angerufen
wird, so halte ich dafür, es sei zwischen den Klöstern des
Aargau's eine wesentliche Unterscheidung zu machen, namentlich
diejenige, daß die Bundesakte Art. 12 nur diejenige Klöster
beschlagen könne, welche bei der Annahme der Bundesakte rechtlich

bestanden haben. Nun ist dieses mit den Frauenklöstern
Gnadenthal und Baden nicht der Fall gewesen, indem dieselben
durch das aargauische Klostergesetz vom 29. Mai 1805 Art. 12
als rechtlich aufgehoben zu betrachten waren, und erst durch das
Gesetz vom 19. Dezember 1817 ihr Bestand rechtlich wieder
anerkannt wurde. Es kann daher der Art. 12 der Bundesakte auf
diese zwei Klöster keine Anwendung finden, und Aargau ist befugt,
sie unbedingt aufzuheben, selbst dann, wenn sich die Bewohner
derselben keiner gesetzwidrigen Handlungen schuldig gemacht
haben. Was nun den Art. 12 selbst anbelangt, so ist derselbe
zweier verschiedener Interpretationen säbig; nach der einen ga-
rantirt der Bund den Ständen die Klöster, daß er sie nicht
von Bundeswegen aufheben werde, nach der andern hingegen
gibt der Bund die Garantie den Klöstern, daß sie von den

Kantonsregierungen oder überhaupt nicht aufgehoben werden sollen.
Für die erstere Ansicht sprechen mehrere Umstände, namentlich,
daß die Bundesakte ein Vertrag unter den Kantonen und nicht
ein Vertrag mit den Klöstern ist; dann spricht selbst die
Geschichte des Art. 12 ebenfalls für diese Ansicht. Bekanntlich
hatte die helvetische Regierung im Juli 1798 den Klöstern die
Novizenausnahme untersagt und im September desselben Jahres
ihre Güter als Nationalgüter erklärt. Der erste und gefährlichste

Angriff auf'die Klöster ging somit von einer Central-
regierung aus; daher bewirkte der damalige Nunzius im 1.1803
ein Konkordat zwischen den paritätischen und katholischen
Kantonen, das namentlich den Zweck haben sollte, der allfälligen
faktischen Aufhebung der Klöster durch den Bund entgegenzutreten.

Im Jahre 1814 machte sich diese Besorgnis einer Cen-

tralverfügung wieder geltend, und zwar um so mehr, als durch
die neuen Kantone die Zahl der resormirten Kantone das
Uebergewicht erhielten; daher verlangte der Nunzius in sei
ner Note vom 7. Mai, es möchten die Klöster unter die
Protektion der Kantone gestellt werden, wie vor 1798. Nun
bestand diese Protektion vor 1798 hauptsächlich darin, daß
die Kantone den einzelnen Kantonen den Schutz gewahrten,
daß ohne die Einwilligung der betreffenden Kantonsregierung
die Klöster in ihrem Kantone nicht aufgehoben werden können.
In diesem Sinne wurde dann auch bei der Reformation
gehandelt; die einzelnen Kantone hoben die Klöster auf, ohne daß
der Bund dagegen reklamirte. Es war also die Furcht vor
einer wiederholten helvetischen Centralverfügung, welche den
Art. 12 diktirte. Nach der andern Ansicht wäre der Art. 12
aber dahin zu verstehen, als hätten die einzelnen Kantonsregierungen

auf einen Theil ihrer Souveränetätsrechte zu Gunsten
des Bundes Verzicht geleistet, so daß sie dieselben, ohne
Einwilligung des Bundes, von sich aus nicht mehr aufheben
können. Von dieser letztern Ansicht geht die regierungsräthliche
Instruktion aus; und angenommen, daß dieselbe die richtige
sei, so gilt jedenfalls hier der allgemeine Grundsatz, daß in
zweifelhaften Fällen die Bundesakte immer mehr zu Gunsten
der Souveränetät der Stände als des Bundes auszulegen sei,
daher haben auch St. Gallen und Luzern, ohne Einfrage bei
der Tagsatzung, Klöster aufgehoben, von welchen keine staats
gefährliche Umtriebe bekannt waren. Jedenfalls ist der Art. 12
dem Art. 1 des Bundes untergeordnet, nach welchem letztern
den Ständen die Freiheit, Unabhängigkeit und Sicherheit garan-
tirt ist. Zeigen sich daher die Klöster als Institute, welche die
Freiheit und Selbstftändigkeit der Kantone gefährden, so können
sie auch von den Ständen ausgehoben werden. Die Klöster
befinden sich alsdann ungefähr im nämlichen Falle, in welchem
sich ein bernischer Staatsbürger befinden würde, wenn derselbe,
wegen begangenen Raubes oder Todtschlags verpaßtet, vor
die Tagsatzung treten und, gestützt auf die bernische Versassung,

welche von der Tagsatzung garantirt worden ist, und aus
die darin ausgesprochene Garantie der persönlichen Freiheit, die
Loslassung aus der Gefangenschaft verlangen wollte. Jedenfalls
kann ich die vom letzten Redner ausgesprochene Ansicht nicht theilen,

welcher die Klöster, hinsichtlich ihrer Rechte, den souverän«.
Stände vor dem Bunde gleich- und gegenüberstellen will. Eine
solche Auslegung würde das oberste Prinzip unseres Bundes-
Vertrages gänzlich zerstören. Die Hauptfrage bleibt also die
jenige, ob die Klöster gegen die Freiheit, Unabhängigkeit und
Sicherheit des souveränen Standes Aargau intriguirt haben.
Ich glaube ja; aber ich glaube auch, dieses sei nicht an uns zu
untersuchen, so wenig, als es am Bunde liegt, eine solche Unter
suchung vorzunehmen. Hebt der Bund aber eine solche Unterm
chung an, so wird dadurch daS Prinzip der Kantonalsouveränetäi
in seinen Grundvesten erschüttert, und ich sehe alsdann nicht
vor, wo die Grenzen solcher inkompetenten Einmischungen von
Seite des Bundes gefunden werden sollten. Die Konsequenzen
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wären höchst gefährlich. Nach meiner Ansicht steht dem Kanton
Aargau emzig die Kompetenz zu, über obige Frage zu entscheiden.

Aargau hat sie besahend beantwortet, und wir müssen

diese Bejahung alâ ein kompetentes Urtheil anerkennen. Man
sagt freilich, Äargau hätte gegen die einzelnen Individuen oder

gegen die betreffenden Korporationen gerichtliche Untersuchung
einleiten sollen. Darin liegt aber eine Begriffsverwechslung.
Vergehen von ganzen Korporationen können vor Gerichten nicht
behandelt werden, und ich berufe mich deßhalb auf den berühmten

Rechtsgelehrten Savigny, der sich in seinem Systeme deS

römischen Rechtes folgendermaßen ausspricht: „Korporationen
können durch den einseitigen Willen des Staates wider den

Willen der Mitglieder aufgehoben werden, wann sie der Sicherheit

oder dem Wohle des Staates nachtheilig werden. Dieses
kann geschehen bei ganzen Klassen von Korporationen, deren

Thätigkeit eine gefährliche Richtung genommen hat, also

vermittelst einer gesetzlich aufgestellten, allgemeinen Regel, außerdem

auch durch einen politischen Akt." — Ich denke, daS Urtheil
dieses Rechtsgelehrten werde genügen. Gesetzt aber, es wäre

an uns, zu entscheiden, ob sich die Klöster einer solchen

staatswidrigen gefährlichen Richtung schuldig gemacht haben, so könnte

ich schon heute hier diese Entscheidung bejahend beantworten
helfen. Wir müssen namentlich nicht vergessen, daß die Klöster
sich schon frühzeitig der bischöflichen Jurisdiktion zu entziehen

wußten, daß sie direkte unter dem Nuntius und unter Rom
stehen. Wir dürfen nicht vergessen, daß diese Nuntien, seit sie

im Jahre 1570 beständig wurden, als italienische Fremdlinge
stetS im Interesse Rom's und gegen die Interesse des ihnen

fremden schweizerischen Staates gewirkt haben. Den Nuntien
haben wir namentlich die blutigen Religionskriege zu verdanken,
daher wurde, nach der letztern Villmergenschlacht der päbstliche

Nuntius selbst von dem erzkatholischen Luzern fortgejagt. Diese
Nuntien wirken auch hauptsächlich durch die unter ihnen
stehenden Klöster, und es ist Ihnen gewiß Allen bekannt, wie

vom Jahre 1815 an bis 1827 die Klöster des Aargau's eine

systematische, prinzipgemäße Opposition gegen das alte eidsge-

nössische Staatskirchenreckt geltend machten, während eS sich

um die bischöflichen Konkordatsverhandlungen handelte. Es ist

Euch auch bekannt, wie sehr von Seite der Klöster gegen
die Verfassungsrevisionen im Jahre 1850 und 1851 offen und

geheim agirt wurde. Den Klöstern und ihrem Treiben haben

wir es auch hauptsächlich zu verdanken, daß, wegen der

unschuldigen Badener-Konferenzartikel, an verschiedenen Orten
Unruhen ausbrachen, und, was noch schlimmer ist, fremde
Einmischung stattfand. Von den Eidverweigerungen der Geistlichen
im Aargau, im Jura und im Kanron Glarus und ihren Folgen

will ich gar nicht einmal sprechen; aber Thatsache ist es,
daß im Jahre 1855 die Klöster des Kantons Aargau Geld
spendeten, um Unruhen zu bezwecken; Thatsache ist eS, daß die

letzten Unruhen hauptsächlich von ihnen ausgiengen, daß sie

Pulver und Blei lieferten, ihre Knechte in Kampf sendeten,
und selbst einige Klostergeistliche sich an die Spitze aufrührerischer
Rotten stellten. Ucberhaupt haben sie nie eine Gelegenheit
versäumt, Religionsgefahr zu predigen, ftaatszweckwidrige Petitionen

auszufertigen, solche Flugschristen zu verbreiten, und
jedesmal, wenn irgend eine Bewegung eintraf, sah man sie Kon-
ventikel abhalten und Sendboten hin- und hersenden. Ihre
staatSgefährliche Tendenz ist mir daher so klar, alS der Tag.
Noch mehr, sie haben sich an die Spitze eines gefährlichen
Vereines gestellt, dem sie den unschuldigen Namen „katholischer
Verein" gaben. Der Vorstand dieses Vereins ist zu gleicher
Zeit Vorstand sämmtlicher schweizerischer Benediktinerklöster;
es ist der Abt Cölestin in Einsiedlen, der letzthin ebenfalls eine

Verwahrung gegen die Aushebung der Klöster an den Vorort
gelangen ließ. Von diesem Abt erzählt man gar manches
Histörchen. Ich besitze aber hier ein Aktenstück von ihm, das

vielleicht der Versammlung wenig bekannt sein wird, das aber

geeignet ist, die ganze Tendenz dieser Leute in's wahre Licht zu

stellen. Dieses Aktenstück ist ein von ihm geschriebener Nachtrag

zum Entwürfe des katholischen Vereines in der Schweiz
und findet sich abgedruckt in Rkeinwalds ^ota Instmioo vnole-
àkNica, Jahrgang 1855. Ich will einen Theil davon ablesen
und wünsche geneigtes Gehör. Er sagt: „Jeder Verein, der

.große Resultate bewirket, hatte, wie diese Resultate zum Heil

oder Verderben waren, entweder große Heilige oder mächtige
Bösewichter an der Spitze. So stand an der Spitze derer, welche
die Albigenser bekriegten, der heilige Dominikus, an der Spitze
derer, welche den stolzen Solimann bei Korfu besiegten, stand
der heilige Pabst Pius V., an der Spitze des Freimaurerver-
eins, der wie ein Donnergewitter 1780 den Thron und den
Altar umwarf, stand der mächtige Herzog von Orleans, und
an der Spitze der Revolution von 1850 sein Solm, Männer
des wegen Ruchlosigkeit so berüchtigten Hauses Orleans." —
Man hat gesagt, Frankreich würde uns Noten senden, ich würde
in diesem Falle darauf antragen, dem König der Franzosen
dieses Aktenstück als Antwort einfach zu übermachen, damit er
daraus entnehmen möge, für was für Leute er sich verwendet.
Doch ich fahre in der Ablesung fort. — „In gegenwärtigen
Bedrängnissen können nur große Resultate die Christenheit
retten. Da unser Verein alle Katholiken in der Schweiz, und
wenn es nach Wunsch und Bedürfniß gienge, gar alle Katholiken

umschlingen sollte, so müssen wir ebenfalls einen Heiligen
an der Spitze haben, einen Mann des Glaubens und Gebets, durch
Wunderthat bekannt. Da kein solcher bekannt ist, als der Fürst
von Hohenlohe, so glaube ich, die Direktion sollte ihn bitten,
mit seinem Gebet und Räthen an die Hand zu gehen." —Nun
kommt ein wichtiges Passage, bei dem man nicht vergessen darf,
daß in Oesterreich noch die Josephinische Gesetzgebung in Kraft
steht, welche Rom und den Klöstern ein Dorn in den Augen

"7 »Durch ihn könnte die ganze österreichische Monarchie
für diesen Verein gewonnen werden. Durch ihn würde
vielleicht Gott offenbaren, wie das Geschäft, die Christenheit von
der äussern Herrschaft des Satans zu befreien, müßte
angefangen werden, wo man anfange, was für Laster, und wie
solchen zu begegnen sei. — ES scheint die Ehre, das christliche
Volk vom äussern Drang der Fürsten dieser Welt zu retten,
sei dem heiligen Vater nicht vorbehalten." — Tit. Sie sehen selbst,
der Pabst ist diesen Leuten nicht katholisch genug. In diesem
Aktenstück, dessen Aechtheit nicht bezweifelt wenden kann, liegt
die staatsgefährdende Tendenz klar vor den Augen, sie giltet
nicht bloß der Schweiz, sondern selbst dem mächtigen Oesterreich.

Der katholische Verein bat unter dem Einflüsse des
Nuntius seinen Hauptsitz in den Klöstern von Einfiedeln, Muri
und Wettingen. In seinen Statuten hat er die nämlichen
Grundlagen, wie der im Jahre 1827 in Belgien gestiftete ka-
tholsiche Verein, welcher bekanntermaßen durch seine Umtriebe,
durch das erhobene Geschrei der Religionsgefahr im Jahre 1850
hauptsächlich die Trennung Hollands von Belgien bewirkte. Er
setzte dort die rothe Freiheitsmütze auf und predigte wie jetzt
in der Schweiz, und namentlich im Kanton Luzern, die reine
Demokratie. Ueberhaupt muß ich hier noch auf eine Aednlich-
keit aufmerksam machen. Ihr Prinzip ist überall das der
Trennung. In Belgien ist ihnen dieselbe gelungen, in Rheinpreußen
nnd Westphalen haben sie bisher vergeblich darauf hin gearbeitet.

Polen ist aber das Opfer ihrer TrennungSintrigue geworden.

Solist es bei uns. In St. Gallen haben sie die Einheit

des Staatsprinzips gefährdet. In Glarus, im katholischen
Jura und im WalliS haben sie die Trennung gesucht, und
bekanntermaßen hat der letzte Aargauer Aufruhr keinen andern
Zweck, als einen katholischen Kanton Aargau zu gründen. Tit.,
ich achte und schätze die katholische Religion, und ich kalte
dafür, daß wir uns hüten sollen, ihr zu nahe zu treten; wir
sollen den Gefühlen und Ansichten unserer katholischen Brüder
alle Rechnung tragen. Aber was ich fürchte, sind die römischen
Intriguen und Anmaßungen, welche von jeher in offenem und
geheimem Widerstreit mit jeden wohlgeordneten StaatSeinrichtun-
gen waren. Wir sollen, und wir sind es unserer Selbstständigkeit
schuldig, diese fremden Einflüsse von unS abhalten, und diese
hen Staat auflösende und zerstörende Elemente aus dem Staatskörper

ausstoßen, wenn wir denselben nicht unterliegen wollen.
Wenn daher der Kanton Aargau die Organe aufgehoben bat,
durch welche diese staatsgefährdenden Prinzipien immerfort von
neuem dem Volk eingeimpft wurden, so hat Aargau der
Eidgenossenschaft einen Dienst geleistet. Es giltet 1>ier, täuschen wir
unS nicht, ichts weniger, als der Erhaltung unserer neuen
Verfassungen und volksthümlichen Einrichtungen, der Selbstkerr-
lichkeit des Staats gegenüber der Bevogtung durch ein Kloster-
und Nuntienregiment. Ich stimme zum Artikel I.
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von Er lach. Ich habe Niemanden gehört, der die im
Artikel 1 der Instruktion aufgestellten Grundsatze bestritten hätte,
und ich halte es für meine Pflicht, meine Uebereinstimmung
damit offen auszusprechen. Der Artikel l der Bundesurkunde
ist der erste und wichtigste Punkt in derselben, er garantirt die

Seldstständigkeit und Sicherheit der einzelnen Kantone und ihrer
Regierungen; wenn daher auch im Artikel 12 die Klöster
garantiert sind, so kann diese Garantie nur so verstanden werden,

daß durch dieselben die Sicherheit der Regierung nicht
gefährdet wird. Wäre der Artikel 1 der Instruktion nicht
vorgeschlagen worden, so würde ich auch der Meinung sein,
einen solchen, der sich von selbst versteht, nicht in die Instruktion

aufzunehmen. Nun ist er aber vorgeschlagen, und würde
er eliminirt, so wäre man zu der Ansicht berechtigt', und es

hätte den Anschein, als huldigte der Große Rath von Bern
dem darin ausgestellten Grundsatze nicht. Ich hätte freilich
einige Modifikationen in der Redaktion gewünscht, indessen
stimme ich doch zu dem Artikel, wie er vorgeschlagen ist.

Kasthofer, Regierungsrath. Die verschiedenen Fragen,
die sich hier über Bestrafung von Korporationen, Aushebung
von durch die Bundesakte garantierten Znstituten, über das
Interventionsrecht einzelner Kantone ohne eidgenössische Leitung
aufwerfen, werden zu beantworten noch unendlich schwieriger,
wenn man dem Benehmen der Regierung von Aargau unbedingt

Recht giebt. Es könnte wiederum zur Folge haben, waS

wir schon früher zu unserm Leidwesen gesehen Haben, daß sich

ein katholischer Vorort bildet, und daß wir zwei Tagsatzungen
haben. Darum hüten wir uns, hier auf einseitige Weise zu
Werke zu gehen. Was soll geschehen, wenn sich zwei Parteien,
jede beinahe gleich stark, entzweit haben, soll man die eine oder
andere unbedingt unterstützen? nein, Tit., wir sollen zur
Vermittlung unsere Zuflucht nehmen und die gereizten Gemüther
zu versöhnen suchen. Ich bin nicht Freund vom juà-milwu,
welches zwischen schwarz und weiß, zwischen schlecht und gut
versöhnen will aus Unkosten des Rechts, ich liebe keine

Vermittlung, wenn Grundsätze der Versassung verletzt, wenn die

Preßfreideit beeinträchtigt, wenn die Redefreiheit beschränkt
wird. Hier ist keine Aussöhnung möglich, sondern nur strenge
Handhabung des Grundsatzes denkbar, wenn auch dabei die

Regierung zu Grunde gehen sollte. Man muß für das Volk
sorgen, dieses stirbt nicht, und ich will lieber, daß eine
Regierung gestürzt werde, als daß die Vorrechte des Volkes,
Preßfreiheit, Vereinsrecht u. s. w., mit Wissen und Willen
angetastet werden. Man hat hier gesagt, der Artikel 12 über
die Garantie der Klöster sei nicht aus Schweizerboden gewachsen,
er sei ein Werk des Ultramontanismus, er sei ein fremdes
Produkt. Tit., ist die katholische Bevölkerung nicht aus
Schweizerboden gewachsen sind die Katholiken keine Schweizer? wohl
sie sind es, wie wir, nnd doch halten sie an dem Institut der
Klöster als an einein Glaubensartikel. Freilich sind in der
Schweiz nur ungefähr 890,009 Katholiken und über 1,300,000
Reformirte; können wir aber diese 800,000 Katholiken eine frevelhafte

Minderheit nennen, wenn sie ihre Ansichten vertheidigen?
Nein, Tit., da sollen wir zu vermitteln, und durch unser
Betragen, durch Duldsamkeit, Gerechtigkeit und brüderliches
Entgegenkommen sie zu überzeugen suchen daß nicht Religions-
unterschied unsere Schritte leite. Herr Funk hat Ihnen gezeigt,
daß im Aargau ein Terrorismus geherrscht habe, ich verabscheue

diesen, und wenn auch Calvin dadurch eine Republik
begründet und der resormirten Religion Eingang verschafft hat,
so wird wohl Niemand dessen Benehmen befolgen und ihn, der
Andersdenkende verbrennen ließ, als Beispiel aufstellen wollen.
Was können wir hier thun? nichts anderes als vermitteln,
wenn wir nicht die Schweiz in unabsehbares Elend stürzen

wollen, nichts anderes als den katholischen Bevölkerungen
zeigen, daß wir keine bösen Absichten gegen ihre Religion
haben, nichts anderes als höchstens durch freundliches
Entgegenkommen und durch Belehrung sie zu überzeugen suchen, daß
die Eristenz der Klöster mit der Sicherheit des Staats nicht
bestehen könne. Es wird doch Niemand dem Kanton Waadt
nachsagen können, daß er ein Pfaffenfreund sei, und doch hat
er seine Instruktion nicht in billigendem Sinne für die Regierung

von Aargau abgefaßt. Bin ich etwa Aristokrat oder i

Pfaffenfreund? Das wird mir wohl Niemand nachreden dürfen,

obschon meine Person schon oft Gegenstand von Verdächtigungen

und Verfälschungen gewesen war. Ich habe während
40 Jahren hoffentlich hinlänglich bewiesen, daß ich liberal bin,
und wenn ich schon öfters nicht im Sinne der Majorität stimme,
geschieht es darum, weil ich es für Pflicht halte, meine
Meinung unbedingt und offen auszusprechen und nicht hinter dem
Berge zu halten. AuS den angegebenen Gründen habe ich nicht
zu dem Artikel I der vorgeschlagenen Instruktion und überhaupt
nicht in deren Sinne gestimmt, sondern einen eigenen Antrag
gestellt, der freilich in der Minderheit blieb. Ich weiß nicht,
ob es der Fall ist, denselben hier noch einmal zu reproduziren
und vorzulesen. Ich weiß wohl, daß ich auch hier in der
Minderheit bleiben werde, dennoch aber will ich mich nicht
scheuen, meine Meinung offen auszusprechen, und schließe daher
gegen den Artikel 1 und gegen die vorgeschlagene Instruktion
und will, wenn es Ihnen beliebt, meinen im Regierungsrath
gemachten Vorschlag als Antrag ablesen lassen.

Herr Landammann liest denselben, welcher folgendermaßen

lautet, ab:
1) Jede fremde Intervention in der Klosterangelegenheit zurück¬

weisen.

2) Zu jeder freundlichen Vermittelung der Kantone Hand
bieten.

3) Im Grundsatz den §. 12 der Bundesakte für verbindlich
anerkennen, wenn nicht:

s. die Auflösung der Klöster in Folge freiwilliger Entschlüsse
der Konventualen, oder

b. mit Beistimmung der katholischen Bevölkerung der betref¬
fenden Kantone, oder endlich

e. in Folge staatsgefährlicher durch Thatsachen erwiesener
Verbindungen der betreffenden Klosterkorpo.rationen
stattfindet.

4) Im Falle der in Folge a., d. oder e. §. 3 erfolgten Auf¬
hebung von immediate« Klöstern, soll die Bestimmung der
künftigen Verwendung des Eigenthums derselben nur in
Folge von Unterhandlungen mit dem Oberhaupt der
römisch-katholischen Kirche erfolgen.

5) Die Gesandtschaft wird dahin wirken, daß der §. 4 des
bestehenden Bundesvertrags, welcher das Interventionsrecht
ansieht, im Geiste der großen Mehrheit der Verfassungen
der Kantone modifiziert und demnach die Rechte des
Schweizervolkes nie durch solche Interventionen gefährdet
werden.

von Tillier, Regierungsrath. Wäre nicht die letzte Rede
gehalten worden, ich hätte mit keinem Worte die Versammlung
aufgehalten; so sei es mir aber erlaubt, die große Mehrheit
des Regierungsraths zu vertheidigen und namentlich deßwegen,
weil ihm der Vorwurf der Unduldsamkeit gegen unsere katholischen

Mitbrüder gemacht worden ist. Dieser Vorwurf ist
unbegründet, denn niemals hat sich weder der Regierungsrath,
noch der Große Rath, noch das bernische Volk unduldsam
bewiesen. Ich glaube, daS bernische Volk zu kennen, es ist nicht
ein Volk, welches, weil es zum größten Theil reformiert ist,
deßwegen gegen Andersdenkende intolerant wäre, nein, es ist
christlich gesinnt, es ist duldsam, und es hat dazu schöne
Beweise geleistet. Ich will nicht auf die Vorzeit zurückgehen, um
Beispiele zu citiren, aber an die Zeit will ich erinnern, wo ein
Theil der innern Schweiz und namentlich die kleinen Kantone
mit fremden Truppen überzogen waren, wo durch die Gefechte
eine Menge Kinder elternlos wurden, wo Unterstützung der
Hülflosen nothwendig war; wo wendete man sich damals hin,
wendete man sich nur an die katholischen Kantone, sprach man
nur diese um Hülfe für die armen Hülflosen Kinder an? nein,
Tit., man wendete sich auch an das reformirte Bern, und es
zeigte sich solchen Zutrauens würdig und nahm eine bedeutende
Zahl dieser Kinder auf, erzog sie liebevoll, ließ sie in ihrer
eigenen Religion unterrichten, ohne Engherzigkeit und
Unduldsamkeit, und sendete sie nachher in ihre Heimath zurück. Ist
dieß ein Beispiel, das für Intoleranz spricht? So sehe ich
nicht ein, daß dem katholischen Glauben durch die vorgeschlagene



Instruktion zu nahe getreten wird, weil ich die Klöster nicht
als eine nothwendige Eigenschaft des Katholicismus halte. Zn
unserm Kantone haben wir über 40,000 Katholiken, und doch
bade ich noch niemals gehört, daß sie deßwegen nicht Katholiken
seien, weil wir keine Klöster haben, daß sie unzufrieden seien,
daß sie deßwegen ihre Religion gefährdet glauben. Es ist heute

,»'l) und contra geredet worden, die Einen wollten das Benehmen

Aargau's mißbilligen und die Klöster wenigstens theilweise
wiedereinsetzen, die Andern dagegen bestritten beides. Tit., es

handelt sich heute nicht darum, ob die Klöster veraltet, ob sie

aufgehoben bleiben oder wieder eingesetzt werden sollen, ob.

Aargau wohl oder übel gethan; sondern es handelt sich einfach
darum, ob Artikel t der Bundesverfassung, in welchem die

Eristenz der Kantone garantiert ist, oder Artikel 12, in welchem
die Klöster garantiert sind, den Vorzug haben soll. Wir sagen

nicht, daß die Klöster gefehlt haben und aufgehoben bleiben sollen,
wir sagen aber auch nicht, daß die Regierung von Aargau ge-
fehlt habe, und die Klöster wieder hergestellt werden sollen,
sondern wir sagen einfach: wenn die Klöster sich mit der Existenz
und der Sicherheit einer betreffenden KantonSregierung nicht
vertragen, so kann von der Garantie der Klöster keine Rede
mehr sein, indem gewiß die Garantie des Gemeinwesens eines
KantonS den Vorzug hat vor der Garantie der Klöster, so daß
der Artikel 12 dahin fällt, wenn er sich mit Artikel 1 nicht
verträgt und in Widerspruch zu stehen kommt. Da appellire
ich nun an die gesammte Eidgenossenschaft, ob dieß nicht
auch ihre Meinung sei, und ich hätte erwartet, man wäre
mit solcher Ansicht einverstanden. Wenn es sich dann später
darum handelt, über die von Aargau getroffenen Maßregeln
zu urtheilen, dann wird es der Fall sein, zu untersuchen,
ob die Gründe, welche dieser Kanton zu seiner Vertheidigung

anbringen wird, hinlänglich sind, und dann wird eS

sich darum bandeln, dieses unter dem heute auszusprechenden
Grundsatz zu ftebsumiren. Es ist eine Meinung gefallen, die
Gesandtschaft solle zu Aufrechthaltung deS Artikels 12 instruirt
werden; daS ist etwas wunderbar, daß man zu Aufrechthaltung
dieses Artikels, nicht aber des viel wichtigern Artikels l der
Dundesakte den Auftrag geben soll. Die Aufhebung eines
Klosters und die Competenz dazu ist eine ziemlich schwierige,
ja schwierigere Frage, als man- bei'm ersten Anblick glaube»» >

sollte. ES fragt sich: was versteht man unter Aufhebung eines '

Klosters, und was versteht man unter der Garantie der Klöster?
Ich könnte über das Dasein des Art. 12 auch etwas erzählen
und über sein Dasein näher eintreten. Der germanische
Bundeskörper hat sich wohl gehütet, solche Bestimmungen in seine
Bundesakte aufzunehmen, und hat den Vundesmitgliedern darin
freiere Hand gelassen, als unsere Kantone haben. Ich wiederhole

noch einmal, Tit.: wenn ich eintreten wollte, ich könnte
verschiedene Auskunft geben; so aber will ich nichts davon
bemerken, denn ich rede nicht gerne mehr, als ich muß. Unter
der Helvetik wurden die Klostergüter als Nationalgut erklärt,
und da glaubte man, dieselben seien so viel als verloren'. Aber
schon unter der Helvetik sah man ein daß das Volk theilweise
an lenen Instituten hange, und so kam es, daß die Klöster
sakrisch wieder eingeführt wurden. Unter der Mediation schwieg
der Bund. Später, als die Schweiz wieder einigen Anspruch
auf Freiheit machen konnte, hat man geglaubt, es sei
zweckmäßig, dafür zu sorgen, daß der ursprüngliche Zweck der
Klostergüter nicht willkürlich abgeändert, das Vermögen von den
einzelnen Kantonen behändigt und zu beliebigen Zwecken
verwendet werden könne. Man wollte nicht, daß die Eebäulich-
keiten zu Casernen, und daS Vermögen zu Vieh- und Pferde-
prämien verwendet werde. Dagegen wird auch jetzt geeifert
und biSdahin mit Unrecht, denn man kann nicht sagen, daß
dw Regierung von Aargau das Vermögen der Klöster ihrem
ursprünglichen Zwecke zuwider gebrauchen wolle, und vielleicht
dat sie mehr in der Form als in der Sache selbst gesündigt.
Da es sich aber letzt nicht darum handelt, sondern die Instruktion

bloß Dahin geht, daß man die Garantie der Existenz der
einzelnen Kanrone und der Schweiz selbst für wichtiger halte,
als die Eristenz der Klöster, so stimme ich einfach zum Antrage
des ReglerungSrathes.

Mxreau. Die Frage, womit Sie sich beschäftigen, ist
ein? Frage des politischen und religiösen Rechtes zugleich. Ich

überlasse die Anschuldigungen von Aristokratie, Ultramontanismus
und Reaktion Denjenigen, welche sie sich erlaubt haben; allein
als Katholike muß ich Denjenigen wohlverdiente Lobsprüche er-
theilen, welche sich auf einen andern Boden gestellt haben. Ich
verwerfe den Theil der Instruktion, die Ihnen vorgelegt ist,
auS Gründen, die ich auseinander setzen will. Durch die
Annahme desselben würde der Artikel 12 der Bundeöakte unter die
Abhängigkeit von dem Artikel 1 gestellt. Dieß darf nicht sein.
Zn diesem Vertrage sind zwei Prinzipien enthalten. Durch
den ersten Artikel werden die 22 Kantone als souverän erklärt;
sie haben das Recht, über ihre innere Sicherheit!zu wachxn.
Durch den Artikel 12 ist die Erhaltung der religiösen
Korporationen zunächst unter die Garantie der Kantone gestellt, dann
unter die eidsgenössische Garantie. Sind diese zwei Prinzipien
feindlich? Ist ihr Bestehen neben einander nicht möglich? Ich
beantworte diese erste Frage verneinend, die zweite aber
bejahend. Es ist wahr, die Kantone sind souverän, allein sie haben
eine Obliegenheit zu erfüllen, nämlich die durch den Pakt
ausgesprochenen Prinzipien zu erfüllen. Nun ist die Rede von
Demjenigen, waS der Artikel 12 enthält. Weil die Regierung
von Aargau von sich aus die Säkularisation aller Klöster
ausgesprochen hat, die sich auf ihrem Boden befunden, hatte diese
Regierung das Recht, zu handeln, wie sie gehandelt hat'^ Nein,
denn der Artikel 12 verbot es ihr. Zu Gunsten dieser Maß.
regel kann man keineswegs den ersten Artikel allein anrufen,
und aus dem Artikel 12 kann man keineswegs den Schluß
ziehen, daß eine Kantonsregierung das Recht habe, allein die
Unterdrückung einer religiösen Korporation auszusprechen, und
noch weniger die aller derjenigen, welche sich auf ihrem Gebiete
befinden. Es genügt, diesen Artikel 12 wörtlich anzuführen:
„Der Fortbestand der Klöster und Kapitel und die Erhaltung
ihres Eigenthums, so weit eS von den Kantonsregierungen ab-
hängt, sind gewährleistet." Dieser Ausdruck, so weit es u.s w.
abhängt, umfaßt die Autorität einer andern Behörde, als di,
Kantonalbehörde, welcher diese Korporationen unterworfen sind,
und von welcher sie abhängen; diese Behörde ist, wie einer der
Herren Präopinanten gesagt hat, der Pabst, der das Recht hat, die
religiöjen Korporationen ohne die Mitwirkung der Regierungen
aufzulösen, während die Regierungen eS nicht haben, solches
ohne die Mitwirkung des Pabstes zu thun. Wenn die Umstände
von der Art sind, daß sie das Bedürfniß der Auflösung einer
religiösen Korporation fühlbar machen, so muß dieß der Gegenstand

eines Vertrages zwischen der Regierung und dem heiligen
Stuhle sein, und es ist kein Zweifel, daß man sich verstehen wird,
wenn, hinreichend starke Rücksichten vorwalten, um diese Auf-
Hebung zu begründen. Auf diese Weise ist aber Aargau nicht
verfahren; eS hat einen Beschluß ex.-àupto einzig von sich
aus gefaßt, und durch sein Dekret vom 13. Jänner hat eS alle
Klöster auf seinem Gebiete mit dem Bannfluche belegt, und
ohne die moralische Unterstützung unserer Truppen wäre dieses
Dekret nicht erlassen worden. Wenn die Berner Milizen nicht
als Exekutionstruppen dahin geschickt wurden, so hat man nichts
destoweniger einen großen Fehler begangen, sie unter daS aar-
gauische Kommando zu stellen, und dieser Fehler hat dazu bei»-

getragen, dieses bedauerliche Resultat herbeizuführen. — Nach
dem Artikel 12 wäre selbst die Tagsatzung nicht kompetent, allein
die Aufhebung der Klöster auszusprechen, die gesetzlich nur in
Folge von Unterhandlungen mit dem heiligen Stuhle geschehen
kann. Ich will über den Grund der Frage nicht mehr sagen.
Ich will mich darauf beschränken, die der, Klöstern gemachten
Vorwürfe von der Hand zu weisen. Sie sind keineswegs
gerechtfertigt. Die lange Verzögerung der Regierung Aargau's,
ihre erläuternde Denkschrift einzusenden, und die sie zu geben
versprochen hat, hat in Gegenwart der Verwickelungen, in
welche die von ihr getroffene Maßregel die ganze Schweiz
geworfen hat, eine große Bedeutung, und man kann daraus
abnehmen, daß die Anschuldigungen, deren Gegenstand die aar-
gauischen Klöster sind, keinen Grund haben, und daß die
Maßregeln dem öffentlichen und religiösen Rechte zuwider laufen.
Aus allen diesen Rücksichten verwerfe ich mit voller Ueberzeugung

den ersten Artikel der Instruktion.
Neu ha us, Schultheiß. Obschon ich gerne kurz sein

möchte, so weiß ich doch nicht, ob es mir möglich sein wird,
indem es mir nothwendig scheint, meinen Eingangsrapport in



einigen Punkten zu vervollständigen. Zch habe in dieser
Umfrage mehr oder weniger richtige historische Anwendungen
gehört; es ist aber heute wenig daran gelegen, ob Kaiser Joseph
durch die Aufhebung der Klöster in Oesterreich gut gethan habe
oder nicht, denn die Lage ist nicht die nämliche, da der Kaiser
von Oesterreich durch keine Bundesakte gebunden war, sondern
als Alleinmeister handeln konnte nach Gutfinden. Das nämliche
Verhältniß war bei der französischen Republik. Ferner wurde die
Frage weitläufig behandelt, ob die Klösterausgeartet seien, ob sie sich

von ihrem ursprünglichen Zweck entfernt haben, ob sie noch das
leisten, was sie früherhin leisteten. Mag man diese Frage
beantworten, wie man will, so thut doch die Antwort hier nichts
zur Sache; sondern eö fragt sich: haben die Klöster durch den
Bundesvertrag einen Artikel erhalten, der ihre Existenz garan-
tirt? Es fragt sich ferner nicht: wie ist der Artikel 12 in die
Bundesakte gekommen, ist er fremden Ursprungs, oder hat er
seine Existenz auf Schweizevboden erhalten? sondern wir haben
zu untersuchen: was gewährt die Bundesakte, so wie sie besteht,
für Rechte und Pflichten gegen'die Klöster Der erste Redner
hat den Antrag gestellt, den ersten Artikel der Instruktion als
sich von selbst verstehend und als überflüssig zu streichen, indem
er sonst Verwirrung in die Instruktion bringe. Die Gründe,
die dafür angebracht sind, waren reine Behauptungen, eö waren
Affirmative ohne irgend einen Beweis, und wer zu seiner
Behauptung den Beweis schuldig bleibt, der hat damit gar nichts
gesagt. Man hat nämlich bemerkt, der Artikel 12 des
Bundesvertrags vertrage sich mit dem Artikel 1 und sei nicht damit
im Widerspruch, weil darin die Garantie der Klöster ohne irgend
eine Bedingung aufgestellt sei. Freilich, Tit., ist im Artikel 12
keine Beschränkung enthalten, aber, Tit., sie versteht sich von
selbst, sie folgt aus der Natur der Sache, indem kein Bundes-
vertrag vernünftigerweise bestehen kann, wenn in demselben eine
Bestimmung enthalten ist, die, konsequent durchgeführt, den Haupt,
zweck deS Bundes aufhebt und mit demselben im grellsten
Widerspruche steht. Freilich können die Klöster ganz gut neben dem
Artikel 1 bestehen, wenn sie sich nur mit den ihnen vorgesetzten
Zwecken der Erhebung der Religion, der Bildung, dem Wohlthun
beschäftigen, wenn sie aber anstatt dessen Aberglauben pflanzen,
dem Müssiggange, dem Vater aller Laster, sich ergeben, wenn
sie statt Sittlichkeit die Unsittlichkeit einds Volkes fördern, ja

"

sogar zu bewaffnetem Aufruhr die Hand bieten, ja da kann die
Sicherheit eines Staats neben der Existenz der Klöster nicht
mehr bestehen, und allerdings ist in diesem Falle der Artikel 12
mit dem Artikel 1 nicht mehr verträglich. Nach diesen Gründen

ist der im ersten Paragraph der Instruktion ausgesprochene
Grundsatz nicht überflüssig, welcher nichts anders enthält, als
daß die Klöster untergehen und der Stand Aargau bleiben soll.
Einen Irrthum muß ich berichtigen, in den ein Redner gefallen

Er behauptet nämlich, man suche die im Artikel 12
ausgesprochene Garantie der Klöster zu schwächen, und wolle so

der Souveränetät der Stände das freie Verfügungsrecht über
die Klöster geben. Diesen Sinn hat unser erster Artikel der
Instruktion nicht, so wenig als der Artikel 1 der Bundesverfassung.

Wenn der Artikel 1 der Bundesverfassung den Sinn
hätte, daß man die Klöster so lange gewährleiste, bis sie von
den Kantonen aufgehoben würden, so wäre ja eine solche
Garantie gar nichts. Aber dieser Artikel bezieht sich gar nicht
auf die Souveränetät der Stände, sondern auf deren Freiheit,
Unabhängigkeit, Sicherheit gegen äussere und innere
Angriffe. Man hat ferners bemerkt, wenn die Klöster wirklich
der Herd von Verschwörungen und politischen Umtrieben
gegen die verfassungsmäßige Regierung des KantonS Aargau
gewesen seien, so hätte man eine Kriminaluntersuchung
nicht gegen die Korporationen selbst, die unschuldig sind,
sondern gegen die einzelnen Mitglieder derselben, die physischen

Personen anheben, und sie bestrafen sollen; dieß sei
aber nicht geschehen, sondern der Regierungsrath habe sie

sämmtlich fortziehen lassen und dafür die Korporationen gestraft.
Zch habe in meinem Eingangsrapporte nicht gesagt, die Klöster
seien Verschwörungsherde gewesen u. s. w., sondern ich habe
meinen Satz hypothetisch ausgesprochen und gesagt: wenn die

Klöster sich solcher politischen Umtriebe schuldig gemacht haben,
wenn sie wirklich Verschwörungsherde gewesen sind, so soll
ihnen, als im Widerspruche mit der garantirten Sicherheit der

Kantone befindlich, die im Art. 12 ausgesprochene Garantie nicht
zu Statten kommen. Mit juristischer Gewißheit kann man nicht
behaupten, daß sie dies gewesen sind, denn die Untersuchungen
sind noch nicht beendigt, ich habe aber alle Ursache zu glauben,
daß sie Verschwörungsherde gewesen sind, warum weil der
souveräne Stand Aargau seinen Mitftänden amtlich mitgetheilt hat,
daß die Klöster die intellektuellen Urheber der im Aargau
stattgefundenen Unruhen und des betreffenden Aufstandes gewesen
sind. Wenn nun ein Stand dies amtlich mittheilt und zugleich
erklärt, er werde in einer eigenen Denkschrift die ganze
Angelegenheit auseinandersetzen und diese seine Behauptungen zu
begründen suchen, so sind wir diesem Stande so viel Ächtung
schuldig, solchen Aeußerungen einstweilen vollen Glauben
be,zumessen. Uebrigens waltet, wie schon bemerkt, eine Untersuchung
über den ganzen Auftritt ob, ob derselbe kriminell werden wird,
das wissen wir noch nicht, wir müssen daher vorerst deren Ende
abwarten. — Man habe kein Recht, eine Korporation zu strafen,

und wenn auch, so hätte man nur die schuldigen Klöster
aufheben und bestrafen sollen. Diese Behauptung habe ich heute
zu verschiedenen Malen gekört. Darauf eine kurze Erwiederung-
Im Jahre 1830, 1835 und jetzt im Jahre 1841, waren es die
Klöster, und immer die Klöster, welche Unheil über das Land
brachten, welche ihren Reichthum mißbrauchten, um Unruhe und
den Glauben im Lande zu erwecken, man wolle die katholische
Religion vernichten. Von jeher waren es diese Znstitute, welche
jeden freien und freisinnigen Schritt einer Regierung mit
Mißtrauen betrachteten und mit Hinterlist interpretirten. Es fragt
sich, ob ein Land unter solchen Umständen, bei solchen Beweisen
der Unverbesserlichkeit der Znstitute selbst, bei solchen Tendenzen,
welche sich nicht nur bei einzelnen lebenden Mitgliedern, sondern
immer und wiederholt sich zeigen, welche eine Eigenschaft der
Znstitute zu sein scheinen, angehalten werden kann, solche
verderbliche Znstitute fortbestehen zu lassen. Zch antworte nein,
sondern es ist Pflicht der Regierung, nicht nur die schuldigen
Mönche zu bestrafen, sondern auch solche Korporationen aufzuheben

und so dem sonst immer wiederkehrenden Uebel den Faden
ein für allemal abzuschneiden. Man hat aus einer hier
geäußerten Meinung, daß der Regierungsrath als solcher nicht fehlen
könnd, gefolgert: also können die Klöster als moralische Person
aüchlnicht Wen. Ich bin nicht der Ansicht und glaube allemal,
der Regierungsrath von Bern fehle, wenn er nicht meiner
Ansicht ist, und daß er fehlen kann, beweist, daß ihm schon von
hier aus Mißbilligung zu Theil geworden ist. Man hat auf
Streichung des Art. 12 der Bundesakte angetragen. Tit., das
wäre das Beßte. Indem ich aber diesen Antrag für einen
Gegenstand halte, der in einem eigenem Änzug hier vorgebracht,
zwei Tage auf den Kanzleitisch gelegt und erst dann nach seiner
Erheblicherklärung vom Regierungsrathe vorberathen werden sollte,
so ist für dessen Berathung jetzt keine Zeit mehr. Uebrigens
betrifft derselbe eine partielle Revision des Bundesvertrags, und
dagegen hat sich der Stand Bern von jeher ausgesprochen.
Ferners wurde von liebevollem Entgegenkommen und von Vermittlung

gesprochen. Das sind schöne Worte, hier aber nicht gut
angewendet. Wenn eine Minderheit, statt bei dem kompetenten
Richter Klage zu führen, mit frevelhafter Hand zu den Waffen
greift, verfassungsmäßige und gesetzliche Behörden des Staates
in Gefangenschaft setzt, sie mißhandelt und dann erst noch
Verfassung und Regierung mit Waffengewalt stürzen will, soll man
da freundlich entgegenkommen, soll man da vermitteln, soll man
da auf Unkosten des Rechts, der Billigkeit und der Klugheit
gerade durch solches Betragen neuen Keim zu neuen gleichen
Auftritten legen Nein, Tit. Hier war nichts anders zu thun,
als mit Kraft die verfassungsmäßige Regierung im Kanton
Aargau zu unterstützen, das war nicht Unklugheit, sondern eine

Pflicht, und diese hat der Kanton Bern erfüllt. Man hat einen
Zusatz gewünscht, dahin gehend, daß die Klöster ihrem ursprünglichen

Zweck wiedergegeben und restaurirt werden. Wenn diese

Ansicht auch gut gemeint ist, so fragt es sich dagegen, ob sie

ausführbar ist. Ich zweifle daran. Es wurde ferner die

Allgemeinheit des Klosteraufhebungsbeschlusses getadelt und die

Aufhebung ohne Untersuchung und Unterscheidung von Schuldig und
Nichtschuldig. Ich will den Kanton Aargau weder tadeln noch

billigen, aber ich glaube, daß er sich darüber werde rechtfertigen

können. Die Aufhebung konnte eine politische Nothwen-



digkeit sein, gemäß dem Grundsatz: sàs populi suprema Ivx
es«. Dessenungeachtet kann man den Art. 1 der Instruktion
annehmen, ohne irgendwo vorzugreifen. Sie wollen den Kanton

Aargau anhören und werden dann späterhin entscheiden,
ob er zu weit in seinen Maßregeln gegangen sei oder nicht.
Der Kanton Aargau konnte seine moralische Ueberzeugung, daß

die Klöster kein Schaden wären, daß sie keine hochverrätherische
und aufrührerische Handlung mehr begehen werden, nicht aus
der Zukunft schöpfen, sondern er mußte in der Vergangenheit
zurückbleiben und sich dort die Gewißheit verschaffen, ob die

Klöster mit der Sicherheit des Staates bestehen können oder

werden. Tit., ich habe hier in der Versammlung Worte
gehört, die ich, offen zu reden, lieber nicht gehört hätte. Obschon
èch Niemandem Vorwürfe machen will, so glaube ich doch, man
hätte die Vorwürfe wegen Mißbrauchs der bermschen Truppen
im Aargau u. s. w. hier nicht noch einmal wiederholen sollen,
nachdem das Nämliche schon einmal zur Sprache gekommen und

widerlegt worden ist. Die Regierung verdient in dieser Beziehung
auch nicht den geringsten Vorwurf, denn nachdem sie vernommen,
daß ihre Truppen statt zu Hülfstruppen zu Exekutionstruppen
gebraucht werden sollte, hat sie sich sogleich an die Regierung von Aarau
gewendet, sie um Auskunft darüber angefragt und ihren Willen
ausgesprochen, daß die bernischen Truppen nicht zu Exekutionen
gebraucht werden sollen. Die Antwort der Regierung von
Aarau lautete befriedigend, und deren amtliche Erklärung geht
dahin, daß solches nicht stattgefunden habe, und wenn es je im
Detail der Fall gewesen sei, so wäre dieß ohne ihr Wissen und
Willen geschehen, sie werde übrigens Anstalten treffen, damit
solches gar nicht mehr stattfinden könne. Auch die Vergleichung
zwischen der Minderheit von 800,000 Katholiken und der Mehrheit

von 1,300,000 Protestanten kann ich nicht billigen. Obschon
ich dem Redner keine bösen Absichten damit zutraue, sondern
weiß, daß er es gut meint, bringt man durch solche Aeußerungen

gerade dasjenige hervor, was man zu vermeiden wünscht,
solche Reden bewirken gerade das Gegentheil von dem, was
man will, und statt den Fanatismus zu ersticken, statt dieser
Angelegenheit den religiösen Charakter, den sie nicht bat und
nicht haben soll, zu nehmen, gibt man ihn gerade. Man will
die Rechte des Volkes beschützen, das Volk soll leben, wenn
auch die Regierungen stürzen sollten. Ich bin auch der Absicht,
daß das Volk nicht der Regierung, sondern diese des Volkes
wegen da ist, aber damit ist nicht gesagt, daß eine Minderkeit
sich der Mehrheit nicht unterziehen soll. Ein Volk kann sich

nicht anders aussprechen, als durch seine Mehrheit, und wenn
diese etwas beschlossen hat, so soll sich die Minderheit
unterziehen, sonst kann kein Staat bestehen. Wenn daher die Schweiz
eine einzige Nation würde, unter einer Regierung, und es würden

die 1,300,000 Protestanten einen Beschluß fassen, so müßten
sich die 800,000 Katholiken unterziehen. Es wäre freilich höchst

bedauernswertk, wenn eine solche große Minderheit gegen einen
Beschluß sich erzeigte, und ein solcher Staat trüge den Keim
deS Unterganges schon im Herzen, aber wenn Ordnung und
Einheit herrschen sollte, so müßte sie sich unterziehen. Aber
dieß ist nun nicht der Fall, denn wir haben 25 «stände, von
denen jeder gleiches Recht hat mit dem andern, habe er eine
Konfession, welche er wolle, und der kleinste Kanton steht gleich
dem größten. Daher paßt die Anführung der 800,000 Katholiken

u. s. w. nicht hieher; sondern eS ist nur von dem Kanton
Aargau die Rede, welcher mit 10,000 Stimmen gegen 11,000
eine Verfassung angenommen hat. Unter diesen 10,000 mögen
wohl noch bei 4000 katholischer Konfession gewesen sein. Soll
nun die Minderheit der Mehrheit, oder diese der erstern sich

unterziehen, soll eine Vermittlung stattfinden können, wenn sich

die Minderheit verfassungswidrig wider die Mehrheit mit ge-
waffneter Hand und aufgereizt durch die Klöster erhebt? soll
zwischen Gut und Böse, zwischen Recht und Unrecht vermittelt
werden? Ich würde bedauern, wenn man hier vermitteln wollte,
wo eine frevelhafte Minderheit keine Gesetze achtet. Tit.,
entweder haben die Klöster die Garantie verwirkt, oder nicht, und
im letztern Fall steht es Ihnen später immer noch offen, fernere
Instruktionen zu ertheilen. Betrachtet man aber den Antrag
des Herrn Regierungsraths Kasthofer, so findet man, daß er
nickt so sehr von unserer vorgeschlagenen Instruktion sich

unterscheidet, sondern die ausgesprochenen Grundsätze die gleichen

sind. Ich schließe zu Annahme des Artikels 1 der vom
Regierungsrathe vorgeschlagenen Instruktion.

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt. Diese
Frage, Tit., ist in politischer und religiöser Beziehung
außerordentlich wichtig, denn obschon es in Niemandes Sinn liegen
kann, Spaltungen in der Eidgenossenschaft zu provoziren, so
kann man sich doch nicht bergen, daß diese Frage die Schweiz,
so wie Letztere seit 20 Iahren politisch getrennt ist, nunmehr
auch kirchlich trennen wird. Ganz vorzüglich für Bern ist diese
Frage eine eigenthümliche, denn Bern ist da in dreifacher
Beziehung in einer ganz besondern Stellung, nämlich vorerst
hinsichtlich dessen, was Bern als Kanton im Aargau gethan, in
Vollziehung des Art. 4 des Bundesvertrags; zweitens hinsichtlich

seiner Stellung als dleszähriger Lorort; und drittens,
indem ein bedeutender Theil unserer Bevölkerung dem katholischen
Glaubensbekenntnisse angehört. Keine dieser drei Beziehungen
dürfen wir aus den Augen verlieren, aber die letztere legt unö
gewiß wesentlich die Pflicht auf, schonende und milde Rücksichten
in die Wagschale fallen zu lassen. Die Frage selbst fasse ich
aus einem doppelten Gesichtspunkte auf, nämlich in so fern sie
sich als eine innere, bundesrechtliche Frage darstellt, und in
ihrer Beziehung zum Auslande. Was den ersten Gesichtspunkt
betrifft, so hat heute ganz gewiß in mancher Beziehung
Mißverständniß gewaltet, in so fern mehrere Redner voraussetzten,
es handle sich heute darum, eine billigende oder aber eine
mißbilligende Stimme über Aargau abzugeben. DaS, Tit., kann
nicht der Fall sein; die Akten sind nicht geschlossen und liegen
nicht vor uns, also kann es sich nur darum handeln, Grundsätze

auSzusprechen, nach welchen später, wenn Alles genau
bekannt sein wird, das Urtheil erst erfolgen soll. In dieser
Beziehung erlaube ich mir im Vorbeigange ein Wort über die
gefallene Rüge wegen des stattgehabten Gebrauches der berni-
schen Truppen im Aargau. In wie fern da wirklich Jemanden
ein Vorwurf treffen mag oder nicht, will ich jetzt nicht
untersuchen, aber ich wiederhole, daß, so weit ich als Präsident des
Großen Raths die ganze Operation zu überwachen hatte, ich
nicht nur keinen Grund gefunden habe, der Regierung in dieser
Hinsicht irgend einen Vorwurf zu machen, sondern daß ich mich
sogar ausdrücklich Namens des Großen Rathes gegen die
Voraussetzung verwahren kann, als ob durch das, was die
Regierung un Aargau gethan, die Freiheit des Urtheils des Großen
Raths über'die vorliegende Angelegenheit irgendwie gefährdet
wäre. Es war zwar zu bedauern, daß die aargauischen
Angelegenheiten durch den Klosterbeschluß allerdings komplizirter
geworben sind; allein der Art. 4 des Bundes verpflichtete uns
zur Hülfe; sollten wir da sagen: weil Ihr beschlossen habt, die
Klöster aufzuheben, so wollen wir die bundesmäßige Hülfe Euch
nicht leisten? Gewiß nicht. Der Stand Bern hatte seine Bun-
deSpflicht zu erfüllen und durfte nicht aus dem Klosteraufhebungsdekrete

einen Grund hernehmen, um eS nicht zu thun.
Der Präsident des Großen Rathes hatte aber die Pflicht, in
Uebereinstimmung mit der Regierung, dafür zu sorgen, daß der
Große Rath nichts desto weniger vollkommene Freiheit erhalte,
über diese Sache, wenn er in den Fall gesetzt würde, ein völlig
freies Urtheil abzugeben, und dies, Tit., ist geschehen. Daher

verwahre ich mich nochmals förmlich dagegen, daß Sie,
Tit., durch die dem Stande Aargau geleistete bundesmäßige
Hülfe irgendwie im Urtheile über die Klosterfrage gebunden
seien. Der Große Rath ist frei und kann sich, nach erlangter
gründlicher Kenntniß der Sache, aussprechen, wie er will. —
Es ist heute nicht darum zu thun, die Klosterfrage aus dem
geschichtlichen Standpunkt aufzufassen, sondern von demjenigen
der positiven Bundesrechte. Was die Klöster gewesen, und
was sie noch seien, interessirt mich auf den heutigen Tag nicht.
Ich glaube, diese Institute haben in ihrem Ursprünge eminente
Verdienste um unser Vaterland gehabt; sie haben öde Wildnisse
angebaut, ich erinnere an Trub, Sumiswald, Bellelay, Münster

u. s. w. Auch für Verbreitung des Christenthums und
Erhaltung der Wissenschaft haben sie viel gewirkt. Also in
dieser Beziehung ist zu bemerken, daß wir mit diesen veralteten
Instituten schonend umgehen sollen, und daß selbst wir
Protestanten eine gewisse Pietät gegen dieselben nicht ablegen
können. Ich trete also nicht ein in die Geschichte der Klöster,



und auch nicht darum bandelt es sich beute, ob wir die Klöster
garantircn wollen, sondern darum, ob wir die einmal
versprochene Garantie handhaben wollen. Wenn ein Privatmann

dem an Erhaltung seiner Ehre und der Achtung
Anderer wie vor sich selbst liegt, sich im Falle befindet, eine
Verpflichtung einzugehen, so wird er sich dreimal bedenken;
aber wenn er die Verpflichtung eingegangen ist/ so bleibt sür
ihn nur noch Eines übrig — sie zu halten. So verhält es
sich auch mit Regierungen. Wir haben die Garantie
übernommen, also müssen wir sie heilig halten, und es frägt
sich nun: wozu verbindet uns diese Verpflichtung? welche
Rechte und Pflichten legt uns der Artikel 12 der Bundesakte
auf? In diesem Artikel 12 steht kein Wort von irgend einer
Bedingung; darf man also nachträglich denselben bedingen? Ich
antworte — ja, aus den vom Herrn Berichterstatter angeführten

Gründen. Es versteht sich von selbst, daß der Bund nicht
mit sich selbst im Widersprüche sein darf. Die Sachlage ist
also die, daß wir hypothetisch zu urtheilen haben: Wenn der
Artikel 1 uud der Artikel 12 in Kollision gerathen, — welcher
soll dem Andern weichen Darüber kann man nicht im Zwei,
sel sein. Der Hauptzweck geht über Alles. Wenn die Rettung
dieses Hauptzweckes erfordert, daß die Klöster aufgehoben
werden, so halte ich diese Aushebung sür eine gerechtfertigte. Zn
dieser Beziehung ist der vorgeschlagene Artikel 1 der Instruktion
auch von andern Rednern mißverstanden werden; man hat ihn
betrachtet, als ob darin bereits als Thatsache ausgesprochen
würde, daß wirklich in Bezug auf den Kanton Aargau der
Artikel 12 dem Artikel 1 der Bundesakte habe weichen müssen.
Das ist durchaus nicht der Fall, sondern der Vorschlag drückt
nichts anderes aus, als: wenn es wirklich geschehen sei, daß
die aargauischen Klöster den Hauptzweck des Bundes gefährdet
haben, so müsse der Artikel 12 dem Artikel 1 weichen. Damit
ist aber zugleich, wenn auch nicht ausdrücklich, doch stillschweigend

gesagt, daß, wenn daS von Seite der Klöster nicht
geschehen sei, dann der Artikel 12 allerdings denselben zu gut
komme. Man wirft die Schwierigkeit auf und fragt, ob man
nicht bloß die einzelnen Individuen hätte strafen sollen. Zn der
Regel sind allerdings für Handlungen der Korporationen nur
die einzelnen Individuen, welche diese Korporationen ausmachen,
zu bestrafen, aber wenn ungeachtet alles Wechsels der Individuen

eine Korporation immer einen gewissen Geist offenbart,
der mit dem Staatszwecke im Widerspruch ist, — muß der
Staat da immer nur zusehen und eine solche Korporation auch
äusserlich fordestehen lassen, nachdem sie selbst innerlich sich
bereits aufgelöst hat? Nein! Wenn richtig ist, waS Aargau
sagt, daß die Fvrtexiftenz der Korporationen als solcher mit
der Existenz und der Sicherheit des Staates unverträglich war,
so ist die Maßregel in meinen Augen gerechtfertigt. Aus den

heutigen Tag wird aber, wie gesagt, weder ein billigendes,
noch ein mißbilligendes Urtheil ausgesprochen, sondern ein
Grundsatz, nämlich der, daß, wenn der Hauptzweck die
Aufopferung eines Nebenzweckes erheischt, der Letztere aufgeopfert
werden soll. — Ich habe gesagt, daß ich die heutige Frage
nicht bloß als bundesrechtliche Frage betrachte, sondern auch in
ihrer Beziehung auf das Ausland. Da weiß ich, daß ich eine
bemühende Seite hervorhebe; allein ich halte es sür Pflicht,
mich rücksichtslos auch darüber auszusprechen. Es fragt sich:
bietet die Klosterfrage an sich dem Auslande irgend einen
rechtlichen Gruud dar, um sich einzumischen? Ich sage — Nein.
Warum? Es sind gewisse Theile in unserem Bundesrecht, wie
z. B. die Integrität der 1!) ältern Kantone, welche Gegenstand
waren der Garantie nicht bloß von Seite der Eidgenossenschaft,
sondern auch von Seite der auswärtigen Staaten; aber der
BundeSvertrag als solcher, und namentlich der Artikel 12

desselben, ist in keiner Beziehung Gegenstand der Gewährleistung
der auswärtigen Staaten. Also ist die aargauische Klosterfrage
eine rein bundesrechtliche Frage, welche die andern Staaten
nichts angeht. Aber folgt daraus, daß deshalb diese Frage
nicht dennoch Anlaß zu Verwickelungen mit dem Auslande geben
könne? Ich erlaube mir, hier auszusprechen: Ja wohl kann
kann diese Frage Anlaß zu solchen Verwickelungen geben, und
warum? Wie rechtfertigt Aargau seine Schlußnadme vom
13. Januar? es sagt: die Sorge für unsere eigene Erhaltung
hat uns gezwungen, dem Klosterunwesen ein Ende zu machen.

Aber wie, Tit., wenn die Mächte das gleiche Raisonnement
auch führen würden und sagten: Der Zustand von Zerrüttung
und Schwäche, worin sich die Schweiz befindet, nöthigt uns,
auf unsere Selbfterhaltung bedacht zu sein? Dann wird man
nicht lange fragen, ob der Artikel 12 der Bundesakte Gegenstand

der Gewährleistung der Mächte sei, sondern das Ausland
wird dann die nämliche Regel auf uns applizieren, welche
der Stand Aargau auf die Klöster applizirt hat. Inwiefern
kann dazu den Mächten Anlaß gegeben werden? — Ist unsere
Existenz als Nation überhaupt gefährdet? Ich glaube nicht.
Wenn es den Mächten darum zu thun wäre, unsere Existenz
als Nation zu gefährden, so beständen wir vielleicht bereits
nicht mehr. Sind vielleicht unsere republikanischen Institutionen

gefährdet? Auch das glaube ich nicht; vielmehr glaube
ich, es sei vielleicht den Mächten ein Dienst geleistet, daß solche
republikanische Formen, wie sie hin und wieder bei uns
vorkommen, bestehen. Allein, Tit., die Großmächte haben uns
die Neutralität garantiert, — man sagt, aus Wohlwollen sür
uns; ich will es glauben, besonders bei einem der damaligen
Herrscher, aber es war doch mehr eine Art Pietät und die
geschichtliche Erinnerung an Zustände, welche nicht mehr da
sind, als hingegen Wohlwollen für Zustände, welche jetzt vor
Augen liegen. Aber warum hauptsächlich haben sie unsere
Neutralität garantiert? Des eigenen Interesse wegen. Alle
umliegenden Staaten können nichts anderes wollen, als daß
die Schweiz neutral sei Dabei haben sie aber zwei Interesse.
Sie können nicht zugeben, daß die Schweiz allzustark sei, weil
sie sonst die Neutralität selbst verletzen könnte, durch Einmischung

in fremde Händel; aber auch nicht allzuschwach, weil
sie sonst ihre Neutralität gegen Andere nicht zu behaupten ver-
möchte. Was ist nun das Gefährliche in dieser Frage? Wenn
die ganze Schweiz einhellig sagte: Aargau hat Recht; so würde
ich das Ausland nicht fürchten. Aber sehr zu fürchten ist, daß

gar kein Wille hervortrete, so daß das Ausland sagen kann, es

manifestire sich ein solches Auseinanderreißen der Schweiz, daß
der schweizerische Bund gar keinen Willen mehr habe. Dann
wixd.nicht die Klosterangelegenheit an sich, wohl aber das
Ergebniß, daß ihre Schwäche und Zerrissenheit nackt vor 'Augen
liegt, ein sehr bedenkliches Verhältniß dem Auslande gegenüber
begründen. Wenn wir als Bund keinen Willen mehr haben
oder ihm nicht Folge geben können, was für Garantie bieten
wir dem Auslande dar für Behauptung unserer Neutralität?
WaS würden dann die Mächte dazu sagen aus dem Standpunkte
ihrer Selbsterhaltungspflicht? Werden sie eine zerrissene Schweiz
bestehen lassen, die ihre Neutralität nicht handhaben kann?
Gewiß nicht. Ich will damit nicht Furcht einflößen, auch ich

fürchte mich vor der Intervention nicht. Allein zum Schluss?
sei mir noch eine Bemerkung erlaubt. Die Verhältnisse der

Staaten unter sich werden entweder durch Gewalt oder durch
das Recht regliert. Zn letzterer Beziehung sind alle Staaten
gleich. Wenn wir unser Recht in die Wagschale legen, so

sind wir so groß, als andere Staaten; aber wenn wir
Gewalt in die Wagschale legen wollen, dann sind wir sehr schwach.

Unser Interesse ist daher, immer Dasjenige geltend zu machen,

was einzig das Recht entscheiden kann bei internationalen
Verhältnissen.' Hüten wir uns also, das Prinzip des Rechts zu

verlassen und Schwächern gegenüber das Prinzip der Gewalt

geltend machen zu wollen; denn sonst könnte früher oder später
daS Sprichwort zur Anwendung kommen: „ Mit welchem Maße

ihr messet, wird auch euch gemessen werden " Ich schließe mit
einem Worte, das vor einigen Jahren von der französischen

Tribüne herab gesagt worden: „Wer mehr will, als der Bund,
wer weniger will, als der Bund, oder wer etwas anderes null,
als der Bund, — der vergißt seine Pflicht." Als eine Art
Interpretation meiner oben entwickelten Ansichten bin ich so

frei, Ihnen, Tit., einige Paragraphe abzulesen, welche ich,
noch bevor ich von dem Entwürfe des diplomatischen Departements

Kenntniß erhalten, aufgesetzt hatte. Sie lauten :

1) Der Stand Bern erkennt nicht an, daß die im Jahre
1815 bestandenen Klöster aus dem h. l2 des BundeövertragS
ein unbedingtes Recht auf Fortbestand, sei es gegenüber den

Kantonen, innerhalb deren Grenzen sie liegen, sei es gegenüber

dem Bunde herleiten können.
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Z) Der Stand Bern gesteht eben so wenig den Kantonen,
innerhalb deren Grenzen im Jahre 1815 Klöster bestanden
haben, ein unbedingtes Recht zur Aufhebung dieser Klöster zu.

3) Der Stand Bern müßte den Beschluß des Großen Rathes
von Aargau, vom 13. Januar 1841, wodurch sämmtliche innerhalb

der Grenzen dieses Kantons bestandene Klöster aufgehoben
worden — sofern sich herausstellen würde, daß die Sicherheit
des «Staates und die Sorge für Handhabung der öffentlichen
Ruhe und Ordnung diese Maßnahme erforderte — für gerechtfertiget

erkennen; der Stand Bern müßte aber umgekehrt darin
eine Verletzung des Bundesvertrags finden, wenn es sich ergäbe,
daß dieß, sei's im Allgemeinen, sei's hinsichtlich einzelner der
aufgehobenen Klöster, nicht der Fall war.

4) Inwiefern der Beschluß des Großen Rathes von Aargau
vom 13. Zenner 1841 hiernach wirklich, sei's im Ganzen, sei's
im Einzelnen, als gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt zu
erkennen sei, — kann der Stand Bern erst nach Anhörung des
Berichtes des Standes Aargau ermessen, und es behält sich

derselbe daher vorerst die Anhörung dieses Berichtes vor.
5) Nach Anhörung dieses Berichtes wird der Stand Bern

die dringende Einladung an den Stand Aargau erlassen, so

weit sein Beschluß vom 13. Zenner 1841, nach Mitgabe der
Art. I, 2, 3 und 4 gegenwärtiger Instruktion sich als nicht
gerechtfertigt herausstellen mag, eine Modifikation dieses
Beschlusses dem öffentlichen Wohle der Eidgenossenschaft zum Opfer
zu bringen.

6) Der Stand Bern stellt überdieß die bundesmäßige
Forderung an den Stand Aargau, daß sämmtliche Fonds derjenigen
Klöster, welche aufgehoben bleiben mögen, ferner ftiftungsge-
mäß verwaltet und verwendet werden.

7) Der Stand Bern weist seine Ehrengesaudtschaft an,
Falls der Beschluß deS Standes Aargau vom 13. Zenner 1841,
sei'S an und für sich, sei's in seinen Folgen, Grund zu
Verwickelungen der Eidgenossenschaft mit fremden Staaten werden
sollte, nicht nur jedem Versuche der Einmischung in diese

bundesrechtliche Frage entgegenzutreten, sondern von Stund
an sich jeder weitern einläßlichen Berathung über die aar-
gauische Klosterangelegenheit zu enthalten und dem Auslande
gegenüber es so anzusehen, als ob die ganze Schweiz jenen
Beschluß gefaßt hätte.

A b st i m m u n g.

1) Für unveränderte Annahme des §. 1 mit
Vorbehalt der Abstimmung über allfällige

Zusätze
Dagegen

2) Für den §. I ohne Zusätze
Für Zulassung von Zusätzen

140 Stimmen.
10

gr. Mehrheit.
11 «Stimmen.

(Schluß folgt.)
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Berhandlunge«
des

Großen Rathes der Republik Bern.

Ordentliche Winterfitzung. Zweite Hälfte, 18».

(Nicht offiziell.)

(Siebenzehnte Sitzung. Freitag den 12. März 1841. Fortsetzung
der Berathung der Instruktion für die Gesandtschaft
des Standes Bern auf die außerordentliche Tagsatzung).

Umfrage über §. 2.

Neu h a u s, Schultheiß. In diesem Paragraph wird ein
motivirtes Referendum angetragen. Ob die aargauischen Klöster

schuldig seien oder nicht, ob also die Aufhebung gerechtfertigt

sei oder nicht, — diese Frage muß noch unentschieden bleiben,
weil man den Stand Aargau vorerst anhören soll und weil
er das Recht der Meinung hat, d. h. das Recht, vor allen
andern Ständen zuerst seine eigene Lage zu beurtheilen. So
lange daher Aargau nicht angehört worden, und die Untersuchung

nicht vollendet ist, bleibt die Frage, ob der Art. 12 der
Bundesakte für die aargauischen Klöster noch eine Geltung
haben könne, unentschieden. Daher wird die Gesandtschaft deS

Kantons Bern darüber anhören und Bericht erstatten, also
bis dahin, und bis ihr fernere Instruktionen ertheilt sein
werden, sich nicht aussprechen, ob der Bund verletzt sei oder mcht.
Das, Tit., ist der Sinn des §. 2, welchen ich Ihnen hiemit
zur Annahme empfehle.

Zaggi, Regierungsrath, jünger. Wenn ich dem 1

unbedingt beigestimmt habe, so könnte ich hingegen dem H. 2,
wie er ist, nicht beistimmen. Nach diesem §. 2 würden wir
das Recht der Tagsatzung anerkennen, über die Begrüadt-
heit des Aufhebungsbeschlusses zu urtheilen, und zugleich die
Verbindlichkeit der Tagsatzung anerkennen, auf den Fall, daß
dieses Urtheil zu Gunsten der aargauischen Klöster ausfiele, die
Regierung von Aargau zur Wiederherstellung der Klöster zu
zwingen. Dieses Recht könnte ich der Tagsatzung in solcher
Allgemeinheit unmöglich zugestehen. Meine Gründe sind
einfach die: der Bund ist vorerst unter Umständen errichtet worden,

wie sie Herr Stettler richtig bezeichnet hat, und durch
eine Partei, von welcher nicht zu vermuthen war, daß sie eine
andere Garantie wollte, als die Garantie ihrer selbst, nämlich
der aristokratischen Regierungen. Darum hat bis dahin nie
eine Einmischung der Stände in die Angelegenheiten eines Mit-
standeS statt gefunden, als auf ergangene Mahnung der
betreffenden Regierung hin, außer etwa, wo offener Aufruhr war,
so daß die Regierung sich nicht mehr selbst zu helfen wußte.
Ist es also glaublich, daß die damaligen Regierungen unbedingte
Garantie haben leisten wollen für den Fortbestand der Klöster,
selbst wenn dieser gegen ihren Willen gewesen wäre? Der
Art. 12 der BundeSakte garantirt die Klöster, „soweit es von
den Kantonsregierungen abhängt." Diese Bedingung lege ich
in dem angedeuteten Sinne aus, nämlich daß die
Regierungen auch in Betreff der Klöster nur sich selbst Garantie
geleistet haben. Wollte man diesen Artikel anders auslegen, so

würde man in eine Reihe von Widersprüchen gerathen. Wenn
Sie in den Klöstern einen Staat im Staate anerkennen wollen,
einen Staat, welcher dem Pabste, also einem fremden Fürsten

untergeordnet sei, wie steht es dann mit der schweizerischen
Unabhängigkeit und mit der Freiheit der einzelnen Kantone Zum
§. 1 habe ich gestimmt, weil er nichts enthält, als was jeder
vernünftige Mensch anerkennen muß, daß nämlich alle
Bestimmungen der spätern Artikel des Bundesvertrages untergeordnet
seien dem Hauptzweck des ersten Artikels. DaS ist also ein sehr
unschuldiger Paragraph, da er sich von selbst versteht. Mit
demselben steht der Antrag, den ich jetzt stellen will, nicht im
Widerspruch, wie man es im Regierungsrathe geglaubt hat.
Ich sehe im Artikel 12 nur den Sinn, daß kein« Regierung
eines Kantons gezwungen werden könne, ihre Klöster gegen
ihren Willen aufzuheben, und daß, wenn ein solcher Versuch
gemacht werden sollte, dann die betreffende Regierung die Hülfe
der Mitstände ansprechen könne. In diesem Sinne sind alle
andern Artikel der Bundesakte zu verstehen, und auch die bisherige
Uebung spricht dafür. Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen und
nach dem, was Herr Regierungsrath vr. Schneider vorhin aus
Savigny abgelesen, können moralische Personen nur durch die
Gesetzgebung gegründet werden. Nur der Gesetzgeber hat das
Recht, moralische Personen zu gründen, ihnen Zwecke zu
bestimmen und sie wieder aufzuheben. Dieses Recht ist ein
nothwendiges Recht, das in der Souveränetät liegt. Wenn also
im Artikel 1 des Bundesvertrags die Souveränetät der Kantone
anerkannt ist, so läßt sich nicht behaupten, daß eine Regierung
nicht befugt sein sollte, bestehende Korporationen, die ihr allenfalls

von einer frühern Kantonalregierung übergeben worden,
aufzuheben. Wenn Sie das nicht wollen, so ist die Kantonal-
souveränetät nichts. Deßwegen halte ich dafür, daß die
Regierung von Aargau das Recht hatte, ihre Klöster aufzuheben,
sobald es ihr gefiel, und daß der Artikel 12 des Bundesvertrags

bloß dannzumal zu Einmischung von Seite einzelner
Kantone oder der Eidgenossenschaft Grund gebe, wenn die
Regierung von Aargau es fordern würde. Kein Stand konnte
die Absicht haben, bei der Ausstellung des Bundesvertrags einen
andern Sinn in den Artikel 12 zu legen, zumal man mit so
großer Umsicht bei Berathung dieses Artikels zu Werke gegangen

ist. Weder der Große Rath von Bern noch die Tagsatzung
haben zu untersuchen, ob die Regierung von Aargau zum
Klosteraufhebungsbeschlusse befugt gewesen sei. Ich habe diesen
Beschluß in seiner Allgemeinheit auch bedauert, indem ich
befürchtet habe, man werde sich nun da anklammern, und ich
bedaure ihn noch jetzt. Rechtlich begründet ist aber derselbe
durchaus. Die Kantone Thurgau, St. Gallen, Luzern haben
selbst in neuern Zeiten Klöster aufgehoben, ohne daß die
Tagsatzung oder ein Kanton sich in den Sinn kommen ließ, einzuschreiten.

War nun Aargau weniger befugt, seine Klöster aufzuheben,
als diese Kantone? Wenn Aargau bloß mit denjenigen Klöstern,
welche sich aufrührerische Umtriebe zu Schulden kommen ließen,
den Anfang gemacht hätte, so würde kein Hahn darnach gekräht
haben; aber jetzt hält mach sich an die Allgemeinheit des
Beschlusses. Das' macht bei mir gar nichts. War St. Gallen
befugt, ein Kloster aufzuheben, so war Aargau befugt, nö-



thigenfalls deren eilf aufzuheben. Auf die Zahl kömmt es nicht

an; es ist da keine Grenzlinie. Werden Sie aber den §. 2

annehmen, wie er ist, so anerkennen Sie zum Voraus, daß,
wenn Aargau sich in den Augen der Tagsatzung nicht rechtfertigen

kann, dann die Tagsatzung darüber zu urtheilen und zuversü-

gen hat. Sollten wir an diesem Urtheile Theil nehmen und allenfalls
sogar einen Restitutionsbeschluß der Tagsatzung cxequiren helfen?
Oder wollen wir uns dann dem Vorwurfe aussetzen, daß wir
die Beschlüsse der Tagsatzung nicht excquiren wollen, einem

Vorwurfe, der dann viel gefahrlicher wäre, als derzeitige ze sein

kann, den man uns machen möchte, wenn wir den Art. l2
der Bundesakte so interpretiren, wie es durchaus nöthig ist?

Um allem diesem vorbeugen zu helfen, bin ich so frei, folgende
Redaktion des §. 2 vorzuschlagen: „Der Große Rath von
Bern sieht die in Frage liegende Angelegenheit hinsichtlich der

Klöster im Aargau als eine innere dieses Kantons an und hält
die Einwirkung auf.dieselbe von Seite einzelner Kantone oder

der Eidgenossenschaft nur in so fern für statthaft, als die ver-
fassungsinäßigen Behörden des Kantons Aargau solche

verlangen."

Fellenberg. Ich finde den vom diplomatischen
Departements vorgeschlagenen §. 2 ganz klar und zweckmäßig.

Hingegen sollen wir nicht hier ungerügt erklären lassen, daß keine

moralische Person ohne Autorisation der gesetzgebenden Behörde

epistiren könne. Es gibt moralische Personen, so viele als
Gewissen sind; der Gesetzgeber hat da nicht einzugreifen, so

wenig, alS in die religiöse Ueberzeugung. Dergleichen Grundsätze

sollen wir zurückweisen. Auch die vom Herrn Präopinanten
versuchte Auslegung des Artikels 12 kann ich nicht zugeben.

Man bat mir diesem Artikel bezweckt, die katholische Population

überhaupt zu beruhigen und sie zu versichern, daß die

Mehrheit der reformirten Population nicht Institute gefährden
werde, von welchen die katholische Population glaubt, daß sie

Stützen ihres Glaubens seien. Dazu haben wir uns in der

Eidgenossenschaft verpflichtet. Das aber versteht sich, daß wir
bloß der ursprünglichen Bestimmung der Klöster diese Garantie
gewähren, nicht aber der zerstörenden Wirksamkeit ihrer
Ausartung. Ich trage also darauf an, bei dem vorgeschlagenen
§. 2 zu bleiben. Die Gesandtschaft wird dann rapportwen,
und der Große Rath ist dann immer noch befugt, weitere
Beschlüsse zu fassen. Nach dem Antrage des Herrn Regierungs-
vaths Zaggi hingegen würden wir geradezu erklären, die Garantie
der Klöster zurückzuziehen.

von Graffenried. Durch den vorhin angenommenen
tz. l ist bereits etwas erkannt, was mit dem Antrage, welchen

ich hier bei Anlaß des §. 2 stellen wollte, im Widerspruche
wäre; daher würde es zu nichts führen, ihn setzt zu reproduziren.
Zch hätte kein Bedenken getragen, von vorne herein zu erklären

die Gesammtaushcbung der aargauischcn Klöster trete dem

Art. l2 des Bundes nahe und könne deßhalb nicht genehmigt
werden, vorbehalten jedoch, wenn Aargau im Stande wäre,
diese Aufhebung bestimmt zu rechtfertigen, womit ich dann aber

die Einladung an den Kanton Aargau verbunden haben würde,
mit der fernern Exekution innezuhalten, bis die Tagsatzung

entschieden haben werde. Jetzt wird dagegen in Zweifel gezogen,

ob die Tagsatzung kompetent sei, darüber zu entscheiden.

Der RegierungSrath hat indessen gesunden — ja, denn in
diesem Sinne ist die ganze Instruktion abgefaßt. Ich stimme

gegen den §. 2.

Neu ha us, Schultheiß. Herr von Graffenried stimmt

gegen den §. 2 konsequent mit seiner bei §. 1 ausgesprochenen

Ansicht. Ich will nicht wiederholen, warum ich für den §. 1

gestimmt habe; Sie, Tit., haben ihn angenommen, also werten

Sie auch die Konsequenzen des §. 1 wollen. Auch der

ganz divergirende Antrag deS Herrn Regierungsraths Iaggi,
zünger, ist ,m Widerspruche mit dem angenommenen §. 1,
zu welchem Herr Regierungsrath Iaggi auch gestimmt hat;
denn im h. 1 ist allerdings anerkannt, daß der Art. 12 der

Bundcsakte eine Gewährleistung enthalte, aber nicht eine

unbeschränkte, sondern eine beschränkte. Die Existenz der Klöster

soll die Existenz der Stände nicht gefährden. Ist die Existenz

der Stände nicht dadurch gefährdet, dann ist die Garantie der

Existenz der Klöster anerkannt; wird aber die Existenz der
Stände durch die Klöster gefährdet, dann ist auch die Garantie
der Existenz der Klöster nicht mehr anerkannt. DaS haben
aber zunächst die betreffenden Stände zu beurtheilen. Herr
Regierungsrath Zaggi versteht den Artikel 12 so, daß die
Regierungen sich selbst die Klöster gewährleistet haben. Allein eine
solche Gewährleistung braucht man nicht in den Vundesvertrag
zu schreiben. Es ist also klar, daß der Bund diese Garantie
ausgesprochen hat, und zwar gegen diejenigen Regierungen,
welche ohne erheblichen Grund ihre Klöster aufheben möchten.
Da würde der Bund einschreiten und sagen : nein, der Bund
hat in dieser Hinsicht Euer Souveränetätsrecht beschränkt. So,
Tit., muß der Art. 12 des Bundesvertrages verstanden werden,
denn sonst hat er da, wo er ist, keinen Sinn mehr. Herr
RegierungSrath Iaggi sagt ferner, der Art. 12 habe bloß den
Sinn, daß eine Kantomsregierung den Schutz der Eidgenossenschaft

anrufen könne, wenn man sie zwingen wollte, ihre Klöster
aufzuheben. Aber w'er will eine Kantonsregierung dazu zwingen?

Etwa die Nachbarstände? Wie kämen diese dazu Oder
das eigene Volk? Dann ist dieß Aufruhr, und dafür ist nicht
der Art. 12, sondern der Art. 4 der Bundesurkunde da. Wenn
also der Art. 12 etwas sein soll, so muß er irgend eine
Gewährleistung aussprechcn, aber nur eine bedingte; nach dem
Vorschlage des Herrn Regierungsraths Iaggi fällt aber jede
Gewährleistung weg, und dann giengen wir weiter, alS der
Stand Aargau selbst. Dieser hat den Ständen durch Kreis-
schreibcn angezeigt, warum er genöthigt gewesen sei, die Klöster
aufzuheben; er werde aber durch eine Denkschrift sein Benehmen

rechtfertigen und dieselbe den Ständen und der Tagsatzung
vorlegen. Also versteht der Stand Aargau den Art. 12 gerade
so, wie das diplomatische Departement und der Regierungsrath.
Zch schließe wiederholt zur Annahme des vorgeschlagenen

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt. Wemt
nichts in der Berathung liegt, Tit., als einerseits der
vorgeschlagene §. 2, und andererseits der Antrag des Herrn
Regierungsraths Zaggi, so ist meine Meinung bald gesagt und
besteht darin, daß ich noch me gehört habe, daß Jemand sich
selbst Bürgschaft leiste.

A b st i m m lt n g.

Für unveränderte Annahme des §.2. !)7 Stimmen.
Dagegen '.1 „

Umfrage über 3.

Neuhaus, Schultheiß. Mit diesem Paragraph will ich
Sie nicht lange aufhalten. St. Gallen hat einen ähnlichen
Artikel einstimmig angenommen. Ich hoffe und erwarte, daß
es auch hier so gehen werde. Sollte aber Jemand die vom
Tit. Herrn Landammann vorgeschlagene Redaktion vorziehen,
so ist mir das auch recht.

0r. Schneider, Regierungsrath. Da das Reglement
dem Landammaim daS Recht nicht gibt, eigene Anträge zur
Abstimmung zu bringen, so bin ich so frei, den ans diesen
Punkt bezüglichen Antrag des Herrn Landammanns Blösch zu
rcproduciren. Ein Hauptgrund dafür besteht in der unveränderten

Annahme des §. 2, indem ich im Wesen mit der
Ansicht des Herrn Regierungsraths Iaggi, jünger, einverstanden

bin, dagegen aber glaube, er habe sie nicht ganz richtig
motivirt. ES heißt allerdings im Art. 12: „so weit es von
den Käntonoregierungen abhängt." Was heißt das Das haben
wir eben zu entscheiden, was wir darunter verstehen wollen.
Wir können gar Vieles darunter verstehen. Strenge genommen

könnten wir uns demzufolge in jede gesetzgeberische Hand
lung der Kantone in Klostersachen einmischen. Wenn man
aber die Bedeutung dieser Worte so weit treiben kann, so kam:
man sie auch mit eben so viel Recht möglichst beschränken.
Daher meine ich, man solle den Art. 12 in einem den
Kantonsregierungen günstigen S^nne auslegen, weil die Kantone
seiner Zeit einen Theil :brer Souveranetat in diesen Sachen
an den Bund abgegeben haben, und man in zweifelhaften Fällen
zu Gunsten Desjenigen entscheiden soll, der von seinem Rechte



an einen Andern abgetreten hat. Allein jetzt ist der §. 2

angenommen, und eben darum möchte ich einen Zusatz im Sinne
der vom Herrn Landammann vorgeschlagenen Redaktion
aufnehmen, nämlich erklären, daß, wenn die Eidgenossenschaft
durch fremde Einmischung in diese Sache gefährdet werden
sollte, der Kanton Bern ohne weitere Untersuchung deklarire:
geschehen, ist geschehen, und wir betrachten jetzt die Handlung
von Aargau, als wenn wir oder die ganze Schweiz sie begangen

hätten. Diese Erklärung möchte ich gerade jetzt gegen das
Ausland aussprechen. Zch zweifle zwar keineswegs, daß wir
wegen dieser Sache Noten bekommen werden; Korrespondenzen
aus dem Innern der Schweiz, wo man in Berührung ist mit
allen möglichen geheimen und andern Kanzleien, lassen vermuthen,

daß Etwas kommen wird. Also ist es nöthig, den Mächten
zu zeigen, daß die Schweiz dem Auslande gegenüber einig ist.
Indessen hoffe ich immer noch, das Gerechtigkeitsgefühl der
großen Mächte werde dieselben von Schritten abhalten, welche
beabsichtigen möchten, uns an Demjenigen zu verhindern, was sie

selbst von jeher als unveräußerliches Recht behauptet haben. Wenn
ich bedenke, was in Frankreich, in Oesterreich vorgegangen ist,
wenn ich bedenke, daß der König von Preußen in Posen, ohne
den Pabst zu fragen, bei 20 Klöster ausgehoben hat, wenn ich
bedenke, daß Oesterreich erst vor nicht sehr langer Zeit das Car-
meliterkloster in Wien selbst aufgehoben und über die dort
vorgefundenen ungeheuern Summen die Hand geschlagen hat, so bin
ich zu der Erwartung berechtigt, daß der gesunde Sinn der
Mächte auch gegen uns obwalten werde. Jedenfalls wünsche
ich aber dringend, daß der Kanton Bern sich zum voraus energisch
gegen jede fremde Einmischung ausspreche, damit die andern
Kantone wissen, daß sie an Bern einen festen Stützpunkt haben.

Stettler. Ich pflichte dem §. 3 des Entwurfs völlig
bei, und er scheint mir auch angemessener, als die andere
Redaktion. Wenn an der Tagsatzung nur etwa St. Gallen und
Bern erklären würden: wenn die Mächte sich einmischen, so

machen wir die aargauische Sache zu unserer Sache; so kämen
wir doch nirgends hin. Darum scheint mir der vom
Regierungsrath vorgeschlagene Paragraph sehr angemessen, indem er
einfach, aber entschieden, jede äußere Emmischung zurückweist,
Zch weiß wohl, daß bei vielen Leuten, und so auch in der Note
des NunziuS, die Meinung herrscht, der Wienerkongreß habe
unsere Bundesakte garantirt, und also haben die Mächte eine
Art Aufsichtsrecht über die Schweiz. Ein solches Recht ist seit
dem Wienerkongresse den Mächten nie zugestanden worden. Ich
habe bei einem frühern Anlasse gesagt, daß ich Napoleon die
Mediationsakte verdanke. Ja freilich verdanke ich sie ihm; er
hat uns dadurch vom Bürgerkriege gerettet. Zch verdanke aber
auch die Bemühungen des Wienerkongresses, denn auch diese
haben uns damals vom Bürgerkriege gerettet. Allein, Tit., die
gegenwärtige Bundesakte ist ein freies Werk der schweizerischen
Kantone und Regierungen. Der einzige Grundsatz, welchen der
Wienerkongreß hinsichtlich der Schweiz aufgestellt, ist die
Unabhängigkeit der 19 Kantone. Die Bundesakte ist allerdings dem
Wienerkongresse vorgelegt worden, aber die Mächte haben keine
Garantie dafür gegeben und haben sich also in nichts einzumischen.

Die verschiedenen Artikel des Bundesvertrages binden
durchaus Niemanden als die kontrahirenden Kantone, und jede
andere Einmischung ist unbefugt. Daß der Nunzius eine
Einmischung versuchte, ist natürlich, ist doch der Art. 12 das Werk
des Nunzius! Aber der Nunzius war keine kontrahirende
Partei bei der Vundesakte. Bekanntlich ist auch eine Note
von Oesterreich eingelangt; auch diese war eine unbefugte
Einmischung. Oesterreich hat zwar darin das Recht nicht
widersprochen, Klöster aufzuheben, aber es hat seinen Antheil gewollt
an den Gütern der aufgehobenen Klöster, weil dieselben aus dem

Patrimonium des Hauses Habsburg gestiftet worden. Mit dem
gleichen Grunde, wie Oesterreich das fordert, kann es den ganzen

Aargau zurückfordern, denn der ganze Aargau war ehemals
sein Patrimonium. Diese Note ist übrigens von Aargau gehörig
beantwortet worden. Als unter der alten Vernerregierung das
reiche Kloster Königsfelden säkularisirt, und das Vermögen zum
Staatsguts gemacht wurde, ist dem Kaiser von Oesterreich kein
Gedanke daran gekommen, sein Patrimonialgut zurückzufordern,
bloß hat er im vorigen Jahrhundert die Gebeine eines seiner z

daselbst begrabenen Ahnen zurückverlangt, und diese hat man
ihm bereitwillig verabfolgen lassen. Hätte er ein Mehrereö
gefordert, so würde ihm die alte Negierung geantwortet haben:
8010 veililmtibus ossu. Zch stimme zum Antrage des Rezie-
rungsralhs.

von Tillier, Regierungsrath. Gegen die Sache selbst
hat sich Niemand ausgesprochen, und ich ergreife nur das Wort,
um die einfache Redaktion des Regierungsraths zu unterstützen.
Diese wird gewiß zweckmäßiger sein, als die sehr gut gemeinte
und àrdmgs kräftigere Redaktion des Tit. Herrn Landam-
manns Vlösch. 2e einfacher die Erklärung ist, desto leichter
wird eine Ueberstimmung unter den Ständen erzielt werden,
und daS ist im gegebenen Falle das Wünschenswertheste. Darüber

kann bei jedem redlichen Schweizer nur eine Ansicht sein.
Aus dem allgemeinen Völkerrechte sowohl, als aus den bestimmten

Znsicherungen der Mächte geht hervor, daß für Letztere kein
Recht zur Einmischung in unsere Angelegenheiten vorhanden
ist. Es sei mir .erlaubt, hiefür ans der Erklärung der fünf
Großmächte von 1813 folgende Stelle anzuführen: »Uvs pnis-
sauoos signstaiies da la dovlaratio» do Vioimo du 20 ^lars,
recoimsissonft dmuo »liuiiörv fnimollo otautlivntigiio, czuo la non-
trslilo do la !8uissv, I'inviolabiliio do so» torritoiro, ot sou in-
dvpeiidauoo do tout« iniluouvo o'tranAvrv sout eonkormos aux
voritablos intorôts do la politiguo vuroPoenno.li Daher kann
ich nicht glauben, daß, wenn die Großmächte mit den
völkerrechtlichen Verhältnissen in der Schweiz näher bekannt sein
werden, sie sich nicht überzeugen werden, daß die Klosterfrage
eine reinschweizerische Sache sei und bloß unter uns Eidgenossen
verhandelt werden solle. Sollten dieselben aber anderer Ansichr
sein, so ist es dann an der Schweiz, ihre vollständige Uebereinstimmung

in dieser Hinsicht an den Tag zu legen und sich

muthig für Behauptung dieses Grundsatzes auszusprechen. Zch
stimme zum Antrage des Regierungsraths.

Neuhaus, Schultheiß. Der §. 3 ist an und für sich

nicht'angegriffen worden, nur hat man eine abweichende Redaktion

vorgelegt, welche allerdings energisch ist; und wenn ich
voraussetzen könnte, daß alle 22 Gesandtschaften so stimmen würden,

so würde ich sagen: diese Redaktion gefällt mir besser.
Wenn aber Bern mit einer solchen Instruktion allein bliebe,
so müßte sich bann Ihre Gesandtschaft, sobald eine fremde Note
eingelangt wäre, ganz passiv verhalten und könnte dann nicht
Gebrauch machen von der im folgenden §. 4 vorgeschlagenen
Latitüde. Das könnte dann möglicher Weise das Zustandekommen

eines zweckmäßigen Beschlusses hindern. Aus diesem
praktischen Grunde also schließe ich zum Antrage des Regierungsraths.

Herr Landammann. Zch bedaure es, Tit., wenn ich durch
Vorlegung meiner Ansichten Anlaß zu einer Diskussion gegeben

habe; das war meine Absicht nicht, denn als ich dieselben
niedergeschrieben, habe ich den Antrag des Regierungsraths noch

nicht gekannt. Zch möchte bloß eine Redaktion, wodurch jedes
Recht der Einmischung von Seite deS Auslandes entschieden
abgelehnt werde; auf die Worte kömmt es mir nicht an.

A b sti m m u n g.

1) Für Aufnahme eines Paragraphs im vor¬
geschlagenen Sinne 128 Stimmen.

Herr Landammann. Zch will über diese Frage kein

Gegenmehr ergehen lassen, ich hielte es für beleidigend für diese

Versammlung.

2) Für den Antrag des Regierungsraths große Mehrcheit.

Umfrage über §. 4.

Neu h aus, Schultheiß. Man schlägt Ihnen hier vor,
Tit., Ihrer Gesandtschaft einige Latitude zulassen, nicht
damit sie das Gegentheil von dieser Instruktion, oder etwas
derselben ganz Fremdes votiren könne, wohl aber in unvorherge-
schcnen Fällen, was nicht mit Geiste und Sinne der Instruktion
im Widerspruche steht, was nach Wissen und Gewissen zu
beurtheilen, der Gesandtschaft überlassen sein muß. Eine solche



Latitüde hat der Regierungsrath für zweckmäßig erachtet.
Hingegen ist in diesem §. 4 eine Lücke, und es sollte nothwendig
noch die übliche Vollmacht an den Regierungsrath gegeben werden

in unvorhergesehenen Fällen Zhrer Gesandtschaft Weisungen

zu geben, damit nicht der Große Rath plötzlich einberufen
werden müsse, auch wenn der Fall nicht von höchster Wichtigkeit

wäre. Eine solche Vollmacht haben Sie dem Regierungsrath
alle Zahre gegeben, dieses Mal aber ist das in der

Vorberathung übersehen worden. Ich trage also darauf an, daß
diese Vollmacht nachträglich in üblicher Form ausgesprochen
werde.

May, gew. Staatöschreiber. Zch habe weder gegen den

§. 4 noch gegen den so eben vorgeschlagenen Zusatz etwas zu
bemerken; lediglich wünsche ich, daß in diesem Zusätze vorbehalten

bleibe, daß, wenn der Landammann die Einberufung des

Großen Rathes nöthig erachte, diese Einberufung erfolgen solle.

Tscharner, Alt-Schultheiß. Das, Tit., versteht sich

von selbst; diese Befugniß ist dem Herrn Landammann schon
durch die Versassung vorbehalten.

Neu h a us, Schultheiß. Allerdings versteht es sich von
selbst, daß der Herr Landammann immer das Recht hat, den

Großen Rath einzuberufen, und eben so versteht eS sich, daß
der Regierungsrath den Herrn Landammann immer in Kenntniß

setzen wird von jedem wichtigen Ereignisse; auch versteht
es sich, daß der Regierungsrath, wenn die Ereignisse wichtig
genug wären, um den Großen Rath einzuberufen, es nicht über
sich nehmen wird, den Großen Rath nicht einberufen zu lassen;
denn der Große Rath würde ihm nachher gegründete Vorwürfe
machen. Zch schlage also vor, daß nach bisheriger Form
folgender Zusatz angenommen werden möchte: „Da auch während
der Dauer der ausserordentlichen Tagsatzung Verhältnisse
eintreten können, die nicht vorher zu sehen sind, so erhält die

Gesandtschaft die Weisung, sich nicht nur in solchen Fällen,
sondern überhaupt in allen, welche diese Instruktion nicht
berührt, an den Regierungsrath zu wenden, der, je stach den
Umständen, ihr Austräge ertheilen oder, den Großen Rath einberufen

lassen wird."

Abstimmung.
1) Für unveränderte Annahme des §. 4 Handmehr.
3) „ Ausnahme eines Zusatzes für Voll¬

machten einstimmig.
3) Für den Zusatz des Herrn Schultheißen

Neuhaus Mehrheit.
Für etwas Anderes .20 Stimmen.

Tscharner-Wurstembcrger. Zm Sinne des früher
beschlossenen §. 2 scheint eS zu liegen, damit die Einladung an
den Kanton Aargau zu verbinden, daß er die weitern
Verfügungen und Maßnahmen zu Liquidirung des Klostervermögens
einstelle, bis er sich über den Klosteraufhebungsbeschluß gerechtfertigt

habe. Ist einmal die Liquidation vollzogen, so würde
es nichts mehr nützen, Aargau zu Herstellung der Klöster
anzuhalten. Zch bin demnach so frei, hier folgenden Zusatzartikel
vorzuschlagen: „Der Stand Aargau solle eingeladen werden,
seine weitern Maßnahmen zur gänzlichen Vollziehung des
Klosteraushebungsbeschlusses zu suspendiren, bis es denselben vor
der Tagsatzung genügend gerechtfertigt haben werde." Man
sagt zwar allerdings, der Beschluß vom 13. Zanuar sei bereits
vollzogen; ich glaube aber nicht, daß er schon soweit vollzogen
sei, daß eine solche Einladung unangemessen wäre. Die
Liegenschaften u. s. w. sind schwerlich schon gänzlich liquidirt.

Zaggi, Regierungsstatthalter. Zch stimme hingegen nicht
für einen solchen Zusatz, denn ich glaube, baß eine solche
Einladung zu spät sein würde. Vielleicht haben von den Mönchen
und Nonnen einige sogar schon gcheirathet, so daß schon nur
die Möglichkeit einer Rücknahme des Klvsterdekrets sie in große
Verlegenheit versetzen müßte.

May, gew. Staatsschreiber. Das scheint mir sehr wichtig.

Wenn man so weit gegangen ist, die Frage über
Verletzung des Bundes erst dann zu entscheiden, wenn Aargau

seine Denkschrift eingereicht haben werde, diese Denkschrift aber
bis zur Stunde noch nicht eingelangt ist, so könnte möglicher
Weise diese Schrift noch lange ausbleiben, die aargauische
Regierung aber unterdessen mit der Vollziehung des Dekrets eben
so rasch fortfahren, als sie angefangen hatte. Wenn man so

nachsichtig!gegen die aargauische Regierung, und mit so großer
Ohnmacht der Sache zugesehen hat, so ist doch das Allerwenigste,
was wir thun können, daß, wenn man nicht gebieten will, man
doch die aargauische Regierung einlade, die weitern Maßnahmen
einstweilen zu suspendiren. Das ist die allerhöslichste Form,
die man wählen kann, und allzuvieler Kraft wird man in dieser

Sache Niemanden beschuldigen: Zch stimme demnach zum
vorgeschlagenen Zusätze.

Zaggi, Regiernngsrath, jünger. Zu dieser provisorischen
Verfügung kann ich hingegen nicht stimmen, sondern wir müssen

das dem Takte der Regierung überlassen.

Fellenberg. Es ist hiebei nicht bloß um das Materielle
zu thun, sondern wesentlich um das Zutrauen der Eidgenossen.
Zst übereilt verfahren, ist gefehlt worden, so haben wir, wenn
noch irgend etwas stille gestellt werden kann, die Pflicht, eS zu
thun. Wichtig ist eS, den Eidgenossen aus den Urkantonen zu
beweisen, daß wir thun wollen, waS wir vermögen, um zu
einem eidgenössischen Einverständnisse zu gelangen. Davon hängt
es ab, ob wir vom Auslande werden geplagt werden oder nicht.
Darum stimme ich zu Allem, waS zum Einverständnisse führen
kann, und so also auch zu dem vorgeschlagenen Antrag.

Parrat. Vor einiger Zeit hat man in dem Kanton
Aargau ein Netz gelegt, um zehn Millionen zu siischen; an
einem schönen Morgen waren die zehn Millionen gefangen.
Ehe man sie vertheilt, sollte man doch wissen, ob sie gute
Deute sind. Zch stimme daher für den vorgeschlagenen Zusatz-
artikel.

von Er lach. Zch habe zum §. 1 gestimmt aus
Ueberzeugung, aber eben so stimme ich jetzt aus Ueberzeugung zu
dem vorgeschlagenen Zusätze. Da man sich im §. 2 das Urtheil
vorbehält, bis die Regierung von Aargau angehört worden, so

scheint man doch von vorne herein daS Benehmen von Aargau
zu genehmigen. Einzig ein solcher Zusatz beweist faktisch, daß
Bern den Willen hat, es solle Alles in «talu gno bleiben, bis
Aargau sich gerechtfertigt haben werde. Die von Herrn Fellenberg

angebrachten Gründe scheinen mir auch sehr wichtig; wir
sollen nicht bloß die eine Seite im Auge haben, sondern auch
die andere. Gesetzt auch daher, der Stand Aargau bekümmere
sich nicht viel um eine solche Einladung, so will ich ihm das
überlassen; aber ich halte eS für sehr wichtig, daß Bern sich

ausspreche. Wir wissen nicht, ob Recht oder Unrecht geschehen
ist; daher verlangen wir, daß einstweilen nicht progredirt werde,
bis wir entscheiden können, ob Recht oder Unrecht geschehen.
Zch finde also diesen Zusatz in vollkommenem Einklänge mit
§. 2, indem er unsere vollkommene Unpartheilichkeit beurkunden

würde.

Schneeberger. Wenn wir diesen Antrag annehmen, so

kompromittiren wir dadurch die Regierung von Aargau, und es
gienge daraus hervor, als setzten wir voraus, Aargau könne,
wenn je die Klöster wieder hergestellt werden müßten, das
säkularisiere Vermögen nicht mehr zurückerstatten.

Neuhaus, Schultheiß. Zch halte diesen Zusatz für
überflüssig, weil die Erekution vollzogen ist; er würde auch den
Stand Aargau kompromittieren, weil man voraussetzen würde,
daß, wenn die Tagsatzung eine Restauration der Klöster aube
sähle, er nicht im Stande wäre, zurückzugeben, was er
genommen hat. Der Zusatz greift daher in die Souveränetäts
rechte ein und scheint das Unrecht von Aargau vorauszusetzen;
denn wenn Aargau die Klosteraufhebung mit gutem Rechte
beschlossen hat, — warum dann vorgreifen und sagen: stellt
eure Vollziehungsmaßregeln ein u. s. w.s Das wäre vielleicht
beleidigend für Aargau, und die Ausdrücke, welche sich Herr
Parrat über Aargau erlaubt hat, muß ich zurückweisen alS
unanständig und unparlamentarisch; man soll einen Mitstand
nicht so verdächtigen. Der vorgeschlagene Zusatz, Tit., könnte
auch gefährlich sein für das Ansehen der Tagsatzung. Die Tag-



satzung soll nicht etwas beschließen, was sie nicht vollziehen
kann; denn in welche Stellung käme sie da l Ist eine Restauration

der Klöster möglich, was ich nicht glaube, so kann sie
immer stattfinden, auch ohne diesen Zusatz; ist sie hingegen
unmöglich, was der Fall sein wird, so ist der Zusatz gefährlich.
Uebrigens, Tit., haben Sie Ihrer Gesandtschaft die Vollmacht
gegeben, zu konciliatorischen Maßregeln Hand zu bieten, und
darunter dürste vielleicht so etwas auch verstanden sein. Da
man auf jeden Fall durch diesen Zusatz nichts gewinnt,
möglicherweise aber Vieles verliert, so stimme ich dagegen.

Herr Landammann, um seine Meinung gefragt. Ich
wollte lieber, Tit., dieser Antrag wäre nicht gestellt worden,
da er aber einmal gestellt ist, so muß man ihm beipflichten,
denn sonst verräth man einiges Mißtrauen in die zu erwartende
Rechtfertigung von Aargau; hat man aber volles Vertrauen,
so wird man eine solche einfache Einladung nicht für gefährlich
halten.

Abstimmung.
Für den vorgeschlagenen Zusatz Zl Stimmen.
Dagegen Mehrheit.

Umfrage über §. 5.

NeuhauS, Schultheiß. Die Grunde, Tit., warum der
Vordrl in dieser Angelegenheit nicht eingeschritten ist, haben
Sie bereits in einer frühern Sitzung angehört, und Sie haben
das Benehmen des Vorortes gutgeheißen. Der Stand Zürich
est dieser Ansicht nicht, und hat geglaubt, durch sein
Kreisschreiden eine eigene parzielle Revision deS Bundesvertrages
provozieren zu sollen, welche Sie, Tit., mehrere Male
verworfen haben. Uebrigens scheint eS ziemlich überflüssig, zu
bestimmen, wenn Kantonaltruppen, die einem andern Kantone
zu Hülfe eilen, unter eidgenössisches Kommando gestellt werden
sollen. DaS soll immer die leitende Exekutivbehörde beurtheilen.
Ich schließe also zum vorgeschlagenen Paragraph. ^

May, gew. Staatsschreiber. Dieser Paragraph kömmt
mir einerseits wichtiger vor, als man ihn darstellen will, und
andererseits scheint es mir, das Begehren von Zürich, daß
dieser Gegenstand an der Tagsatzung zur Sprache komme, sei

etwas Verschiedenes von der Billigung, welche der Große Rath
in seiner frühern Sitzung über daS Benehmen des Regierungsrathes

rücksichtlich der Absenkung von Truppen u. s. w.
ausgesprochen hat. Der Große Rath hat heute nöthig gefunden,
im §. 1 der Instruktion eine Erläuterung deö Sinnes des
Artikels 12 der Bundesakte aufzustellen, indem ihm derselbe
mit Artikel 1 im Widersprüche zu stehen schien. Hier im
vorliegenden Falle verhält es sich ungefähr eben so. Der
Regierungsrath hat geglaubt, die Sache verstehe sich von selbst, und
hat nach seiner Ansicht gehandelt; die Regierung von Zürich
glaubt hingegen, man hätte nicht so handeln, sondern ein eid-
genössischeS Kommando eintreten lassen sollen. Also ist doch da

eine Verschiedenheit der Ansichten; wo aber solche herrscht,
kann doch nichts wünschbarer sein, als daß man sich darüber
auöspreche, um wenigstens für folgende Fälle solchen
Meinungsverschiedenheiten vorzubeugen. Der Kanton Aargau hat auf
das Kreisschreiben von Zürich ebenfalls ein Kreisschreiben
erlassen und darin gesucht, daS Begehren von Zürich abzulehnen;
nämlich erstens sei keine fortdauernde Gefahr vorhanden gewesen;

zweitens würde sich der Vorort sogar einer Verletzung des

Artikels 4 des Bundes schuldig gemacht haben, wenn er sich

ohne das Ansuchen der Regierung von Aargau eingemischt
hätte; drittens sei der Fall ganz verschieden von früher
stattgehabten Fällen eidgenössischer Dazwischenkunftz, viertens endlich
würde die Untersuchung der angeregten Frage überhaupt unfruchtbar

sein. Der letztere Grund vorerst scheint mir unrichtig. Wenn
man die betreffenden Artikel der Bundesakte näher untersucht, so

geht daraus hervor, daß der Vorort in solchen Fällen als Vorort
sandeln soll. Freilich ist es immer eine schwierige Lage, wenn
die vorörtliche Behörde sich in zwei verschiedenen Stellungen
befindet, wenn sie einerseits als Exekutivbehörde des betreffenden
Kantons handelt, und dann andrerseits auch als vorörtliche
Behörde handeln soll, wo Kollision in den Ansichten möglicher¬

weise vorhanden ist. Das Letztere war nun hier der Fall. Ich
habe große Zweifel, daß, wenn anstatt Truppen von Bern,
vielleicht Truppen von Luzern oder Solothurn marschiert wären,
dann die hiesige Behörde die Sache gleich behandelt haben würde.
Ich müßte eher glauben, daß alsdann die vorörtliche Behörde
in unbefangenerer Stellung gesagt haben würde: da wo Truppen

von vier verschiedenen Kantonen zusammenkommen, kann
es nicht mehr Sache einer bloßen Kantonalangelegenheit sein,
wo es dem betreffenden Kantone überlassen bliebe, mit einer
solchen Truppenmasse nach Belieben zu schalten und zu walten.
Der Artikel 4 des Bundes schreibt vor, daß in Fällen, wo ein
Kanton seine Nachbarstände um Zuzug mahnt, der Vorort
davon benachrichtigt werden solle. Warum daS Gewiß nicht,
um Augen und Ohren zu schließen, sondern damit der Vorort
genau wisse, was vorgeht. Der Artikel 2 des Bundesvertrages
stellt den Grundsatz der Organisation einer Bundesarmee auf.
Wo also die Truppen eines Kantons nicht für den nämlichen
Kanton verwendet werden, muß man diese nach dem
allgemeinen eidgenössischen Militärsystem organisierten Truppen mehr
oder weniger ansehen als eidgenössische Truppen. Wo also eine
Vereinigung von Truppen mehrerer Kantone stattfindet, soll
der Vorort ohne weiters vorörtlich einschreiten. Wenn dann
Aargau sagt, es fei keine dauernde Gefahr vorhanden gewesen,
so ist nichts relativer, als was die Zeit betrifft. Dem Einen
scheint eine Gefahr lang, dem Andern kurz. Wenn aber
Truppen von vier Kantonen länger als einen Monat aufgestellt
bleiben mußten, so kann man nicht sagen, es sei keine
sortdauernde Gefahr vorhanden gewesen. Die Regierung von Aargau

hatte am 1(i. Januar offiziell angezeigt, der Aufruhr sei

gedämpft, und doch sind unsere Truppen noch bis zum 12. Februar
im Felde gestanden. Entweder war nun jene Anzeige nicht
richtig, oder aber die Regierung von Aargau behielt die
Truppen länger, als nöthig. Noch ein anderer, sonderbarer
Umstand hat gezeigt, daß ein eidgenössisches Kommando nöthig
gewesen wäre. Als eine so bedeutende Truppenzahl längere Zeit
versammelt war, hat der Herr Oberkommandant Frey die
Möglichkeit vorausgesehen, daß Militärvergehen stattfinden
können, welche kriegsgerichtlich beurtheilt werden sollten. Am
28. Januar hat er daher ein Kriegsgericht ernannt, bestehend
aus Offizieren von Bern, Zürich, Aargau und Baselland; als
Präsident wurde ein bernischer Herr Oberstlieutenant bezeichnet,
welcher hier sitzt. Derselbe hat diese Stelle nicht annehmen
wollen, und er wird am Beßten über die Gründe Auskunft
geben können, wenn er eS für gut findet. Es wäre in der
That eine sonderbare Erscheinung gewesen, wenn ein
Oberkommandant von Aargau ein Öbergericht aufgestellt hätte,
welchem die Truppen anderer Kantone unterworfen gewesen
wären. Dieser Fall könnte aber noch mehr eintreten, und also

finde ich daS Begehren von Zürich am rechten Orte. Ich zweifle
auch sehr, daß, wenn die Truppen unter einem eidgenössischen
Kommando gewesen, man sie zu allem dem gebraucht haben

würde, wozu sie gebraucht worden. Ein eidgenössischer
Kommandant würde gewiß seine Truppen nicht hingegeben haben,
um die famosen Reverse den Gemeinden abzunöthigen. Ich
zweifle auch, daß ein eidgenössicher Kommandant zugegeben
haben würde, seine Truppen als Erekutionslruppen zu
gebrauchen, bevor eine Untersuchung stattgehabt, als Exekutionstruppen,

durch welche diese Gegenden so sehr in Armuth gebracht
worden sind, daß wir bereits in öffentlichen Blättern Aufrufe
lesen, wie damals, als durch die französischen Armeen andere

Gegenden unseres Vaterlandes zu Grunde gerichtet worden
waren. Ein eidgenössischer Kommandant würde die Truppen
eben so wenig haben brauchen lassen, um einem Klosterauf-
hedungsdekrete Folge zu geben, und jedenfalls würde wohl auch
eine mehrere Aufsicht stattgefunden haben. Es ist bedauerlich,
in öffentlichen Blättern zu lesen, daß da allerhand Spoliationen
vorgegangen sind, daß man sogenannte Angedenken mitgenommen
hat, und daß sogar kostbare Gegenstände dieser Art jetzt zum
Verkaufe ousgeboten werden. Wenn also je Zweifel waren
über die Aufstellung eines eidgenössischen Kommandanten in
solchen Fäklen, so soll man diese Zweifel für die Zukunft heben.

In der frühern Berathung hat man mir eine Art von
Vorwurf machen wollen, nicht etwa, man hätte sich genauer
unterrichten sollen, sondern vielmehr, der Herr Altstaatsschreiber



scheine nur allzuwohl unterrichtet, was da gegangen. Das
gereicht mir wenigstens nicht zur Unehre, und, was ich damals
gesagt, ist heute von einem Offizier, der dabei war, bestätigt
worden. Uebrigens dürfen wir nicht aus den Augen verlieren,
daß, wenn wir die von Zürich angeregte Frage nicht einläßlich
behandeln, möglicherweise Fälle eintreten könnten, waS eS höchlich

zu bedauern wäre, wenn es einzelnen Kantonen gestattet
wäre, einseitig aufzutreten und sich sogar durch die Kräfte
anderer Kantone dabei unterstützen zu lassen. Daher kann
nichts erwünschter sein, als daß in solchen Fällen von Seite
des Vororts eingeschritten werde. Demnach glaube ich, der
vorgeschlagene §. 5 sei nicht ganz richtig und zeitgemäß; ich
trage daher darauf an, daß man auf das Ansuchen von Zürich
eintrete.

Vogel. Der Herr Präoponinant hat mit schönen Worten

zu zeigen gesucht, es wäre nothwendig gewesen, daß die
Truppen im Aargau unter eidgenösischem Oberbefehl
gestanden hätten u. s. w. Ich war auch im Aargau, allein ich
habe nicht finden können, daß eidgenössische Leitung eine Noth-
wendigkeit gewesen sei, und berufe mich hiebei auf meine sämmtliche

Herren Kollegen, ob wir, sämmtliche Truppen, unS unter

dem verehrten Herrn Oberkommandanten, so wie unter dem
Herrn Kommandanten sämmtlicher Vernertruppen nicht sehr
wohl befunden haben; wahrscheinlich eben so wohl und eben so

gut geleitet, als wenn wir unter eidgenösischem Kommando
gestanden hätten. Oder hätten uns etwa die Zürcher ihren Herrn
Pfarrer Hirzel senden sollen, welcher dann wieder hätte kom-
mandiren können: „schüßet in EotteS Namen?" Tit., wir waren

im Monat Jänner im Aargau, und wollten keinen sechsten
September, wie sie ihn in Zürich hatten, darum ist es wohl
unter Kantonalkommando und mit Hülfe unserer Truppen besser

gegangen, als es unter eidgenössischem Kommando und mit
eidgenössischen Truppen gegangen wäre. Was dann die Spoliations

betrifft, die man den Truppen vorwirst, so möchte ich
mich im Namen der Bernertruppen feierlichst dagegen verwahren;

ich würde mich schämen, einem Korps anzugehören, von
welchem auch nur im Werthe dieses Büchleins eine Spoliation
stattgefunden hätte, und ich möchte Herrn Staatsschreiber Mai
nur auf die letzte Nummer des Volksfreundes hinweisen; dort
wird er sehen, wie die alte Regierung zur Zeit der Reformation

im Waadtlande gehandelt hat.

Mai, Altstaatsschreiber. Ich habe nicht von den Bernertruppen

gesprochen, als ich von Spoliation?« redete, ich nehme
unsere Truppen aus und zolle ihnen alle Achtung.

von Tillier,RR. Der Grund, warum derRegierungsrath
diesen Artikel hier vorschlägt, ist ganz einfach und natürlich.
Der Stand Zürich hat sich veranlaßt gefunden, ein Cirkular
an sämmtliche Stände der Eidgenossenschaft zu erlassen, welches
unter den gegenwärtigen Umständen einem Vorwurf gegen Bern
ziemlich gleichkommt. Hat Bern nun recht gehabt, oder hat
es nicht vielmehr ganz der VundeSurkunde gemäß gehandelt?
Der Art. 4 der Bundeöakte schreibt vor, daß im Falle äußerer
oder innerer Gefahr jeder Kanton das Recht hat, die Mitstände
zu getreuem Auffehen aufzufordern. „Wenn in einem Kantone
Unruhen ausbrechen, so mag die Negierung andere Kantone
zur Hülfe mahnen, doch soll sogleich das Vorort davon
benachrichtigt werden u. s. w. weiter unten heißt es im
nämlichen 'Artikel: „der, oder die gemahnten Kantone haben die
Pflicht, dem Mahnenden Hülfe zu leisten." Hat nun Bern bei
den in Aargau ausgebrochenen Unruhen und nach erhaltener
Mahnung der dortigen Regierung etwas anderes thun können,
als sogleich seine Truppen nach Aargau zu senden und sie der
dortigen Regierung zur Hülfe aufzubieten? Nein, Tit., der
Artikel 4 redet zu bestimmt, und es war Pflicht Berns, dem
Rufe Aargaus ohne weitere Untersuchungen zu entsprechen.
Es war auch nicht der Fall, die Truppen irgendwie unter
eidgenössische Leitung zu stellen, so wenig als es der Fall war,
eine Tagsatzung zummmenzubcruscn. Alle Forderungen des
'Art. 4 sind pünktlich erfüllt worden, und mehr zu thun, war
Niemand schuldig. Tue Vorfälle wurden dem Vorort angezeigt,
und es stand nun an ihn-, zu beurtheilen, in wie fern eine
Tagsatzung zusammen zu berufen, oder ans dieser Angelegenheit

eine eidgenössische zu machen sei. Dies hat aber der Vorort nicht
nothwendig gefunden. Hat es etwa die Schweiz oder die Mehrzahl
der Stände gefunden? Nein, Tit., sonst hätten von zweiundzwanzig

Kantonen nicht nur sechs die Zusammenderufung der Tagsatzung

verlangt; Zürich selbst wollte ja keine außerordentliche
Tagsatzung. Darum, Tit., hat der Regierungsrath geglaubt, daß

dieser Antrag Zürichs nicht zulässig sei, und zwar ferners noch

aus dem Grunde, weil er eine Abänderung der Bundesverfassung

enthält. Ein derartiger Antrag aber soll nicht vor einer
außerordentlichen Tagsatzung behandelt werden, sondern er ist

Sache einer ordentlichen, und wenn Zürich seiner Zeit vor der
ordentlichen Tagsatzung diesen Antrag in gehöriger Form zu
wiederholen und anzubringen gedenkt, so wird dann auch Bern
seine Meinung darüber abzugeben wissen. Ich würde bedauern,
Tit., wenn Sie eine andere Instruktion erkennen sollten, und
stimme zum Antrage des RegierungSrathS.

Stein Hauer, Oberstlieutenant. Ich nehme das Wort
nur, um eine Thatsache zu berichtigen, die irrig aufgefaßt und
ausgelegt worden ist. Man hat bemerkt, es sei ein bernischer
Oberstlieutenant in das von Herrn Oberst Frei-Herose niedergesetzte
Kriegsgericht als Präsident gewählt worden, und derselbe habe
diese Stelle abgelehnt. Es ist wahr, Tit., daß ich, — denn
meine Wenigkeit wurde darunter verstanden von Herrn
Oberst Frei mit dieser Stelle beehrt wurde, und daß ich
sie abgelehnt habe, aber nicht aus den Gründen, die mir
hier als Motive untergeschoben worden sind, d. h. weil ich ihn
nicht dazu befugt gehalten habe, sondern deßwegen, weil es
meine Geschäfte und andere Verhältnisse wünschbar machten,
nach Hause zurück zu kehren, was bei Annahme dieser ehrenvollen

Stelle nicht hätte geschehen können. Ich lebe der
Ueberzeugung, daß Herr Oberst Frei als Kommandant sämmtlicher
Truppen nicht nur das Recht zu Aufstellung eineS Kriegsgerichts,

sondern sogar die Pflicht dazu hatte, und daß dadurch
Niemandem Unrecht geschehen ist, da für unsere Kantonaltruppen

die gleichen Gesetze gelten, nach welchen jenes Kriegsgericht
zu urtheilen gehalten war. Wir waren gleichsam als detaschir-
tes Korps anzusehen.

Fellenberg. Ich glaube, es sei Zürich nicht darum zu
thun, dem Stande Bern wegen des Geschehenen einen Vorwurf
zu machen, sondern es will lediglich, daß in Zukunft festgestellt
werde, in welchen Fällen eidgenössische Truppen unter vorörtliche

Leitung und eidgenössisches Oberkommando gestellt werden
sollen. Zürich glaubt, daß bei ähnlichen Anlässen, wie die
Aargauischen, dieß der Fall sein möchte. Andere haben andere
Ansichten, und der Artikel 4 der Bundesakte bestimmt nichts
darüber. Er garantirt nur die Sicherheit der Regierungen
und gestattet denselben, wenn sie bedroht sind, andere Regierungen

um Hülfe zu ersuchen. Es ist dieser Artikel ein gefährlicher
für die Volksfreiheit. Nehmen wir an, was gegenwärtig, Gott
sei Dank, nicht der Fall ist, daß in unserm Kantone der
Regierungsrath und Große Rath bei dem Volke durch Mißgriffe
in Mißkredit käme, und die Unzufriedenheit allgemein würde, so
steht es der Regierung frei, zu Unterdrückung deS gerechten
Volksunwillens mehrere Kantone, z. B. Solothurn, Freiburg,
Waadt aufzufordern, wozu um den Vokkswillen und die Volks-
freiheit zu unterdrücken. Daher wäre eS gut, wenn bei solchen
Fällen es nicht nur von dem einseitigen Willen der Regierungen
abhinge, andere Truppen in das Land zu ziehen und damit die
Freiheit des eigenen Volkes zu unterdrücken. Freilich ist dieß bei
uns nicht zu befürchten, aber es könnte leicht der Fall sein,
daß unsere Truppen dazu mißbraucht würden, um in andern
Kantonen den freien Sinn des Volkes gegen die Herrschsucht
der Behörden zu unterdrücken. Das ist eben, was Zürich scheut,
und warum es diesen Antrag stellt. Ich möchte daher darauf
antragen, daß unsere Gesandtschaft beauftragt werde, anzuhören
und zu referiren.

Mühlemann, Negierungsstatthalter. Es ist mir eine
Zeit in Erinnerung, wo ich auch noch dabei war, daß
eidgenössische Hülfstruppen und unter eidgenössischer Leitung gestanden

sind, und daß man zur selbigen Zeit sie nicht nur gebraucht
hat, um die gestörte Ruhe wiederherzustellen, sondern dieselbe»
Monate lang unter Waffen gelassen hat, nachdem jede Gefahr



schon lange vorüber war, und fie dazu benutzte, um Arrestation
nen zu machen u. s. w. Dieß geschah unter eidgenössischem
Oberkommando und vorörtlicher Leitung. Es ist daher damit
wenig geholfen, oft vielleicht mehr verdorben, und ich stimme
zum Antrage des Regierungsraths.

von Erlach. Ich muß noch einmal eine andere Meinung
äußern, als Herr Staatsschreiber Mai, so leid es mir auch
ist, darin mit ihm nicht übereinstimmen zu können. Als ich
bei der Behandlung des Berichts des Regierungsratbs über die
Vorfälle im Aargau und die getroffenen Maßregeln mit der
Minorität aufstand, geschah es lediglich deßwegen, weil ich der
Ansicht war, daß man einem andern Kantone seine eigenen
Truppen nicht unbedingt zur Verfügung hätte stellen, sondern
einen eigenen Regierungskommissär und einen eigenen Kommandanten

denselben hätte mitgeben sollen. DaS war der einzige
Punkt, wo ich fand, daß der Regierungsrath nicht ganz
zweckmäßig gehandelt habe. In Bezug auf den Artikel 5 der
Instruktion möchte ich bloß eine Modifikation in der Redaktion
vorschlagen. Das Wort „unzulässig" scheint mir etwas zu stark
und vielleicht zu stoßend für den Kanton Zürich, der den
Antrag gestellt hat. Ich gebe zu, daß nicht die allerfreundlichste
Ansicht über das kräftige Benehmen Berns im Kanton Zürich
vorgewaltet hat, und daß dieser Umstand zu dessen Antrag möge
beigetragen haben, indessen scheint es mir besser, eine Modistkation

hier eintreten zu lassen, und statt „unzulässig" „nicht
nothwendig" zu setzen.

2 a g gi, Regierungsrath, jünger. Diese Redaktion wurde
schon im diplomatischen Departement vorgeschlagen, da indessen
der Regierungsrath glaubte, daß man ihn dadurch für im Fehler

halten möchte, so hat diese Redaktion, und zwar auS guten
Gründen, nicht beliebt. Es frägt sich einfach: hat der
Regierungsrath recht gehandelt oder nicht? das erstere haben Sie,
Tit., durch ihre letzte Erkanntniß ausgesprochen, und daher
stimme ich zum Antrag.

Kasthofer, Rcgierungsrath, schlägt vor, den ganzen
Artikel auszulassen.

Tscharn er, Alt-Schultheiß. Der Artikel 4 enthält durch,
aus keine Vorschrift, wie es solle gehalten sein, wenn ein
Kanton dem andern Hülfstruppen schickt, ob diese unter
eidgenössisches Oberkommando sollen gestellt werden u. s. w.,
sondern enthält lediglich das, was Ihnen bereits abgelesen worden
ist. Dieß ist Alles genau beobachtet worden, und etwas Anderes

zu verfügen, hat der Regicrungsrath nicht für gut befunden.

Sie haben dessen Benehmen gebilligt, und so fällt die

Sache dahin. Indessen glaubte der Regierungsrath dennoch, in
Bezug auf den Antrag Zürichs eine Instruktion vorschlagen zu
sollen, und diese geht dahin, daß man seinen Antrag unzulässig
halte. Er gehört nicht vor eine ausserordentliche Tagsatzung,
sondern sollte als eine Abänderung des Bundesvertrags
enthaltend vor der ordentlichen Tagsatzung behandelt werden. In
eine Abänderung des vom Regierungsvathe gemachten Antrags
einzutreten, halte ich nicht für zweckmäßig und empfehle Ihnen
denselben zur Genehmigung.

2)

3)

Abstimmung.
Einen Artikel in die Instruktion aufzuneh

men
Tagegen
Für einen Artikel im Sinne des vorge

schlagenen
Anzuhören und zu referiren
Für den Antrag des Regierungsraths
Für gefallene Modifikationen

gr. Mehrhrit.
1 Stimme.

gr. Mehrheit.
10 Stimmen,
gr. Mehrheit.
18 Stimmen.

Tscharner, Altschultheiß. Völlig übereinstimmend mit
der von Ihnen genehmigten Instruktion schlägt Herr Schultheiß
Neuhaus einen Zusatzartikel vor, daß der Stand Bern an den

Stand Aargau die bundesmäßige Forderung stelle, sämmtliche

Fonds derjenigen Klöster, welche aufgehoben bleiben mögen,
ferner stiftungsgemäß zu verwalten und zu verwenden. Indem
ich diesem Zusatzartikcl beistimme, will ich die fernern Bemerkungen

gewärtigen.

Herr Landammann. Dieser Zusatzartikel ist nicht ent°
halten in dem Instruktionsantrage des Regierungsrathes und
des diplomatischen Departements, fondern er ist von Herrn
Schultheiß Neuhaus, der denselben einer von mir privatim
niedergeschriebenen und ihm mitgetheilten Ansicht entnommen
hat, mit Beifall aufgenommen worden. Er hat demnach
denselben Herrn Schultheiß Tscharner znit dem Ersuchen zugestellt,
daß er ihn der Versammlung vortragen möchte.

Fellenberg. Ich halte mich verpflichtet, dem Herrn
Landammann, dem Herrn Schultheiß Neuhaus und Herrn
Schultheiß Tscharner öffentlich meinen Dank abzustatten, daß
sie die heilige Verpflichtung, welche dem Stande Aargau obliegt,
hier öffentlich ausgesprochen und diesen Zusatz vorgeschlagen
haben. ES ist der beßte Beweis, daß der Kanton Bern nichts
will, als was sich auf Recht und Billigkeit gründet, er zeigt
unsere Absicht der ganzen übrigen Eidgenossenschaft, und ich
hoffe, daß dieser Artikel einstimmig angenommen werde.

von Zenner, Regierungsrath. Ich muß vor Allem aus
bemerken, daß dieser Zusatzartikel heute nicht definitiv angenommen,

sondern daß er einzig und allein erheblich erklärt werden
kann und dann zu näherer Untersuchung an die vorberathenden
Behörden zurückgeschickt werden muß, so daß es unmöglich ist,
denselben vor dem Anfange der Tagsatzung zu behandeln. Er
ist daher lediglich als Anzug zu betrachten und den gleichen
Förmlichkeiten, wie ein solcher, unterworfen. Ich trage der
guten Absicht des Antrages alle Rechnung, aber ich weiß nicht
recht, ob dann bei dessen Exekution so ganz das herauskommen
wird, was man glaubt. Es ist Ihnen bekannt, daß die Regierung

von Aargau bis dahin von den Klostergütern einen solchen
Gebrauch gemacht hat, der von Niemandem mißbilligt werden
wird, und eS ist zu vermuthen, daß sie dieselben, wie bisher,
auf eine zweckmäßige Weise verwenden wird, so daß das, was
man beabsichtigt, zum Theil schon geschehen ist. Indessen wird
die Regierung von Aargau nicht das sämmtliche Vermögen der
Klöster zu Errichtung von Schulen, Armenanstaltcn u. s. w.
verwenden, sondern einen nicht kleinen Theil desselben für
Bezahlung der Militärkosten in Anspruch nehmen wollen. Diese
werden ungefähr nach einem sehr mäßigen Anschlage auf
Fr. 3—4000,000, ja wahrscheinlich noch höher zu stehen
kommen. Es ist billig, daß die Klöster diese Unkosten bezahlen,
und so fällt schon von vorn herein die Unmöglichkeit, daß dem

an Aargau zu stellenden Ansuchen entsprochen werde, deutlich
in'S Auge. Daher finde ich weder in der Form, noch in der
Materie den Antrag richtig und stimme zu dessen Abweisung.

Iaggi, Regierungsrath, jünger. Als Mitglied der
vorberathenden Behörde möchte ich mich auch dagegen aussprechen.
Der Artikel ist wichtig, wichtiger als man meint, und man
könnte sich durch einen voreiligen Beschluß für die Zukunft
allzusehr die Hände binden. Darum möchte ich lieber davon
abstrahiren, um so mehr, da der Kanton Aargau bereits
Schritte gethan bat, die der Absicht des gemachten Antrages
vollkommen entsprechen. Ich trage daher in erster Linie daraus

an, von dem Artikel zu abstrahiren; sollte Ihnen das nicht
belieben, so stelle ich in zweiter Linie den Antrag, daß der
Artikel dem Regierungsrathe zur Begutachtung übersendet werde.

von Sinner, Oberstlieutenant, will auch abstrahiren,
wie Herr Regierungsrath Iaggi, wünscht aber, daß dieß in
dem Protokoll, mit Angabe der Motive, angeführt werde,
damit man nicht meine, dem Stande Bern sei es gleichgültig,
wie das Vermögen verwendet werde.

Tscharner, Altschultheiß. Ich für mich nehme kein

Bedenken, in die Sache schon jetzt einzutreten; indessen begreife
ich, daß man anderer Ansicht sein kann, und stelle Ihnen,
Tit., den Entscheid anheim.

A b st i m m u n g.

1) Einzutreten in den Artikel 15 Stimmen.
Davon zu abstrahiren gr. Mehrheit.

2) Zu abstrahiren mit Angabe der Motive 4 Stimmen.
Ohne Motive gr. Mehrhett.
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Mit 76 gegen 64 Stimmen wird erkannt, die Erwählung
der Gesandten für die außerordentliche Tagsatzung auf Morgen
zu verschieben.

Am Schlüsse der Sitzung wird eine Zuschrift des Herrn
Großraths Wüthrich vorgelegt, worin derselbe wegen Rück-

ficht auf seine Berufsgeschäfte den Austritt äus dem Großen
Rathe erklärt.

(Schluß der Sitzung gegen 6 Uhr).



N"- 20.

Verhandlungen
des

Großen Rathes der Republik Bern
Ordentliche Wintersitzung. Zweite Hälfte, 18!!,

(Nicht offiziell.)

Achtzehnte Sitzung.

Samstag den 13. März 1841.

(Morgens um 9 Uhr.)

Präsident: Herr Landammann Blosch.

Nach dem Namensaufrufe und nach Genehmigung des

Protokolls werden als eingelangt angezeigt:

1) Eine Vorstellung des P. Bichsel, von Rüegsau, Recht¬
sameverhältnisse betreffend.

2) Eine Bittschrift des 2. Mühlemann, zu Bönigen, einen,
wegen Abwesenheit im Militärdienste, Verlornen Prozeß
betreffend.

Tagesordnung.
Wahl der Gesandtschaft auf die außerordentliche

Tagsatzung von 184l.
Von den Herren Rathsältesten sind vorgeschlagen:
Die Herren Landammann Blösch, Regierungsrath Aubry

und Regierungsrath von Tillier. »

(Erster Gesandter und Vundespräsident ist von Amtes
wegen Herr Schultheiß Neu ha us.)

Wahl des zweiten Gesandten.
Von 139 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Herr Landammann Blösch -. .83
RegierungSrath Dr. Schneider .14

„ Regierungsrath von Tillier .13
Regierungsrath Aubry 6
Regierungsstatthalter Kohler 6

Regierungsrath Weber 5

u. s. w.

Ernannt ist somit Herr Landammann Blösch.

Blösch, Landammann. Dieser Wahlakt, Tit., fordert
von mir ein schweres Opfer, nicht sowohl in ökonomischer
Hinsicht, als vielmehr in moralischer Hinsicht, wegen der Gemüthsstimmung

nämlich, in welcher ich mich befinde, und welche die

öffentlichen Geschäfte mir weder angenehm noch leicht macht.
Es hat mich ein Schlag getroffen, der schwerste, der mich
treffen konnte. Solche Schläge erHeden das Gemüth und ziehen
es ab vom alltäglichen Leben. Zu dieser Stimmung habe ich
mein Urtheil gebildet über die aargauischen Zustände. Wenn
ich nun in diesem Wahlakte Ihre Billigung, Tit., in Betreff

dieses meines Urtheils und die Erwartung sehen soll, daß ich
zur Versöhnung beizutragen suchen werde, so will ich dem
öffentlichen Wesen auch noch das Opfer bringen.

Wahl des dritten Gesandten.
Von 139 Stimmen erhalten:

im t. Skr. im 2. Skr. im Z. Skr. im à. Str.
Hr. Reg -Rath von Tillier 39 49 53 69

„ Reg.-Rath 'Aubry 46 52 56 54

„ Reg.-Rathvr. Schneider 15 19 17

"
Reg.-Statth. Kohler 10

„ Oberstl. Steinhauer 8

Erwählt ist durch relatives Stimmenmehr Herr RegierungS
rath von Tillier.

von Tillier, Regierungsrath. Ich hätte gewünscht,
Tit., daß der Große Rath anders entschieden haben möchte.
Es ist eine wunderbare Fügung, welche den dritten wie den
zweiten Gesandten in den jüngsten Tagen betroffen hat. Was
Herr Tit. Landammann Blösch so eben von sich gesagt, ist
wörtlich auch in Bezug auf mich wahr, und auch ich mache es
mir daher zur Pflicht, die Stelle anzunehmen.

Bericht der Juragewässerkommission, nebst
Dekretsentwurf des Departements des Innern.

Der Bericht lautet:

Tit.
Bei Erlassung des Dekrets vom 12. Merz 1839, durch

welches die Errichtung schweizerischer Privatgesellschaften für
Korrektion der Juragewässer autorisirt, und mehrere allgemeine
Grundzüge rücksichtUch der von Seite des Staates auszuübenden
Beaufsichtigung und Beschützung des Unternehmens aufgestellt
wurden, nahm der Gesetzgeber zugleich die Bestimmung in
Artikel 4 jenes Dekretes auf, daß der Tit. RegierungSrath
spätestens in der zweiten Hälfte der Wintersitzung von 164i
dem Tit. Großen Rathe über den Gang der Juragewässerkorrektion

und Entsumpfungsangelegenheit Bericht abzustatten
und die alsdann nöthigen Maßregeln vorzuschlagen habe.

Da nun einerseits der Zeitpunkt zu dieser Berichterstattung
sich nähert, und andererseits von der Direktion der Jura-
gewässerkorrektionsgesellschaft unterm 6. Oktober dieses Jahres
daS Ersuchen an den Tit. Negierungsratd gestellt worden ist,
von der gesetzgebenden Behörde eine Verlängerung des Termins
zu Begründung einer Exekutivgesellschaft auszuwirken, so erscheint
es, namentlich Behufs Unterstützung des gedachten Begehrens,
zweckmäßig, Ihnen, Tit., hiermit einen übersichtlichen Bericht
über die bisherige Thätigkeit der Vorbereitungsgesellschast für



die Iuragewässerkorrektion vorzulegen; wünschend, daß Sie
denselben, von Ihren allfällig gutfindenden Bemerkungen begleitet,

an den Tit. Großen Rath gelangen lassen möchten.
Unmittelbar nach Erscheinung des eingangserwähnten Dekretes

trat in Bern eine Versammlung von Männern zusammen,
welche sich die Förderung jenes gemeinnützigen Unternehmens

zur Aufgabe gemacht haben, und, geleitet von der Ueberzeugung

daß an die Ausführung desselben nur dann mit gutem
Erfolge geschritten werden könne, wenn vorerst die mannigfaltigen,

im Wege stehenden, Hindernisse beseitigt und die Mittel
zur Beförderung der Sache zur Hand gebracht seien veranstaltete

dieselbe alle einleitenden Maßregeln zu Gründung einer
Vorbereitungsgesellschaft (Socivtv flo l'onàio») auf dem Wege
von Aktien. Infolge dessen trat die erste Generalversammlung
der Aktionärs am 29. September 1839 zu Ins, im Kanton
Bern, zusammen, und hier wurde die Konstituirung der Vor-
dereitungsgesellschast bewerkstelligt.

In Uebereinstimmung mit den Vorschriften der an diesem

Tage angenommenen Statuten erwählte die Gesellschaft einen

Ausschuß cke von 13 Mitgliedern und
5 Suppleanten, welchem im Allgemeinen die Verpflichtung
obliegt, die Interessen der Gesellschaftsaktionärs wahrzunehmen
und die Geschäftsführung der Direktion zu beaufsichtigen. Zur
eigentlichen Leitung der Geschäfte ward eine Direktion aus
9 Mitgliedern und drei Suppleanten ausgestellt, welche in
3 Sektionen abgetheilt ist, nämlich:

1) Die Organisationssektion, welcher alle
Unterhandlungen mit den Regierungen und mit den Besitzern der in
dem Bereich der Stromkorrektion und Moosentsumpfung fallenden

Ländereien und Rechte, und überhaupt alle diejenigen
Vorarbeiten obliegen, welche nicht in den Geschäftskreis der beiden

andern Sektionen fallen;
2) die technische Sektion, welche alle technischen

Arbeiten besorgt; und

3) eine Finanzsektion, welche die Aktien und
Geldgeschäfte die Buchhaltung und das Rechnungswesen, fo wie
die Kassaverwaltung zu versehen hat. Diese verschiedenett Kvlle-'
gien der Gesellschaft setzten sich sofort, je nach dem ihnen
angewiesenen Wirkungskreise, in Thätigkeit, welche bis dahin einen

für den Fortgang des Unternehmens nicht ungünstigen Erfolg
gehabt hat.

Die Direktion gab den respektiven Regierungen der fünf
betdeiligten Kantone, Bern, Freiburg, Solothurn, Waadt und
Neuenburg, von Begründung der Vorbereitsgesellschast Kenntniß,

und empfahl dieselbe ihrem Schutze. Wirklich hat sich

hierauf die Gesellschaft in mehrfacher Beziehung günstiger
Gesinnung und wohlwollender Handbietung von Seite jener
Regierungen zu erfreuen. Es bewilligten dieselben der Gesellschaft
die Portofreiheit und entsprachen auf zuvorkommende Weise
ihrem Wunsche, alö es sich darum handelte, die Beamten und
Angestellten der Gesellschaft bei Vornahme einiger technischen
Vorarbeiten zu unterstützen und zu beschirmen und durch
geeignete Verbote die Zerstörung der Signale, Pegel tc. zu
verhindern. Die Regierung von Bern insbesondere bethätigte eine
den Interessen des Unternehmens sehr ersprießliche Theilnahme,
indem sie die auf die Iuragewässerkorrektion und Entsumpfung
des Seelandes Bezug habenden, in den Archiven des Baudepartements

vorhandenen, Pläne, Karten und anderweitige Aktenstücke

der Direktion zur freien Benutzung anvertraute und die

Niederlegung der Gesellschaftsgelder in die Kantonalbank zum
Zinsfuß von 4 Procent bewilligte. Der Staatsrath des Kan-
tonS Waadt anerbot aus eigenem Antriebe der Direktion die

Benutzung der in seinem Besitze befindlichen, für das Unternehmen

Interesse darbietenden, Dokumente. Unter solchen Auspizien
veranstaltete die Direktion, nach der von einer zweiten zu Murten
abgehaltenen Generalversammlung erhaltenen Ermächtigung, die

Aufnahme eines neuen Nivellements des Terrains, in dessen

Bereich die beabsichtigten KorrektionS- und Entsumpfungsardci-
ten fallen werden, so wie die Wiederherstellung der früher
bestandenen Pegel zu Beobachtung der Wasserstände der Broye,
Zikl und Aare, von Murten und Aarberg bis Attisholz. Der
Absatz von Aktien hatte in wünschbarem Maße statt, so daß der
Betrag derselben am 22. August 1840 die Summe von 50,150

französische Franken erreichte, was zuversichtlich hinreichen wird,
die Kosten der nothwendigen Vorarbeiten bis zu Gründung einer
Exekutivgesellschaft zu decken; die vorhandene Baarschaft ist
theils in der Kantonalbank zu Bern, theils in den Ersparniß-
kassen von Nidau und Viel zinstragend angelegt.

Am 23. August 1840 übertrug dann die dritte
Generalversammlung der Aktionärs, welche zu Solothurn abgehalten
wurde, der Direktion, unter gutfindender Beiziehung von
Ingenieurs, die Ausarbeitung eines Ausführungsplanes, der bis
Anfangs Juli 1841 vorgelegt werden soll. Um diesem Austrage
mit möglichster Aussicht auf ein erfreuliches Resultat zu genügen,

hat die Direktion zur Ausmittlung eines Exekutionsplans
einen Mann berufen, dessen bisherige ausgezeichnete Leistungen
im Fache der Stromkorrektion zu vortheilhasten Erwartungen
berechtigen, nämlich Herrn Oberst La Nicca, Oberingenieur
des Kantons Graubünden, der sich vom Sachverhältniß unlängst
an Ort und Stelle überzeugte und sich gegenwärtig mit den
geeigneten theoretischen Untersuchungen beschäftigt.

Zu Vervollständigung dieses Berichts ist zu erwähnen, daß
die vom Großen Rathe eingesetzte Kommission für die Zurage-
wässerangelegenheit die Bearbeitung eines ExpropriationSgesetzes
an die Hand genommen und Herrn Gerichtspräsidenten Haas
zu Burgdorf, der zugleich als Mitglied der Gesellschaftsdirektion
angehört, übertragen hat, und daß der Tit. Regierungsrath,
in Vollziehung des §. 3 des Großrathsdekrets vom 12 März 1839,
eine Kommission von drei Mitgliedern eingesetzt bat, welche dee

Eigentkumsverhältnisse und Nutznießungsrechte deS EntsumpfungS-
und Stromkorrektionsgebietes untersuchen und zugleich
Vorschläge über die Theilung desselben unter die betheiligten
Kantone, und im Kanton Bern selbst unter die Betheiligten bringen

soll.
Da namentlich von den Arbeiten dieser beiden letztgedachten

Kommissionen das Gedeihen der Unternehmung bedingt ist, so
nimmt die Direktion, indem sie diesen ehrerbietigen Bericht
hiemit schließt, sich die Freiheit, Ihnen, Tit. Herren, die Zura-
gewässerangelegenheit nachdrücklichst zu empfehlen, und verharrt
unter Versicherung der vollkommensten Hochachtung,

Bern, den 14. Dezember 1840.

Der Präsident der Direktion,
I. Rud. Schneider.

Der Sekretär,
H. Leemann.

Der Dekretsentwurf geht dahin, daß der im §. 1 des
Dekrets vom 12. März 1839 festgesetzte Termin für die
Vorlegung der Statuten der schweizerischen Gesellschaft zu Korrektion

der Zuragewässer bis zum 1. Januar 1843 verlängert
werden möchte.

vr Schneider, Regierungsrath, fügt bei, daß der Herr
Ingenieur La Nicca gedenke, im Frühjahr wenigstens die Grundzüge

zu einem Plane der Gesellschaft vorzulegen, und dann die
Details bis künftigen Winter, so daß dann die vollständigen
Pläne u. s. w. dem Großen Rathe vorgelegt werden können.
Wenn auch die Sache langsam gehe, so gehe sie doch vorwärts;
man wolle aber nicht mit Vorschlägen vor den Großen Rath
treten, bis etwas Gediegenes und Rechtes vorgebracht werden
könne. Das werde jedenfalls gehen bis nächsten Winter. Wenn
dann auch die Pläne hier genehmigt seien, so werde es sich
dann fragen, ob auch die andern Kantone eintreten wollen;
und dann werde es wiederum eine gute Zeit brauchen, um eine
Exekutionsgesellschaft zu bilden, um die nöthigen Fonds
zusammenzutreiben. Deßhalb sei die Verlängerung des Termins der
Konzession bis zum 1. Januar 1843 dringend nöthig, damit
nicht diejenigen Privaten, welche der GesellfctM beitreten wollen,

Gefahr laufen müssen, daß unterdessen allfällig eine fremde
Geselftchaft Konkurrenz mache.

Durch's Handmehr wird daS Eintreten beschlossen, und der
Antrag genehmigt.
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Auf daherige Vortrage des Militärdepartements werden

ernannt:
1) Zu einem Major der Landwehr: Herr Jakob Mühlethaler,

von Bollodingen, Hauptmann der ersten
Füsilierkompagnie im XI. Auszügerbataillons.

2) Zu einem Major der Artillerie: Herr Hauptmann
Rud. Wurstemberger, von Bern, Zeughausdirektor.

Ein fernerer Vortrag des Militärdepartements trägt
darauf an, die bisherige Besoldung des Zeughausdirektors

von Fr. 1200 bis auf ein Maximum von Fr. 1000,
nebst freier Wohnung, zu erhöhen.

Zaggi, Regierungsrath, älter, begründet diesen Antrag
dadurch, daß einerseits in Folge der neuen Militärverfassung
der Geschäftskreis des gegenwärtigen Zeughausdirektors sich

mehr als verdoppelt habe, andererseits mit den ausgezeichneten
Leistungen des gegenwärtigen ZeughausdirektorS, indem selbst

sachkundige Eidgenossen auf die Unbilligkeit der bisherigen
Besoldung aufmerksam gemacht haben. Ueberdieß sei Herr
Wurstemberger nicht nur ein in seinem Fache gründlich und
wissenschaftlich gebildeter Mann, weßhald er große Auslagen für
Anschaffung wissenschaftlicher Werke nothwendiger Weise haben
müsse, sondern er sei auch ein sehr treuer und außerordentlich
pflichteifriger Beamter, so daß die beantragte Mehrausgabe,
wenn je eine, ganz am Orte sei.

Funk will dagegen für diesen Augenblick die Sache noch

verschieben und warten, bis der Regierungsrath über die
Anträge der Spezialkommission für Revision der Besoldungen und
Beamtungen Rapport erstatte.

Jaggi, Regierungsrath, jünger, glaubt ebenfalls nicht,
daß es jetzt der geeignete Zeitpunkt sei, eine Besoldungserhöhung

zu beschließen, da man im Begriffe stehe, das gesammte
Besoldungssystem aller Beamten zum Gegenstande einer
Untersuchung zu machen. Er wolle indessen die Sache nicht definitiv
von der Hand weisen, denn Herr Wurstemberger sei allerdings
ein ausgezeichneter Beamter.

Jaggi, Regierungsrath, älter, beruft sich nochmals auf
das Urtheil sachverständiger Eidgenossen und erklärt es als
Pflicht des Großen Rathes, den Antrag zu genehmigen, mit
dem Beifügen, daß Herr Wurstemberger selbst allzubescheiden
sei, als daß er irgend einen derartigen Wunsch mitgetheilt
hätte.

Abstimmung.
1) Irgendwie einzutreten Handmehr.
2) Sofort einzutreten 34 Stimmen.

Zu verschieben ' .49 „
3) Diesen Gegenstand gleichzeitig mit den An¬

trägen der BesoldungsrevisionSkommission
untersuchen zu lassen Handmehr.

Vortrag des Militärdepartements, betreffend die

Abänderung des §. 143 der Militärverfassung, nebst
Dekretsentwurf.

Die beantragte Abänderung besteht darin, daß der Staat
von nun an zu den Schießübungen der Scharfschützen auf jeden
Mann des Auszuges und der Landwehr erster Klasse jährlich
ein Pfund Pulver und drei Pfund Blei beitragen solle, wogegen der
Mann sich alljährlich wenigstens über 00 Schüsse auszuweisen
habe, ohne Rücksicht jedoch an wie vielen Schießübungen er
dieselben gethan.

Jaggi, Regierungsrath, älter, bemerkt, dieser Paragraph
sei die Grundlage eines vom Regierungsrathe erlassenen Schützen-
reglementes gewesen, welches aber in seiner Vollziehung ziemlich

viele Schwierigkeiten gehabt und zu vielfachen Klagen von
Seite der Schützen Anlaß gegeben habe; um es aber abändern
zu können, müsse vorerst jener Paragraph der Militärverfassung

modifiziert werden.

Nach einigen, — untergeordnete Gegenstände reglementarischer

Vorschriften betreffenden, — Bemerkungen wird der
Antrag mit großer Mehrheit genehmigt.

Verlesen wird
Eine Zuschrift des Herrn Regierungsstatthalters Kohler,

Präsidenten der Dotationskommission, folgenden Inhalts:
Tit.

Wenn ich nach Durchlesung der Verhandlungsblätter über
die am 17. Dezember vorigen JahreS stattgehabte Diskussion,
in Betreff der Dotationsangelegenheit, welcher ich, häuslicher
Verhältnisse wegen, leider nicht beiwohnen konnte, und im Hinblick

auf die Art und Weise, wie die Dotationskommission von
einer bedeutenden Zahl der beredtesten Mitgliedern dieser hohen
Versammlung und von Personen, von denen man es am
allerwenigsten hätte erwarten sollen, während der ganzen Diskussion
mit Vorwürfen jeder Art angegriffen, verdächtigt, der
Leidenschaftlichkeit bezüchtigt und durchaus ungeeignet und unbefähigt
dargestellt worden ist, die ihr aufgegebene Aufgabe zu erfüllen;
wenn durch die auffallendsten Entstellungen der Sachverhältnisse
und Sophismen jeder Art vielfach versucht worden ist, nachzuweisen,

daß dieselbe den Großen Rath zu verfassungs- und
rechtswidrigen Beschlüssen und zu Begehung eines Gewaltstreichs zu
verleiten suche; wenn sogar geäußert ward, daß der Fluch aus
dieser Angelegenheit und ein böses Fatum auf den Einzelnen
zu ruhen scheine, die sich mit derselben abgegeben haben, und
die Don Ihnen bestellte Kommission in der Mitte dieser hohen
Versammlung mit Ausnahme eines Mitgliedes des Regierungsraths,

keinen Schutz und auch nicht einen Vertheidiger gefunden;

im Gegentheil, durch die erfolgte Abstimmung jene
gehässigen Instruktionen, wenigstens von der Mehrheit des Großen
Raths, gleichsam sanktionirt worden sind; so werden Sie, Tit.,
es mir als dem bisherigen Präsidenten dieser Kommission kaum
verargen können, daß ich auf diesen entmutigenden Vorgang
hin, den festen und unabänderlichen Entschluß gefaßt habe, mich
dieser Angelegenheit, so weit es meine bisherige Stellung
betrifft, zu entziehen und die fernere Leitung derselben glücklichern
Händen zu überlassen.

Mir bleibt indeß das beruhigende Bewußtsein, seit fünf
Jahren, so weit es meine übrigen Amtsgeschäfte mir erlaubten,
in -der Kommission und in der Mitte des Großen Rathes, nach
deßtem Willen und nach meiner Ueberzeugung dahin gewirkt zn
haben, um dem Staate zu dem ihm vorenthaltenen bedeutenden
Eigenthum zu verhelfen. Ich habe, so viel an mir, ohne
Menschenfurcht, dazu beigetragen, in tiefes Dunkel gehüllte Thatsachen

und verschleierte Verhältnisse zu enthüllen und in ihrer
naktxn Wahrheit darzustellen, und erndtete deßhalb den persönlichen
Haß und die Feindschaft der Stadt Bern in vollem Maße ein;
— ich habe das Bewußtsein, in dieser Sache ohne Leidenschaft,
ohne das geringste persönliche Interesse, ohne Aussicht auf
materiellen Vortheil gehandelt zu haben; ich bin deßhalb häufig
auf die niederträchtigste Weise verläumdet, des Parteihasses und
der Leidenschaft, ja von anderer Seite sogar der Bestechung
bezüchtigt worden; daS Einzige und Theuerste, das mir bleibt, ist
ein gutes Gewissen! Tit., ich ersuche Sie, mir meine Entlassung

als Präsident der Dotationskommission gütigst ertheilen
und dabei berücksichtigen zu wollen, daß dem Großen Rathe
Reglementgemäß gegen seine Mitglieder kein anderes Zwangsrecht

zusteht, als dieselben zu der Uebernahme von stellen in
den Departementen anhalten zu können.

Burgdorf, den 20. Hornung 1841.

Mit vollkommenster Hochachtung verharrend!

F. Kohler, Eroßrath.

Herr Landammann glaubt, wenn keine Einsprache
dagegen erfolge, dieses Entlassungsbegehren dem Regierungsrathe
nach üblicher Weise übermitteln zu sollen.

Die Herren Altschultheiß Tscharner und Regierungsrath
Jaggi, jünger, widersetzen sich der Ueberweisuug an den

Regierungsrath, indem derselbe mit der Dotatior.ssache bis auf die

allerneuesten Zeiten nichts zu thun gehabt habe. Der erstere

Opinant glaubt, der Große Rath solle unmittelbar einen

Entscheid fassen, der Letztere möchte die Sache zur Berichterstattung
an die Dotationskommission zurückweisen.

Die Herren Bach und vr. Lehmann erklären ihr
Bedauern über den von Herrn Kohler gethanen Schritt, so wie
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über die Veranlassung desselben, und tragen darauf an, Herrn
Kohler um Beibehaltung der Stelle bis zu Vorlegung des
regierungsräthlichen Berichtes über die letzten Vermittlungsversuche

bitten zu lassen.

Funk. Wenn ich nicht irre, so hat Herr Kohler seine
Stelle schon früher einmal niedergelegt; die Entlassung ist damals
sofort ohne Vorberathung angenommen, Herr Kohler aber in
der folgenden Sitzung wiederum gewählt worden. Wenn man
damals die Entlassung sofort annehmen konnte, so begreife ich
nicht, warum der Große Rath sich nicht auch heute sogleich
aussprechen könnte. Ich bedaure sehr den Schritt des Herrn
Kohler, er ist aber durch das Vorgefallene durchaus gerechtfertigt.

Ich achte jede Meinung, jede Ueberzeugung, und
wiewohl ich nicht durchgehends die Ansichten der Dotationskommission

theilte, so muß ich doch erklären, daß bei der frühern
Berathung der Dotationsangelegenheit ein Geist geherrscht hat,
der nicht jede Meinung und Ueberzeugung achtete. Das muß
Herrn Kohler, als er es vernommen, sehr gekränkt haben. Ich
trage daher an, sofort einzutreten.

Mühlemann, Regierungsstatthalter. Der Große Rath
kann kein Mitglied zur Annahme oder Beibehaltung anderer
Stellen zwingen als derjenigen in den Departementen. Gleiche
Erklärungen, wie die des Herrn Kohler, werden wahrscheinlich
in der allernächsten Zeit folgen. Ich habe versucht, Herrn
Kohler zur Beibehaltung sseiner Stelle bis zur nächstfolgenden
Sitzung zu bewegen, und so trage ich darauf an, heute gar
nichts über die Sache zu verfügen. Beharrt dann bis zur
nächsten Sitzung Herr Kohler auf seinem Entschlüsse, so kann
ihm keine Gewalt angethan werden.

vr. Schneider, Regierungsrath. Herr Kohler beruft
sich auf Aeusserungen, welche hier bei Anlaß der frühern
Berathung gefallen waren und für ihn sehr empfindlich sein mußten.
Allein es ist dabei hauptsächlich ins Auge zu fassen, daß Herr
Kohler glaubt, der Große Rath habe durch die nachherige
Abstimmung diesen Aeusserungen beigepflichtet. Ich glaube
daher, der Große Rath sei schuldig, zu erklären, daß er durch
diese Abstimmung jene Aeusserungen keineswegs gebilligt habe.
Deßwegen will ich heute nicht eintreten, sondern die Sache
dem Regierungsrath zur Begutachtung überweisen. Der
Dotationskommission kann man sie nicht überweisen, weil die
genannten Beschuldigungen eben so gut sie, als ihren Präsidenten
betroffen haben.

Obrecht. Die Kommission hat sich alle Mühe gegeben,
ihrem Auftrage zu entsprechen; aber eben darum hat sie, und
namentlich Herr Kohler, sich alle Möglichen Gehässigkeiten auf
den HalS geladen. Er scheint nur zu viel geleistet zu haben,
indem er Alles gefunden und an den Tag gebracht hat. In
der frühern Sitzung ist aber ein besonderer Wind über ihn
gegangen, wahrscheinlich, weil er nicht da war. Für diesen
Augenblick möchte ich bei der geringen Anzahl der Anwesenden
ihn nicht entlassen, sondern ich möchte in zahlreicherer
Versammlung sehen, ob der Große Rath ihm für die geleisteten
Dienste danken will oder nicht.

Herr Landamman n. In so fern heute ausgesprochen
wurde, daß alle Redner, welche damals gegen die sofortige
Annahme der Anträge der Dotationskommission das Wort ergriffen,

die Dotationskommission oder ihren Herrn Präsidenten ver-
läumdet oder angefochten haben, weise ich das wenigstens für
meine Person von der Hand. Ich habe weder Herrn
Regierungsstatthalter Kohler, noch die DotationSkommission irgendwie
angefochten, ich habe vielmehr meinen Dank für die Bemühungen

derselben ausgesprochen, aber dahin habe ich mich erklärt,
und dazu erkläre ich mich noch heute, daß in Folge der Art
und Natur ihrer Aufgabe die Dotationskommisson zu einem
neuen Ausgleichungsversuche nicht geeignet sei.

Abstimmung,
l) Irgendwie einzutreten
2) Heute einzutreten

Zu verschieben
3) Zur Begutachtung zu schicken

4) An den RegierungSrath zu schicken
An die Dotationskommission

(Viele Mitglieder stimmen nicht.)

gr. Mehrheit.
5 Stimmen.

Mehrheit,
gr. Mehrheit.
55 Stimmen.
16

Der Regierungsrath giebt dem Großen Rathe
schriftliche Kenntniß, daß er die ihm im verflossenen Herbste
zugewiesenen gleichlautenden Vorstellungen der Gemeinden Wal-
terSwyl, Eriswyl, Wyßachengraben, der Amtsgemeinde des

Amtsbezirks Trachselwald und der Gemeinde Adelboden, betreffend

verschiedene auf Verminderung der Civilprozesse abzielende
Wünsche, gleichwie früher eingelangte ähnliche Vorstellungen
durch Hinweisung theils auf die Dekrete vom 16. Mai und
25. Juni 1839 über die Revision der Civilgesetze, theils aus
das nunmehr erlassene Gesetz über die Friedensrichter
beantwortet habe.

Die Genehmigung des heutigen Protokolls wird auf
übliche Weise dem Herrn Landammann, und in Abwesenheit
deS Herrn Schultheißen, dem Herrn Viceschultheißen
übertragen.

Herr Landammann. Von allen zur Behandlung bereit
gewesenen Geschäften bliebe unS jetzt nur noch eines übrig,
ein Naturalisationsbegehren, welches aber, wenn keine Einsprache
dagegen erfolgt, bei der geringen Zahl der Anwesenden wohl
besser verschoben wird. Ich danke Ihnen, Tit., für Ihre
Ausdauer und die Nachsicht, welche Sie mir erwiesen; ich hatte
sie sehr nöthig. Ich erkläre die gegenwärtige Session des Großen
Rathes für geschlossen.

(Schluß der Sitzung um >2^/, Uhr).
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